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Polizeigesetze der Länder

Das Recht der Polizei als selbstständig ("präventiv", "Bekämpfung von 
Kriminalität") handelnde Institution ist in Deutschland grundsätzlch Ländersache 
(BKA und Bundespolizei sind in diesem Sinne Warzen am Föderalismus). Sie 
werden durch Landesgesetze geregelt, die sich in den meisten Punkten ähneln. 
Trotzdem gibt es einige Unterschiede in Bezug auf Befugnissen und deren Kontrolle, 
typischerweise, weil die Schritte zum überall stattfindenden Grundrechteabbau zu 
verschiedenen Zeiten gemacht werden: die Gesetze werden im Schnitt alle zehn 
Jahre novelliert und setzen dann die Abbauschritte des vorigen Jahrzents durch und 
dann noch ein, zwei neue Punkte oben drauf. 

Der Bund regelt (vor allem in der StPO) die Rolle der Polizei als Hilfsorgan der 
Staatsanwaltschaften, also in der "Verfolgung von Kriminalität". Dass es viele 
Parallelen zwischen präventiven (landesrechtlichen) und repressiven 
(bundesrechtlichen) Kompetenzen gibt, dürfte Zweifel an der Ernsthaftigkeit der 
Grundrechtsumsetzungen in der jeweiligen Gesetzgebung rechtfertigen (wenn es 
noch Rechtfertigung über die bloßen Tatbestände hinaus bedürfte). 

[Anmerkung: Die Gesetze ändern sich dann und wann; Links auf die jeweiligen Gesetzt gibts insbesondere auch 
auf den Länderseiten, und die dürften idR besser gepflegt sein; im Zweifel also lieber dort gucken] 

●      

Baden-Württemberg

Polizeigesetz BaWü (PolG) : 
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Polizeigesetz BaWü 

Bayern

Gesetz über Aufgaben und Befugnisse der Polizei Bayern (PAG); Bayerisches Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz (LStVG) 

Polizeiaufgabengesetz Bayerns 

Bayerisches Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LstVG) 

Berlin

Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes Berlin 

Berliner Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG Bln.) (pdf) 

ASOG Berlin (html) 

Brandenburg

Brandenburgisches Polizeigesetz (BbgPolG) 

Brandenburgisches Polizeigesetz (BbgPolG) (html) 

Bremen

Bremer Polizeigesetz 

Bremer Polizeigesetz (pdf) 

Hamburg

Hamburger Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) 

Hamburger Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) (html) 

Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei 

Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei (html) 
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Hessen

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) 

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (html) 

Mecklenburg Vorpommern

Sicherheits- und Ordnungsgesetz MeckVop (SOG M-V) 

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Mecklenburg-Vorpommern (html) 

Niedersachsen

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) 

Polizeigesetz von Niedersachsen (html) 

NRW

Nordrhein-Westfälisches Polizeigesetz (PolG NRW) 

Polizeigesetz von Nordrhein-Westfalen (pdf) 

Rheinland-Pfalz

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Rheinland-Pfalz 

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Rheinland-Pfalz (html) 

Saarland

Saarländisches Polizeigesetz (SpolG): 

Saarländisches Polizeigesetz (SpolG) (pdf) 

Sachsen

Sächsisches Polizeigesetz (SächsPolG): 

Kommentiertes Polizeigesetz Sachsen 
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Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhaltisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG LSA) 

Sachsen-Anhaltisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG LSA) (html) 

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteinisches Landesverwaltungsgesetz (LvwG) 

Schleswig-Holsteinisches Landesverwaltungsgesetz (LvwG) (html) 

Thüringen

Polizeiaufgabengesetz Thüringens 

Polizeiaufgabengesetz Thüringens (pdf) 
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Datenbanken in Baden-Württemberg

Rechtsgrundlagen

●     Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg idF. 14.12.2004, GBl. 
●     Polizeigesetz Baden-Wüttemberg von 2008 
●     Gesetz über den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg 
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BaWü hat im 2008er PolG eine Ausschreibung zur gezielten Kontrolle (ähnlich der offenen Beobachtung von 
nach Artikel 99-Ausschreibungen im SIS) vorgesehen. Eine solche Ausschreibung verpflichtet die Polizei, die 
Ausgeschriebenen zu durchsuchen, wenn sie angehalten werden. Bei entsprechenden Speicherungen in POLAS 
war dies zwar zuvor schon Praxis, aber immerhin noch ein Gesetzesverstoß. 

Anlasslose Speicherung

BaWü ist für Zwecke der Datenspeicherung recht spektakulär, weil das Polizeigesetz seit November 2008 
praktisch anlasslose Speicherungen ("Verdachtsspeicherung") für zwei Jahre erlaubt, d.h. die Polizei braucht nicht 
mal mehr irgendwelche künstlichen Ermittlungsverfahren oder so etwas anstrengen, sie speichern einfach, was sie 
wollen (§38 PolG (2)f). 

Der 29. TB LfD BaWü, 2.1.1.1 spricht in diesem Zusammenhang von der Speicherung von "Fiktion". Es st derzeit 
unklar, wie das z.B. mit der Verlängerung von Speicherfristen der Bestandsdaten interagiert. 

Im 30. TB (2011) (S. 93ff) berichtet der LfD (nach einem Personenwechsel deutlich weichgespült) von ersten 
Erfahrungen mit diesem "Instrument". Gespeichert wird erwartungsgemäß Kram wie Ladendiebstahl, 

Schwarzfahren oder Beleidigung. Der LfD untersuchte vor allem Speicherungen von Kindern  im Alter 
zwischen 7 und 14. Die Vergeblichkeit solchen Wirkens lässt sich wohl an seiner Kritik ablesen: Es sei nicht 
immer nachvollziehbar, wieweit die gespeicherten Taten nicht einfach nur "kindtypisches Fehlverhalten" seien 
(eine Begrifflichkeit aus deiner Durchführungsverordnung zum Polizeigesetz -- TODO: ist die öffentlich?). 

Leider ist dem Bericht nicht zu entnehmen, in welchem Umfang die Polizei Gebrauch von der anlasslosen 
Speicherung macht, klar wird lediglich, dass die Polizei Chaos hat und die ohnehin nur laschen Vorgaben auch 
noch recht freihändig handhabt. 

Auskunftssysteme der Polizei

POLAS

POLAS ist ein Akten-Nachweissystem für Fälle und Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 
wurde. 

●     Vgl Länderübergreifende Software und POLAS 

Im 30. Tätigkeitsbericht des LfD (2011) ist von einer "Löschfrist, die zunächst 60 Monate beträgt" die Rede (S. 
90). Das ist nach unserer Erfahrung ein frommer Wunsch -- das LKA vergibt jedenfalls im Politbereich sehr gerne 
Speicherfristen von 10 Jahren, und auch dann sprechen sie gerne von "Aussonderungsprüffrist". Der LfD mahnt an 
der Stelle auch erneut an, die Polizei möge sich mehr drum kümmern, den Ausgang von Verfahren in Erfahrung 
zu bringen, um dann eifriger zu löschen. Diese Aufforderung zieht sich durch fast alle Tätigkeitsberichte fast aller 
Datenschutzbeauftragten der letzten 30 Jahre. 

Ebenfalls im 30. Tätigkeitsbericht (2011 (S. 92) beschreibt der LfD die krude Praxis des LKA BaWü, die 
Übertragung von Datensätzen nach INPOL an der Person festzumachen. Das Beispiel war eine Person, die wegen 
einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt war; solche Tatbestände werden immer nach INPOL 
übertragen und erhalten Speicherfristen von 20 Jahren. Die Polizei in BaWü hat in der Folge gleich noch einen 
Verdacht auf Sachbeschädigung (Fahrrad in Tiefgarage) mit nach INPOL gespeichert (das für schwere und 
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länderübergreifende Kriminalität bestimmt ist). Von der Praxis, die Bedeutung einer Straftat an der Person des_r 
Täter_in festzumachen, änderte auch eine müde Intervention des LfD nichts. 

AD PMK

Unabhängig von POLAS existiert seit 2003 die Datei "Politisch Motivierte Kriminalität", in der 2005 40.000 
Personen gespeichert waren (27. TB, 2.1.4). D.h. statistisch gesehen wurde jeder 250 Einwohner des Landes 
gespeichert. Zugriff auf die Datenbank haben alle Dienststellen des Staatsschutzes . 

An der AD PMK bemängelt der LfDI im Jahre 2005 ([[http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/lfd/
tb/2006/tb-2.htm#t2_1_4|27. TB, 2.1.4]]), dass für Speicherungen zum Teil keine Belege existieren (d.h. Akten zu 
den Vorwürfen, die zur Speicherung führten existieren nicht mehr). Besonders heikel an der AD PMK ist zudem 
nach Aufassung des LfD, dass häufig nicht klar ist ob die gespeicherte Person als Täter oder Zeuge gespeichert 
worden ist. Das betrifft Personen, die einen Ausweis als verloren gemeldet haben, die einen Waffenschein 
erworben haben, ein Gewerbe angemeldet haben oder ein Freitagsgebet besucht haben. Diese Personen werden 
dann als andere Personen in der Datenbank gespeichert. 

Als Beispiele für rechtswidrige Speicherungen berichtet der LfDI von einem Mann, der wegen häuslicher Gewalt 
auffiel. In die AD PMK wurde er aufgenommen, weil er aus Marokko kam. Ebenso ein kam ein Gastwirt, der die 
Sperrstunde verletzt hat, nur wegen seiner türkischer Herkunft in die Datei. Ein Asylbewerber kam wegen des 
Verstoß gegen die Residenzpflicht in die Datei und ein Mensch türkischer Herkunft nur weil er ein 
Taxiunternehmen angemeldet hat. Der LfDI konnte in diesen und in weiteren Fällen den politischer Hintergrund 
der Taten nicht erkennen. 

Der LfDI berichtet im 28. TB (2007, S. 17), die Zahl der gespeicherten Personen sei nach seiner Kritik auf 29.000 
geschwunden, insbesondere habe es nur noch 338 (statt zuvor 24000) "andere Personen" gegeben. Weiterhin 
beklagt der LfDI im aaO, der Staatschutz verweigere häufig Auskunft aus der AD PMK, und zwar nicht, um 

taktisches Vorgehen der Polizei vor Ort geheim zu halten, sondern um nicht offen darzulegen, dass Indizien 
gespeichert werden." Die "Erfahrung in den einzelnen Szenen belege, dass die Betroffenen nach Kenntnis der 
polizeilichen Vorgehensweise" ihr Verhalten ändern würden und dadurch die "polizeiliche 
Aufgabenwahrnehmung erschweren bzw. unmöglich machen" 

Der LfDI sagt zu diesen Zitaten aus seiner Kommunikation mit dem Staatsschutz: "Aus meiner Sicht offenbart 
diese Erklärung ein geradezu erschreckendes Verständnis von den Aufgaben der Polizei im demokratischen 
Rechtsstaat." Entsprechend ist die Auskunftsverweigerung für ihn "unzulässig, ja sogar für rechtsmissbräuchlich." 
Eine Ansicht, der sich vermutlich auch alle Gerichte (mit möglicher Ausnahme baden-württembergischer 
Verwaltungsgerichte) anschließen werden. 

Die Speicherfrist für die AD PMK ist in der Regel drei Jahre, seitdem Tatzeitpunkt. Das LKA hat diese 
Speicherfrist manipuliert, indem die Frist erst bei der Eingabe der Daten loslief. Auf diese Weise waren 2005 noch 
Daten einer Castorgegnerin gespeichert, die beim März-2001-Castor aktiv gewesen war. 

Kreuzspeicherungen in INPOL und der AD PMK deuten darauf hin, dass Speicherungen in der AD PMK 
jedenfalls gelegentlich in INPOL landen und dort dann bundesweit einsehbar sind. 

Im 30. TB (2011), S. 106ff untersucht der neue LfD Klingbeil die AD PMK erneut und ist ganz entsprechend 
seiner neuen Linie angetan. Er findet Mitte Oktober 2011 10979 Personen-Datensätze zu 10123 verschiedenen 
Menschen, von denen 8976 "potenzielle Straftäter" seien, 529 Kontakt- und Begleitpersonen. Nur gegen 312 hat 
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die Polizei wirklich Verfahren eröffnen können, 808 Personen sind als Zeugen gespeichert. Das Faktum, dass 
8976 juristisch völlig unschuldige Menschen in den Polizeimühlen stehen, stört Klingbeil offenkundig nicht: 

In Einzelfällen ist es zwar immer wieder notwendig zu fragen, ob sich diese Person oder jener Vorgang zu 
Recht für eine Erfassung in der AD PMK eignet. In der fachlichen Diskussion lässt sich dieses inzwischen 
leichter klären, selbst wenn meine Beden- ken manchmal nicht ganz ausgeräumt werden können. 

Nicht ganz ausgeräumt... 

SKB-Datenbank

Die Arbeitsdatei "Szenekundige Beamte" alias SKB-Datenbank soll Fußballfans und ähnliches erfassen. Im 29. 
TB des LfD BaWü (2008), 2.1/2.1 wird sie als Quelle für so genannte Gefährderansprachen (bei denen Personen, 
gegen die nichts vorliegt, von der Polizei eingeschüchtert werden sollen) genannt. Enthalten sind neben Angaben 
zur Person auch Fotos, Beschäftigungsverhältnisse ("Angaben zum Arbeitgeber"), Fahrzeug, Stadionverbote, 
Mitgliedschaften in Fangruppen, Spielteilnahmen, Einschätzung der "Gewalttätigkeit" und, klar, Freitextfelder. 

Bis 2010 geführt wurde die Datenbank verteilt auf elf Polizeidienststellen geführt. Anfang 2011 sollten die lokalen 
Datenbanken auf einem zentrales System zusammengefasst werden, um wenigstens rudimentär Datenschutz wie z.
B. Auskunftsrecht und Löschung gewährleisten zu können. In seinem 30. TB (2011), S. 105 berichtet der LfD, 
dass das so umgesetzt wurde: 

Dieser Fortschritt in der Qualität der Auskunftserteilung hat allerdings auch zur Folge, dass nun alle 
zugriffsberechtigten Beschäftigten der Polizei sofort und jederzeit Zugriff auf die auch von anderen 
Dienststellen gespeicherten Daten haben. 

-- wobei der LfD sich fragen lassen muss, warum er nicht Sichtbeschränkungen für einfach abfragende Beamte 
durchgesetzt hat. Die SKB-Datenbank läuft jetzt bei einer "Landesinformationsstelle Sporteinsätze" und wurde 
mit einem "Web-gestützten Analyse-Werkzeug[] 'Crime'" (hat wer Details?) entwickelt. 

Der 30. TB erwähnt weiter, dass eine Speicherung in Gewalttäter Sport automatisch eine Speicherung in SKB 
nach sich zieht, nicht jedoch umgekehrt. Schon fast eine Bankrotterklärung ist schließlich folgende Passage (S. 
107): 

Durch Einbindung meiner Behörde in die Fortentwicklung der SKB-Datenbank konnte ich eine noch weitere 
Beschränkung erreichen. So wurde zum Beispiel die grundsätzliche Speicherdauer von Personen, gegen die 
keine Ermittlungsverfahren eingeleitet und die somit unter der Rolle "Potentielle Straftäter" gespeichert 
werden, von fünf auf drei Jahre reduziert. 

Der LfD segnet hier also die Speicherung von Personen ab, gegen die die die Polizei nicht mal ein 
Ermittlungsverfahren einleiten will. 

PAD (eingestellt)

Seit 1973 geführte und mittlerweile eingestellte Personenauskunfts- und Falldatei des LKA BaWü, traditionell 
ergänzt durch eine "Modus-Operandi"-Datei MOD (die allerdings selten in der öffentlichen Schusslinie war und 
daher vermutlich eine nutzlose Kriminologenfantasie war). 

Im 17. TB (1996) berichtet der LfD: 
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In der PAD speichert die Polizei alle zur Straftatenbekämpfung wichtigen Daten über mutmaßliche und 
tatsächliche Straftäter; sie gibt auch Auskunft über Vermißtenfälle und dient der Erstellung der polizeilichen 
Kriminalstatistik. Jeder Polizeibeamte kann über die breit gefächerten dezentralen Zugriffsmöglichkeiten die 
PAD rund um die Uhr abfragen. 

Im Gegensatz zur generellen Regelung der Löschung der Daten nach fünf Jahren galt beim PAD bis 1992 eine 
Zehnjahresfrist. 

Ein paar der Felder, die in PAD erfasst waren, sind bekannt und dürften so oder ähnlich auch in den 
Nachfolgesystemen stehen: Geburtsname (PGB), Vorname (PVN), PHW, Löschungstermin (PLD) -- mit P fangen 
offenbar zur Personentabelle gehörende Felder an), sachbearbeitende Polizeidienststelle (TSD), Tatortgemeinde 
(TGM), Straftat (TSH), Tatzeit (TTZ), Schaden (TSS) -- mit T fangen offenbar Felder aus der Tatentabelle an --, 
Kriminalakten führende Dienststelle. 

Ehemalige Staatsschutz-Amtsdatei des LKAs

Noch vor der AD PMK betrieb das LKA mindestens eine eigene Staatsschutz-Amts-Datei (18. TB LfD (1997), 
2.2). 

Vorgangsbearbeitung

Baden-Württemberg betreibt ComVor. Anmerkung: Wo und in welcher Verordnung das geregelt ist, wäre mal 
recht interessant zu wissen. 

Dazu kommt das Lagebildinformationssystem LABIS. Dort werden "Vorkommnisberichte" samt persönlicher 
Daten der Betroffenen für 12 Monate gespeichert, um einfaches Data Mining zu ermöglichen (häufen sich 
bestimmte Tattypen irgendwo? Könnte es Zusammenhänge geben)? 

Verfassungsschutz

Außer NADIS nichts bekannt. 

Ein nettes Beispiel für die Methoden des LfV nennt der LfD BaWü in seinem 17. TB (1996), S. 43: das 
Ordnungsamt Stuttgart hat über Jahre Personalien von Anmelder_innen von Infotischen an den VS gemeldet 
(übrigens auch an den Staatsschutz). 

Skandale

Oops, ist schon weg

Im 27. Tätigkeitsbericht (2007) berichtet der LfD von einem Fall, in dem ein Mann aus dem Enzkreis immer 
wieder schikanösen Kontrollen ausgesetzt war, ohne dass er auch nur von einem Ermittlungsverfahren gegen ihn 
gewusst hätte. Er wendet sich an den LfD, der von der Polizei die Auskunft bekommt, die Daten über den 
Betreffenden seien gelöscht worden. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es der Polizei selbst peinlich war, was sie 
gespeichert hatte. Diese "Oops-Löschung" ist übrigens bei AuskunftErsuchen nicht selten zu beobachten. 
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Tote Vögel in der Vorgangsverwaltung

In seinem 27. TB (2007) berichtet der LfD, dass ein Mann der in Zeiten der Vogelgrippe einen toten Eichelhäher 
gemeldet hat, für ein Jahr in der Vorgangsbearbeitung LABIS gespeichert wurde (zumal, ohne dass der 
Eichelhäher irgendwas mit Grippe zu tun hatte). 

Geschichten von PAD

Vor allem das PAD zu den Zeiten seiner Existenz ein Quell endloser Gram für den LfD und 
OppostionspolitikerInnen. Ein Zitat von Thomas Oelmayer, innen- und rechtspolitsicher Sprecher der Grünen 
illustriert das ganz gut: 

●     "Die Rechtswidrigkeit der Behördenpraxis ist seit Jahren bekannt, und jedes Jahr wird Abhilfe gelobt. 
Trotzdem werden Jahr für Jahr dieselben Verstöße gemeldet." 

Ein paar Beispiele dazu: 

●     1995 ließ ein Mannheimer Polizist sieben Leute über PAD und INPOL abchecken, um zu sehen, ob sie 
seiner Partei würdig seien. Er wurde zu einer Geldbuße verurteilt -- 17. TB LfD (1996), 2.3 

●     In PAD gab es um die Jahrhundertwende PHWs "Betäubungsmittelkonsument" (BTMK) oder 
"Konsument harter Drogen" (DROG) für deutlich über 1000 Personen, für die gar kein entsprechendes 
Delikt erfasst war. Interessanterweise kamen die einspeichernden Stellen zu diesen PHWs wegen 
Vermerken, wie z.B. Betäubungsmittel-Erwerb am 5. Jan. 1998, aus anderen Bundesländern in der 
gemeinsamen INPOL-Datenbank zu den PHWs. vgl Teilbericht LfD BaWü 

Das PAD hatte einen so genannten KAN-Marker für besonders schwere Straftaten, d.h.die entsprechende 
Unterdatei des alten INPOL-Systems. Datensätze mit diesem KAN-Marker wurden automatisch für 10 Jahre 
gespeichert und eben in die INPOL Teildatenbank KAN übertragen. Im April 1996 waren bei 102000 Personen 
KAN-Marker gesetzt, bei 58000 davon automatisch (aufgrund von Tatvorwurf oder §100 StPO). Die 
Polizeidirektion Balingen hatte bei 66% ihrer Eintragungen, die Polizeidirektion Offenburg bei 59% ihrer 
Eintragungen KAN-Marker gesetzt. Das Betraf gerne auch Trivialdelikte. Der LfD gibt in seinem 17. TB (1996), 
2.1, (1996) ein paar prickelnde Beispiele: 

●     Ein Mann hat zwei Ster Kirschbaumholz im Wert von 100 DM statt beim Auftraggeber bei sich zu Hause 
abgeladen. Er landete im KAN, Tatvorwurf Hehlerei. 

●     Vier Anti-Jagd-AktivistInnen, die mit Transpis und Trillis eine Jagd störten, bekamen wegen Nötigung 
ihren KAN-Marker. 

●     Ein Kurierfahrer konnte die Rechnung seiner Tankstelle (590 Mark) nicht bezahlen. 10 Jahre Speicherung 
wegen Betrugs. 

●     Ein Bauherr, der Differenzen mit dem Bürgermeister hatte, drohte, zwei Polizeibeamte, die ihn beim 
Bauen stören wollte, umzufahren. 10 Jahre Speichern wegen Widerstands. 

●     Eine Person soll im Verlauf von Mietstreitigkeiten den Kellerraum einer anderen Person betreten haben: 
10 Jahre Speichern wegen Hausfriedensbruchs. 

●     Ein Fliesenleger hat schwarz gearbeitet, kam mit einem Auftraggeber in Konflikt und stieg in dessen 
Wohnung ein, um offensichtlich sein eigenes Arbeitsmaterial zurückzuholen. Das vom Wohnungsbesitzer 
eingeleitete Verfahren endete mit Einstellung, die Daten blieben 10 Jahre im PAD. 

●     Zwei Schüler stifteten auf Veranlassung des Vertrauenslehrers einen Mitschüler an, ein Bröckchen Dope 
zu besorgen. Da Drogentests negativ auffielen und alles darauf hindeutete, dass der Schüler sich einfach 
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wichtig machen wollte, wurde bereits das Ermittlungsverfahren eingestellt. Dennoch wanderte der 
Jugendliche für fünf Jahre ins PAD und in den KAN. Ein schlichter Cannabiskonsum führte bei einer 
erwachsenen Frau zu 10 Jahren PAD und KAN. 

Politisch motivierte Speicherung

Die Existenz der "Arbeitsdatei Politisch Motivierte Kriminalität" ist an sich ein Skandal. Der LfD hat in seinem 
[[http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/lfd/tb/2007/tb-2.htm#t2_1_2_2|28. TB (2007), 2.1.2.2]] ein paar 
besonders pikante Häppchen herausgefischt. Zu einer Tierrechtsaktivistin war damals u.a. gespeichert (die Zitate 
sind offenbar aus der AD PMK): 

●     im Januar 2004 vertritt sie ihre Organisation bei einer angemeldeten Kundgebung, bei der "4 Teilnehmer 
mit Trillerpfeifen ihren Unmut gegen Tierversuche ausdrücken". 

●     im gleichen Monat meldet sie eine Demonstration vor dem Gebäude einer Pharmafirma an, bei der "5 
Teilnehmer Flugblätter verteilt und themenbezogene Transparente gezeigt" haben. 

●     sie meldet etliche Male eine "Protestkundgebung und Infostand für Informationsfreiheit, Datenschutz, 
Meinungsfreiheit usw.". In einem Fall bemerkt der Staatsschutz, es würden "5-8 Teilnehmer" erwaretet. 

●     sie meldet eine öffentliche Versammlung mit 5-8 erwarteten Teilnehmern an, bei der Passanten über das 
Thema Tierrecht "mit Schwerpunkt Pelzhandel" informiert werden sollen. 

Über ein Mitglied von (vermutlich) Greenpeace hat der Staatschutz z.B. gespeichert: 

●     Anmeldung von Kundgebung und Infostand gegen "das fortschreitende Verschwinden der Fische aus dem 
Meer" 

●     Versammlungsleiterin bei einer Aktion [...] zum Thema "Globale Klimaerwärmung" (incl. Name der 
Tankstelle). 

●     Teilnehmerin an einer Demonstration [...] gegen einen Excellox-Transport aus dem Kernkraftwerk in das 
Wiederaufbereitungslager Sellafield. 

●     Veranstalterin (FWIW) einer Spontan-Demo [...] zum Thema "Urwaldzerstörung". Es wurden Flugblätter 
an Passanten verteilt und ein Plakat mit der Aufschrift "Recycling statt Kahlschlag" aufgehängt. 

●     Teilnehmerin einer Atkion in der Innenstadt vor mehreren Objekten (meist Kaufhäuser) [...] wegen dort 
angeblich verkauften genmanipulierten Lebensmittel statt. Die Versammlungen waren nicht angemeldet. 
Es wurden Flugblätter verteilt und mindestens ein Stofftransparent gezeigt. 

●     Horror im Wortlaut: Die Protestaktion der ... im März 2006 zum Thema "Gegen die Verwendung von 
Gen-Pflanzen in Lebens- und Futtermitteln" in ... wurde von [der Betreffenden] angemeldet und geleitet. 
Mit einem Banner, einem ca. 2 m hohen Joghurtglas (Durchmesser von ca. 1,50 m) sowie einer ca. 3 m 
hohen Milchflasche wurde auf die Versammlung aufmerksam gemacht. Außerdem wurde eine 
themenbezogene Umfrage durchgeführt und Flugblätter von ... verteilt, auf denen u. a. Gründe gegen 
Gentechnik aufgeführt waren. ... Außerdem werden die Leser der Flugblätter aufgefordert, ihren 
Supermarkt zu bitten, nur noch Milchprodukte zu verkaufen, die garantiert ohne Gen-Pflanzen im 
Tierfutter erzeugt werden 

●     und so fort, bis hin zu Hinweisen auf einen "überdimensionalen aufblasbaren Jaguar", der bei einer Aktion 
gezeigt wurde. 

Sprengstoffschmuggel

Im 25. TB (2.1/4.3) berichtet der LfD vom interessanten Fall eines Menschen, der aus Thailand zurückkehrte und 
kurz im Verdacht stand, bei der Einfuhr von satten 25 kg Feuerwerkskörpern geholfen zu haben. Das reichte für 
eine ED-Behandlung und eine Datenwanderung von INZOLL zu INPOL und schließlich über PAD ins POLIS-
BW. Der Mensch erfuhr schließlich über einen Freund von den noch gespeicherten Daten und erreichte eine 
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umgehende Löschung. 

Ähnlichkeitssuche

Im 25. TB (2.2/3) erzählt der LfD, wie eine Frau im Rahmen eines Prozesses Akteneinsicht beantragte und in 
ihren Akten einen Auszug aus dem ZStV fand. Die Staatsanwaltschaft hatte ganz cool eine "Ähnlichkeitsabfrage" 
durchführen lassen, um zu sehen, ob gegen diese Frau etwas vorlag und das Ergebnis zu den Akten gelegt hatte. 
Darin waren dann sieben andere Personen verzeichnet, unter anderem auch eine Mitarbeiterin eines Landratsamts. 
Gegen sie lief mal ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, das allerdings längst eingestellt war. Die Frau rief 
die besagte Mitarbeiterin an, die Staatsanwaltschaft schämte sich zu spät. 

Der Fall Simon Brenner

Ein verdeckter Ermittler hat im Jahre 2010 mehrere Monate in dem Studentischen Alternativmilieus von 
Heidelberg ermittelt, so hat er nach eigener Aussage (nach der Entarnung) über etliche Personen Informationen 
ans LKA geliefert. Vermutlich war Simon Brenner nicht der einzige und es gab noch weitere beamtete Spitzel. 
Der Innenminister Rech lieferte als Begründung für den Spitzeleindatz eine hahnebüchende Story im 
Innenausschuss. Nach dem Regierungswechsel zu Rot-Grün im Frühjahr 2011, blieb die angekündigte Aufklärung 
jedoch aus. Der SPD-Innenminister hat sogar eine Sperrerklärung unterschrieben mit der die Aktenvorlage vorm 
Verwaltungsgericht, bei welchem gegen den Einsatz geklagt wurde, verhindert wird. vgl PM der Klagenden 

Weitere Informationen

●     indymedia über simon 
●     Stellungnahme des SDS Heidelberg 
●     TAZ: Zwei weitere Spitzel 
●     Indymedia: Innenminister Heribert Rech liefert groteske ‚Begründung’ für Spitzeleinsätze und vertuscht 

weiterhin das Ausmaß der Affäre 
●     Thomas Trueten Blog: Erträumte Aufsatzbewertung für den lieben kleinen Schüler Rech 
●     rdl Beiträge zu Simon Bromma (am aktuellsten und vollständigsten) 

Freiburger Polizei registriert Namen von vorstrafenlosen Demo-
Teilnehmern

In einem Interview auf Radio_Dreiecksland schilder ein Freiburger im Jahre 2011, dass er auf Demos von einigen 
ZivilpolizistInnen immer mit Namen angesprochen wird. Dieses geschieht seitdem er einmal auf eine Demo seine 
Personalien kontrolliert wurden, es wurde auch zumindestens soweit bekannt, kein Ermittlungsverfahren wegen 
irgendwelcher Straftaten gegen ihn eingeleitet. Nach seiner Schilderung ist er kein Einzelfall und dieses wird 
systematisch vom Freiburger Staatsschutz praktiziert (Anmerkung:Vermutlich auch in Baden-Württemberg ohne 
Rechtsgrundlage). 

●     Einschüchterungsversuche durch Zivilpolizisten - ein Fall aus Freiburg (Link zum mpeg Download) 

1. Mai Ulm

Am 1. Mai 2009 hat die Polizei eine Kundgebung gegen einen Naziaufmarsch in Ulm mit reichlich Gewalt 
aufgelöst. In der Folge speicherte die Polizei eine unbekannte (große) Zahl von Kundgebungsteilnehmer_innen in 
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ihren eigenen Datenbanken, insbesondere aber 127 von ihnen in der Datenbank Innere Sicherheit (als Teil von 
INPOL). Dies war sogar dem neuen LfD, Jörg Klingbeil, zu viel. Dass er nur insgesamt 50 dieser Fälle für nicht 
von länderübergreifender Bedeutung hielt (30. TB LfD BaWü (2011), S. 86ff), lässt Böses für Klingbeils weitere 
Aktivitäten erwarten. 

Einer der in dieser Sache Gespeicherten hatte ein Aufarbeitungs-Projekt mit dem Gemeinderat laufen. Die 
Stadtverwaltung fragte unglaublicherweise wegen dieser Zusammenarbeit die Polizei und erhielt auch noch 
Auskunft. Zur Krönung wurde diese Auskunft auch noch im Gemeinderat verlesen. LfD Klingbeil findet, es sei 
denkbar, so eine Abfrage sei von Gefahrenabwehr gedeckt (er kommt auch aus dem Innenministerium...), nur in 
dem speziellen Fall nicht, und immerhin fällt auch ihm auf, dass eine Weitergabe an den Gemeinderat doch nicht 
ganz ok sei. 

Abhörung einer Psychologin

Nach der Entführung und Ermordunge einer Frau eines Sparkassendirektors im Jahre 2010 geriet auch die Familie 
in Verdacht. Deswegen wurde eine Psychologin abgehört und ein Staatstrojaner zur Quellen-TKÜ verwendet, die 
mehrere Verwandte betreute. Die Polizei meint, dass mit der Benachrichtigung der Psychologin alles in Ordnung 
sei. vgl [http://www.taz.de/!85661/[|taz]] 
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Aufgaben der Polizei

§ 1
Allgemeines

(1) Die Polizei hat die Aufgabe, von dem einzelnen und dem 
Gemeinwesen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung bedroht wird, und Störungen der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen, soweit es 
im öffentlichen Interesse geboten ist. Sie hat insbesondere die 
verfassungsmäßige Ordnung und die ungehinderte Ausübung 
der staatsbürgerlichen Rechte zu gewährleisten.

(2) Außerdem hat die Polizei die ihr durch andere 
Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 2
Tätigwerden für andere Stellen

(1) Ist zur Wahrnehmung einer polizeilichen Aufgabe im Sinne 
des § 1 Abs. 1 nach gesetzlicher Vorschrift eine andere Stelle 
zuständig und erscheint deren rechtzeitiges Tätigwerden bei 
Gefahr im Verzug nicht erreichbar, so hat die Polizei die 
notwendigen vorläufigen Maßnahmen zu treffen. Die 
zuständige Stelle ist unverzüglich zu unterrichten.

(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem 
Gesetz nur auf Antrag des Berechtigten und nur dann, wenn 
gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn 
ohne polizeiliche Hilfe die Gefahr besteht, daß die 
Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert 
wird.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

ZWEITER ABSCHNITT:

Maßnahmen der Polizei

Erster Unterabschnitt:

Allgemeines

§ 3
Polizeiliche Maßnahmen

Die Polizei hat innerhalb der durch das Recht gesetzten 
Schranken zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben diejenigen 
Maßnahmen zu treffen, die ihr nach pflichtmäßigem Ermessen 
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erforderlich erscheinen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 4
Einschränkung von Grundrechten

Durch polizeiliche Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes 
können im Rahmen des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland eingeschränkt werden

1. das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes),

2. die Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes),

3. das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 
des Grundgesetzes),

4. die Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes),

5. die Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes),

6. das Eigentum (Artikel 14 des Grundgesetzes).

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 5

Art der Maßnahmen

(1) Kommen für die Wahrnehmung einer polizeilichen Aufgabe 
mehrere Maßnahmen in Betracht, so hat die Polizei die 
Maßnahme zu treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit 
voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Durch eine polizeiliche Maßnahme darf kein Nachteil 
herbeigeführt werden, der erkennbar außer Verhältnis zu dem 
beabsichtigten Erfolg steht.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 6
Maßnahmen gegenüber dem Verursacher

(1) Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch das 
Verhalten von Personen bedroht oder gestört, so hat die 
Polizei ihre Maßnahmen gegenüber demjenigen zu treffen, der 
die Bedrohung oder die Störung verursacht hat.
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(2) Ist die Bedrohung oder Störung durch eine Person 
verursacht worden, die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, so kann die Polizei ihre Maßnahmen auch 
gegenüber demjenigen treffen, dem die Sorge für diese 
Person obliegt. Ist für eine Person ein Betreuer bestellt, kann 
die Polizei ihre Maßnahmen auch gegenüber dem Betreuer im 
Rahmen seines Aufgabenbereichs treffen.

(3) Ist die Bedrohung oder die Störung durch eine Person 
verursacht worden, die von einem anderen zu einer 
Verrichtung bestellt worden ist, so kann die Polizei ihre 
Maßnahmen auch gegenüber dem anderen treffen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 7
Maßnahmen gegenüber dem Eigentümer oder dem 

Inhaber der tatsächlichen Gewalt

Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch den 
Zustand einer Sache bedroht oder gestört, so hat die Polizei 
ihre Maßnahmen gegenüber dem Eigentümer oder gegenüber 
demjenigen zu treffen, der die tatsächliche Gewalt über die 
Sache ausübt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 8
Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme

(1) Die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme durch die 
Polizei ist nur zulässig, wenn der polizeiliche Zweck durch 
Maßnahmen gegen die in den §§ 6 und 7 bezeichneten 
Personen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann. 
Der von der Maßnahme Betroffene ist unverzüglich zu 
unterrichten.

(2) Entstehen der Polizei durch die unmittelbare Ausführung 
einer Maßnahme Kosten, so sind die in den §§ 6 und 7 
bezeichneten Personen zu deren Ersatz verpflichtet. Die 
Kosten können im Verwaltungzwangsverfahren beigetrieben 
werden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 9
Maßnahmen gegenüber unbeteiligten Personen

(1) Gegenüber anderen als den in den §§ 6 und 7 
bezeichneten Personen kann die Polizei ihre Maßnahmen nur 
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dann treffen, wenn auf andere Weise eine unmittelbar 
bevorstehende Störung der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung nicht verhindert oder eine bereits eingetretene 
Störung nicht beseitigt werden kann, insbesondere wenn die 
eigenen Mittel der Polizei nicht ausreichen oder wenn durch 
Maßnahmen nach den §§ 6 bis 8 ein Schaden herbeigeführt 
würde, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten 
Erfolg steht.

(2) Maßnahmen dieser Art dürfen nur aufrechterhalten 
werden, solange die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 9 a
Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter 

Berufsgeheimnisträger

(1) Maßnahmen nach §§ 20 bis 23, 25 bis 27, 29 bis 33, 35 
und 36, die sich gegen eine in § 53 Abs.1 der 
Strafprozessordnung genannte Person richten und 
voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würden, über die diese 
Person das Zeugnis verweigern dürfte, sind unzulässig. 
Dennoch erlangte Erkenntnisse dürfen nicht verwertet werden. 
Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die 
Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist zu dokumentieren. 
Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend, wenn durch eine 
Maßnahme, die sich nicht gegen eine in § 53 Abs.1 der 
Strafprozessordnung genannte Person richtet, von einer dort 
genannten Person Erkenntnisse erlangt werden, über die sie 
das Zeugnis verweigern dürfte.

(2) Maßnahmen, durch die eine in § 53 Abs.1 Satz 1 Nr.3 bis 3 
b oder 5 der Strafprozessordnung genannte Person betroffen 
wäre und dadurch voraussichtlich Erkenntnisse erlangt 
würden, über die diese Person das Zeugnis verweigern dürfte, 
sind abweichend von Absatz 1 zulässig, soweit dies zur 
Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leben, 
Gesundheit oder Freiheit erforderlich ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit die in § 
53 a der Strafprozessordnung Genannten das Zeugnis 
verweigern dürften.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, sofern Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass die 
zeugnisverweigerungsberechtigte Person die Gefahr 
verursacht hat.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 
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Zweiter Unterabschnitt:

Polizeiverordnungen

§ 10
Ermächtigung zum Erlaß von Polizeiverordnungen

(1) Die allgemeinen Polizeibehörden können zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz polizeiliche 
Gebote oder Verbote erlassen, die für eine unbestimmte 
Anzahl von Fällen an eine unbestimmte Anzahl von Personen 
gerichtet sind (Polizeiverordnungen).

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes über Polizeiverordnungen 
sind auch anzuwenden, wenn ein anderes Gesetz ausdrücklich 
zum Erlaß von Polizeiverordnungen ermächtigt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 11
Inhalt

Polizeiverordnungen dürfen nicht mit Gesetzen oder mit 
Rechtsverordnungen übergeordneter Behörden in Widerspruch 
stehen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 12
Formerfordernisse

(1) Polizeiverordnungen müssen

1. die Rechtsgrundlage angeben, die zu ihrem Erlaß 
ermächtigt,

2. die erlassende Behörde bezeichnen,

3. darauf hinweisen, daß die nach § 15 erforderliche 
Zustimmung erteilt worden ist.

(2) Polizeiverordnungen sollen

1. eine ihren Inhalt kennzeichnende Überschrift tragen,

2. in der Überschrift als Polizeiverordnung bezeichnet sein,

3. den Tag bestimmen, an dem sie in Kraft treten.

(3) Fehlt eine Bestimmung über das Inkrafttreten, so tritt die 
Polizeiverordnung mit dem vierzehnten Tag nach Ablauf des 
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Tages in Kraft, an dem sie verkündet worden ist.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 13
Zuständigkeit

Polizeiverordnungen werden von den Ministerien innerhalb 
ihres Geschäftsbereichs oder den übrigen allgemeinen 
Polizeibehörden für ihren Dienstbezirk oder Teile ihres 
Dienstbezirks erlassen. Bei der Ortspolizeibehörde ist der 
Bürgermeister zuständig.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 14
Eintritt der zur Fachaufsicht zuständigen Behörde

Weigert sich eine Polizeibehörde, eine nach Ansicht einer zur 
Fachaufsicht zuständigen Behörde erforderliche 
Polizeiverordnung zu erlassen, oder wird die in § 15 
vorgeschriebene Zustimmung nicht erteilt, so ist die 
Polizeiverordnung von der nächsthöheren zur Fachaufsicht 
zuständigen Behörde (§ 64) zu erlassen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 15
Zustimmungsvorbehalte

(1) Polizeiverordnungen der Kreispolizeibehörden, die länger 
als einen Monat gelten sollen, bedürfen der Zustimmung des 
Kreistags, in den Stadtkreisen und den Großen Kreisstädten 
des Gemeinderats, in Verwaltungsgemeinschaften nach § 17 
des Landesverwaltungsgesetzes der Verbandsversammlung 
oder des gemeinsamen Ausschusses.

(2) Polizeiverordnungen der Ortspolizeibehörden, die länger 
als einen Monat gelten sollen, bedürfen der Zustimmung des 
Gemeinderats.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 16
Prüfung durch die zur Fachaufsicht zuständige Behörde

(1) Polizeiverordnungen der Kreispolizeibehörden und der 
Ortspolizeibehörden sind der nächsthöheren zur Fachaufsicht 
zuständigen Behörde unverzüglich vorzulegen.

(2) Verstößt eine Polizeiverordnung gegen Anordnungen 
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übergeordneter Behörden, beeinträchtigt sie das Wohl des 
Gemeinwesens oder verletzt sie die Rechte einzelner, so ist sie 
aufzuheben; verstößt sie gegen § 11, so ist ihre Nichtigkeit 
festzustellen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 17
Außerkrafttreten

(1) Polizeiverordnungen treten spätestens 20 Jahre nach 
ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

(2) Diese Bestimmung gilt nicht für Polizeiverordnungen der 
obersten Landespolizeibehörden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 18
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Polizeiverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Polizeiverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden. Sie beträgt mindestens 5 Euro und höchstens 5000 
Euro, bei Polizeiverordnungen der obersten 
Landespolizeibehörden höchstens 25 000 Euro.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die 
Ortspolizeibehörden.

(4) Das fachlich zuständige Ministerium kann die 
Zuständigkeiten nach Absatz 3 durch Rechtsverordnung auf 
andere Behörden übertragen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

Dritter Unterabschnitt:

Datenerhebung

§ 19
Allgemeine Regeln der Datenerhebung

(1) Personenbezogene Daten sind, soweit sie nicht aus 
allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden, bei dem 
Betroffenen mit seiner Kenntnis zu erheben. Ohne Kenntnis 
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des Betroffenen oder bei Dritten dürfen personenbezogene 
Daten nur erhoben werden, wenn die Erhebung beim 
Betroffenen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich ist oder die Wahrnehmung polizeilicher 
Aufgaben gefährden würde.

(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu 
erheben. Eine Datenerhebung, die nicht als polizeiliche 
Maßnahme erkennbar sein soll (verdeckte Datenerhebung), ist 
nur zulässig, wenn sonst die Wahrnehmung der polizeilichen 
Aufgabe gefährdet oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich oder wenn anzunehmen ist, daß dies den 
überwiegenden Interessen des Betroffenen entspricht.

(3) Werden personenbezogene Daten offen erhoben, ist der 
Betroffene bei schriftlicher Erhebung stets, sonst auf 
Verlangen auf die Rechtsgrundlage, auf eine im Einzelfall 
bestehende Auskunftspflicht oder auf die Freiwilligkeit der 
Auskunft hinzuweisen. Gegenüber Dritten unterbleibt der 
Hinweis, wenn hierdurch erkennbar schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen beeinträchtigt werden können.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 20
Befragung und Datenerhebung

(1) Die Polizei kann jede Person befragen, wenn anzunehmen 
ist, daß sie sachdienliche Angaben machen kann, die zur 
Wahrnehmung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe 
erforderlich sind. Die Person ist dabei verpflichtet, Name, 
Vorname, Datum und Ort der Geburt, Wohnanschrift und 
Staatsangehörigkeit anzugeben. Dient die Befragung der 
Abwehr einer Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer 
Person oder für bedeutende fremde Sach- oder 
Vermögenswerte, ist die Person verpflichtet, über Satz 2 
hinausgehende Angaben zu machen. § 9 a bleibt unberührt. 
Zur Verweigerung der Auskunft ist eine Person in 
entsprechender Anwendung von § 52 Abs.1 und 2 und § 55 
der Strafprozessordnung berechtigt, soweit sie durch die 
Auskunft sich selbst oder einen Angehörigen der Gefahr 
aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer 
Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Ein 
Auskunftsverweigerungsrecht nach Satz 5 besteht nicht, wenn 
die Auskunft für die Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden 
Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist. Die betroffene Person ist über ihr Recht zur 
Verweigerung der Auskunft zu belehren, wenn nach den 
Umständen davon auszugehen ist, dass ihr ein solches Recht 
zusteht. Besteht ein Auskunftsverweigerungsrecht nicht, 
dürfen die aus der Befragung gewonnenen Auskünfte nur zur 
Abwehr der in Satz 6 genannten Gefahren weiter verarbeitet 
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werden. Wird die Auskunft unberechtigt verweigert, kann ein 
Zwangsgeld festgesetzt werden. Dieses ist zuvor in 
bestimmter Höhe anzudrohen. Für die Dauer der Befragung 
kann die Person angehalten werden.

(2) Die Polizei kann Daten der in den §§ 6 oder 7 genannten 
Personen sowie anderer Personen erheben, soweit dies zur 
Abwehr einer Gefahr oder zur Beseitigung einer Störung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist und die 
Befugnisse der Polizei nicht anderweitig geregelt sind.

(3) Der Polizeivollzugsdienst kann Daten über

1. Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte 
vorliegen, daß sie künftig Straftaten begehen,

2. Kontakt- und Begleitpersonen einer der in Nummer 1 
genannten Personen,

3. Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte 
vorliegen, daß sie Opfer von Straftaten werden,

4. Personen im räumlichen Umfeld einer in besonderem 
Maß als gefährdet erscheinenden Person oder

5. Zeugen, Hinweisgeber oder sonstige Auskunftspersonen

erheben, soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten erforderlich ist.

(4) Die Polizei kann Daten von Personen,

1. deren besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zur 
Gefahrenabwehr benötigt werden,

2. die für öffentliche Veranstaltungen, die nicht dem 
Versammlungsgesetz unterliegen, verantwortlich sind,

3. die für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine 
erhebliche Gefahr ausgehen kann, verantwortlich sind 
oder

4. die für besonders gefährdete Anlagen oder 
Einrichtungen verantwortlich sind,

erheben, soweit dies für die Vorbereitung auf die 
Gefahrenabwehr erforderlich ist. Die Angaben sollen sich auf 
Namen, Vornamen, Anschriften und alle Informationen über 
die Erreichbarkeit sowie auf die Zugehörigkeit zu einer der 
genannten Personengruppen beschränken. Eine verdeckte 
Datenerhebung ist nicht zulässig.
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(5) Die Polizei kann ferner personenbezogene Daten erheben, 
wenn dies zum Schutz privater Rechte (§ 2 Abs. 2) oder zur 
Vollzugshilfe (§ 60 Abs. 4) erforderlich ist.

(6) Die Polizei kann Daten von Personen erheben, soweit dies 
zur Erfüllung von ihr durch andere Rechtsvorschriften 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 21
Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und 

Tonaufzeichnung

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann bei oder im Zusammenhang 
mit öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, die ein 
besonderes Gefährdungsrisiko aufweisen, Bild- und 
Tonaufzeichnungen von Personen zur Erkennung und Abwehr 
von Gefahren anfertigen. Veranstaltungen und Ansammlungen 
weisen ein besonderes Gefährdungsrisiko auf, wenn

1. auf Grund einer aktuellen Gefährdungsanalyse 
anzunehmen ist, dass Veranstaltungen und 
Ansammlungen vergleichbarer Art und Größe von 
terroristischen Anschlägen bedroht sind oder

2. auf Grund der Art und Größe der Veranstaltungen und 
Ansammlungen erfahrungsgemäß erhebliche Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit entstehen können.

(2) Der Polizeivollzugsdienst kann in den in § 26 Abs. 1 Nr. 3 
genannten Objekten oder in deren unmittelbarer Nähe Bild- 
und Tonaufzeichnungen von Personen anfertigen, soweit 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an oder in 
Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch 
die Personen, diese Objekte oder darin befindliche Sachen 
gefährdet sind.

(3) Der Polizeivollzugsdienst oder die Ortspolizeibehörden 
können an öffentlich zugänglichen Orten Bild- und 
Tonaufzeichnungen von Personen anfertigen, wenn sich die 
Kriminalitätsbelastung dort von der des Gemeindegebiets 
deutlich abhebt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dort auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu 
rechnen ist.

(4) Der Polizeivollzugsdienst kann in Gewahrsam genommene 
Personen offen mittels Bildübertragung beobachten, soweit 
dies zu ihrem oder zum Schutz des zur Durchführung des 
Gewahrsams eingesetzten Personals oder zur Verhütung von 
Straftaten in polizeilich genutzten Räumen erforderlich ist.
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(5) Auf die Beobachtung mittels Bildübertragung und die Bild- 
und Tonaufzeichnung ist, sofern diese nicht offenkundig ist, in 
geeigneter Weise hinzuweisen. Bild- und Tonaufzeichnungen 
sind unverzüglich, spätestens jedoch nach vier Wochen zu 
löschen, soweit sie im Einzelfall nicht zur Verfolgung von 
Straftaten oder von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 
Bedeutung, zur Geltendmachung von öffentlich-rechtlichen 
Ansprüchen oder nach Maßgabe des § 2 Abs. 2 zum Schutz 
privater Rechte, insbesondere zur Behebung einer 
bestehenden Beweisnot, erforderlich sind. Die weitere 
Verarbeitung darf auch erfolgen, wenn Dritte unvermeidbar 
betroffen werden. Die Bedeutung einer Ordnungswidrigkeit ist 
erheblich, wenn nach den Umständen des Einzelfalls ein 
Schaden für ein wichtiges Rechtsgut oder für andere 
Rechtsgüter in erheblichem Umfang droht oder wenn die 
betreffende Vorschrift ein sonstiges wichtiges Interesse der 
Allgemeinheit schützt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 22
Besondere Mittel der Datenerhebung

(1) Besondere Mittel der Datenerhebung sind:

1. die voraussichtlich innerhalb einer Woche länger als 24 
Stunden dauernde oder über den Zeitraum einer Woche 
hinaus stattfindende Observation (längerfristige 
Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung 
von Lichtbildern und Bildaufzeichnungen sowie zum 
Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich 
gesprochenen Wortes auf Tonträger,

3. der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Feststellung 
des Aufenthaltsortes oder der Bewegungen einer Person 
oder einer beweglichen Sache,

4. der Einsatz von Polizeibeamten unter Geheimhaltung 
ihrer wahren Identität (Verdeckte Ermittler).

(2) Der Polizeivollzugsdienst kann personenbezogene Daten 
durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel zur 
Anfertigung von Lichtbildern und Bildaufzeichnungen von den 
in § 20 Abs. 2 genannten Personen zur Abwehr einer 
erheblichen Gefahr oder von den in § 20 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 
genannten Personen zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten erheben, wenn andernfalls die Wahrnehmung seiner 
Aufgaben gefährdet oder erheblich erschwert würde.
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(3) Der Polizeivollzugsdienst kann personenbezogene Daten 
durch eine längerfristige Observation, durch den verdeckten 
Einsatz technischer Mittel zur selbsttätigen Bildaufzeichnung 
sowie zum Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich 
gesprochenen Wortes auf Tonträger, durch den verdeckten 
Einsatz technischer Mittel zur Feststellung des 
Aufenthaltsortes oder der Bewegungen einer Person oder einer 
beweglichen Sache oder durch den Einsatz Verdeckter Ermittler

1. zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für 
Leben, Gesundheit und Freiheit einer Person oder für 
bedeutende fremde Sach- und Vermögenswerte über die 
in § 20 Abs. 2 genannten Personen oder

2. zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit 
erheblicher Bedeutung über die in § 20 Abs. 3 Nr. 1 und 
2 genannten Personen

erheben, wenn andernfalls die Wahrnehmung seiner Aufgaben 
gefährdet oder erheblich erschwert würde.

(4) Daten dürfen auch dann nach Absatz 2 oder 3 erhoben 
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(5) Straftaten mit erheblicher Bedeutung sind

1. Verbrechen,

2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere 
geeignet sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören, 
soweit sie

a) sich gegen das Leben, die Gesundheit oder die 
Freiheit einer oder mehrerer Personen oder 
bedeutende fremde Sach- oder Vermögenswerte 
richten,

b) auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder 
Betäubungsmittelverkehrs, der Geld- oder 
Wertzeichenfälschung oder des Staatsschutzes 
(§§ 74 a und 120 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) begangen werden,

c) gewerbs-, gewohnheits-, serien-, bandenmäßig 
oder sonst organisiert begangen werden.

(6) Der Einsatz von Mitteln nach Absatz 1, ausgenommen der 
verdeckte Einsatz technischer Mittel nach Nummer 2, bedarf 
der Anordnung eines Regierungspräsidenten oder des Leiters 
des Landeskriminalamtes, eines Polizeipräsidiums oder einer 
Polizeidirektion. Die Regierungspräsidenten, der Leiter des 
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Polizeipräsidiums Stuttgart sowie der Leiter des 
Landeskriminalamtes können die Anordnungsbefugnis auf 
besonders beauftragte Beamte des höheren Dienstes 
übertragen.

(7) Bild- und Tonaufzeichnungen, die ausschließlich die nicht 
in Absatz 2 und 3 genannten Personen betreffen, sind 
unverzüglich, spätestens jedoch nach zwei Monaten zu 
löschen, soweit sie im Einzelfall nicht zur Verfolgung von 
Straftaten erforderlich sind.

(8) Der Betroffene ist von einer Maßnahme nach Absatz 2 oder 
3 zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks 
der Maßnahme geschehen kann. Die Unterrichtung 
unterbleibt, wenn hierdurch die weitere Verwendung des 
Verdeckten Ermittlers für Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 4 
oder Leben oder Gesundheit einer Person gefährdet würde, 
sich an den die Maßnahme auslösenden Sachverhalt ein 
Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen anschließt oder 
seit Beendigung der Maßnahme fünf Jahre verstrichen sind.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 22 a
Einsatz automatischer Kennzeichenlesesysteme

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann zur Abwehr einer Gefahr 
oder zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten bei 
Kontrollen nach § 26 Abs.1 durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel automatisch Bilder von Fahrzeugen 
aufzeichnen und deren Kennzeichen erfassen. Die 
Bildaufzeichnung nach Satz 1 darf auch erfolgen, wenn die 
Insassen der Fahrzeuge unvermeidbar betroffen werden. 
Datenerhebungen nach Satz 1 und 2 dürfen

1. nicht flächendeckend,

2. in den Fällen des § 26 Abs.1 Nr. 2 und 3 nicht dauerhaft,

3. in den Fällen des § 26 Abs.1 Nr. 4 und 5, wenn 
polizeiliche Erkenntnisse vorliegen, dass an der 
Kontrollstelle Straftaten oder im Kontrollbereich 
Straftaten nach § 100 a der Strafprozessordnung 
stattfinden oder verhütet werden können, und

4. in den Fällen des § 26 Abs.1 Nr. 6 nicht längerfristig

durchgeführt werden. Der Einsatz technischer Mittel nach Satz 
1 ist in geeigneter Weise für Kontrollzwecke zu dokumentieren.

(2) Die ermittelten Kennzeichen dürfen automatisch mit dem 
Fahndungsbestand der Sachfahndungsdateien des beim 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink...ry=PolG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true (20 von 70)30.01.2012 18:16:14

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGBW1992V6P22#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGBW1992V6P22#focuspoint


Landesrecht BW PolG | Landesnorm Baden-Württemberg | Polizeigesetz (PolG) in der Fassung vom 13. Januar 1992 | gültig ab: 01.12.1991

Bundeskriminalamt nach den Vorschriften des 
Bundeskriminalamtgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
geführten polizeilichen Informationssystems abgeglichen 
werden. Die Sachfahndungsdateien des polizeilichen 
Informationssystems umfassen auch die nach den Vorschriften 
des Schengener Durchführungsübereinkommens zulässigen 
Ausschreibungen von Fahrzeugkennzeichen im Schengener 
Informationssystem. Der Abgleich nach Satz 1 beschränkt sich 
auf Kennzeichen von Fahrzeugen, die

1. zur polizeilichen Beobachtung, verdeckten Registrierung 
oder gezielten Kontrolle nach § 25 dieses Gesetzes, §§ 
163 e und 463 a der Strafprozessordnung, Artikel 99 
des Schengener Durchführungsübereinkommens oder § 
17 Abs. 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes,

2. auf Grund einer erheblichen Gefahr zur Abwehr einer 
Gefahr,

3. auf Grund des Verdachts einer Straftat für Zwecke der 
Strafverfolgung oder

4. aus Gründen der Strafvollstreckung

ausgeschrieben sind. Der Abgleich darf nur mit vollständigen 
Kennzeichen des Fahndungsbestands erfolgen.

(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten sind, sofern die 
erfassten Kennzeichen nicht im Fahndungsbestand enthalten 
sind, unverzüglich nach Durchführung des Datenabgleichs 
automatisch zu löschen. Die Datenerhebung und der 
Datenabgleich im Falle des Satzes 1 dürfen nicht protokolliert 
werden.

(4) Ist das ermittelte Kennzeichen im Fahndungsbestand 
enthalten (Trefferfall), dürfen das Kennzeichen, die 
Bildaufzeichnung des Fahrzeugs sowie Angaben zu Ort, 
Fahrtrichtung, Datum und Uhrzeit gespeichert werden. Das 
Fahrzeug und die Insassen dürfen im Trefferfall angehalten 
werden. Weitere Maßnahmen dürfen erst nach Überprüfung 
des Trefferfalls anhand des aktuellen Fahndungsbestands 
erfolgen. Die nach Satz 1 gespeicherten sowie durch weitere 
Maßnahmen erlangten personenbezogenen Daten sind zu 
löschen, soweit sie nicht erforderlich sind

1. zu dem Zweck, für den das Kennzeichen in den 
Fahndungsbestand aufgenommen wurde,

2. zur Verfolgung von Straftaten oder

3. zur Abwehr einer Gefahr.
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 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 23

Besondere Bestimmungen 
über den Einsatz technischer Mittel zur Datenerhebung 

in oder aus Wohnungen

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann personenbezogene Daten in 
oder aus Wohnungen durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel nach § 22 Abs.1 Nr. 2 über die in den §§ 6 
und 7 sowie unter den Voraussetzungen des § 9 über die dort 
genannten Personen erheben, wenn andernfalls die Abwehr 
einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr für den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für 
Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person gefährdet oder 
erheblich erschwert würde. Die Datenerhebung darf auch 
durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen 
werden.

(2) Die Datenerhebung nach Absatz 1 darf nur angeordnet 
werden, soweit nicht auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte 
anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Daten erfasst 
werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind. Abzustellen ist dabei insbesondere auf die 
Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und das Verhältnis 
der dort anwesenden Personen zueinander.

(3) Die Datenerhebung nach Absatz 1 bedarf der Anordnung 
durch die in § 74 a Abs. 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
genannte Kammer des Landgerichts, in dessen Bezirk die 
zuständige Polizeidienststelle ihren Sitz hat. Sie muss, soweit 
bekannt, Name und Anschrift der Person enthalten, gegen die 
sich die Maßnahme richtet. In der Anordnung sind Art, Umfang 
und Dauer der Maßnahme schriftlich zu bestimmen. Sie ist auf 
höchstens drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung um 
jeweils nicht mehr als einen Monat ist zulässig, solange die 
Voraussetzungen für die Maßnahme fortbestehen. Die 
Anordnung ist mit Gründen zu versehen. § 31 Abs. 5 Satz 2 
bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Maßnahme von einer der in § 22 Abs. 6 genannten 
Personen angeordnet werden; diese Anordnung bedarf der 
Bestätigung des in Satz 1 genannten Gerichts. Sie ist 
unverzüglich herbeizuführen.

(4) Einer Anordnung durch das Gericht bedarf es nicht, wenn 
technische Mittel ausschließlich zur Sicherung der bei einem 
polizeilichen Einsatz tätigen Personen verwendet werden; § 22 
Abs. 6 gilt entsprechend.

(5) Die Datenerhebung nach Absatz 1 ist unverzüglich zu 
unterbrechen, sofern sich während der Überwachung 
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Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Daten, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, 
erfasst werden. Sie darf fortgesetzt werden, wenn zu erwarten 
ist, dass die Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, 
nicht mehr vorliegen. Bis zum Zeitpunkt der Unterbrechung 
erhobene Daten, die dem Kernbereich der privaten 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, dürfen nicht verwertet 
werden und sind unverzüglich zu löschen. Die Löschung ist zu 
protokollieren. Die Maßnahme ist abzubrechen, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen. Der 
Abbruch ist dem Gericht mitzuteilen.

(6) Die Betroffenen sind von Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 4 zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Maßnahme oder der bei dem polizeilichen 
Einsatz eingesetzten Personen geschehen kann. Ist wegen 
desselben Sachverhalts ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person eingeleitet 
worden, ist die Unterrichtung in Abstimmung mit der 
Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald der Stand des 
Ermittlungsverfahrens dies zulässt. Erfolgt die 
Benachrichtigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Beendigung der Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung 
der richterlichen Zustimmung. Die richterliche Entscheidung ist 
vorbehaltlich einer anderen richterlichen Anordnung jeweils 
nach einem Jahr erneut einzuholen. Eine Unterrichtung kann 
mit richterlicher Zustimmung auf Dauer unterbleiben, wenn

1. überwiegende Interessen einer betroffenen Person 
entgegenstehen oder

2. die Identität oder der Aufenthalt einer betroffenen 
Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt 
werden können oder

3. seit Beendigung der Maßnahme fünf Jahre verstrichen 
sind.

Über die Zustimmung entscheidet das in Absatz 3 genannte 
Gericht. Bedurfte die Maßnahme nicht der richterlichen 
Anordnung, ist für die Zustimmung das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz hat, die die 
Maßnahme angeordnet hat.

(7) Nach Absatz 1 und 4 erlangte personenbezogene Daten 
sind besonders zu kennzeichnen. Nach einer Übermittlung ist 
die Kennzeichnung durch die Empfänger aufrechtzuerhalten. 
Nach Absatz 1 und 4 erlangte personenbezogene Daten dürfen 
für den Zweck gespeichert, verändert und genutzt werden, für 
den sie erhoben wurden. Die Speicherung, Veränderung, 
Nutzung und Übermittlung ist auch zulässig, soweit dies
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1. zur Abwehr einer anderen unmittelbar bevorstehenden 
Gefahr im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 oder

2. zur Aufklärung von Straftaten, die nach der 
Strafprozessordnung in der jeweils geltenden Fassung 
die Wohnraumüberwachung rechtfertigen,

erforderlich ist. Die anderweitige Speicherung, Veränderung, 
Nutzung und Übermittlung personenbezogener Daten, die aus 
einer Maßnahme nach Absatz 4 erlangt worden sind, ist nur 
zulässig, soweit dies zu den in Satz 4 genannten Zwecken 
erforderlich ist und wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist 
die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Im 
Übrigen sind personenbezogene Daten aus einer Maßnahme 
nach Absatz 4 oder solche, die ausschließlich in Absatz 1 Satz 
2 genannte Personen betreffen, unverzüglich, spätestens 
jedoch zwei Monate nach Beendigung der Maßnahme zu 
löschen.

(8) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich 
über den nach Absatz 1 und, soweit richterlich 
überprüfungsbedürftig, nach Absatz 4 erfolgten Einsatz 
technischer Mittel. Ein vom Landtag bestimmtes Gremium übt 
auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische 
Kontrolle aus.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 23 a[1] 
Besondere Bestimmungen über polizeiliche Maßnahmen 

mit Bezug zur Telekommunikation

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann ohne Wissen des 
Betroffenen Verkehrsdaten im Sinne des § 96 Abs.1 und § 113 
a des Telekommunikationsgesetzes erheben*) 

1. über die in den §§ 6 und 7 sowie unter den 
Voraussetzungen des § 9 über die dort genannten 
Personen, soweit dies zur Abwehr einer unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für 
Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist, oder

2. über

a) Personen, wenn konkrete Planungen oder 
Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen 
mit weiteren Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie schwerwiegende Straftaten 
begehen werden,
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b) Personen, bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie in die Planung oder 
Vorbereitung von schwerwiegenden Straftaten 
einer in Buchstabe a genannten Person ganz oder 
teilweise eingeweiht sind oder deren Pläne aktiv 
unterstützen, sowie

c) Personen, bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen,

aa) dass sie Mitteilungen entgegennehmen, die 
für eine in Buchstabe a oder b genannte 
Person bestimmt sind oder von ihr 
herrühren, oder

bb) dass ihre Kommunikationseinrichtung von 
einer solchen Person benutzt wird,

soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von 
schwerwiegenden Straftaten erforderlich ist. 

Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 2 dürfen nur bei 
Telekommunikationsanschlüssen oder Endgeräten der in Satz 
1 Nr. 2 genannten Personen erfolgen. Datenerhebungen nach 
Satz 1 dürfen nur durchgeführt werden, wenn sonst die 
Erfüllung der polizeilichen Aufgabe gefährdet oder wesentlich 
erschwert würde. Die Datenerhebung darf auch durchgeführt 
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Schwerwiegende Straftaten im Sinne dieses Gesetzes sind 
die nachfolgend aufgeführten Straftaten unter der 
Voraussetzung, dass die Tat im Einzelfall schwer wiegt und 
außerdem tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie 
dem Bereich der terroristischen, der organisierten oder der 
Bandenkriminalität zuzurechnen ist:

1. aus dem Strafgesetzbuch:

a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats 
und der Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaates sowie des Landesverrats und der 
Gefährdung der äußeren Sicherheit nach den §§ 
80 bis 82, 84 und 85, 87 bis 89, 94 bis 100 a,

b) Abgeordnetenbestechung nach § 108 e,

c) Straftaten gegen die Landesverteidigung nach den 
§§ 109 e bis 109 h,

d) Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach 
den §§ 129 bis 130,
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e) Geld- und Wertpapierfälschung sowie Fälschung 
von Zahlungskarten, Schecks und Wechseln nach 
den §§ 146 und 151 bis 152 b,

f) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
nach den §§ 176 a bis 179 sowie §§ 184 b und 
184 c,

g) Mord und Totschlag nach den §§ 211 und 212,

h) schwere Körperverletzung im Fall des § 226 Abs. 
2,

i) Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach den 
§§ 232 bis 233 a, 234, 234 a, 239 a und 239 b,

j) Bandendiebstahl nach § 244 Abs.1 Nr. 2 und 
schwerer Bandendiebstahl nach § 244 a Abs.1,

k) Straftaten des Raubes und der Erpressung nach 
den §§ 249 und 250 sowie §§ 253 und 255,

l) Straftaten der Hehlerei nach den §§ 260 und 260 
a sowie Geldwäsche und Verschleierung 
unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 
261,

m) Straftaten des Betrugs nach §§ 263 bis 264 in 
besonders schweren Fällen,

n) Straftaten der Urkundenfälschung nach den §§ 
267 bis 269 sowie nach §§ 275 und 276 in 
besonders schweren Fällen,

o) Straftaten der Sachbeschädigung nach §§ 303 b, 
305, 305 a,

p) gemeingefährliche Straftaten nach §§ 306 bis 306 
c, 307 Abs.1 bis 3, § 308 Abs.1 bis 3, § 309 Abs.1 
bis 4, § 310 Abs.1, §§ 313, 314, 315 Abs.1 bis 3, 
§ 315 b Abs.1 bis 3 sowie §§ 316 a bis 316 c und 
317 Abs.1,

q) Bestechlichkeit und Bestechung nach den §§ 332 
und 334 in besonders schweren Fällen;

2. aus der Abgabenordnung:

a) Steuerhinterziehung nach § 370 in besonders 
schweren Fällen,
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b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer und 
bandenmäßiger Schmuggel nach § 373,

c) Steuerhehlerei nach § 374;

3. aus dem Arzneimittelgesetz:

Straftaten nach § 95 in besonders schweren Fällen;

4. aus dem Asylverfahrensgesetz:

a) Verleitung zur missbräuchlichen 
Asylantragstellung nach § 84 in besonders 
schweren Fällen,

b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur 
missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 a;

5. aus dem Aufenthaltsgesetz:

Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2 und § 97;

6. aus dem Außenwirtschaftsgesetz:

Straftaten nach § 34 Abs. 1 bis 6;

7. aus dem Betäubungsmittelgesetz:

a) Straftaten nach § 29 in besonders schweren 
Fällen,

b) Straftaten nach den §§ 29 a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2 
und 4 sowie §§ 30 a und 30 b;

8. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen:

a) Straftaten nach § 19 Abs. 1 und 2, § 20 Abs. 1 
sowie § 20 a Abs. 1 und 2, jeweils auch in 
Verbindung mit § 21,

b) Straftaten nach § 22 a Abs. 1 und 2;

9. aus dem Völkerstrafgesetzbuch:

a) Völkermord nach § 6,

b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7,

c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12;
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10. aus dem Waffengesetz:

a) Straftaten nach § 51 Abs. 1 und 2,

b) Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Buchst. c 
und d in besonders schweren Fällen.

(3) Eine Maßnahme nach Absatz 1 bedarf der Anordnung 
durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk die zuständige 
Polizeidienststelle ihren Sitz hat. Die Anordnung wird vom 
Gericht nur auf Antrag erlassen. Der Antrag ist durch einen 
Regierungspräsidenten oder durch den Leiter des 
Landeskriminalamtes, eines Polizeipräsidiums oder einer 
Polizeidirektion schriftlich zu stellen und zu begründen. Die 
Regierungspräsidenten, der Leiter des Polizeipräsidiums 
Stuttgart und der Leiter des Landeskriminalamtes können die 
Befugnis, einen Antrag nach Satz 2 zu stellen, auf besonders 
beauftragte Beamte des höheren Dienstes übertragen. Die 
Anordnung des Gerichts muss eine Kennung des 
Telekommunikationsanschlusses oder des Endgerätes 
enthalten, bei dem die Datenerhebung über eine in Absatz 1 
genannte Person durchgeführt wird. Im Falle einer unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer Person genügt eine räumliche und zeitlich hinreichende 
Bezeichnung der Telekommunikation. Im Übrigen gilt § 23 
Abs. 3 entsprechend.

(4) Die Maßnahme ist abzubrechen, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen. Der 
Abbruch ist dem Amtsgericht und den nach Absatz 5 
Verpflichteten mitzuteilen.

(5) Auf Grund einer Anordnung nach Absatz 3 hat jeder, der 
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder 
daran mitwirkt, dem Polizeivollzugsdienst die Maßnahme nach 
Absatz 1 zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. Von der Auskunftspflicht sind auch 
zukünftige Verkehrsdaten umfasst. Ob und in welchem 
Umfang hierfür Vorkehrungen zu treffen sind, bestimmt sich 
nach dem Telekommunikationsgesetz und der 
Telekommunikations-Überwachungsverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung. Für die Entschädigung der Diensteanbieter 
ist § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes 
entsprechend anzuwenden.

(6) Der Polizeivollzugsdienst kann zu den in Absatz 1 
genannten Zwecken technische Mittel einsetzen, um

1. den Standort eines Mobilfunkendgerätes oder

2. die Kennung eines Telekommunikationsanschlusses oder 
eines Endgerätes
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zu ermitteln. Personenbezogene Daten Dritter dürfen 
anlässlich solcher Maßnahmen nur erhoben werden, wenn dies 
aus technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks 
unvermeidbar ist. § 22 Abs. 6 gilt entsprechend.

(7) Der Polizeivollzugsdienst kann zu den in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 genannten Zwecken technische Mittel einsetzen, um 
Telekommunikationsverbindungen der dort genannten 
Personen zu unterbrechen oder zu verhindern. 
Telekommunikationsverbindungen Dritter dürfen nur 
unterbrochen oder verhindert werden, wenn dies aus 
technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks 
unvermeidbar ist. § 22 Abs. 6 gilt entsprechend.

(8) § 23 Abs. 6 und 7 Satz 1 bis 3 gelten für durch 
Maßnahmen nach Absatz 1, 6 und 7 erlangte 
personenbezogene Daten entsprechend. Für gerichtliche 
Entscheidungen nach Satz 1 ist das Amtsgericht zuständig, in 
dessen Bezirk die zuständige Polizeidienststelle ihren Sitz hat. 
Die Speicherung, Veränderung, Nutzung und Übermittlung ist 
auch zulässig, soweit dies erforderlich ist

1. zur Abwehr einer anderen unmittelbar bevorstehenden 
Gefahr im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1,

2. zur vorbeugenden Bekämpfung von schwerwiegenden 
Straftaten nach Absatz 2 oder

3. zur Aufklärung von Straftaten, die nach der 
Strafprozessordnung in der jeweils geltenden Fassung 
die Erhebung von Verkehrsdaten rechtfertigen.

(9) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich 
über die nach Absatz 1 erfolgten Maßnahmen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 24
Besondere Bestimmungen über den Einsatz 

Verdeckter Ermittler

(1) Soweit es zur Geheimhaltung der wahren Identität eines 
Verdeckten Ermittlers erforderlich ist, dürfen entsprechende 
Urkunden hergestellt, verändert oder gebraucht werden. Ein 
Verdeckter Ermittler darf zur Erfüllung seines Auftrages unter 
Geheimhaltung seiner wahren Identität am Rechtsverkehr 
teilnehmen.

(2) Ein Verdeckter Ermittler darf unter Geheimhaltung seiner 
wahren Identität, nicht jedoch unter Vortäuschen eines 
Zutrittsrechts, mit Einverständnis des Berechtigten dessen 
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Wohnung betreten.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 25
Ausschreibung von Personen und Kraftfahrzeugen

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann eine Person und 
Kennzeichen der auf den Namen der Person zugelassenen, von 
ihr benutzten oder von ihr eingesetzten Kraftfahrzeuge zum 
Zwecke der Mitteilung über das Antreffen oder der gezielten 
Kontrolle ausschreiben, wenn

1. die Gesamtwürdigung der Person und ihre bisher 
begangenen Straftaten erwarten lassen oder

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen,

dass die Person künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung 
(§ 22 Abs. 5) begehen wird und die Mitteilung über das 
Antreffen oder die gezielte Kontrolle zur vorbeugenden 
Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.

Wird eine nach Satz 1 ausgeschriebene Person oder ein nach 
Satz 1 ausgeschriebenes Kennzeichen bei einer polizeilichen 
Kontrolle festgestellt, dürfen

1. im Fall der Ausschreibung zur Mitteilung über das 
Antreffen die hierüber gewonnenen Erkenntnisse, 
insbesondere über das Antreffen der Person, über 
Kontakt- und Begleitpersonen und über mitgeführte 
Sachen sowie

2. im Falle der gezielten Kontrolle zusätzlich zu den 
Erkenntnissen nach Nummer 1 die aus Maßnahmen 
nach den §§ 26, 29 und 30 gewonnenen Erkenntnisse 

an die ausschreibende Polizeidienststelle übermittelt werden. 
Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Person oder das Fahrzeug 
nach Artikel 99 Abs. 1 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens vom 19. Juni 1990 (Gesetz 
vom 15. Juli 1993, BGBl. II S. 1010) zur gezielten Kontrolle 
ausgeschrieben ist.

(2) Die Ausschreibung muß vom Leiter oder einem von ihm 
besonders beauftragten Polizeibeamten des höheren Dienstes 
des Landeskriminalamtes angeordnet werden. Die Anordnung 
ergeht schriftlich und ist zu begründen; sie ist auf höchstens 
12 Monate zu befristen. Verlängerungen bis zu jeweils 12 
Monaten sind zulässig; hierzu bedarf es jeweils einer neuen 
Anordnung.
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(3) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr 
vor, ist der Zweck der Ausschreibung erreicht oder kann er 
nicht erreicht werden, ist die Ausschreibung unverzüglich zu 
löschen.

(4) Nach Beendigung der Maßnahme ist der Betroffene zu 
unterrichten. § 22 Abs. 8 gilt entsprechend.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

Vierter Unterabschnitt:

Einzelmaßnahmen

§ 26
Personenfeststellung

(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen,

1. um im einzelnen Falle eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung abzuwehren oder eine Störung 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen,

2. wenn sie an einem Ort angetroffen wird, an dem 
erfahrungsgemäß Straftäter sich verbergen, Personen 
Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, sich 
ohne erforderlichen Aufenthaltstitel oder 
ausländerrechtliche Duldung treffen oder der 
Prostitution nachgehen,

3. wenn sie in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage 
oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, 
Amtsgebäude oder einem anderen besonders 
gefährdeten Objekt oder in unmittelbarer Nähe hiervon 
angetroffen wird und Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß in oder an Objekten dieser Art 
Straftaten begangen werden sollen,

4. wenn sie an einer Kontrollstelle angetroffen wird, die 
von der Polizei zum Zwecke der Fahndung nach 
Straftätern eingerichtet worden ist,

5. wenn sie innerhalb eines Kontrollbereichs angetroffen 
wird, der von der Polizei eingerichtet worden ist zum 
Zwecke der Fahndung nach Personen, die als Täter oder 
Teilnehmer eine der in § 100 a der Strafprozeßordnung 
genannten Straftaten begangen oder in Fällen, in denen 
der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht oder 
durch eine Straftat vorbereitet haben. Der 
Kontrollbereich kann, außer bei Gefahr im Verzug, nur 
vom Innenministerium oder von einem 
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Regierungspräsidium oder dem Polizeipräsidium 
Stuttgart mit Zustimmung des Innenministeriums 
eingerichtet werden, oder

6. zum Zwecke der Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kriminalität in öffentlichen 
Einrichtungen des internationalen Verkehrs sowie auf 
Durchgangsstraßen (Bundesautobahnen, Europastraßen 
und andere Straßen von erheblicher Bedeutung für die 
grenzüberschreitende Kriminalität).

(2) Die Polizei kann zur Feststellung der Identität die 
erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie kann den Betroffenen 
insbesondere anhalten und verlangen, daß er mitgeführte 
Ausweispapiere vorzeigt und zur Prüfung aushändigt. Der 
Betroffene kann festgehalten und seine Person sowie die von 
ihm mitgeführten Sachen können durchsucht oder er kann zur 
Dienststelle gebracht werden, wenn die Identität auf andere 
Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
festgestellt werden kann. Die Personendurchsuchung darf nur 
von Personen gleichen Geschlechts durchgeführt werden.

(3) Die Polizei kann verlangen, daß ein Berechtigungsschein 
vorgezeigt und zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn der 
Betroffene auf Grund einer Rechtsvorschrift verpflichtet ist, 
diesen Berechtigungsschein mitzuführen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 27
Vorladung

(1) Die Polizei kann eine Person vorladen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person 
sachdienliche Angaben machen kann, die zur 
Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben erforderlich sind, 
oder

2. dies zur Durchführung erkennungsdienstlicher 
Maßnahmen erforderlich ist.

(2) Bei der Vorladung soll deren Grund angegeben werden. Bei 
der Festsetzung des Zeitpunkts soll auf die beruflichen 
Verpflichtungen und die sonstigen Lebensverhältnisse des 
Betroffenen Rücksicht genommen werden.

(3) Leistet ein Betroffener der Vorladung ohne hinreichenden 
Grund keine Folge, so kann sie zwangsweise durchgesetzt 
werden, wenn dies

1. zur Abwehr einer Gefahr für Leben, Gesundheit oder 
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Freiheit einer Person oder für bedeutende fremde Sach- 
oder Vermögenswerte oder

2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen

erforderlich ist.

(4) Für die Entschädigung eines auf Vorladung erscheinenden 
Zeugen oder Sachverständigen gilt das Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetz entsprechend.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 27a
Platzverweis, Aufenthaltsverbot, Wohnungsverweis, 

Rückkehrverbot, Annäherungsverbot

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr oder zur 
Beseitigung einer Störung eine Person vorübergehend von 
einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten 
eines Ortes verbieten (Platzverweis).

(2) Die Polizei kann einer Person verbieten, einen bestimmten 
Ort, ein bestimmtes Gebiet innerhalb einer Gemeinde oder ein 
Gemeindegebiet zu betreten oder sich dort aufzuhalten, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person dort 
eine Straftat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird 
(Aufenthaltsverbot). Das Aufenthaltsverbot ist zeitlich und 
örtlich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen 
Umfang zu beschränken und darf räumlich nicht den Zugang 
zur Wohnung der betroffenen Person umfassen. Es darf die 
Dauer von drei Monaten nicht überschreiten.

(3) Die Polizei kann eine Person aus ihrer Wohnung und dem 
unmittelbar angrenzenden Bereich verweisen, wenn dies zum 
Schutz einer anderen Bewohnerin oder eines anderen 
Bewohners dieser Wohnung (verletzte oder bedrohte Person) 
vor einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr 
erforderlich ist (Wohnungsverweis). Rechtfertigen Tatsachen 
die Annahme, dass die erhebliche Gefahr nach Verlassen der 
Wohnung fortbesteht, kann die Polizei der der Wohnung 
verwiesenen Person verbieten, in die Wohnung oder den 
unmittelbar angrenzenden Bereich zurückzukehren 
(Rückkehrverbot) und sich der verletzten oder bedrohten 
Person anzunähern (Annäherungsverbot).

(4) Maßnahmen nach Absatz 3 sind bei Anordnung durch den 
Polizeivollzugsdienst auf höchstens vier Werktage und bei 
Anordnung durch die Polizeibehörde auf höchstens zwei 
Wochen zu befristen. Beantragt die verletzte oder bedrohte 
Person vor Ablauf der Frist Schutzmaßnahmen nach dem 
Gewaltschutzgesetz, kann die Polizeibehörde die Frist um 
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höchstens zwei Wochen verlängern, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 2 weiter vorliegen und 
dies unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen 
der der Wohnung verwiesenen Person erforderlich erscheint. 
Die Maßnahmen enden mit dem Tag der wirksamen 
gerichtlichen Entscheidung, eines gerichtlichen Vergleiches 
oder einer einstweiligen Anordnung.

(5) Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz sowie hierauf 
erfolgte Entscheidungen, gerichtliche Vergleiche oder 
einstweilige Anordnungen, insbesondere die angeordneten 
Maßnahmen, die Dauer der Maßnahmen sowie Verstöße gegen 
die Auflagen, teilt das Gericht der zuständigen Polizeibehörde 
und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich mit.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 28
Gewahrsam

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn

1. auf andere Weise eine unmittelbar bevorstehende 
erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung nicht verhindert oder eine bereits eingetretene 
erhebliche Störung nicht beseitigt werden kann, oder

2. der Gewahrsam zum eigenen Schutz einer Person gegen 
drohende Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist und 
die Person

a) um Gewahrsam nachsucht oder

b) sich erkennbar in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder 
sonst in einer hilflosen Lage befindet oder

c) Selbsttötung begehen will, oder

3. die Identität einer Person auf andere Weise nicht 
festgestellt werden kann.

(2) Dem in Gewahrsam Genommenen sind der Grund dieser 
Maßnahme und die gegen sie zulässigen Rechtsbehelfe 
unverzüglich bekanntzugeben.

(3) Der Gewahrsam ist aufzuheben, sobald sein Zweck 
erreicht ist. Er darf ohne richterliche Entscheidung nicht länger 
als bis zum Ende des Tags nach dem Ergreifen 
aufrechterhalten werden. Eine richterliche Entscheidung über 
den Gewahrsam ist unverzüglich herbeizuführen. Der 
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Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung bedarf es 
nicht, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung erst nach 
Wegfall des Grundes des Gewahrsams ergehen würde. In der 
Entscheidung ist die höchstzulässige Dauer des Gewahrsams 
zu bestimmen; sie darf nicht mehr als zwei Wochen betragen.

(4) Für die Entscheidung nach Absatz 3 Satz 3 ist das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk eine Person in 
Gewahrsam genommen ist. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit. Eine den Gewahrsam anordnende 
Entscheidung des Gerichts bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht 
der Bekanntmachung an den Betroffenen. Die Entscheidung 
kann im Bereitschaftsdienst (§ 4 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von 
Verfahrensgesetzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit) auch 
mündlich ergehen; in diesem Fall ist sie unverzüglich 
schriftlich niederzulegen und zu begründen. Gegen die 
Entscheidung des Gerichts findet die Beschwerde statt. Ist 
eine Entscheidung des Gerichts ergangen, so ist die 
Anfechtungsklage ausgeschlossen.

(5) Für die Gerichtskosten gelten, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, die Vorschriften der Kostenordnung. Kosten 
werden nur von den in Gewahrsam genommenen Personen 
und nur für die Entscheidung, die den Gewahrsam für zulässig 
erklärt, sowie für das Beschwerdeverfahren erhoben. Für die 
Entscheidung, die den Gewahrsam für zulässig erklärt, wird 
eine Gebühr von 15 Euro erhoben, die vom Gericht bis auf 3 
Euro ermäßigt oder bis auf 100 Euro erhöht werden kann. 
Dabei sind die Verhältnisse des Zahlungspflichtigen und die 
Bedeutung sowie der Umfang des Verfahrens zu 
berücksichtigen. In besonderen Fällen kann das Gericht von 
der Erhebung einer Gebühr absehen. Für das 
Beschwerdeverfahren wird bei Verwerfung oder 
Zurückweisung der Beschwerde eine Gebühr von 15 Euro, bei 
der Zurücknahme der Beschwerde eine Gebühr von 5 Euro 
erhoben. Der Gebührenschuldner hat, soweit er 
gebührenpflichtig ist, auch die baren Auslagen des 
gerichtlichen Verfahrens zu tragen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 29
Durchsuchung von Personen

(1) Die Polizei kann eine Person durchsuchen, wenn

1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften 
festgehalten oder in Gewahrsam genommen werden 
darf,
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2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie Sachen 
mit sich führt, die sichergestellt oder beschlagnahmt 
werden dürfen,

3. sie sich an einem der in § 26 Abs. 1 Nr. 2 genannten 
Orte aufhält,

4. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 3 
oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in oder an 
Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen 
oder

5. sie nach § 25 oder nach Artikel 99 Abs. 1 des 
Schengener Durchführungsübereinkommens zur 
gezielten Kontrolle ausgeschrieben ist.

(2) Die Polizei kann eine Person, deren Identität gemäß § 26 
oder nach anderen Rechtsvorschriften festgestellt werden soll, 
nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und 
Sprengstoffen durchsuchen, wenn dies nach den Umständen 
zum Schutz des Polizeibeamten oder eines Dritten gegen eine 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich erscheint.

(3) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts 
oder Ärzten durchsucht werden; dies gilt nicht, wenn die 
sofortige Durchsuchung nach den Umständen zum Schutz 
gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich erscheint.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 30
Durchsuchung von Sachen

Die Polizei kann eine Sache durchsuchen, wenn

1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 29 Abs. 
1 oder 2 durchsucht werden darf,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr 
eine Person befindet, die

a) in Gewahrsam genommen werden darf,

b) widerrechtlich festgehalten wird oder

c) infolge Hilflosigkeit an Leib oder Leben gefährdet 
ist,

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr 
eine andere Sache befindet, die sichergestellt oder 
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beschlagnahmt werden darf,

4. sie sich an einem der in § 26 Abs. 1 Nr. 2 genannten 
Orte befindet oder

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 3 
oder in dessen unmittelbarer Nähe befindet und 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß Straftaten in 
oder an Objekten dieser Art begangen werden sollen, 
oder

6. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug 
handelt, in dem sich eine Person befindet, deren 
Identität nach § 26 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 festgestellt 
werden darf; die Durchsuchung kann sich auch auf die 
in dem Fahrzeug enthaltenen oder mit dem Fahrzeug 
verbundenen Sachen erstrecken,

7. sie von einer Person mitgeführt wird, deren Identität 
nach § 26 Abs. 1 Nr. 4 und 5 festgestellt werden darf 
oder

8. es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, dessen 
Kennzeichen nach § 25 oder nach Artikel 99 Abs. 1 des 
Schengener Durchführungsübereinkommens zur 
gezielten Kontrolle ausgeschrieben ist.

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 31

Betreten und Durchsuchung von Wohnungen

(1) Die Polizei kann eine Wohnung gegen den Willen des 
Inhabers nur betreten, wenn dies zum Schutz eines einzelnen 
oder des Gemeinwesens gegen dringende Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Während 
der Nachtzeit ist das Betreten nur zur Abwehr einer gemeinen 
Gefahr oder einer Lebensgefahr oder schweren 
Gesundheitsgefahr für einzelne Personen zulässig.

(2) Die Polizei kann eine Wohnung nur durchsuchen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich eine 
Person in der Wohnung befindet, die

a) in Gewahrsam genommen werden darf,

b) widerrechtlich festgehalten wird oder

c) infolge Hilflosigkeit an Leib oder Leben gefährdet 
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ist, oder

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich eine 
Sache in der Wohnung befindet, die sichergestellt oder 
beschlagnahmt werden darf.

(3) Ist eine Person entführt worden und rechtfertigen 
Tatsachen die Annahme, daß sie in einem Gebäude oder einer 
Gebäudegruppe festgehalten wird, so kann die Polizei 
Wohnungen in diesem Gebäude oder dieser Gebäudegruppe 
durchsuchen, wenn die Durchsuchungen das einzige Mittel 
sind, um eine Lebensgefahr oder Gesundheitsgefahr von der 
entführten Person oder von einem Dritten abzuwehren. 
Durchsuchungen während der Nachtzeit sind nur zulässig, 
wenn sie zur Abwehr der in Satz 1 genannten Gefahren 
unumgänglich notwendig sind.

(4) Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraum vom 1. April bis 30. 
September die Stunden von 21 Uhr bis 4 Uhr und in dem 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden von 21 Uhr 
bis 6 Uhr.

(5) Außer bei Gefahr im Verzug darf eine Durchsuchung nur 
durch das Amtsgericht angeordnet werden, in dessen Bezirk 
die Durchsuchung vorgenommen werden soll. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. Gegen die Entscheidung des 
Gerichts findet die Beschwerde statt; die Beschwerde hat 
keine aufschiebende Wirkung. Eine die Durchsuchung 
anordnende Entscheidung des Gerichts bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit nicht der Bekanntmachung an den Betroffenen.

(6) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume dürfen zur 
Erfüllung einer polizeilichen Aufgabe während der Arbeits-, 
Betriebs- oder Geschäftszeit betreten werden.

(7) Der Wohnungsinhaber hat das Recht, bei der 
Durchsuchung anwesend zu sein. Ist er abwesend, so ist, 
wenn möglich, ein Vertreter oder Zeuge beizuziehen.

(8) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter sind der 
Grund der Durchsuchung und die gegen sie zulässigen 
Rechtsbehelfe unverzüglich bekanntzugeben.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 32
Sicherstellung

(1) Die Polizei kann eine Sache sicherstellen, wenn dies 
erforderlich ist, um den Eigentümer oder den rechtmäßigen 
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Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust oder 
Beschädigung der Sache zu schützen.

(2) Der Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt ist unverzüglich zu unterrichten.

(3) Bei der Verwahrung sichergestellter Sachen ist den 
Belangen des Eigentümers oder des rechtmäßigen Inhabers 
der tatsächlichen Gewalt Rechnung zu tragen.

(4) Die Sicherstellung ist aufzuheben, wenn der Eigentümer 
oder der rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen Gewalt dies 
verlangt oder wenn ein Schutz nicht mehr erforderlich ist, 
spätestens jedoch nach zwei Wochen.

(5) Diese Bestimmungen finden auf verlorene Sachen 
Anwendung, soweit in den gesetzlichen Vorschriften über den 
Fund nichts anderes bestimmt ist.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 33
Beschlagnahme

(1) Die Polizei kann eine Sache beschlagnahmen, wenn dies 
erforderlich ist

1. zum Schutz eines einzelnen oder des Gemeinwesens 
gegen eine unmittelbar bevorstehende Störung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder zur 
Beseitigung einer bereits eingetretenen Störung,

2. zur Verhinderung einer mißbräuchlichen Verwendung 
durch eine Person, die nach diesem Gesetz oder nach 
anderen Rechtsvorschriften festgehalten oder in 
Gewahrsam genommen worden ist oder

3. zum Schutz eines Einzelnen oder des Gemeinwesens vor 
der Gefahr einer Straftat von erheblicher Bedeutung 
nach § 22 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Buchst. a und b.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 3 kann der 
Polizeivollzugsdienst eine Forderung oder andere 
Vermögensrechte beschlagnahmen. Die Beschlagnahme wird 
durch Pfändung bewirkt. Die Vorschriften der 
Zivilprozessordnung über die Zwangsvollstreckung in 
Forderungen und andere Vermögensrechte sind sinngemäß 
anzuwenden.

(3) Dem Betroffenen sind der Grund der Beschlagnahme und 
die gegen sie zulässigen Rechtsbehelfe unverzüglich 
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bekanntzugeben. Auf Verlangen ist ihm eine Bescheinigung zu 
erteilen. § 32 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Die Beschlagnahme ist aufzuheben, sobald ihr Zweck 
erreicht ist. Vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Regelung 
darf die Beschlagnahme nicht länger als sechs Monate 
aufrechterhalten werden.

(5) Bei beschlagnahmten Forderungen oder anderen 
Vermögensrechten, die nicht freigegeben werden können, 
ohne dass die Voraussetzungen der Beschlagnahme erneut 
eintreten, kann die Beschlagnahme um jeweils weitere sechs 
Monate, längstens bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren 
verlängert werden. Über die Verlängerung entscheidet das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk der Inhaber seinen Wohnsitz 
oder ständigen Aufenthalt hat.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 34
Einziehung

(1) Die zuständige allgemeine Polizeibehörde kann eine 
beschlagnahmte Sache einziehen, wenn diese nicht mehr 
herausgegeben werden kann, ohne daß die Voraussetzungen 
der Beschlagnahme erneut eintreten. Die Einziehung ist 
schriftlich anzuordnen.

(2) Die eingezogenen Sachen werden im Wege der 
öffentlichen Versteigerung (§ 383 Abs. 3 BGB) verwertet. Die 
Polizeibehörde kann die Versteigerung durch einen ihrer 
Beamten vornehmen lassen. Ein Zuschlag, durch den die 
Voraussetzungen der Einziehung erneut eintreten würden, ist 
zu versagen. Der Erlös ist dem Betroffenen herauszugeben.

(3) Kann eine eingezogene Sache nicht verwertet werden, so 
ist sie unbrauchbar zu machen oder zu vernichten.

(4) Die Kosten der Verwertung, Unbrauchbarmachung oder 
Vernichtung fallen dem Betroffenen zur Last; sie können im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 35
Vernehmung

(1) Die Polizei darf bei Vernehmungen zur Herbeiführung einer 
Aussage keinen Zwang anwenden.

(2) Für Vernehmungen durch die Polizei, die nicht der 
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Verfolgung einer mit Strafe oder Geldbuße bedrohten 
Handlung dienen, gelten die §§ 68 a, 136 a und § 69 Abs. 3 
der Strafprozeßordnung entsprechend.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 36
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann erkennungsdienstliche 
Maßnahmen ohne Einwilligung des Betroffenen nur 
vornehmen, wenn

1. eine nach § 26 zulässige Identitätsfeststellung auf 
andere Weise nicht zuverlässig durchgeführt werden 
kann oder

2. dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
erforderlich ist, weil der Betroffene verdächtig ist, eine 
Straftat begangen zu haben, und die Umstände des 
Einzelfalles die Annahme rechtfertigen, daß er zukünftig 
eine Straftat begehen wird.

(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,

2. die Aufnahme von Lichtbildern einschließlich 
Bildaufzeichnungen,

3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale,

4. Messungen und ähnliche Maßnahmen.

(3) Die durch die erkennungsdienstliche Behandlung 
erhobenen personenbezogenen Daten sind zu löschen und die 
entstandenen Unterlagen zu vernichten, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 entfallen sind, es sei denn, 
ihre weitere Aufbewahrung ist nach anderen 
Rechtsvorschriften zulässig. § 38 Abs. 2 und 3 sind 
entsprechend anzuwenden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

Fünfter Unterabschnitt:

Weitere Verarbeitung der erhobenen 
personenbezogenen Daten in Dateien und Akten

§ 37
Allgemeine Regeln der Speicherung, Veränderung 
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und Nutzung von Daten

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten speichern, 
verändern und nutzen, soweit und solange dies zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Bei der 
Speicherung in Dateien muß erkennbar sein, welcher der in § 
20 Abs. 2 bis 5 genannten Personengruppen der Betroffene 
angehört. Ebenso muß feststellbar sein, bei welcher Stelle die 
der Speicherung zugrundeliegenden Unterlagen geführt 
werden.

(2) Die Speicherung, Veränderung und Nutzung 
personenbezogener Daten ist nur zu dem Zweck zulässig, zu 
dem die Daten erlangt worden sind. Die Speicherung, 
Veränderung und Nutzung zu einem anderen polizeilichen 
Zweck ist zulässig, soweit die Polizei die Daten zu diesem 
Zweck erheben dürfte.

(3) Die Polizei sowie die Aus- und Fortbildungseinrichtungen 
für den Polizeivollzugsdienst können gespeicherte 
personenbezogene Daten auch zur polizeilichen Aus- und 
Fortbildung nutzen. Die Daten sind zu anonymisieren. Von 
einer Anonymisierung kann nur abgesehen werden, wenn sie 
dem Aus- und Fortbildungszweck entgegensteht und die 
berechtigten Interessen des Betroffenen an der 
Geheimhaltung der Daten nicht offensichtlich überwiegen.

(4) Die Polizei kann personenbezogene Daten auch zur 
Erstellung polizeilicher Statistiken, zur zeitlich befristeten 
Dokumentation und zur Vorgangsverwaltung speichern und 
nutzen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 38
Besondere Regelung für die Speicherung, Veränderung 
und Nutzung von Daten durch den Polizeivollzugsdienst

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann personenbezogene Daten, 
die ihm im Rahmen von Ermittlungsverfahren 
bekanntgeworden sind, speichern, verändern und nutzen, 
soweit und solange dies zur Abwehr einer Gefahr oder zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist. Für 
Daten, die durch eine Maßnahme nach § 100 c der 
Strafprozessordnung erhoben wurden, gilt dies nur zur Abwehr 
einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes oder für Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer Person. Für Daten, die durch eine Maßnahme nach § 100 
a der Strafprozessordnung erhoben wurden, gilt dies nur zur 
Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder für Leben, Gesundheit oder 
Freiheit einer Person oder zur vorbeugenden Bekämpfung von 
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Straftaten mit erheblicher Bedeutung (§ 22 Abs. 5). Die Daten 
sind zu löschen, wenn die Voraussetzungen für die 
Speicherung entfallen sind.

(2) Zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten ist die 
Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener 
Daten bis zu einer Dauer von zwei Jahren erforderlich, wenn 
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte der Verdacht besteht, 
dass die betroffene Person eine Straftat begangen hat. Ein 
solcher Verdacht besteht nicht, wenn die betroffene Person im 
Strafverfahren rechtskräftig freigesprochen, die Eröffnung des 
Hauptverfahrens gegen sie unanfechtbar abgelehnt oder das 
Verfahren nicht nur vorläufig eingestellt ist und sich aus den 
Gründen der Entscheidung ergibt, dass die betroffene Person 
die Straftaten nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat.

(3) Eine weitere Speicherung, Veränderung und Nutzung zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten ist zulässig, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 
betroffene Person zukünftig eine Straftat begehen wird. 
Tatsächliche Anhaltspunkte können sich insbesondere aus Art, 
Ausführung und Schwere der Tat ergeben. Lagen solche 
Anhaltspunkte im Zeitpunkt der Speicherung der 
personenbezogenen Daten noch nicht vor, dürfen die Daten 
zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten über die Dauer 
von zwei Jahren hinaus nur dann gespeichert, verändert und 
genutzt werden, wenn auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte 
der Verdacht besteht, dass die betroffene Person während des 
Laufs dieser zwei Jahre eine weitere Straftat begangen hat.

(4) Der Polizeivollzugsdienst hat in regelmäßigen 
Zeitabständen zu überprüfen, ob die Speicherung 
personenbezogener Daten erforderlich ist. Folgende Fristen 
dürfen nicht überschritten werden:

1. bei Erwachsenen zehn Jahre, nach Vollendung des 70. 
Lebensjahres fünf Jahre,

2. bei Jugendlichen fünf Jahre und

3. bei Kindern zwei Jahre.

Abweichend von Satz 2 Nr. 1 und 2 dürfen die Fristen bei

1. einer Straftat nach § 232 oder § 233 a in Verbindung 
mit § 232 des Strafgesetzbuchs sowie nach dem 
Dreizehnten Abschnitt des Strafgesetzbuchs, 
ausgenommen §§ 183 a, 184, 184 d und 184 e des 
Strafgesetzbuchs, oder

2. einer Straftat nach den §§ 211 bis 212, 223 bis 227 und 
231 des Strafgesetzbuchs, die sexuell bestimmt ist,

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink...ry=PolG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true (43 von 70)30.01.2012 18:16:14



Landesrecht BW PolG | Landesnorm Baden-Württemberg | Polizeigesetz (PolG) in der Fassung vom 13. Januar 1992 | gültig ab: 01.12.1991

zwanzig Jahre nicht überschreiten, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die Person 
künftig Straftaten der in Nummer 1 und 2 genannten Art 
begehen wird. In Fällen von geringer Bedeutung sind kürzere 
Fristen festzulegen.

(5) Die Fristen beginnen spätestens mit Ablauf des Jahres, in 
dem das letzte Ereignis erfaßt worden ist, das zur Speicherung 
der personenbezogenen Daten geführt hat, jedoch nicht vor 
der Entlassung des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt 
oder vor der Beendigung einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. Nach 
Fristablauf sind die personenbezogenen Daten im Regelfall zu 
löschen. Ist die Speicherung weiterhin erforderlich, so ist dies 
schriftlich zu begründen. Die Erforderlichkeit der Speicherung 
ist spätestens nach Ablauf von drei Jahren erneut zu prüfen.

(6) Der Polizeivollzugsdienst kann Daten von Personen nach § 
20 Abs. 3 Nr. 2 bis 5, auch wenn sie ihm im Rahmen von 
Ermittlungsverfahren bekanntgeworden sind, in 
automatisierten Dateien speichern, verändern und nutzen, 
soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit 
erheblicher Bedeutung (§ 22 Abs. 5) erforderlich ist. Die 
Speicherungsdauer beträgt höchstens zwei Jahre. Absatz 5 gilt 
entsprechend. Die Speicherung kann im Einzelfall höchstens 
zweimal durch eine schriftliche und begründete Anordnung der 
in § 22 Abs. 6 genannten Personen um jeweils höchstens zwei 
Jahre verlängert werden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 39
Datenabgleich mit polizeilichen Dateien

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann Daten der in §§ 6 und 7 
genannten Personen mit dem Inhalt polizeilicher Dateien 
abgleichen. Daten anderer Personen kann der 
Polizeivollzugsdienst nur abgleichen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß dies zur Wahrnehmung einer 
bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich ist. Der 
Polizeivollzugsdienst kann ferner im Rahmen seiner 
Aufgabenwahrnehmung erlangte personenbezogene Daten mit 
dem Fahndungsbestand abgleichen. Für die Dauer des 
Datenabgleichs kann der Betroffene angehalten werden.

(2) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in anderen 
Fällen bleiben unberührt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 40
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Datenabgleich mit anderen Dateien

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann von öffentlichen und nicht 
öffentlichen Stellen die Übermittlung der Daten von Personen, 
die bestimmte Prüfungsmerkmale erfüllen, zum Zwecke des 
maschinellen Abgleichs mit anderen in automatisierten 
Dateien gespeicherten Datenbeständen verlangen, soweit dies 
zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes oder für Leben, Gesundheit 
oder Freiheit einer Person erforderlich ist. Rechtsvorschriften 
über ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis bleiben 
unberührt.

(2) Die Übermittlung ist auf Namen, Anschriften, Datum und 
Ort der Geburt der betroffenen Personen sowie auf im 
Einzelfall festzulegende Merkmale zu beschränken. Ist ein 
Aussondern der zu übermittelnden Daten nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich, so dürfen die 
weiteren Daten ebenfalls übermittelt werden. Eine 
Verwendung dieser weiteren Daten ist unzulässig.

(3) Der Abgleich darf nur durch die in § 22 Abs. 6 genannten 
Personen mit Zustimmung des Innenministeriums angeordnet 
werden. Von der Maßnahme ist der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz unverzüglich zu unterrichten.

(4) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß 
er nicht erreicht werden kann, sind die übermittelten und die 
im Zusammenhang mit dem Abgleich zusätzlich angefallenen 
Daten zu löschen und die Unterlagen zu vernichten, soweit sie 
nicht zur Verfolgung von Straftaten erforderlich sind.

(5) Personen, gegen die nach Abschluss des Datenabgleichs 
nach Absatz 1 weitere Maßnahmen durchgeführt werden, sind 
hierüber zu unterrichten, sobald dies

1. ohne Gefährdung des Zwecks der weiteren 
Datennutzung erfolgen kann oder

2. der Verfahrensstand im Falle eines sich anschließenden 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zulässt.

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 41

Allgemeine Regeln der Datenübermittlung

(1) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten trägt die 
übermittelnde Stelle die Verantwortung für deren Zulässigkeit. 
Erfolgt die Datenübermittlung auf Grund eines Ersuchens des 
Empfängers, hat dieser die zur Prüfung erforderlichen 
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Angaben zu machen. Ersucht eine öffentliche Stelle des 
Bundes oder eines Landes um die Übermittlung 
personenbezogener Daten, prüft die übermittelnde Stelle nur, 
ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der empfangenden 
Stelle liegt, es sei denn, daß ein besonderer Anlaß zur Prüfung 
der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.

(2) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen 
Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu 
dem Zweck verarbeiten und nutzen, zu dem sie ihm 
übermittelt worden sind. Unterliegen die zu übermittelnden 
Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis und 
sind sie von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person 
oder Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur 
Verfügung gestellt worden, dürfen sie durch die Polizei nur 
übermittelt werden, wenn der Empfänger die Daten zur 
Erfüllung des gleichen Zwecks benötigt, zu dem sie die Polizei 
erlangt hat. Die Übermittlung der Daten zu einem anderen 
Zweck ist unter den Voraussetzungen des § 34 Abs. 2 des 
Landesdatenschutzgesetzes zulässig.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 42
Datenübermittlung innerhalb der Polizei

(1) Die Polizeibehörden und die Dienststellen des 
Polizeivollzugsdienstes übermitteln einander 
personenbezogene Daten, soweit dies zur Wahrnehmung 
polizeilicher Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die Polizei kann personenbezogene Daten an andere für 
die Gefahrenabwehr zuständige öffentliche Stellen 
übermitteln, soweit dies zur Wahrnehmung der in der 
Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Empfängers 
liegenden Aufgaben erforderlich ist. Dies gilt auch für 
Datenübermittlungen an die für die Gefahrenabwehr 
zuständigen Stellen anderer Länder oder des Bundes.

(3) Zur Übermittlung personenbezogener Daten zwischen 
Polizeidienststellen sowie zwischen Polizeidienststellen und 
dem Innenministerium kann für vollzugspolizeiliche Aufgaben 
ein automatisiertes Abrufverfahren eingerichtet werden. Zum 
Abruf können mit Zustimmung des Innenministeriums auch 
Polizeidienststellen des Bundes und anderer Länder zugelassen 
werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben dieser Stellen 
erforderlich ist. Das Innenministerium kann zur Erfüllung 
vollzugspolizeilicher Aufgaben mit anderen Ländern und dem 
Bund einen Datenverbund vereinbaren, der eine 
automatisierte Übermittlung von Daten ermöglicht.

(4) Vom Polizeivollzugsdienst gespeicherte personenbezogene 
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Daten dürfen zur Aus- und Fortbildung an Polizeidienststellen, 
die Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen sowie die 
Akademie der Polizei, auch in einem automatisierten 
Abrufverfahren nach Absatz 3 Satz 1, übermittelt werden. § 
37 Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
personenbezogener Daten in einem automatisierten 
Abrufverfahren nach Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 trägt 
die abrufende Stelle. Es ist zu gewährleisten, daß die 
Übermittlung personenbezogener Daten zumindest durch 
geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft 
werden kann.

(6) Im übrigen gilt für ein automatisiertes Abrufverfahren 
nach Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 § 8 Abs. 2 des 
Landesdatenschutzgesetzes.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 43
Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen, 

an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und 
zwischenstaatliche Stellen

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten an andere 
öffentliche Stellen übermitteln, soweit dies

1. zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder

2. zur Abwehr einer Gefahr durch den Empfänger 
erforderlich oder

3. in einer anderen Rechtsvorschrift außerhalb des 
Landesdatenschutzgesetzes vorgesehen ist.

In Fällen der Nummern 1 und 2 dürfen auch Daten übermittelt 
werden, die zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
gespeichert werden, ausgenommen sind Daten der in § 20 
Abs. 3 Nr. 2 bis 5 genannten Personen.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an das 
Landesamt für Verfassungsschutz richtet sich nach dem 
Landesverfassungsschutzgesetz.

(3) Die Polizei kann personenbezogene Daten an öffentliche 
Stellen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes 
sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen übermitteln, 
soweit

1. sie hierzu durch völkerrechtliche Vereinbarungen über 
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eine polizeiliche Zusammenarbeit berechtigt oder 
verpflichtet ist,

2. dies zur Wahrnehmung einer polizeilichen Aufgabe der 
übermittelnden Stelle erforderlich ist oder

3. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch den 
Empfänger erforderlich ist.

Die Übermittlung unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme 
besteht, daß dadurch gegen den Zweck eines Bundes- oder 
Landesgesetzes verstoßen würde oder überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt 
würden. Die empfangende Stelle ist darauf hinzuweisen, daß 
die Daten nur zu dem Zweck genutzt werden dürfen, zu 
dessen Erfüllung sie ihr übermittelt wurden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 44
Datenübermittlung an Personen oder Stellen 

außerhalb des öffentlichen Bereichs

(1) Die Polizei kann von sich aus personenbezogene Daten an 
Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs 
übermitteln, soweit dies erforderlich ist

1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben,

2. zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile 
für das Gemeinwohl oder

3. zur Wahrung schutzwürdiger Interessen einzelner.

Im Falle der Nummer 3 darf kein Grund zu der Annahme 
bestehen, daß der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an 
dem Ausschluß der Übermittlung hat.

(2) Die Polizei kann auf Antrag von Personen oder Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs personenbezogene Daten 
übermitteln, soweit der Auskunftsbegehrende

1. ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu 
übermittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund 
zu der Annahme besteht, daß der Betroffene ein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluß der 
Übermittlung hat oder

2. ein berechtigtes Interesse geltend macht, offensichtlich 
ist, daß die Datenübermittlung im Interesse des 
Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme 
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besteht, daß er in Kenntnis der Sachlage seine 
Einwilligung verweigern würde.

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 45

Auskunft

Der Polizeivollzugsdienst erteilt nach § 21 des 
Landesdatenschutzgesetzes Auskunft über die von ihm 
gespeicherten personenbezogenen Daten; er ist jedoch nicht 
verpflichtet, über die Herkunft der Daten Auskunft zu erteilen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 46
Löschung, Sperrung und Berichtigung von Daten

(1) Der Polizeivollzugsdienst hat in den von ihm geführten 
Dateien gespeicherte personenbezogene Daten zu löschen und 
die dazugehörigen Unterlagen zu vernichten, wenn

1. die Speicherung unzulässig ist oder

2. bei der zu bestimmten Fristen oder Terminen 
vorzunehmenden Überprüfung oder im Einzelfall 
festgestellt wird, daß ihre Kenntnis für die speichernde 
Stelle zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben nicht 
mehr erforderlich ist.

Im übrigen gilt § 23 des Landesdatenschutzgesetzes.

(2) Auf die vom Polizeivollzugsdienst zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten gespeicherten personenbezogenen 
Daten finden §§ 22 und 24 des Landesdatenschutzgesetzes 
insoweit keine Anwendung, als der Betroffene die Richtigkeit 
der gespeicherten Daten bestreitet und sich weder die 
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen läßt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 47
(aufgehoben)

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 48
Sonstige Regelungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten
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Soweit dieses Gesetz keine besonderen Regelungen enthält, 
findet das Landesdatenschutzgesetz Anwendung.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 48 a
Projektbezogene gemeinsame Dateien 

mit dem Landesamt für Verfassungsschutz

(1) Das Landeskriminalamt kann für die Dauer einer 
befristeten projektbezogenen Zusammenarbeit mit den 
Polizeidienststellen des Landes und dem Landesamt für 
Verfassungsschutz eine gemeinsame Datei errichten. Die 
projektbezogene Zusammenarbeit bezweckt nach Maßgabe 
der Aufgaben und Befugnisse der in Satz 1 genannten 
Behörden den Austausch und die gemeinsame Auswertung 
von polizeilichen oder nachrichtendienstlichen Erkenntnissen zu

1. Straftaten nach § 99 des Strafgesetzbuchs,

2. Straftaten nach § 129 a, auch in Verbindung mit § 129 
b Abs. 1, des Strafgesetzbuchs,

3. Straftaten nach § 34 Abs. 1 bis 6 des 
Außenwirtschaftsgesetzes, soweit es sich um einen Fall 
von besonderer Bedeutung handelt, oder

4. Straftaten, die mit Straftaten nach den Nummern 1 bis 
3 in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen.

(2) Für die Speicherung personenbezogener Daten in der 
gemeinsamen Datei gelten die jeweiligen 
Übermittlungsvorschriften zugunsten der an der 
Zusammenarbeit beteiligten Behörden entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Speicherung nur zulässig ist, wenn die 
Daten allen an der projektbezogenen Zusammenarbeit 
teilnehmenden Behörden übermittelt werden dürfen. Eine 
Speicherung ist ferner nur zulässig, wenn die speichernde 
Behörde die Daten auch in eigenen Dateien speichern darf.

(3) Im Rahmen der gemeinsamen Datei obliegt die 
datenschutzrechtliche Verantwortung für die in der 
gemeinsamen Datei gespeicherten Daten den Stellen, die die 
Daten speichern. Die verantwortliche Stelle muss feststellbar 
sein. Die Verantwortung für die Zulässigkeit des Abrufs trägt 
die abrufende Behörde. Nur die Behörde, die Daten zu einer 
Person eingegeben hat, ist befugt, diese zu ändern, zu 
berichtigen, zu sperren oder zu löschen. Für die Änderung, 
Berichtigung, Sperrung und Löschung personenbezogener 
Daten durch die speichernde Behörde gelten die jeweiligen, für 
diese Behörde anwendbaren Vorschriften entsprechend. Hat 
eine beteiligte Behörde Anhaltspunkte dafür, dass die Daten 
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unrichtig sind, teilt sie dies umgehend der speichernden 
Behörde mit, die verpflichtet ist, diese Mitteilung unverzüglich 
zu prüfen und erforderlichenfalls die Daten unverzüglich zu 
ändern, zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen. Sind 
Daten zu einer Person gespeichert, kann jede beteiligte 
Behörde weitere Daten ergänzend speichern. Das 
Landeskriminalamt hat die Einhaltung der Regelungen zur 
Zusammenarbeit und zur Führung der gemeinsamen Datei zu 
überwachen. Es hat bei jedem Zugriff für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle den Zeitpunkt, die Angaben, die die 
Feststellung der abgerufenen Datensätze ermöglichen, sowie 
die verantwortliche Stelle zu protokollieren. Die Protokolldaten 
sind nach zwölf Monaten zu löschen. Das Landeskriminalamt 
trifft die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach 
§ 9 des Landesdatenschutzgesetzes.

(4) Dem Betroffenen ist nach Maßgabe des § 21 des 
Landesdatenschutzgesetzes Auskunft zu erteilen. Zuständig ist 
das Landeskriminalamt, das im Einvernehmen mit der Stelle 
entscheidet, die die datenschutzrechtliche Verantwortung nach 
Absatz 3 Satz 1 trägt und die Zulässigkeit der 
Auskunftserteilung nach den für sie geltenden Bestimmungen 
prüft.

(5) Eine gemeinsame Datei nach Absatz 1 ist auf höchstens 
zwei Jahre zu befristen. Die Frist kann zweimalig um bis zu 
jeweils einem Jahr verlängert werden, wenn das Ziel der 
projektbezogenen Zusammenarbeit bei Projektende noch nicht 
erreicht worden und die Datei weiterhin für die Erreichung des 
Ziels erforderlich ist.

(6) Das Landeskriminalamt hat für eine gemeinsame Datei ein 
Verfahrensverzeichnis nach § 11 des 
Landesdatenschutzgesetzes zu führen sowie im Einvernehmen 
mit dem Landesamt für Verfassungsschutz die jeweiligen 
Organisationseinheiten zu bestimmen, die zur Speicherung 
und zum Abruf befugt sind. Das Verfahrensverzeichnis bedarf 
der Zustimmung des Innenministeriums.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

Sechster Unterabschnitt:

Polizeizwang

§ 49
Allgemeines

(1) Die Polizei wendet die Zwangsmittel Zwangsgeld, 
Zwangshaft und Ersatzvornahme nach den Vorschriften des 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes an.
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(2) Die Polizei wendet das Zwangsmittel unmittelbarer Zwang 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes an.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 50
Begriff und Mittel des unmittelbaren Zwangs

(1) Unmittelbarer Zwang ist jede Einwirkung auf Personen 
oder Sachen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt oder Waffengebrauch.

(2) Das Innenministerium bestimmt, welche Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt und welche Waffen im Polizeidienst zu 
verwenden sind.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 51
Zuständigkeit für die Anwendung unmittelbaren Zwangs

Die Anwendung unmittelbaren Zwangs obliegt den Beamten 
des Polizeivollzugsdienstes.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 52
Voraussetzungen und Durchführung 

des unmittelbaren Zwangs

(1) Unmittelbarer Zwang darf nur angewandt werden, wenn 
der polizeiliche Zweck auf andere Weise nicht erreichbar 
erscheint. Gegen Personen darf unmittelbarer Zwang nur 
angewandt werden, wenn der polizeiliche Zweck durch 
unmittelbaren Zwang gegen Sachen nicht erreichbar 
erscheint. Das angewandte Mittel muß nach Art und Maß dem 
Verhalten, dem Alter und dem Zustand des Betroffenen 
angemessen sein. Gegenüber einer Menschenansammlung 
darf unmittelbarer Zwang nur angewandt werden, wenn seine 
Anwendung gegen einzelne Teilnehmer der 
Menschenansammlung offensichtlich keinen Erfolg verspricht.

(2) Unmittelbarer Zwang ist, soweit es die Umstände zulassen, 
vor seiner Anwendung anzudrohen.

(3) Unmittelbarer Zwang darf nicht mehr angewandt werden, 
wenn der polizeiliche Zweck erreicht ist oder wenn es sich 
zeigt, daß er durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang 
nicht erreicht werden kann.

(4) Für die Anwendung des unmittelbaren Zwangs zur 
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Vollstreckung von Verwaltungsakten der Polizei gelten im 
übrigen die §§ 2 bis 6, 9, 10, 12, 21, 27, 28 und § 31 Abs. 1, 
2, 4 und 6 des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 53
Voraussetzungen des Schußwaffengebrauchs

(1) Der Schußwaffengebrauch ist nur zulässig, wenn die 
allgemeinen Voraussetzungen für die Anwendung 
unmittelbaren Zwangs vorliegen und wenn einfache 
körperliche Gewalt sowie verfügbare Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt oder mitgeführte Hiebwaffen erfolglos 
angewandt worden sind oder ihre Anwendung offensichtlich 
keinen Erfolg verspricht. Auf Personen darf erst geschossen 
werden, wenn der polizeiliche Zweck durch Waffenwirkung 
gegen Sachen nicht erreicht werden kann.

(2) Der Schußwaffengebrauch ist unzulässig, wenn erkennbar 
Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. 
Das gilt nicht, wenn der Schußwaffengebrauch das einzige 
Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 54
Schußwaffengebrauch gegenüber Personen

(1) Schußwaffen dürfen gegen einzelne Personen nur 
gebraucht werden,

1. um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die 
Fortsetzung einer rechtswidrigen Tat zu verhindern, die 
sich den Umständen nach

a) als ein Verbrechen oder

b) als ein Vergehen, das unter Anwendung oder 
Mitführung von Schußwaffen oder Sprengstoffen 
begangen werden soll oder ausgeführt wird,

darstellt;

2. um eine Person, die sich der Festnahme oder der 
Feststellung ihrer Person durch die Flucht zu entziehen 
versucht, anzuhalten, wenn sie

a) bei einer rechtswidrigen Tat auf frischer Tat 
betroffen wird, die sich den Umständen nach als 
ein Verbrechen darstellt oder als ein Vergehen, 
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das unter Anwendung oder Mitführung von 
Schußwaffen oder Sprengstoffen begangen wird,

b) eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder

c) eines Vergehens dringend verdächtig ist und 
Anhaltspunkte befürchten lassen, daß sie von 
einer Schußwaffe oder einem Sprengstoff 
Gebrauch machen werde;

3. zur Vereitelung der Flucht oder zur Wiederergreifung 
einer Person, die sich in amtlichem Gewahrsam befindet 
oder befand,

a) zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe wegen einer 
Straftat mit Ausnahme des Strafarrestes,

b) zum Vollzug der Sicherungsverwahrung,

c) wegen des dringenden Verdachts eines 
Verbrechens,

d) auf Grund richterlichen Haftbefehls oder

e) sonst wegen des dringenden Verdachts eines 
Vergehens, wenn zu befürchten ist, daß sie von 
einer Schußwaffe oder einem Sprengstoff 
Gebrauch machen werde;

4. gegen eine Person, die mit Gewalt einen Gefangenen 
oder jemanden, dessen

a) Sicherungsverwahrung (§ 66 und 66 b des 
Strafgesetzbuchs),

b) Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus (§ 63 des Strafgesetzbuchs, § 126 a 
der Strafprozeßordnung) oder

c) Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 64 
des Strafgesetzbuchs, § 126 a der 
Strafprozeßordnung)

angeordnet ist, aus dem amtlichen Gewahrsam zu 
befreien versucht.

(2) Ein Schuß, der mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn 
er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit 
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ist.

(3) Schußwaffen dürfen gegen eine Menschenmenge nur dann 
gebraucht werden, wenn von ihr oder aus ihr heraus 
Gewalttaten begangen werden oder unmittelbar bevorstehen 
und Zwangsmaßnahmen gegen einzelne nicht zum Ziele 
führen oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen.

(4) Das Recht zum Gebrauch von Schußwaffen auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

DRITTER ABSCHNITT:

Entschädigung

§ 55
Voraussetzungen

(1) In den Fällen des § 9 Abs. 1 kann derjenige, gegenüber 
dem die Polizei eine Maßnahme getroffen hat, eine 
angemessene Entschädigung für den ihm durch die Maßnahme 
entstandenen Schaden verlangen. Bei der Bemessung sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, insbesondere Art und 
Vorhersehbarkeit des Schadens und ob der Geschädigte oder 
sein Vermögen durch die Maßnahme der Polizei geschützt 
worden sind. Haben Umstände, die der Geschädigte zu 
vertreten hat, auf die Entstehung oder Erhöhung des 
Schadens eingewirkt, so hängt der Umfang des Ausgleichs 
insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend 
von dem Geschädigten oder durch die Polizei verursacht 
worden ist.

(2) Soweit die Entschädigungspflicht wegen Maßnahmen nach 
§ 9 Abs. 1 in besonderen gesetzlichen Vorschriften geregelt 
ist, finden diese Vorschriften Anwendung.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 56
Entschädigungspflichtiger

Zur Entschädigung ist der Staat oder die Körperschaft 
verpflichtet, in deren Dienst der Beamte steht, der die 
Maßnahme getroffen hat. Ist die Maßnahme von einem 
Polizeibeamten auf Weisung einer Polizeibehörde getroffen 
worden, so ist der Staat oder die Körperschaft, der die 
Polizeibehörde angehört, zur Entschädigung verpflichtet.

 zum Seitenanfang
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 | zur Einzelansicht 
§ 57

Ersatz

Der nach § 56 zur Entschädigung Verpflichtete kann in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über die Geschäftsführung ohne Auftrag von den 
in den §§ 6 und 7 bezeichneten Personen Ersatz verlangen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 58
Rechtsweg

Über die Ansprüche nach den §§ 55 und 57 entscheiden die 
ordentlichen Gerichte.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

ZWEITER TEIL

Die Organisation der Polizei

ERSTER ABSCHNITT:

Gliederung und Aufgabenverteilung

§ 59
Allgemeines

Die Organisation der Polizei umfaßt

1. die Polizeibehörden,

2. den Polizeivollzugsdienst mit seinen Beamten 
(Polizeibeamte).

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 60

Zuständigkeitsabgrenzung

(1) Für die Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben sind die 
Polizeibehörden zuständig, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt.

(2) Der Polizeivollzugsdienst nimmt - vorbehaltlich anderer 
Anordnungen der Polizeibehörde - die polizeilichen Aufgaben 
wahr, wenn ein sofortiges Tätigwerden erforderlich erscheint.
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(3) Der Polizeivollzugsdienst ist neben den Polizeibehörden 
zuständig für Maßnahmen nach § 20 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 
26, 27, 28 bis 33, 37, 42 Abs. 2, § 43 Abs. 1 und 3, § 44 
dieses Gesetzes sowie nach § 18 des 
Landesdatenschutzgesetzes.

(4) Der Polizeivollzugsdienst leistet Vollzugshilfe, indem er 
insbesondere auf Ersuchen von Behörden und Gerichten 
Vollzugshandlungen ausführt, soweit hierfür die besonderen 
Fähigkeiten, Kenntnisse oder Mittel des Polizeivollzugsdienstes 
benötigt werden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

ZWEITER ABSCHNITT:

Die Polizeibehörden

Erster Unterabschnitt:

Aufbau

§ 61
Arten der Polizeibehörden

(1) Allgemeine Polizeibehörden sind

1. die obersten Landespolizeibehörden,

2. die Landespolizeibehörden,

3. die Kreispolizeibehörden,

4. die Ortspolizeibehörden.

(2) Besondere Polizeibehörden sind alle anderen 
Polizeibehörden. Ihr Aufbau wird durch dieses Gesetz nicht 
berührt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 62
Allgemeine Polizeibehörden

(1) Oberste Landespolizeibehörden sind die zuständigen 
Ministerien.

(2) Landespolizeibehörden sind die Regierungspräsidien.

(3) Kreispolizeibehörden sind die unteren 
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Verwaltungsbehörden.

(4) Ortspolizeibehörden sind die Gemeinden. Die den 
Gemeinden hiernach übertragenen Aufgaben sind 
Pflichtaufgaben nach Weisung.

(5) Die Kreistage, die Gemeinderäte und die 
Verbandsversammlungen oder die gemeinsamen Ausschüsse 
von Verwaltungsgemeinschaften nach § 17 des 
Landesverwaltungsgesetzes wirken nach Maßgabe dieses 
Gesetzes mit. Ihre besonderen polizeilichen Befugnisse nach 
anderen Gesetzen bleiben unberührt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 63
Dienstaufsicht

(1) Es führen die Dienstaufsicht über

1. die Landespolizeibehörden:

das Innenministerium,

2. die Kreispolizeibehörden:

die Regierungspräsidien und das Innenministerium,

3. die Ortspolizeibehörden

a) in den Stadtkreisen und in den Großen 
Kreisstädten:

die Regierungspräsidien und das 
Innenministerium,

b) im übrigen:

die Landratsämter, die Regierungspräsidien und 
das Innenministerium.

(2) Das Innenministerium führt die Aufsicht jeweils im 
Benehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 64
Fachaufsicht

Es führen die Fachaufsicht über
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1. die Landespolizeibehörden:

die zuständigen Ministerien,

2. die Kreispolizeibehörden:

die Regierungspräsidien und die zuständigen Ministerien,

3. die Ortspolizeibehörden

a) in den Stadtkreisen und in den Großen 
Kreisstädten:

die Regierungspräsidien und die zuständigen 
Ministerien,

b) im übrigen:

die Landratsämter, die Regierungspräsidien und 
die zuständigen Ministerien.

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 65

Weisungsrecht und Unterrichtungspflicht

(1) Die zur Dienstaufsicht oder zur Fachaufsicht zuständigen 
Behörden können den allgemeinen Polizeibehörden im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit unbeschränkt Weisungen erteilen. 
Die allgemeinen Polizeibehörden haben diesen Weisungen 
Folge zu leisten.

(2) Leistet eine Polizeibehörde einer ihr erteilten Weisung 
keine Folge, so kann an Stelle der Polizeibehörde jede zur 
Fachaufsicht zuständige Behörde die erforderlichen 
Maßnahmen treffen.

(3) Die allgemeinen Polizeibehörden sind verpflichtet, die 
weisungsbefugten Behörden von allen sachdienlichen 
Wahrnehmungen zu unterrichten.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

Zweiter Unterabschnitt:

Zuständigkeit

§ 66
Allgemeine sachliche Zuständigkeit
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(1) Die sachliche Zuständigkeit der Polizeibehörden wird von 
dem fachlich zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium bestimmt.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die 
Ortspolizeibehörden sachlich zuständig.

(3) Das fachlich zuständige Ministerium kann im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium bestimmen, daß 
Aufgaben der Ortspolizeibehörden durch 
Verwaltungsgemeinschaften erfüllt werden.

(4) § 13 bleibt unberührt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 67
Besondere sachliche Zuständigkeit

(1) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges 
Tätigwerden der zuständigen Polizeibehörden nicht erreichbar, 
so können deren Aufgaben von den in § 64 bezeichneten, zur 
Fachaufsicht zuständigen Behörden wahrgenommen werden.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann jede 
Polizeibehörde innerhalb ihres Dienstbezirks die Aufgaben 
einer übergeordneten Polizeibehörde wahrnehmen.

(3) Die zuständige Polizeibehörde ist von den getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten.

(4) Diese Bestimmungen gelten nicht für Polizeiverordnungen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 68
Örtliche Zuständigkeit

(1) Die Zuständigkeit der Polizeibehörden beschränkt sich auf 
ihren Dienstbezirk. Örtlich zuständig ist die Polizeibehörde, in 
deren Dienstbezirk eine polizeiliche Aufgabe wahrzunehmen 
ist; durch Rechtsverordnung kann zum Zwecke der 
Verwaltungsvereinfachung etwas anderes bestimmt werden.

(2) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges 
Tätigwerden der örtlich zuständigen Polizeibehörde nicht 
erreichbar, so kann auch die für einen benachbarten 
Dienstbezirk zuständige Polizeibehörde die erforderlichen 
Maßnahmen treffen. Die zuständige Polizeibehörde ist von den 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten.
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 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 69
Regelung der örtlichen Zuständigkeit für überörtliche 

polizeiliche Aufgaben

Kann eine polizeiliche Aufgabe in mehreren Dienstbezirken 
zweckmäßig nur einheitlich wahrgenommen werden, so wird 
die Zuständigkeit von der Behörde geregelt, welche die 
Fachaufsicht über die beteiligten Polizeibehörden führt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

DRITTER ABSCHNITT:

Der Polizeivollzugsdienst

Erster Unterabschnitt:

Aufbau

§ 70
Polizeidienststellen und Einrichtungen für den 

Polizeivollzugsdienst

(1) Das Land unterhält für den Polizeivollzugsdienst folgende 
Polizeidienststellen:

1. die Regierungspräsidien und die ihnen nachgeordneten 
Polizeidienststellen sowie das Polizeipräsidium 
Stuttgart,«.

2. das Landeskriminalamt,

3. das Bereitschaftspolizeipräsidium und die ihm 
nachgeordneten Dienststellen der Bereitschaftspolizei,

(2) Das Land unterhält für den Polizeivollzugsdienst folgende 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen:

1. die Akademie der Polizei,

2. die Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen.

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 71

Aufgaben und Gliederung der Polizeidienststellen

(1) Aufgaben und Gliederung der Polizeidienststellen im 
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einzelnen werden vom Innenministerium durch Verordnung 
bestimmt.

(2) Die Regierungspräsidien können mit Ermächtigung des 
Innenministeriums die Gliederung der ihnen nachgeordneten 
Polizeidienststellen bestimmen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 72
Dienstaufsicht

Es führen die Dienstaufsicht über

1. die Regierungspräsidien, das Landeskriminalamt, das 
Bereitschaftspolizeipräsidium, die Akademie der Polizei:

das Innenministerium,

2. die dem Bereitschaftspolizeipräsidium nachgeordneten 
Polizeidienststellen:

das Bereitschaftspolizeipräsidium und das 
Innenministerium,

3. das Polizeipräsidium Stuttgart und die den 
Regierungspräsidien nachgeordneten Polizeidienststellen:

die Regierungspräsidien und das Innenministerium.

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 73

Fachaufsicht

(1) Es führen die Fachaufsicht über

1. die Regierungspräsidien:

die zuständigen Ministerien,

2. das Landeskriminalamt, das 
Bereitschaftspolizeipräsidium und die Akademie der 
Polizei:

das Innenministerium,

3. das Polizeipräsidium Stuttgart:

das Regierungspräsidium Stuttgart und die zuständigen 
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Ministerien,

4. die dem Bereitschaftspolizeipräsidium nachgeordneten 
Polizeidienststellen:

das Bereitschaftspolizeipräsidium und das 
Innenministerium,

5. die den Regierungspräsidien nachgeordneten 
Polizeidienststellen:

die Kreispolizeibehörden, die Regierungspräsidien und 
die zuständigen Ministerien. In den Fällen des § 60 Abs. 
3 ist die Fachaufsicht der Kreispolizeibehörden 
ausgeschlossen, wenn der Polizeivollzugsdienst dort 
genannte Maßnahmen bereits in eigener Zuständigkeit 
getroffen hat.

(2) Unbeschadet der Befugnisse der übrigen zur Fachaufsicht 
zuständigen Stellen führen die Fachaufsicht über

1. die kriminalpolizeiliche Tätigkeit:

das Landeskriminalamt,

2. die wasserschutzpolizeiliche Tätigkeit:

das Regierungspräsidium Karlsruhe.

 
 zum Seitenanfang

 | zur Einzelansicht 
§ 74

Weisungsrecht und Unterrichtungspflicht

(1) Die zur Dienstaufsicht oder zur Fachaufsicht zuständigen 
Stellen sowie die Ortspolizeibehörden können im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit den Polizeidienststellen Weisungen erteilen. Die 
Polizeidienststellen haben den Weisungen Folge zu leisten.

(2) Die Polizeidienststellen sind verpflichtet, die 
weisungsbefugten Stellen und die Ortspolizeibehörden von 
allen sachdienlichen Wahrnehmungen zu unterrichten. 
Personenbezogene Daten dürfen dabei nur unter den 
Voraussetzungen des § 42 Abs. 1 übermittelt werden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

Zweiter Unterabschnitt:

Zuständigkeit
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§ 75
Örtliche Zuständigkeit

Die Polizeidienststellen sind im ganzen Landesgebiet 
zuständig. Sie sollen in der Regel jedoch nur in ihrem 
Dienstbezirk tätig werden.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 76
Dienstbezirke

(1) Dienstbezirke der Regierungspräsidien als 
Polizeidienststellen und des Polizeipräsidiums Stuttgart sind

1. für das Regierungspräsidium Stuttgart der 
Regierungsbezirk Stuttgart ohne das Gebiet der Stadt 
Stuttgart,

2. für das Regierungspräsidium Karlsruhe der 
Regierungsbezirk Karlsruhe,

3. für das Regierungspräsidium Freiburg der 
Regierungsbezirk Freiburg,

4. für das Regierungspräsidium Tübingen der 
Regierungsbezirk Tübingen und

5. für das Polizeipräsidium Stuttgart das Gebiet der Stadt 
Stuttgart.

Für die Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben, die die 
Dienstbezirke mehrerer der in Satz 1 genannten 
Polizeidienststellen berühren und zweckmäßig nur einheitlich 
wahrgenommen werden sollen, sowie auf den 
Bundesautobahnen und auf den schiffbaren Wasserstraßen 
und den sonstigen schiffbaren Gewässern einschließlich der 
Nebenanlagen, der Häfen und der Werftanlagen kann das 
Innenministerium die Dienstbezirke der Regierungspräsidien 
als Polizeidienststellen und des Polizeipräsidiums Stuttgart 
abweichend von Satz 1 nach den polizeilichen Bedürfnissen 
bestimmen.

(2) Dienstbezirk des Landeskriminalamts und des 
Bereitschaftspolizeipräsidiums ist das Landesgebiet.

(3) Die Dienstbezirke der übrigen Polizeidienststellen sowie die 
Dienstsitze der Polizeidienststellen werden nach den 
polizeilichen Bedürfnissen vom Innenministerium oder mit 
dessen Ermächtigung von dem zuständigen 
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Regierungspräsidium bestimmt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 77
Aufgabenwahrnehmung durch das Innenministerium

(1) Das Innenministerium erfüllt vollzugspolizeiliche Aufgaben, 
soweit dies zur landeseinheitlichen Wahrnehmung erforderlich 
ist.

(2) Ist eine Polizeidienststelle nicht in der Lage, die 
vollzugspolizeilichen Aufgaben wahrzunehmen, so kann sich 
das Innenministerium vorübergehend die Polizeikräfte des 
Landes unmittelbar unterstellen und sie nach den polizeilichen 
Bedürfnissen einsetzen.

(3) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges 
Tätigwerden des Innenministeriums nicht erreichbar, so kann 
auch ein Regierungspräsidium oder das Polizeipräsidium 
Stuttgart Maßnahmen nach Absatz 2 treffen. Das 
Innenministerium ist unverzüglich zu unterrichten.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 78
Amtshandlungen von Polizeibeamten anderer Länder 
und des Bundes sowie von Vollzugsbeamten anderer 

Staaten im Zuständigkeitsbereich des Landes

(1) Polizeibeamte eines anderen Landes können im 
Zuständigkeitsbereich des Landes Amtshandlungen vornehmen

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung einer 
zuständigen Stelle,

2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2 und 3 und des 
Artikels 91 Abs. 1 des Grundgesetzes,

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur 
Verfolgung von Straftaten auf frischer Tat sowie zur 
Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener, wenn die 
zuständige Stelle die erforderlichen Maßnahmen nicht 
rechtzeitig treffen kann,

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben im Zusammenhang 
mit Transporten von Personen oder von Sachen,

5. zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten und zur Gefahrenabwehr in den 
durch Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern 
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geregelten Fällen.

In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist die zuständige 
Polizeidienststelle unverzüglich zu unterrichten. Satz 2 gilt 
nicht, soweit ein Verwaltungsabkommen nach Satz 1 Nr. 5 die 
Übertragung von Zuständigkeiten auf Polizeidienststellen eines 
anderen Landes vorsieht. In diesem Fall werden die 
zuständigen Polizeidienststellen durch Rechtsverordnung 
bestimmt.

(2) Werden Polizeibeamte eines anderen Landes nach Absatz 1 
tätig, haben sie die gleichen Befugnisse wie die des Landes. 
Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen derjenigen 
Polizeidienststelle, in deren örtlichem und sachlichem 
Zuständigkeitsbereich sie tätig geworden sind. Sie unterliegen 
insoweit deren Weisungen.

(3) Absätze 1 und 2 gelten für Polizeibeamte des Bundes und 
für Vollzugsbeamte der Zollverwaltung, denen der Gebrauch 
von Schusswaffen bei Anwendung des unmittelbaren Zwangs 
nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei 
Ausübung öffentlicher Gewalt gestattet ist, entsprechend. Das 
Gleiche gilt für ausländische Bedienstete von Polizeibehörden 
und Polizeidienststellen, soweit völkerrechtliche Verträge dies 
vorsehen oder das Innenministerium Amtshandlungen dieser 
Polizeibehörden oder Polizeidienststellen allgemein oder im 
Einzelfall zustimmt.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 79
Amtshandlungen von Polizeibeamten des Landes 

außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Landes

(1) Die Polizeibeamten des Landes dürfen im 
Zuständigkeitsbereich eines anderen Landes oder des Bundes 
nur in den Fällen des § 78 Abs. 1 und des Artikels 91 Abs. 2 
des Grundgesetzes und nur dann Amtshandlungen 
vornehmen, wenn dies das jeweilige Landesrecht oder das 
Bundesrecht vorsieht. Außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland dürfen die Polizeibeamten tätig werden, soweit 
dies durch völkerrechtliche Vereinbarungen geregelt ist oder 
wenn es das Recht des jeweiligen Staates vorsieht; sie haben 
dann die danach vorgesehenen Rechte und Pflichten.

(2) Einer Anforderung von Polizeibeamten durch ein anderes 
Land ist zu entsprechen, soweit nicht die Verwendung der 
Polizeibeamten im eigenen Lande dringender ist als die 
Unterstützung der Polizei des anderen Landes.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 
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VIERTER ABSCHNITT:

Besondere Vollzugsbedienstete

§ 80
Gemeindliche Vollzugsbedienstete

(1) Die Ortspolizeibehörden können sich zur Wahrnehmung 
bestimmter auf den Gemeindebereich beschränkter 
polizeilicher Aufgaben gemeindlicher Vollzugsbediensteter 
bedienen.

(2) Die gemeindlichen Vollzugsbediensteten haben bei der 
Erledigung ihrer polizeilichen Dienstverrichtungen die Stellung 
von Polizeibeamten im Sinn dieses Gesetzes.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 81
Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft

Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung 
bestimmen, daß Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, 
die mit der Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben 
betraut sind, ohne einer Polizeidienststelle anzugehören, die 
Stellung von Polizeibeamten im Sinne dieses Gesetzes haben.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

DRITTER TEIL

Die Kosten der Polizei

§ 82
Kosten für die allgemeinen Polizeibehörden 

und den Polizeivollzugsdienst

(1) Die Kosten für die Ortspolizeibehörden sowie in den 
Stadtkreisen und in den Großen Kreisstädten für die 
Kreispolizeibehörden werden von den Gemeinden getragen. 
Die Kosten für die Kreispolizeibehörden werden in den 
Verwaltungsgemeinschaften nach § 17 des 
Landesverwaltungsgesetzes von diesen getragen.

(2) Die Kosten für die übrigen allgemeinen Polizeibehörden 
und den Polizeivollzugsdienst werden vom Land getragen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist.

(3) Kosten sind die unmittelbaren oder mittelbaren 
persönlichen und sächlichen Ausgaben für die allgemeinen 
Polizeibehörden und den Polizeivollzugsdienst.
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 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 83
Einnahmen

Sind mit der Tätigkeit der Polizei Einnahmen verbunden, so 
fließen diese dem Kostenträger zu.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 83 a
Zurückbehaltungsbefugnis

Die Polizei kann die Herausgabe von Sachen, deren Besitz sie 
auf Grund einer polizeilichen Maßnahme nach § 8 Abs. 1, § 32 
Abs. 1, § 33 Abs. 1 oder § 49 Abs. 1 in Verbindung mit § 25 
des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes erlangt hat, von 
der Zahlung der entstandenen Kosten abhängig machen. Eine 
dritte Person, der die Verwahrung übertragen worden ist, kann 
durch Verwaltungsakt ermächtigt werden, Zahlungen in 
Empfang zu nehmen.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

VIERTER TEIL

Schlussbestimmungen

§ 84
Durchführungsvorschriften

(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über

1. die Übertragung der Anordnungsbefugnis (§ 22 Abs. 6, 
§ 25 Abs. 2),

2. die Durchführung des Gewahrsams (§ 28),

3. die Durchführung von Durchsuchungen (§ 31),

4. die Verwahrung und Notveräußerung sichergestellter 
und beschlagnahmter Sachen (§ 32 Abs. 3 und § 33 
Abs. 2 Satz 3),

5. die Überprüfungsfristen und deren Voraussetzungen (§ 
38 Abs. 4),

6. die Durchführung des Datenabgleichs (§ 40),

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink...ry=PolG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true (68 von 70)30.01.2012 18:16:14

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGBW1992V7P82#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGBW1992V7P82#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGBW1992pP83#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGBW1992pP83#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGBW1992V6P83a#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGBW1992V6P83a#focuspoint


Landesrecht BW PolG | Landesnorm Baden-Württemberg | Polizeigesetz (PolG) in der Fassung vom 13. Januar 1992 | gültig ab: 01.12.1991

7.
die Protokollierung von Übermittlungen in einem 
automatisierten Abrufverfahren (§ 42 Abs. 5),

8. die Übertragung von Zuständigkeiten auf 
Polizeidienststellen anderer Länder (§ 78 Abs. 1 Satz 4),

9. die Aufgaben der gemeindlichen Vollzugsbediensteten (§ 
80).

Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung 
bestimmen, daß die Dienst- und Fachaufsicht abweichend von 
§§ 72 und 73 auf weitere nachgeordnete Polizeidienststellen 
übertragen wird. Rechtsverordnungen nach Satz 1 und 2 
ergehen, soweit erforderlich, im Einvernehmen mit dem 
fachlich zuständigen Ministerium.

(2) Das Innenministerium erläßt, soweit erforderlich im 
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium, die 
zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 84 a
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einem vollziehbaren Platzverweis, Aufenthaltsverbot, 
Wohnungsverweis, Rückkehrverbot oder Annäherungsverbot 
nach § 27 a zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist die Polizeibehörde, die die 
Anordnung nach § 27 a getroffen hat. Ist die Anordnung vom 
Polizeivollzugsdienst getroffen worden, ist Verwaltungsbehörde 
die örtlich zuständige Ortspolizeibehörde.

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 85
(aufgehoben)

 zum Seitenanfang
 | zur Einzelansicht 

§ 86
Inkrafttreten

(nicht abgedruckt)
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Die zentrale Datei in Bayern ist der Kriminalaktennachweis KAN, analog zu den diveresen POLAS-
Implementationen in anderen Ländern. Von wirklicher Analogie kann aber wohl nicht gesprochen werden, da das 
KAN offenbar erheblich mehr Daten pro BürgerIn speichert als das in anderen Ländern üblich ist. Der LfD 
befindet sich in einem Dauerstreit mit der Staatskanzlei, da diese es nicht einsieht, KAN-Einträge nach 
Freisprüchen oder Verfahrenseinstellungen zu löschen und dringend auch Ladendiebstähle für zehn Jahre 
speichern will. 

Sehr reizvoll ist auch, dass sich das Innenministerium gegenüber dem LfD 2005 (21. TB, Kap. 7.1) freimütig 
eingelassen hat, der Ausgang von Strafverfahren sei im Rahmen des KAN ohne Belang (wird also regelmäßig 
nicht gespeichert, was auch in anderen Ländern Praxis ist). Das bedeutet insbesondere, dass die Ansicht von 
Gerichten auf die Prognose der Polizei (auf die sich die Speicherung im KAN ja stützt) keinen Einfluss hat. Eine 
wahrhaft kühne Selbsteinschätzung. 

Weitere Spezialdatenbanken des LKAs

Aus Erwähnungen in verschiedenen Tätigkeitsberichten des bayrischen LfD lässt sich auf die (jedenfalls 
vorübergehende) Existenz vieler weiterer Datenbanken schließen: 

●     AFB -- Anhaltedatei (Daten aus Polizeikontrollen im Innenstadtbereich) 
●     AHM -- Kfz-Fahndung-Anhaltemitteilung 
●     DiPlaZ -- Dienstplangestaltung Heise-Meldung zu DiPlaZ 
●     FIRMA -- Verantwortlichendatei 
●     OK/OBB -- Erkenntnisdatei 
●     JUBAN -- delinquente Jugendliche 
●     PROFU, PRORE/ZU -- Prostitution 
●     ZEG -- Streifenbericht 
●     PFAD -- "Personen- und Fall-Auskunftsdatei", offenbar als Teil des KAN geführt. 
●     POLVA -- polizeilich relevante Veranstaltungen 
●     AKRI -- gruppentypische Aggressionsdelikte/kriminogene Gruppierungen 
●     Kontaktbereich, "Ein- und Auslauf" 
●     ADKV - Arbeitsdatei "Kfz-Verschiebung" zur repressiven und präventiven Bekämpfung vom Handel mit 

gestohlenen Kfz. Auch Beifahrer sollen 5 Jahre gepeichert werden, egal ob sie irgendwas ahnen (21. TB 
LfD) 

Angesichts dieses Wildwuchses ist nicht überraschend, dass der Datenschutzbeauftragte anmahnte, dass es 
"unzureichende Festlegungen zur Zweckbestimmung der Datei, Speicherungsdauer der Daten und zum 
betroffenen Personenkreis" festzustellen gab. 

Die SpuDok-Datei "Gewaltbereite Personen aus den Bereichen Rechts- und Linksextremismus, politisch 
motivierte Skinheads und Ausländergruppen" (OFR-GEPE-S) wurde 1996 aufgehoben (aber vgl. Skandale). 

Bayern verfügt auch über ein eigenes ViClas-System (vgl. INPOL) sowie über eine eigene Datei zu Prostitution. 

Informationssystem der Bayrischen Polizei (IBP, 1996). Status unbekannt. 

Staatsschutzdatei Bayern (SDBY)

Die Staatsschutz-Datei dient offenbar als Rückzugsgebiet für ansonsten zu löschende Daten. In diese Datei kamen 
offenbar auch Daten von Leuten, die beim WWG 1992 in München wegen Nötigung (Pfeifen und Lärmen) 

http://www.datenschmutz.de/moin/action/show/Datenbanken%20Bayern?action=show&redirect=Bayern (2 von 5)30.01.2012 18:19:20

http://www.datenschmutz.de/moin/B%C3%BCrgerIn
http://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb21/k7.html#7.1
http://www.heise.de/newsticker/meldung/82125
http://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb21/k7.html#7.3
http://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb21/k7.html#7.3
http://www.datenschmutz.de/moin/SpuDok
http://www.datenschmutz.de/moin/ViClas
http://www.datenschmutz.de/moin/INPOL
http://www.datenschmutz.de/moin/Staatsschutz


Datenbanken Bayern - Datenschmutz Wiki

personenkontrolliert wurden, deren Verfahren aber nachher eingestellt wurden. 

Natürlich war auch bei der 2002 "Sicherheits"konferenz wieder Zugang. Der LfDI fand 2005 (21. TB, 7.4) 500 
Menschen mit SiKo-Speicherungen, davon 457, die vorher nicht gespeichert waren. Das Innenministerium 
erklärte auf einen Hinweis des LfD, das könne ja wohl nicht sein, die Speicherungen seien "unerlässlich für das 
Erkennen und Abbilden von staatsschutzrelevanten möglichen kriminellen Karrieren". 

Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei Sexualstraftäter

Die Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei Sexualstraftäter (entwickelt 2006/07) erfasst Menschen, die wegen 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt wurden und von der Staatsanwaltschaft als 
rückfallgefährdet eingestuft wurden. Der LfD Bayern berichtet, es gebe Pläne (oder habe sie gegeben), aus der 
Datei Infos für das Wohnumfeld der Betroffenen zu ziehen. 

Zum Betrieb der Datei gibt es mittlerweile eine Zentralstelle Heads beim Polizeipräsidium München. Sie soll u.a. 
Bewegungsprofile der Gespeicherten erstellen. 

Heise-Newsticker: Bayern stellt Sexualstraftäterdatei vor 

Datenbanken der lokalen Polizeibehörden

In Bayern betreibt nicht nur das LKA offiziell datenbankähnliche Systeme, sondern auch allerlei lokale Präsidien. 
Der LfD berichtet im 21. TB, 7.3 von 

●     einer Datei zur "systematischen Auswertung von Printmedien im Hinblick auf Anlage- und 
Kreditvermittlungsbetrug" 

●     Dateien zur "Unterstützung der Bekämpfung der Jugendkriminalität, insbesondere der Gewalt an Schulen, 
sowie der Straßenkriminalität" mit Schulschwänzern. In einer solchen fand der LfD z.B. ein 5-jährigen 
Jungen, dem bei Spielen mit einer Kerze ein Unglück passiert ist und ein 8-jähriger, der auf einer 
Grasfläche "gezündelt" haben soll. 

●     GAST-Dateien (Gefahrenabwehr und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten). 

Die GAST-Dateien sind besonders bemerkenswert, weil bei ihnen durch Erlass einer 
"Rahmenerrichtungsanordnung etwas Rechtsstaatlichkeit simuliert werden soll. Einzelne Dateien werden aber 
lokal geführt. Insbesondere werden dort "polizeilich Tatverdächtige" gespeichert, also einfach Vermutungen der 
Polizei, ohne dass je auch nur ein Verfahren eröffnet würde. Der LfD findet das schlecht, zumal die Polizei ja 
genug Alternativen hätte ("Kontaktperson", "Gefährder"). In GAST-Dateien wird regelmäßig 10 Jahre 
gespeichert, 5 Jahre sind schon kulanter Ausnahmefall. 

Vorgangsbearbeitung

Die Situation zur Vorgangsbearbeitung in Bayern ist nicht leicht zu durchschauen. Sie hatten mal IGVP am Start 
und exportierten das auch nach Thüringen und NRW. Später kam dann das von rola entwickelte rsCase unter dem 
Namen Easy zum Einsatz, möglicherweise aber auch nur als Komponente für das, was die bayrische Polizei für 
Data Mining hält. 

Inzwischen läuft das System ziemlich sicher als Polizeiliche Sachbearbeitung/Vorgangsverwaltung (PSV). Im 21. 
TB des LfDI, Kap. 7.2 stehen dazu folgende Klagen: 
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●     Zu lange Aussonderungsprüffristen (der LfD ist besonders bei ZeugInnen und ähnlichen besorgt; offenbar 
speichert die bayrische Polizei regelmäßig 5 Jahre, was für eine Vorgangsverwaltung tatsächlich 
spektakulär ist, ob ZeugIn oder BeschuldigteR; normal sind hier 6 bis 24 Monate.) 

●     Zu lockere Vergabe von Zugriffsrechten, d.h. Beamte haben regelmäßig Zugang zu Daten, die bei ihnen 
wirklich nichts verloren haben (Beispiel: Namen der bei der "Si"Ko 2002 in Gewahrsam genommenen 
Personen). 

●     Speicherfristen verlängern sich bei "erneuter Sachbearbeitung" in vielen Fällen durchweg um fünf  
Jahre. 

Bei den in PSV verfügbaren Namen der "Si"Ko-DemonstrantInnen war besonders pikant, dass sechs der 
Gespeicherten durchgeklagt hatten, dass ihre ganze Gewahrsamnahme rechtswidrig war. Es wurde nicht nur an der 
Speicherung festgehalten (denn die Leute waren ja in Gewahrsam), die Polizei weigerte sich auch, die 
Speicherungen irgendwie als Artefakte eines Rechtsbruchs ihrerseits zu markieren. 

Verfassungsschutz

Über NADIS hinaus unterhält der Bayrische VS eigene Datei namens IBA, in der insbesondere auch "einfache 
Mitglieder" "extremistischer Organisationen" gespeichert werden. Der LfD konnte häufig nicht nachvollziehen 
(21. TB, 2005), wie der VS zur Einschätzung der Mitgliedschaft kommt. Er war aber erfreut, dass der VS 2004 ein 
Drittel gegen Aussonderung geprüften Datensätze gelöscht hat und hält das für ein Zeichen ausreichender Prüfung 
anhaltender Notwendigkeit. 

Der VS unterhält auch ein "Dokumentenmanagementsystem" namens DOMEA, das nach VG-Gesetz auch 
personenbezogene Daten enthalten darf (21. TB, Kap. 8.5, 2005). Details wären recht. 

Skandale

Grundsätzlich hat sich Bayern sicher eine unumstrittene Spitzenposition auf dem Feld des Missachtung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen verdient. Ein paar bayrische Geschichten haben auch unter Irre Geschichten 
Plätze gefunden. 

Code 901

Ein Indymedia Artikel sagt, dass in der von Bayern entwickelten und von diversen anderen Ländern eingesetzten 
Vorgangsverwaltung IGVP es 2005 noch eine Schlüsselnummer (nämlich 901) für Angaben zum "Aufenthalt von 
Homosexuellen", zwischen 900 (Überwachung von Plätzen, an denen Prostitution stattfindet) und 902 "Aufenthalt 
von Dirnen" gab. Da Informationen darüber rechtswidrig sind, wurde der Punkt inzwischen entfernt. 

500 Schwerkriminelle auf Demo

2005 gab es einen kleinen Skandal, als die Daten von über 500 von 816 am Rande der "Sicherheits"konferenzen 
2002/03 in Gewahrsam genommenen Menschen in der SDBY auftauchten, darunter auch von 14jährigen 
Jugendlichen. 

Legalize them
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Datenbanken Bayern - Datenschmutz Wiki

Die Datei OFR-GEPE-S war illegal, weil Spudok nur für einzelne Ermittlungsverfahren zulässig ist und OFR-
GEPE-S deliktgruppenspezifisch ist. Die Datei wurde in der Konsequenz auf Initiative des 
Datenschutzbeauftragten 1996 gelöscht. Die Daten fanden sich allerdings später in der SDBY. 

Rent a Datenbankeintrag

2005 berichtet der LfD Bayern im 21. TB, ein US-Bürger sei mit 5 Jahren Speicherfrist in der Autodiebedatei 
ADKV gespeichert worden, weil er mit einem Mietauto nach Tschechien einreisen wollte, obwohl im Mietvertrag 
stand, man dürfe damit nicht nach "Eastern Europe" fahren (2005!). 

Missbrauch IGVP durch Polizisten

Aus einem Urteil des OLG Bamberg (2 Ss OWi 531/10) geht hervor, dass unbefugt Abrufe personenbezogener 
Daten aus einer polizeilichen Vorgangsdatei stattgefunden haben. 

Datenschmutz Wiki: Datenbanken Bayern (last edited 2012-01-19 20:52:15 by anonymous)
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2012-1-1-I

Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse 
der Bayerischen Staatlichen Polizei  

(Polizeiaufgabengesetz - PAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990

Fundstelle: GVBl 1990, S. 397 

Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei 
(Polizeiaufgabengesetz - PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990 
(GVBl S. 397, BayRS 2012-1-1-I), zuletzt geändert durch § 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2011 (GVBl S. 689)

Ausgabe im Zusammenhang

Änderungen

1.Art. 7 Abs. 2 geänd., Satz 2 angef. (Art. 6 Abs. 5 G v. 27.12.1991, 496)
2.Art. 46 Abs. 2 aufgeh., die bisherigen Abs. 3 und 4 werden Abs. 2 und 3, Art. 47 Abs. 1 Satz 4 
geänd. (Art. 38 Abs. 5 G v. 23.7.1993, 498)
3.Art. 13 Abs. 1 Nr. 5, Art. 19 Abs. 2 Satz 4 geänd. (§ 1 G v. 23.12.1994, 1050)
4.In Art. 29 Abs. 1 wird Art. 5 durch Art. 4 Abs. 3 ersetzt, in Art. 33 Abs. 5 Satz 1 werden die 
Worte "des Grenzpolizeipräsidiums" gestrichen (§ 2 G v. 26.7.1997, 342)
5.Art. 33 Abs. 5 und Art. 34 geänd. (§ 1 G v. 10.7.1998, 383)
6.Art. 38 Abs. 2 Satz 3 neu gefasst, Satz 6 angef. (§ 1 G v. 27.12.1999, 541)
7.mehrfach geänd. (§ 2 G v. 25.10.2000, 752)
8.Art. 56 Abs. 1 €-Änderungen (§ 10 G v. 24.4.2001, 140)
9.Art. 32 und 74 geänd. (G v. 24.7.2001, 348)
10.mehrfach geänd. (§ 1 G v. 24.12.2005, 641)
11.Art. 67 Abs. 1 Nr. 5 geänd. (Art. 209 Abs. 2 G v. 10.12.2007, 866)
12.Inhaltsübersicht, Art. 29, 33, 34c und 78 geänd. (§ 2 G v. 20.12.2007, 944)
13.Art. 49 geänd. (§ 2 G v. 10.6.2008, 315)
14.mehrfach geänd. (G v. 8.7.2008, 365)
15.Art. 13, 32 und 74 geänd. (Art. 27 Abs. 1 G v. 22.7.2008, 421)
16.Inhaltsübersicht, mehrfach geänd. (§ 1 G v. 27.7.2009, 380)
17.Art. 62 Abs. 4 geänd. (§ 8 G v. 27.7.2009, 400)
18.Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 geänd. (§ 2 G v. 22.4.2010, 190)
19.Art. 33 Abs. 5 Satz 2 geänd. (§ 14 G v. 20.12.2011, 689)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

I. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

Art. 1 Begriff der Polizei
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Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen P...esetz - PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990

Art. 2 Aufgaben der Polizei
Art. 3 Verhältnis zu anderen Behörden
Art. 4 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Art. 5 Ermessen, Wahl der Mittel
Art. 6 Ausweispflicht des Polizeibeamten
Art. 7 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen
Art. 8 Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen
Art. 9 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme
Art. 10 Inanspruchnahme 

nicht verantwortlicher Personen
II. Abschnitt 

Befugnisse der Polizei
Art. 11 Allgemeine Befugnisse
Art. 12 Auskunftspflicht
Art. 13 Identitätsfeststellung und Prüfung 

von Berechtigungsscheinen
Art. 14 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
Art. 15 Vorladung
Art. 16 Platzverweisung
Art. 17 Gewahrsam
Art. 18 Richterliche Entscheidung
Art. 19 Behandlung festgehaltener Personen
Art. 20 Dauer der Freiheitsentziehung
Art. 21 Durchsuchung von Personen
Art. 22 Durchsuchung von Sachen
Art. 23 Betreten und Durchsuchen 

von Wohnungen
Art. 24 Verfahren bei der Durchsuchung 

von Wohnungen
Art. 25 Sicherstellung
Art. 26 Verwahrung
Art. 27 Verwertung, Vernichtung
Art. 28 Herausgabe sichergestellter Sachen 

oder des Erlöses, Kosten
Art. 29 Befugnisse für Aufgaben der Grenzkontrolle 

und Sicherung von Anlagen
III. Abschnitt 

Datenerhebung und -verarbeitung
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Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen P...esetz - PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990

1. Unterabschnitt 
Datenerhebung

Art. 30 Grundsätze der Datenerhebung
Art. 31 Datenerhebung
Art. 32 Datenerhebung bei öffentlichen 

Veranstaltungen und Ansammlungen 
sowie an besonders gefährdeten Objekten

Art. 33 Besondere Mittel der Datenerhebung
Art. 34 Besondere Bestimmungen über den 

Einsatz technischer Mittel in Wohnungen
Art. 34a Datenerhebung und Eingriffe 

in den Telekommunikationsbereich
Art. 34b Mitwirkungspflichten der Diensteanbieter
Art. 34c Verfahrensregelungen, Verwendungsverbote, 

Zweckbindung, Benachrichtigung und Löschung
Art. 34d Verdeckter Zugriff auf 

informationstechnische Systeme
Art. 34e (aufgehoben)
Art. 35 Besondere Bestimmungen 

über den Einsatz Verdeckter Ermittler
Art. 36 Polizeiliche Beobachtung

2. Unterabschnitt 
Datenverarbeitung

Art. 37 Allgemeine Regeln der Datenspeicherung, 
Datenveränderung und Datennutzung

Art. 38 Speicherung, Veränderung und Nutzung von Daten
Art. 39 Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung
Art. 40 Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs
Art. 41 Datenübermittlung an Personen oder Stellen 

außerhalb des öffentlichen Bereichs
Art. 42 Datenübermittlung an die Polizei
Art. 43 Datenabgleich innerhalb der Polizei
Art. 44 Rasterfahndung
Art. 45 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten
Art. 46 Automatisiertes Abrufverfahren
Art. 47 Errichtungsanordnung für Dateien
Art. 48 Auskunftsrecht
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3. Unterabschnitt 
Anwendung des 

Bayerischen Datenschutzgesetzes
Art. 49

IV. Abschnitt 
Vollzugshilfe

Art. 50 Vollzugshilfe
Art. 51 Verfahren
Art. 52 Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung

V. Abschnitt 
Zwang

1. Unterabschnitt 
Erzwingung von Handlungen, 

Duldungen und Unterlassungen
Art. 53 Zulässigkeit des Verwaltungszwangs
Art. 54 Zwangsmittel
Art. 55 Ersatzvornahme
Art. 56 Zwangsgeld
Art. 57 Ersatzzwangshaft
Art. 58 Unmittelbarer Zwang
Art. 59 Androhung der Zwangsmittel

2. Unterabschnitt 
Anwendung unmittelbaren Zwangs

Art. 60 Rechtliche Grundlagen
Art. 61 Begriffsbestimmung
Art. 62 Handeln auf Anordnung
Art. 63 Hilfeleistung für Verletzte
Art. 64 Androhung unmittelbaren Zwangs
Art. 65 Fesselung von Personen
Art. 66 Allgemeine Vorschriften 

für den Schußwaffengebrauch
Art. 67 Schußwaffengebrauch gegen Personen
Art. 68 Schußwaffengebrauch gegen Personen 

in einer Menschenmenge
Art. 69 Besondere Waffen, Sprengmittel

VI. Abschnitt 
Entschädigungs-, Erstattungs- und Ersatzansprüche
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Art. 70 Entschädigungsanspruch
Art. 71 Erstattungsanspruch
Art. 72 Ersatzanspruch
Art. 73 Rechtsweg

VII. Abschnitt 
Schlußbestimmungen

Art. 74 Einschränkung von Grundrechten
Art. 75 (Änderungsbestimmung)
Art. 76 Verhältnis zum Kostengesetz
Art. 77 Begriff der Polizeibehörde
Art. 78 Inkrafttreten, Übergangsvorschrift
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Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Geb...n Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG)

2011-2-I

Gesetz über das Landesstrafrecht und das 
Verordnungsrecht auf dem Gebiet der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

(Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG)

Fundstelle: BayRS II, S. 241 

Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Landesstraf- und Verordnungsgesetz - 
LStVG - (BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 12. April 
2010 (GVBl S. 169)

 
 
Änderungen

1.Art. 9 Abs. 1 Satz 2 geänd., neuer Satz 3 eingef., bisheriger Satz 3 wird Satz 4 
(Art. 6 Abs. 4 G v. 27.12.1991, 496)
2.Art. 18 eingef., Art. 37 Abs. 1 geänd., Abs. 2 Satz 1 Halbsatz angef., neuer Satz 
2 eingef., bisheriger Satz 2 wird Satz 3, Abs. 3 und 4 eingef., bisheriger Abs. 4 
wird Abs. 5 und geänd., Art. 37a eingef. (G v. 10.6.1992, 152)
3.Art. 16 geänd. (G v. 25.6.1996, 222)
4.Art. 47 aufgeh., Art. 48 Satz 1 geänd. (Art. 3 G v. 26.7.1997, 311)
5.Art. 29 Abs. 1 Satz 3 geänd. (§ 6 G v. 26.7.1997, 323)
6.mehrfach geänd. (§ 2 G v. 12.4.1999, 130)
7.Art. 59 neu gefasst (§ 9 G v. 16.12.1999, 521)
8.Art. 37 und 37a €-Änderungen (§ 9 G v. 24.4.2001, 140)
9.Art. 30 eingef. (§ 2 G v. 27.12.2004, 540)
10.Art. 30 außer Kraft (Art. 7 Nr. 1 G v. 10.12.2007, 864)
11.Art. 29 Abs. 1 Satz 3 geänd. (§ 4 G v. 20.12.2007, 958)
12.Art. 30 aufgehob. -Außerkrafttreten hinausgeschoben-(§ 1 Nr. 2 G v. 
10.6.2008, 319)
13.Inhaltsübersicht geänd., Art. 20 neu gefasst; Art. 62 geänd. (G v. 8.7.2008, 
364)
14.Inhaltsübersicht, Art. 23 und 58 geänd.; Art. 23a neu eingef. (Art. 27 Abs. 2 G 
v. 22.7.2008, 421)
15.Inhaltsübersicht geänd., Art. 55 neu gefasst (G v. 8.12.2009, 604)
16.Inhaltsübersicht und Art. 55 geänd. (§ 6 G v. 12.4.2010, 169)

Inhaltsübersicht
Erster Teil Allgemeine Vorschriften über Straftaten und 

Ordnungswidrigkeiten 
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Art. 1 Einteilung der Tatbestände
Art. 2 Straftaten
Art. 3 Ordnungswidrigkeiten
Art. 4 Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften oder 

Anordnungen für den Einzelfall
Art. 5 Vollstreckung des Bußgeldbescheids
Zweiter Teil Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitsbehörden; 

Entschädigung 
Art. 6 Aufgaben der Sicherheitsbehörden
Art. 7 Befugnisse der Sicherheitsbehörden
Art. 8 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Art. 9 Richtung der Maßnahmen
Art. 10 Sicherheitsbehörden und Polizei
Art. 11 Entschädigung
Dritter Teil Einzelne Ermächtigungen und Ordnungswidrigkeiten 

1. Abschnitt 
Schutz der Gesundheit und Reinlichkeit 

Art. 12 Übertragbare Krankheiten
Art. 13 und 14 (aufgehoben)
Art. 15 Reinlichkeit in Betrieben
Art. 16 Bekämpfung verwilderter Tauben
Art. 17 und 18 (aufgehoben)

2. Abschnitt 
Vergnügungen 

Art. 19 Veranstaltung von Vergnügungen
3. Abschnitt 

Weitere Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung 

Art. 20 Staatliche Parkanlagen
Art. 21 Unerlaubter Verkehr mit Verwahrten
Art. 22 Notzeichen
Art. 23 Menschenansammlungen
Art. 23a Uniform- und politisches Kennzeichenverbot
Art. 24 Ski- und Skibobfahren, Rodeln
Art. 25 Zelten, Aufstellen von Wohnwagen
Art. 26 Betreten und Befahren von Grundstücken
Art. 27 Baden; Betreten und Befahren von Eisflächen
Art. 28 Öffentliche Anschläge
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Art. 29 Fliegende Verkaufsanlagen
Art. 30 (aufgehoben)
Art. 31 Gifte, Giftwaren, Arzneien
Art. 32 Hochgiftige Stoffe
Art. 33 Überwachung
Art. 34 bis 36 (aufgehoben)
Art. 37 Halten gefährlicher Tiere
Art. 38 Verhütung von Bränden

4. Abschnitt 
Schutz von Feld und Flur 

Art. 39 Feld und Flur
Art. 40 Weidefrevel
Art. 41 Feldgefährdung

Vierter Teil Verfahren beim Erlaß von Verordnungen 
Art. 42 Verordnungen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke
Art. 43 Vollzug der Verordnungen
Art. 44 Zuständigkeit verschiedener Behörden oder Stellen
Art. 45 Rechtmäßigkeit und Angabe der Rechtsgrundlage
Art. 46 Pflicht zum Erlaß von Verordnungen
Art. 47 Vorlage und Genehmigung
Art. 48 Änderung und Aufhebung von Verordnungen
Art. 49 Allgemeine Aufsichtspflicht
Art. 50 Geltungsdauer
Art. 51 Amtliche Bekanntmachung
Art. 52 Hinweis auf die Bekanntmachung
Art. 53 Mitteilungen

Fünfter Teil Übergangs- und Schlußvorschriften 
Art. 54 Zuständigkeit aus Ermächtigungen vor Inkrafttreten dieses 

Gesetzes
Art. 55 Verordnungsermächtigungen für besondere Zuständigkeiten
Art. 56 Zuständigkeit für gemeindefreie Gebiete
Art. 57 Ausführungsvorschriften
Art. 58 Einschränkung von Grundrechten
Art. 59 Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 112 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten

Art. 60 Fortbestand alten Verordnungsrechts
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Art. 61 Einstweilige Vorschriften über die Stillegung und Beseitigung 
von Anlagen und Geräten

Art. 62 Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Erster Teil

Allgemeine Vorschriften über 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Art. 1

Einteilung der Tatbestände

(1) Die im Landesrecht mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedrohten 
Handlungen sind Straftaten.

(2) Die im Landesrecht mit Geldbuße bedrohten Handlungen sind 
Ordnungswidrigkeiten.

Art. 2

Straftaten

Auf die Straftaten des Landesrechts sind die im Allgemeinen Teil des 
Strafgesetzbuchs

1) enthaltenen Vorschriften sowie die Vorschriften des 
Jugendgerichtsgesetzes

2) , der Strafprozeßordnung
3) und des 

Gerichtsverfassungsgesetzes
4) anzuwenden, soweit gesetzlich nichts anderes 

bestimmt ist.

1) BGBl. FN 450-2
2) BGBl. FN 451-1
3) BGBl. FN 312-2
4) BGBl. FN 300-2

Art. 3

Ordnungswidrigkeiten

Für die Ordnungswidrigkeiten des Landesrechts gilt das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

5) , soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
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5) BGBl. FN 454-1

Art. 4

Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften oder 
Anordnungen für den Einzelfall

(1) Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften im Rang unter dem Gesetz 
können auf Grund eines Landesgesetzes mit Strafe oder Geldbuße nur geahndet 
werden, wenn die Rechtsvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf die 
zugrundeliegende gesetzliche Straf- oder Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen der Verwaltungsbehörden für den 
Einzelfall können nach Landesrecht mit Strafe oder Geldbuße nur geahndet 
werden, wenn die Anordnung nicht mehr mit ordentlichen Rechtsbehelfen 
angefochten werden kann oder ihre Vollziehung angeordnet ist.

Art. 5

Vollstreckung des Bußgeldbescheids

Der Bußgeldbescheid wird nach den Vorschriften des Bayerischen 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes

6) vollstreckt, soweit nicht 
das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

5) etwas anderes bestimmt.

6) BayRS 2010-2-I
5) BGBl. FN 454-1

Zweiter Teil

Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitsbehörden; 
Entschädigung

Art. 6

Aufgaben der Sicherheitsbehörden

Die Gemeinden, Landratsämter, Regierungen und das Staatsministerium des 
Innern haben als Sicherheitsbehörden die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung durch Abwehr von Gefahren und durch Unterbindung und Beseitigung 
von Störungen aufrechtzuerhalten.
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Art. 7

Befugnisse der Sicherheitsbehörden

(1) Anordnungen und sonstige Maßnahmen, die in Rechte anderer eingreifen, 
dürfen nur getroffen werden, wenn die Sicherheitsbehörden durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes dazu besonders ermächtigt sind.

(2) Soweit eine solche gesetzliche Ermächtigung nicht in Vorschriften dieses 
Gesetzes oder in anderen Rechtsvorschriften enthalten ist, können die 
Sicherheitsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben für den Einzelfall Anordnungen 
nur treffen, um

1.rechtswidrige Taten, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer 
Ordnungswidrigkeit verwirklichen, oder verfassungsfeindliche Handlungen zu 
verhüten oder zu unterbinden,
2.durch solche Handlungen verursachte Zustände zu beseitigen,
3.Gefahren abzuwehren oder Störungen zu beseitigen, die Leben, Gesundheit 
oder die Freiheit von Menschen oder Sachwerte, deren Erhaltung im öffentlichen 
Interesse geboten erscheint, bedrohen oder verletzen.

(3) Sind Anordnungen nach Absatz 2 nicht möglich, nicht zulässig oder 
versprechen sie keinen Erfolg, so können die Sicherheitsbehörden die Gefahr 
oder Störung selbst, durch die Polizei oder durch vertraglich Beauftragte 
abwehren oder beseitigen.

(4) Die Freiheit der Person und die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 2 Abs. 2 
Satz 2 und Art. 13 des Grundgesetzes 

7) , Art. 102 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 3 der 
Verfassung 

8) ) dürfen durch Maßnahmen auf Grund der Absätze 2 und 3 nicht 
eingeschränkt werden.

(5) Verfassungsfeindlich im Sinn dieses Gesetzes ist eine Handlung, die darauf 
gerichtet ist, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland 
oder eines ihrer Länder auf verfassungswidrige Weise zu stören oder zu ändern, 
ohne den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer Ordnungswidrigkeit zu 
verwirklichen.

7) BGBl. FN 100-1
8) BayRS 100-1-S

Art. 8

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
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(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu 
treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Ein durch die Maßnahme zu erwartender Schaden darf nicht erkennbar außer 
Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg stehen.

(3) Maßnahmen sind zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, daß 
er nicht erreicht werden kann.

Art. 9

Richtung der Maßnahmen

(1) 1 Macht das Verhalten oder der Zustand einer Person Maßnahmen nach 
diesem Gesetz notwendig, so sind diese gegen die Person zu richten, die die 
Gefahr oder die Störung verursacht hat. 2 Hat ein strafunmündiges Kind oder eine 
Person, für die wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder 
seelischen Behinderung zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer 
bestellt ist, die Gefahr oder die Störung verursacht, so können die 
Sicherheitsbehörden ihre Maßnahmen auch gegen den richten, dem die Aufsicht 
über eine solche Person obliegt.3 Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des 
Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt. 4 Hat eine Person, die zu einer 
Verrichtung bestellt ist, in Ausführung dieser Verrichtung die Gefahr oder die 
Störung verursacht, so kann die Maßnahme auch gegen den gerichtet werden, 
der die Person zu der Verrichtung bestellt hat.

(2) 1 Macht das Verhalten oder der Zustand eines Tieres oder der Zustand einer 
anderen Sache Maßnahmen nach diesem Gesetz notwendig, so sind diese 
gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten. 2 Die Maßnahmen 
können auch gegen den Eigentümer oder den sonst dinglich 
Verfügungsberechtigten gerichtet werden; das gilt nicht, wenn der Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt diese gegen den Willen des Eigentümers oder sonst 
dinglich Verfügungsberechtigten ausübt. 3 Soweit auf Grund besonderer 
Vorschriften eine andere Person verantwortlich ist, sind die Maßnahmen in erster 
Linie gegen diese zu richten.

(3) 1 Zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr oder zur 
Beseitigung einer erheblichen Störung können Maßnahmen auch gegen eine 
Person gerichtet werden, die nicht nach Absatz 1 oder Absatz 2 verantwortlich ist; 
insbesondere kann sie zur Hilfeleistung angehalten werden, wenn und soweit 
weder Maßnahmen gegen die verantwortliche Person noch Maßnahmen nach 
Art. 7 Abs. 3 möglich, ausreichend oder zulässig sind. 2 Maßnahmen nach Satz 1 
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dürfen nicht getroffen werden, wenn die nicht verantwortliche Person dadurch 
selbst an Leben oder Gesundheit gefährdet oder an der Erfüllung überwiegender 
anderweitiger Pflichten gehindert würde.

Art. 10

Sicherheitsbehörden und Polizei

1 Maßnahmen der Sicherheitsbehörden nach diesem Gesetz schließen 
widersprechende Maßnahmen der Polizei aus. 2 Das Recht der 
Sicherheitsbehörden, der Polizei Weisungen zu erteilen, und die Vorschriften 
über die Strafverfolgung und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bleiben 
unberührt.

Art. 11

Entschädigung

(1) 1 Soweit Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes getroffen werden, ist Art. 70 
des Polizeiaufgabengesetzes 

9) sinngemäß anzuwenden. 2 Zur Entschädigung 
verpflichtet ist der Träger der Behörde, die die Maßnahme getroffen hat; hat das 
Landratsamt die Maßnahme getroffen, so ist der Landkreis verpflichtet, soweit 
nicht der Staat nach Art. 35 Abs. 3 oder Art. 37 Abs. 5 der Landkreisordnung 

10) 

haftet.

(2) Stellen Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes eine Enteignung dar, so ist 
nach den Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die 
entschädigungspflichtige Enteignung

11) Entschädigung in Geld zu leisten.

9) BayRS 2012-1-1-I
10) BayRS 2020-3-1-I
11) BayRS 2141-1-I

Dritter Teil

Einzelne Ermächtigungen und 
Ordnungswidrigkeiten

1. Abschnitt

Schutz der Gesundheit und Reinlichkeit
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Art. 12

Übertragbare Krankheiten

(1) Zur Verhütung übertragbarer Krankheiten können die kreisfreien Gemeinden, 
die Landkreise, die Bezirke und das Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit durch Verordnung

1.die Beschäftigungsverbote des § 17 des Bundes-Seuchengesetzes 
12) auch dort 

nicht genannten Personen auferlegen, die andere anstecken können,
2.diesen und den in § 17 des Bundes-Seuchengesetzes bezeichneten Personen 
die Tätigkeit

a)in Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt, verarbeitet oder 
abgegeben werden,

b)im Friseurhandwerk,
c)in Leihbüchereien oder
d)in anderen Betrieben oder Einrichtungen, in denen im besonderen Maß die 
Gefahr besteht, daß die dort beschäftigten Personen andere anstecken,

verbieten oder von besonderen Voraussetzungen abhängig machen, 
welche die Eignung dieser Personen für die Tätigkeit oder die Beschäftigung in 
solchen Betrieben oder Einrichtungen betreffen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von Anordnungen für den Einzelfall 
durch die kreisfreien Gemeinden, die Landratsämter, die Regierungen und das 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1.entgegen einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung jemanden 
beschäftigt oder eine Tätigkeit ausübt oder besondere Voraussetzungen für eine 
Tätigkeit oder Beschäftigung nicht beachtet,
2.einer auf Grund des Absatzes 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung 
zuwiderhandelt.

12) BGBl. FN 2126-1

Art. 13 und 14

(aufgehoben)

Art. 15

Reinlichkeit in Betrieben
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(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für die Gesundheit können, soweit nicht 
bundesrechtliche Vorschriften bestehen, die kreisfreien Gemeinden, die 
Landkreise, die Bezirke und das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Gesundheit Verordnungen über die Reinlichkeit in 
gewerblichen Betrieben erlassen. 2 Die Vorschriften über den Arbeitsschutz 
bleiben unberührt.

(2) Wer einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
kann mit Geldbuße belegt werden, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
mit Strafe bedroht ist.

Art. 16

Bekämpfung verwilderter Tauben

(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für das Eigentum und zum Schutz der 
öffentlichen Reinlichkeit können die Gemeinden Verordnungen über die 
Bekämpfung verwilderter Tauben erlassen. 2 In den Verordnungen kann 
insbesondere bestimmt werden, daß

1.das Füttern von verwilderten Tauben verboten ist,
2.die Eigentümer von Grundstücken, die Nutzungsberechtigten und ihre Vertreter 
Maßnahmen der Gemeinde oder deren Beauftragter zur Beseitigung der 
Nistplätze und Vergrämung verwilderter Tauben zu dulden haben.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf 
Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung oder einer vollziehbaren 
Anordnung, die auf Grund einer solchen Verordnung getroffen wurde, 
zuwiderhandelt.

Art. 17

(aufgehoben)

Art. 18

Halten von Hunden

(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die 
öffentliche Reinlichkeit können die Gemeinden durch Verordnung das freie 
Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden im Sinn des Art. 37 Abs. 1 
Satz 2 in öffentlichen Anlagen sowie auf öffentlichen Wegen, Straßen oder 
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Plätzen einschränken.2 Der räumliche und zeitliche Geltungsbereich der 
Verordnung ist auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen, wobei auch dem 
Bewegungsbedürfnis der Hunde ausreichend Rechnung zu tragen ist.

(2) Zum Schutz der in Absatz 1 genannten Rechtsgüter können die Gemeinden 
Anordnungen für den Einzelfall zur Haltung von Hunden treffen.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf 
Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung oder einer auf Grund des 
Absatzes 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.

2. Abschnitt

Vergnügungen

Art. 19

Veranstaltung von Vergnügungen

(1) 1 Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, hat das der Gemeinde 
unter Angabe der Art, des Orts und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der 
zuzulassenden Teilnehmer spätestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. 
2 Für regelmäßig wiederkehrende, gleichartige öffentliche Vergnügungen genügt 
eine einmalige Anzeige.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Vergnügungen, die vorwiegend religiösen, 
künstlerischen, kulturellen, wissenschaftlichen, belehrenden oder erzieherischen 
Zwecken oder der Wirtschaftswerbung dienen, sofern die Vergnügungen in 
Räumen stattfinden, die für Veranstaltungen der beabsichtigten Art bestimmt sind.

(3) 1 Die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen bedarf der Erlaubnis, wenn

1.die nach Absatz 1 erforderliche Anzeige nicht fristgemäß erstattet wird,
2.es sich um eine motorsportliche Veranstaltung handelt oder
3.zu einer Veranstaltung, die außerhalb dafür bestimmter Anlagen stattfinden soll, 
mehr als eintausend Besucher zugleich zugelassen werden sollen.

2 Zuständig sind die Gemeinden, für motorsportliche Veranstaltungen die 
kreisfreien Gemeinden und Landratsämter.

(4) 1 Die Erlaubnis nach Absatz 3 ist zu versagen, wenn es zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachgüter oder zum Schutz vor 
erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder 
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Nachbarschaft oder vor erheblichen Beeinträchtigungen der Natur oder 
Landschaft erforderlich erscheint. 2 Das gleiche gilt, sofern andere öffentlich-
rechtliche Vorschriften entgegenstehen.

(5) 1 Die Gemeinden, für motorsportliche Veranstaltungen die kreisfreien 
Gemeinden und Landratsämter, können zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 
bezeichneten Rechtsgüter Anordnungen für den Einzelfall für die Veranstaltung 
öffentlicher Vergnügungen und sonstiger Vergnügungen treffen. 2 Reichen 
Anordnungen nach Satz 1 nicht aus oder stehen andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften entgegen, so kann die Veranstaltung untersagt werden.

(6) (aufgehoben)

(7) 1 Die Gemeinden können durch Verordnung

1.die Veranstaltung von Vergnügungen bestimmter Art von der Anzeigepflicht 
nach Absatz 1 oder von der Erlaubnispflicht nach Absatz 3 ausnehmen, soweit 
die Gemeinden nach Absatz 3 Satz 2 zuständig sind und diese Pflichten zum 
Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter nicht erforderlich 
erscheinen,
2.zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter die Anzeigepflicht 
nach Absatz 1 auf die Veranstaltung bestimmter Arten öffentlicher Vergnügungen 
im Sinn des Absatzes 2 erstrecken und Anforderungen an die Veranstaltung 
öffentlicher oder sonstiger Vergnügungen stellen,
3.zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter eine Sperrzeit für 
die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen oder bestimmter Arten öffentlicher 
Vergnügungen festsetzen; in der Verordnung kann bestimmt werden, daß die 
Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher 
Verhältnisse für den Einzelfall verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden kann.

2 Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung gleiches für 
das gesamte Staatsgebiet bestimmen.

(8) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.eine öffentliche Vergnügung ohne die erforderliche Anzeige oder Erlaubnis 
veranstaltet,
2.als Veranstalter einer Vergnügung die mit der Erlaubnis verbundenen 
vollziehbaren Auflagen nicht erfüllt oder einer vollziehbaren Anordnung nach 
Absatz 5 nicht Folge leistet oder
3.einer Verordnung nach Absatz 7 Nrn. 2 oder 3 zuwiderhandelt.

(9) Die Absätze 1 bis 5, 7 und 8 sind nicht anzuwenden, soweit bundesrechtliche 
oder besondere landesrechtliche Vorschriften bestehen.
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3. Abschnitt

Weitere Vorschriften zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung

Art. 20 
[1] 

Staatliche Parkanlagen

(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit, Eigentum 
oder die öffentliche Reinlichkeit, zur Sicherung der Erholung in der freien Natur, 
zum Schutz der Natur und Landschaft sowie zum Schutz vor erheblichen 
Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit kann das 
Staatsministerium der Finanzen Verordnungen über die Benutzung der 
Grünanlagen und Grünflächen, die im Eigentum des Freistaates Bayern stehen 
und von der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen verwaltet 
werden (staatliche Parkanlagen), erlassen. 2 Die Regelungen sind auf die 
örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 3 Das Staatsministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung nach Satz 1 durch Verordnung auf die Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen übertragen; Verordnungen der 
Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen sind im Amtsblatt des 
Bayerischen Staatministeriums der Finanzen amtlich bekannt zu machen. 4 Der 
Vollzug der Anlagenverordnungen obliegt der Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen.

(2) Zur Verhütung von Verstößen gegen auf Grund des Abs. 1 erlassene 
Verordnungen können das Staatsministerium der Finanzen und die Verwaltung 
der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen Anordnungen für den Einzelfall 
treffen.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.einer auf Grund des Abs. 1 erlassenen Verordnung oder
2.einer auf Grund des Abs. 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung

zuwiderhandelt.

[1] Art. 20 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft

Art. 21

Unerlaubter Verkehr mit Verwahrten
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(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer unbefugt

1.einem Verwahrten Sachen oder Nachrichten übermittelt oder sich von ihm 
übermitteln läßt,
2.sich mit einem Verwahrten, der sich innerhalb einer Anstalt befindet, von außen 
durch Worte oder Zeichen verständigt.

(2) Verwahrter im Sinn des Absatzes 1 ist, wer sich in behördlichem Gewahrsam 
befindet, ohne Gefangener im Sinn des § 115 OWiG 

5) zu sein.

(3) Der Versuch der Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße belegt werden.

5) BGBl. FN 454-1

Art. 22

Notzeichen

(1) Das Staatsministerium des Innern kann, soweit bundesrechtliche Vorschriften 
nicht bestehen, durch Verordnung vorschreiben, daß bestimmte Schallzeichen, 
die der Warnung vor Gefahren, dem Rufen von Hilfsdiensten oder anderen 
öffentlichen Zwecken dienen (öffentliche Schallzeichen), nur durch bestimmte 
Stellen für diese Zwecke gegeben werden dürfen.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1.entgegen einer nach Absatz 1 erlassenen Verordnung öffentliche Schallzeichen 
gibt,
2.öffentlich vernehmbar Schallzeichen gibt, die mit öffentlichen Schallzeichen 
verwechselt werden können,
3.ohne berechtigten Grund um Hilfe ruft oder ein anderes Notzeichen gibt.

Art. 23

Menschenansammlungen

(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit, ungestörte 
Religionsausübung, Eigentum oder Besitz können die Gemeinden für 
Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen, insbesondere bei 
religiösen Feiern, Volksfesten und Sportveranstaltungen, Verordnungen und 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 2 Dies gilt nicht für Versammlungen im 
Sinn des Bayerischen Versammlungsgesetzes; die Vorschriften des 
Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt.
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(2) Für Ansammlungen, die über das Gebiet einer Gemeinde hinausgehen, kann 
auch die gemeinsame höhere Behörde Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund der Absätze 1 oder 2 
erlassenen Verordnung oder vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.

Art. 23a

Uniform- und politisches Kennzeichenverbot

Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer außerhalb von 
Versammlungen öffentlich Uniformen, Uniformteile oder gleichartige 
Kleidungsstücke als Ausdruck einer politischen Gesinnung trägt, sofern damit 
eine einschüchternde Wirkung verbunden ist.

Art. 24

Ski- und Skibobfahren, Rodeln

(1) Die Gemeinden können durch Verordnung ein Gelände außerhalb öffentlicher 
Wege und Plätze, das zum Skifahren, Skibobfahren oder Rodeln der 
Allgemeinheit zur Verfügung steht, zur Hauptabfahrt für solche Sportarten oder 
zum Hauptskiwanderweg erklären.

(2) 1 Die Gemeinden können durch Anordnung für den Einzelfall den Sportbetrieb 
auf einer Hauptabfahrt oder auf einer sonstigen Skiabfahrt, Rodelbahn oder 
einem Skiwanderweg vorübergehend untersagen oder beschränken, wenn es zur 
Verhütung von Gefahren oder sonst aus wichtigen Gründen erforderlich ist. 2 Sie 
können für den Einzelfall zulassen, daß Hauptabfahrten und 
Hauptskiwanderwege zur Zeit des Sportbetriebs zur Pistenpflege, zur Versorgung 
von Einrichtungen oder für land- und forstwirtschaftliche Zwecke benützt werden, 
soweit dadurch keine Gefahren für die Sicherheit der Sporttreibenden entstehen. 
3 Eine Erlaubnis nach Satz 2 ist nicht erforderlich, soweit für den Betrieb 
motorisierter Schneefahrzeuge eine Ausnahme nach Art. 12 Abs. 2 des 
Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) 

14) zugelassen worden ist.

(3) Das Staatsministerium des Innern kann durch Verordnung zur Verhütung von 
Gefahren für Leben oder Gesundheit oder zum Schutz vor erheblichen Nachteilen

1.das Verhalten beim Skifahren, Skibobfahren und Rodeln regeln,
2.bestimmen, wie

a)Hauptabfahrten und sonstige Skiabfahrten, Rodelbahnen und 
Skiwanderwege,
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b)die Untersagung oder Beschränkung des Sportbetriebs auf solchem Gelände 
und

c)Fahrzeuge, die sich auf Abfahrten befinden,

gekennzeichnet sein müssen.

(4) 1 Die Kennzeichnung nach Absatz 3 Nr. 2 obliegt den Gemeinden, soweit es 
sich um Fahrzeuge handelt, dem Halter des Fahrzeugs. 2 Die Gemeinden können 
ihre Kosten der Kennzeichnung von demjenigen erstattet verlangen, der die 
Kosten für die Instandhaltung des Sportgeländes trägt.

(5) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer auf einer Hauptabfahrt oder einem 
Hauptskiwanderweg, die in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind,

1.sich zur Zeit des Sportbetriebs zu anderen Zwecken als der Ausübung der 
Sportart, für die die Abfahrt oder der Wanderweg bestimmt ist, ohne Erlaubnis 
nach Absatz 2 Satz 2 oder ohne Ausnahmegenehmigung nach Art. 12 Abs. 2 
BayImSchG aufhält,
2.zur Zeit des Sportbetriebs ein Tier laufen läßt,
3.zur Zeit des Sportbetriebs mit einem Fahrzeug fährt, das nicht nach der auf 
Grund des Absatzes 3 Nr. 2 erlassenen Verordnung gekennzeichnet ist,
4.sonst ein Hindernis bereitet, ohne es der Gemeinde so rechtzeitig anzuzeigen, 
daß Gefahren für die Sicherheit der Skifahrer, Skibobfahrer oder Rodelfahrer 
verhütet werden können.

(6) Mit Geldbuße kann ferner belegt werden, wer als Skifahrer, Skibobfahrer oder 
Rodelfahrer

1.gegen eine auf Grund des Absatzes 2 Satz 1 erlassene vollziehbare Anordnung 
oder
2.gegen eine auf Grund des Absatzes 3 Nr. 1 erlassene Verordnung

verstößt,

3.grob rücksichtslos Leib oder Leben eines anderen gefährdet oder
4.sich als Beteiligter an einem Unfall vom Unfallort entfernt, bevor er

a)zugunsten der anderen Unfallbeteiligten und der Geschädigten die 
Feststellung seiner Person und der Art seiner Beteiligung durch seine 
Anwesenheit und durch die Angabe, daß er an dem Unfall beteiligt ist, 
ermöglicht hat oder

b)eine nach den Umständen angemessene Zeit gewartet hat, ohne daß jemand 
bereit war, die Feststellungen zu treffen.

14) BayRS 2129-1-1-U
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Art. 25

Zelten, Aufstellen von Wohnwagen

(1) Zur Sicherung der Erholung in der freien Natur, zum Schutz der Natur und 
Landschaft, zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz, zum Schutz der Jagdausübung und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe können die Gemeinden, Landkreise und das Staatsministerium des Innern 
durch Verordnung den Betrieb und die Benutzung von Plätzen, die zum Aufstellen 
und Bewohnen von mehr als drei Zelten oder Wohnwagen bestimmt sind 
(Campingplätze), regeln.

(2) 1 Wer einen Campingplatz errichten und betreiben will, bedarf der Erlaubnis 
der Gemeinde. 2 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn Rechtsgüter im Sinn 
des Absatzes 1 nicht gefährdet werden. 3 Versagungsgründe, die sich aus 
anderen Rechtsvorschriften, insbesondere des Naturschutzrechts, ergeben, 
bleiben unberührt. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Campingplätze, die einer 
Genehmigung nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

15) bedürfen.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1.einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt oder
2.ohne die nach Absatz 2 erforderliche Erlaubnis einen Campingplatz errichtet 
oder betreibt oder einer mit einer solchen Erlaubnis verbundenen vollziehbaren 
Auflage zuwiderhandelt.

15) BayRS 2132-1-I

Art. 26

Betreten und Befahren von Grundstücken

(1) 1 Zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben oder Gesundheit können die 
Gemeinden und die Landkreise durch Verordnung das Betreten und Befahren 
bewohnter oder unbewohnter Grundstücke oder bestimmter Gebiete auf die 
voraussichtliche Dauer der Gefahr verbieten. 2 Für öffentliche Wege, Straßen und 
Plätze gelten jedoch die Vorschriften des Straßen- und des 
Straßenverkehrsrechts.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von Anordnungen für den Einzelfall 
durch die Gemeinden und die Landratsämter.
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(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1.einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung,
2.einer auf Grund des Absatzes 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung

zuwiderhandelt.

Art. 27

Baden; Betreten und Befahren von Eisflächen

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit können die 
Gemeinden durch Verordnung das Baden an bestimmten Orten sowie das 
Betreten und Befahren von Eisflächen verbieten.

(2) 1 Zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder zur Verhütung von Gefahren für 
Leben oder Gesundheit können die Gemeinden und das Staatsministerium des 
Innern durch Verordnung Vorschriften über das Verhalten beim öffentlichen 
Baden und über Sicherheitsvorkehrungen in Badeanstalten erlassen. 2 In solchen 
Verordnungen kann auch bestimmt werden, daß der Badebetrieb in 
Badeanstalten durch geprüfte Schwimmeistergehilfen, Schwimmeister oder 
andere dafür ausgebildete Personen zu beaufsichtigen ist.

(3) Die Vorschriften des Bayerischen Wassergesetzes
16) bleiben unberührt.

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1.einem durch Verordnung nach Absatz 1 angeordneten Verbot des Badens an 
bestimmten Orten oder des Betretens oder Befahrens von Eisflächen 
zuwiderhandelt,
2.einer Verordnung nach Absatz 2 über das Verhalten beim Baden 
zuwiderhandelt,
3.vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaber oder Verantwortlicher einer Badeanstalt 
entgegen einer Verordnung nach Absatz 2 nicht für die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen sorgt oder den Badebetrieb nicht genügend 
beaufsichtigt.

16) BayRS 753-1-I

Art. 28

Öffentliche Anschläge
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(1) 1 Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds oder eines Natur-, Kunst- oder 
Kulturdenkmals können die Gemeinden durch Verordnung Anschläge, 
insbesondere Plakate, und Darstellungen durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit 
auf bestimmte Flächen beschränken. 2 Dies gilt nicht für Werbeanlagen, die von 
der Bayerischen Bauordnung

15) erfaßt werden.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen 
Verordnung zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße belegt werden.

(3) Die Gemeinde kann die Beseitigung von Anschlägen, insbesondere Plakaten, 
und von Darstellungen durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit anordnen, wenn sie 
Rechtsgüter im Sinn des Absatzes 1 beeinträchtigen.

15) BayRS 2132-1-I

Art. 29

Fliegende Verkaufsanlagen

(1) 1 Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, eines Natur-, Kunst- oder 
Kulturdenkmals sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit können 
die Gemeinden durch Verordnung oder Anordnung für den Einzelfall das 
Aufstellen fliegender Verkaufsanlagen an bestimmten Orten außerhalb der 
öffentlichen Wege, Straßen und Plätze verbieten oder davon abhängig machen, 
daß Störungen durch geeignete Vorkehrungen verhütet werden. 2 Fliegende 
Verkaufsanlagen sind vorübergehend aufgestellte, dem Vertrieb von Waren 
dienende Stände oder ähnliche Verkaufsstellen. 3 Art. 72 BayBO 

15) bleibt 
unberührt.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen 
Verordnung oder vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße 
belegt werden.

15) BayRS 2132-1-I

Art. 30

(aufgehoben)

Art. 31

Gifte, Giftwaren, Arzneien
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(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit kann das 
Staatsministerium des Innern, soweit nicht bundesrechtliche Vorschriften 
bestehen, Verordnungen erlassen über

1.die Erlaubnispflicht für das Zubereiten, Feilhalten, Verkaufen oder sonstige 
Überlassen von Giftwaren, insbesondere von Giften selbst,
2.das Aufbewahren und Befördern von Giftwaren,
3.die Erlaubnispflicht für das Zubereiten, Feilhalten, Verkaufen oder sonstige 
Überlassen von Arzneien sowie die Ausübung einer erteilten Erlaubnis zum 
Zubereiten oder Feilhalten von Arzneien.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

1.ohne die erforderliche Erlaubnis Gifte oder Giftwaren zubereitet, feilhält, 
verkauft oder sonst an andere überläßt oder
2.einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung über das Aufbewahren 
oder Befördern von Giftwaren oder über die Ausübung der Erlaubnis zum 
Zubereiten oder Feilhalten von Arzneien zuwiderhandelt.

Art. 32

Hochgiftige Stoffe

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit kann das 
Staatsministerium des Innern durch Verordnung Giftwaren, die 
bestimmungsgemäß zur Bekämpfung schädlicher Tiere und Pflanzen verwendet 
werden und durch deren Verwendung neben den daran Beteiligten auch andere 
Menschen oder Tiere in lebensbedrohender Weise gefährdet werden können, zu 
hochgiftigen Stoffen erklären und bestimmen, daß

1.hochgiftige Stoffe nur mit Erlaubnis angewendet werden dürfen oder ihre 
Anwendung vorher anzuzeigen ist,
2.hochgiftige Stoffe nur anwenden darf, wer eine bestimmte Ausbildung 
nachweist,
3.die Erlaubnis im Sinn der Nummer 1 mit Auflagen verbunden und auf Grund 
einer Anzeige im Sinn der Nummer 1 Anordnungen für den Einzelfall erlassen 
werden können,
4.hochgiftige Stoffe nur unter bestimmten Schutzvorkehrungen angewendet 
werden dürfen,
5.das Anwenden hochgiftiger Stoffe zu überwachen ist.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund des Absatzes 1 Nrn. 1 
bis 4 erlassenen Verordnung oder einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage, 
die auf einer solchen Verordnung beruht, zuwiderhandelt.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit bundesrechtliche Vorschriften 
bestehen.

Art. 33

Überwachung

(1) 1 Wer eine der in Art. 31 Abs. 1 oder Art. 32 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 genannten 
Tätigkeiten ausübt, hat den Beauftragten der kreisfreien Gemeinden, der 
Landratsämter, der Gesundheitsämter, der Regierungen und des 
Staatsministeriums des Innern und den von diesen zugezogenen 
Sachverständigen die Betriebsstätten, in denen die Tätigkeiten ausgeübt werden, 
zugänglich zu machen, Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, 
verschlossene Behälter zu öffnen, Untersuchungen und gegen angemessene 
Entschädigung die Entnahme von Proben zu gestatten, ferner Arbeitskräfte und 
Hilfsmittel bereitzustellen, wenn das erforderlich ist, um den Vollzug der nach Art. 
31 Abs. 1 oder Art. 32 Abs. 1 erlassenen Verordnungen zu überwachen. 2 Der zur 
Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der 
Zivilprozeßordnung 

17) bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

5) 

aussetzen würde.

(2) Wer einer Pflicht nach Absatz 1 zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße belegt 
werden.

17) BGBl. FN 310-4
5) BGBl. FN 454-1

Art. 34 bis 36

(aufgehoben)

Art. 37

Halten gefährlicher Tiere

(1) 1 Wer ein gefährliches Tier einer wildlebenden Art oder einen Kampfhund 
halten will, bedarf der Erlaubnis der Gemeinde, soweit das Bundesrecht nichts 
anderes vorschreibt. 2 Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund 
rassespezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen 
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ist; das Staatsministerium des Innern kann durch Verordnung Rassen, 
Kreuzungen und sonstige Gruppen von Hunden bestimmen, für welche die 
Eigenschaft als Kampfhunde vermutet wird.

(2) 1 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller ein berechtigtes 
Interesse nachweist, gegen seine Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen und 
Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz nicht entgegenstehen, ein 
berechtigtes Interesse zur Haltung von Hunden im Sinn des Absatzes 1 Satz 2 
kann insbesondere vorliegen, wenn diese der Bewachung eines gefährdeten 
Besitztums dient. 2 Die Erlaubnis kann vom Nachweis des Bestehens einer 
besonderen Haftpflichtversicherung abhängig gemacht werden. 
3 Versagungsgründe, die sich aus anderen Vorschriften ergeben, bleiben 
unberührt.

(3) Die Erlaubnispflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für die Haltung von 
Diensthunden der Polizei, des Strafvollzugs, des Bundesgrenzschutzes und der 
Zollverwaltung.

(4) 1 Wer zum 1. Juni 1992 Kampfhunde im Sinn des Absatzes 1 Satz 2 hält, 
bedarf für die Haltung dieser Hunde abweichend von Absatz 1 Satz 1 keiner 
Erlaubnis, wenn er bis zum 31. Oktober 1992 der Gemeinde unter Angabe seiner 
Personalien die Haltung sowie Rasse, Anzahl und Alter der Hunde schriftlich 
anzeigt. 2 In den Fällen des Satzes 1 ist die Haltung von der Gemeinde zu 
untersagen, wenn Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Halters oder 
Gefahren für die in Absatz 2 genannten Rechtsgüter bestehen. 3 Absatz 2 Satz 3 
gilt entsprechend. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Nachkömmlinge 
der in Satz 1 genannten Hunde, wenn sie bis zum 31. Oktober 1992 geboren 
wurden.

(5) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig

1.ein gefährliches Tier einer wildlebenden Art oder einen Kampfhund ohne die 
erforderliche Erlaubnis hält,
2.die mit der Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflagen nicht erfüllt oder
3.einer auf Grund des Absatzes 4 Satz 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung 
zuwiderhandelt

Art. 37a

Zucht und Ausbildung von Kampfhunden

(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer 
Kampfhunde im Sinn des Art. 37 Abs. 1 Satz 2 züchtet oder kreuzt.
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(2) 1 Wer Hunde mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit 
gegenüber Menschen oder Tieren ausbildet, bedarf der Erlaubnis der 
Kreisverwaltungsbehörde, soweit das Bundesrecht nichts anderes vorschreibt. 
2 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller die erforderliche 
Sachkunde besitzt, gegen seine Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen und 
die Ausbildung Schutzzwecken dient. 3 Die Erlaubnis darf nicht erteilt werden für 
Hunde im Sinn des Art. 37 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 . 4  Art. 37 Abs. 3 gilt 
entsprechend.

(3) 1 Wer zum 1. Juni 1992 Hunde mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität 
und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren ausbildet, bedarf 
abweichend von Absatz 2 Satz 1 keiner Erlaubnis, wenn er bis zum 31. Oktober 
1992 der Kreisverwaltungsbehörde unter Angabe seiner Personalien diese 
Tätigkeit schriftlich anzeigt. 2 In den Fällen des Satzes 1 ist die Ausbildung von 
der Kreisverwaltungsbehörde zu untersagen, wenn der Anzeigende nicht die 
erforderliche Sachkunde besitzt, gegen seine Zuverlässigkeit Bedenken bestehen 
oder die Ausbildung nicht Schutzzwecken dient.

(4) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig

1.einen Hund ohne die erforderliche Erlaubnis ausbildet,
2.die mit der Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflagen nicht erfüllt oder
3.einer auf Grund des Absatz 3 Satz 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung 
zuwiderhandelt.

Art. 38

Verhütung von Bränden

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz 
durch Brand kann, soweit nicht bundesrechtliche oder besondere 
landesrechtliche Vorschriften bestehen, das Staatsministerium des Innern 
Verordnungen erlassen über

1.die der Feuerbeschau unterliegenden Gebäude, Feuerungsanlagen und 
sonstigen Anlagen und Gegenstände, von denen Brandgefahren ausgehen 
können, die Ausübung der Feuerbeschau und die Beseitigung der bei der 
Feuerbeschau festgestellten Mängel; dabei kann bestimmt werden, dass die 
zuständige Behörde die Durchführung der Feuerbeschau auf Betriebe oder 
sonstige Einrichtungen, für die nach Art. 15 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes 
Werkfeuerwehren bestehen, auf deren Kosten übertragen kann,
2.Lichtspielvorführungen und die Einrichtung von Lichtspieltheatern, 
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insbesondere der Zuschauer- und Bildwerferräume, sowie die Ausbildungs- und 
Bedienungsvorschriften für Filmvorführer,
3.Theateraufführungen und sonstige Schaustellungen, die Einrichtung von 
Theatern und sonstigen Versammlungsstätten, insbesondere die Zuschauer- und 
Bühnenräume, ferner über die Ausbildung und Prüfung der technischen 
Bühnenvorstände,
4.die Errichtung, die Einrichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen.

(2) In den Verordnungen nach Absatz 1 kann zugelassen werden, daß bestimmte 
Gemeinden abweichende Vorschriften erlassen.

(3) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz 
durch Brand können ferner, soweit nicht bundesrechtliche oder besondere 
landesrechtliche Vorschriften bestehen, die Gemeinden und das 
Staatsministerium des Innern Verordnungen erlassen über

1.die Verwendung von Feuer und offenem Licht in Gebäuden oder in der Nähe 
von Gebäuden oder brandgefährlichen Stoffen,
2.Herstellung, Abgabe, Lagerung und Verwendung von Brennstoffen und 
brandgefährlichen Stoffen,
3.Auflagen und Schutzmaßnahmen für die Errichtung, die Einrichtung und den 
Betrieb brandgefährlicher Anlagen, die nicht unter Absatz 1 fallen,
4.Blitzableiter, Feuerlöscheinrichtungen und andere Schutzmaßnahmen zur 
Verhütung oder Beseitigung feuergefährlicher Zustände sowie zur Bekämpfung 
von Bränden.

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund der Absätze 1 bis 3 
erlassenen Verordnung oder einer vollziehbaren Anordnung, die auf Grund einer 
solchen Verordnung getroffen wurde, vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt.

(5) 1 Die Eigentümer und Besitzer von Gebäuden, Anlagen oder Gegenständen, 
auf die sich Verordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 beziehen, haben 
gegenüber den Beauftragten der Gemeinden und Landratsämter die in Art. 33 
Abs. 1 Satz 1 genannten Pflichten, wenn das zur Prüfung der Brandgefährlichkeit 
erforderlich ist. 2  Art. 33 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Wer den Pflichten nach Absatz 5 zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße belegt 
werden.

4. Abschnitt

Schutz von Feld und Flur

Art. 39
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Feld und Flur

(1) Feld und Flur im Sinn dieses Abschnitts sind

1.alle Grundstücke außerhalb eines Forstes, die der Gewinnung von 
Feldfrüchten, Gartenfrüchten, Bäumen, Sträuchern oder anderen 
Bodenerzeugnissen dienen, insbesondere Äcker, Wiesen, Weiden, Gärten, 
Obstanlagen, Baumschulen und Weinberge,
2.die Wege, Gräben und Böschungen, die mit den in Nummer 1 genannten 
Grundstücken räumlich zusammenhängen und ihrer Bewirtschaftung dienen,
3.die Ödflächen.

(2) Anpflanzungen in öffentlichen Anlagen und in Friedhöfen fallen nicht unter 
Absatz 1.

Art. 40

Weidefrevel

Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig in Feld und Flur 
Vieh oder Hausgeflügel unbefugt auf fremden Grundstücken weiden läßt, soweit 
die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.

Art. 41

Feldgefährdung

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer das Eigentum anderer in Feld und Flur 
dadurch gefährdet, daß er

1.Vieh oder Hausgeflügel außerhalb genügend umschlossener Grundstücke ohne 
ausreichende Aufsicht oder Sicherung läßt,
2.Tauben, ausgenommen Brieftauben, zur Saat- oder Erntezeit nicht 
eingeschlossen hält,
3.vor beendeter Ernte über bestellte Grundstücke Vieh treibt,
4.fremde Grundstücke abgräbt oder abpflügt.

(2) Die Gemeinden und Landkreise können die Saat- und Erntezeit durch 
Verordnung näher bestimmen.

Vierter Teil

Verfahren beim Erlaß von Verordnungen
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Art. 42

Verordnungen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke

(1) 1 Verordnungen, zu deren Erlaß die Gemeinden, die Landkreise oder die 
Bezirke durch dieses Gesetz oder durch andere Rechtsvorschriften ermächtigt 
sind, werden vom Gemeinderat, vom Kreistag, vom Bezirkstag erlassen. 2 Der 
Erlaß solcher Verordnungen ist Angelegenheit des übertragenen 
Wirkungskreises, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

(2) 1 Ist der Erlaß einer Verordnung dringlich und duldet er keinen Aufschub bis 
zum Zusammentritt des nach Absatz 1 zuständigen Vertretungskörpers, so erläßt 
an dessen Stelle der erste Bürgermeister, der Landrat oder der 
Bezirkstagspräsident die Verordnung (dringliche Verordnung). 2 Hiervon ist dem 
Vertretungskörper in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.

Art. 43

Vollzug der Verordnungen

Soweit nicht durch Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmt ist, werden

1.Verordnungen der Gemeinde durch die Gemeinde,
2.Verordnungen der Landkreise durch den Landkreis oder, wenn die Verordnung 
das bestimmt, durch die Gemeinden oder diejenigen Gemeinden, denen die 
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen sind,
3.Verordnungen der Bezirke durch den Bezirk oder, wenn die Verordnung das 
bestimmt, durch die Landratsämter und kreisfreien Gemeinden oder diejenigen 
Gemeinden, denen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen 
sind,
4.Verordnungen der Staatsministerien oder der Staatsregierung durch die 
Landratsämter und die kreisfreien Gemeinden oder, wenn die Verordnung das 
bestimmt, durch die Regierung oder die Gemeinden oder diejenigen Gemeinden, 
denen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen sind,

vollzogen.

Art. 44

Zuständigkeit verschiedener Behörden oder Stellen

(1) 1 Sind verschiedene Behörden oder Stellen zum Erlaß von Verordnungen 
zuständig, so soll die höhere Behörde oder Stelle von ihrer Befugnis nur 
Gebrauch machen, wenn eine einheitliche Regelung für ihren Bereich oder einen 
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Teilbereich erforderlich oder zweckmäßig ist. 2 Sie kann insoweit in der 
Verordnung entgegenstehende oder gleichlautende Vorschriften der unteren 
Behörde oder Stelle außer Kraft setzen.

(2) Ist eine Verordnung für den örtlichen Bereich mehrerer ermächtigter Behörden 
oder Stellen der gleichen Verwaltungsebene erforderlich, so kann die 
gemeinsame höhere Behörde die Verordnung erlassen.

Art. 45

Rechtmäßigkeit und Angabe der Rechtsgrundlage

(1) Verordnungen dürfen dem geltenden Recht, insbesondere den Gesetzen 
sowie den Verordnungen einer höheren Behörde oder Stelle, nicht widersprechen.

(2) In jeder Verordnung soll ihre besondere Rechtsgrundlage angegeben werden.

Art. 46

Pflicht zum Erlaß von Verordnungen

(1) Erläßt eine Gemeinde, ein Landkreis oder ein Bezirk eine Verordnung, zu der 
diese Gebietskörperschaft ermächtigt ist, nicht, obwohl es das Wohl der 
Allgemeinheit zwingend erfordert, so kann die Rechtsaufsichtsbehörde die 
Verordnung erlassen, wenn die Gebietskörperschaft der Aufforderung der 
Rechtsaufsichtsbehörde, die erforderliche Verordnung binnen angemessener 
Frist zu erlassen, nicht nachkommt.

(2) Eine nach Absatz 1 erlassene Verordnung kann nur von der 
Rechtsaufsichtsbehörde, die sie erlassen hat, oder mit deren Zustimmung 
aufgehoben werden.

Art. 47

(aufgehoben)

Art. 48

Änderung und Aufhebung von Verordnungen

1 Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Erlaß von Verordnungen gelten 
sinngemäß auch für die Änderung und - mit Ausnahme des Art. 50 Abs. 2 - für die 
Aufhebung solcher Verordnungen. 2 Besteht im geltenden Recht keine 
Ermächtigung mehr für den Erlaß einer Verordnung, so kann die Stelle, die früher 
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für den Erlaß der Verordnung zuständig war, die Verordnung aufheben. 3 Besteht 
die Stelle nicht mehr und ist die Aufgabe auch nicht einer anderen Stelle 
übertragen worden, so kann das fachlich zuständige Staatsministerium die 
Verordnung aufheben oder die dafür zuständigen Stellen durch Verordnung 
bestimmen.

Art. 49

Allgemeine Aufsichtspflicht

(1) 1 Die Rechtsaufsichtsbehörden haben auch bereits bekanntgemachte 
Verordnungen, die mit dem geltenden Recht, insbesondere mit Gesetzen oder mit 
Verordnungen einer höheren Behörde, in Widerspruch stehen, zu beanstanden 
und ihre Aufhebung oder Änderung zu verlangen. 2 Das gleiche gilt, wenn die 
Verordnung nicht in der genehmigten Fassung bekanntgemacht worden ist.

(2) Kommt die Gemeinde, der Landkreis oder der Bezirk binnen einer von der 
Rechtsaufsichtsbehörde gesetzten angemessenen Frist dem Verlangen nicht 
nach, so hebt die Rechtsaufsichtsbehörde die beanstandete Verordnung auf.

Art. 50

Geltungsdauer

(1) 1 Bewehrte Verordnungen treten eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 2 In der Verordnung kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt werden, 
frühestens jedoch der auf die Bekanntmachung folgende Tag. 3 Eine nach Art. 51 
Abs. 4 bekanntgemachte Verordnung tritt, wenn in ihr nicht ein anderer Zeitpunkt 
bestimmt ist, mit der Notbekanntmachung in Kraft.

(2) 1 Eine bewehrte Verordnung soll ihre Geltungsdauer festsetzen, jedoch in 
keinem Fall auf mehr als 20 Jahre. 2 Setzt sie keine oder eine längere 
Geltungsdauer fest, so gilt sie 20 Jahre, sofern sie nicht aus einem anderen 
Grund vorher außer Kraft tritt. 3 Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs

19) 

über die Berechnung von Fristen gelten entsprechend.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Rechtsvorschriften, die auf Bundesrecht, dem 
Bayerischen Naturschutzgesetz

18) oder dem Bayerischen Wassergesetz
16) 

beruhen.

19) BGBl. FN 400-2
18) BayRS 791-1-U
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16) BayRS 753-1-I

Art. 51

Amtliche Bekanntmachung

(1) Für die amtliche Bekanntmachung von Verordnungen der Gemeinden, 
Landkreise, Landratsämter, Bezirke und Regierungen gelten die Vorschriften über 
die Bekanntmachung kommunaler Satzungen entsprechend.

(2) Bewehrte Verordnungen der Staatsministerien und der Staatsregierung sind 
im Gesetz- und Verordnungsblatt amtlich bekanntzumachen.

(3) 1 Lassen sich die Grenzen des Geltungsbereichs einer Verordnung oder die 
Grenzen des Bereichs, in dem einzelne ihrer Vorschriften gelten, nicht 
hinreichend deutlich und anschaulich beschreiben oder durch Abdruck einer 
genauen Karte festlegen, so genügt es, wenn die Verordnung die Grenzen des 
Bereichs grob umschreibt und im übrigen auf Karten (Maßstab mindestens 
1:25000) oder Verzeichnisse Bezug nimmt. 2 Diese Unterlagen müssen von der in 
der Verordnung bezeichneten Behörde archivmäßig verwahrt werden und 
allgemein zugänglich sein.

(4) 1 Ist es zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben, Gesundheit oder zum 
Schutz von Sachgütern erforderlich, eine Verordnung sofort bekanntzumachen 
und ist eine Bekanntmachung nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht rechtzeitig 
möglich, so kann die Verordnung im Rundfunk, im Fernsehfunk, durch 
Lautsprecher oder in ortsüblicher Art amtlich bekanntgemacht werden 
(Notbekanntmachung). 2 Die Verordnung ist sodann unverzüglich nach Absatz 1 
oder Absatz 2 zu veröffentlichen; hierbei ist auf Zeit und Art der 
Notbekanntmachung hinzuweisen.

Art. 52

Hinweis auf die Bekanntmachung

Die Gemeinden haben auf die Bekanntmachung ihrer Verordnungen und von 
Verordnungen des Landkreises oder Landratsamts, die im Gemeindegebiet 
gelten, in ortsüblicher Art hinzuweisen, sofern die Verordnungen nicht in einem 
Amtsblatt amtlich bekanntgemacht werden.

Art. 53

Mitteilungen
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Verordnungen der Gemeinden, Landkreise und Landratsämter sind, wenn sie 
nicht in Amtsblättern amtlich bekanntgemacht werden, in amtlich beglaubigter 
Abschrift dem Amtsgericht, der Staatsanwaltschaft und der örtlichen 
Polizeidienststelle mitzuteilen, in deren Bezirk oder Dienstbereich die Verordnung 
gilt.

Fünfter Teil

Übergangs- und Schlußvorschriften

Art. 54

Zuständigkeit aus Ermächtigungen vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes

(1) Ermächtigen Rechtsvorschriften, die vor dem 1. Januar 1957 erlassen worden 
sind, zu Vorschriften, deren Übertretung mit Strafe oder als Ordnungswidrigkeit 
mit Geldbuße bedroht ist, so werden künftig erlassen

1.Ortsvorschriften, insbesondere ortspolizeiliche Vorschriften, durch die 
Gemeinden,
2.Kreisvorschriften, insbesondere distrikts-, bezirks- und kreispolizeiliche 
Vorschriften, durch die kreisfreien Gemeinden oder die Landkreise,
3.Bezirks-(Regierungs-) vorschriften durch die Bezirke,
4.oberpolizeiliche Vorschriften durch die fachlich zuständigen Staatsministerien 
oder mit Ermächtigung des fachlich zuständigen Staatsministeriums durch die 
Bezirke.

(2) 1 Absatz 1 gilt nicht

1.für Vorschriften, die auf bundesrechtlicher Ermächtigung beruhen, sofern durch 
Bundesrecht andere Zuständigkeiten vorgesehen sind,
2.für Satzungen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke,
3.für Anordnungen durch amtliche Verkehrszeichen.

2 Sind durch Landesrecht andere Behörden oder Stellen als Gemeinden, 
Landkreise, Bezirke, Landratsämter, Regierungen oder Staatsministerien zu 
Vorschriften im Sinn des Absatzes 1 ermächtigt, so bleibt deren Zuständigkeit 
unberührt.

Art. 55

Verordnungsermächtigungen für besondere Zuständigkeiten
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(1) 1 Das Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
kann durch Verordnung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern 
abweichend von Art. 6 die Sicherheitsbehörden bestimmen, die für die Abwehr 
von Gefahren aus bergbaulichen Anlagen zuständig sind, welche nicht mehr der 
Bergaufsicht unterliegen. 2 Zur Erfüllung dieser Aufgabe können die in der 
Verordnung bestimmten Behörden Anordnungen für den Einzelfall nach Art. 7 
Abs. 2 oder Art. 26 Abs. 2 treffen oder Verordnungen nach Art. 26 Abs. 1 
erlassen.

(2) Das Staatsministerium des Innern kann durch Verordnung die zuständigen 
Behörden nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz bestimmen.

Art. 56

Zuständigkeit für gemeindefreie Gebiete

(1) Für die im Kreisgebiet gelegenen gemeindefreien Gebiete können die 
Landkreise Verordnungen in den gleichen Fällen erlassen, in denen die 
Gemeinden zum Erlaß von Gemeindeverordnungen ermächtigt sind.

(2) 1 Soweit die Gemeinden zu einer Erlaubnis, zu Anordnungen für den Einzelfall 
oder zu sonstigen Maßnahmen ermächtigt oder verpflichtet sind, treten in 
gemeindefreien Gebieten die Landratsämter an die Stelle der Gemeinden. 2 Das 
gilt sinngemäß für Anzeigen, die an die Gemeinde zu richten sind.

Art. 57

Ausführungsvorschriften

Das Staatsministerium des Innern erläßt die zur Ausführung des Vierten und 
Fünften Teils dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

Art. 58

Einschränkung von Grundrechten

1 Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte der Freiheit der Person, 
der Versammlungsfreiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung und des Eigentums 
eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2 , Art. 8 Abs. 1, Art. 13 , 14 des 
Grundgesetzes 

7) , Art. 102 , 103 , 106 Abs. 3 , Art. 113 der Verfassung 
8) ). 2  Art. 

7 Abs. 4 bleibt unberührt.

7) BGBl. FN 100-1
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8) BayRS 100-1-S

Art. 59

Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 112 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten
5) 

Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 112 OWiG ist bei Zuwiderhandlungen gegen 
Anordnungen des Landtags oder seines Präsidenten der Direktor des 
Landtagsamts.

5) BGBl. FN 454-1

Art. 60

Fortbestand alten Verordnungsrechts

(1) 1 Die auf Grund des bisherigen Rechts erlassenen orts-, distrikts-, bezirks-, 
kreis- und oberpolizeilichen Vorschriften sowie die anderen auf gesetzlicher 
Ermächtigung beruhenden Vorschriften des Landesrechts, deren Übertretung mit 
Strafe oder als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht ist, treten ohne 
Rücksicht auf ihre Bezeichnung 20 Jahre nach dem Tag ihres Inkrafttretens, 
frühestens jedoch am 31. Dezember 1960, außer Kraft, wenn sie nicht aus einem 
anderen Grund ihre Geltung vorher verlieren. 2 Bis zu ihrem Außerkrafttreten gilt 
Art. 49 .

(2) Absatz 1 gilt nicht

1.für Vorschriften, die auf einer fortgeltenden Ermächtigung des Bundesrechts 
beruhen,
2.für Satzungen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke,
3.für Anordnungen durch amtliche Verkehrszeichen,
4.für Rechtsvorschriften, die auf dem Naturschutzrecht beruhen.

Art. 61

Einstweilige Vorschriften über die Stillegung und 
Beseitigung von Anlagen und Geräten

(1) 1 Werden Anlagen oder Geräte unter Zuwiderhandlung gegen ein Gesetz, 
eine Verordnung oder eine Anordnung für den Einzelfall errichtet, aufgestellt, 
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verändert, betrieben oder in einem ordnungswidrigen Zustand erhalten und 
verwirklicht die rechtswidrige Tat den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer 
Ordnungswidrigkeit, so können die kreisfreien Gemeinden und die Landratsämter 
die Vornahme notwendiger Sicherungs- oder Ausbesserungsarbeiten oder die 
Stillegung anordnen. 2 Sie können auch die teilweise oder gänzliche Beseitigung 
der Anlage oder des Geräts anordnen, wenn Gefahr im Verzug oder ein 
dringendes öffentliches Interesse an einem sofortigen Vollzug besteht oder ein 
Straf- oder Bußgeldverfahren nicht durchgeführt werden kann. 3 Liegen diese 
Voraussetzungen nicht vor, so kann die Beseitigung der Anlage oder des Geräts 
nur angeordnet werden, wenn die Zuwiderhandlung rechtskräftig festgestellt ist. 
4 Im Fall einer Genehmigungspflicht für die Anlage oder das Gerät darf die 
Beseitigung nach Satz 2 oder Satz 3 nur angeordnet werden, wenn die 
nachträgliche Genehmigung nach den Vorschriften des geltenden Rechts nicht 
erteilt werden kann.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit Rechtsvorschriften außerhalb dieses Gesetzes 
besondere Bestimmungen über die Stillegung und Beseitigung von Anlagen oder 
Geräten enthalten.

Art. 62

Inkrafttreten; Außerkrafttreten

1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1957 in Kraft
20) . 2 Mit Ablauf des 31. Dezember 

2012 tritt Art. 20 außer Kraft.

20) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. November 1956 (Nr. 25 des Gesetz- und 
Verordnungsblattes vom 29. November 1956, S. 261)
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Datenbanken in Berlin

Rechtsgrundlage

●     Gesetz über den Verfassungsschutz in Berlin 
●     Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung 

(Berliner Datenschutzgesetz &#8211;BlnDSG) 
●     Allgemeines Gesetz zum Schutz der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (ASOG - Berliner 

Polizeigesetz); Fassung vom 2003-02-10, Änderungen z.B. zu Videoüberwachung vgl. Berliner 
Parlamentsdoku (hat wer was neueres?). 

Auskunftssysteme der Polizei

Ein altes System namens ISVB, Informationssystem Verbrechensbekämpfung Berlin, wurde zum 30.03.2005 
durch POLIKS (das auch in Bremen zum Einsatz kommt) abgelöst (Näheres zu POLIKS). Das neue System ist 
eine Entwicklung der Software-Firma gedas. POLIKS wird im IT-Dienstleistungszentrum Berlin betrieben. Im 30. 
TB LfD Berlin (1.3.2) wird das Logging von POLIKS-Anfragen diskutiert. Der Kram klingt etwas konfus, denn es 
gibt offenbar zwei Logs, in dessen einem Anfragen landen sollen, die "keinem datenschutzrechtlichen 
Kontrollinteresse unterliegen". 
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Microsoft gibt die Berliner Polizei als Referenzkunden an (wobei das System serverseitig wohl wesentlich auf 
J2EE basiert). Die Zugriffskontrolle selbst geht dann (30. TB LfD Berlin, 1.3.2) durch Zuweisung von Rechten im 
Microsoft Active Directory, wobei es offenbar im Wesentlichen fünf Berechtigungsstufen gibt. 

Federführung bei Poliks reklamiert T-Systems für sich. Die geben an, das System habe 17000 Nutzer und würde 
(2008) "über 300000 Transaktionen" pro Tag abarbeiten. Im Datenblatt gibt T-Systems weiter Schnittstellen zu 
INPOL, AZR, ZEVIS, dem Melderegister, BIDAVIS (ein erkennungsdienstliches System -- weiß wer was dazu?), 
CASA (Fallbearbeitung?) sowie einem "Datawarehouse" (d.h. Data Mining ) an. 

Zur Natur dieser Schnitstellen führt dr 30. TB LfD Berlin (1.3.2) aus, sie erfolgten "meist mit gesichertem 
Webservice, in einigen Fällen per File-Transfer, selten auch nur in Papierform." 

Die Berliner Polizei führt zwecks "Erkennen von Personen- und Sachzusammenhängen, der Dokumentation 
polizeilichen Handelns und der Unterstützung, Koordination und Anregung von Ermittlungen" eine 
Auswertedatenbank "Polizeilicher Staatsschutz" (30. TB LfD Berlin, 2/3.1.6). Als Aussonderungsprüffrist 

genehmigt sich der Staatsschutz 10 Jahre (bei Kindern  2, bei Jugendlichen und Personen über 70 Jahre 5). 
"Gespeichert werden die Daten von Beschuldigten und Tatverdächtigen, von Personen, deren Daten bei oder im 
Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen (§ 24 ASOG) oder durch verdeckte 
Ermittlungsmaßnahmen nach §§ 25, 26 ASOG erhoben wurden, sowie bestimmter anderer Personen wie z.B. 
Zeugen, Hinweisgeber und andere Auskunftspersonen... Selbst innerhalb der polizeilichen Abteilung Staatsschutz 
bestehen keine generellen, sondern abgestufte Zugriffsrechte auf die Datei." (30. TB, aaO). Wie diese Abstufung 
aussieht, ist unklar. 

Vorgangsbearbeitung

Poliks scheint ein integriertes System zu sein (ansonsten hätte es ISVB wohl nicht ablösen können). Könnte wer 
aus Berlin mal eine IFG-Anfrage ans Innenministerium stellen? Datenschutzrechtlich ist eine Zusammenlegung 
von Auskunftssystem und Vorgangsbearbeitung wohl jedenfalls kritisch. 

Verfassungsschutz

NADIS, wie alle VS-Behörden 

Weiteres

In einem Artikel über Poliks wird über Schwierigkeiten beim Datenaustausch zwischen Asta (vgl. 
Staatsanwaltschaften) und Poliks berichtet. Laut 30. TB LfD Berlin, 1.2.3 setzt die Berliner Staatsanwaltschaft 
mittlerweile auf ein System namens MODESTA (Zusammenhang mit MESTA?), das bereits elektronische Akten 
enthält und mit POLIKS, BZR, ZStV usf. Daten austauscht. 

Die Kopplung zwischen Polizei und Meldebehörde ist laut 30. TB LfD Berlin, 2/4.1.4 in Berlin (für Passdaten) 
nur "halbautomatisch", was offenbar meint, die Polizei brauche für die Recherche die Passnummer (und kann also 
nicht umgekehrt etwa nach Namen, Augenfarbe, besonderen Kennzeichen oder gar gegen die Fotos suchen). 

Skandale
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2003 bezeichnete der LfD das ISVB als "Kriminalitätsschwerpunkt", weil es beliebig zur privaten Recherche der 
MitarbeiterInnen genutzt wurde -- in einem Fall hat ein solcher Missbrauch auch mal zu 100 Tagessätzen geführt. 

Es traten bei der Einführung von POLIKS zahlreiche Schwierigkeiten auf, die sowohl der Berliner 
Datenschutzbeauftragte (heise-Meldung dazu), als auch die Benutzer (heise zum Thema, Erklärung der Berliner 
Polizei) bemängeln. 

2005 führen diese Schwierigkeiten zur Ablehnung von POLIKS durch Brandenburg, was natürlich im Hinblick 
auf die nach wie vor angestrebte Länderfusion bitter ist. Der zitierte Artikel nennt auch Kosten von 73 Millionen 
Euro für das System. 

Im 30. TB LfD Berlin (1.3.3) wird kritisiert, die Berliner Polizei würde recht willkürlich Auskünfte verweigern. 

30. TB LfD Berlin, 2/3.1.5: Der Senat gibt an, Einzelfallprüfungen bei der Löschung von Fällen könnten aus 
Kapazitätsgründen nicht vorgenommen werden, da es um 40000 Fälle pro Jahr gehe. Diese Auskunft zeugt von 
kräftigem Selbstbewusstsein, da sämtliche Gerichtsurteile immer darauf abheben, eine Speicherung, speziell bei 
Einstellungen nach 170 (2), sei immer an einer Einzelfallprüfung gebunden. Die Einlassung erfolgt auf einen Fall 
hin, in dem jemand bei der Polizei "Beobachtungen" berichten wollte und daraufhin mit zwei Speicherungen nach 
170 (2) konfrontiert worden war; diese wurden nach zweimaliger Intervention des LfD gelöscht. 
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ASOG Bln 
- Inhalt => 

Erster Abschnitt 
Aufgaben, Zuständigkeiten und 

allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgaben der 
Ordnungsbehörden und der 
Polizei

§ 2 Sachliche Zuständigkeit 
der Ordnungsbehörden

§ 3 Hilfszuständigkeit der 
Berliner Feuerwehr

§ 4 Verhältnis der Polizei zu 
den Ordnungsbehörden
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Eingriffsrecht
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 Regelwerk

ASOG Bln - Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz 
Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung in Berlin * 
- Berlin -

Vom 11. Oktober 2006 

(GVBl. Nr. 34 vom 14.10.2006 S. 930; 14.11.2006 S. 1045 06; 30.11.2007 

S. 598 07; 15.12.2007 S. 604; 20.10.2009 S. 478; 03.02.2010 S. 45 10; 

03.06.2010 S. 285 10a; 20.05.2011 S. 208; 29.06.2011 S. 313 11; 

13.07.2011 S. 337 11a; 13.07.2011 S. 341 11b;::18.09.2011 S. 482 11c) 
Gl.-Nr.: 2011-1 

 

Archiv: 1992

Erster Abschnitt 
Aufgaben, Zuständigkeiten und allgemeine Vorschriften 

§ 1 Aufgaben der Ordnungsbehörden und der Polizei

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben die Aufgabe, Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren 
(Gefahrenabwehr). Sie haben im Rahmen dieser Aufgabe auch die 
erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in 
Gefahrenfällen zu treffen.

(2) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben ferner die Aufgaben zu 
erfüllen, die ihnen durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind.

(3) Die Polizei hat im Rahmen der Gefahrenabwehr auch Straftaten zu 
verhüten sowie für die Verfolgung von Straftaten vorzusorgen 
(vorbeugende Bekämpfung von Straftaten).

(4) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur 
dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn 
ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder 
wesentlich erschwert würde.
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§ 11 Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit

§ 12 Ermessen, Wahl der Mittel

§ 13 Verantwortlichkeit für das 
Verhalten einer Person

§ 14 Verantwortlichkeit für 
Tiere oder den Zustand einer 
Sache

§ 15 Unmittelbare Ausführung 
einer Maßnahme

§ 16 Inanspruchnahme von 
nicht verantwortlichen und 
nicht verdächtigen Personen

Zweiter Abschnitt 
Befugnisse der 

Ordnungsbehörden und der 
Polizei 

Erster Unterabschnitt 
Allgemeine und besondere 

Befugnisse

§ 17 Allgemeine Befugnisse, 
Begriff der Straftat von 
erheblicher Bedeutung

§ 18 Ermittlungen, 
Befragungen, Datenerhebungen

§ 19 Erhebung von Daten zur 
Vorbereitung für die 
Hilfeleistung in Gefahrenfällen

§ 19a Videoüberwachung zur 
Eigensicherung

§ 20 Vorladung

§ 21 Identitätsfeststellung

(5) Die Polizei leistet anderen Behörden und sonstigen öffentlichen 
Stellen Vollzugshilfe (§§ 52 bis 54).

§ 2 Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden

(1) Für die Gefahrenabwehr sind die Ordnungsbehörden zuständig 
(Ordnungsaufgaben).

(2) Ordnungsbehörden sind die Senatsverwaltungen und die Bezirksämter.

(3) Nachgeordnete Ordnungsbehörden sind die Sonderbehörden der 
Hauptverwaltung, die für Ordnungsaufgaben zuständig sind.

(4) Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden wird im Einzelnen durch die 
Anlage zu diesem Gesetz (Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben) 
bestimmt. Im Vorgriff auf eine Katalogänderung kann der Senat durch 
Rechtsverordnung einzelne der Hauptverwaltung vorbehaltene 
Ordnungsaufgaben den Bezirken zuweisen.

(5) Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Senatsverwaltung die 
Befugnisse einer nachgeordneten Ordnungsbehörde wahrnehmen.

(6) Der Senat kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die den 
bezirklichen Ordnungsbehörden durch dieses Gesetz und andere Gesetze 
zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse für die Dienstkräfte im 
Außendienst einheitlich geregelt und beschränkt werden. Durch die 
Rechtsverordnung können unterschiedliche Regelungen für Dienstkräfte 
im Parkraumüberwachungsdienst, für Dienstkräfte im Rahmen des 
Verkehrsüberwachungsdienstes und für Dienstkräfte im Rahmen des 
allgemeinen Ordnungsdienstes getroffen werden. Durch die 
Rechtsverordnung ist ferner die Ausrüstung der Dienstkräfte entsprechend 
den ihnen zugewiesenen Aufgaben und Befugnissen einheitlich zu regeln. 
In der Rechtsverordnung ist der Gebrauch bestimmter 
Ausrüstungsgegenstände für Notwehr und Nothilfe auf Grund des § 32 
des Strafgesetzbuches und des § 227 des Bürgerlichen Gesetzbuches für 
die Dienstkräfte im Rahmen des Verkehrsüberwachungsdienstes sowie die 
Dienstkräfte im Rahmen des allgemeinen Ordnungsdienstes der 
bezirklichen Ordnungsämter zu begrenzen.

§ 3 Hilfszuständigkeit der Berliner Feuerwehr

(1) Die Berliner Feuerwehr wird im Rahmen der Gefahrenabwehr 
hilfsweise tätig, soweit im Zusammenhang mit den ihr obliegenden 
Aufgaben eine Gefahr abzuwehren ist, deren Abwehr durch eine andere 
Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. Sie unterrichtet die 
zuständige Behörde unverzüglich von allen diese betreffenden Vorgängen; 
§ 44 bleibt unberührt.

(2) Die Berliner Feuerwehr leistet anderen Behörden und sonstigen 
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§ 21a Medizinische und 
molekulargenetische 
Untersuchungen

§ 22 Prüfung von 
Berechtigungsscheinen

§ 23 Erkennungsdienstliche 
Maßnahmen

§ 24 Datenerhebung bei 
öffentlichen Veranstaltungen 
und Ansammlungen

§ 24a Datenerhebung an 
gefährdeten Objekten

§ 24b Datenerhebung in 
öffentlichen 
Verkehrseinrichtungen

§ 25 Datenerhebung durch 
längerfristige Observation und 
Einsatz technischer Mittel

§ 25a Standortermittlung bei 
Telekommunikationsendgeräten

§ 26 Datenerhebung durch 
Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit der 
Polizei Dritten nicht bekannt 
ist und durch Einsatz 
Verdeckter Ermittler

§ 27 Polizeiliche Beobachtung

§ 28 Datenabfragen, 
Datenabgleich

§ 29 Platzverweisung; 
Aufenthaltsverbot

§ 29a Wegweisung und 
Betretungsverbot zum Schutz 
bei Gewalttaten und 
Nachstellungen

öffentlichen Stellen Vollzugshilfe (§§ 52 bis 54).

§ 4 Verhältnis der Polizei zu den Ordnungsbehörden

(1) Die Polizei wird im Rahmen der Gefahrenabwehr mit Ausnahme der 
Fälle des § 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 in eigener Zuständigkeit nur tätig, 
soweit die Abwehr der Gefahr durch eine andere Behörde nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich erscheint. Sie unterrichtet die zuständige Behörde 
unverzüglich von allen diese betreffenden Vorgängen; § 44 bleibt 
unberührt.

(2) Die Bezirksämter stellen dem Polizeipräsidenten in Berlin auf dessen 
Ersuchen im Wege der Amtshilfe die ihnen zugeordneten Dienstkräfte im 
Verkehrsüberwachungsdienst zur Verfügung. Die Dienstkräfte werden 
hierbei im Rahmen der ihnen allgemein eingeräumten Befugnisse tätig.

§ 5 Dienstkräfte der Polizei

(1) Polizei im Sinne dieses Gesetzes ist der Polizeipräsident in Berlin.

(2) Mit der Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben kann der 
Senat durch Rechtsverordnung Dienstkräfte der Polizei, die nicht 
Polizeivollzugsbeamte sind, betrauen, soweit dafür ein Bedürfnis besteht. 
Die Rechtsverordnung bestimmt die ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
zugewiesenen polizeilichen Befugnisse nach diesem Gesetz.

(3) Der Senat kann sonstigen Personen durch Rechtsverordnung 
bestimmte polizeiliche Befugnisse nur übertragen, wenn sie damit 
einverstanden sind und ihre Heranziehung zu polizeilichen Aufgaben 
gesetzlich vorgesehen ist.

§ 6 Örtliche Zuständigkeit der Polizei 
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§ 29b Blockierung des 
Mobilfunkverkehrs

§ 30 Gewahrsam

§ 31 Richterliche Entscheidung

§ 32 Behandlung 
festgehaltener Personen

§ 33 Dauer der 
Freiheitsentziehung

§ 34 Durchsuchung von 
Personen

§ 35 Durchsuchung von Sachen

§ 36 Betreten und 
Durchsuchung von Wohnungen

§ 37 Verfahren bei der 
Durchsuchung von Wohnungen

§ 38 Sicherstellung

§ 39 Verwahrung

§ 40 Verwertung, Vernichtung

§ 41 Herausgabe 
sichergestellter Sachen oder 
des Erlöses, Kosten

Zweiter Unterabschnitt 
Befugnisse für die weitere 

Datenverarbeitung 

§ 42 Allgemeine Regeln über 
die Datenspeicherung, -
veränderung und -nutzung

§ 43 Besondere Regeln für die 
Speicherung, Veränderung und 
Nutzung von Daten in Dateien

Online-Anmeldung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt 
 

Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang
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§ 44 Datenübermittlung 
innerhalb des öffentlichen 
Bereichs

§ 45 Datenübermittlung an 
Personen oder Stellen 
außerhalb des öffentlichen 
Bereichs

§ 45a Datenübermittlung zum 
Zweck der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung 
bei Großveranstaltungen

§ 46 Automatisiertes 
Abrufverfahren

§ 46a Aufzeichnung von 
Anrufen

§ 47 Besondere Formen des 
Datenabgleichs

§ 48 Berichtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten

§ 49 Errichtungsanordnung

§ 50 Auskunftsrecht

§ 51 Anwendung des Berliner 
Datenschutzgesetzes

Dritter Abschnitt 
Vollzugshilfe

§ 52 Vollzugshilfe

§ 53 Verfahren

§ 54 Vollzugshilfe bei 
Freiheitsentziehung

Vierter Abschnitt 
Verordnungen zur 
Gefahrenabwehr
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§ 55 Ermächtigung

§ 56 Inhalt

§ 57 Zuwiderhandlungen 
gegen Verordnungen

§ 58 Geltungsdauer

Fuenfter Abschnitt 
Schadensausgleich, 

Erstattungs- und 
Ersatzansprüche 

§ 59 Zum Schadensausgleich 
verpflichtende Tatbestände

§ 60 Inhalt, Art und Umfang 
des Schadensausgleichs

§ 61 Ansprüche mittelbar 
Geschädigter

§ 62 Verjährung des 
Ausgleichsanspruchs

§ 63 Ausgleichspflichtiger, 
Erstattungsansprüche

§ 64 Rückgriff gegen den 
Verantwortlichen

§ 65 Rechtsweg

Sechster Abschnitt 
Übergangs- und 

Schlussbestimmungen 

§ 66 Einschränkung von 
Grundrechten

§ 67 Zuständigkeit für den 
Erlass des 
Widerspruchsbescheides

§ 68 Zuständigkeit zum Erlass 
von Verwaltungsvorschriften
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§ 69 Übergangsregelung

§ 70 Evaluation

§ 71 Inkrafttreten und 
Außerkrafttreten von 
Vorschriften

Anlage (zu § 2 Abs. 4 Satz 1) 
 ZustKat Ord - 
Zuständigkeitskatalog 
Ordnungsaufgaben

Erster Abschnitt 
Ordnungsaufgaben der 

Senatsverwaltungen 

Nr. 1 Bau- und 
Wohnungswesen

Nr. 2 Finanzen

Nr. 3 Gesundheitswesen und 
Verbraucherschutz

Nr. 4 Stadtentwicklung und 
Naturschutz

Nr. 5 Inneres

Nr. 6 Jugend und Familie

Nr. 7 Kulturelle 
Angelegenheiten

Nr. 8 Schulwesen

Nr. 9 Berufsbildung

Nr. 10 Umweltschutz

Nr. 11 Verkehr

Nr. 12 Wirtschaft
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Nr. 13 Wissenschaft und 
Forschung

Nr. 14 Arbeit

Zweiter Abschnitt 
Ordnungsaufgaben der 

Bezirksämter

Nr. 15 Bau- und 
Wohnungswesen

Nr. 16 Gesundheitswesen

Nr. 17 Jugend und Familie

Nr. 18 Umweltschutz

Nr. 19 Sozialwesen

Nr. 20 Volksbildung

Nr. 21 Wirtschaft

Nr. 22 Denkmalschutz

Nr. 22a Einwohnerwesen

Nr. 22b Verkehr

Nr. 22c Fundwesen

Dritter Abschnitt 
Ordnungsaufgaben der 

Sonderbehörden

Nr. 23 Polizeipräsident in 
Berlin

Nr. 24 Landesamt für 
Arbeitsschutz, 
Gesundheitsschutz und 
technische Sicherheit Berlin

Nr. 25 Berliner Feuerwehr
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Nr. 26 Landesamt für Mess- 
und Eichwesen Berlin-
Brandenburg

Nr. 27 Berliner Forsten

Nr. 28 Fischereiamt

Nr. 29 Pflanzenschutzamt

Nr. 30 Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe des 
Landes Brandenburg

Nr. 31 (aufgehoben)

Nr. 32 Landesamt für 
Gesundheit und Soziales Berlin

Nr. 33 Landesamt für Bürger- 
und Ordnungsangelegenheiten

Nr. 34 Landesdenkmalamt 
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Datenbanken in Brandenburg

Rechtsgrundlagen

●     Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Datenschutzgesetz - BbgDSG) 

●     Gesetz über den Verfassungsschutz im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Verfassungsschutzgesetz - BbgVerfSchG) 

●     Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Polizeigesetz - BbgPolG) 

Auskunftssysteme der Polizei

Brandenburg hat offenbar noch zu Polas-Zeiten ein eigenes Auskunftssystem namens PASS (Polizeiliches 
Auskunfssystem Straftaten) schreiben lassen. 

Brandenburg wäre nicht das Land Schönbohms (gewesen), wenn es nicht eine extra fiese Datenbank vom Spudok-
Typ hätte: ASS, das Auswerte-System Staatsschutz Brandenburg. Der LfD schreibt, das System enthalte Daten, 
"die lediglich auf Grund bestimmter Merkmale eingestellt werden, ohne dass ihre Relevanz bereits nachweisbar 
ist". Immerhin ist ASS "zweistufig" gebaut, so dass in einem "Rootsystem" Grunddaten und in "Vorsystemen" 
einzelne Nutzer Daten "zur Unterstützung laufender Ermittlungsverfahren und Gefahrenabwehrvorgängen" 
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vorhalten können, ohne dass sie in den allgemeinen Datenbestand geraten. 

Brandenburg betreibt wohl auch eine Instanz der Sexualstraftäter-Datei HEADS (vgl Datenbanken Bayern; 
näheres recherchieren). 

Vorgangsbearbeitung

Ab 2007: ComVor. 

Verfassungsschutz

NADIS, wie alle VS-Behörden 

Brandenburg hat im bundesweiten Vergleich ein recht liberales Auskunftsrecht. 

Der Deutschlandfunk berichtete 2004, dass der VS Brandenburg ein Siebel-CRM  einsetzt, um seine Daten zu 
halten. Diese Konvergenz privater und staatlicher Schnüffellust ist schon deshalb bedenklich, weil privatem 
Wissensdurst rechtlich (noch) weit weniger Grenzen gesetzt sind als staatlichem und zumindest mal 
Begehrlichkeiten geweckt werden. "Sicherheitsbehörden nutzen nur einen Bruchteil der Fähigkeiten, die 
Privatindustrie nutzt oder nutzen könnte... das macht natürlich auch etwas nachdenklich," sagt etwa NRW VS-
Boss Hartwig Möller. Interessanterweise verweist der VS Brandenburg in dieser Sache auf die 
Öffentlichkeitsarbeit des DLF. 

Weiteres

Skandale

Reizvoll ist eine Geschichte aus dem 2003er Tätigkeitsbericht des LfD, nach der die Polizei Daten in PASS, die 
sie eigentlich hätte löschen sollen, einfach nur "anonymisierte", in dem sie Name und Vorname überschrieb, nicht 
aber Geburtsdatum und Wohnort. 

Datenschmutz Wiki: Datenbanken Brandenburg (last edited 2011-01-11 11:00:28 by anonymous)
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BRAVORS | Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zust...lizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz - BbgPolG)

Hinweis: brandenburg.de hat seine Internet-Seiten auf barrierefreien Zugriff optimiert und verwendet 
deshalb standardisiertes CSS (Stylesheets). Sollte Ihr Browser dieses nicht korrekt anzeigen, 
unterstützt er nicht die üblichen Webstandards. Weitere Informationen finden Sie hier.

Brandenburgisches Vorschriftensystem 
(BRAVORS) A | A | A | 

Alle vorhandenen Fassungen anzeigen 

Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, 
Organisation und Zuständigkeit der Polizei im 

Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Polizeigesetz- BbgPolG) 

Vom 19. März 1996  
(GVBl.I/96, [Nr. 07], S.74),  

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2011  
(GVBl.I/11, [Nr. 31] 
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(1) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren 
(Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe auch Straftaten zu verhüten (vorbeugende 
Bekämpfung von Straftaten) und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistungen und das 
Handeln in Gefahrenfällen zu treffen.

(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher 
Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des 
Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde.

(3) Die Polizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe (§§ 50 bis 52).

(4) Die Polizei hat ferner die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch andere Rechtsvorschriften 
übertragen sind.

(5) Maßnahmen, die in Rechte einer Person eingreifen, darf die Polizei nur treffen, wenn dies 
aufgrund dieses Gesetzes oder anderer Rechtsvorschriften zulässig ist. Soweit die Polizei die 
erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen trifft, sind 
Maßnahmen nur gemäß den §§ 11 bis 15 sowie den §§ 29 bis 49 zulässig.

 

§ 2 
Verhältnis zu anderen Behörden

Die Polizei wird, außer in den Fällen des § 1 Abs. 1 Satz 2, nur tätig, soweit die Abwehr der Gefahr 
durch eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. Sie unterrichtet die anderen 
Behörden unverzüglich von allen Vorgängen, deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung der anderen 
Behörden notwendig sein kann.

 

§ 3 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige zu treffen, die den 
einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar 
außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, daß er nicht 
erreicht werden kann.
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§ 4 
Ermessen, Austauschmittel

(1) Die Polizei trifft ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so genügt es, wenn eines davon 
bestimmt wird. Dem Betroffenen ist auf Antrag zu gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel 
anzuwenden, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird.

 

§ 5 
Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, sind die Maßnahmen gegen sie zu richten.

(2) Ist die Person noch nicht vierzehn Jahre alt, können die Maßnahmen auch gegen die Person 
gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie verpflichtet ist. Ist für die Person ein Betreuer bestellt, so 
können die Maßnahmen auch gegen den Betreuer im Rahmen seines Aufgabenkreises gerichtet 
werden. Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt. 

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der 
Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die die andere zu der 
Verrichtung bestellt hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften dieses Gesetzes oder 
andere Rechtsvorschriften bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu richten ist.

 

§ 6 
Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen und Tieren

(1) Geht von einer Sache oder von einem Tier eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen den 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die 
nachfolgenden für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend auf Tiere anzuwenden.

(2) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen Berechtigten gerichtet 
werden. Das gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsächlichen Gewalt diese ohne den Willen des 
Eigentümers oder Berechtigten ausübt.
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(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die Maßnahmen gegen denjenigen 
gerichtet werden, der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat.

(4) § 5 Abs. 4 gilt entsprechend.

 

§ 7 
Inanspruchnahme von Notstandspflichtigen

(1) Die Polizei kann Maßnahmen gegen andere Personen als die nach den §§ 5 oder 6 
Verantwortlichen richten, wenn

1.  eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,
2.  Maßnahmen gegen die nach den §§ 5 oder 6 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig 

möglich sind oder keinen Erfolg versprechen, 
3.  die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren 

kann und
4.  die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger 

Pflichten in Anspruch genommen werden können.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrechterhalten werden, solange die Abwehr dieser 
Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist.

(3) § 5 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 8 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf

1.  Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 8 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg), 

2.  Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 der 
Verfassung des Landes Brandenburg),

3.  Unverletzlichkeit des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 
16 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg) 

4.  Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes, Artikel 17 der Verfassung des Landes 
Brandenburg),

5.  Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 15 der Verfassung des 
Landes Brandenburg) und

6.  Datenschutz (Artikel 11 der Verfassung des Landes Brandenburg)

eingeschränkt.
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§ 9 
Legitimationspflicht

Auf Verlangen des von einer Maßnahme Betroffenen hat sich der Polizeivollzugsbedienstete 
auszuweisen, soweit der Zweck der Maßnahme dadurch nicht beeinträchtigt wird.

 

Kapitel 2 
Befugnisse der Polizei

Abschnitt 1 
Allgemeine und besondere Befugnisse

§ 10 
Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung

(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende 
konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die 
§§ 11 bis 49 die Befugnisse der Polizei besonders regeln.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die der Polizei durch andere Rechtsvorschriften zugewiesen sind (§ 
1 Abs. 4), hat sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit solche Rechtsvorschriften Befugnisse der 
Polizei nicht regeln, hat sie die Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz zustehen.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind alle Verbrechen und alle weiteren in § 100a der 
Strafprozeßordnung aufgeführten Straftaten. Besonders schwere Straftaten sind alle in § 100c Abs. 2 
der Strafprozessordnung aufgeführten Straftaten.

 

§ 11 
Befragung, Auskunftspflicht

(1) Die Polizei kann jede Person befragen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie 
sachdienliche Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe 
erforderlich sind. Für die Dauer der Befragung kann die Person angehalten werden.

(2) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 zulässig ist, ist verpflichtet, auf Frage Namen, 
Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit anzugeben. Sie ist zu 
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weiteren Auskünften verpflichtet, soweit gesetzliche Handlungspflichten bestehen. Soweit eine 
Auskunftspflicht besteht, ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben 
hinzuweisen.

(3) Zur vorbeugenden Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität kann die Polizei im 
öffentlichen Verkehrsraum angetroffene Personen kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, daß 
mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung ausgehändigt werden, sowie mitgeführte Sachen in 
Augenschein nehmen. Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn aufgrund von Lageerkenntnissen 
anzunehmen ist, daß Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3) begangen werden sollen. 
Ort, Zeit und Umfang der Maßnahme dürfen nur durch den Polizeipräsidenten oder seinen Vertreter 
im Amt angeordnet werden.

 

§ 12 
Identitätsfeststellung

(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen,

1.  zur Abwehr einer Gefahr,
2.  wenn sie sich an einem Ort aufhält, von dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 

a.  dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3) verabreden, 
vorbereiten oder verüben,

b.  sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen,
c.  sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

3.  wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem 
öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem anderen besonders gefährdeten Objekt 
oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in 
oder an Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder diese 
Objekte gefährdet sind, und dies aufgrund der Gefährdungslage oder auf die Person bezogener 
Anhaltspunkte erforderlich ist,

4.  an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerichtet worden ist, um eine Straftat nach § 
129a des Strafgesetzbuches, eine der in dieser Vorschrift genannten Straftaten oder eine 
Straftat nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b und Abs. 2 Nr. 1, nach § 255 des 
Strafgesetzbuches in den vorgenannten Begehungsformen oder nach den §§ 125, 125a des 
Strafgesetzbuches oder nach § 27 des Versammlungsgesetzes zu verhüten. Die Einrichtung 
der Kontrollstelle ist nur mit Zustimmung des Behördenleiters zulässig, es sei denn, daß 
Gefahr im Verzug vorliegt, 

5.  in Flugplatzbereichen zur Verhütung oder Unterbindung unerlaubter Überschreitung der 
Bundesgrenze, soweit dies nicht Aufgabe der Bundespolizei ist,

6.  zur vorbeugenden Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und zur Verhütung 
von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3) mit internationalem Bezug im Gebiet 
der Bundesgrenze bis zu einer Tiefe von dreißig Kilometern, sofern polizeiliche Erkenntnisse 
vorliegen, dass am Ort der Maßnahme derartige grenzüberschreitende Kriminalität stattfindet 
oder
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7.  zum Schutz privater Rechte (§ 1 Abs. 2).

(2) Die Polizei kann die zur Feststellung der Identität erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie kann 
den Betroffenen insbesondere anhalten, ihn nach seinen Personalien befragen und verlangen, daß er 
Angaben zur Feststellung seiner Identität macht und mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung 
aushändigt. Der Betroffene kann festgehalten werden, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder 
nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Unter den Voraussetzungen des 
Satzes 3 können der Betroffene sowie die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht werden. 

 

§ 13 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere

1.  die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,
2.  die Aufnahme von Lichtbildern, 
3.  die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale,
4.  Messungen.

(2) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen vornehmen, wenn 

1.  eine nach § 12 zulässige Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht oder nur unter 
erheblichen Schwierigkeiten möglich ist oder 

2.  das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist, weil der Betroffene 
verdächtig ist, eine Tat begangen zu haben, die mit Strafe bedroht ist und wegen der Art und 
Ausführung der Tat die Gefahr der Wiederholung besteht.

(3) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 die im Zusammenhang mit der 
Feststellung angefallenen erkennungsdienstlichen Unterlagen zu vernichten, es sei denn, ihre weitere 
Aufbewahrung ist zu dem in Absatz 2 Nr. 2 bezeichneten Zweck erforderlich oder nach anderen 
Rechtsvorschriften zulässig. 

(4) Der Betroffene ist bei Vornahme der Maßnahme darüber zu belehren, daß er die Vernichtung der 
erkennungsdienstlichen Unterlagen verlangen kann, wenn die Voraussetzungen für ihre weitere 
Aufbewahrung entfallen sind. Sind die Unterlagen ohne Wissen des Betroffenen angefertigt worden, 
ist ihm mitzuteilen, welche Unterlagen aufbewahrt werden, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks 
der Maßnahme geschehen kann. 

 

§ 14 
Prüfung von Berechtigungsscheinen
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Die Polizei kann verlangen, daß ein Berechtigungsschein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn der 
Betroffene aufgrund einer Rechtsvorschrift oder einer vollziehbaren Auflage in einem 
Erlaubnisbescheid verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzuführen. Der Betroffene kann für 
die Dauer der Maßnahme angehalten werden. 

 

§ 15 
Vorladung

(1) Die Polizei kann eine Person schriftlich, elektronisch oder mündlich vorladen, wenn

1.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person sachdienliche Angaben machen kann, 
die für die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich sind, oder 

2.  das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforderlich ist.

(2) Bei der Vorladung soll deren Grund angegeben werden. Bei der Festsetzung des Zeitpunkts soll 
auf den Beruf und die sonstigen Lebensverhältnisse des Betroffenen Rücksicht genommen werden. 

(3) Leistet ein Betroffener der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge, so kann sie 
zwangsweise durchgesetzt werden, 

1.  wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich sind oder 

2.  zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen.

Die zwangsweise Vorführung darf nur aufgrund richterlicher Anordnung erfolgen, es sei denn, daß 
Gefahr im Verzug vorliegt. 

(4) § 136a der Strafprozeßordnung gilt entsprechend. 

 

§ 16 
Platzverweisung und Aufenthaltsverbot

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen 
oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten. Die Platzverweisung kann ferner gegen 
Personen angeordnet werden, die den Einsatz der Feuerwehr oder von Hilfs- oder Rettungsdiensten 
behindern. 

(2) Die Polizei kann zur Verhütung von Straftaten einer Person untersagen, einen bestimmten Ort 
oder ein Gebiet innerhalb einer Gemeinde oder auch ein gesamtes Gemeindegebiet zu betreten, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person dort eine Straftat begehen oder zu ihrer 
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Begehung beitragen wird. Das Verbot ist schriftlich zu erteilen und zeitlich auf längstens drei Monate 
und örtlich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen Umfang zu beschränken. Das 
Aufenthaltsverbot darf dem Betroffenen weder den berechtigten Zugang zur Wohnung verwehren 
noch die Wahrnehmung berechtigter Interessen des Betroffenen und anderer Personen verhindern. 
Die Vorschriften des Versammlungsrechts bleiben unberührt.

 

§ 16a 
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot zum Schutz vor häuslicher Gewalt

(1) Die Polizei kann eine Person (betroffene Person) zur Abwehr einer von ihr ausgehenden 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer anderen Person aus einer Wohnung (§ 23 
Abs. 1 Satz 2), in der die gefährdete Person wohnt, sowie aus deren unmittelbarer Umgebung 
verweisen und ihr die Rückkehr in diesen Bereich untersagen. Die Maßnahmen nach Satz 1 können 
auch auf Wohn- und Nebenräume beschränkt werden. Die Möglichkeit ergänzender Maßnahmen, 
insbesondere nach § 16, bleibt unberührt.

(2) Der betroffenen Person ist Gelegenheit zu geben, dringend benötigte Gegenstände des 
persönlichen Bedarfs mitzunehmen.

(3) Die betroffene Person ist verpflichtet, der Polizei zum Zwecke der Zustellung unverzüglich eine 
Anschrift oder eine zustellungsbevollmächtigte Person zu benennen. Die Polizei übermittelt diese 
Angaben an die gefährdete Person.

(4) Die Polizei hat die gefährdete Person auf die Möglichkeit der Beantragung zivilrechtlichen 
Schutzes und auf die Möglichkeit der Unterstützung durch geeignete Beratungsstellen hinzuweisen.

(5) Wohnungsverweisung, Rückkehrverbot und ergänzende Maßnahmen nach § 16 enden außer in 
den Fällen des Satzes 2 mit Ablauf des zehnten Tages nach ihrer Anordnung, soweit nicht die Polizei 
im Einzelfall eine kürzere Geltungsdauer festlegt. Stellt die gefährdete Person während der in Satz 1 
bestimmten Dauer der Maßnahmen nach Absatz 1 einen Antrag auf zivilrechtlichen Schutz vor 
Gewalt oder Nachstellungen mit dem Ziel des Erlasses einer einstweiligen Anordnung, enden die 
Maßnahmen mit dem Tag der gerichtlichen Entscheidung, spätestens jedoch mit Ablauf des zehnten 
Tages nach dem Ende der nach Satz 1 bestimmten Dauer. Die §§ 48 und 49 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg bleiben unberührt.

(6) Das Gericht hat der Polizei die Beantragung zivilrechtlichen Schutzes sowie die gerichtliche 
Entscheidung unverzüglich mitzuteilen; die §§ 18 bis 22 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz bleiben unberührt. Die Polizei hat die gefährdete und die betroffene 
Person unverzüglich über die Dauer der Maßnahmen nach Absatz 1 in Kenntnis zu setzen.

 

§ 17 
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Gewahrsam

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn 

1.  das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist, 
insbesondere weil die Person sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet, oder 

2.  das unerläßlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit, die hinsichtlich ihrer Art und Dauer geeignet ist, den 
Rechtsfrieden nachhaltig zu beeinträchtigen, zu verhindern; die Annahme, daß eine Person 
eine solche Tat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird, kann sich insbesondere darauf 
stützen, daß 

a.  sie die Begehung der Tat angekündigt oder dazu aufgefordert hat oder entsprechende 
Transparente oder sonstige Gegenstände mit sich führt; dies gilt auch für Flugblätter 
solchen Inhalts, soweit sie in einer Menge mitgeführt werden, die zur Verteilung 
geeignet ist,

b.  bei ihr Waffen, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände aufgefunden werden, die 
ersichtlich zur Tatbegehung bestimmt sind oder erfahrungsgemäß bei derartigen Taten 
verwendet werden, oder ihre Begleitperson solche Gegenstände mit sich führt und sie 
den Umständen nach hiervon Kenntnis haben mußte oder

c.  sie bereits in der Vergangenheit aus vergleichbarem Anlaß bei der Begehung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die hinsichtlich ihrer Art und Dauer geeignet 
sind, den Rechtsfrieden nachhaltig zu beeinträchtigen, als Störer betroffen worden ist 
und nach den Umständen eine Wiederholung dieser Verhaltensweise zu erwarten ist, 
oder 

3.  das unerläßlich ist, um eine Platzverweisung oder ein Aufenthaltsverbot nach § 16 
durchzusetzen, oder

4.  das unerlässlich ist, um eine Wohnungsverweisung oder ein Rückkehrverbot nach § 16a 
durchzusetzen, oder

5.  das unerläßlich ist, um private Rechte zu schützen, und eine Festnahme und Vorführung der 
Personen nach den §§ 229, 230 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig ist.

(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut der Personensorgeberechtigten entzogen 
haben, in Gewahrsam nehmen, um sie den Personensorgeberechtigten oder dem Jugendamt 
zuzuführen. Die Zuführung zum Personensorgeberechtigten kommt nicht in Betracht, wenn sich der 
Minderjährige an das Jugendamt wenden will.

(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Vollzug von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen oder 
freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung oder aus der Abschiebungshaft 
entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Justizvollzugsanstalt aufhält, in 
Gewahrsam nehmen und in die Anstalt zurückbringen. 

 

§ 18 
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Richterliche Entscheidung

(1) Wird eine Person aufgrund von § 12 Abs. 2 Satz 3, § 15 Abs. 3 oder § 17 festgehalten, hat die 
Polizei unverzüglich, spätestens innerhalb von vierundzwanzig Stunden eine richterliche Anhörung 
sowie unverzüglich eine richterliche Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der 
Freiheitsentziehung herbeizuführen. Der Herbeiführung der Anhörung und der richterlichen 
Entscheidung bedarf es nicht, wenn anzunehmen ist, daß die Entscheidung des Richters und die 
Anhörung durch den Richter erst nach Wegfall des Grundes der polizeilichen Maßnahmen ergehen 
würde. 

(2) Für die Entscheidung und Anhörung nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zuständig, in dessen 
Bezirk die Person festgehalten wird. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Gesetzes 
über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen. 

 

§ 19 
Behandlung festgehaltener Personen

(1) Wird eine Person aufgrund von § 12 Abs. 2 Satz 3, § 15 Abs. 3 oder § 17 festgehalten, ist ihr 
unverzüglich der Grund bekanntzugeben. Sie ist über die ihr zustehenden Rechtsbehelfe zu belehren.

(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, einen Rechtsbeistand ihrer 
Wahl beizuziehen und einen Angehörigen oder eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, 
soweit dadurch der Zweck der Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird. Unberührt bleibt die 
Benachrichtigungspflicht bei einer richterlichen Freiheitsentziehung. Die Polizei soll die 
Benachrichtigung übernehmen, wenn die festgehaltene Person nicht in der Lage ist, von dem Recht 
nach Satz 1 Gebrauch zu machen und die Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht 
widerspricht. Ist die festgehaltene Person minderjährig oder ist für sie ein Betreuer bestellt, so ist in 
jedem Fall unverzüglich derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge für die Person oder die 
Betreuung der Person nach dem ihm übertragenen Aufgabengebiet obliegt. 

(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, insbesondere ohne ihre Einwilligung nicht in demselben 
Raum mit Straf- oder Untersuchungsgefangenen untergebracht werden. Männer und Frauen sollen 
getrennt untergebracht werden. Der festgehaltenen Person dürfen nur solche Beschränkungen 
auferlegt werden, die der Zweck der Freiheitsentziehung oder die Ordnung im Gewahrsam erfordert.

(4) Sind medizinische Behandlungen erkennbar erforderlich oder benötigt der Betroffene 
Medikamente, sind unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, die auch die ärztliche Begutachtung der 
Gewahrsamsfähigkeit umfassen. 

 

§ 20 
Dauer der Freiheitsentziehung
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(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen, 

1.  sobald der Grund für die Maßnahme der Polizei weggefallen ist, 
2.  wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung für unzulässig 

erklärt wird oder 
3.  in jedem Fall spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen, wenn nicht vorher die 

Fortdauer der Freiheitsentziehung aufgrund dieses oder eines anderen Gesetzes durch 
richterliche Entscheidung angeordnet ist. Über das Ende des Tages nach dem Ergreifen hinaus 
kann die Fortdauer der Freiheitsentziehung aufgrund dieses Gesetzes durch richterliche 
Entscheidung nur angeordnet werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß der 
Betroffene Straftaten gegen Leib oder Leben oder Straftaten nach den §§ 125, 125a des 
Strafgesetzbuches oder nach den §§ 26, 27 oder 28 des Versammlungsgesetzes begehen oder 
sich hieran beteiligen wird. In der Entscheidung ist die höchstzulässige Dauer der 
Freiheitsentziehung zu bestimmen; die Dauer der Freiheitsentziehung aufgrund dieses 
Gesetzes darf vier Tage nicht überschreiten.

(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Feststellung der Identität darf die Dauer von insgesamt 
zwölf Stunden nicht überschreiten. 

 

§ 21 
Durchsuchung von Personen

(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 12 Abs. 2 Satz 4 eine Person durchsuchen, wenn 

1.  sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten werden kann,
2.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie Sachen mit sich führt, die sichergestellt werden 

dürfen, 
3.  sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst 

in hilfloser Lage befindet,
4.  sie sich an einem der in § 12 Abs. 1 Nr. 2 genannten Orte aufhält, 
5.  sie sich in einem Objekt im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 3 oder in dessen unmittelbarer Nähe 

aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in oder an Objekten dieser Art 
Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder diese Objekte gefährdet sind oder

6.  sie gemäß Artikel 99 des Schengener Durchführungsübereinkommens zur gezielten Kontrolle 
ausgeschrieben ist.

(2) Die Polizei kann eine Person, deren Identität nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften 
festgestellt werden soll, nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und Explosivmitteln 
durchsuchen, wenn das nach den Umständen zum Schutz des Polizeivollzugsbediensteten oder eines 
Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich erscheint. Dasselbe gilt, wenn eine Person 
nach anderen Rechtsvorschriften vorgeführt oder zur Durchführung einer Maßnahme an einen 
anderen Ort gebracht werden soll.
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(3) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärzten durchsucht werden; das gilt 
nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben 
erforderlich ist.

 

§ 22 
Durchsuchung von Sachen

(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 12 Abs. 2 Satz 4 eine Sache durchsuchen, wenn 

1.  sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 21 durchsucht werden darf, 
2.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Person befindet, die 

a.  in Gewahrsam genommen werden darf,
b.  widerrechtlich festgehalten wird oder
c.  hilflos ist,

3.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine andere Sache befindet, die 
sichergestellt werden darf, 

4.  sie sich an einem der in § 12 Abs. 1 Nr. 2 genannten Orte befindet, 
5.  sie sich in einem Objekt im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 3 oder in dessen unmittelbarer Nähe 

befindet und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in oder an Objekten dieser Art 
Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder diese Objekte gefährdet sind, oder

6.  es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich eine Person befindet, 
deren Identität nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 oder 6 festgestellt werden darf; die Durchsuchung kann 
sich auch auf die in dem Fahrzeug enthaltenen Sachen erstrecken.

(2) Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber der tatsächlichen Gewalt das Recht, anwesend 
zu sein. Ist er abwesend, so sollen sein Vertreter oder ein anderer Zeuge hinzugezogen werden. Dem 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die Durchsuchung und 
ihren Grund zu erteilen.

 

§ 23 
Betreten und Durchsuchung von Wohnungen

(1) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers betreten und durchsuchen, wenn 

1.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Person befindet, die nach § 15 Abs. 
3 vorgeführt oder nach § 17 in Gewahrsam genommen werden darf,

2.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Sache befindet, die nach § 25 Nr. 1 
sichergestellt werden darf, 

3.  von der Wohnung Emissionen ausgehen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der Nachbarschaft führen, oder 
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4.  das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
für Sachen von bedeutendem Wert erforderlich ist.

Die Wohnung umfaßt die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie 
anderes befriedetes Besitztum. 

(2) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Strafprozeßordnung) ist das Betreten und Durchsuchen 
einer Wohnung nur in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 zulässig. 

(3) Wohnungen können jedoch zur Abwehr dringender Gefahren jederzeit betreten werden, wenn 

1.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
a.  dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) verabreden, 

vorbereiten oder verüben,
b.  sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen,
c.  sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

2.  sie der Prostitution dienen.

(4) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grundstücke, die der 
Öffentlichkeit zugänglich sind oder zugänglich waren und den Anwesenden zum weiteren Aufenthalt 
zur Verfügung stehen, können zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) während der Arbeits-, 
Geschäfts- oder Aufenthaltszeit betreten werden.

 

§ 24 
Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen

(1) Durchsuchungen dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur durch den Richter oder aufgrund 
richterlicher Entscheidung angeordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Wohnung liegt. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(2) Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat der Wohnungsinhaber das Recht, anwesend zu sein. Ist 
er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachsener Angehöriger, Mitbewohner 
oder Nachbar zuzuziehen. 

(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist der Grund der Durchsuchung unverzüglich 
bekanntzugeben, soweit dadurch der Zweck der Maßnahmen nicht gefährdet wird.

(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muß die verantwortliche 
Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung enthalten. Die Niederschrift ist von einem 
durchsuchenden Beamten und dem Wohnungsinhaber oder der zugezogenen Person zu 
unterzeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein Vermerk aufzunehmen. Dem 
Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen. 
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(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Abschrift nach den besonderen 
Umständen des Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck der Durchsuchung gefährden, so sind 
dem Betroffenen lediglich die Durchsuchung unter Angabe der verantwortlichen Dienststelle sowie 
Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu bestätigen.

(6) Der Wohnungsinhaber ist darüber zu belehren, daß er die Vernichtung der Niederschrift verlangen 
kann, sobald ihre Aufbewahrung nicht mehr erforderlich ist.

 

§ 25 
Sicherstellung

Die Polizei kann eine Sache sicherstellen, 

1.  um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, 
2.  um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust oder 

Beschädigung einer Sache zu schützen oder
3.  wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem Gesetz oder anderen 

Rechtsvorschriften fest- oder angehalten wird, und die Sache verwendet werden kann, um 
a.  sich zu töten oder zu verletzen,
b.  Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen,
c.  fremde Sachen zu beschädigen oder
d.  die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern.

 

§ 26 
Verwahrung

(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen. Läßt die Beschaffenheit der Sachen das 
nicht zu oder erscheint die Verwahrung bei der Polizei unzweckmäßig, sind die Sachen auf andere 
geeignete Weise aufzubewahren oder zu sichern. In diesem Fall kann die Verwahrung auch einem 
Dritten übertragen werden.

(2) Dem Betroffenen ist eine Bescheinigung auszustellen, die den Grund der Sicherstellung erkennen 
läßt und die sichergestellten Sachen bezeichnet. Kann nach den Umständen des Falles eine 
Bescheinigung nicht ausgestellt werden, so ist über die Sicherstellung eine Niederschrift 
aufzunehmen, die auch erkennen läßt, warum eine Bescheinigung nicht ausgestellt worden ist. Der 
Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so hat die Polizei nach Möglichkeit Wertminderungen 
vorzubeugen. Das gilt nicht, wenn die Sache durch einen Dritten auf Verlangen eines Berechtigten 
verwahrt wird.
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(4) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und so zu kennzeichnen, daß Verwechslungen 
vermieden werden. 

 

§ 27 
Verwertung, Vernichtung

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn 

1.  ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung droht, 
2.  ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen Kosten oder 

Schwierigkeiten verbunden ist, 
3.  sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, daß weitere Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit ausgeschlossen sind, 
4.  sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an einen Berechtigten herausgegeben werden kann, 

ohne daß die Voraussetzungen der Sicherstellung erneut eintreten würden, oder 
5.  der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ausreichend bemessenen Frist abholt, obwohl ihm 

eine Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zugestellt worden ist, daß die Sache verwertet 
wird, wenn sie nicht innerhalb der Frist abgeholt wird.

(2) Der Betroffene, der Eigentümer und andere Personen, denen ein Recht an der Sache zusteht, 
sollen vor der Verwertung gehört werden. Die Anordnung der Verwertung ist ihnen bekannt zu 
geben. Zeit und Ort der Verwertung sind ihnen mitzuteilen, soweit die Umstände und der Zweck der 
Maßnahme es erlauben.

(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung verwertet; § 979 Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gilt entsprechend. Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie von vornherein 
aussichtslos oder würden die Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu erwartenden Erlös 
übersteigen, so kann die Sache freihändig verkauft werden. Der Erlös tritt an die Stelle der 
verwerteten Sache. Läßt sich innerhalb angemessener Frist kein Käufer finden, so kann die Sache 
einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. 

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden, wenn 

1.  im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung berechtigten, fortbestehen 
oder Sicherstellungsgründe erneut entstehen würden oder 

2.  die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist.

Absatz 2 gilt sinngemäß. 

 

§ 28 
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Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten

(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, sind die Sachen an 
denjenigen herauszugeben, bei dem sie sichergestellt worden sind. Ist die Herausgabe an ihn nicht 
möglich, können sie an einen anderen herausgegeben werden, der seine Berechtigung glaubhaft 
macht. Die Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die Voraussetzungen für eine 
Sicherstellung eintreten würden. 

(2) Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös herauszugeben. Ist ein Berechtigter nicht 
vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zu hinterlegen. Der Anspruch auf Herausgabe des Erlöses erlischt drei Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Sache verwertet worden ist.

(3) Die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung fallen den nach den §§ 5 oder 6 Verantwortlichen 
zur Last. Soweit die Maßnahmen nach § 25 Nr. 2 erfolgen, fallen die Kosten einer der dort genannten 
Personen zur Last. Mehrere Verantwortliche haften als Gesamtschuldner. § 37 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg findet Anwendung. Die Herausgabe 
der Sache kann von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden. Ist eine Sache verwertet 
worden, können die Kosten aus dem Erlös gedeckt werden. 

(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unberührt. 

 

Abschnitt 2 
Datenverarbeitung

Unterabschnitt 1 
Datenerhebung

§ 29 
Grundsätze der Datenerhebung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten nur erheben, soweit dies durch dieses Gesetz oder 
andere Rechtsvorschriften über die Datenerhebung der Polizei zugelassen ist. 

(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei der betroffenen Person mit ihrer Kenntnis oder 
aus allgemein zugänglichen Quellen zu erheben. Personenbezogene Daten des Betroffenen können 
auch bei Behörden, öffentlichen Stellen oder bei Dritten erhoben werden, wenn die Datenerhebung 
beim Betroffenen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, die 
schutzwürdigen Belange des Betroffenen beeinträchtigen oder die Erfüllung der polizeilichen 
Aufgaben gefährden würde. 

(3) Personenbezogene Daten sind von der Polizei offen zu erheben; eine verdeckte Datenerhebung ist 
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nur in den durch Gesetz bestimmten Fällen zulässig.

(4) Werden Daten beim Betroffenen oder bei Dritten offen erhoben, sind diese in geeigneter Weise 
hinzuweisen auf 

1.  die Rechtsgrundlage der Datenerhebung, 
2.  den Grund der Datenerhebung und 
3.  eine im Einzelfall bestehende gesetzliche Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der 

Auskunft.

Der Hinweis kann unterbleiben, wenn hierdurch die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe erheblich 
erschwert oder gefährdet würde. Er kann auch unterbleiben, wenn die schutzwürdigen Belange 
Dritter oder des Betroffenen beeinträchtigt oder gefährdet würden. 

(5) Die Erhebung personenbezogener Daten zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren 
Zwecken ist unzulässig. Eine Datenerhebung über nicht gefahren- oder tatbezogene Merkmale sowie 
über Erkrankungen oder besondere Verhaltensweisen des Betroffenen ist nur zulässig, soweit dies für 
Identifizierungszwecke oder zum Schutz des Betroffenen, von Polizeivollzugsbediensteten oder 
Dritten erforderlich ist.

(6) Eine Erhebung personenbezogener Daten, durch die in den Kernbereich privater Lebensgestaltung 
eingegriffen wird, ist unzulässig. Äußerungen in Betriebs- und Geschäftsräumen zählen in der Regel 
nicht zum Kernbereich privater Lebensgestaltung. Das Gleiche gilt für Äußerungen und Handlungen 
mit unmittelbarem Bezug zu einer dringenden Gefahr.

(7) Werden Daten beim oder über den Betroffenen ohne seine Kenntnis erhoben, so ist er davon zu 
benachrichtigen, sobald der Zweck der Datenerhebung dadurch nicht mehr gefährdet wird. Eine 
Benachrichtigung unterbleibt, wenn zu ihrer Durchführung in unverhältnismäßiger Weise weitere 
Daten erhoben werden müßten. Ist die zu benachrichtigende Person minderjährig, treten die 
Personensorgeberechtigten an ihre Stelle. Von der Benachrichtigung kann abgesehen werden, solange 
zu besorgen ist, daß sie zu erheblichen Nachteilen für den Minderjährigen führt.

(8) Im Falle von verdeckten Datenerhebungen, die nur aufgrund richterlicher Anordnung zulässig 
sind, erfolgt die Benachrichtigung spätestens sechs Monate nach Beendigung der Maßnahme. Eine 
weitere Zurückstellung bedarf der richterlichen Zustimmung. Zuständig ist das Amtsgericht, in 
dessen Bezirk die beantragende Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die richterliche Entscheidung ist vorbehaltlich einer 
anderen richterlichen Anordnung jeweils nach einem Jahr erneut einzuholen. Eine Unterrichtung 
kann mit richterlicher Zustimmung auf Dauer unterbleiben, wenn 

1.  überwiegende Interessen des Betroffenen entgegenstehen oder 
2.  die Identität oder der Aufenthaltsort eines Betroffenen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

ermittelt werden können. 
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§ 30 
Datenerhebung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten über die in den §§ 5, 6 und 7 genannten Personen und 
über andere Personen erheben, wenn dies erforderlich ist 

1.  zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten (§ 1 Abs. 1),
2.  zum Schutz privater Rechte (§ 1 Abs. 2),
3.  zur Vollzugshilfe (§ 1 Abs. 3) oder 
4.  zur Erfüllung ihr durch andere Rechtsvorschriften übertragener Aufgaben (§ 1 Abs. 4).

(2) Die Polizei kann über 

1.  Personen, deren Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr benötigt werden, 
2.  Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhebliche Gefahr ausgehen 

kann und 
3.  Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen

Namen, Vornamen, Anschriften, Telefonnummern und andere Daten über die Erreichbarkeit sowie 
nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer der genannten Personengruppen erheben, soweit 
dies zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen erforderlich ist. Sind 
die Daten nicht beim Betroffenen erhoben worden, ist ihm dies sowie der Zweck der beabsichtigten 
Nutzung unverzüglich mitzuteilen.

§ 31 
Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen 

sowie auf öffentlich zugänglichen Straßen und Plätzen

  

(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder 
Ansammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, personenbezogene Daten, auch 
durch den Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen, von 
Teilnehmern erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten begangen werden. Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere 
Personen erhoben werden, soweit dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 
durchführen zu können. Bild- und Tonaufzeichnungen, in Dateien suchfähig gespeicherte 
personenbezogene Daten sowie zu einer Person suchfähig angelegte Akten sind spätestens einen 
Monat nach der Datenerhebung zu löschen oder zu vernichten. Dies gilt nicht, wenn sie zur 
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden oder Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die Person künftig Straftaten begehen wird und die Aufbewahrung zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) 
erforderlich ist. § 39 Abs. 6 und 7 sowie § 47 Abs. 5 und 6 bleiben unberührt.
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(2) Die Polizei kann öffentlich zugängliche Straßen und Plätze mittels Bildübertragung offen 
beobachten und Bildaufzeichnungen von Personen anfertigen, wenn und solange aufgrund von 
Lageerkenntnissen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an diesen Orten vermehrt Straftaten 
drohen oder wenn sich diese an oder in besonders gefährdeten Objekten im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 
3 befinden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Bildaufnahmen sind spätestens 48 Stunden nach 
der Datenerhebung zu löschen. Dies gilt nicht, wenn sie zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. Über die Maßnahme entscheidet das Ministerium des Innern 
auf Vorschlag des Behördenleiters. Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung erstattet 
dem Ausschuss für Inneres des Landtages jährlich einen Bericht über jede Maßnahme, der Angaben 
enthält über

1.  Ort und Dauer der jeweiligen Maßnahme und
2.  die hierfür jeweils zugrunde liegenden Lageerkenntnisse und die insoweit erwarteten 

Straftaten.

§ 31a 
Datenerhebung zur Eigensicherung

(1) Die Polizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben zum Zwecke der Eigensicherung bei Personen- 
oder Fahrzeugkontrollen Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen durch den Einsatz 
technischer Mittel in Fahrzeugen der Polizei herstellen. Dabei dürfen auch personenbezogene Daten 
über andere Personen erhoben werden, soweit dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 
1 durchführen zu können. Der Einsatz der technischen Mittel ist, falls nicht offenkundig, durch 
geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen oder der betroffenen Person mitzuteilen. Die Bild- und 
Tonaufzeichnungen sind am Tage nach dem Anfertigen zu löschen oder zu vernichten. Dies gilt 
nicht, wenn die Aufzeichnungen zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt 
werden. Die §§ 39 Abs. 6 und 7, 47 Abs. 5 und 6 bleiben unberührt.

(2) Werden die gemäß Absatz 1 erhobenen Daten einer bestimmten Person zugeordnet, so ist diese 
entsprechend § 18 Abs. 2 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes über eine Verarbeitung zu 
benachrichtigen, soweit die Daten nicht entsprechend Absatz 1 unverzüglich gelöscht werden. Von 
der Benachrichtigung kann abgesehen werden, solange das öffentliche Interesse an der 
Strafverfolgung das Benachrichtigungsrecht der betroffenen Personen erheblich überwiegt.

§ 32 
Datenerhebung durch Observation

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch eine durchgehend länger als 
vierundzwanzig Stunden oder an mehr als an zwei Tagen vorgesehene oder tatsächlich durchgeführte 
und planmäßig angelegte Beobachtung (längerfristige Observation) 

1.  über die in den §§ 5 und 6 genannten und unter den Voraussetzungen des § 7 über die dort 
genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist,

2.  über Personen, bei denen hinreichend sichere Anhaltspunkte für die beabsichtigte Begehung 
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von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) sprechen, wenn die 
Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist,

3.  über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) unerläßlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Personen erhoben werden, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. Als Kontakt- oder 
Begleitpersonen kommen nur Personen in Betracht, bei denen konkrete Tatsachen für einen 
objektiven Tatbezug zu den in Nummer 2 genannten Personen sprechen. Dazu gehören mögliche 
Auftraggeber, Helfer oder andere Personen, die in sonstiger Weise bei der Planung, Durchführung 
oder späteren Verwertung der Tatvorteile oder zum Schutz des Täters eine Rolle spielen können, sei 
es durch bewusste Unterstützung oder dadurch, dass sie ohne ihr Wissen von den in Nummer 2 
genannten Personen für deren Zwecke genutzt werden. Amts- und Berufsgeheimnisträger gehören, 
soweit das geschützte Vertrauensverhältnis reicht, nicht zu den Kontakt- oder Begleitpersonen. Die 
Datenerhebung bei Personen nach den Nummern 2 und 3 ist unzulässig, soweit sie in ein geschütztes 
Vertrauensverhältnis eingreifen würde.

(2) Eine längerfristige Observation darf nur durch den Behördenleiter angeordnet werden. Die 
Anordnung ist auf höchstens einen Monat zu befristen. Eine schriftliche Begründung der Anordnung 
ist zu den Akten zu nehmen. Eine über einen Zeitraum von einem Monat hinausgehende 
längerfristige Observation darf nur durch den Richter angeordnet werden. Zuständig ist das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(3) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richten, sind nach Abschluß der Maßnahme hierüber 
durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Datenerhebung 
erfolgen kann. Eine Unterrichtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen desselben Sachverhalts 
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet worden ist. Für die 
Benachrichtigung der in Absatz 1 Satz 2 genannten anderen Personen gilt § 29 Abs. 7.

(4) Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt (kurzfristige 
Observation), finden die Absätze 1 bis 3 keine Anwendung. Durch eine kurzfristige Observation kann 
die Polizei personenbezogene Daten über die in den §§ 5 und 6 genannten und andere Personen nur 
erheben, soweit dies zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) erforderlich ist und ohne diese 
Maßnahme die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe gefährdet wird. 

§ 33 
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel zum Abhören und 

Aufzeichnen 
des gesprochenen Wortes und zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch den verdeckten Einsatz technischer 
Mittel zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes oder zur Anfertigung von 
Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen 
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1.  über die in den §§ 5 und 6 genannten und unter den Voraussetzungen des § 7 über die dort 
genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist,

2.  über Personen, bei denen hinreichend sichere Anhaltspunkte für die beabsichtigte Begehung 
von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) sprechen, wenn die 
Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist,

3.  über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) unerläßlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Personen erhoben werden, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. Als Kontakt- oder 
Begleitpersonen kommen nur Personen in Betracht, bei denen konkrete Tatsachen für einen 
objektiven Tatbezug zu den in Nummer 2 genannten Personen sprechen. Dazu gehören mögliche 
Auftraggeber, Helfer oder andere Personen, die in sonstiger Weise bei der Planung, Durchführung 
oder späteren Verwertung der Tatvorteile oder zum Schutz des Täters eine Rolle spielen können, sei 
es durch bewusste Unterstützung oder dadurch, dass sie ohne ihr Wissen von den in Nummer 2 
genannten Personen für deren Zwecke genutzt werden. Amts- und Berufsgeheimnisträger gehören, 
soweit das geschützte Vertrauensverhältnis reicht, nicht zu den Kontakt- oder Begleitpersonen.

(2) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel nach Absatz 1 wird durch den Behördenleiter 
angeordnet. Eine schriftliche Begründung der Anordnung ist zu den Akten zu nehmen. Dauert die 
Maßnahme länger als einen Monat an, bedarf sie der Anordnung durch den Richter. § 32 Abs. 2 Satz 
5 und 6 gilt entsprechend.

§ 33a 
Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel zur Überwachung von Wohnungen

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel zum 
Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes oder zur Anfertigung von Bildaufnahmen und 
Bildaufzeichnungen in oder aus der Wohnung (§ 23 Abs. 1 Satz 2) des Betroffenen erheben, wenn 
bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dadurch Erkenntnisse erlangt werden, die für 
die Gefahrenabwehr von Bedeutung sind und

1.  dies zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
unerlässlich ist oder 

2.  aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbesondere aufgrund konkreter Informationen über 
Planungs- und Vorbereitungshandlungen, anzunehmen ist, dass 

a.  Mord, Totschlag oder Völkermord (§§ 211, 212 des Strafgesetzbuches oder § 6 des 
Völkerstrafgesetzbuches),

b.  Menschenhandel (§§ 232 Abs. 3 und 4, 233 Abs. 3 des Strafgesetzbuches),
c.  Staatsschutzdelikte im Sinne des § 100a Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a der 

Strafprozessordnung,
d.  schwerer Bandendiebstahl, schwerer Raub, schwere räuberische Erpressung oder 

besonders schwerer Fall der Geldwäsche (§§ 244a, 250, 255 oder 261 Abs. 4 Satz 2 des 
Strafgesetzbuches),
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e.  gemeingefährliche Straftaten nach §§ 307 Abs. 1 bis 3, 308 Abs. 1 bis 3, 309 Abs. 1 bis 
4, 310 Abs. 1 Nr. 1, 313 Abs. 1, 313 Abs. 2 in Verbindung mit 308 Abs. 2 und 3, 314, 
315 Abs. 3, 315b Abs. 3, 316a oder 316c Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches,

f.  schwerwiegende Verstöße gegen das Waffengesetz oder Verbrechen nach dem 
Kriegswaffenkontrollgesetz (§§ 51 Abs. 1 und 2, 52 Abs. 5 des Waffengesetzes, §§ 19 
Abs. 1 und 2, 20 Abs. 1, 20a Abs. 1 und 2, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder § 
22a Abs. 1 und 2 des Kriegswaffenkontrollgesetzes) oder

g.  schwerwiegende Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (Straftaten nach einer in 
§ 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des Betäubungsmittelgesetzes in Bezug genommenen 
Vorschrift unter der dort genannten Voraussetzung oder nach §§ 29a Abs. 1, 30 Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 4 oder § 30a Abs. 1 und 2 des Betäubungsmittelgesetzes) 

organisiert begangen werden sollen, die drohende Rechtsgutsverletzung auch im Einzelfall 
schwer wiegt und die Datenerhebung zur Abwehr der mit diesen Straftaten verbundenen 
dringenden Gefahr erforderlich ist.

(2) Absatz 1 Nr. 1 berechtigt die Polizei zur Datenerhebung nur über die Person des für die Gefahr 
Verantwortlichen oder eines Notstandspflichtigen und zu Eingriffen in das Recht auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung dieser Personen. Absatz 1 Nr. 2 berechtigt die Polizei zur 
Datenerhebung nur über die Person des potenziellen Straftäters oder seiner Kontakt- oder 
Begleitpersonen und zu Eingriffen in das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung dieser Personen. 
Als Kontakt- oder Begleitpersonen kommen nur Personen in Betracht, bei denen konkrete Tatsachen 
für einen objektiven Tatbezug zu dem potenziellen Straftäter sprechen. Dazu gehören mögliche 
Auftraggeber, Helfer oder andere Personen, die in sonstiger Weise bei der Planung, Durchführung 
oder späteren Verwertung der Tatvorteile oder zum Schutz des Täters eine Rolle spielen können, sei 
es durch bewusste Unterstützung oder dadurch, dass sie ohne ihr Wissen von dem potenziellen 
Straftäter für dessen Zwecke genutzt werden. Amts- und Berufsgeheimnisträger gehören, soweit das 
geschützte Vertrauensverhältnis reicht, nicht zu den Kontakt- oder Begleitpersonen. Die Maßnahme 
darf auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unvermeidbar betroffen werden, es sei denn, 
es handelt sich um Berufsgeheimnisträger gemäß §§ 53, 53a der Strafprozessordnung, zu denen ein 
Vertrauensverhältnis besteht.

(3) Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte, 
insbesondere zu der Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu 
überwachenden Personen zueinander, anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Äußerungen 
oder Handlungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst 
werden.

(4) Die Maßnahme darf nur durch den Richter oder bei Gefahr im Verzug durch den Behördenleiter 
angeordnet werden; in diesem Fall ist unverzüglich eine richterliche Bestätigung einzuholen. 
Zuständig ist das Landgericht, in dessen Bezirk die beantragende Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. In der schriftlichen Anordnung sind 
anzugeben
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1.  soweit bekannt, der Name und die Anschrift des Adressaten, gegen den sich die Maßnahme 
richtet,

2.  die zu überwachenden Wohnräume,
3.  die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der Gefahr nach Absatz 1 und die Begründung 

der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme.

Die Maßnahme ist auf höchstens einen Monat zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr 
als einen Monat ist zulässig, soweit die Anordnungsvoraussetzungen fortbestehen. Andernfalls ist die 
Maßnahme unverzüglich zu beenden und das anordnende Gericht davon zu benachrichtigen.

(5) Die Überwachung ist unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass Äußerungen oder Handlungen erfasst werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind oder dem Schutz eines besonderen Vertrauensverhältnisses gemäß Absatz 2 Satz 6 
unterliegen. Entsprechende Aufzeichnungen sind unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse über solche 
Äußerungen und Handlungen dürfen nicht verwertet werden. Die Tatsache der Erfassung der Daten 
und ihrer Löschung ist zu dokumentieren. Ist eine Maßnahme nach Satz 1 unterbrochen worden, so 
darf sie unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. Im Zweifel ist über die 
Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme unverzüglich eine Entscheidung des Gerichts 
herbeizuführen.

(6) Die Unterrichtung des Betroffenen richtet sich nach § 29 Abs. 7 und 8. Wird wegen desselben 
Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet, ist die 
Unterrichtung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand des 
Ermittlungsverfahrens zulässt. Die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn der Betroffene im Rahmen 
des Ermittlungsverfahrens von der Maßnahme Kenntnis erlangt.

(7) Die durch die Überwachung erlangten personenbezogenen Daten sind stets als solche zu 
kennzeichnen. Sie dürfen für andere Zwecke verwendet werden, wenn dies zur Abwehr einer in 
Absatz 1 genannten dringenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder für die Verfolgung der dort 
genannten Straftaten erforderlich ist. Eine solche Änderung der Zweckrichtung ist festzustellen und 
zu dokumentieren. Die Daten sind unverzüglich zu sperren, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Sie 
dürfen ausschließlich für eine gerichtliche Überprüfung verwendet werden und sind unverzüglich zu 
löschen, wenn sie hierfür nicht benötigt werden, spätestens zwei Wochen nach Unterrichtung der 
Betroffenen. Auf diese Frist ist in der Unterrichtung hinzuweisen. Die Löschung ist zu 
dokumentieren.

(8) Dient die Überwachung ausschließlich dem Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz in 
Wohnungen hoheitlich tätigen Personen, kann sie abweichend von Absatz 4 allein durch den 
Behördenleiter angeordnet werden. Die hierbei erlangten personenbezogenen Daten dürfen 
anderweitig nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr verwendet werden, wenn 
die Rechtmäßigkeit der Maßnahme zuvor richterlich festgestellt worden ist. Abweichend hiervon ist 
eine Verwendung der Daten bei Gefahr im Verzug zulässig, wenn die richterliche Entscheidung 
unverzüglich nachgeholt wird.

(9) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung erstattet dem Ausschuss für Inneres des 
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Landtages jährlich einen Bericht über jede abgeschlossene Wohnraumüberwachungsmaßnahme, der 
Angaben enthält über

1.  deren Anlass und, soweit möglich, seine Zuordnung zu Deliktsbereichen,
2.  die Zahl der hiervon betroffenen Personen,
3.  die Zahl der bei Gericht gestellten Anordnungsanträge,
4.  die jeweilige gerichtliche Entscheidung und
5.  die Dauer der Maßnahme sowie die Dauer einer Verlängerung der Maßnahme.

Hierbei sind personenbezogene Daten zu anonymisieren.

§ 33b 
Datenerhebung durch Eingriffe in die Telekommunikation

(1) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 33a Abs. 1 personenbezogene Daten durch den 
verdeckten Einsatz technischer Mittel zur Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation 
erheben.

(2) Die Befugnis nach Absatz 1 berechtigt zur Datenerhebung nur über die Person des für die Gefahr 
Verantwortlichen oder eines Notstandspflichtigen und zu Eingriffen in die Telekommunikation dieser 
Personen. Zum Zwecke der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten berechtigt die Befugnis nach 
Absatz 1 zur Datenerhebung nur über die Person des potenziellen Straftäters oder seiner Kontakt- 
oder Begleitpersonen (§ 33a Abs. 2 Satz 3 bis 5) und zu Eingriffen in die Telekommunikation dieser 
Personen. Wird erkennbar, dass in den Kernbereich privater Lebensgestaltung oder in ein durch ein 
Berufsgeheimnis nach §§ 53, 53a der Strafprozessordnung geschütztes Vertrauensverhältnis 
eingegriffen wird, ist die Datenerhebung zu unterbrechen, es sei denn, sie richtet sich gegen den 
Berufsgeheimnisträger selbst.

(3) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 auch technische Mittel 
einsetzen, um

1.  spezifische Kennungen, insbesondere Geräte- und Kartennummer von Mobilfunkendgeräten, 
zu ermitteln, wenn dies für die Durchführung einer Maßnahme nach Absatz 1 unerlässlich ist,

2.  den Standort eines Mobilfunkendgerätes zu ermitteln oder
3.  Telekommunikationsverbindungen zu unterbrechen oder zu verhindern.

(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 und 3 dürfen personenbezogene Daten Dritter nur erhoben und 
Telekommunikationsverbindungen Dritter nur unterbrochen oder verhindert werden, wenn dies zu 
ihrer Durchführung unvermeidbar ist und zum Zwecke der Maßnahme nicht außer Verhältnis steht. 
Nach Beendigung der Maßnahme sind dabei erhobene Daten unverzüglich zu löschen. 

(5) Die Maßnahme darf nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch den Behördenleiter 
angeordnet werden; in diesem Fall ist unverzüglich eine richterliche Bestätigung einzuholen. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die beantragende Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
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Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. In der schriftlichen Anordnung sind 
anzugeben

1.  soweit bekannt, der Name und die Anschrift des Adressaten, gegen den sich die Maßnahme 
richtet, 

2.  eine Kennung des Telekommunikationsanschlusses oder Endgerätes, 
3.  die Art der Maßnahme sowie
4.  die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der Gefahr nach Absatz 1 und die Begründung 

der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. 

Die Anordnung ist auf den nachfolgend genannten Zeitraum zu befristen:

1.  im Falle des Absatzes 3 Nr. 2 höchstens zwei Wochen,
2.  im Falle des Absatzes 3 Nr. 3 höchstens drei Tage und 
3.  in allen anderen Fällen höchstens einen Monat.

Eine Verlängerung um jeweils den gleichen Zeitraum ist zulässig, sofern die 
Anordnungsvoraussetzungen fortbestehen. Anderenfalls ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden 
und das anordnende Gericht darüber zu benachrichtigen. 

(6) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder des Landes Diensteanbieter verpflichten, unverzüglich 
Auskunft über vorhandene Verkehrsdaten der in Absatz 2 genannten Personen sowie über die für die 
Ermittlung des Standortes eines Mobilfunkendgerätes dieser Personen erforderlichen spezifischen 
Kennungen, insbesondere die Geräte- und Kartennummer sowie die Zellinformation, zu erteilen. Eine 
Auskunftsanordnung über künftig anfallende Verkehrs- oder Standortdaten ist nach Maßgabe des 
Absatzes 5 Satz 5 Nummer 1 zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils den gleichen Zeitraum ist 
zulässig, sofern die Anordnungsvoraussetzungen fortbestehen. Die Maßnahme darf nur durch den 
Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch den Behördenleiter oder seinen Vertreter im Amt, 
angeordnet werden; in diesem Fall ist unverzüglich eine richterliche Bestätigung einzuholen; Gefahr 
im Verzug ist insbesondere anzunehmen, wenn für die

1.  Beseitigung einer Suizidgefahr,
2.  Suche nach gefährdeten Vermissten,
3.  Suche nach minderjährigen Vermissten oder
4.  die Befreiung aus einer hilflosen Lage

aufgrund einer Prüfung im Einzelfall die Zeit fehlt, vor dem Auskunftsersuchen einen Richter zu 
erreichen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Absatzes 5 zur Zuständigkeit und zum 
Verfahren entsprechend.

(7) Eine Anordnung nach den Absätzen 5 und 6 verpflichtet jeden, der geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt (Diensteanbieter), nach Maßgabe der 
Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsverordnungen zur 
technischen und organisatorischen Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen der Polizei die 
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Überwachung und Aufzeichnung zu ermöglichen. Die Entschädigung richtet sich nach § 23 des 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes, soweit nicht eine Entschädigung aufgrund des 
Telekommunikationsgesetzes zu gewähren ist.

(8) Die Unterrichtung des Betroffenen richtet sich nach § 29 Abs. 7 und 8 sowie § 33a Abs. 6.

(9) Die aufgrund einer Maßnahme nach Absatz 1, 3 und 6 erlangten personenbezogenen Daten sind 
besonders zu kennzeichnen. Sie dürfen für andere Zwecke verwendet werden, wenn dies zur Abwehr 
einer in Absatz 1 genannten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder für die Verfolgung von 
Straftaten nach § 100a Satz 1 der Strafprozessordnung erforderlich ist. Eine solche Änderung der 
Zweckrichtung ist festzustellen und zu dokumentieren.

(10) Daten, bei denen sich nach der Auswertung herausstellt, dass die Voraussetzungen für ihre 
Erhebung nicht vorlagen, dürfen nicht verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen, es sei 
denn, ihre Verwendung ist zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person erforderlich. In diesen Fällen ist eine richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit der 
Verwendung unverzüglich einzuholen; Absatz 5 gilt entsprechend. Im Übrigen sind die aufgrund von 
Maßnahmen nach Absatz 1, 3 und 6 erlangten personenbezogenen Daten unverzüglich zu sperren, 
wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Sie dürfen ausschließlich für eine gerichtliche Überprüfung 
verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen, wenn sie hierfür nicht benötigt werden, 
spätestens jedoch zwei Wochen nach Unterrichtung der Betroffenen. Auf diese Frist ist in der 
Unterrichtung hinzuweisen. Die Löschung von Daten nach Satz 1 und 4 und nach Absatz 4 Satz 2 ist 
zu dokumentieren.

(11) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung erstattet dem Ausschuss für Inneres 
des Landtages jährlich einen Bericht über jede Maßnahme. § 33a Abs. 9 gilt entsprechend. 

§ 34 
Datenerhebung durch den Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch den Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist,

1.  über die in den §§ 5 und 6 genannten und unter den Voraussetzungen des § 7 über die dort 
genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist,

2.  über Personen, bei denen hinreichend sichere Anhaltspunkte für die beabsichtigte Begehung 
von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) sprechen, wenn die 
Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist,

3.  über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) unerläßlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Personen erhoben werden, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. Als Kontakt- oder 
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Begleitpersonen kommen nur Personen in Betracht, bei denen konkrete Tatsachen für einen 
objektiven Tatbezug zu den in Nummer 2 genannten Personen sprechen. Dazu gehören mögliche 
Auftraggeber, Helfer oder andere Personen, die in sonstiger Weise bei der Planung, Durchführung 
oder späteren Verwertung der Tatvorteile oder zum Schutz des Täters eine Rolle spielen können, sei 
es durch bewusste Unterstützung oder dadurch, dass sie ohne ihr Wissen von den in Nummer 2 
genannten Personen für deren Zwecke genutzt werden. Amts- und Berufsgeheimnisträger gehören, 
soweit das geschützte Vertrauensverhältnis reicht, nicht zu den Kontakt- oder Begleitpersonen. Die 
Datenerhebung bei Personen nach den Nummern 2 und 3 ist unzulässig, soweit sie in ein geschütztes 
Vertrauensverhältnis eingreifen würde.

(2) Der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, darf 
nur durch den Behördenleiter oder einen von ihm beauftragten Beamten angeordnet werden. Eine 
schriftliche Begründung der Anordnung ist zu den Akten zu nehmen.

(3) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, sind nach Abschluß der Maßnahme hierüber 
durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Datenerhebung 
erfolgen kann. Wird wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen 
den Betroffenen eingeleitet, erfolgt die Unterrichtung, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind; 
die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn der Betroffene im Rahmen des Ermittlungsverfahrens von 
der Maßnahme Kenntnis erlangt. Eine Unterrichtung über die Datenerhebung darf nur solange 
unterbleiben, bis dadurch der weitere Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei 
Dritten nicht bekannt ist, oder Leib oder Leben einer Person nicht mehr gefährdet ist. Für die 
Benachrichtigung der in Absatz 1 Satz 2 genannten anderen Personen gilt § 29 Abs. 7.

§ 35 
Datenerhebung durch den Einsatz Verdeckter Ermittler

(1) Die Polizei kann durch einen Polizeivollzugsbeamten, der unter einer ihm verliehenen, auf Dauer 
angelegten Legende eingesetzt wird (Verdeckter Ermittler), personenbezogene Daten über die in den 
§§ 5 und 6 genannten und andere Personen erheben, wenn 

1.  dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist oder 

2.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 
Satz 1) begangen werden sollen, und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten 
erforderlich ist.

(2) Soweit es für den Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Legende unerläßlich ist, dürfen 
entsprechende Urkunden hergestellt oder verändert werden. Ein Verdeckter Ermittler darf unter der 
Legende zur Erfüllung seines Auftrages am Rechtsverkehr teilnehmen. 

(3) Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende mit Einverständnis des Berechtigten dessen 
Wohnung betreten. Das Einverständnis darf nicht durch ein über die Nutzung der Legende 
hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt werden. Im übrigen richten sich die 
Befugnisse eines Verdeckten Ermittlers nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften. 
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(4) Der Einsatz eines Verdeckten Ermittlers darf nur durch den Behördenleiter angeordnet werden. 
Eine schriftliche Begründung der Anordnung ist zu den Akten zu nehmen.

(5) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, sind nach Abschluß des Einsatzes eines 
Verdeckten Ermittlers hierüber durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des 
Zwecks der Maßnahme erfolgen kann. Wird wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet, erfolgt die Unterrichtung, sobald die 
Ermittlungen abgeschlossen sind; die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn der Betroffene im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens von der Maßnahme Kenntnis erlangt. Eine Unterrichtung kann 
unterbleiben, wenn dadurch der weitere Einsatz des Verdeckten Ermittlers oder Leib oder Leben 
einer Person gefährdet wird. 

§ 36 
Polizeiliche Ausschreibung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten, insbesondere die Personalien einer Person sowie 
Kennzeichen des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges, zur Polizeilichen Beobachtung 
in einer Datei speichern (Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung), wenn 

1.  die Gesamtwürdigung der Person und der von ihr bisher begangenen Straftaten erwarten läßt, 
daß sie auch künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) begehen wird, 
oder 

2.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person Straftaten von erheblicher Bedeutung 
(§ 10 Abs. 3 Satz 1) begehen wird,

und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.

(1a) Sind unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 statt Straftaten von erheblicher Bedeutung 
besonders schwere Straftaten (§ 10 Abs. 3 Satz 2) zu befürchten, ist eine Ausschreibung zur 
verdeckten Registrierung oder zur gezielten Kontrolle gemäß Artikel 99 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens zulässig.

(2) Im Falle eines Antreffens der ausgeschriebenen Person oder des ausgeschriebenen Fahrzeugs 
können die nachstehenden Informationen verdeckt erhoben und der ausschreibenden Stelle 
übermittelt werden: 

1.  das Antreffen,
2.  Ort, Zeit oder Anlass der Überprüfung,
3.  Reiseweg und Reiseziel,
4.  Begleitpersonen oder Insassen,
5.  benutztes Fahrzeug,
6.  mitgeführte Sachen,
7.  Umstände des Antreffens der Person oder des Fahrzeugs.

(3) Die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung darf nur durch den Behördenleiter angeordnet 
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werden. Die Anordnung ist auf höchstens ein Jahr zu befristen. Eine Verlängerung um nicht mehr als 
jeweils ein Jahr ist zulässig, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 1 weiterhin vorliegen. 
Spätestens nach Ablauf von jeweils sechs Monaten ist von der ausschreibenden Polizeibehörde zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anordnung noch bestehen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist 
aktenkundig zu machen.

(4) Der Betroffene ist nach Beendigung der Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung durch die 
Polizei über die Ausschreibung und die Löschung zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des 
Zwecks der Maßnahme erfolgen kann. Wird wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet, erfolgt die Unterrichtung, sobald die 
Ermittlungen abgeschlossen sind; die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn der Betroffene im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens von der Maßnahme Kenntnis erlangt.

§ 36a 
Anlassbezogene automatische Kennzeichenfahndung

(1) Die Polizei kann die Kennzeichen von Fahrzeugen ohne Wissen der Person durch den Einsatz 
technischer Mittel automatisiert erheben, wenn

1.  dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person erforderlich ist,
2.  dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr erforderlich ist und die Voraussetzungen für eine 

Identitätsfeststellung nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 vorliegen oder
3.  eine Person oder ein Fahrzeug nach § 36 Abs. 1 und 1a polizeilich ausgeschrieben wurde und 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die für die Ausschreibung relevante Begehung von 
Straftaten unmittelbar bevorsteht. 

(2) Die erhobenen Daten können mit zur Abwehr der Gefahr nach Absatz 1 gespeicherten 
polizeilichen Daten automatisch abgeglichen werden. Im Trefferfall ist unverzüglich die 
Datenübereinstimmung zu überprüfen. Bei Datenübereinstimmung können die Daten polizeilich 
verarbeitet und im Falle des Absatzes 1 Nummer 3 zusammen mit den gewonnenen Erkenntnissen an 
die ausschreibende Stelle übermittelt werden. Andernfalls sind sie sofort zu löschen.

(3) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung erstattet dem Ausschuss für Inneres des 
Landtages jährlich einen Bericht über jede Maßnahme, der Angaben enthält über deren Anlass, Ort 
und Dauer.

Unterabschnitt 2 
Datenspeicherung, Datenveränderung und Datennutzung

§ 37 
Allgemeine Regeln über die Dauer der Datenspeicherung

Die Dauer der Speicherung ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. Für automatisierte Dateien 
sind Termine festzulegen, zu denen spätestens überprüft werden muß, ob die suchfähige Speicherung 
von Daten weiterhin erforderlich ist (Prüfungstermine). Für nicht-automatisierte Dateien und Akten 
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sind Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen festzulegen. Dabei sind der Speicherungszweck 
sowie Art und Bedeutung des Anlasses der Speicherung zu berücksichtigen. Prüfungstermine oder 
Aufbewahrungsfristen für die in Dateien oder Akten suchfähig gespeicherten personenbezogenen 
Daten von Kindern dürfen zwei Jahre nicht überschreiten; die Frist beginnt mit dem Tag der ersten 
Speicherung. 

§ 38 
Zweckbindung bei der Datenspeicherung, Datenveränderung und Datennutzung 

(1) Die Speicherung, Veränderung und Nutzung darf nur zu dem Zweck erfolgen, zu dem die Daten 
erlangt worden sind. Die Nutzung sowie die weitere Speicherung und Veränderung zu einem anderen 
Zweck sind jedoch zulässig, soweit die Polizei die Daten auch zu diesem Zweck erheben darf. Satz 2 
gilt nicht für die nach § 30 Abs. 2 erhobenen Daten. 

(2) Werden wertende Angaben über eine Person in Dateien gespeichert, muß feststellbar sein, bei 
welcher Stelle die den Angaben zugrunde liegenden Informationen vorhanden sind. Wertende 
Angaben dürfen nicht allein auf Informationen gestützt werden, die unmittelbar durch automatisierte 
Datenverarbeitung gewonnen wurden. 

§ 39 
Speicherung, Veränderung und Nutzung von Daten

(1) Die Polizei kann rechtmäßig erlangte personenbezogene Daten in Akten oder Dateien speichern, 
verändern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben, zu einer zeitlich befristeten 
Dokumentation oder zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist.

(2) Dabei kann die Polizei auch die im Rahmen der Verfolgung von Straftaten gewonnenen 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) speichern, verändern und 
nutzen. Eine suchfähige Speicherung dieser Daten in Dateien und Akten ist nur über Personen 
zulässig, gegen die ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. Die nach § 37 
festzulegenden Prüfungstermine dürfen für Daten nach Satz 1 bei Erwachsenen zehn Jahre und bei 
Jugendlichen fünf Jahre nicht überschreiten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das letzte 
Ereignis eingetreten ist, das zur Speicherung der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung des 
Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. Ist der Verdacht der Straftat gegen die Person 
entfallen, sind ihre in diesem Zusammenhang in Dateien suchfähig gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu löschen sowie die zu ihrer Person suchfähig angelegten Akten zu vernichten. Wird gegen 
die Person erneut ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Straftat eingeleitet, können die 
nach § 37 festzulegenden Prüfungstermine entsprechend Satz 3 und 4 neu festgelegt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erhoben 
worden sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies 
ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme erfolgen kann. Von der Unterrichtung kann abgesehen 
werden, solange zu besorgen ist, daß die Unterrichtung zu erheblichen Nachteilen für das Kind führt.
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(4) Über Kontakt- oder Begleitpersonen einer Person, bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß sie künftig Straftaten begehen wird, sowie über Auskunftspersonen kann die Polizei 
personenbezogene Daten suchfähig in Dateien speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) 
erforderlich ist. Die Daten dürfen nur für die Dauer eines Jahres gespeichert werden. Die Speicherung 
für jeweils ein weiteres Jahr ist zulässig, soweit die Voraussetzungen des Satzes 1 weiterhin 
vorliegen, jedoch darf die Speicherungsdauer insgesamt drei Jahre nicht überschreiten. Die 
Entscheidung über die jeweilige Verlängerung trifft der Behördenleiter oder ein von ihm beauftragter 
Beamter.

(5) Die Polizei kann Anrufe über Notrufeinrichtungen auf Tonträger aufzeichnen. Eine Aufzeichnung 
von Anrufen im Übrigen ist nur zulässig, soweit die Aufzeichnung zur polizeilichen 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach einem Monat zu 
löschen, es sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten benötigt oder Tatsachen rechtfertigen 
die Annahme, dass die anrufende Person Straftaten begehen wird, und die Aufbewahrung zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist.

(6) Die Polizei kann gespeicherte personenbezogene Daten zu statistischen Zwecken nutzen; die 
Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren.

(7) Die Polizei kann personenbezogene Daten zur polizeilichen Aus- und Fortbildung nutzen. Die 
personenbezogenen Daten sind vorher zu anonymisieren. Personenbezogene Daten, die auf der 
Grundlage der §§ 32 bis 35 erhoben worden sind, dürfen nicht für polizeiliche Aus- und 
Fortbildungszwecke genutzt werden.

§ 40 
Datenabgleich

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten der in den §§ 5 und 6 genannten Personen mit dem 
Inhalt polizeilicher Dateien abgleichen. Personenbezogene Daten anderer Personen kann die Polizei 
nur abgleichen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß dies zur Erfüllung einer bestimmten 
polizeilichen Aufgabe erforderlich ist. Die Polizei kann ferner rechtmäßig erlangte personenbezogene 
Daten mit dem Fahndungsbestand abgleichen. 

(2) Wird der Betroffene zur Durchführung einer nach einer anderen Rechtsvorschrift zulässigen 
Maßnahme angehalten und kann der Datenabgleich mit dem Fahndungsbestand nicht bis zum 
Abschluß dieser Maßnahme vorgenommen werden, darf der Betroffene weiterhin für den Zeitraum 
angehalten werden, der regelmäßig für die Durchführung eines Datenabgleichs notwendig ist.

Unterabschnitt 3 
Datenübermittlung

§ 41 
Allgemeine Regeln der Datenübermittlung
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(1) Personenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck übermittelt werden, zu dem sie erlangt oder 
gespeichert worden sind. Abweichend hiervon kann die Polizei personenbezogene Daten übermitteln, 
soweit dies 

1.  durch Gesetz zugelassen ist oder 
2.  zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist und der Empfänger die Daten auf andere Weise nicht 

oder nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erlangen kann.

Die auf der Grundlage der §§ 32 bis 35 erhobenen Daten und die nach § 39 Abs. 4 gespeicherten 
Daten dürfen nur an Polizeibehörden übermittelt werden.

(2) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis und 
sind sie der Polizei von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- 
oder Amtspflicht übermittelt worden, ist die Datenübermittlung durch die Polizei nur zulässig, wenn 
der Empfänger die Daten zur Erfüllung des gleichen Zwecks benötigt, zu dem sie die Polizei erlangt 
hat. 

(3) Die Verantwortung für die Übermittlung trägt die übermittelnde Polizeibehörde. Sie prüft die 
Zulässigkeit der Datenübermittlung. Erfolgt die Datenübermittlung aufgrund eines Ersuchens des 
Empfängers, hat dieser der übermittelnden Polizeibehörde die zur Prüfung erforderlichen Angaben zu 
machen. Erfolgt die Datenübermittlung durch automatisierten Abruf, trägt die Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit des Abrufs der Empfänger. Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage der 
§§ 32 bis 35 erhoben worden sind, dürfen nicht im automatisierten Abrufverfahren übermittelt 
werden.

(4) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden sind. Ausländische 
öffentliche Stellen, über- und zwischenstaatliche Stellen sowie Personen und Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs sind bei der Datenübermittlung darauf hinzuweisen. 

(5) Eine Datenübermittlung im Sinne dieses Gesetzes ist nicht die Weitergabe personenbezogener 
Daten zwischen Stellen innerhalb der Behörde. 

§ 42 
Datenübermittlung zwischen Polizeibehörden

(1) Zwischen Polizeibehörden können personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Eine Übermittlung zu einem anderen Zweck als dem, zu 
dem die Daten erlangt oder gespeichert worden sind, ist zulässig, soweit die Daten auch zu diesem 
Zweck erhoben werden dürfen. Satz 2 gilt nicht für die nach § 30 Abs. 2 erhobenen Daten. 

(2) Der Minister des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß die 
Datenübermittlung gemäß Absatz 1 an Polizeibehörden bestimmter ausländischer Staaten zulässig ist, 
wenn dies wegen der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit oder der polizeilichen 
Zusammenarbeit im Grenzgebiet erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, daß die 
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Daten von den ausländischen Polizeibehörden entgegen dem Zweck eines deutschen Gesetzes, 
insbesondere entgegen den Vorschriften zur Speicherungs-, Nutzungs- oder 
Übermittlungsbeschränkung oder zur Löschungsverpflichtung, verwandt werden. § 43 bleibt 
unberührt. 

§ 43 
Datenübermittlung an öffentliche Stellen, an ausländische öffentliche 

Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen

(1) Die Polizei kann von sich aus personenbezogene Daten an öffentliche Stellen sowie an 
ausländische öffentliche und an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die Polizei kann von sich aus anderen für die Gefahrenabwehr zuständigen öffentlichen Stellen 
bei ihr vorhandene personenbezogene Daten übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur 
Aufgabenerfüllung des Empfängers für den Bereich der Gefahrenabwehr erforderlich erscheint. 

(3) Die Polizei kann auf Ersuchen personenbezogene Daten an öffentliche Stellen übermitteln, soweit 
dies 

1.  zur Abwehr einer Gefahr durch den Empfänger, 
2.  in besonders gelagerten Einzelfällen zur Wahrnehmung einer sonstigen 

Gefahrenabwehraufgabe durch den Empfänger oder 
3.  zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Abwehr einer 

schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer Person

erforderlich ist. 

(4) Die Polizei kann personenbezogene Daten auf Ersuchen an ausländische öffentliche Stellen sowie 
an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, soweit dies zur Abwehr einer erheblichen 
Gefahr durch den Empfänger erforderlich ist. Die Datenübermittlung unterbleibt, soweit Grund zu 
der Annahme besteht, daß dadurch gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes, insbesondere gegen 
die Vorschriften zur Speicherungs-, Nutzungs- oder Übermittlungsbeschränkung oder zur 
Löschungsverpflichtung, verstoßen wird oder schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt 
werden. 

§ 44 
Datenübermittlung an Personen oder an Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs

(1) Die Polizei kann von sich aus personenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs übermitteln, soweit dies

1.  zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder 
2.  zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Abwehr einer 

schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer Person
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erforderlich ist. 

(2) Die Polizei kann auf Antrag von Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs 
personenbezogene Daten übermitteln, soweit der Auskunftsbegehrende 

1.  ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und 
kein Grund zu der Annahme besteht, daß das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen 
überwiegt, oder

2.  ein berechtigtes Interesse geltend macht und offensichtlich ist, daß die Datenübermittlung im 
Interesse des Betroffenen liegt und er in Kenntnis der Sachlage seine Einwilligung hierzu 
erteilen würde.

§ 71 Abs. 5 gilt entsprechend. 

§ 45 
Datenübermittlung an die Polizei

(1) Öffentliche Stellen können, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, von sich aus 
personenbezogene Daten an die Polizei übermitteln, wenn dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
erforderlich erscheint.

(2) Die Polizei kann an öffentliche Stellen Ersuchen auf Übermittlung von personenbezogenen Daten 
stellen, soweit die Voraussetzungen für eine Datenerhebung vorliegen. Die ersuchte öffentliche Stelle 
prüft die Zulässigkeit der Datenübermittlung. Wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, prüft sie 
nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der Polizei liegt, es sei denn, im Einzelfall besteht 
Anlaß zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Ersuchens. Die Polizei hat die zur Prüfung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die ersuchte öffentliche Stelle hat die Daten an die Polizei zu übermitteln, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Polizei kann an ausländische öffentliche Stellen sowie über- und zwischenstaatliche Stellen 
Ersuchen auf Übermittlung von personenbezogenen Daten stellen, soweit die Voraussetzungen für 
eine Datenerhebung vorliegen und gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§ 46 
Rasterfahndung

(1) Die Polizei kann von öffentlichen Stellen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten bestimmter Personengruppen aus Dateien zum Zwecke 
des automatisierten Abgleichs mit anderen Datenbeständen verlangen, soweit dies zur Abwehr einer 
konkreten Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist (Rasterfahndung). 

(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Anschrift, Tag und Ort der Geburt sowie andere für 
den Einzelfall benötigte Daten zu beschränken; es darf sich nicht auf personenbezogene Daten 
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erstrecken, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. Von 
Übermittlungsersuchen nicht erfaßte personenbezogene Daten dürfen übermittelt werden, wenn 
wegen erheblicher technischer Schwierigkeiten oder wegen eines unangemessenen Zeit- oder 
Kostenaufwandes eine Beschränkung auf die angeforderten Daten nicht möglich ist; diese Daten 
dürfen von der Polizei nicht genutzt werden. 

(3) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß er nicht erreicht werden kann, sind die 
übermittelten und im Zusammenhang mit der Maßnahme zusätzlich angefallenen Daten auf den 
Datenträgern zu löschen und die Akten, soweit sie nicht für ein mit dem Sachverhalt 
zusammenhängendes Verfahren erforderlich sind, zu vernichten. Über die getroffene Maßnahme ist 
eine Niederschrift anzufertigen. Diese Niederschrift ist gesondert aufzubewahren, durch technische 
und organisatorische Maßnahmen zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der 
Löschung der Daten oder der Vernichtung der Akten nach Satz 1 folgt, zu vernichten.

(4) Die Maßnahme darf nur auf Antrag des Behördenleiters durch den Richter angeordnet werden. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren 
gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(5) Personen, gegen die nach Abschluß der Rasterfahndung weitere Maßnahmen durchgeführt 
werden, sind hierüber durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der 
weiteren Datennutzung erfolgen kann. Wird wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet, erfolgt die Unterrichtung, sobald die 
Ermittlungen abgeschlossen sind; die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn der Betroffene im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens von der Maßnahme Kenntnis erlangt. 

Unterabschnitt 4 
Datenberichtigung, Datenlöschung und Datensperrung

§ 47 
Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Sind personenbezogene 
Daten in Akten zu berichtigen, ist in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt 
und aus welchem Grund diese Daten unrichtig waren oder geworden sind. 

(2) In Dateien suchfähig gespeicherte personenbezogene Daten und die dazugehörigen zu den 
Personen suchfähig angelegten Akten sind zu löschen oder zu vernichten, wenn 

1.  dies durch dieses Gesetz bestimmt ist,
2.  die Speicherung nicht zulässig ist oder 
3.  bei der zu bestimmten Terminen vorzunehmenden Prüfung oder aus Anlaß einer 

Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, daß die Daten für die Erfüllung der Aufgaben der 
speichernden Stelle nicht mehr erforderlich sind.
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In Dateien nicht suchfähig gespeicherte Daten sind unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zu 
löschen, soweit die Speicherung festgestellt wird. Die nach Satz 1 Nr. 3 vorzunehmende 
Aktenvernichtung ist nur durchzuführen, wenn die gesamte Akte für die Aufgabenerfüllung nicht 
mehr erforderlich ist, es sei denn, daß der Betroffene die Vernichtung von Teilen der Akte verlangt 
und die weitere Speicherung ihn in unangemessener Weise beeinträchtigt. Soweit hiernach eine 
Vernichtung nicht in Betracht kommt, sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu 
versehen.

(3) Andere als die in Absatz 2 genannten Akten sind nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist 
zu vernichten. 

(4) Stellt die Polizei fest, daß unrichtige oder nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu löschende 
personenbezogene Daten übermittelt worden sind, ist dem Empfänger die Berichtigung oder 
Löschung mitzuteilen, es sei denn, die Mitteilung ist für die Beurteilung der Person oder des 
Sachverhalts nicht oder nicht mehr von Bedeutung.

(5) Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn 

1.  Grund zu der Annahme besteht, daß schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt 
werden, 

2.  die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerläßlich sind oder 
3.  die Nutzung der Daten zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.

In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Sie dürfen nur 
zu den in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mit Einwilligung des Betroffenen genutzt werden. Im 
Falle des Satzes 1 Nr. 3 gilt § 28 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes.

(6) Anstelle der Löschung oder Vernichtung sind die Datenträger oder die Akten an ein öffentliches 
Archiv abzugeben, soweit archivrechtliche Regelungen dies vorsehen. 

Unterabschnitt 5 
Sicherung des Datenschutzes

§ 48 
Errichtung von Dateien, Umfang des Verfahrensverzeichnisses, Freigabe von Programmen

(1) Die Errichtung von Dateien ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. In angemessenen 
Abständen ist die Notwendigkeit ihrer Weiterführung oder Änderung zu prüfen.

(2) In dem nach § 8 Abs. 1 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes zu erstellenden 
Verfahrensverzeichnis sind die durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Löschungstermine oder die 
gemäß den §§ 37 und 39 Abs. 2 festzulegenden Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen 
aufzuführen. 

(3) Ein Verfahrensverzeichnis nach § 8 Abs. 1 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes ist auch 
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zu erstellen, wenn die Polizei personenbezogene Daten in einer automatisierten polizeilichen 
Verbunddatei speichert, die über das Land hinausgeht. Satz 1 gilt für die mit Zustimmung des 
Bundesministeriums des Innern geführten Verbunddateien des Bundeskriminalamtes nur insoweit, als 
ein Verfahrensverzeichnis nur für den Verantwortungsbereich der jeweiligen Dienststelle zu erstellen 
ist.

(4) Über die Freigabe von Programmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten auf zentralen 
oder dezentralen Datenverarbeitungsanlagen entscheidet das Ministerium des Innern oder eine von 
ihm beauftragte Stelle.

(5) Sofern die Dringlichkeit der Aufgabenerfüllung die sofortige Errichtung einer automatisierten 
Datei erforderlich macht, kann sie abweichend von § 7 Abs. 2 und 3 des Brandenburgischen 
Datenschutzgesetzes im Rahmen einer vom Ministerium des Innern mit dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz abgestimmten Richtlinie ohne vorherige Freigabe erfolgen. 

§ 49 
Automatisiertes Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbezogener Daten 
aus einer von der Polizei geführten Datei durch Abruf ermöglicht, ist zulässig; der Abruf darf nur 
Polizeibehörden gestattet werden. § 9 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes bleibt im Übrigen 
unberührt.

(2) Die Polizei kann mit anderen Ländern oder dem Bund einen Datenverbund vereinbaren, der eine 
automatisierte Datenübermittlung ermöglicht. 

Kapitel 3 
Vollzugshilfe

§ 50 
Vollzugshilfe

(1) Die Polizei leistet anderen Behörden auf Ersuchen Vollzugshilfe, wenn unmittelbarer Zwang 
anzuwenden ist und die anderen Behörden nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen 
oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise selbst durchsetzen können. 

(2) Die Polizei ist nur für die Art und Weise der Durchführung verantwortlich. Im übrigen gelten die 
Grundsätze der Amtshilfe entsprechend. 

(3) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt. 

§ 51 
Verfahren
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(1) Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich oder elektronisch zu stellen; sie haben den Grund und die 
Rechtsgrundlage der Maßnahmen anzugeben.

(2) In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt werden. Es ist jedoch auf Verlangen unverzüglich 
schriftlich zu bestätigen. 

(3) Die ersuchende Behörde ist von der Ausführung des Ersuchens zu verständigen. 

§ 52 
Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung

(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentziehung zum Inhalt, ist auch die richterliche 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Freiheitsentziehung vorzulegen oder in dem Ersuchen zu 
bezeichnen.

(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht ergangen, hat die Polizei die festgehaltene 
Person zu entlassen, wenn die ersuchende Behörde diese nicht übernimmt oder die richterliche 
Entscheidung nicht unverzüglich nachträglich beantragt. 

(3) Die §§ 19 und 20 gelten entsprechend. 

Kapitel 4 
Zwang

Abschnitt 1 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen

§ 53 
Zulässigkeit des Verwaltungszwanges

(1) Der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterlassung 
gerichtet ist, kann mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder wenn ein 
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. 

(2) Der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, wenn 
das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Polizei hierbei innerhalb ihrer 
Befugnisse handelt.

§ 54 
Zwangsmittel

(1) Zwangsmittel sind 
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1.  Ersatzvornahme (§ 55), 
2.  Zwangsgeld (§ 56), 
3.  unmittelbarer Zwang (§ 58).

Sie sind nach Maßgabe der §§ 59 und 64 anzudrohen. 

(2) Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe oder Geldbuße angewandt und solange 
wiederholt und gewechselt werden, bis der Verwaltungsakt befolgt worden ist oder sich auf andere 
Weise erledigt hat. Bei Erzwingung einer Duldung oder Unterlassung kann das Zwangsgeld für jeden 
Fall der Nichtbefolgung festgesetzt werden.

§ 55 
Ersatzvornahme

(1) Wird die Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, deren Vornahme durch einen anderen 
möglich ist (vertretbare Handlung), nicht erfüllt, so kann die Polizei auf Kosten des Betroffenen die 
Handlung selbst ausführen oder einen anderen mit der Ausführung beauftragen. § 37 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg findet Anwendung.

(2) Es kann bestimmt werden, daß der Betroffene die voraussichtlichen Kosten der Ersatzvornahme 
im voraus zu zahlen hat. Zahlt der Betroffene die Kosten der Ersatzvornahme oder die voraussichtlich 
entstehenden Kosten der Ersatzvornahme nicht fristgerecht, so können sie im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. Die Beitreibung der voraussichtlichen Kosten 
unterbleibt, sobald der Betroffene die gebotene Handlung ausführt.

§ 56 
Zwangsgeld

(1) Das Zwangsgeld wird auf mindestens 10 und höchstens 5 000 Euro schriftlich festgesetzt.

(2) Mit der Festsetzung des Zwangsgeldes ist dem Betroffenen eine angemessene Frist zur Zahlung 
einzuräumen. 

(3) Zahlt der Betroffene das Zwangsgeld nicht fristgerecht, so wird es im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Die Beitreibung unterbleibt, sobald der Betroffene die 
gebotene Handlung ausführt oder die zu duldende Maßnahme gestattet.

§ 57 
Ersatzzwangshaft

(1) Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht auf Antrag der Polizei die 
Ersatzzwangshaft anordnen, wenn bei Androhung des Zwangsgeldes hierauf hingewiesen worden ist. 
Die Ersatzzwangshaft beträgt mindestens einen Tag, höchstens zwei Wochen.
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(2) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Polizei von der Justizverwaltung nach den 
Bestimmungen der §§ 901, 904 bis 910 der Zivilprozeßordnung zu vollstrecken.

§ 58 
Unmittelbarer Zwang

(1) Die Polizei kann unmittelbaren Zwang anwenden, wenn andere Zwangsmittel nicht in Betracht 
kommen oder keinen Erfolg versprechen oder unzweckmäßig sind. Für die Art und Weise der 
Anwendung unmittelbaren Zwanges gelten die §§ 60 bis 69. 

(2) Unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung ist ausgeschlossen. 

§ 59 
Androhung der Zwangsmittel

(1) Zwangsmittel sind möglichst schriftlich anzudrohen. Dem Betroffenen ist in der Androhung zur 
Erfüllung der Verpflichtung eine angemessene Frist zu bestimmen; eine Frist braucht nicht bestimmt 
zu werden, wenn eine Duldung oder Unterlassung erzwungen werden soll. Von der Androhung kann 
abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige 
Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. 

(2) Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch den die Handlung, 
Duldung oder Unterlassung aufgegeben wird. Sie soll mit ihm verbunden werden, wenn ein 
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat.

(3) Die Androhung muß sich auf bestimmte Zwangsmittel beziehen. Werden mehrere Zwangsmittel 
angedroht, ist anzugeben, in welcher Reihenfolge sie angewandt werden sollen. Auch die 
Wiederholung eines Zwangsmittels ist anzudrohen. 

(4) Wird Ersatzvornahme angedroht, so sollen in der Androhung die voraussichtlichen Kosten 
angegeben werden.

(5) Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudrohen.

(6) Die Androhung ist zuzustellen. Das gilt auch dann, wenn sie mit dem zugrunde liegenden 
Verwaltungsakt verbunden ist und für ihn keine Zustellung vorgeschrieben ist.

Abschnitt 2 
Anwendung unmittelbaren Zwanges

§ 60 
Rechtliche Grundlagen

(1) Ist die Polizei nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur Anwendung 
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unmittelbaren Zwanges befugt, gelten für die Art und Weise der Anwendung die §§ 61 bis 69 und, 
soweit sich aus diesen nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

(2) Die Vorschriften über Notwehr und Notstand bleiben unberührt. 

§ 61 
Begriffsbestimmungen, zugelassene Waffen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, 
ihre Hilfsmittel und durch Waffen. 

(2) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, technische Sperren, 
Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und Betäubungsstoffe sowie zum Sprengen 
bestimmte explosionsfähige Stoffe (Sprengmittel). 

(3) Als Waffen sind Schlagstock, Pistole, Revolver, Gewehr, Maschinenpistole und Distanz-
Elektroimpulsgerät zugelassen.

§ 62 
Handeln auf Anordnung

(1) Die Polizeivollzugsbediensteten sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der von 
einem Weisungsberechtigten angeordnet wird. Das gilt nicht, wenn die Anordnung die 
Menschenwürde verletzt oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist. 

(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt 
der Polizeivollzugsbeamte die Anordnung trotzdem, so trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt 
oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, daß dadurch eine Straftat 
begangen wird.

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der Polizeivollzugsbedienstete dem 
Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. 
Beamtenrechtliche Vorschriften zum Remonstrationsrecht finden keine Anwendung. 

§ 63 
Hilfeleistung für Verletzte

Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, soweit es nötig ist und die Lage es zuläßt, 
Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen.

§ 64 
Androhung unmittelbaren Zwanges

(1) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung kann abgesehen 
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werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des 
Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. Als Androhung des 
Schußwaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines Warnschusses. 

(2) Schußwaffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn das zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

(3) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges möglichst so 
rechtzeitig anzudrohen, daß sich Unbeteiligte noch entfernen können. Der Gebrauch von 
Schußwaffen gegen Personen in einer Menschenmenge ist stets anzudrohen; die Androhung ist vor 
dem Gebrauch zu wiederholen. Der Gebrauch von technischen Sperren und der Einsatz von 
Dienstpferden kann ohne Androhung erfolgen.

§ 65 
Fesselung von Personen

Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten wird, kann 
gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie

1.  Polizeivollzugsbedienstete oder Dritte angreifen, Widerstand leisten oder Sachen von nicht 
geringem Wert beschädigen wird,

2.  fliehen wird oder befreit werden soll oder 
3.  sich töten oder verletzen wird.

Dasselbe gilt, wenn eine Person nach anderen Rechtsvorschriften vorgeführt oder zur Durchführung 
einer Maßnahme an einen anderen Ort gebracht wird.

§ 66 
Allgemeine Vorschriften für den Schußwaffengebrauch

(1) Schußwaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges 
erfolglos angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist ihr 
Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Schußwaffengebrauch gegen Sachen erreicht 
werden kann. 

(2) Schußwaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffs- oder fluchtunfähig zu 
machen. Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur 
zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der 
gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist.

(3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck oder der Kenntnis nach noch nicht vierzehn Jahre alt 
oder erkennbar oder der Kenntnis nach schwanger sind, dürfen Schußwaffen nicht gebraucht werden. 
Das gilt nicht, wenn der Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben ist.

http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.43239.de (47 von 54)30.01.2012 18:34:41



BRAVORS | Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zust...lizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz - BbgPolG)

(4) Der Schußwaffengebrauch ist unzulässig, wenn für den Polizeivollzugsbediensteten erkennbar 
Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Das gilt nicht, wenn der 
Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist.

§ 67 
Schußwaffengebrauch gegen Personen

(1) Schußwaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, 

1.  um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren, 
2.  um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung 

a.  eines Verbrechens oder
b.  eines Vergehens unter Anwendung oder Mitführung von Schußwaffen oder 

Explosivmitteln 
zu verhindern,

3.  um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder Identitätsfeststellung durch Flucht zu 
entziehen versucht, wenn sie 

a.  eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder
b.  eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 

sie Schußwaffen oder Explosivmittel mit sich führt,
4.  zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer Person, die in amtlichem Gewahrsam zu 

halten oder ihm zuzuführen ist 
a.  aufgrund richterlicher Entscheidung wegen eines Verbrechens oder aufgrund des 

dringenden Verdachts eines Verbrechens oder
b.  aufgrund richterlicher Entscheidung wegen eines Vergehens oder aufgrund des 

dringenden Verdachts eines Vergehens, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß sie Schußwaffen oder Explosivmittel mit sich führt, oder 

5.  um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu verhindern.

(2) Schußwaffen dürfen nach Absatz 1 Nr. 4 nicht gebraucht werden, wenn es sich um den Vollzug 
eines Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn die Flucht aus einer offenen Anstalt 
verhindert werden soll.

§ 68 
Schußwaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge

(1) Der Schußwaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge ist unzulässig, wenn 
erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Dies gilt nicht, wenn der 
Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist.

(2) Unbeteiligte sind nicht Personen in einer Menschenmenge, die Gewalttaten begeht oder durch 
Handlungen erkennbar billigt oder unterstützt, wenn diese Personen sich aus der Menschenmenge 
trotz wiederholter Androhung nach § 64 Abs. 3 nicht entfernen, obwohl dies möglich ist.

§ 69 
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Sprengmittel

Sprengmittel dürfen gegen Personen nicht angewendet werden. 

Kapitel 5 
Entschädigungsansprüche

§ 70 
Entschädigungsansprüche

Die §§ 38 bis 42 des Ordnungsbehördengesetzes finden entsprechende Anwendung. 

Kapitel 6 
Auskunftsrecht, Akteneinsicht

§ 71 
Auskunftsrecht, Akteneinsicht

(1) Die Polizei hat einem Antragsteller gebührenfrei Auskunft zu erteilen über 

1.  die zu ihm gespeicherten Daten,
2.  den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung sowie 
3.  die Herkunft der personenbezogenen Daten, die Empfänger von Übermittlungen und die 

Teilnehmer an automatisierten Abrufverfahren.

In dem Antrag soll der Auskunftsbegehrende die Art der personenbezogenen Daten, über die er 
Auskunft verlangt, näher bezeichnen. Ein Auskunftsanspruch besteht nicht, wenn eine Auskunft 
bereits erteilt wurde und die gespeicherten personenbezogenen Daten sich nicht geändert haben oder 
die Auskunft offensichtlich mißbräuchlich verlangt wird. 

(2) Sind personenbezogene Daten in Akten oder nicht-automatisierten Dateien gespeichert, ist dem 
Antragsteller Einsicht in die jeweiligen ihn betreffenden Akten oder Dateien zu gewähren. Die 
Einsichtnahme darf nicht erfolgen, wenn die personenbezogenen Daten des Antragstellers mit 
personenbezogenen Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten 
derart verbunden sind, daß ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand 
möglich ist. In diesem Fall ist dem Antragsteller jedoch über die zu ihm gespeicherten Daten 
Auskunft zu erteilen. Rechtsvorschriften über die Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren bleiben 
unberührt.

(3) Die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht entfällt, soweit eine Prüfung 
ergibt, daß 
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1.  dadurch die Erfüllung polizeilicher Aufgaben gefährdet werden würde, 
2.  die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift 

oder wegen der überwiegenden Interessen einer dritten Person geheimgehalten werden müssen 
oder

3.  durch die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht dem Wohl des Bundes 
oder eines Landes Nachteile entstehen würden; die Entscheidung über die 
Auskunftsverweigerung trifft in diesem Fall der Behördenleiter.

(4) Eine Begründung erfolgt nicht, soweit dadurch der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte 
Zweck gefährdet werden würde. Die Gründe für die Entscheidung nach Satz 1 sind aktenkundig zu 
machen. In diesen Fällen ist der Auskunftsbegehrende unter Mitteilung der Rechtsgrundlage für die 
Auskunftsverweigerung darauf hinzuweisen, daß er sich an den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz wenden kann. § 18 Abs. 6 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes findet 
entsprechende Anwendung. 

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung oder die Akteneinsicht auf die Herkunft personenbezogener 
Daten von Behörden des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaft, von Landesfinanzbehörden, 
soweit diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im 
Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, sowie von den 
in § 19 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes genannten Behörden, ist sie nur mit Zustimmung 
dieser Stellen zulässig. Hinsichtlich der von Verfassungsschutzbehörden stammenden Informationen 
gilt dies auch für die Auskunft über den Inhalt der Erkenntnisse. Gleiches gilt für die Übermittlung 
personenbezogener Daten an diese Behörden. 

Kapitel 7 
Organisation und Zuständigkeit der Polizei, Polizeibeiräte

Abschnitt 1 
Organisation der Polizei

§ 72 
Polizeibehörde und -einrichtungen

(1) Polizeibehörde ist das Polizeipräsidium.

(2) Polizeieinrichtungen sind die Fachhochschule der Polizei und der Zentraldienst der Polizei.

§ 73 
(aufgehoben)

 

§ 74 
(aufgehoben)
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Abschnitt 2 
Zuständigkeit der Polizei

§ 75 
(aufgehoben)

 

§ 76 
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamten außerhalb Brandenburgs

(1) Die Polizeivollzugsbeamten dürfen im Zuständigkeitsbereich eines anderen Landes oder des 
Bundes nur in den Fällen des Artikels 91 Abs. 2 des Grundgesetzes und des § 77 Abs. 1 dieses 
Gesetzes und nur dann tätig werden, wenn das jeweilige Landesrecht oder das Bundesrecht es 
vorsieht. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland dürfen Polizeivollzugsbeamte tätig werden, 
soweit dies durch völkerrechtliche Vereinbarungen geregelt ist oder wenn das Recht des jeweiligen 
Staates dies vorsieht. 

(2) Einer Anforderung von Polizeivollzugsbeamten durch ein anderes Land oder den Bund ist zu 
entsprechen, soweit nicht die Verwendung der Polizei im eigenen Land dringender ist als die 
Unterstützung der Polizei des anderen Landes oder des Bundes. Die Anforderung soll alle für die 
Entscheidung wesentlichen Merkmale des Einsatzauftrages enthalten.

§ 77 
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamten anderer Länder und des Bundes 

sowie von Bediensteten ausländischer Staaten im Land Brandenburg

(1) Polizeivollzugsbeamte eines anderen Landes können im Land Brandenburg Amtshandlungen 
vornehmen:

1.  auf Anforderung oder mit Zustimmung der zuständigen Behörde, 
2.  in den Fällen der Artikel 35 Abs. 2 und 3 sowie 91 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
3.  zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur Verfolgung von Straftaten auf 

frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener, wenn die zuständige 
Behörde die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann, 

4.  zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentransporten sowie 
5.  zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und zur Gefahrenabwehr in den 

durch Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern geregelten Fällen. 

In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist das Polizeipräsidium unverzüglich zu unterrichten.

(2) Werden Polizeivollzugsbeamte eines anderen Landes nach Absatz 1 tätig, haben sie die gleichen 
Befugnisse wie die des Landes Brandenburg. Ihre Amtshandlungen gelten als Maßnahmen des 
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Polizeipräsidiums. Das Polizeipräsidium ist ihnen gegenüber insoweit weisungsbefugt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Polizeivollzugsbeamten des Bundes entsprechend. Das Gleiche 
gilt für Bedienstete ausländischer Staaten mit polizeilichen Aufgaben, wenn völkerrechtliche 
Vereinbarungen dies vorsehen oder das Ministerium des Innern Amtshandlungen von Bediensteten 
ausländischer Staaten mit polizeilichen Aufgaben allgemein oder im Einzelfall zustimmt.

§ 78 
Zuständigkeit des Polizeipräsidiums und der Polizeivollzugsbediensteten

(1) Das Polizeipräsidium hat die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung übertragen sind. Es ist insbesondere zuständig für die Gefahrenabwehr nach 
diesem Gesetz und für die Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

(2) Das Polizeipräsidium ist zuständig für die Überwachung des Straßenverkehrs und des Verkehrs 
auf den schiffbaren Wasserstraßen.

(3) Alle Polizeivollzugsbediensteten dürfen Amtshandlungen im ganzen Land Brandenburg 
vornehmen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr, zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten auf frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener 
erforderlich ist.

§ 79 
(aufgehoben)

 

§ 80 
(aufgehoben)

 

§ 81 
(aufgehoben)

 

Abschnitt 3 
Polizeibeiräte

§ 82 
Polizeibeiräte

Es werden Polizeibeiräte gebildet. Sie sind Bindeglied zwischen der Bevölkerung, den kommunalen 
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Gebietskörperschaften und der Polizei und fördern das vertrauensvolle Verhältnis zwischen ihnen.

§ 83 
(aufgehoben)

 

§ 84 
Wahl der Mitglieder

(1) Die Vertretungen der Landkreise und kreisfreien Städte des Polizeibezirks wählen 
Bürgerbeauftragte als Mitglieder und Stellvertreter zum Polizeibeirat nach dem Verhältnis der 
Einwohnerzahl zur Gesamteinwohnerzahl des Polizeibezirks.

(2) In den Polizeibeirat können auch andere Bürger und Bürgerinnen, die der Vertretung nicht 
angehören, als Mitglieder oder Stellvertreter gewählt werden. Ihre Zahl darf die der Mitglieder aus 
den Vertretungen nicht erreichen. 

§ 85 
Verordnungsermächtigung

Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung erlässt durch Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen. Dabei sollen insbesondere geregelt werden:

1.  Zahl der Beiräte,
2.  Mitgliederzahl und Wahl der Mitglieder,

3.  Aufgaben der Polizeibeiräte, Unterrichtungspflicht, Auskunftsrecht,
4.  Vorsitz, Geschäftsordnung und Geschäftsführung.

§ 86 
(aufgehoben)

Kapitel 8 
Schlussvorschriften

§ 87 
Verwaltungsabkommen

Das Ministerium des Innern wird ermächtigt,

1.  Abkommen mit den Bundesländern über die erweiterte Zuständigkeit der Polizei der 
Bundesländer bei der Strafverfolgung, 
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2.  Abkommen mit der Bundesregierung über die Ausübung der schifffahrtspolizeilichen 
Vollzugsaufgaben und 

3.  Abkommen mit der Bundesregierung über die Bereitschaftspolizei abzuschließen.

§ 88 
Verwaltungsvorschriften

Das Ministerium des Innern erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften.

§ 89 
Übergangsvorschriften

(1) Bis zur Neubildung von Polizeibeiräten üben die bisherigen Polizeibeiräte unter Zuordnung zum 
Polizeipräsidium ihre Tätigkeit nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 weiter aus.

(2) Der bisher für das Polizeipräsidium Potsdam zuständige Polizeibeirat ist für die Landkreise 
Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Uckermark, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-
Fläming sowie die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel zuständig.

(3)Der bisher für das Polizeipräsidium Frankfurt (Oder) zuständige Polizeibeirat ist für die 
Landkreise Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-
Lausitz, Spree-Neiße sowie die kreisfreien Städte Frankfurt (Oder) und Cottbus zuständig.

§ 90 
Außerkrafttreten

§ 33b Absatz 3 und § 36a treten mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.
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Datenbanken in Bremen

Rechtsgrundlagen

●     Bremisches Datenschutzgesetz 
●     Bremisches Polizeigesetz (BremPolG) & Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Bremen 

Nachweissystem

Die Polizei Bremen verwendete 2002, die ursprünglich vom BKA als Inpol-Land entwickelte Software POLAS. 
vgl 25. Jahresbericht des LfD HB von 2002 

Inzwischen scheint es so zu sein, dass ISA-Web, analog zu Poliks in Berlin, Vorgangsverwaltung und 
Nachweissystem vereint. vgl 27. Teilbericht LfDI Bremen 2004, Inhaltsübersicht (html) 

http://www.datenschmutz.de/moin/action/show/Datenbanken%20Bremen?action=show&redirect=Bremen (1 von 4)30.01.2012 18:43:50

http://www.datenschmutz.de/moin/action/login/Datenbanken%20Bremen?action=login
http://www.datenschmutz.de/moin/FrontPage
http://www.datenschmutz.de/moin/action/fullsearch/Datenbanken%20Bremen?action=fullsearch&context=180&value=linkto%3A%22Datenbanken+Bremen%22
http://www.datenschmutz.de/moin/RecentChanges
http://www.datenschmutz.de/moin/FindPage
http://www.datenschmutz.de/moin/HelpContents
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20Bremen
http://www.datenschmutz.de/moin/Bremen?action=show
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20Bremen
http://www.datenschmutz.de/moin/action/edit/Datenbanken%20Bremen?action=edit&editor=text
http://www.datenschmutz.de/moin/action/info/Datenbanken%20Bremen?action=info
http://www.datenschmutz.de/moin/EditierenViaSSL
http://www.datenschmutz.de/cgi-bin/auskunft
http://www.datenschmutz.de/moin/%C3%9Cberblick
http://www.datenschmutz.de/moin/RechtsLage
http://www.datenschmutz.de/moin/Irre%20Geschichten
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20BKA
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20auf%20L%C3%A4nderebene
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20EU
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20der%20Bundespolizeien
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20anderer%20Beh%C3%B6rden
http://www.datenschmutz.de/moin/Privat-%C3%96ffentliche%20Datenbanken
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20der%20Dienste
http://www.datenschmutz.de/moin/%C3%9Cberwachungstechnik
http://www.datenschmutz.de/moin/Private%20Datenbanken
http://www.datenschmutz.de/moin/Private%20Datenbanken
http://www.datenschmutz.de/moin/Hersteller
http://www.datenschmutz.de/moin/StartSeite
http://www.datenschmutz.de/moin/EditierenViaSSL
http://www.bremen.de/sixcms/media.php/36/gesetz_datenschutz.pdf
http://www.datenschmutz.de/moin/BKA
http://www.datenschmutz.de/moin/POLAS
http://www.datenschutz-bremen.de/veroeffentlichungen/jahresberichte/vorschau_25.php
http://www.datenschmutz.de/moin/Poliks
http://www.datenschmutz.de/moin/Vorgangsverwaltung
http://www.datenschmutz.de/moin/Nachweissystem
http://www.datenschutz-bremen.de/veroeffentlichungen/jahresberichte/vorschau_27.php


Datenbanken Bremen - Datenschmutz Wiki

Fallbearbeitung

Laut 31. Teilbericht gibt es in Bremen PIER für die operative Fallbearbeitung bzw Data Mining. PIER steht dabei 
für Polizeiliche Information Ermittlung Recherche. Dieses Verfahren soll der Polizei Bremen bei komplexen 
Ermittlungen zur Seite stehen und insbesondere Beziehungen zwischen verschiedenen Personengruppen 
visualisieren. 

●     vgl 31. Teilbericht Kapitel 9, 2008 (pdf) 

Vorgangsbearbeitung ISA-Web

Die Vorgangsbearbeitung ist ISA-Web. vgl 27. Teilbericht LfD Bremen 2004, Inhaltsübersicht (html) 

Verfassungsschutz

NADIS, wie alle Geheimdienste. 

Weiteres

Mehr Unabhängigkeit für den Datenschutz

Im Oktober 2010 hat die Bremische Bürgerschaft eine Gesetzesänderung beschlossen, die dem LfDI mehr 
Unabhängigkeit gewährt. Dort wird dem LfDI insbesondere Unabhängigkeit vor dem Gericht und Unabhängigkeit 
bei personellen Entscheidungen gewährt: 

●     Normierung der alleinigen Entscheidungsbefugnis des Landesbeauftragten für den Datenschutz über 
Aussagegenehmigung und Aktenvorlage bei Gericht für sich, seine Dienstvorgänger, Beschäftigten und 
ehemaligen Beschäftigten. 

Normierung der maßgeblichen Entscheidungsbefugnis des Landesbeauftragten für den Datenschutz für 
die Stellenbesetzungen sowie maßgeblichen personalrechtlichen Entscheidungen. 

Quelle: Gesetzesänderung zum Bremischen Datenschutzgesetz(pdf) 

Skandale

Der Fall Graudenzer Strasse

1981 wurde eine vom Verfassungsschutz bezogene Wohnung (gegenüber einer linken WG in der Graudenzer 
Straße liegend) gestürmt, das technische Equipment des Bremer Verfassungsschutz zerstört und VS-Materialen 
wie Dienstausweise und Namenslisten geklaut und veröffentlicht werden konnten. Die observierten WG-
BewohnerInnen benutzen dabei einen einfachen Trick, sie klingelten beim Hausbesitzer und sagten, dass sie mal 
schnell mit den KollegInnen sprechen müssten. 
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●     libertad :Verfassungsschutz abschaffen! Neue und alte Geschichten aus Berlin, Bremen und Bottrop 

Spiegel: In Bremen wurden Verfassungsschützer von ihren "Zielpersonen" verjagt -- jüngste Panne in 
einer ganzen Serie. 

Das juristische Nachspiel war dagegen ein Armutszeugnis des Rechtsstaates, denn obwohl die Observierung 
rechtswidrig war, gewährt der Staat kein Selbstverteidigungsrecht gegen rechtswidrige Maßnahmen des Staates. 

●     Weser Kurier: Neun Monate auf Bewährung im Fall Graudenzer Straße: "NOTWEHRRECHT HAT 
GRENZEN" / "OBSERVATION WAR RECHTENS" 

Murat Kurnaz in Guantanamo wegen dem LfV

Der in Bremen aufgewachsene Türke Murat_Kurnaz ist u.a. wegen Auskünften von V-Leuten des LfV in 
Guantanomo gelandet. Diese hatten falsche Äußerungen über seine Absichten getätigt, um ihm zu schaden. Beim 
anschließenden Untersuchungsausschuss des Bundestages wurden aber vermutlich weitere Akten hinzugefügt, um 
davon abzulenken, dass die Freiheitsberaubung auf Grund von verleumderischer V-Leute geschah. So tauchten 
dann auf einmal Akten von angeblichen Abhörprotokollen auf, die die Gefährder-Annahme von Murat Kunrnaz 
damals rechtfertigen sollten. 

●     Netzzeitung: Verfassungsschutz sortiert Akten vor 

Daten von Bremer Uni SeminarteilnehmerInnen beim BKA

Im Rahmen der Hausdurchsuchungen vor dem G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm wegen eines 129a Verfahren 
sind auch die Teilnehmerlisten eines Seminars an der Bremer Uni, welches einer der Beschuldigten dort 
veranstaltete, beschlagnahmt worden. 

●     Die Linke Bremen Daten von Razzien vor G8-Gipfel löschen 

Bremer Polizisten nutzen die Datenbanken für private Zwecke

Mehre Polizisten hatten 2007 die Polizeidatenbanken für private Zwecke benutzt. Disziplinarische Konsequenzen 
blieben aus. 

●     taz-Nord: Polizei sieht Datenschutz locker 

LfV wirbt Samba TrommlerInnen als V-Leute an

Das LfV Bremen hat 2011 vier MitgliederInnen einer Samba-Trommel Gruppe versucht als V-Leute anzuwerben, 
da ihre Personalien nach Protesten gegen einen Naziaufmarsch aufgenommen wurden. Die Samba-Gruppe hat 
deswegen im Bremer Flughafen, wo auch das LfV seine Büroräume hat, dagegen öffentlicht protestiert. 

●     taz vom 12.07.2011: Wenn der Geheimdienst wirbt 
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Bremisches Polizeigesetz (BremPolG) 
Vom 18. Dezember 2001 (Brem.GBl. S. 441), zuletzt geändert am 28. Februar 2006 (Brem.GBl. S. 99) - Auszug - 

 

§ 11 Identitätsfeststellung, Prüfung von Berechtigungsscheinen 

(1) Die Polizei darf die Identität einer Person feststellen, 

1. zur Abwehr einer Gefahr, 

2. wenn die Person an einem Ort angetroffen wird, von dem aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte 

erfahrungsgemäß anzunehmen ist, dass 

 a) dort Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder verübt werden oder 

 b) sich dort Straftäter verbergen und diese Maßnahme zur Verhütung von Straftaten geboten 

erscheint, 

3. die an einer Kontrollstelle (§ 11 a) angetroffen wird, 

4. wenn sie in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, 

Amtsgebäude oder einer anderen besonders gefährdeten Einrichtung oder Anlage in unmittelbarer Nähe 

hiervon angetroffen wird und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an Objekten dieser Art 

Straftaten begangen werden sollen, durch die in oder an diesem Objekt befindliche Personen oder diese 

Objekte selbst unmittelbar gefährdet sind und dies aufgrund der Gefährdungslage oder auf Grund von auf 

die Person bezogenen Anhaltspunkten erforderlich ist. 

(2) Zur Feststellung der Identität darf die Polizei die erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie darf insbesondere 

1. den Betroffenen anhalten, 

2. den Ort der Kontrolle absperren, 

3. den Betroffenen nach seinen Personalien befragen, 

4. verlangen, dass der Betroffene mitgeführte Ausweispapiere aushändigt, 

5. den Betroffenen festhalten, 

6. den Betroffenen und die von ihm mitgeführten Sachen nach Gegenständen durchsuchen, die zur 

Identitätsfeststellung dienen, 

7. erkennungsdienstliche Maßnahmen anordnen, 

8. den Betroffenen zur Dienststelle bringen. 

(3) Wird eine Person angehalten und kann ein Datenabgleich nach § 36 h nicht bis zum Abschluss der 

Identitätsfeststellung vorgenommen werden, so darf die Person weiterhin für den Zeitraum festgehalten werden, der 

für die unverzügliche Durchführung eines Datenabgleichs notwendig ist. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 5 bis 8 darf die Polizei nur durchführen, wenn die Identität auf andere 

Weise nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Gegen eine Person, die 

nicht nach den §§ 5 und 6 verantwortlich ist, dürfen Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 7 und 8 gegen ihren Willen nicht 

durchgeführt werden, es sei denn, dass sie Angaben über die Identität verweigert oder bestimmte Tatsachen den 

Verdacht einer Täuschung über die Identität begründen. 

(5) Die Polizei darf verlangen, dass ein Berechtigungsschein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn der 

Betroffene aufgrund einer Rechtsvorschrift dazu verpflichtet ist, ihn mitzuführen. 

§ 11 a Kontrollstellen 

(1) Kontrollstellen dürfen durch den Polizeivollzugsdienst auf öffentlichen Straßen oder Plätzen oder an 

anderen öffentlich zugänglichen Orten nur eingerichtet werden, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass 

1. eine Straftat von erheblicher Bedeutung, 

2. eine Straftat nach den §§ 125 oder 125 a des Strafgesetzbuchs, 

3. eine Straftat nach § 27 des Versammlungsgesetzes 



begangen werden soll und die Kontrollstellen zur Verhütung einer der vorgenannten Straftaten erforderlich sind. 

(2) Die Einrichtung einer Kontrollstelle bedarf der Anordnung durch die Behördenleitung; § 30 gilt 

entsprechend. 

(3) Die an einer Kontrollstelle erhobenen personenbezogenen Daten sind, wenn sie zur Verhütung einer der 

vorgenannten Straftaten nicht erforderlich sind, unverzüglich, spätestens aber nach einem Monat zu löschen. Dies gilt 

nicht, soweit die Daten zur Verfolgung einer Straftat oder einer nicht nur geringfügigen Ordnungswidrigkeit benötigt 

werden. 

§ 11 b Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

(1) Die Polizei darf erkennungsdienstliche Maßnahmen vornehmen 

1. zur Identitätsfeststellung nach § 11, soweit die Identität nicht auf andere Weise festgestellt werden kann 

oder 

2. soweit dies zur Verhütung von Straftaten erforderlich ist, weil die betroffene Person verdächtig ist, eine Tat 

begangen zu haben, die mit Strafe bedroht ist, und wegen der Art und Ausführung der Tat die Gefahr der 

Wiederholung besteht.  

(2) Ist die Identität nach Absatz 1 Nr. 1 festgestellt und die weitere Aufbewahrung der im Zusammenhang mit 

der Feststellung angefallenen erkennungsdienstlichen Unterlagen auch nach Absatz 1 Nr. 2 nicht erforderlich oder 

sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 2 entfallen, so sind die erkennungsdienstlichen Unterlagen zu 

vernichten und die personenbezogenen Daten zu löschen, es sei denn, dass eine Rechtsvorschrift die weitere 

Aufbewahrung oder Speicherung zulässt. Sind die personenbezogenen Daten oder Unterlagen an andere Stellen 

übermittelt worden, so sind diese über die Löschung oder Vernichtung zu unterrichten.  

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind: 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale, 

4. Messungen und 

5. andere vergleichbare Maßnahmen. 

§ 13 Befragung und Auskunftspflicht  

(1) Die Polizei darf jede Person befragen, von der Angaben zur Aufklärung eines Sachverhalts in einer 

bestimmten polizeilichen Angelegenheit erwartet werden können.  

(2) Die befragte Person ist zur Auskunft über Familienname, Vorname, Tag und Ort der Geburt, Anschrift der 

Hauptwohnung und Staatsangehörigkeit verpflichtet, wenn dies für die Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist. Eine 

weitere Auskunftspflicht besteht nur für die nach den §§ 5 und 6 Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen 

des § 7 für die dort genannten Personen sowie für Personen, für die gesetzliche Handlungspflichten bestehen.  

(3) Für die Dauer der Befragung darf die Person angehalten werden.  

(4) Die Polizei darf bei der Befragung einer Person keinen Zwang anwenden, um eine Aussage 

herbeizuführen. Im Übrigen gelten die §§ 68 a und 136 a der Strafprozessordnung entsprechend.  

(5) Der Polizeivollzugsdienst darf jede in einem bestimmten Gebiet im öffentlichen Verkehrsraum angetroffene 

Person kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, dass mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung ausgehändigt 

werden, sowie mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen, soweit auf Grund von bestimmten Lageerkenntnissen 

anzunehmen ist, dass in diesem Gebiet Straftaten von erheblicher Bedeutung in organisierter Form begangen 

werden sollen und diese Maßnahme zur Verhütung der Straftaten erforderlich ist. § 30 gilt entsprechend. 

§ 27 Grundsätze der Datenerhebung 

(1) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei der betroffenen Person mit ihrer Kenntnis zu erheben. 

Bei einer Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle oder bei einem Dritten dürfen personenbezogene Daten nur 

erhoben werden, wenn 



1. eine Rechtsvorschrift dies zulässt, 

2. Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, 

3. Offensichtlich ist, dass die Erhebung im Interesse der betroffenen Person liegt und sie einwilligen würde, 

4. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen erhoben werden,  

5. die Erhebung bei der betroffenen Person nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre 

und keine Anhaltspunkte bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 

beeinträchtigt werden oder 

6. die Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erheblich gefährdet oder wesentlich erschwert würde. 

Betroffene oder Dritte sollen auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung hingewiesen werden. 

(2) Personenbezogene Daten sind offen zu erheben. Eine Datenerhebung, die nicht als Maßnahme der 

Gefahrenabwehr erkennbar sein soll, ist nur zulässig 

1. in den Fällen der §§ 31 bis 35, 

2. wenn andernfalls die Aufgabenerfüllung erheblich gefährdet würde oder 

3. wenn dies dem Interesse der betroffenen Person entspricht. 

Die Polizei darf in Fällen der Nummern 2 und 3 keine Mittel einsetzen oder Methoden anwenden, die nach Art oder 

Schwere des Eingriffs den besonderen Mitteln und Methoden vergleichbar sind. 

(3) Die Datenerhebung nach § 32 Abs. 1, §§ 33 bis 35 darf sich nicht gegen Personen richten, die in 

Strafverfahren aus beruflichen Gründen zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt sind (§§ 53 und 53 a der 

Strafprozessordnung, § 12 Abs. 3 und § 23 Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes), soweit Sachverhalte betroffen 

sind, auf die sich ihr Zeugnisverweigerungsrecht bezieht. Der Polizeivollzugsdienst darf solche Personen nicht von 

sich aus als Vertrauensperson ( § 34 Abs. 1) in Anspruch nehmen. 

§ 28 Datenerhebung 

(1) Die Polizei darf über die in §§ 5, 6 oder 7 genannten Personen personenbezogene Daten erheben, soweit 

dies zur Abwehr einer Gefahr oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe nach § 1 Abs. 3 oder 4 erforderlich ist. 

(2) Der Polizeivollzugsdienst darf, wenn dies zur Verhütung von Straftaten erforderlich ist, über Absatz 1 

hinaus Daten erheben über 

1. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie künftig Straftaten begehen werden, 

2. Personen, bei denen die Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Opfer von Straftaten werden, 

3. Personen, die sich im engen räumlichen Umfeld einer Person aufhalten, die auf Grund ihrer beruflichen 

Tätigkeit oder ihrer Stellung in der Öffentlichkeit besonders gefährdet erscheint, soweit dies zum Schutz 

von Leib, Leben oder Freiheit der gefährdeten Person erforderlich ist, und  

4. Hinweisgeber oder sonstige Auskunftspersonen, die dazu beitragen können, einen bestimmten 

Sachverhalt aufzuklären. 

(3) Der Polizeivollzugsdienst darf personenbezogenen Daten zur Vorbereitung für die Abwehr von Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit über folgende Personen erheben:  

1. Personen, deren Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr benötigt werden, 

2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhebliche Gefahr ausgehen kann, 

3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen, 

4. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. 

(4) Es dürfen Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern und andere 

personenbezogene Daten über die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer der 

genannten Personengruppen erhoben werden, soweit dies zur Vorbereitung für die Hilfeleistung in Gefahrenfällen 

erforderlich ist. Im Falle des Absatzes 3 Nr. 4 sind die personenbezogenen Daten, die in einer Datei gespeichert 

worden sind, unverzüglich nach Beendigung des Anlasses zu löschen. Dies gilt nicht, wenn es sich um regelmäßig 



wiederkehrende Veranstaltungen handelt oder wenn die personenbezogenen Daten zur Verfolgung einer Straftat 

oder Ordnungswidrigkeit verarbeitet werden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung begangen worden ist.  

§ 29 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, an besonders gefährdeten 

Objekten, auf öffentlichen Flächen, zur Eigensicherung und durch automatische 

Kennzeichenerkennung 

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf bei oder unmittelbar im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen 

oder Ansammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, offene Bildaufnahmen sowie Bild- und 

Tonaufzeichnungen (Aufzeichnungen) über solche Personen anfertigen, bei denen Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass sie nicht geringfügige Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begehen werden und zu erwarten ist, 

dass ohne diese Maßnahme die Erfüllung polizeilicher Aufgaben nicht möglich wäre oder wesentlich erschwert 

würde. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 

(2) Der Polizeivollzugsdienst darf Aufzeichnungen von einer Person anfertigen, wenn sie sich in einem Objekt 

im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und die weiteren Voraussetzungen nach 

Absatz 1 erfüllt sind. 

(3) Öffentlich zugängliche Orte, an denen vermehrt Straftaten begangen werden oder bei denen auf Grund der 

örtlichen Verhältnisse die Begehung von Straftaten besonders zu erwarten ist, dürfen mittels Bildübertragung und –

aufzeichnung durch den Polizeivollzugsdienst offen und erkennbar beobachtet werden, wenn dies zur Erfüllung von 

Aufgaben nach § 1 Abs. 1 erforderlich ist. Die Anordnung der Bildübertragung darf nur durch die Behördenleitung 

erfolgen. § 30 gilt im Übrigen entsprechend. In regelmäßigen Zeitabständen ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 

die Anordnung weiter vorliegen. Die Orte sind im Benehmen mit dem Senator für Inneres, Kultur und Sport 

festzulegen. 

(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 hergestellten Aufzeichnungen und daraus gefertigte Unterlagen sind 

spätestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt der Aufzeichnung zu löschen oder zu vernichten, nach Absatz 3 

hergestellte Aufzeichnungen spätestens nach 48 Stunden, soweit nicht die Aufbewahrung im Einzelfall zur Verfolgung 

von Straftaten oder von Ordnungswidrigkeiten weiterhin erforderlich ist. 

(5) Der Polizeivollzugsdienst darf zur Eigensicherung bei Anhalte- und Kontrollsituationen im öffentlichen 

Verkehrsraum nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften Bildaufzeichnungen offen anfertigen. Die 

Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unmittelbar betroffen werden. Die Aufzeichnungen sind 

unverzüglich zu löschen oder zu vernichten, soweit nicht die Aufbewahrung zur Verfolgung von Straftaten, die sich 

gegen Polizeivollzugsbeamte gerichtet haben, weiterhin erforderlich ist. 

(6) Der Polizeivollzugsdienst darf bei Kontrollen im öffentlichen Verkehrsraum nach diesem Gesetz und 

anderen Gesetzen personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur elektronischen 

Erkennung von Kraftfahrzeugkennzeichen zum Zwecke des sofortigen automatischen Abgleichs mit dem 

Fahndungsbestand erheben. Es dürfen nur personenbezogene Daten gespeichert und verarbeitet werden, die mit 

den im Fahndungsbestand gespeicherten Daten übereinstimmen. 

§ 30 Datenerhebung mit besonderen Mitteln und Methoden 

Die Anordnung für die Erhebung von Daten mit besonderen Mitteln und Methoden (§§ 31, 32 Abs. 1, §§ 33 bis 35) 

durch den Polizeivollzugsdienst trifft die Behördenleitung, soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie kann ihre Befugnis 

auf besonders beauftragte Beamte des höheren Dienstes übertragen. Die Anordnung ist aktenkundig zu machen. 

Aus ihr müssen sich ergeben: 

1. Art, Beginn und Ende der Maßnahme, 

2. die beauftragte Organisationseinheit, 

3. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme begründen, 

4. Zeitpunkt der Anordnung sowie Name und Dienststellung des Anordnenden. 

Die Anordnung ist zu befristen. 



§ 31 Polizeiliche Beobachtung 

(1) Die Ausschreibung zur Beobachtung anlässlich von polizeilichen Kontrollen, die die Feststellung der 

Personalien zulassen, kann angeordnet werden, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person eine Straftat von erheblicher Bedeutung begehen 

wird oder 

2. die auf Tatsachen beruhende Gesamtwürdigung der Person und ihrer bisher begangenen Straftaten die 

Annahme rechtfertigen, dass sie auch künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird, 

und dies für die Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist. Die Anordnung darf sich nur gegen diese Person richten 

und nur dann getroffen werden, wenn andere Maßnahmen weniger erfolgversprechend oder nicht möglich wären. 

Gegen andere Personen ist die Maßnahme zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 

sie mit einer Person nach Satz 1 in Verbindung stehen oder eine solche Verbindung hergestellt wird, dass die 

Maßnahme zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Feststellung des Aufenthaltsorts einer Person nach Satz 1 

führen wird und andere Maßnahmen weniger erfolgversprechend oder nicht möglich wären. 

(2) Das Kennzeichen eines Kraftfahrzeugs kann ausgeschrieben werden, wenn das Fahrzeug für eine nach 

Absatz 1 ausgeschriebene Person zugelassen ist oder von ihr benutzt wird. 

(3) Im Falle eines Antreffens können auch personenbezogene Informationen eines Begleiters der 

ausgeschriebenen Person oder des Führers eines ausgeschriebenen Kraftfahrzeugs gemeldet werden. 

(4) Die Ausschreibung darf nur durch einen Richter angeordnet werden. Zuständig ist das Gericht nach § 33 

Abs. 3. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch den Polizeivollzugsdienst erfolgen. Hat der 

Polizeivollzugsdienst die Anordnung getroffen, so beantragt er unverzüglich die richterliche Bestätigung der 

Anordnung. Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen von dem Amtsgericht bestätigt 

worden ist. Die Anordnung ist auf höchstens zwölf Monate zu befristen. Eine Verlängerung um nicht mehr als jeweils 

drei Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen weiter vorliegen. Liegen die Voraussetzungen für die 

Ausschreibung nicht mehr vor, ist ihr Zweck erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, so ist die 

Ausschreibung unverzüglich zu beenden. Die erhobenen personenbezogenen Daten sind zu löschen, soweit sie nicht 

zur Verfolgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit erforderlich sind. 

§ 32 Datenerhebung durch Observation 

(1) Eine planmäßig angelegte verdeckte Personenbeobachtung durch den Polizeivollzugsdienst, die 

durchgehend länger als 24 Stunden dauern oder an mehr als zwei Tagen stattfinden soll (längerfristige Observation), 

ist nur zulässig 

1. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit über die in den §§ 5 und 6 

genannten Personen, wenn die Abwehr der Gefahr auf andere Weise nicht möglich erscheint, 

2. zur Beobachtung von Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten von 

erheblicher Bedeutung begehen werden, wenn die Verhütung der Straftaten auf andere Weise nicht 

möglich erscheint, sowie 

3. zur Beobachtung von Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen 

ist dass sie mit einer Person nach Nummer 1 oder 2 in Verbindung stehen oder eine solche Verbindung 

hergestellt wird, dass die Maßnahme zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des 

Aufenthalts der Person führen wird und auf andere Weise weniger Erfolg versprechend oder wesentlich 

erschwert wäre. 

Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen wären. 

(2) Die längerfristige Observation darf nur durch einen Richter angeordnet werden. Zuständig ist das Gericht 

nach § 33 Abs. 3. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch den Polizeivollzugsdienst erfolgen. Hat der 

Polizeivollzugsdienst die Anordnung getroffen, so beantragt er unverzüglich die richterliche Bestätigung der 

Anordnung. Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen von dem Amtsgericht bestätigt 



worden ist. Die Anordnung ist auf die Dauer von längstens einen Monat zu befristen. Eine Verlängerung der 

Maßnahme um jeweils längstens einen Monat ist zulässig, soweit die Voraussetzungen für die Anordnung der 

Maßnahme fortbestehen. 

(3) Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt (kurzfristige Observation), 

finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung. Durch eine kurzfristige Observation darf der Polizeivollzugsdienst 

personenbezogene Daten nur erheben, soweit dies zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) erforderlich ist und 

wenn ohne diese Maßnahme die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe gefährdet würde. 

§ 33 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel 

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf unter den in § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen 

durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel Bildaufnahmen und –aufzeichnungen anfertigen, das nichtöffentlich 

gesprochene Wort abhören und aufzeichnen sowie den jeweiligen Aufenthaltsort einer Person bestimmen. Die 

Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Das Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt.  

(2) Ohne Wissen des Betroffenen darf durch den Polizeivollzugsdienst das in einer Wohnung nichtöffentlich 

gesprochene Wort mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn dies erforderlich ist zur Abwehr 

einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass sich die Person, der die Gefahr droht oder von der die Gefahr ausgeht, in der Wohnung aufhält und die Gefahr 

auf andere Weise nicht abgewehrt werden kann. 

(3) Das Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes nach Absatz 1 und Absatz 2 

bedürfen der richterlichen Anordnung. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeidienststelle ihren 

Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Anordnung ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Bei einer Maßnahme nach 

Absatz 2 darf die Frist höchstens vier Monate betragen. Eine Verlängerung um jeweils den gleichen Zeitraum ist 

zulässig, solange die Voraussetzungen für die Maßnahme fortbestehen. Bei Gefahr im Verzug kann der 

Polizeivollzugsdienst die Anordnung treffen. Die richterliche Bestätigung der Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie 

nicht binnen drei Tagen durch einen Richter bestätigt wird. Wird die Anordnung nicht bestätigt, sind die durch den 

Einsatz technischer Mittel gewonnenen Unterlagen unverzüglich zu vernichten. 

(4) Aufzeichnungen über Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, sind 

unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse über solche Äußerungen dürfen nicht verwertet werden. Die Tatsache der 

Erfassung der Daten und ihrer Löschung ist zu dokumentieren. Gespräche über die beabsichtigte Begehung von 

Straftaten oder ihre Fortführung gehören nicht zum Kernbereich privater Lebensgestaltung. 

(5) Personen, gegen die sich die Datenerhebung gerichtet hat oder die von ihr sonst betroffen wurden, sind 

nach Beendigung der Maßnahme darüber zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der 

Datenerhebung geschehen kann. Erfolgt nach Beendigung einer Maßnahme nach Absatz 2 die Unterrichtung nicht 

innerhalb von sechs Monaten, bedarf die weitere Zurückstellung der Unterrichtung der richterlichen Zustimmung. 

Entsprechendes gilt nach Ablauf von weiteren sechs Monaten. Über die Zurückstellung entscheidet das Gericht, das 

für die Anordnung der Maßnahme zuständig gewesen ist. Eine Unterrichtung kann mit richterlicher Zustimmung 

unterbleiben, wenn 

1. die Voraussetzungen einer Unterrichtung nach Satz 1 voraussichtlich auf Dauer nicht vorliegen oder 

2. überwiegende schutzwürdige Belange eines Betroffenen entgegenstehen oder 

3. die Identität oder der Aufenthaltsort eines Betroffenen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt 

werden kann. 

(6) Sind nach Absatz 2 erlangte personenbezogene Daten nicht mehr zur Aufgabenerfüllung erforderlich, sind 

sie zu löschen. Die Löschung ist zu protokollieren. Die Löschung unterbleibt, soweit die Daten für eine Mitteilung an 

den Betroffenen nach Absatz 5 oder für eine gerichtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit einer Maßnahme nach 



Absatz 2 von Bedeutung sein können. In diesem Fall sind die personenbezogenen Daten zu sperren und dürfen nur 

zu diesem Zweck verarbeitet werden. Im Falle der Unterrichtung der Betroffenen sind gesperrte Daten nach Satz 4 zu 

löschen, wenn der Betroffene nach Ablauf eines Monats nach seiner Unterrichtung keine Rechtsmittel einlegt; auf 

diese Frist ist in der Unterrichtung hinzuweisen. 

(7) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr vor, so sind die Maßnahmen unverzüglich zu 

beenden. Die Beendigung ist dem Richter mitzuteilen. 

(8) Wird das technische Mittel ausschließlich zum Schutz von Leib, Leben und Freiheit einer bei einem 

polizeilichen Einsatz tätigen Person eingesetzt, genügt die Anordnung des Polizeivollzugsdienstes. 

§ 34 Datenerhebung durch Vertrauenspersonen 

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf unter den in § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen 

personenbezogene Daten erheben durch die Verwendung von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei nicht 

bekannt ist (Vertrauenspersonen). Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar 

betroffen werden. 

(2) Die Frist für die Anordnung der Maßnahme beträgt höchstens sechs Monate; sie kann um diesen Zeitraum 

verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für die Anordnung der Maßnahme weiter vorliegen. 

§ 35 Datenerhebung durch den Einsatz verdeckt ermittelnder Personen 

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf durch den Einsatz von Beamten, die unter einer ihnen verliehenen, auf 

Dauer angelegten veränderten Identität (Legende) eingesetzt werden (verdeckte Ermittler), personenbezogene Daten 

erheben  

1. über die in § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 genannten Personen unter den dort genannten Voraussetzungen, 

2. über Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten nach § 100 c Abs. 1 

Nr. 3 der Strafprozessordnung begehen werden, wenn die Verhütung dieser Straftaten auf andere Weise aussichtslos 

oder wesentlich erschwert wäre, 
3. über Personen, die ein Verbrechen begangen haben und bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass die Gefahr der Wiederholung besteht, 

4. über Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie ein Verbrechen begehen 

werden, die besondere Bedeutung der Tat den Einsatz gebietet und andere Maßnahmen aussichtslos wären, sowie 

5. über Kontakt- oder Begleitpersonen der in Nummer 2 bis 4 genannten Personen, wenn dies zur Verhütung 

einer Straftat nach Nummer 2 bis 4 unerlässlich ist.  

Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.  

(2) Ein verdeckter Ermittler darf zur Erfüllung seines Auftrags unter der Legende am Rechtsverkehr 

teilnehmen. Er darf unter der Legende mit Einverständnis des Berechtigten dessen Wohnung betreten. Das 

Einverständnis darf nicht durch ein über die Nutzung der Legende hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts 

herbeigeführt werden.  

(3) Über die Zulässigkeit des Einsatzes eines verdeckten Ermittlers entscheidet der Richter des Amtsgerichts 

Bremen auf Antrag des Landeskriminalamts. Nach Ablauf von sechs Monaten hat das Landeskriminalamt die erneute 

Entscheidung des Richters des Amtsgerichts Bremen herbeizuführen. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des 

Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.  

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung auf den Einsatz von verdeckten Ermittlern in der Freien Hansestadt 

Bremen durch ein anderes Land.  

(5) Soweit es für den Aufbau oder die Aufrechterhaltung der Legende unerlässlich ist, dürfen entsprechende 

Urkunden hergestellt, verändert und gebraucht werden.  

§ 36 Parlamentarische Kontrolle 



(1) Die Bürgerschaft bildet zur Kontrolle der nach den §§ 31, 32 Abs. 1, §§ 33 bis 35 und 36 i durchgeführten 

Maßnahmen einen Ausschuss. Der Ausschuss hat mindestens drei Mitglieder. Jede Fraktion benennt mindestens ein 

Mitglied.  

(2) Der Senator für Inneres, Kultur und Sport unterrichtet den Ausschuss in Abständen von höchstens sechs 

Monaten über Anlass und Dauer der Datenerhebungen nach Absatz 1.  

(3) Für die Rechte des Ausschusses gilt Artikel 105 Absatz 4 der Landesverfassung.  

(4) Die Verhandlungen des Ausschusses sind vertraulich.  

§36 a Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten, Zweckbindung  

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten, die sie nach diesem Gesetz rechtmäßig erhoben hat, 

speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die personenbezogenen 

Daten dürfen nur für den bestimmten Zweck verarbeitet werden, für den sie im Einzelfall erhoben worden sind; § 36 b 

bleibt unberührt. Erlangt die Polizei rechtmäßig Kenntnis von personenbezogenen Daten, ohne sie erhoben zu 

haben, so darf sie diese Daten zu einem der Gefahrenabwehr dienenden Zweck speichern, verändern oder nutzen. 

Die Zweckbestimmung ist bei jeder Speicherung festzulegen.  

(2) Personenbezogene Daten, die mit besonderen Mitteln oder Methoden erhoben worden sind oder die die 

Voraussetzungen des § 36 b Abs. 7 erfüllen, sind zu kennzeichnen.  

(3) Personenbezogene Daten dürfen nur dann in Dateien der Polizei gespeichert werden, wenn sie aus Akten 

ersichtlich sind. Bei wertenden Angaben über eine Person muss in der Datei die Stelle angegeben sein, die die Akte 

führt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Dateien, die für einen Zeitraum von weniger als sechs Monaten eingerichtet 

werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Dateien, die nur für einen Zeitraum von weniger als sechs Monaten 

eingerichtet werden oder für revisionssichere Datenverarbeitungsverfahren, die den Anforderungen des § 7 Abs. 4 

des Bremischen Datenschutzgesetzes entsprechen. 

(4) Der Polizeivollzugsdienst darf fernmündlich über eine Notrufnummer an ihn gerichtete Hilfeersuchen und 

Mitteilungen auf einen Tonträger aufnehmen. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach einem Monat zu löschen. 

Dies gilt nicht, wenn die Daten zur Verfolgung einer Straftat oder nicht geringfügigen Ordnungswidrigkeit oder zur 

Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeutung erforderlich sind.  

(5) Die Polizei darf zur Vorgangsverwaltung, zur befristeten Dokumentation ihres Handelns, zu Zwecken der 

Datenschutzkontrolle und zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage 

personenbezogene Daten speichern.  

§36 b Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten zu anderen Zwecken  

(1) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von personenbezogenen Daten zu anderen als den in § 36 a 

Abs. 1 genannten Zwecken ist nur zulässig, wenn  

1. es sich um einen Zweck der Gefahrenabwehr handelt und die Daten hierfür erhoben werden dürften oder 

2. die betroffene Person eingewilligt hat.  

(2) Die Speicherung, Veränderung und Nutzung von personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung von 

Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungsprüfung oder zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen 

gilt nicht als Verarbeitung für andere Zwecke.  

(3) Personenbezogene Daten, die einem Amts- oder Berufsgeheimnis unterliegen, dürfen zu einem anderen 

als dem Zweck, zu dem sie erhoben oder gespeichert worden sind, nur gespeichert, verändert oder genutzt werden, 

wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist oder wenn die betroffene 

Person eingewilligt hat.  

(4) Personenbezogene Daten, die  

1. ausschließlich zur zeitlich befristeten Dokumentation oder zur Vorgangsverwaltung gespeichert, 

2. zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen 

Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert oder 



3. auf Grund einer auf einen bestimmten Zweck beschränkten Einwilligung der betroffenen Person erhoben  

worden sind, dürfen zu einem anderen als dem Zweck, zu dem sie erhoben oder gespeichert worden sind, nur 

gespeichert, verändert oder genutzt werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 

oder zur Aufklärung einer der in § 100 a der Strafprozessordnung genannten Straftaten oder solcher Straftaten, die 

sich gegen Leib oder Leben oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung richten, erforderlich ist. Die Entscheidung 

trifft die Behördenleitung. Sie kann ihre Entscheidungsbefugnis auf Bedienstete des höheren Dienstes übertragen. 

Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen.  

(5) Der Polizeivollzugsdienst darf personenbezogene Daten, die er im Rahmen der Verfolgung von Straftaten 

über eine tatverdächtige Person und in Zusammenhang damit über Dritte rechtmäßig erhoben oder rechtmäßig 

erlangt hat, speichern, verändern und nutzen, wenn wegen der Art, Ausführung oder Schwere der Tat sowie der 

Persönlichkeit der tatverdächtigen Person anzunehmen ist, dass sie weitere Straftaten begehen wird und die 

Speicherung erforderlich ist, um diese Straftaten zu verhüten. Die Speicherung der nach Satz 1 über Dritte 

erhobenen personenbezogenen Daten in Dateien ist nur zulässig über die in § 28 Abs. 2 Nrn. 2, 3 und 4 genannten 

Personen. Der Ausgang eines strafprozessrechtlichen Verfahrens ist zusammen mit den Daten nach Satz 1 zu 

speichern.  

(6) Sind personenbezogene Daten mit besonderen Mitteln oder Methoden erhoben worden, so ist deren 

Speicherung, Veränderung oder Nutzung zu einem anderen Zweck nur zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 

Leib, Leben oder Freiheit, zur Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung oder zum Schutz der zur 

Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz tätigen Personen zulässig. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die zur Aufklärung von Vorgängen in einer Wohnung mit dem Einsatz technischer Mittel zum Schutz von Leib, Leben 

oder Freiheit einer bei einem polizeilichen Einsatz in einer Wohnung tätigen Person erhoben worden sind, ist nur zu 

den in Satz 1 genannten anderen Zwecken zulässig und bedarf der richterlichen Anordnung. § 32 Abs. 2 gilt 

entsprechend. Satz 1 gilt nicht für die Speicherung von personenbezogenen Daten in einer Datei nach § 36 a Abs. 4.  

(7) Absatz 6 ist auf die Speicherung, Veränderung oder Nutzung nach anderen Rechtsvorschriften erhobener 

personenbezogener Daten entsprechend anzuwenden, wenn erkennbar ist, dass die Daten mit Mitteln oder 

Methoden erhoben wurden, die nach Art und Schwere des Eingriffs den besonderen Mitteln oder Methoden 

vergleichbar sind. Die verarbeitende Stelle ist nicht verpflichtet, die Art und Weise der Datenerhebung zu ermitteln.  

(8) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung personenbezogener Daten über unvermeidbar betroffene 

Dritte (§ 29 Abs. 5, § 32 Abs. 1 Satz 2, § 33 Abs. 1 Satz 2, § 34 Abs. 1 Satz 2, § 35 Abs. 1 Satz 2) und über 

Personen, die mit einer ausgeschriebenen Person angetroffen worden sind (§ 31 Abs. 3), ist nur zulässig, wenn dies 

zur Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Satz 1 ist auch auf die Veränderung und 

Nutzung von in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten anzuwenden, die nach § 28 Abs. 2 Nr. 4 erhoben 

worden sind, wenn die Dateien für länger als sechs Monate eingerichtet werden.  

(9) Daten, die zum Zweck der Gefahrenabwehr erhoben oder sonst verarbeitet worden sind, dürfen nach 

Maßgabe der Vorschriften der Strafprozessordnung zum Zwecke der Verfolgung von Straftaten gespeichert, 

verändert und genutzt werden. Personenbezogene Daten, die mit besonderen Mitteln oder Methoden erhoben 

worden sind, dürfen nur genutzt werden, wenn sie nach den Vorschriften der Strafprozessordnung für diesen Zweck 

hätten erhoben werden dürfen.  

§ 36 c Allgemeine Regeln der Datenübermittlung  

(1) Personenbezogene Daten dürfen zu einem anderen Zweck als dem, zu dem sie erlangt oder gespeichert 

worden sind, nur unter den Voraussetzungen des § 36 b Abs. 1 und 4 übermittelt werden. Die Übermittlung zu einem 

anderen Zweck ist aktenkundig zu machen. Dies gilt nicht für mündliche Auskünfte, wenn zur betroffenen Person 

keine Unterlagen geführt werden, und nicht für automatisierte Abrufverfahren.  

(2) Bewertungen (§ 36 a Abs. 3 Satz 2), personenbezogene Daten über die in § 28 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 

genannten Personen sowie nach § 31 Abs. 3 übermittelte personenbezogene Daten über eine Person, die mit einer 



ausgeschriebenen Person angetroffen worden ist, dürfen nur Polizei- und Strafverfolgungsbehörden übermittelt 

werden.  

(3) Die Datenübermittlung zwischen der Polizei und dem Verfassungsschutz erfolgt nach dem Gesetz über 

den Verfassungsschutz im Lande Bremen.  

§ 36 d Datenübermittlung innerhalb der Polizei  

(1) Die Behörden und Dienststellen der Polizei dürfen untereinander personenbezogene Daten übermitteln, 

wenn die Übermittlung zur Erfüllung einer Aufgabe der Gefahrenabwehr erforderlich ist. Dies gilt auch für 

Übermittlungen an die Polizei und sonstige Behörden der Gefahrenabwehr anderer Länder und des Bundes.  

(2) Sollen personenbezogene Daten, die mit besonderen Mitteln oder Methoden erhoben oder nach § 36 b 

Abs. 7 gespeichert worden sind, zu einem anderen Zweck übermittelt werden, so ist zuvor zu prüfen, ob die 

Verarbeitung dieser Daten durch den Empfänger nach § 36 b Abs. 6 zulässig ist.  

§ 36 e Automatisiertes Abrufverfahren  

(1) Ein automatisiertes Verfahren, das die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen den Behörden 

der Polizei durch Abruf aus einer Datei ermöglicht, darf mit Zustimmung des Senators für Inneres, Kultur und Sport 

eingerichtet werden. § 14 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Bremischen Datenschutzgesetzes ist entsprechend anzuwenden.  

(2) Die Abrufe im Rahmen eines automatisierten Verfahrens sind für Zwecke der Datenschutzkontrolle zu 

protokollieren und in überprüfbarer Form aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind jeweils am Ende des 

Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten.  

(3) Für die Einrichtung automatisierter Abrufverfahren unter Beteiligung von öffentlichen Stellen, die nicht 

Behörden der Polizei sind, gilt im Übrigen § 14 des Bremischen Datenschutzgesetzes.  

(4) Der Polizeivollzugsdienst darf zur Erfüllung von Aufgaben der Gefahrenabwehr, die nicht nur örtliche 

Bedeutung haben, an einem Datenverbund der Polizei mit anderen Ländern und dem Bund teilnehmen, der auch 

eine automatisierte Datenübermittlung ermöglicht, wenn in der hierüber getroffenen Vereinbarung festgelegt ist, 

welcher Behörde die nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften bestehenden Pflichten einer 

speichernden Stelle obliegen.  

§ 36 f Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen, an ausländische öffentliche Stellen sowie an 

über- und zwischenstaatliche Stellen  

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten an andere öffentliche Stellen übermitteln, soweit dies  

1. zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle, 

2. zur Abwehr einer Gefahr durch den Empfänger oder 

3. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Abwehr einer schwerwiegenden 

Beeinträchtigung der Rechte einer Person  

erforderlich ist oder sie im Rahmen ihrer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte für das Bestehen einer 

erheblichen sozialen Notlage feststellt. 

(2) Personenbezogene Daten dürfen an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche 

Stellen übermittelt werden, soweit dies  

1. in einem Gesetz, einem Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaften oder einem internationalen Vertrag 

geregelt ist oder 

2. zur Abwehr einer Gefahr durch die übermittelnde Stelle oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch 

den Empfänger  

erforderlich ist.  

(3) Für die Übermittlung von personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck als zu dem, zu dem sie mit 

besonderen Mitteln oder Methoden erhoben worden sind, gilt § 36 b Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 in den Fällen der 

Absätze 1 und 2 Nr. 2 entsprechend.  

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 darf die Übermittlung an eine ausländische öffentliche Stelle oder an 



eine über- und zwischenstaatliche Stelle nur erfolgen, wenn für diese Stelle den Vorschriften dieses Gesetzes 

vergleichbare Datenschutzregelungen gelten. Satz 1 gilt nicht, soweit unter Berücksichtigung der schutzwürdigen 

Belange der betroffenen Person und der Bedeutung, die der Erfüllung der Gefahrenabwehraufgabe zukommt, 

Belange der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit überwiegen.  

(5) Eine Übermittlung nach Absatz 2 darf nicht erfolgen, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass die 

Übermittlung einen Verstoß gegen wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts, insbesondere gegen Grundrechte, 

zur Folge haben würde.  

§ 36 g Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs, Bekanntgabe an 

die Öffentlichkeit  

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs 

übermitteln, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist oder soweit der Empfänger ein rechtliches Interesse 

an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht, er diese Kenntnis nicht auf ihm zumutbare andere 

Weise erhalten kann und schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht entgegenstehen. Der Empfänger darf die 

übermittelten personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verarbeiten, zu deren Erfüllung sie ihm übermittelt 

worden sind.  

(2) Der Polizeivollzugsdienst darf personenbezogene Daten und Abbildungen einer Person zum Zweck der 

Ermittlung der Identität oder des Aufenthaltsortes oder zur Warnung öffentlich bekannt geben, wenn  

1. die Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben auf andere Weise nicht möglich erscheint oder 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person eine Straftat von erheblicher Bedeutung 

begehen wird, und die Vorsorge für die Verfolgung oder die Verhütung dieser Straftat auf andere Weise 

nicht möglich erscheint. 

Die Daten können mit einer wertenden Angabe über die Person verbunden werden, wenn dies zur Abwehr der in den 

Nrn . 1 und 2 genannten Gefahren erforderlich ist; § 36 c Abs. 2 ist nicht anzuwenden. § 30 gilt entsprechend.  

§ 36 h Datenabgleich  

Der Polizeivollzugsdienst darf rechtmäßig erlangte personenbezogene Daten mit Dateien abgleichen, die der Suche 

nach Personen oder Sachen dienen. Der Polizeivollzugsdienst kann darüber hinaus jedes amtliche Kennzeichen von 

Kraftfahrzeugen mit den in Satz 1 genannten Dateien abgleichen, wenn dies zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. Ein 

Abgleich der nach § 28 Abs. 3 erhobenen personenbezogenen Daten ist nur mit Zustimmung der betroffenen Person 

zulässig. Der Polizeivollzugsdienst kann personenbezogene Daten mit dem Inhalt anderer von ihr geführter Dateien 

im Rahmen der Zweckbestimmung dieser Dateien abgleichen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies 

zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe der Gefahrenabwehr erforderlich ist.  

§ 36 i Datenabgleich mit anderen Dateien 

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf von öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen die Übermittlung 

personenbezogener Daten von Personen, die bestimmte Prüfungsmerkmale erfüllen, zum Zwecke des Abgleichs mit 

anderen Datenbeständen verlangen, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 

Bundes oder eines Landes, für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zur Verhütung einer Straftat von 

erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, wen die Abwehr der Gefahr auf 

andere Weise weniger erfolgversprechend oder nicht möglich wäre. 

(2) Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck hat die speichernde Stelle die für den Abgleich erforderlichen Daten 

unverzüglich aus den Datenbeständen auszusondern und dem Polizeivollzugsdienst zur Verfügung zu stellen. Die 

Übermittlung ist auf Namen, Anschriften, Tag und Ort der Geburt der betroffenen Person sowie auf im Einzelfall 

festzulegende Merkmale zu beschränken. Soweit die zu übermittelnden Daten von anderen Daten nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand getrennt werden können, sind auch die anderen Daten zu übermitteln. Die Nutzung 

der anderen Daten ist nicht zulässig. Rechtsvorschriften über ein Berufs- oder Amtsgeheimnis bleiben unberührt. 



(3) Eine Maßnahme nach Absatz 1 darf nur durch die Behördenleitung mit Zustimmung des Senators für 

Inneres, Kultur und Sport angeordnet werden. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist unverzüglich zu 

unterrichten. 

(4) Sind die Daten auf Datenträgern übermittelt worden, so sind diese nach Beendigung des Abgleichs 

unverzüglich zurückzugeben. Personenbezogene Daten, die auf andere Datenträger übertragen wurden, sind 

unverzüglich zu löschen, sobald sie für den Zweck ihrer Erhebung nicht mehr benötigt werden. Über die Löschung 

der Daten ist eine Niederschrift anzufertigen, die gesondert aufzubewahren ist. 

(5) § 36 b Abs. 6 gilt entsprechend. 

§ 36 j Dateibeschreibung  

Für die Dateibeschreibung der in einer polizeilichen Datei zu speichernden personenbezogenen Daten gilt § 8 des 

Bremischen Datenschutzgesetzes. Die Notwendigkeit der Weiterführung oder Änderung von Dateien ist spätestens 

nach Ablauf von vier Jahren seit ihrer Errichtung zu prüfen.  

§ 36 k Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten  

(1) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird 

festgestellt, dass in Akten gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig sind, ist dies in der Akte zu vermerken 

oder auf sonstige Weise festzuhalten.  

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
2. bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer 

Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der in 

ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.  

Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigen 

Aufwand möglich, kann an die Stelle der Löschung die Sperrung treten.  

(3) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, sind sie im Fall von Absatz 2 Nr. 1 durch Anbringung 

eines entsprechenden Vermerks zu sperren. Im Fall von Absatz 2 Nr. 2 sind die Akten spätestens zu vernichten, 

wenn die gesamte Akte zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Aufgaben nicht mehr 

erforderlich ist.  

(4) Der Senator für Inneres, Kultur und Sport legt durch Verwaltungsvorschrift die Fristen fest, nach deren 

Ablauf zu prüfen ist, ob die weitere Speicherung der Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Fristen dürfen  

1. bei Erwachsenen zehn Jahre, 

2. bei Minderjährigen fünf Jahre und 

3. bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, zwei Jahre  

nicht überschreiten, wobei nach dem Zweck der Speicherung sowie Art und Bedeutung des Anlasses zu 

unterscheiden ist. Die Frist beginnt regelmäßig mit dem letzten Anlass der Speicherung eines personenbezogenen 

Datums. Verbüßt die Person eine Freiheitsstrafe oder ist gegen sie eine mit Freiheitsentzug verbundene Maßregel 

der Besserung und Sicherung angeordnet, so beginnt die Frist mit der Entlassung.  

(5) Die Pflicht, einzelne personenbezogene Daten unabhängig von einer nach Absatz 4 bestimmten Frist zu 

berichtigen, zu löschen oder zu sperren, bleibt unberührt.  

(6) An Stelle der Löschung tritt eine Sperrung, solange  

1. Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange des Betroffenen 

beeinträchtigt werden oder 

2. die Nutzung der personenbezogenen Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot in einem 

gerichtlichen Verfahren oder einem Verwaltungsverfahren unerlässlich ist.  

Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur zu den in Satz 1 Nr. 2 genannten Zwecken verarbeitet 

werden. 



 

 

Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Bremen 
vom 28. Februar 2006 (Brem.GBl. S. 87), zuletzt geändert am 19. Dezember 2006 (Brem.GBl. S. 539) - Auszug – 

 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck und Auftrag des Verfassungsschutzes  

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der 

Sicherheit des Bundes und der Länder. Er erfüllt diesen Auftrag durch  

1. die Sammlung und Auswertung von Informationen über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 

Satz 1,  

2. die Unterrichtung der Landesregierung und die Mitwirkung an der Aufklärung der Öffentlichkeit über diese 

Bestrebungen und Tätigkeiten,  

3. die Wahrnehmung der in diesem Gesetz geregelten sonstigen Mitwirkungsaufgaben sowie  

4. den in diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen Informationsaustausch mit 

anderen Stellen.  

§ 3 Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz  

(1) Aufgabe des Landesamtes für Verfassungsschutz ist die Sammlung und Auswertung von Informationen, 

insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen, über  

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit 

des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der 

Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben,  

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland für eine 

fremde Macht,  

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf 

gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,  

4. Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes) 

oder gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind.  

Die Leiterin oder der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz oder die Vertreterin oder der Vertreter bestimmt 

die Objekte, die zur Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 Nrn. 1, 3 und 4 planmäßig zu beobachten und aufzuklären 

sind (Beobachtungsobjekte). § 6 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Bestimmung eines Beobachtungsobjektes ist 

regelmäßig zu überprüfen. Sie ist aufzuheben, wenn die Voraussetzung des § 6 Abs. 1 Satz 3 entfallen ist. Die 

Bestimmung eines Beobachtungsobjektes bedarf der persönlichen Zustimmung des Senators für Inneres und Sport 

oder seiner Vertreterin oder seines Vertreters.  

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz unterrichtet den Senator für Inneres und Sport regelmäßig und 

umfassend über die Wahrnehmung seiner Aufgaben und seine Auswertungsergebnisse. Die Unterrichtung soll die 

zuständigen Stellen in die Lage versetzen, Art und Ausmaß von Bestrebungen und Tätigkeiten nach Absatz 1 zu 

beurteilen und die erforderlichen Abwehrmaßnahmen zu treffen.  

(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz wirkt mit  

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen nach Maßgabe des Bremischen 

Sicherheitsüberprüfungsgesetzes,  

2. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an sicherheitsempfindlichen Stellen von lebens- oder 

verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt sind oder werden sollen,  



3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im öffentlichen Interesse 

geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gegen die Kenntnisnahme 

durch Unbefugte.  

Abschnitt 2 

Befugnisse, nachrichtendienstliche Mittel, Datenverarbeitung 

§ 6 Allgemeine Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen 

einschließlich personenbezogener Daten sowie besonderer Arten personenbezogener Daten nach § 2 Abs. 6 des 

Bremischen Datenschutzgesetzes erheben und weiter verarbeiten, soweit dieses Gesetz oder andere 

Rechtsvorschriften nicht besondere Regelungen treffen. Regelungen dieses Gesetzes über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten gelten für die Verarbeitung besonderer Arten personenbezogener Daten gleichermaßen. 

Voraussetzung für die Sammlung von Informationen im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 ist das Vorliegen tatsächlicher 

Anhaltspunkte, die, insgesamt betrachtet und unter Einbeziehung nachrichtendienstlicher Erfahrungen, den Verdacht 

einer der in § 3 Abs. 1 Satz 1 genannten Bestrebungen oder Tätigkeiten rechtfertigen.  

(2) Werden personenbezogene Daten bei Betroffenen mit deren Kenntnis erhoben, so ist der 

Erhebungszweck anzugeben, es sei denn, dass die Erhebung für Zwecke des Landesamtes für Verfassungsschutz 

nicht bekannt werden darf. Die Betroffenen sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.  

(3) Ist zum Zwecke der Sammlung von Informationen die Weitergabe personenbezogener Daten unerlässlich, 

so dürfen schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nur im unvermeidbaren Umfang beeinträchtigt werden.  

(4) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen dem Landesamt für Verfassungsschutz nicht zu; 

es darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt ist.  

(5) Bei der Sammlung und Verarbeitung von Informationen hat das Landesamt für Verfassungsschutz von 

mehreren geeigneten Maßnahmen diejenige zu wählen, die den Betroffenen voraussichtlich am wenigsten 

beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf keinen Nachteil herbeiführen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem 

beabsichtigten Erfolg steht.  

§ 7 Besondere Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall bei Kreditinstituten, 

Finanzdienstleistungsinstituten und Finanzunternehmen unentgeltlich Auskünfte zu Konten, Konteninhabern und 

sonstigen Berechtigten sowie weiteren am Zahlungsverkehr Beteiligten und zu Geldbewegungen und Geldanlagen 

einholen, wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 erforderlich ist und tatsächliche 

Anhaltspunkte für schwerwiegende Gefahren für die in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 genannten Schutzgüter 

vorliegen.  

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall bei Luftfahrtunternehmen unentgeltlich Auskünfte 

zu Namen, Anschriften und zur Inanspruchnahme von Transportleistungen und sonstigen Umständen des 

Luftverkehrs einholen. Absatz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend.  

(3)  Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 Nrn. 2 bis 4 unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des Artikel-10-Gesetzes bei Personen und 

Unternehmen, die geschäftsmäßig Postdienstleistungen erbringen, sowie bei denjenigen, die an der Erbringung 

dieser Dienstleistungen mitwirken, unentgeltlich Auskünfte zu Namen, Anschriften, Postfächern und sonstigen 

Umständen des Postverkehrs einholen.  

(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 Nrn. 2 bis 4 unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des Artikel-10-Gesetzes bei denjenigen, die 

geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste und Teledienste erbringen oder daran mitwirken, unentgeltlich 

Auskünfte über Telekommunikationsverbindungsdaten und Teledienstenutzungsdaten einholen. Die Auskunft kann 



auch in Bezug auf zukünftige Telekommunikation und die zukünftige Nutzung von Telediensten eingeholt werden. 

Telekommunikationsverbindungsdaten und Teledienstenutzungsdaten sind  

1. Berechtigungskennungen, Kartennummern, Standortkennungen sowie Rufnummer oder Kennung des 

anrufenden und angerufenen Anschlusses oder der Endeinrichtung,  

2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit,  

3. Angaben über die Art der von der Kundin oder dem Kunden in Anspruch genommenen 

Telekommunikations- und Teledienst-Dienstleistungen,  

4. Endpunkte festgeschalteter Verbindungen, ihr Beginn und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit.  

(5) Über das Einholen von Auskünften nach den Absätzen 1 bis 4 entscheidet der Senator für Inneres und 

Sport auf Antrag des Landesamtes für Verfassungsschutz. Der Antrag ist zu begründen und von der Leiterin oder 

dem Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz oder der Vertreterin oder dem Vertreter zu unterzeichnen. Die 

Entscheidung des Senators für Inneres und Sport bedarf der Zustimmung der nach § 1 Abs. 3 des Bremischen 

Gesetzes zur Ausführung des Artikel-10-Gesetzes bestehenden Kommission (G-10-Kommission). Bei Gefahr im 

Verzuge kann der Senator für Inneres und Sport anordnen, dass die Entscheidung bereits vor der Zustimmung der G-

10-Kommission vollzogen wird. In diesem Fall ist die nachträgliche Zustimmung unverzüglich einzuholen.  

(6) Die G-10-Kommission prüft im Rahmen der Erteilung der Zustimmung gemäß Absatz 5 Satz 3 sowie auf 

Grund von Beschwerden die Zulässigkeit und Notwendigkeit der Einholung von Auskünften nach den Absätzen 1 bis 

4 § 3 Abs. 1 des Bremischen Gesetzes zur Ausführung des Artikel-10-Gesetzes ist entsprechend anzuwenden. 

Entscheidungen über Auskünfte, die die G-10-Kommission für unzulässig oder nicht notwendig erklärt, hat der 

Senator für Inneres und Sport unverzüglich aufzuheben. Wird die nachträgliche Zustimmung im Fall des Absatzes 5 

Satz 4 versagt, so ist die Anordnung aufzuheben und die auf Grund der Anordnung erhobenen Daten sind 

unverzüglich zu löschen. Das Auskunftsersuchen und die übermittelten Daten dürfen weder den Betroffenen noch 

Dritten vom Auskunftsgeber mitgeteilt werden.  

(7) Der Senator für Inneres und Sport unterrichtet im Abstand von höchstens sechs Monaten die 

Parlamentarische Kontrollkommission über die Durchführung der Absätze 1 bis 4; dabei ist insbesondere ein 

Überblick über Anlass, Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten der im Berichtszeitraum durchgeführten Maßnahmen zu 

geben. Die Parlamentarische Kontrollkommission erstattet der Bürgerschaft jährlich einen Bericht über die 

Durchführung sowie Art, Umfang und Anordnungsgründe der Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4.  

(8) Der Senator für Inneres und Sport unterrichtet das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundes jährlich 

über die nach den Absätzen 1 bis 4 durchgeführten Maßnahmen; dabei ist ein Überblick über Anlass, Umfang, Dauer, 

Ergebnis und Kosten der im Berichtszeitraum durchgeführten Maßnahmen zu geben.  

(9) Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird nach 

Maßgabe der Absätze 3 bis 6 eingeschränkt.  

§ 8 Informationsbeschaffung mit nachrichtendienstlichen Mitteln  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur heimlichen Informationsbeschaffung, einschließlich der 

heimlichen Erhebung personenbezogener Daten, nur folgende nachrichtendienstliche Mittel anwenden:  

1. Inanspruchnahme von Vertrauensleuten, sonstigen geheimen Informantinnen und Informanten und 

Gewährspersonen;  

2. Einsatz von verdeckt ermittelnden Beamtinnen und Beamten;  

3. Observationen und für besondere Observationszwecke bestimmte technische Mittel;  

4. heimliche Bildaufzeichnungen;  

5. verdeckte Ermittlungen und Befragungen;  

6. heimliches Mithören ohne Inanspruchnahme technischer Mittel;  

7. heimliches Mithören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes unter Einsatz technischer 

Mittel;  



8. Beobachtung des Funkverkehrs auf nicht für den allgemeinen Empfang bestimmten Kanälen;  

9. fingierte biographische, berufliche oder gewerbliche Angaben (Legenden);  

10. Tarnpapiere und Tarnkennzeichen;  

11. Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs nach Maßgabe des Artikel-10-Gesetzes;  

12. technische Mittel, mit denen zur Ermittlung des Standortes und zur Ermittlung der Geräte- und der 

Kartennummern aktiv geschaltete Mobilfunkendeinrichtungen zur Datenabsendung an eine Stelle außerhalb des 

Telekommunikationsnetzes veranlasst werden.  

(2) Die Mittel nach Absatz 1 dürfen nur angewendet werden, wenn  

1. sich ihr Einsatz gegen Personenzusammenschlüsse, in ihnen oder für sie tätige Personen oder gegen 

Einzelpersonen richtet, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen oder Tätigkeiten 

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 vorliegen;  

2. sich ihr Einsatz gegen Personen richtet, von denen auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 

dass sie für eine der in Nummer 1 genannten Personen bestimmte oder von ihr herrührende Mitteilungen 

entgegennehmen oder weitergeben;  

3. ihr Einsatz gegen andere als die in den Nummern 1 und 2 genannten Personen unumgänglich ist, um 

Erkenntnisse über sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht oder über 

Bestrebungen zu gewinnen, die sich unter Anwendung von Gewalt oder durch darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen gegen die in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 genannten Schutzgüter wenden;  

4. durch sie die zur Erforschung von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlichen 

Quellen in den in Nummer 1 genannten Personenzusammenschlüssen gewonnen oder überprüft werden können 

oder  

5. dies zum Schutz der Bediensteten, Einrichtungen, Gegenstände und Quellen des Landesamtes für 

Verfassungsschutz vor Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder vor 

sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht erforderlich ist.  

(3) In den Fällen des § 53 der Strafprozessordnung ist die Informationsbeschaffung mit den Mitteln nach 

Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1, 2 und 7 unzulässig; ergibt sich während oder nach Durchführung der Maßnahme, dass ein 

Fall des § 53 der Strafprozessordnung vorliegt, dürfen die Erkenntnisse nicht verwendet werden. In den Fällen des § 

53a der Strafprozessordnung gilt § 9 Abs. 4 Satz 2 entsprechend.  

(4) Technische Mittel gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 12 darf das Landesamt für Verfassungsschutz zur Erfüllung 

seiner Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des Artikel-10-

Gesetzes einsetzen. Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn ohne die Ermittlung die Erreichung des Zwecks der 

Überwachungsmaßnahme aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Personenbezogene Daten Dritter dürfen 

anlässlich solcher Maßnahmen nur erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks 

nach Satz 1 unvermeidbar ist. Sie unterliegen einem absoluten Verwendungsverbot und sind unverzüglich zu 

löschen. § 7 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 

des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.  

(5) Eine Informationsbeschaffung mit den Mitteln nach Absatz 1 ist unzulässig, wenn die Erforschung des 

Sachverhalts auf andere, die Betroffenen weniger beeinträchtigende Weise möglich ist; dies ist in der Regel 

anzunehmen, wenn die Information aus allgemein zugänglichen Quellen oder durch ein Ersuchen nach § 18 Abs. 3 

gewonnen werden kann. Die Anwendung eines Mittels nach Absatz 1 darf nicht erkennbar außer Verhältnis zur 

Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhalts stehen, insbesondere nicht außer Verhältnis zu der Gefahr, die von der 

jeweiligen Bestrebung oder Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 ausgeht oder ausgehen kann. Die Maßnahme ist 

unverzüglich zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er nicht oder nicht 

auf diese Weise erreicht werden kann.  



(6) Von einem Einsatz eines nachrichtendienstlichen Mittels nach Absatz 1, das in seiner Art und Schwere 

einer Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses gleichkommt, ist die Parlamentarische 

Kontrollkommission in der nächsten nach der Anordnung stattfindenden Sitzung zu unterrichten.  

(7) Die Behörden des Landes und der Gemeinden sind verpflichtet, dem Landesamt für Verfassungsschutz 

technische Hilfe für Tarnmaßnahmen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 10) zu leisten.  

(8) Die näheren Voraussetzungen für die Anwendung der Mittel nach Absatz 1 und die Zuständigkeit für ihre 

Anordnung sind in Dienstvorschriften durch den Senator für Inneres und Sport umfassend zu regeln. Für die 

Anordnung des Einsatzes eines Mittels nach Absatz 1 Nr. 2 im Schutzbereich des Artikel 13 des Grundgesetzes ist 

die Zuständigkeit der Leiterin oder des Leiters des Landesamtes für Verfassungsschutz oder der Vertreterin oder des 

Vertreters vorzusehen. Vor Erlass solcher Dienstvorschriften ist die Parlamentarische Kontrollkommission rechtzeitig 

zu unterrichten.  

§ 9 Einsatz technischer Mittel im Schutzbereich von Artikel 13 Grundgesetz  

(1) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Informationsgewinnung und Informationsaufzeichnung im 

Schutzbereich des Artikel 13 des Grundgesetzes ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 des Artikel-

10-Gesetzes vorliegen und die Erforschung des Sachverhaltes auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 

erschwert ist. Er darf nur in Wohnungen der verdächtigen Person erfolgen. In Wohnungen anderer Personen ist der 

Einsatz von Mitteln nach Satz 1 nur zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die 

verdächtige Person sich darin aufhält.  

(2) Die Maßnahme ist nur zulässig, soweit nicht auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbesondere der Art 

der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu überwachenden Personen zueinander, 

anzunehmen ist, dass dadurch Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, 

erfasst werden. Gespräche in Betriebs- oder Geschäftsräumen sind in der Regel nicht dem Kernbereich privater 

Lebensgestaltung zuzurechnen. Das Gleiche gilt für Gespräche über Straftaten.  

(3) Die Maßnahme ist unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 

Äußerungen erfasst werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind. Erkenntnisse über 

solche Äußerungen dürfen nicht verwendet werden, Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die 

Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Löschung ist zu dokumentieren. Ist eine Maßnahme nach Satz 1 

unterbrochen, so darf sie unter den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. Im Zweifel ist über 

die Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme unverzüglich eine Entscheidung des Gerichts herbeizuführen; § 

100d Abs. 4 der Strafprozessordnung gilt entsprechend.  

(4) In den Fällen des § 53 der Strafprozessordnung ist die Maßnahme unzulässig; ergibt sich während oder 

nach Durchführung der Maßnahme, dass ein Fall des § 53 der Strafprozessordnung vorliegt, gilt Absatz 3 Satz 2 und 

3 entsprechend. In den Fällen der §§ 52 und 53a der Strafprozessordnung dürfen aus der Maßnahme gewonnene 

Erkenntnisse nur verwertet werden, wenn dies unter Berücksichtigung des zugrunde liegenden 

Vertrauensverhältnisses nicht außer Verhältnis zum Interesse an der Erforschung des Sachverhalts steht.  

(5) Die Maßnahmen bedürfen der richterlichen Anordnung. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk 

das Landesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz hat. Die Anordnung ist auf höchstens drei Monate zu befristen. 

Verlängerungen um jeweils höchstens drei weitere Monate sind auf Antrag zulässig, soweit die Voraussetzungen für 

die Anordnung fortbestehen. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Gegen eine Entscheidung, durch welche der Antrag des Landesamtes für 

Verfassungsschutz abgelehnt wird, steht diesem die Beschwerde zu. Bei Gefahr im Verzuge kann die Leiterin oder 

der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz oder die Vertreterin oder der Vertreter die Anordnung treffen; die 

richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Der Vollzug der Anordnung erfolgt unter der Aufsicht einer 

oder eines Bediensteten des Landesamtes für Verfassungsschutz, die oder der die Befähigung zum Richteramt hat. 



Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor oder ist der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur 

Informationsgewinnung nicht mehr erforderlich, so ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden.  

(6) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Informationsgewinnung im Schutzbereich des Artikel 13 des 

Grundgesetzes ist auch zulässig, soweit dieser Einsatz zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Freiheit 

der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen unerlässlich ist. Verdeckte Einsätze nach Satz 1 bedürfen der 

Anordnung durch die Leiterin oder den Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz oder durch die Vertreterin oder 

den Vertreter.  

(7) Von einer Maßnahme nach Absatz 1 oder Absatz 6 ist die Parlamentarische Kontrollkommission in der 

nächsten nach der Anordnung stattfindenden Sitzung zu unterrichten.  

(8) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 

der Absätze 1 bis 6 eingeschränkt.  

§ 10 Weiterverarbeitung; Mitteilung an Betroffene  

(1) Die durch Maßnahmen nach den §§ 7 und 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 erhobenen personenbezogenen Daten 

dürfen nur nach Maßgabe des § 4 des Artikel-10-Gesetzes weiterverarbeitet werden.  

(2) Die mit Mitteln nach § 8 Abs. 1 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für den Zweck 

weiterverarbeitet werden, zu dem sie erhoben worden sind. Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist nur zulässig, 

wenn das zur Erhebung verwendete Mittel auch für den anderen Zweck hätte angewendet werden dürfen. Für 

personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 erhoben wurden, gilt § 4 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 5 und 6 des Artikel-10-Gesetzes entsprechend. Die Daten dürfen außer zu den in § 9 Abs. 1 genannten 

Zwecken nur zur Verfolgung der in § 100c Abs. 2 der Strafprozessordnung genannten Straftaten, sofern die Tat auch 

im Einzelfall besonders schwer wiegt, und zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 

übermittelt werden. Für personenbezogene Daten, die durch solche Maßnahmen nach § 8 Abs. 1 erhoben wurden, 

die in ihrer Art und Schwere einer Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses gleichkommen, gilt § 

4 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 bis 6 des Artikel-10-Gesetzes entsprechend.  

(3) Die durch Maßnahmen nach § 9 Abs. 6 erhobenen Daten dürfen außer zu den dort genannten Zwecken 

nur zu den in Absatz 2 Satz 4 genannten Zwecken verwertet werden. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die 

Verwertung bedarf der richterlichen Feststellung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme. § 9 Abs. 5 Satz 2 und 5 bis 7 

gilt entsprechend. Wird die Rechtmäßigkeit der Maßnahme nicht nachträglich richterlich bestätigt, so sind die 

erhobenen Daten unverzüglich zu löschen.  

(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die in den Absätzen 1, 2 Satz 3 und Absatz 3 bezeichneten 

Maßnahmen den Betroffenen nach ihrer Einstellung mitzuteilen, wenn eine Gefährdung des Zwecks der Maßnahme 

ausgeschlossen werden kann. Kann eine Gefährdung des Zwecks der Maßnahme zu diesem Zeitpunkt nicht 

ausgeschlossen werden, so ist die Mitteilung vorzunehmen, sobald diese Voraussetzung gegeben ist. Wurden 

personenbezogene Daten übermittelt, so erfolgt die Mitteilung im Benehmen mit der empfangenden Stelle. Einer 

Mitteilung bedarf es endgültig nicht, wenn  

1. die Voraussetzung aus Satz 1 auch fünf Jahre nach Einstellung der Maßnahme noch nicht eingetreten ist,  

2. sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht eintreten wird und  

3. die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl bei der erhebenden als auch bei der empfangenden Stelle 

vorliegen.  

Bei den in Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen stellt die G-10-Kommission das Vorliegen der Voraussetzungen des 

Satzes 4 fest; § 3 Abs. 1 und 2 des Bremischen Gesetzes zur Ausführung des Artikel-10-Gesetzes findet 

entsprechende Anwendung. Bei den übrigen Maßnahmen unterrichtet der Senator für Inneres und Sport die 

Parlamentarische Kontrollkommission innerhalb von sechs Monaten nach Einstellung über die Mitteilung an die 

Betroffenen oder über die Gründe, die einer Mitteilung entgegenstehen. Die Parlamentarische Kontrollkommission ist 

auch über die nach Satz 4 unterbliebenen Mitteilungen zu unterrichten.  



§ 11 Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

personenbezogene Daten speichern, verändern und nutzen, wenn  

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass die betroffene Person an Bestrebungen oder 

Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 beteiligt ist, und dies für die Beobachtung der Bestrebung oder Tätigkeit 

erforderlich ist,  

2. dies für die Erforschung und Bewertung gewalttätiger Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 3 und 4 

oder von Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erforderlich ist oder  

3. dies zur Schaffung nachrichtendienstlicher Zugänge zu Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 erforderlich ist.  

In Akten dürfen über Satz 1 Nr. 2 hinaus personenbezogene Daten auch gespeichert, verändert und genutzt werden, 

wenn dies sonst zur Erforschung und Bewertung von Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 3 und 4 

erforderlich ist.  

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur dann in Dateien gespeichert werden, wenn sie aus Akten ersichtlich 

sind.  

(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Speicherungsdauer auf das für seine Aufgabenerfüllung 

erforderliche Maß zu beschränken.  

§ 12 Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten von Minderjährigen  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den Voraussetzungen des § 11 Daten über das 

Verhalten Minderjähriger aus der Zeit vor Vollendung des 16. Lebensjahres in Akten, die zu ihrer Person geführt 

werden, nur speichern, verändern oder nutzen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die betroffene 

Person eine der in § 3 Abs. 1 des Artikel-10-Gesetzes genannten Straftaten plant, begeht oder begangen hat. In 

automatisierten Dateien ist eine Speicherung von Daten oder über das Verhalten Minderjähriger vor Vollendung des 

16. Lebensjahres nicht zulässig.  

(2) Die nach Absatz 1 über Personen vor Vollendung des 16. Lebensjahres gespeicherten Daten sind zwei 

Jahre nach der Speicherung zu löschen, es sei denn, dass weitere Informationen im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 

hinzugekommen sind. Die nach Absatz 1 über Personen nach Vollendung des 16. und vor Vollendung des 18. 

Lebensjahres gespeicherten Daten sind zwei Jahre nach der Speicherung auf die Erforderlichkeit einer weiteren 

Speicherung zu überprüfen. Sie sind spätestens nach fünf Jahren zu löschen, es sei denn, dass nach Eintritt der 

Volljährigkeit weitere Informationen über Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 hinzugekommen 

sind.  

§ 13 Berichtigung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten in Dateien  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

berichtigen, wenn sie unrichtig sind; es hat sie zu ergänzen, wenn sie unvollständig sind und dadurch schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt sein können.  

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

löschen, wenn  

1. ihre Speicherung unzulässig war oder  

2. ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.  

Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie schutzwürdige Interessen von 

Betroffenen beeinträchtigt würden. In diesem Falle sind die Daten zu sperren. Sie dürfen nur noch mit Einwilligung 

der Betroffenen weiter verarbeitet werden.  

(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz prüft bei der Einzelfallbearbeitung und nach festgesetzten Fristen, 

spätestens nach fünf Jahren, ob gespeicherte personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu ergänzen, zu löschen 

oder zu sperren sind. Gespeicherte personenbezogene Daten über Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 sind 



spätestens zehn Jahre, über Bestrebungen nach Nr. 3 oder 4 spätestens 15 Jahre nach dem Zeitpunkt der letzten 

Speicherung einer Information über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 zu löschen.  

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung 

oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, 

dürfen nur für diese Zwecke oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach dem Bremischen 

Datenschutzgesetz weiter verarbeitet werden.  

§ 14 Berichtigung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten in Akten  

(1) Stellt das Landesamt für Verfassungsschutz fest, dass in Akten gespeicherte personenbezogene Daten 

unrichtig sind, berichtigt es diese; sofern die Daten durch die Berichtigung unverständlich würden, ist die Berichtigung 

mittels eines ergänzenden Vermerks vorzunehmen. Wird die Richtigkeit personenbezogener Daten von Betroffenen 

bestritten, so ist dies in der Akte zu vermerken.  

(2) Für Akten, die zu einer bestimmten Person geführt werden, gilt § 13 Abs. 2 und 3 entsprechend. Im 

Übrigen hat das Landesamt für Verfassungsschutz personenbezogene Daten zu sperren, wenn es bei der 

Einzelfallbearbeitung feststellt, dass ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen von Betroffenen beeinträchtigt 

würden, und die Daten für die künftige Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Gesperrte Daten sind mit 

einem entsprechenden Vermerk zu versehen; sie dürfen nicht mehr weiter verarbeitet werden. Eine Aufhebung der 

Sperrung ist möglich, wenn ihre Voraussetzungen nachträglich entfallen.  

§ 15 Verfahrensbeschreibungen  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz ist verpflichtet, in einer Beschreibung für jedes automatisierte 

Verfahren, mit dem personenbezogene Daten verarbeitet werden, festzulegen:  

1. die Bezeichnung des Verfahrens und die Zweckbestimmung der Verarbeitung,  

2. die Art der verarbeiteten Daten sowie die Rechtsgrundlage ihrer Verarbeitung,  

3. den Kreis der Betroffenen,  

4. die Empfänger oder den Kreis von Empfängern, denen Daten mitgeteilt werden können,  

5. Fristen für das Sperren und Löschen der Daten,  

6. die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 7 BremDSG,  

7. eine geplante Datenübermittlung in Staaten außerhalb der Europäischen Union.  

Das Landesamt für Verfassungsschutz kann die Angaben nach Satz 1 für mehrere gleichartige Verfahren in einer 

Verfahrensbeschreibung zusammenfassen. Satz 1 gilt nicht für Dateien, die ausschließlich aus 

verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend vorgehalten werden.  

(2) Verfahrensbeschreibungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Senators für Inneres und Sport. Vor 

ihrem Erlass ist die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz anzuhören.  

(3) Die Speicherung personenbezogener Daten ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. In 

angemessenen Abständen ist die Notwendigkeit der Weiterführung oder Änderung der Dateien zu überprüfen.  

(4) In der Verfahrensbeschreibung über personenbezogene Textdateien ist die Zugriffsberechtigung auf 

Personen zu beschränken, die unmittelbar mit Arbeiten in dem Gebiet betraut sind, dem die Textdateien zugeordnet 

sind; Auszüge aus Textdateien dürfen nicht ohne die dazugehörenden erläuternden Unterlagen übermittelt werden.  

Abschnitt 3 

Auskunft 

§ 16 Auskunft an Betroffene  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz erteilt Betroffenen auf schriftlichen Antrag unentgeltlich Auskunft 

über die zu ihrer Person gespeicherten Daten. Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf Angaben zur 

Herkunft der Daten sowie im Falle von Übermittlungen auf Angaben zu den empfangenden Stellen. Über Daten aus 

Akten, die nicht zur Person der Betroffenen geführt werden, wird Auskunft nur erteilt, soweit die Daten, namentlich auf 



Grund von Angaben der Betroffenen, mit angemessenem Aufwand auffindbar sind. Das Landesamt für 

Verfassungsschutz bestimmt Verfahren und Form der Auskunftserteilung nach pflichtgemäßem Ermessen.  

(2) Die Auskunftserteilung kann nur abgelehnt werden, soweit  

1. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes 

Nachteile bereiten würde,  

2. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der berechtigten 

Interessen von Dritten geheim gehalten werden müssen oder  

3. durch die Auskunftserteilung Informationsquellen gefährdet würden oder die Ausforschung des 

Erkenntnisstandes oder der Arbeitsweise des Landesamtes für Verfassungsschutz zu befürchten ist.  

Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz unter Abwägung der in 

Satz 1 Nrn. 1 bis 3 genannten Interessen mit dem Interesse der antragstellenden Person an der Auskunftserteilung. 

Die Leiterin oder der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz kann eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 

damit beauftragen, ebenfalls Entscheidungen nach Satz 1 zu treffen.  

(3) Die Ablehnung einer Auskunft bedarf keiner Begründung, soweit durch die Begründung der Zweck der 

Ablehnung gefährdet würde. Die Gründe der Ablehnung sind aktenkundig zu machen. Wird der antragstellenden 

Person keine Begründung für die Ablehnung der Auskunft gegeben, so ist ihr die Rechtsgrundlage dafür zu nennen. 

Ferner ist sie darauf hinzuweisen, dass sie sich an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den 

Datenschutz wenden kann. Der oder dem Landesbeauftragten ist auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Stellt der 

Senator für Inneres und Sport fest, dass durch die Erteilung der Auskunft nach Satz 5 die Sicherheit des Bundes oder 

eines Landes gefährdet würde, so darf die Auskunft nur der Landesbeauftragten oder dem Landesbeauftragten 

persönlich erteilt werden. Mitteilungen der oder des Landesbeauftragten an die antragstellende Person dürfen keine 

Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Landesamtes für Verfassungsschutz zulassen, sofern dieses nicht einer 

weitergehenden Mitteilung zustimmt.  

(4) Auskunftsrechte, die in anderen Rechtsvorschriften geregelt sind, finden auf dieses Gesetz keine 

Anwendung.  

Abschnitt 4 

Informationsübermittlung 

§ 17 Grenzen der Übermittlung personenbezogener Daten  

Wird nach den Bestimmungen dieses Abschnitts um die Übermittlung personenbezogener Daten ersucht, so dürfen 

nur solche Daten übermittelt werden, die bei der ersuchten Behörde oder Stelle bereits bekannt sind oder von ihr aus 

allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können.  

§ 18 Übermittlung von Informationen an das Landesamt für Verfassungsschutz  

(1) Die Behörden des Landes und der Gemeinden, insbesondere die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich 

der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, die Behörden des Polizeivollzugsdienstes, sowie die sonstigen 

der ausschließlichen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts unterrichten von sich aus das Landesamt für Verfassungsschutz über die ihnen bekannt gewordenen 

Tatsachen, die sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht oder Bestrebungen 

in der Bundesrepublik Deutschland erkennen lassen, die sich unter Anwendung von Gewalt oder durch darauf 

gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen die in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 3 und 4 genannten Schutzgüter wenden.  

(2) Die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, die 

Behörden des Polizeivollzugsdienstes sowie die Ausländerbehörden übermitteln darüber hinaus von sich aus dem 

Landesamt für Verfassungsschutz auch alle anderen ihnen bekannt gewordenen Informationen einschließlich 

personenbezogener Daten über Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz erforderlich 

ist.  



(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf die in Absatz 1 genannten Stellen um Übermittlung der zur 

Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten ersuchen, wenn 

diese nicht aus allgemein zugänglichen Quellen oder nur mit übermäßigem Aufwand oder nur durch eine die 

betroffene Person stärker belastende Maßnahme erhoben werden können. Die Ersuchen sind aktenkundig zu 

machen.  

(4) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die auf Grund einer Maßnahme nach § 100a der 

Strafprozessordnung bekannt geworden sind, ist nach den Absätzen 1 bis 3 nur zulässig, wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand eine der in § 3 des Artikel-10-Gesetzes genannten Straftaten plant, 

begeht oder begangen hat. Auf die dem Landesamt für Verfassungsschutz nach Satz 1 übermittelten 

personenbezogenen Daten findet § 4 Abs. 1 und 2 Satz 1 sowie Abs. 4 bis 6 des Artikel-10-Gesetzes entsprechende 

Anwendung.  

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die auf Grund anderer strafprozessualer Zwangsmaßnahmen 

(§§ 94 bis 100, 100c bis 111p, 163e und 163f der Strafprozessordnung) bekannt geworden sind, ist nur zulässig, 

wenn tatsächliche Anhaltspunkte für gewalttätige Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 3 oder 4 oder von 

Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bestehen. Die nach Satz 1 übermittelten personenbezogenen Daten dürfen 

nur zur Erforschung solcher Bestrebungen oder Tätigkeiten genutzt werden.  

§ 19 Registereinsicht durch das Landesamt für Verfassungsschutz  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur Gewinnung von Informationen über gewalttätige 

Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 3 oder 4 oder über Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die von 

öffentlichen Stellen geführten Register, insbesondere Grundbücher, Personenstandsbücher, Melderegister, 

Personalausweisregister, Passregister, Führerscheinkartei, Waffenerlaubnisregister, einsehen.  

(2) Die Einsichtnahme ist nur zulässig, wenn  

1. eine Übermittlung der Daten durch die registerführende Stelle den Zweck der Maßnahme gefährden würde 

oder  

2. die betroffene Person durch eine anderweitige Informationsgewinnung unverhältnismäßig beeinträchtigt 

würde.  

Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn ihr eine gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift oder eine Pflicht zur Wahrung 

von Berufsgeheimnissen entgegensteht.  

(3) Die Einsichtnahme ordnet die Leiterin oder der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, im Falle 

der Verhinderung die Vertreterin oder der Vertreter, an.  

(4) Die durch Einsichtnahme in Register gewonnenen Informationen dürfen nur zu den in Absatz 1 genannten 

Zwecken verwendet werden. Gespeicherte Informationen sind zu löschen und Unterlagen zu vernichten, sobald sie 

für diese Zwecke nicht mehr erforderlich sind.  

(5) Über jede Einsichtnahme ist ein gesonderter Nachweis zu führen, aus dem ihr Zweck, das eingesehene 

Register und die registerführende Stelle sowie die Namen der Betroffenen hervorgehen, deren Daten für eine weitere 

Verarbeitung erforderlich sind. Diese Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu 

sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Anfertigung folgt, zu vernichten.  

§ 20 Übermittlung personenbezogener Daten durch das Landesamt für Verfassungsschutz  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an inländische Behörden 

übermitteln, wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist oder die empfangende Stelle die Daten zum 

Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder sonst für Zwecke der öffentlichen Sicherheit oder der 

Strafverfolgung benötigt. Die Übermittlung ist aktenkundig zu machen. Die empfangende Stelle darf die übermittelten 

Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck weiterverarbeiten, zu dem sie ihr übermittelt 

wurden.  



(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an Dienststellen der alliierten 

Streitkräfte übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zusammenarbeit nach Artikel 3 des Zusatzabkommens vom 3. 

August 1959 zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages vom 19. Juni 1951 über die 

Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen 

(BGBl. 1961 II S. 1183, 1218) erforderlich ist. Die Übermittlung ist aktenkundig zu machen.  

(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten im Einvernehmen mit dem 

Bundesamt für Verfassungsschutz an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen 

übermitteln, soweit die Übermittlung in einem Gesetz, einem Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaften oder einer 

internationalen Vereinbarung geregelt ist. Eine Übermittlung darf auch erfolgen, wenn sie  

1. zum Schutz von Leib oder Leben erforderlich ist oder  

2. zur Erfüllung eigener Aufgaben, insbesondere in Fällen grenzüberschreitender Tätigkeiten des 

Landesamtes, unumgänglich ist und im Empfängerland gleichwertige Datenschutzregelungen gelten.  

Die Übermittlung unterbleibt, wenn ihr auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende 

schutzwürdige Interessen der Betroffenen, insbesondere deren Schutz vor einer rechtsstaatswidrigen Verfolgung, 

entgegenstehen. Die Übermittlung der von einer Ausländerbehörde empfangenen personenbezogenen Daten 

unterbleibt, es sei denn, die Übermittlung ist völkerrechtlich geboten. Die Übermittlung ist aktenkundig zu machen. 

Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten nur für den Zweck weiter verarbeiten, zu dem sie ihr übermittelt 

wurden. Sie ist auf die Verarbeitungsbeschränkung und darauf hinzuweisen, dass sich das Landesamt für 

Verfassungsschutz vorbehält, Auskunft über die Verarbeitung der Daten zu verlangen.  

(4) Personenbezogene Daten dürfen an einzelne Personen oder an andere als die in den Absätzen 1 bis 3 

genannten Stellen nicht übermittelt werden, es sei denn, dass dies zum Schutz vor Bestrebungen oder Tätigkeiten 

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder zur Gewährleistung der Sicherheit von lebens- oder verteidigungswichtigen 

Einrichtungen erforderlich ist und der Senator für Inneres und Sport der Übermittlung zugestimmt hat. Das 

Landesamt für Verfassungsschutz führt über jede Übermittlung personenbezogener Daten nach Satz 1 einen 

gesonderten Nachweis, aus dem der Zweck der Übermittlung, ihre Veranlassung, die Aktenfundstelle und die 

empfangende Stelle hervorgehen. Die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu 

sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Anfertigung folgt, zu vernichten. Die empfangende 

Stelle darf die übermittelten Daten nur für den Zweck weiterverarbeiten, zu dem sie ihr übermittelt wurden. Sie ist auf 

die Verarbeitungsbeschränkung und darauf hinzuweisen, dass sich das Landesamt für Verfassungsschutz vorbehält, 

Auskunft über die Verarbeitung der Daten zu verlangen. Die Übermittlung der personenbezogenen Daten ist der 

betroffenen Person durch das Landesamt für Verfassungsschutz mitzuteilen, sobald eine Gefährdung der 

Aufgabenerfüllung durch die Mitteilung nicht mehr zu besorgen ist. Die Zustimmung nach Satz 1 und das Führen 

eines Nachweises nach Satz 2 sind nicht erforderlich, wenn personenbezogene Daten durch das Landesamt für 

Verfassungsschutz zum Zweck von Datenerhebungen an andere Stellen übermittelt werden.  

§ 21 Übermittlung von Informationen durch das Landesamt für Verfassungsschutz  an Strafverfolgungs- 

und Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten des Staats- und Verfassungsschutzes  

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz übermittelt den Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der 

staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, den Behörden des Polizeivollzugsdienstes von sich aus die ihm 

bekannt gewordenen Informationen einschließlich personenbezogener Daten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass die Übermittlung zur Verhinderung oder Verfolgung von folgenden Straftaten erforderlich ist:  

1. die in § 74a Abs. 1 und § 120 Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes genannten Straftaten,  

2. sonstige Straftaten, bei denen auf Grund ihrer Zielrichtung, des Motivs des Täters oder dessen Verbindung 

zu einer Organisation anzunehmen ist, dass sie sich gegen die in § 3 Abs. 1 Satz 1 genannten Schutzgüter wenden.  



(2) Die Polizeibehörden dürfen zur Verhinderung von Straftaten nach Absatz 1 das Landesamt für 

Verfassungsschutz um Übermittlung der erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten 

ersuchen.  

§ 22 Übermittlung personenbezogener Daten an die Öffentlichkeit  

Bei der Aufklärung der Öffentlichkeit einschließlich der Medien dürfen personenbezogene Daten nur bekannt 

gegeben werden, wenn die Veröffentlichung für die Aufklärung über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 erforderlich ist und das Interesse der Allgemeinheit das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person 

überwiegt.  

§ 23 Übermittlungsverbote, Minderjährigenschutz  

(1) Die Übermittlung von Informationen nach den Vorschriften dieses Abschnitts unterbleibt, wenn  

1. die Informationen zu löschen sind,  

2. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass die Informationen für die empfangende Stelle nicht 

erforderlich sind,  

3. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art der Informationen, 

insbesondere ihres Bezuges zu der engeren Persönlichkeitssphäre der betroffenen Person, und der Umstände ihrer 

Erhebung das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person das Interesse der Allgemeinheit an der Übermittlung 

überwiegt,  

4. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern oder  

5. besondere Regelungen in Rechtsvorschriften, in Standesrichtlinien oder Verpflichtungen zur Wahrung 

besonderer Amtsgeheimnisse der Übermittlung entgegenstehen.  

(2) Personenbezogene Daten Minderjähriger über ihr Verhalten vor Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen 

nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht an ausländische oder an über- oder zwischenstaatliche Stellen 

übermittelt werden. Dasselbe gilt für Informationen über Personenzusammenschlüsse, deren Mitglieder überwiegend 

Minderjährige sind, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

§ 24 Pflichten der empfangenden Stelle  

Die empfangende Stelle prüft, ob die ihr nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermittelten personenbezogenen 

Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Ergibt die Prüfung, dass dies nicht der Fall ist, so hat sie die 

entsprechenden Unterlagen zu vernichten und gespeicherte Daten zu löschen. Die Vernichtung und die Löschung 

können unterbleiben, wenn die Trennung von anderen Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich 

sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist; in diesem Fall sind die Daten zu sperren.  

§ 25 Nachberichtspflicht  

Erweisen sich personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung als unvollständig oder unrichtig, so sind sie 

gegenüber der empfangenden Stelle unverzüglich zu ergänzen oder zu berichtigen, es sei denn, dass der Mangel für 

die Beurteilung des Sachverhalts offensichtlich ohne Bedeutung ist. Werden personenbezogene Daten wegen ihrer 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit nach ihrer Übermittlung gelöscht oder gesperrt, so ist dies der empfangenden 

Stelle unter Angabe der Gründe, die zu der Löschung oder Sperrung geführt haben, unverzüglich mitzuteilen.  

Abschnitt 6 

Schlussvorschriften 

§ 31 Geltung des Bremischen Datenschutzgesetzes  

Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, finden die Vorschriften des Bremischen Datenschutzgesetzes 

Anwendung.  

 

 

Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses 



Vom 14. Oktober 1969 (Brem.GBl. S. 131), zuletzt geändert am 24. September 2002 (Brem.GBl. S. 507) 

 

§ 1 

(1)   Oberste Landesbehörde im Sinne des § 10 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 

1254) ist der Senator für Inneres, Kultur und Sport. Die Anordnung von Beschränkungen ist durch diesen Senator, im 

Falle der Verhinderung durch den mit seiner Vertretung beauftragten Senator, zu unterzeichnen.  

(2)   Antragsberechtigt nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 des Artikel 10-Gesetzes ist die mit der Leitung des Landesamtes 

für Verfassungsschutz beauftragte Person oder ihre Vertretung.  

(3)   Soweit vom Landesamt für Verfassungsschutz Beschränkungsmaßnahmen nach § 1 Abs. 1 des Artikel 10-

Gesetzes durchgeführt werden, unterliegen sie der Kontrolle durch die Parlamentarische Kontrollkommission nach § 

2 und durch eine besondere Kommission (G 10-Kommission) nach § 3 Abs. 1 und 2.“  

§ 2 

Der Senator für Inneres, Kultur und Sport unterrichtet in Abständen von höchstens sechs Monaten die nach dem 

Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Bremen gebildete Parlamentarische Kontrollkommission über die 

Durchführung des Artikel 10-Gesetzes, soweit sie von ihm zu verantworten ist. 

§ 3 

(1) Der Senator für Inneres, Kultur und Sport unterrichtet unverzüglich die nach Absatz 3 gebildete G 10-

Kommission über die von ihm angeordneten Beschränkungsmaßnahmen vor deren Vollzug. Bei Gefahr im Verzuge 

kann er den Vollzug der Beschränkungsmaßnahmen auch bereits vor der Unterrichtung der G 10-Kommission 

anordnen. Die G 10-Kommission entscheidet von Amts wegen oder aufgrund von Beschwerden über Zulässigkeit und 

Notwendigkeit der Beschränkungen. Anordnungen, die die G 10-Kommission für unzulässig oder nicht notwendig 

erklärt, hat der Senator für Inneres, Kultur und Sport unverzüglich aufzuheben. Die Kontrollbefugnis der G 10-

Kommission erstreckt sich auf die gesamt Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach dem Artikel 10-Gesetz 

erlangten personenbezogenen Daten durch das Landesamt für Verfassungsschutz einschließlich der Entscheidung 

über die Mitteilung an Betroffene. Der G 10-Kommission ist dabei insbesondere 

1. Auskunft zu ihren Fragen zu erteilen, 

2. Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in die gespeicherten Daten und in die  

Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Beschränkungsmaßnahme 

stehen, und 

3. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren. 

Die G 10-Kommission kann dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Gelegenheit zur Stellungnahme in Fragen 

des Datenschutzes geben. Sie ist auch zuständige Stelle im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 des Artikel 10-Gesetzes. 

(2) Der Senator für Inneres, Kultur und Sport unterrichtet die G 10-Kommission über die von dem Landesamt 

für Verfassungsschutz nach § 12 Abs. 1 Artikel 10-Gesetzes vorgenommene Mitteilung an die betroffene Person oder 

über die Gründe, die einer Mitteilung entgegenstehen. Hält die G 10-Kommission eine Mitteilung für geboten, ist diese 

unverzüglich vorzunehmen. 

(1) Die G 10-Kommission besteht aus dem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt besitzen muss, 

und zwei Beisitzern. Die Mitglieder der G 10-Kommission sind in ihrer Amtsführung unabhängig, Weisungen nicht 

unterworfen und treffen ihre Entscheidung mehrheitlich. Sie werden von der in § 2 genannten Parlamentarischen 

Kontrollkommission für die Dauer einer Wahlperiode bestellt. Für jedes Mitglied der G 10-Kommission wird ein 

Vertreter bestellt. Die Mitglieder der G 10-Kommission und ihre Stellvertreter bleiben nach Ablauf der Wahlperiode bis 

zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Die G 10-Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der 

Parlamentarischen Kontrollkommission bedarf. Die Geschäftsordnung kann  vorsehen, dass bei Abwesenheit eines 

Mitgliedes der G 10-Kommission und seines Stellvertreters ein anderer Vertreter mitwirkt. 



(4) Die Beratungen der G 10-Kommission sind geheim. Ihre Mitglieder sind zur Geheimhaltung der 

Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit in der G 10-Kommission bekannt geworden sind. Dies gilt 

auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus der G 10-Kommission. 

 

Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BremVwVfG) 
vom 9. Mai 2003 (Brem.GBl. S. 219) - Auszug - 

 

§ 3 a Elektronische Kommunikation 

(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang 

eröffnet.  

(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas 

anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Die Signierung mit einem 

Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht, ist nicht zulässig.  

(3) Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie 

dies dem Absender unter Angabe der für sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. Macht 

ein Empfänger geltend, er könne das von der Behörde übermittelte elektronische Dokument nicht bearbeiten, hat sie 

es ihm erneut in einem geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück zu übermitteln. 

§ 13 Beteiligte 

(1) Beteiligte sind 

1. Antragsteller und Antragsgegner, 

2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will oder gerichtet hat, 

3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schließen will oder geschlossen hat, 

4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren hinzugezogen worden sind. 

(2) Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche Interessen durch den 

Ausgang des Verfahrens berührt werden können, als Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens 

rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten, so ist dieser auf Antrag als Beteiligter zu dem Verfahren hinzuzuziehen; 

soweit er der Behörde bekannt ist, hat diese ihn von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen. 

(3) ... 

§ 29 Akteneinsicht durch Beteiligte 

(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit 

deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum 

Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer 

unmittelbaren Vorbereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18 eine Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter 

Anspruch auf Akteneinsicht. 

(2) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch sie die ordnungsgemäße 

Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt, das bekannt werden des Inhalts der Akten dem Wohle des 

Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem 

Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen, geheimgehalten 

werden müssen. 

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann die Einsicht auch bei einer 

anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik 

Deutschland im Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Akten führt, gestatten. 

§ 30 Geheimhaltung 



Die Beteiligten haben Anspruch darauf, dass ihre Geheimnisse, insbesondere die zum persönlichen Lebensbereich 

gehörenden Geheimnisse sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Behörde nicht unbefugt offenbart 

werden. 

 

 

Gesetz zur Erprobung der digitalen Signatur in der Verwaltung 
vom 1. Juni 1999 (Brem.GBl. S. 138) - Auszug – 

 

§ 1 

(1) Zur Erprobung der digitalen Signatur im Verwaltungsverfahren kann in den in Absatz 2 genannten 

Erprobungsbereichen, soweit Landesrecht für Verfahrenshandlungen die Schriftform verlangt, der jeweils zuständige 

Senator durch Rechtsverordnung bestimmen, dass abweichend von der Schriftform auch eine Übermittlung in 

elektronischer Form zugelassen ist. 

(2) Die digitale Signatur kann in folgenden Bereichen erprobt werden: 

1. Meldewesen, 

2. Zulassung und Ummeldung von Kraftfahrzeugen,  

3. Bau- und Wohnungswesen, 

4. Schul-, Hochschul- und Bibliothekswesen, 

5. öffentliche Auftragsvergabe, 

6. Steuerwesen und Zahlungsverkehr mit der Verwaltung, 

7. Sozial- und Gesundheitswesen, 

8. Umweltschutz, 

9. Wirtschaftsförderung, 

10. Statistik. 

§ 2 

(1) Die Zulassung nach § 1 erfolgt für jeweils im einzelnen zu bestimmende Verfahrenshandlungen. Sie ist zu 

befristen. Die Frist kann verlängert werden, wenn festgestellt wird, dass die mit der Zulassung bestimmte Frist als 

Erprobungszeitraum für eine Auswertung nicht ausreicht. 

(2) Die Zulassung ist aufzuheben, wenn Maßnahmen zur Sicherung gegen Missbrauch oder nachteilige 

Folgen sich als nicht ausreichend erweisen und zusätzliche Maßnahmen keine Abhilfe versprechen. 

§ 3 

(1) Voraussetzung für die Zulassung nach § 1 ist, dass der Inhalt der elektronischen Übermittlung vom 

Empfänger lesbar gemacht werden kann, gegen Veränderungen durch Unbefugte geschützt ist und einer bestimmten 

Person als Absender zugeordnet werden kann.  

(2) Der Nachweis der Urheberschaft einer elektronischen Übermittlung ist durch eine digitale Signatur im 

Sinne von § 2 Abs. 1 des Signaturgesetzes zu führen. Die digitale Signatur ersetzt die eigenhändige Unterschrift. 

(3) Mit der Rechtsverordnung nach § 1 sind 

1. das Übermittlungsverfahren und der Übermittlungsweg,  

2. die Dokumentation des Zugangs einer Übermittlung, 

3. die Form der Speicherung des Übermittlungsinhalts, und 

4. die nach dem Bremischen Datenschutzgesetz bei automatisierter Verarbeitung vorgesehenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten  

im einzelnen festzulegen. 



(4) Nach Ablauf der Erprobungszeit legt der jeweils zuständige Senator einen Erfahrungsbericht vor. Neben 

einer Auswertung der Erprobung soll der Erfahrungsbericht auch Vorschläge zu Änderungen betroffener 

Formvorschriften im Verwaltungsverfahrensrecht des Landes enthalten. 

 

 

Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG)  
vom 18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 189), zuletzt geändert am 17. Dezember 2002 (Brem.GBl. S. 613) –Auszug- 

Teil 10 Datenschutzregelungen  

§ 61 Datenverarbeitung  

(1) Die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden, öffentlichen Feuerwehren (§ 8), die 

Leistungserbringer im Rettungsdienst (§ 27) und die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Träger (§ 41) 

dürfen im dafür erforderlichen Umfang personenbezogene Daten verarbeiten  

1. von Eigentümern, Besitzern oder sonstigen Verfügungsberechtigten oder Verantwortlichen von 

Grundstücken, baulichen Anlagen, Fahrzeugen aller Art, Betrieben, Tieren oder schutzwürdigen Sachen,  

2. von Personen,  

 1. die eine Gefahr melden oder nach diesem Gesetz dazu verpflichtet sind,  

 2. die selbst oder deren Sachen nach diesem Gesetz zur Hilfeleistung herangezogen werden können,  

 3. die sich aufgrund persönlicher oder beruflicher Voraussetzung zur Hilfeleistung schriftlich bereit 

erklärt haben, 

 4. die aus dienstlichen, beruflichen oder mitgliedschaftlichen Gründen zur Hilfeleistung verpflichtet und 

über die Speicherung in geeigneter Form unterrichtet worden sind,  

 5. welche die für die Gefahrenabwehr erforderlichen Angaben machen können oder  

 6. die aus einer Gefahr befreit oder gerettet werden müssen.  

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen von den erhebenden Stellen zur Erfüllung der ihnen nach 

diesem Gesetz obliegenden Aufgaben für die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen im Rahmen des 

vorbeugenden Gefahrenschutzes, für die Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

einschließlich Übungen und für die Ausführung, zur Dokumentation und für die Abrechnung des Einsatzes verarbeitet 

werden. Sobald es die genannten Zwecke erlauben, sind die Merkmale, mit deren Hilfe der Personenbezug 

hergestellt werden kann, gesondert zu speichern; die Merkmale sind zu löschen, sobald es die genannten Zwecke 

erlauben.  

(3) Durch die Berufsfeuerwehren dürfen personenbezogene Daten im erforderlichen Umfang verarbeitet 

werden,  

1. für die Beratung Betroffener über Brandverhütungsmaßnahmen,  

2. für die Beratung anderer Behörden über die Durchführung von Brandverhütungsmaßnahmen,  

3. für die Durchführung von Brandverhütungsschauen,  

4. für die Durchführung von Brandsicherheitswachen,  

5. für die Anbringung eines Sichtvermerks im Zusammenhang mit der Ausstellung eines 

Feuererlaubnisscheines nach der Bremischen Hafenordnung,  

6. für die Überwachung feuergefährlicher Arbeiten in den Häfen und des Gefahrgutumschlags im Rahmen 

der Bremischen Hafenordnung einschließlich solcher, die zur Erfüllung dieser Aufgaben von Reedern, 

Charterern, anderen Verfügungsberechtigten, Spediteuren, Stauereien und Umschlagbetrieben 

beizuziehen sind.  

(4) Daten, die für die Aufgabenerfüllung einschließlich der Aufzeichnungen der Notrufe nicht mehr benötigt 

werden, aber aus Dokumentationsgründen aufzubewahren sind, sind zu sperren. Ihre Sperrung darf unter den in § 20 

Abs. 2 Satz 4 des Bremischen Datenschutzgesetzes genannten Voraussetzungen nur mit Zustimmung des Leiters 



der Berufsfeuerwehr aufgehoben werden. Andere Daten, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, 

sind zu löschen.  

(5) Für Unternehmer, die Daten nach diesem Gesetz verarbeiten, gelten die Bestimmungen des Bremischen 

Datenschutzgesetzes.  

§ 62 Datenverarbeitung für das Qualitätsmanagement im Rettungsdienst  

(1) Die von den Leistungserbringern im Rettungsdienst erhobenen personenbezogenen Daten von 

Notfallpatienten dürfen durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst verarbeitet werden, soweit dies für die Kontrolle 

der Qualität der Erbringung ihrer Leistungen erforderlich ist. Zuvor ist insbesondere zu prüfen, ob diese Zwecke nicht 

auch durch die Verarbeitung anonymisierter oder pseudonymisierter Daten erreicht werden können. Soweit die Daten 

zum Zwecke der Qualitätskontrolle durch ein Krankenhaus (§ 4 des Bremischen Krankenhausdatenschutzgesetzes) 

übermittelt worden sind, dürfen sie nur zu diesem Zweck genutzt werden. Die Leistungserbringer haben diese Daten 

in demselben Umfang geheim zu halten wie das Krankenhaus selbst.  

(2) Sobald es die genannten Zwecke erlauben, sind die Merkmale, mit deren Hilfe der Personenbezug 

hergestellt werden kann, gesondert zu speichern; die Merkmale sind zu löschen, sobald die genannten Zwecke es 

erlauben.  

(3) Die zum Zwecke der Qualitätskontrolle gespeicherten personenbezogenen Daten von Notfallpatienten 

können nach Maßgabe des § 7 des Bremischen Krankenhausdatenschutzgesetzes für wissenschaftliche 

medizinische Forschungsvorhaben verarbeitet werden.  

§ 63 Datenerhebung und Zweckbindung  

(1) Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nach § 61 zulässig ist, dürfen grundsätzlich nur beim 

Betroffenen mit dessen Kenntnis erhoben werden. Ohne Kenntnis des Betroffenen dürfen sie für die Durchführung 

der Gefahrenabwehr bei Dritten erhoben werden, wenn sie beim Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig erhoben 

werden können. Dies gilt insbesondere, wenn der Schutz von Leben und Gesundheit dieses erfordert. Satz 2 gilt 

entsprechend für die Erhebung von Daten zur Abrechnung des Einsatzes.  

(2) Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nach § 62 zulässig ist, dürfen ohne Einwilligung und 

Kenntnis des Betroffenen erhoben werden.  

(3) Für die Beratung anderer öffentlicher Stellen im Rahmen von Brandverhütungsmaßnahmen dürfen 

personenbezogene Daten auch bei ihnen erhoben werden. Das Erheben kann in diesen Fällen im automatisierten 

Verfahren erfolgen. Die Daten dürfen nur für die Beratung der anfordernden öffentlichen Stelle verwendet werden. 

Erfolgt die Beratung über Brandverhütungsmaßnahmen bei Gebäuden, Betrieben oder anderen Einrichtungen, bei 

denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder eine größere Zahl von Menschen gefährdet sein kann, dürfen die 

erhobenen Daten im erforderlichen Umfange für die Erstellung von Einsatzplänen verwendet werden.  

(4) Wird von einer anderen öffentlichen Stelle eine Brandsicherheitswache angeordnet, können die für deren 

Durchführung erforderlichen personenbezogenen Daten bei der anordnenden Stelle erhoben werden. Die Daten 

dürfen nur für die Durchführung der Brandsicherheitswache verwendet werden.  

(5) Für die Durchführung der Aufgaben nach § 12 Nr. 2 können die erforderlichen personenbezogenen Daten 

ohne Kenntnis des Betroffenen bei den hierfür zuständigen öffentlichen Stellen erhoben werden, soweit keine 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden können. Bei 

Dritten außerhalb des öffentlichen Bereichs dürfen solche Daten nur mit Einwilligung des Betroffenen erhoben 

werden. Ohne Einwilligung und Kenntnis des Betroffenen dürfen Daten bei Dritten außerhalb des öffentlichen 

Bereichs nur erhoben werden, wenn es einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, die Einwilligung 

einzuholen oder den Betroffenen zu benachrichtigen, und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige 

Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden können. Die Daten können im automatisierten Verfahren erhoben 

werden.  



(6) Die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei 

der Berufsfeuerwehr richtet sich nach § 20 des Bremischen Datenschutzgesetzes.  

§ 64 Datenübermittlung  

(1) Die im automatisierten und im nichtautomatisierten Verfahren erhobenen und gespeicherten 

personenbezogenen Daten dürfen aus aufgabenbezogenen Anlässen übermittelt werden,  

1. wenn dies zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der Zuständigkeit des Empfängers 

liegenden Aufgaben erforderlich ist,  

2. an öffentliche Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 61 Abs. 2.  

(2) Eine Übermittlung an Dritte ist nur zulässig, soweit dies erforderlich ist  

1. für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Entgelten oder  

2. zur Unterrichtung von Angehörigen oder anderen Bezugspersonen.  

(3) Die von der Einsatzleitstelle übermittelten und die bei der Durchführung eines Einsatzes erhobenen 

personenbezogenen Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies erforderlich ist für  

1. Zwecke des Nachweises der ordnungsgemäßen Ausführung, der Dokumentation und der Abrechnung des 

Einsatzes,  

2. Zwecke der Qualitätssicherung und -kontrolle des Rettungsdienstes durch den Ärztlichen Leiter 

Rettungsdienst,  

3. Zwecke der weiteren ärztlichen Versorgung des Patienten,  

4. Zwecke der Unterrichtung von Angehörigen, soweit der Patient dies wünscht oder Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass dies seinem mutmaßlichen Willen entspricht.  

(4) In der Einsatzleitstelle erhobene personenbezogene Daten zu Notrufen, die ausschließlich polizeiliche 

Einsätze betreffen, dürfen nach Weiterleitung des Notrufs wie Daten für Feuerwehreinsätze dokumentiert werden. Die 

personenbezogenen Daten sind für die Nutzung zu sperren.  

§ 65 Rechtsverordnung zu Datenschutzregelungen  

Der Senator für Inneres, Kultur und Sport wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die 

nach §§ 61 bis 64 zu erhebenden und zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, deren Verwendungszweck, die 

Datenempfänger sowie die Form der Datenübermittlung zu treffen. 

 

 

Landesstatistikgesetz (LStatG) 
vom 11. Juli 1989 (Brem.GBl. S. 277), zuletzt geändert am 21. November 2006 (Brem.GBl. S. 465) - Auszug - 

 

§ 4 Anordnung von Statistiken 

(1) Landes- und Kommunalstatistiken sind durch Rechtsvorschrift anzuordnen, wenn Angaben über 

persönliche und sachliche Verhältnisse, die den Betroffenen zugeordnet werden können (Einzelangaben), erhoben 

werden. Die Rechtsvorschrift muss die Art der Erhebung, die Erhebungs- und Hilfsmerkmale (§ 6), den 

Berichtszeitraum, die zeitlichen Abstände wiederkehrender Erhebungen (Periodizität) und den Kreis der zu 

Befragenden sowie den Träger der Kosten bestimmen. Werden laufende Nummern und Ordnungsnummern 

verwendet, die Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, die über die Erhebungs- und 

Hilfsmerkmale hinausgehen, sind sie ebenfalls zu bestimmen. Ferner ist festzulegen, welche Merkmale freiwillig oder 

aufgrund einer Auskunftspflicht anzugeben sind. 

(2) ... 

§ 5 Organisatorische Anforderungen 

(1) Mit der Durchführung der Aufgaben der Statistiken nach § 1 Nr. 1 und 2 dürfen, solange Einzelangaben 

vorhanden sind, nur Stellen beauftragt werden, die räumlich, organisatorisch und personell von anderen, mit 



Aufgaben des Verwaltungsvollzugs befassten Stellen getrennt sind. Das Personal der beauftragten Stelle darf 

während der Tätigkeit in dieser Stelle nicht mit anderen Aufgaben des Verwaltungsvollzugs betraut sein und muss, 

soweit es sich nicht um Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete handelt, schriftlich auf 

das Statistikgeheimnis (§ 8) verpflichtet sein. § 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes vom 

2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), geändert durch § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942), 

gilt entsprechend. 

(2) Einzelangaben dürfen anderen als mit der Durchführung der statistischen Aufgaben betrauten Personen 

und Stellen nicht zugänglich gemacht und für andere Aufgaben nicht genutzt werden. § 9 bleibt unberührt. 

(3) Personen, die mit der Durchführung statistischer Aufgaben betraut sind, dürfen die aus der Tätigkeit 

gewonnenen Erkenntnisse während und nach ihrer Tätigkeit nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke 

nutzen. 

§ 6 Erhebungs- und Hilfsmerkmale 

(1) Landes- und Kommunalstatistiken werden auf der Grundlage von Erhebungs- und Hilfsmerkmalen erstellt. 

Erhebungsmerkmale umfassen Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die zur statistischen Nutzung 

bestimmt sind. Hilfsmerkmale sind Angaben, die der technischen Durchführung der Statistiken dienen. Für andere 

Zwecke dürfen sie nur genutzt werden, soweit dieses Gesetz oder die die Statistik anordnende Rechtsvorschrift dies 

zulässt. 

(2) Für die regionale Zuordnung der Erhebungsmerkmale dürfen der Name der Gemeinde und die Blockseite 

benutzt werden. Blockseite ist innerhalb eines Gemeindegebietes die Seite mit gleicher Straßenbezeichnung von der 

durch Straßeneinmündungen oder vergleichbare Begrenzungen umschlossene Fläche. Die übrigen Teile der 

Anschrift dürfen für die Zuordnung von Blockseiten für einen Zeitraum bis zu vier Jahren nach Abschluss der 

jeweiligen Erhebungen genutzt werden. 

(3) Aus Erhebungen bei Unternehmen und Arbeitsstätten dürfen Beschäftigtengrößenklasse und 

Wirtschaftszweig als Grundlage weiterer Erhebungen genutzt werden, soweit die die Statistik anordnende 

Rechtsvorschrift dies zulässt. 

(4) Hilfsmerkmale sind, soweit nicht in Satz 3 und 4 oder in der die Statistik anordnenden Rechtsvorschrift 

etwas anderes bestimmt ist, zu löschen, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre 

Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist. Sie sind von den Erhebungsmerkmalen zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzubewahren. Bei periodischen Erhebungen dürfen die zur Bestimmung des 

Kreises der zu Befragenden erforderlichen Hilfsmerkmale, soweit sie für nachfolgende Erhebungen benötigt werden, 

gesondert aufgewahrt werden. Nach Beendigung des Zeitraums der wiederkehrenden Erhebungen sind sie zu 

löschen. 

§ 8 Geheimhaltung 

Einzelangaben, die für eine Landes- oder Kommunalstatistik gemacht werden, sind von den mit der Durchführung 

dieser Statistiken betrauten Personen geheim zu halten, soweit nicht durch dieses Gesetz oder die die Statistik 

anordnende Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. Diese Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Einzelangaben, 

die von der für die Durchführung der Statistik zuständigen Stelle zusammengefasst und in statistischen Ergebnissen 

dargestellt sind. 

§ 9 Übermittlung 

(1) Die Übermittlung von Einzelangaben ist nur zulässig, soweit Absatz 2 oder Absatz 4 dies bestimmt oder 

wenn 

1. der Befragte schriftlich in die Übermittlung oder die Veröffentlichung eingewilligt hat, 

2. es sich um Einzelangaben über öffentliche Stellen handelt, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, soweit 

aus besonderem öffentlichen Interesse nichts anderes bestimmt ist oder 



3. sie zwischen den mit der Durchführung einer Landes- oder Kommunalstatistik betrauten Stellen erfolgt, 

soweit es zur Erstellung dieser Statistik erforderlich ist. 

(2) Die für die Durchführung der Statistik zuständige Stelle darf den Hochschulen oder sonstigen 

Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher 

Vorhaben Einzelangaben übermitteln, wenn diese Einzelangaben nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand 

an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einem Betroffenen zugeordnet werden können und die Empfänger Amtsträger, für 

den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 3 sind. 

(3) Personen, die Einzelangaben nach Absatz 2 erhalten sollen, sind vor der Übermittlung besonders zu 

verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind. § 1 Abs. 2 Satz 

1, Abs. 3 und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes gilt entsprechend. 

(4) Den Gemeinden können für eigene statistische Zwecke Einzelangaben aus Statistiken nach § 1 Nr. 2 

Buchstabe a übermittelt werden. Werden den Gemeinden nach Satz 1 oder aufgrund von Rechtsvorschriften nach 

§ 1 Nr. 1 Einzelangaben übermittelt, so dürfen diese 

1. in der Stadtgemeinde Bremen nur vom Statistischen Landesamt verarbeitet, 

2. in der Stadtgemeinde Bremerhaven nur der für die Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stelle 

übermittelt werden. 

Übermittlung und weitere Verarbeitung dürfen nur erfolgen, wenn die organisatorischen Anforderungen nach § 5 

erfüllt sind. Aus den übermittelten Einzelangaben dürfen nur aufgrund vorgegebener sachlicher Kriterien 

Zahlensummen (Tabellen) erstellt werden, aus denen kein Bezug auf einen Betroffenen hergestellt werden kann. Die 

Speicherung der übermittelten Einzelangaben in Dateien für andere als statistische Nutzung ist unzulässig. 

(5) Die Übermittlung nach Absatz 2 oder 4 ist nach Inhalt, Stelle, der übermittelt wird, Datum und Zweck der 

Weitergabe aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

(6) Die nach Absatz 1, 2 oder 4 übermittelten Einzelangaben dürfen nur für die Zwecke genutzt werden, für die 

sie übermittelt wurden. In den Fällen des Absatzes 2 sind sie zu löschen, sobald das wissenschaftliche Vorhaben 

durchgeführt ist. Bei den Stellen, denen Einzelangaben übermittelt werden, muss durch organisatorische und 

technische Maßnahmen sichergestellt sein, dass nur Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete 

oder Verpflichtete nach Absatz 3 Empfänger von Einzelangaben sind. 

(7) Die Pflicht zur Geheimhaltung nach § 8 Satz 1 besteht auch für die Personen, die Empfänger von 

Einzelangaben nach Absatz 1, 2 oder 4 sind. 

§ 10 Vergabe statistischer Arbeiten 

(1) Die für die Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen können andere Personen und Stellen 

mit Teilaufgaben beauftragen, sofern unter Berücksichtigung der Eignung der vom Auftragnehmer getroffenen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen sichergestellt ist, dass die für die jeweilige Statistik maßgeblichen 

Rechtsvorschriften eingehalten werden. Die für Erhebungsbeauftragte geltenden Vorschriften sind auf den 

Auftragnehmer und die von ihm mit der Durchführung der Arbeiten beschäftigten Personen entsprechend 

anzuwenden. 

(2) Behörden des Landes und der Gemeinden dürfen privaten oder öffentlichen Stellen Forschungs-, 

Planungs- und Untersuchungsaufträge, deren Erledigung statistische Erhebungen oder die Auswertung von Angaben 

aus Statistiken nach § 1 Nr. 1 und 2 erfordert, nur nach Anhörung des Statistischen Landesamtes und nur unter der 

Voraussetzung erteilen, dass dabei die Kenntnisnahme von Hilfsmerkmalen ausgeschlossen ist. Vor der 

Auftragserteilung sind Art und Umfang der statistischen Erhebungen oder Auswertung mit dem Statistischen 

Landesamt abzustimmen. Können die benötigten Angaben vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt 

werden, darf der Auftrag insoweit nicht erteilt werden. 

§ 11 Geschäftsstatistiken 



(1) Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes, der Gemeinden und der sonstigen der Aufsicht des 

Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen dürfen 

Einzelangaben, die bei der rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben angefallen sind, für 

die Erstellung von Statistiken nutzen. Ergebnisse der Geschäftsstatistiken dürfen nur weitergegeben oder 

veröffentlicht werden, wenn sie keine Angaben enthalten, die einen Bezug auf Betroffene zulassen. 

(2) Geschäftsstatistiken sind in der Regel bei der Stelle zu führen, bei der die Vorgänge vorhanden sind oder 

anfallen. Ihre Durchführung kann dem Statistischen Landesamt mit Zustimmung des Senators für Inneres und Sport 

übertragen werden. 

§ 16 Strafvorschrift 

Wer Einzelangaben aus Landes- und Kommunalstatistiken oder solche Einzelangaben untereinander oder mit 

anderen Angaben zu dem Zweck zusammenführt, einen Personen-, Unternehmens-, Betriebs- oder 

Arbeitsstättenbezug außerhalb der Aufgabenstellung dieses Gesetzes oder der eine Landes- oder Kommunalstatistik 

anordnenden Rechtsvorschrift herzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

 

Gesetz über das Meldewesen (Meldegesetz - MG) 
vom 20. Januar 1986 (Brem.GBl. S. 1), zuletzt geändert am 25. Februar 2005 (Brem.GBl. S. 51) – Auszug - 

 

§ 2 Aufgaben und Befugnisse der Meldebehörden 

(1) Die Meldebehörden haben die in ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner zu registrieren, um 

deren Identität und Wohnungen feststellen und nachweisen zu können. Sie erteilen Melderegisterauskünfte, wirken 

bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen mit und übermitteln Daten. 

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben führen die Meldebehörden Melderegister. Diese enthalten Daten, die von den 

Einwohnern erhoben, von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen übermittelt oder sonst amtlich bekannt 

werden.  

(3) Die Meldebehörden dürfen personenbezogene Daten, die im Melderegister gespeichert werden, nur nach 

Maßgabe dieses Gesetzes oder sonstiger Rechtsvorschriften verarbeiten. Verarbeiten im Sinne des Gesetzes ist das 

Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen sowie Nutzen personenbezogener Daten. 

(4) Das Melderegister darf nicht gemeinsam mit anderen Registern geführt werden. 

§ 3 Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten des Einwohners einschließlich 

der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister: 

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. gesetzlicher Vertreter, Eltern von Kindern nach Nummer 15 (Vor- und Familienname, Doktorgrad, 

Anschrift, Tag der Geburt, Sterbetag), 

9. Staatsangehörigkeiten, 

10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, 

11. gegenwärtige und frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, 

12. Tag des Ein- und Auszugs, 



13. Familienstand, bei Verheirateten zusätzlich den Tag und Ort der Eheschließung 

14. Ehegatte (Vor- und Familienname, Doktorgrad, Tag der Geburt, Anschrift, Sterbetag), 

15. Kinder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Tag der Geburt, 

Sterbetag), 

16. Ausstellungsbehörde, -datum, Gültigkeitsdauer des Personalausweises/Passes, 

17. Übermittlungssperren, 

18. Sterbetag und -ort. 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden folgende Daten einschließlich 

der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise: 

1. für die Vorbereitung und Durchführung von Parlaments- und Kommunalwahlen, von Ausländerratswahlen, 

von Volks- und Bürgerbegehren sowie von Volks- und Bürgerentscheiden die Tatsache, dass der 

Betroffene  

a) vom Wahlrecht ausgeschlossen oder nicht wählbar ist 

b) als Unionsbürger (§ 6 Abs. 3 Satz 1 des Europawahlgesetzes) bei der Wahl des Europäischen 

Parlaments von Amts wegen in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 

einzutragen ist; ebenfalls zu speichern ist die Gebietskörperschaft oder der Wahlkreis im 

Herkunftsmitgliedstaat, wo er zuletzt in ein Wählerverzeichnis eingetragen war, 

2. für die Mitwirkung bei der Ausstellung von Lohnsteuerkarten steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, 

Freibeträge, Religionszugehörigkeit des Ehegatten, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und 

Familiennamen sowie Anschrift der Pflege- und Stiefeltern), 

3. für die Mitwirkung bei der Ausstellung von Personalausweisen und Pässen die Tatsache, dass 

Passversagungsgründe vorliegen, ein Pass versagt oder entzogen oder eine Anordnung nach § 2 Abs. 2 

des Gesetzes über Personalausweise getroffen worden ist, 

4. für die Mitwirkung bei staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren und bei der Ausstellung von 

Personalausweisen und Pässen die Tatsache, dass nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ein 

Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eintreten kann, 

5. für die Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz die Tatsache, dass ein 

Familienbuch auf Antrag angelegt worden ist, ferner bei verwitweten Personen den Namen des 

verstorbenen Ehegatten sowie den Tag und Ort der Eheschließung, 

6. für Zwecke der Berichtigung oder Ergänzung des Melderegisters nach § 21 Namen und Anschrift des 

Wohnungsgebers, 

7. zur Beantwortung von Aufenthaltsanfragen anderer Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen für die 

Dauer bis zu zwei Jahren die Tatsache der Aufenthaltsanfrage (Datum der Anfrage, anfragende Stelle, 

Ablaufdatum), 

8. aufgehoben 

9. für Zwecke des Suchdienstes die Anschrift vom 1. September 1939 derjenigen Einwohner, die aus den in § 

1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten stammen. 

10. aufgehoben. 

§ 4 Ordnungsmerkmal 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe eines Ordnungsmerkmales führen. Diese dürfen 

keine personenbezogenen Daten enthalten. 

(2) Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen nur an Meldebehörden, öffentlich-

rechtliche Religionsgesellschaften und an Behörden innerhalb der Gemeinde, der die Meldebehörde angehört, 

übermittelt werden. Der Empfänger darf die Ordnungsmerkmale außer an die jeweilige Meldebehörde nicht weiter 

übermitteln. 



(3) Das Ordnungsmerkmal nach Absatz 1 darf an nicht-öffentliche Stellen nicht übermittelt werden. 

§ 5 Zweckbindung der Daten 

(1) Die Meldebehörden dürfen die in § 3 Abs. 2 bezeichneten Daten nur im Rahmen der dort genannten 

Zwecke verarbeiten. Sie haben diese Daten nach der jeweiligen Zweckbestimmung gesondert zu speichern oder auf 

andere Weise sicherzustellen, dass sie nur nach Maßgabe des Satzes 1 verarbeitet werden. Diese Daten dürfen nur 

insoweit zusammen mit den in § 3 Abs. 1 bezeichneten Daten verarbeitet werden, als dies zur rechtmäßigen 

Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. 

(2) Die Regelungen für Datenübermittlungen an öffentliche Stellen (§ 30 Abs. 2 und 3) bleiben unberührt. Dies 

gilt nicht für die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 genannten Daten. 

§ 6 Meldegeheimnis 

(1) Den bei Meldebehörden oder anderen Stellen, die im Auftrag der Meldebehörden handeln, beschäftigten 

Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. 

(2) Bei Personen, die bei Stellen beschäftigt sind, die im Auftrag der Meldebehörden handeln, ist 

sicherzustellen, dass sie nach Maßgabe von Absatz 1 verpflichtet werden. Ihre Pflichten bestehen auch nach 

Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Personen sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit über ihre Pflichten zu belehren und 

schriftlich auf die Einhaltung des Meldegeheimnisses zu verpflichten. 

Zweiter Abschnitt 

Schutzrechte 

§ 7 Schutzwürdige Interessen der Betroffenen 

Schutzwürdige Interessen der Betroffenen dürfen durch die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 

beeinträchtigt werden. Schutzwürdige Interessen werden insbesondere beeinträchtigt, wenn die Verarbeitung, 

gemessen an ihrer Eignung und ihrer Erforderlichkeit zu dem vorgesehenen Zweck, den Betroffenen 

unverhältnismäßig belastet. Die Prüfung, ob schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt werden, entfällt, 

wenn die Verarbeitung durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist. 

§ 8 Rechte des Betroffenen 

Jeder Einwohner hat gegenüber der Meldebehörde nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Recht auf kostenfreie 

1. Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten (§ 9), 

2. Berichtigung und Ergänzung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn diese unrichtig oder 

unvollständig sind (§ 10), 

3. Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn diese Daten zur Erfüllung der den 

Meldebehörden obliegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind oder die Speicherung unzulässig war 

(§ 11 Abs. 1 und 2), 

4. Unterrichtung über die zu seiner Person erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte (§ 32 Abs. 2 Satz 2), 

5. Einrichtung von Übermittlungssperren (§ 31 Abs. 2 Satz 2, § 32 Abs. 5 bis 7, § 33 Abs. 1 Satz 6, Abs. 2 

Satz 1 und Abs. 3 Satz 2). 

§ 9 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Die Meldebehörde hat auf Antrag dem Betroffenen, in der Regel schriftlich, Auskunft über die zu seiner 

Person gespeicherten Daten zu erteilen. 

(2) Die Auskunft ist zu verweigern, 

1. soweit dem Betroffenen die Einsicht in einen Eintrag im Geburten- oder Familienbuch nach § 61 Abs. 2 

des Personenstandsgesetzes nicht gestattet werden darf, 

2. in den Fällen des § 1758 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

§ 10 Berichtigung von Daten 



Sind gespeicherte Daten unrichtig oder unvollständig, so hat die Meldebehörde die Daten auf Antrag des Betroffenen 

zu berichtigen oder zu ergänzen. § 21 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 11 Löschung und Aufbewahrung von Daten 

(1) Die Meldebehörde hat gespeicherte Daten zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der der Meldebehörde 

obliegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind. Das gleiche gilt, wenn ihre Speicherung unzulässig war. 

(2) Daten über einen weggezogenen oder verstorbenen Einwohner sind unverzüglich nach dem Wegzug und 

der Auswertung der Rückmeldung oder nach dem Tod des Einwohners zu löschen, die Daten nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 

und Abs. 2 Nr. 2 jedoch erst nach Ablauf des auf den Tod oder den Wegzug folgenden Kalenderjahres. Abweichend 

davon hat die Meldebehörde nach dem Wegzug oder dem Tod eines Einwohners weiterhin die übrigen Daten nach § 

3 Abs. 1 sowie die Daten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 4 und 7 zu speichern. Das gleiche gilt für die zum Nachweis der 

Richtigkeit dieser Daten erforderlichen Hinweise. 

(3) Nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende des Kalenderjahres, in dem ein Einwohner weggezogen oder 

verstorben ist, sind die nach Absatz 2 Satz 2 und 3 weiterhin gespeicherten Daten und Hinweise für die Dauer von 50 

Jahren gesondert aufzubewahren und durch technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern. Während 

dieser Zeit dürfen sie mit Ausnahme der Vor- und Familiennamen sowie etwaiger früherer Namen, der gegenwärtigen 

und früheren Anschriften, des Auszugstages und des Sterbetages und –ortes nicht mehr verarbeitet werden, es sei 

denn, dass dies zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, zur Aufgabenerfüllung 

der in § 30 Abs. 3 genannten Behörden, für Wahlzwecke oder zur Feststellung der Tatsache nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 

unerlässlich ist oder der Betroffene schriftlich eingewilligt hat. 

(4) Ist eine Löschung in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und des Absatzes 2 wegen der besonderen Art der 

Speicherung im Melderegister nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, so ist durch technische 

und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Daten nicht mehr verarbeitet werden. 

§ 18 Datenerhebung/Meldeschein 

(1) Bei der Anmeldung werden vom Meldepflichtigen die Daten des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 17 und des § 3 Abs. 2 

Nr. 2, 5, 6 und 9, bei der Abmeldung die Daten des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3, 4, 6, 7 und 9 bis 13 erhoben. 

(2) Die amtliche Meldebestätigung darf folgende Daten enthalten: 

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. Doktorgrad, 

4. Tag des Ein- und Auszugs, 

5. Anschrift, 

6. alleinige Wohnung, Haupt- oder Nebenwohnung. 

§ 19 Auskunftspflicht des Meldepflichtigen 

Der Meldepflichtige hat der Meldebehörde auf Verlangen die zur ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters (§ 

3) erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die zum Nachweis der Angaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Er 

ist zum persönlichen Erscheinen verpflichtet, wenn dies zur Feststellung der Identität erforderlich ist. 

§ 20 Auskunftspflicht des Wohnungsgebers 

Die Meldebehörde kann vom Wohnungsgeber oder den von ihm beauftragten Personen für Zwecke des § 21 

Auskunft darüber verlangen, welche Personen bei ihm wohnen oder gewohnt haben. Für die in § 22 genannten 

Personen kann die Meldebehörde die Auskunft vom Schiffseigner oder Reeder oder den von diesen beauftragten 

Personen verlangen. 

Vierter Abschnitt 

Datenübermittlungen 

§ 29 Datenübermittlungen zwischen den Meldebehörden 



(1) Hat sich ein Einwohner bei einer Meldebehörde angemeldet, so hat diese die bisher zuständige 

Meldebehörde und die für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden davon durch Übermittlung von 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Doktorgrad, 

3. Anschriften, 

4. Tag und Ort der Geburt, 

5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

6. Staatsangehörigkeiten, 

7. Tag des Zuzugs, 

8. Haupt- und Nebenwohnung, 

9. Familienstand, 

des Einwohners zu unterrichten (Rückmeldung). Die bisher zuständige Meldebehörde hat die Meldebehörde der 

neuen Wohnung über die in § 3 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 genannten Tatsachen sowie dann zu unterrichten, wenn die in 

Satz 1 genannten Daten von den bisherigen Angaben abweichen. 

(2) Werden die in § 3 Abs. 1 bezeichneten Daten fortgeschrieben, so sind die für weitere Wohnungen des 

Einwohners zuständigen Meldebehörden zu unterrichten, soweit die Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 

sind. Satz 1 gilt entsprechend für die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 genannte Tatsache. 

(3) In den Fällen des § 32 Abs. 5 hat die zuständige Meldebehörde die für die bisherige Wohnung und die für 

weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden zu unterrichten. 

§ 30 Datenübermittlung an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle in der Bundesrepublik 

Deutschland aus dem Melderegister  

1. Vor- und Familiennahmen, 

2. frühere Namen, 

3. Doktorgrad, 

4. Ordensnamen/Künstlernamen, 

5. Anschriften, 

6. Tag des Ein- und Auszugs, 

7. Tag und Ort der Geburt, 

8. Geschlecht, 

9. gesetzlicher Vertreter, 

10. Staatsangehörigkeiten, 

11. Familienstand, 

12. Übermittlungssperren sowie 

13. Sterbetag und –ort 

übermitteln, wenn dies zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der Zuständigkeit des Empfängers 

liegenden Aufgaben erforderlich ist. Den in Absatz 3 bezeichneten Behörden darf die Meldebehörde unter den 

Voraussetzungen des Satzes 1 über die dort genannten Daten hinaus die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 

übermitteln. Werden diese Daten für eine Personengruppe listenmäßig oder in sonst zusammengefasster Form 

übermittelt, so dürfen für die Zusammensetzung der Personengruppe nur die in Satz 1 genannten Daten zugrunde 

gelegt werden. 

(2) Die Übermittlung weiterer als der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten oder die Übermittlung der in § 3 

Abs. 1 oder 2 genannten Hinweise im Melderegister an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen ist nur 

dann zulässig, wenn der Empfänger 



1. ohne Kenntnis der Daten zur Erfüllung einer ihm durch Rechtsvorschrift übertragenen Aufgabe nicht in der 

Lage wäre und 

2. die Daten beim betroffenen Einwohner nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erheben könnte oder 

von einer Datenerhebung nach der Art der Aufgabe, zu der die Daten erforderlich sind, abgesehen werden 

muss. 

(3) Die Prüfung durch die Meldebehörde, ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 und § 7 vorliegen, entfällt, 

wenn sie von den folgenden Behörden um Übermittlung von Daten und Hinweisen nach Absatz 2 zur Erfüllung der in 

der Zuständigkeit dieser Behörden liegenden Aufgaben ersucht wird: 

1. Behörden des Polizeivollzugsdienstes, 

2. Staatsanwaltschaften, 

3. Gerichte für Zwecke der Strafverfolgung, Strafvollstreckung und des Strafvollzugs, 

4. Justizvollzugsamt und Justizvollzugsanstalten, 

5. Landesamt für Verfassungsschutz, 

6. Bundesamt für Verfassungsschutz, 

7. Bundesnachrichtendienst, 

8. Militärischer Abschirmdienst, 

9. Generalbundesanwalt, 

10. Bundeskriminalamt. 

Die ersuchende Behörde hat den Namen und die Anschrift des Betroffenen unter Hinweis auf den Anlass der 

Übermittlung aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind gesondert aufzubewahren, durch technische und 

organisatorische Maßnahmen zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Erstellung der 

Aufzeichnung folgt, zu vernichten. 

(4) Regelmäßige Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen sind zulässig, 

soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht unter Festlegung des Anlasses und des Zwecks der Übermittlungen, der 

Datenempfänger und der zu übermittelnden Daten bestimmt ist.*  

(5) Innerhalb der Gemeinde, der die Meldebehörde angehört, dürfen unter den in Absatz 1 genannten 

Voraussetzungen sämtliche der in § 3 Abs. 1 aufgeführten Daten und Hinweise weitergegeben werden. Für die 

Weitergabe und Einsichtnahme von Daten und Hinweisen nach § 3 Abs. 2 gilt Absatz 2 entsprechend.  

(6) Der Datenempfänger darf die ihm übermittelten Daten nur für den Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung 

sie ihm übermittelt wurden. 

§ 31 Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 30 Abs. 1 

genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Doktorgrad, 

4. Ordensnamen/Künstlernamen, 

5. Tag und Ort der Geburt, 

6. Geschlecht, 

7. Staatsangehörigkeiten, 

8. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, Tag des Ein- und Auszugs, 

                                                           
* Meldedatenübermittlungsverordnung vom 09. Juni 1990 (Brem.GBl. S. 175) zuletzt geändert am 15. Januar 1998 

(Brem.GBl. S. 21) 



9. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten: Tag der 

Eheschließung, 

10. Zahl der minderjährigen Kinder, 

11. Übermittlungssperren, 

12. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Ehegatten, Eltern und minderjährigen Kindern der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner 

öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Tag der Geburt, 

3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. Übermittlungssperren, 

6. Sterbetag. 

Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden; er ist hierauf bei der Anmeldung nach § 

13 Abs. 1 schriftlich hinzuweisen. Satz 2 gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der 

jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden. 

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass bei 

dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. 

§ 32 Melderegisterauskunft 

(1) Personen, die nicht Betroffene sind, und anderen als den in § 30 Abs. 1 bezeichneten Stellen darf die 

Meldebehörde nur Auskunft über 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Doktorgrad, 

3. Anschriften 

einzelner bestimmter Einwohner übermitteln (einfache Melderegisterauskunft). Dies gilt auch, wenn jemand Auskunft 

über Daten einer Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner begehrt. 

(2) Soweit jemand ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, darf ihm zusätzlich zu den in Absatz 1 Satz 1 

genannten Daten eines einzelnen bestimmten Einwohners eine erweiterte Melderegisterauskunft erteilt werden über 

1. Tag und Ort der Geburt, 

2. frühere Vor- und Familiennamen, 

3. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder nicht, 

4. Staatsangehörigkeiten, 

5. frühere Anschriften, 

6. Tag des Ein- und Auszugs, 

7. gesetzlicher Vertreter, 

8. Sterbetag und -ort. 

Die Meldebehörde hat den Betroffenen über die Erteilung einer erweiterten Melderegisterauskunft unter Angabe des 

Datenempfängers unverzüglich zu unterrichten; dies gilt nicht, wenn der Datenempfänger ein rechtliches Interesse, 

insbesondere zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, glaubhaft gemacht hat. 

(3) Melderegisterauskunft über eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter Einwohner (Gruppenauskunft) darf 

nur erteilt werden, soweit sie im öffentlichen Interesse liegt. Für die Zusammensetzung der Personengruppen dürfen 

die folgenden Daten herangezogen werden: 

1. Tag der Geburt, 

2. Geschlecht, 

3. Staatsangehörigkeiten, 



4. Anschriften, 

5. Tag des Ein- und Auszugs, 

6. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder nicht, 

7. Verknüpfungen zu Familienangehörigen (Ehegatten, Kinder, Eltern). 

Mitgeteilt werden dürfen außer der Tatsache der Zugehörigkeit zu der Gruppe folgende Daten: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Doktorgrad, 

3. Alter, 

4. Geschlecht, 

5. Staatsangehörigkeiten, 

6. Anschriften. 

(4) Bei Melderegisterauskünften nach den Absätzen 2 und 3 darf der Empfänger die Daten nur für den Zweck 

verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurden. 

(5) Jede Melderegisterauskunft ist unzulässig, wenn der Betroffene der Meldebehörde das Vorliegen von 

Tatsachen glaubhaft gemacht hat, die die Annahme rechtfertigen, dass ihm oder einer anderen Person hieraus eine 

Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange erwachsen kann. 

(6) Soweit der Betroffene ein berechtigtes Interesse nachweist, kann er verlangen, dass die Meldebehörde die 

erweiterte Melderegisterauskunft nach Absatz 2 über seine Person verweigert. Diese Auskunftssperre endet mit 

Ablauf des zweiten auf die Antragstellung folgenden Kalenderjahres; sie kann auf Antrag verlängert werden. 

(7) Die Melderegisterauskunft ist unzulässig, 

1. soweit die Einsicht in einen Eintrag im Geburten- oder Familienbuch nach § 61 Abs. 2 und 3 des 

Personenstandsgesetzes nicht gestattet werden darf, 

2. in den Fällen des § 1758 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten auch für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, soweit sie publizistische 

Tätigkeiten ausüben. 

§ 33 Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen 

(1) Die Meldebehörde darf Parteien und Wählervereinigungen, anderen Trägern von Wahlvorschlägen sowie 

den für Volks- und Bürgerentscheiden benannten Vertrauenspersonen Auskunft aus dem Melderegister über die in § 

32 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahl- oder Stimmberechtigten erteilen, soweit für deren 

Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist und die Wahl- oder Stimmberechtigten dieser 

Auskunftserteilung nicht widersprochen haben. Die Auskunft nach Satz 1 darf im Zusammenhang mit Parlaments- 

und Kommunalwahlen, Ausländerratswahlen sowie Volks- und Bürgerentscheiden in den sechs der Wahl oder 

Stimmabgabe vorangehenden Monaten erteilt werden. Die Geburtstage der Wahl- oder Stimmberechtigten dürfen 

dabei nicht mitgeteilt werden. Die Datenempfänger dürfen die Daten der Wahl- oder Stimmberechtigten nur für 

Zwecke der Wahl- oder Stimmwerbung verwenden. Sie haben die Daten spätestens einen Monat nach der Wahl oder 

Stimmabgabe zu löschen und dies der Meldebehörde schriftlich zu bestätigen. Der Betroffene ist auf dieses Recht bei 

der Anmeldung und durch öffentliche Bekanntmachung rechtzeitig vor jeder Wahl oder Stimmabgabe hinzuweisen. 

(2) Begehrt jemand eine Melderegisterauskunft über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, so darf die 

Meldebehörde die Auskunft nur dann erteilen, wenn der Betroffene der Auskunftserteilung nicht widersprochen hat. 

Die Meldebehörde hat die Betroffenen auf ihr Widerspruchsrecht nach Satz 1 bei der Anmeldung und mindestens 

einmal jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. Wird die Auskunft erteilt, so darf sie nur die in § 32 

Abs. 1 Satz 1 genannten Daten des Betroffenen sowie Tag und Art des Jubiläums umfassen. 

(3) Adressbuchverlagen darf Auskunft über 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Doktorgrad, 



3. Anschriften 

sämtlicher Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, erteilt werden. Der Betroffene hat das Recht, der 

Weitergabe seiner Daten nach Satz 1 zu widersprechen. Der Betroffene ist auf dieses Recht bei der Anmeldung und 

durch öffentliche Bekanntmachung vor Herausgabe des Adressbuches hinzuweisen. Über die Daten der Bewohner in 

Anstalten nach § 25 Abs. 2 darf keine Auskunft erteilt werden. 

§ 34 Datenübermittlungen an den Suchdienst 

Die Meldebehörde übermittelt dem Suchdienst zur Erfüllung seiner Aufgaben von den Einwohnern, die aus den in § 1 

Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten stammen, folgende Daten: 

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Tag und Ort der Geburt, 

5. gegenwärtige Anschrift, 

6. Anschrift am 1. September 1939. 

§ 36 Erlass von Rechtsvorschriften 

(1)     

(2) ... 

(3) Der Senator für Inneres wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung*

1. das Verfahren der Datenübermittlungen nach § 29 Abs. 1 bis 3 im Geltungsbereich dieses Gesetzes, 

insbesondere die Art und Form der zu übermittelnden Daten, zu regeln,  

2. zur Durchführung von regelmäßigen Datenübermittlungen der Meldebehörden nach § 30 Abs. 4 Anlass 

und Zweck der Übermittlungen, die Datenempfänger, die zu übermittelnden Daten sowie ihre Form 

festzulegen,  

3. das Verfahren der Datenübermittlungen nach § 30 Abs. 4 und § 34 zu regeln, 

4. das Verfahren über die Löschung, die gesonderte Aufbewahrung und die erforderlichen 

Sicherungsmaßnahmen nach § 11 Abs. 3 und 4 zu regeln. 

(3) ... 

(4) ... 

 

 

Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Landes 
Bremen (Bremisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz  – BremSÜG) 
vom 30. Juni 1998 (Brem.GBl. S. 185), zuletzt geändert am 16. Mai 2006 (Brem.GBL. S. 271) – Auszug -  

 

ABSCHNITT 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich und Zweck des Gesetzes 

(1) Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Überprüfung einer Person, die mit einer 

sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut werden soll (Sicherheitsüberprüfung) oder bereits betraut worden ist 

(Wiederholungsüberprüfung).  

                                                           
* Verordnung zur Durchführung des Meldegesetzes, insbesondere zur Durchführung von regelmäßigen 

Datenübermittlungen der Meldebehörden vom 09. Juni 1990 (Brem.GBl. S. 175), zuletzt geändert am 15. Januar 

1998 (Brem.GBl. S. 21) 



(2) Zweck der Überprüfung ist es, im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, 

Gegenstände oder Erkenntnisse vor dem Zugang von Personen zu schützen, bei denen ein Sicherheitsrisiko vorliegt 

(personeller Geheimschutz). 

(3) Dieses Gesetz gilt für Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes, der Gemeinden und der 

sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Es gilt zudem für 

politische Parteien nach Artikel 21 des Grundgesetzes, soweit sie ihren Sitz im Land haben oder es sich um eine auf 

das Land beschränkte Untergliederung von Parteien handelt. Für nicht-öffentliche Stellen gilt dieses Gesetz nach 

Maßgabe des Abschnitts 5. 

§ 3 Betroffener Personenkreis  

(1) Eine Person, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut werden soll (betroffene Person), ist 

vorher einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. Eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit darf erst nach Vollendung 

des 16. Lebensjahres übertragen werden. Auf eine Sicherheitsüberprüfung nach diesem Gesetz kann verzichtet 

werden, wenn für die betroffene Person vor weniger als 5 Jahren eine gleich- oder höherwertige 

Sicherheitsüberprüfung durchgeführt worden ist und die Unterlagen verfügbar sind. 

(2) Wer mit der betroffenen Person verheiratet ist, mit ihr eine eingetragene Lebenspartnerschaft bildet oder in 

einer eheähnlichen oder gleichgeschlechtlichern Gemeinschaft lebt (Lebenspartner oder Lebenspartnerin) und 

volljährig ist, soll in die Sicherheitsüberprüfung nach den §§ 10 und 11 einbezogen werden (einbezogene Person). 

Über Ausnahmen entscheidet die zuständige Stelle. Geht die betroffene Person die Ehe, die eingetragene 

Lebenspartnerschaft oder die eheähnliche oder gleichgeschlechtliche Gemeinschaft während oder erst nach erfolgter 

Sicherheitsüberprüfung ein, so ist die zuständige Stelle zu unterrichten, um sie in die Lage zu versetzen, die 

Einbeziehung der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners nachzuholen. Das Gleiche gilt bei später eintretender 

Volljährigkeit der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für: 

1. die Mitglieder der Bürgerschaft (Landtag) und des Senats, 

2. Richterinnen und Richter, soweit sie Aufgaben der Rechtsprechung wahrnehmen, 

3. ausländische Staatsangehörige, die in der Bundesrepublik Deutschland im Interesse über- oder 

zwischenstaatlicher Stellen eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit nach § 2 Nr. 2 ausüben sollen. 

§ 7 Rechte und Pflichten der betroffenen oder der einbezogenen Person  

(1) Die betroffene Person ist über den Zweck und die Art der beabsichtigten Sicherheitsüberprüfung von der 

zuständigen Stelle zu unterrichten. Wird eine Sicherheitsüberprüfung der nächsthöheren Art notwendig, so ist auch 

für diese eine entsprechende Unterrichtung erforderlich. 

(2) Die Sicherheitsüberprüfung nach den §§ 9, 10 oder 11 bedarf der Zustimmung der betroffenen Person; sie 

ist schriftlich zu erteilen, aber nicht in elektronischer Form. Besteht für die betroffene Person eine dienst- oder 

arbeitsrechtliche oder sonstige vertragliche Pflicht, die Zustimmung zu erteilen, so ist sie darauf hinzuweisen.  

(3) Hat die betroffene Person in die Sicherheitsüberprüfung eingewilligt, so ist sie verpflichtet, die zur 

Sicherheitsüberprüfung erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Sie kann Angaben 

verweigern, die für sie, einen nahen Angehörigen im Sinne von § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung oder die 

Lebenspartnerin oder den Lebenspartner die Gefahr straf- oder disziplinarrechtlicher Verfolgung, der Entlassung oder 

Kündigung begründen könnten. Über das Verweigerungsrecht ist die betroffene Person zu belehren. 

(4) Sind zur Lebenspartnerin oder zum Lebenspartner Angaben zu erheben oder sollen sie in die 

Sicherheitsüberprüfung einbezogen werden, gelten die Absätze 1 bis 3 mit Ausnahme von Absatz 2 Satz 2 

entsprechend. 

(5) ... 

(6) ... 

(7) ... 



§ 12 Datenerhebung 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde (Landesamt für Verfassungsschutz) dürfen die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Daten erheben. Soweit Referenz- und 

Auskunftspersonen sowie nicht-öffentliche Stellen befragt werden sollen, sind diese auf den Zweck der Erhebung und 

die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Bei Sicherheitsüberprüfungen der in § 4 Abs. 4 genannten Personen 

kann die Angabe der erhebenden Stelle gegenüber den sonstigen zu befragenden Personen oder nicht-öffentlichen 

Stellen unterbleiben, wenn dies zum Schutz der betroffenen Person oder des Landesamtes für Verfassungsschutz 

erforderlich ist. 

(2) Die zuständige Stelle erhebt die personenbezogenen Daten bei der betroffenen oder der einbezogenen 

Person. Reicht diese Erhebung nicht aus oder stehen ihr schutzwürdige Interessen der betroffenen oder der 

einbezogenen Person entgegen, können andere geeignete Personen oder Stellen befragt werden. 

§ 13 Maßnahmen bei den einzelnen Überprüfungsarten 

(1) Die mitwirkende Behörde wird nur auf Antrag der zuständigen Stelle tätig. 

(2) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 9 (einfache Sicherheitsüberprüfung) trifft die mitwirkende Behörde 

folgende Maßnahmen: 

1. sicherheitsmäßige Bewertung der Angaben in der Sicherheitserklärung unter Berücksichtigung der 

Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, 

2. Einholung einer unbeschränkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister, 

3. Anfragen unter Beteiligung der Landeskriminalämter an die Polizeidienststellen der Wohnsitze der 

betroffenen Person, in der Regel beschränkt auf die letzten fünf Jahre. 

(3) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 10 (erweiterte Sicherheitsüberprüfung) trifft die mitwirkende 

Behörde zusätzlich folgende Maßnahmen: 

1. Prüfung der Identität der betroffenen Person, 

2. Anfragen an das Bundeskriminalamt, die Grenzschutzdirektion und Nachrichtendienste des Bundes. 

Absatz 2 und Satz 1 finden auf die einbezogene Person entsprechende Anwendung.  

(4) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 11 (erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen) 

befragt die mitwirkende Behörde zusätzlich von der betroffenen Person in ihrer Sicherheitserklärung angegebene 

Referenzpersonen und weitere geeignete Auskunftspersonen, um zu prüfen, ob die Angaben der betroffenen Person 

zutreffen und ob tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die auf ein Sicherheitsrisiko schließen lassen. 

(5) Die zuständige Stelle fragt zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätigkeit der betroffenen 

oder der einbezogenen Person für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 

bei dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik an, wenn die betroffene oder die einbezogene Person vor dem 1. Januar 1970 geboren 

wurde und in dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik wohnhaft war oder Anhaltspunkte für 

eine Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik vorliegen. Ergibt 

die Anfrage sicherheitserhebliche Erkenntnisse, übermittelt die zuständige Stelle diese zur Bewertung an die 

mitwirkende Behörde. 

(6) Soweit es eine sicherheitserhebliche Erkenntnis erfordert und die Befragung der betroffenen oder der 

einbezogenen Person nicht ausreicht oder ihr schutzwürdige Interessen entgegenstehen, kann die mitwirkende 

Behörde neben den Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 4 weitere geeignete Auskunftspersonen oder andere 

geeignete Stellen, insbesondere Staatsanwaltschaften oder Gerichte, befragen oder Einzelmaßnahmen der 

nächsthöheren Art der Sicherheitsüberprüfung durchführen. 

ABSCHNITT 3 

Verfahren 

§ 14 Sicherheitserklärung 



(1) In der Sicherheitserklärung sind von der betroffenen Person anzugeben: 

1. Namen, auch frühere, Vornamen, 

2. Geburtsdatum, -ort, 

3. Staatsangehörigkeit, auch frühere und doppelte Staatsangehörigkeiten, 

4. Familienstand, 

5.  Wohnsitze und Aufenthalte von längerer Dauer als zwei Monate, und zwar im Inland in den vergangenen 

fünf Jahren, im Ausland ab dem 18. Lebensjahr, 

6. ausgeübter Beruf, 

7. Arbeitgeber und dessen Anschrift, 

8. Anzahl der Kinder, 

9. im Haushalt lebende Personen über 18 Jahre (Namen, auch frühere, Vornamen, Geburtsdatum, 

Geburtsort und Verhältnis zu dieser Person), 

10. Eltern, Stief- oder Pflegeeltern (Namen, auch frühere, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz), 

11. Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten, Wehr- oder Zivildienstzeiten mit Angabe der Ausbildungsstätten, 

Beschäftigungsstellen sowie deren Anschriften, 

12. Nummer des Personalausweises oder Reisepasses, 

13. Angaben über in den vergangenen fünf Jahren durchgeführte Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, und ob 

zur Zeit die finanziellen Verpflichtungen erfüllt werden können, 

14. Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiensten oder zu Nachrichtendiensten der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik, die auf einen Anbahnungs- und Werbungsversuch hindeuten können, 

15. Beziehungen zu verfassungsfeindlichen Organisationen, 

16. anhängige Straf- und Disziplinarverfahren, 

17. Angaben zu Wohnsitzen, Aufenthalten, Reisen, nahen Angehörigen und sonstigen Beziehungen in und zu 

Staaten, in denen nach Feststellung des Senators für Inneres besondere Sicherheitsrisiken für die mit 

sicherheitsempfindlicher Tätigkeit befassten Personen zu besorgen sind, 

18. zwei Auskunftspersonen zur Identitätsprüfung der betroffenen Person nur bei der Sicherheitsüberprüfung 

nach den §§ 10 und 11 (Namen, Vornamen, Anschrift, Rufnummer und Verhältnis zur Person), 

19. drei Referenzpersonen nur bei einer Sicherheitsüberprüfung nach § 11 (Namen, Vornamen, Beruf, 

berufliche und private Anschrift und Rufnummern sowie zeitlicher Beginn der Bekanntschaft), 

20. Angaben zu früheren Sicherheitsüberprüfungen. 

Der Erklärung sind zwei aktuelle Lichtbilder mit der Angabe des Jahres der Aufnahme beizufügen. 

(2) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 9 entfallen die Angaben zu Absatz 1 Nr. 8, 11 und 12 sowie die 

Pflicht, Lichtbilder beizubringen; Absatz 1 Nr. 10 entfällt, soweit die dort genannten Personen nicht in einem Haushalt 

mit der betroffenen Person leben. Zur Person, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners sind die in Absatz 1 Nr. 

1 bis 4, 14 und 15 genannten Daten anzugeben. Ergeben sich aus der Sicherheitserklärung oder auf Grund der 

Abfrage aus einer der in § 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes genannten Verbunddateien 

sicherheitserhebliche Erkenntnisse über die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner der betroffenen Person, sind 

weitere Überprüfungsmaßnahmen nur zulässig, wenn die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner gemäß § 3 Abs. 2 

in die Sicherheitsüberprüfung einbezogen wird. 

(3) Wird die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner in die Sicherheitsüberprüfung einbezogen, so sind 

zusätzlich die in Absatz 1 Nr. 5 bis 7, 12, 13, 16, 17 und 18 genannten Daten anzugeben. 

(4) ... 

(5) Die Sicherheitserklärung ist von der betroffenen Person der zuständigen Stelle zuzuleiten. Sie prüft die 

Angaben auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit. Zu diesem Zweck können die Personalakten eingesehen werden. 



Die zuständige Stelle leitet die Sicherheitserklärung an die mitwirkende Behörde weiter und beauftragt diese, eine 

Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, es sei denn, die zuständige Stelle hat bereits bei der Prüfung der 

Sicherheitserklärung festgestellt, dass ein Sicherheitsrisiko vorliegt. Die mitwirkende Behörde kann mit Zustimmung 

der zuständigen Stelle und der betroffenen Person in die Personalakte Einsicht nehmen, wenn dies zur Klärung oder 

Beurteilung sicherheitserheblicher Erkenntnisse unerlässlich ist. 

§ 15 Abschluss der Sicherheitsüberprüfung 

(1) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem Ergebnis, dass kein Sicherheitsrisiko vorliegt, so teilt sie dies der 

zuständigen Stelle mit. Fallen Erkenntnisse an, die kein Sicherheitsrisiko begründen, aber weiterhin 

sicherheitserheblich sind, so werden diese mitgeteilt. 

(2) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem Ergebnis, dass ein Sicherheitsrisiko vorliegt, unterrichtet sie 

schriftlich unter Darlegung der Gründe und ihrer Bewertung die zuständige Stelle. Bei nachgeordneten Stellen erfolgt 

die Unterrichtung über deren oberste Landesbehörde. 

(3) Die zuständige Stelle entscheidet, ob ein Sicherheitsrisiko vorliegt. Im Zweifel hat das Sicherheitsinteresse 

Vorrang vor anderen Belangen.  

(4) Liegt ein Sicherheitsrisiko vor, hat die zuständige Stelle die Betrauung mit der sicherheitsempfindlichen 

Tätigkeit abzulehnen und dies der betroffenen Person mitzuteilen.  

§ 17 Sicherheitserhebliche Erkenntnisse nach Abschluss der Sicherheitsüberprüfung 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde haben sich unverzüglich gegenseitig zu unterrichten, 

wenn sicherheitserhebliche Erkenntnisse über die betroffene oder die einbezogene Person bekannt werden oder sich 

mitgeteilte Erkenntnisse als unrichtig erweisen. 

(2) Die mitwirkende Behörde prüft die sicherheitserheblichen Erkenntnisse, stellt fest, ob ein Sicherheitsrisiko 

vorliegt, und unterrichtet die zuständige Stelle über das Ergebnis der Prüfung. Im übrigen ist § 15 Abs. 2 bis 4 

entsprechend anzuwenden. 

§ 18 Ergänzung der Sicherheitserklärung und Wiederholungsüberprüfung 

(1) Die Sicherheitserklärung ist der betroffenen Person, die eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausübt, in 

der Regel alle fünf Jahre erneut zur Abfrage von Veränderungen zuzuleiten. Unabhängig hiervon hat die betroffene 

Person der zuständigen Stelle von sich aus Änderungen von Familienstand, Namen, Wohnsitz und 

Staatsangehörigkeit mitzuteilen. 

(2) Die zuständige Stelle kann eine Wiederholungsüberprüfung einleiten, wenn sicherheitserhebliche 

Erkenntnisse anfallen. Bei Sicherheitsüberprüfungen nach § 11 ist in der Regel im Abstand von 10 Jahren eine 

Wiederholungsüberprüfung einzuleiten. Auf die Wiederholungsüberprüfung finden die Vorschriften über die 

Erstüberprüfung Anwendung. Sie ist jedoch nur soweit durchzuführen, wie der Überprüfungszweck dies erfordert. 

ABSCHNITT 4 

Akten über die Sicherheitsüberprüfung; Datenverarbeitung 

§ 19 Sicherheitsakte und Sicherheitsüberprüfungsakte 

(1) Die zuständige Stelle führt über die betroffene Person eine Sicherheitsakte, in die alle die 

Sicherheitsüberprüfung betreffenden Informationen aufzunehmen sind. 

(2) Informationen über die persönlichen, dienstlichen und arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Personen, die 

mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit befasst sind, sind zur Sicherheitsakte zu nehmen, soweit sie für die 

sicherheitsmäßige Beurteilung erheblich sind. Dazu zählen insbesondere: 

1. Zuweisung, Übertragung einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, die dazu erteilte Ermächtigung sowie 

deren Änderungen und Beendigung, 

2. Umsetzung, Abordnung, Versetzung und Ausscheiden, 

3. Änderungen des Familienstandes, des Namens, eines Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit, 

4. Anhaltspunkte für Überschuldung, insbesondere Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, 



5. Anhaltspunkte für geistige oder seelische Störungen sowie für Alkohol-, Drogen- oder 

Tablettenmissbrauch, 

6. Straf- und Disziplinarsachen sowie dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen. 

(3) Die Sicherheitsakte ist keine Personalakte. Sie ist gesondert zu führen und darf weder der 

personalverwaltenden Stelle noch der betroffenen Person zugänglich gemacht werden. § 24 bleibt unberührt. Im Falle 

des Wechsels der Dienststelle oder des Dienstherrn ist die Sicherheitsakte nach dorthin abzugeben, wenn auch dort 

eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausgeübt werden soll. 

(4) Die mitwirkende Behörde führt über die betroffene Person eine Sicherheitsüberprüfungsakte, in die 

aufzunehmen sind: 

1. Informationen, die die Sicherheitsüberprüfung, die durchgeführten Maßnahmen und das Ergebnis 

betreffen, 

2. das Ausscheiden aus oder die Nichtaufnahme der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, 

3. Änderungen des Familienstandes, des Namens, eines Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit. 

Die in Absatz 2 Nr. 4 bis 6 genannten Daten sind zur Sicherheitsüberprüfungsakte zu nehmen, wenn sie 

sicherheitserheblich sind. 

(5) Die zuständige Stelle ist verpflichtet, die in Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 genannten Daten 

unverzüglich der mitwirkenden Behörde zu übermitteln. Die Übermittlung der in Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 genannten 

Daten erfolgt nach den in § 23 Abs. 2 Nr. 1 festgelegten Fristen. 

§ 20 Aufbewahrung und Vernichtung der Unterlagen 

(1) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung sind gesondert aufzubewahren und gegen unbefugten 

Zugriff zu schützen. 

(2) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung sind bei der zuständigen Stelle innerhalb eines Jahres zu 

vernichten, wenn die betroffene Person keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit aufnimmt, es sei denn, die betroffene 

Person willigt in die weitere Aufbewahrung ein. Im übrigen sind die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung bei 

der zuständigen Stelle fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit zu vernichten, es 

sei denn, die betroffene Person willigt in die weitere Aufbewahrung ein oder es ist beabsichtigt, die betroffene Person 

in absehbarer Zeit erneut mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit zu betrauen. Die Aufbewahrungszeit soll 

insgesamt 10 Jahre nicht überschreiten, sofern die betroffene Person keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 

aufgenommen hat. 

(3) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung bei der mitwirkenden Behörde sind nach den in § 23 Abs. 

2 Nr. 2 genannten Fristen zu vernichten. Gleiches gilt bezüglich der Unterlagen zu den in § 4 Abs. 4 genannten 

Personen. 

§ 21 Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Daten in Dateien 

(1) Die zuständige Stelle darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz  

1. die in § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten personenbezogenen Daten, ihre Aktenfundstelle und die der 

mitwirkenden Behörde,  

2. die Beschäftigungsstelle,  

3. Verfügungen zur Bearbeitung des Vorganges sowie  

4. beteiligte Behörden  

in Dateien speichern, verändern und nutzen. 

(2) Die mitwirkende Behörde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

1. die in § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten personenbezogenen Daten der betroffenen und der einbezogenen 

Person und die Aktenfundstelle, 

2. Verfügungen zur Bearbeitung des Vorgangs sowie 

3. sicherheitserhebliche Erkenntnisse und Erkenntnisse, die ein Sicherheitsrisiko begründen, 



in Dateien speichern, verändern und nutzen. Die Daten nach Nummer 1 dürfen auch in den nach § 6 des 

Bundesverfassungsschutzgesetzes zulässigen Verbunddateien gespeichert werden. 

§ 22 Übermittlung und Zweckbindung 

(1) Die im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung gespeicherten personenbezogenen Daten dürfen von der 

zuständigen Stelle oder mitwirkenden Behörde nur für 

1. die mit der Sicherheitsüberprüfung verfolgten Zwecke, 

2. Zwecke der Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung, 

3. Zwecke parlamentarischer Untersuchungsausschüsse 

genutzt und übermittelt werden. Die Strafverfolgungsbehörden dürfen die ihnen nach Satz 1 Nr. 2 übermittelten Daten 

für Zwecke eines Strafverfahrens nur verwenden, wenn die Strafverfolgung auf andere Weise erheblich weniger 

erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre. Die zuständige Stelle darf die gespeicherten 

personenbezogenen Daten darüber hinaus für Zwecke der disziplinarrechtlichen Verfolgung sowie dienst- oder 

arbeitsrechtlicher Maßnahmen nutzen und übermitteln, wenn dies zur Gewährleistung des 

Verschlusssachenschutzes erforderlich ist. Die mitwirkende Behörde darf die gespeicherten personenbezogenen 

Daten im Rahmen des erforderlichen Umfangs nutzen und übermitteln zur Aufklärung von sicherheitsgefährdenden 

oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, Gewalt 

anzuwenden oder Gewaltanwendung vorzubereiten oder zur Aufklärung sonstiger Bestrebungen von erheblicher 

Bedeutung. 

(2) Die Übermittlung der nach § 21 in Dateien gespeicherten Daten ist nur zulässig, soweit sie für die Erfüllung 

der in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich ist. Die nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 gespeicherten Daten dürfen zur 

Erfüllung aller Zwecke des Verfassungsschutzes genutzt und übermittelt werden. 

(3) Die mitwirkende Behörde darf personenbezogene Daten nach den Absätzen 1 und 2 nur an öffentliche 

Stellen übermitteln. 

(4) Die Nutzung oder Übermittlung unterbleibt, soweit gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen. 

(5) Die Empfangsstellen dürfen die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten und nutzen, zu dessen 

Erfüllung sie ihnen übermittelt werden. Eine nicht-öffentliche Stelle ist darauf hinzuweisen. 

§ 23 Berichtigen, Löschen und Sperren personenbezogener Daten 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde haben personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn 

sie unrichtig sind. Wird festgestellt, dass personenbezogene Daten unrichtig sind oder wird ihre Richtigkeit von der 

betroffenen Person bestritten, so ist dies, soweit sich die personenbezogenen Daten in Akten befinden, dort zu 

vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten. Zuständige Stelle und mitwirkende Behörde haben sich jeweils 

gegenseitig zu unterrichten. 

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu löschen 

1. von der zuständigen Stelle  

a) innerhalb eines Jahres, wenn die betroffene Person keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 

aufnimmt, es sei denn, die betroffene Person willigt in die weitere Speicherung ein, 

b) nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden der betroffenen Person aus der 

sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, es sei denn, die betroffene Person willigt in die weitere 

Speicherung ein oder es ist beabsichtigt, die betroffene Person in absehbarer Zeit mit einer 

sicherheitsempfindlichen Tätigkeit zu betrauen.  

Die Speicherung soll insgesamt 10 Jahre nicht überschreiten, sofern die betroffene Person keine 

sicherheitsempfindliche Tätigkeit aufgenommen hat. 

2. von der mitwirkenden Behörde 

a) bei einfachen Sicherheitsüberprüfungen nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden der 

betroffenen Person aus der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, 



b) bei den übrigen Überprüfungsarten nach Ablauf von zehn Jahren, 

c) die nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 gespeicherten Daten, wenn feststeht, dass die betroffene Person keine 

sicherheitsempfindliche Tätigkeit aufnimmt oder aus ihr ausgeschieden ist. 

Im übrigen sind in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. 

(3) Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie schutzwürdige Interessen 

der betroffenen Person beeinträchtigt würden. In diesem Fall sind die Daten zu sperren. Sie dürfen nur noch mit 

Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet und genutzt werden. 

§ 24 Auskunft, Akteneinsicht 

(1) Auf Antrag ist von der zuständigen Stelle oder mitwirkenden Behörde unentgeltlich Auskunft zu erteilen, 

welche Daten über die anfragende Person im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung gespeichert wurden. 

(2) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf die Herkunft der Daten und die Empfangsstellen von 

Übermittlungen. Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an die 

mitwirkende Behörde, ist sie nur mit deren Zustimmung zulässig; entsprechendes gilt für die Auskunftserteilung durch 

die zuständige Stelle hinsichtlich solcher Daten, die ihr von der mitwirkenden Behörde übermittelt wurden. 

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden 

Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes 

Nachteile bereiten würde oder 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 

insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheimgehalten werden 

müssen 

und deswegen das Interesse des Anfragenden an der Auskunftserteilung zurücktreten muss. 

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung der 

tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung 

verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall sind die Gründe der Auskunftsverweigerung aktenkundig zu machen. 

Die anfragende Person ist auf die Rechtsgrundlage für das Fehlen der Begründung und darauf hinzuweisen, dass sie 

sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann. 

(5) Wird der anfragenden Person keine Auskunft erteilt, so ist sie auf ihr Verlangen dem Landesbeauftragten 

für den Datenschutz zu erteilen. Soweit der jeweils zuständige Senator im Einzelfall feststellt, dass die Sicherheit des 

Bundes oder eines Landes es gebietet, ist Auskunft nur dem Landesbeauftragten selbst oder seinem Vertreter nach § 

24 Abs. 2 BremDSG zu gewähren. Die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz darf keine 

Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der speichernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden 

Auskunft zustimmt. 

(6) Die zuständige Stelle gewährt der anfragenden Person Einsicht in die Sicherheitsakte, soweit eine 

Auskunft für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen nicht ausreicht und sie hierfür auf die Einsichtnahme 

angewiesen ist. Die Regelungen der Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend.  

 

 

Bremisches Gesetz zur Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes 
Vom 14. Dezember 2004 (Brem.GBl. S. 591) - Auszug -  

 

§ 2 Personenkreis 

(1) Die Aufnahmeverpflichtung erstreckt sich auf: 

1. Asylbewerber im Sinne von § 1 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes, 



2. Ausländer, die unerlaubt eingereist sind und nach § 15 a des Aufenthaltsgesetzes auf die Länder verteilt 

werden, 

3. Ausländer, die auf Grund einer Übernahmeerklärung nach § 22 des Aufenthaltsgesetzes aus 

völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen in das Bundesgebiet aufgenommen werden, 

4. Ausländer, denen nach § 23 des Aufenthaltsgesetzes auf Grund einer Anordnung des Senators für Inneres 

und Sport aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland ein Aufenthaltstitel erteilt wird, 

5. Ausländer, denen auf Grund eines Beschlusses des Rates der Europäischen Union vorübergehender 

Schutz gewährt wird und die nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes auf die Länder verteilt werden, 

6. Spätaussiedler und deren Ehegatten und Abkömmlinge, soweit sie die Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 

des Bundesvertriebenengesetzes erfüllen, sowie Familienangehörige von Spätaussiedlern, die nach § 8 

Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes in das Verteilungsverfahren einbezogen werden. 

§ 5 Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten 

(1) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zwecke der Ausführung dieses 

Gesetzes personenbezogene Daten der in § 2 genannten Personen erheben, speichern und den mit der 

Unterbringung befassten Stellen übermitteln, soweit dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

(2) Die Daten dürfen von den Stellen nach Absatz 1 nur für Unterbringungs- und Betreuungszwecke verarbeitet 

werden und sind mit Beendigung der Unterbringung oder Betreuung zu löschen. 
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Rechtsgrundlagen

●     Hamburgische Verfassungsschutzgesetz (HmbVerfSchG) 
●     Hamburgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG) > Zugang entsprechend > anklicken für Gesetz oder 

Erläuterung dazu 
●     Hamburger Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordung vom 29.6.2005 (damals ein 

besonders widerliches Beispiel von Grundrechtsabbau) 
●     Hamburgisches Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei (PolDVG) 

Nachweisdateien der Polizei
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POLAS (vgl. Länderübergreifende Software) 

Im 20. TB LfD Hamburg (2004/05) (S. 92) wird diskutiert, dass Polizei und VS Zugriff auf die gemeinsame 
Ausländerdatei PaulaGo (der zentralen Ausländerabteilung und der bezirklichen Ausländerdienststellen) haben 
wollen, offenbar, da ihnen die AZR-Daten zu alt und zu schlecht sind. Der LfD machte sich keine Sorgen über die 
Zweckbindung, solange es um "Terrorismus" ging, erkennt aber schon eine "neue Qualität" beim Einsatz "zur 
Bekämpfung der allgemeinen Ausländerkriminalität". Die Forderung nach einer Abstufung der Auskünfte nach 
Deliktgruppe ließ der LfD fallen, nachdem entsprechende AZR-Regelungen zwischenzeitlich verlorgengingen 
(doch keine "neue Qualität"?). 

Inzwischen lesen Polizei und VS automatisiert Daten aus PaulaGo, die Polizei dabei zunächst nur von relativ 
wenigen Arbeitsplätzen (vgl. 21. TB LfD Hamburg (2006/07) (16.1, S. 104). 

Vorgangsbearbeitung

ComVor (vgl. Länderübergreifende Software); es gibt Hinweise, dass das Ding in Hambug CVI genannt wird. 

Operative Fallanalyse

Zur operativen Fallanalyse verwendet Hamburg CRIME. Laut Krimpedia handelt es sich dabei um ein 
Computerprogramm, welches sämtliche Straftaten in einem bestimmten Raum (Stadt Hamburg, Hamburg-St.
Pauli, Postleitzahlenbereiche, etc) abspeichert und in Kartenform präsentiert. Auf der Landkarte werden die 
jeweiligen Tatorte gekennzeichnet sowie das Datum und die Art des Delikts. Durch Eingrenzungen in Bezug auf 
die Straftat und den Zeitpunkt kann man sich zum Beispiel alle Vergewaltigungen im Jahr 2007 für das 
Postleitzahlengebiet 22527 anzeigen lassen. Über die einzelnen Markierungen können außerdem die Einzelheiten 
des jeweiligen Falls aufgerufen werden. 

Verfassungsschutz

NADIS, wie alle VS-Behörden 

Weiteres

Digitale Erfassung von Fingerabdrücken in ComVor

Bericht im Hamburger Abendblatt über die digitale Erfassung von Fingerabdrücken -- der Bericht scheint sich auf 
ComVor zu beziehen. Reizvoll an der Sache ist nicht zuletzt, dass hier die automatische Übermittlung der ED-
Daten mit einigem Stolz betont wird. 

Verdachtsunabhängige Kontrollen

Das Hamburgische Sicherheits- und Ordungsgesetz ermöglicht seit 2005 die zeitweilige Auschreibung von 
Gefahrengebieten (zum Teil ganze Stadtteile) in welchen verdachtsunabhängige Kontrollen, wie in den Bahnhöfen 
von der Bundespolizei, möglich sind. Die Daten von allen kontrollierten werden mindestens 3 Monate in der 
Vorgangsverwaltung ComVor gespeichert. 
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www.grundrechte-kampagne.de 

Skandale

Skandalumwitterte Polizei

Die Hamburger Polizei ist eine der skandalumwittertesten in ganz Deutschland. Dieses ging bis zu Mafia-
Verstrickungen und systematischen rassistischen Misshandlungen (siehe HAMBURG: Neue Vorwürfe im 
Polizeiskandal). Deswegen hatten die Grünen während der rot-grünen Koalition in den 90-zigern durchgesetzt, 
dass die die erste Polizeikommission in der BRD durchgesetzt wurde (mit relativ beschränkten Befugnissen). 
Dieses passte den Polizeiverbänden DPolG und GdP nicht, weswegen sie eine massive Pressekampagne gegen die 
Polizeikomission und den damaligen Innensenator Hartmuth Wrocklage (ein eher konservativer Sozialdemokrat) 
gestartet haben. Dieser ist dann zurückgetreten und wurde durch Olaf Scholz ersetzt. Bei der nächsten Wahl hat 
dann der Rechtspopulist Schill (auch dank der Pressekampagne der DGB-Gewerkschaft GdP) in die Hamburger 
Bürgerschaft eingezogen und ist einen Koalition mit der CDU eingegangen. Eine der ersten Amtshandlungen des 
neuen Innensenators Schill war die Auflösung der Polizeikomission, da sie eine potentielle Misstrauenserklärung 
an die Polizei wäre. Nachdem Schill auf Grund eines Koks-Skandals zurücktreten musste, gab es nach den 
nächsten Wahlen die erste Grün-Schwarze Koalition unter Ole van Beust in Hamburg. Da auf Grund der 
Bundespolitik die meisten kritischen Personen aus der GAL ausgetreten waren, wurde eine erneute 
Polizeikomission nicht durchgesetzt. Die GAL akzeptierte sogar einen Innenminister Ahlhaus, der in einer 
rechtslastigen Burschenschaft in Heidelberg Mitglied war. Nachdem Rücktritt Ole van Beusts aus privaten 
Gründen hat die GAL die Koalition mit Ahlhaus zuerst forgesetzt. Dieses scheiterte aber an der Ignoranz von 
Alhaus und führte zu Neuwahlen im Februar 2011. Dabei gewann die SPD mit Olaf Scholz als Spitzenkandidat 
wieder die Mehrheit, eine Verbesserung der Kontrolle der Hamburger Polizei dürfte allerdings nicht zu erwarten 
sein. 

Hartmuth Wrocklage ist inzwischen bei AI Polizei aktiv. 

●     Indymedia: Die Freiheit millimeterweise zurückgewinnen 

●     Kritische Polizisten über Hamburger Innenpolitik 

●     Broschüre der Fraktion die Linke zur Hamburger Polizei 

Durschung des FSK 2003

Der Freie Radiosender Freies Senderkombinat wurde im November 2003 durchsucht. Der offizielle Grund war die 
ungenehmigte Sendung eines Telefongesprächs mit einem Hamburger Polizeisprecher über einen Demo-
Polizeieinsatz. Im Jahre 2010 wurde die Durchsuchung vom Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt. 

Redaktionsrazzia war Unrecht 

Illegale Postdurchsuchung 2007

Im Rahmen des 129a Verfahren vor dem G-8-Gipfel 2007 in Heiligendamm hat die Hamburger Polizei 
selbsständig die Post nach eventuellen Bekennerschreiben durchsucht. Damit verstießen sie nach einem Urteil des 
BGHs vom Dezember 2007 gegen die Strafprozessordnung. 
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BGH-Urteil zu G-8-Briefkontrollen 

Hamburger VS sammelt alle Infotisch-Anmelder

Der Hamburger Verfassungsschutz hat sich 2008 von den Bezirksämtern sämtliche Info-Stände in der Stadt 
melden lassen. Darunter waren bisher Parteien, aber auch Kirchen, Vereine, Bürgerinitiativen und Einzelpersonen. 
Indymedia: Hamburger Verfassungsschutz dreht durch !! 

Verdeckte Ermittler auch in Hamburg

Der Ende 2010 offenbar gewordene Skandal über den Austausch von Verdeckten Ermittlern hat zu Tage getragen, 
dass Undercover Agenten aus UK auch in Hamburg tätig war en. Auf eine Anfrage der GAL kurz vor der Wahl 
2011 hat der CDU Innensenator die Aussage verweigert. 

TAZ: Geheimermittlungen in Hamburgs linker Szene 

Videoüberwachung eines Protestcamps von Studis

Im Juni 2011 wurde ein, auch von der Polizei als Versammlung eingestuftes, Protestcamp illegal 
dauervideoüberwacht. Benutzt wurde dafür eine Kamera, welche normalerweise der Verkehrsüberwachung dient. 
Laut taz wurde die Videoüberwachung nach Eingang einer Klage vorm Verwaltungsgericht unverzüglich 
eingestellt. 

Datenschmutz Wiki: Datenbanken Hamburg (last edited 2011-08-03 17:49:19 by anonymous)
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Datenbanken in Mecklenburg-
Vorpommern

Rechtsgrundlagen

●     Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesverfassungsschutzgesetz - LVerfSchG M-V) 

●     Gesetz zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes im Lande Mecklenburg-Vorpommern 
●     Gesetz zum Schutz des Bürgers beim Umgang mit seinen Daten - Landesdatenschutzgesetz von 

Mecklenburg-Vorpommern - DSG MV - 
●     Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und 

Ordnungsgesetz - SOG M-V) 

Auskunftssysteme der Polizei

Laut Microsoft wurde das System LAPIS (Landes-Polizei-Informationssystems) entwickelt, welches ab 2006 
landesweit eingesetzt wird. (Pressemeldung zu LAPIS vom 22.10.2004). Zentral läuft dabei eine Oracle-
Datenbank (ersetzt offenbar einen IBM-Host), das komplette System inklusive Server ist Microsoft-basiert 
(Referenz von Microsoft). 
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Soweit zu übersehen, hört die Auskunftskomponente des Systems auf den Namen ANKAN (aber das ist nur ein 
educated guess). 

Der Transport der Daten läuft über ein vom Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern betriebenes, 
IP-basiertes, Netz namens LAVINE, über das z.B. auch das Rechnungswesen des Landes abgewickelt wird. Es 
existieren Übergänge aus LAVINE ins Internet. 

Vorgangsbearbeitung

Die Vorgangsverwaltung EVA (Elektronischer Vorgangs-Assistent, "aber auch Einfach Vorgänge Abarbeiten", 
haha), an der über 4.000 Polizisten in 77 Dienststellen arbeiten, ist als Teil ("Hauptanwendung") von LAPIS 
konzipiert. Aus EVA besteht direkter Zugriff auf INPOL-neu, AZR und ZEVIS. 

Als Features von EVA wird beschrieben (siehe Quellen): 

●     Maßnahmenunabhängige Grunddatenerfassung 
●     Automatisiertes Generieren von Standardmaßnahmen zur Vorgangsbearbeitung mit der Möglichkeit der 

Veränderung oder Erweiterung 
●     Formularunabhängige Maßnahmebearbeitung 
●     Vollständigkeitskontrolle der Maßnahmedaten 
●     Layoutkontrolle der zu druckenden Formulare 
●     Vorgangshistorie mit Bearbeitungsstand (Vorgangsübergaben, Ermittlungsersuchen,&) und Feldhistorie 
●     Vorgang übergeben, abschließen, Sammel- und Serienvorgänge 
●     INPOL-Check zur Personen- und Sachfahndung 
●     Dienststellen- und/oder landesweite Recherche und Statistik 

2006 werden 20000 über EVA bearbeitete Vorgänge berichtet. 

Der Rechnungshof M-V geht in seinem Jahresbericht 2005 (siehe Quellen) davon aus, dass EVA die 
versprochenen Erfolge noch nicht erreicht hat (Jahresbericht 2005, S. 86). 

Die Screenshots lassen schließen, dass EVA recht kitzlige Felder wie "Charakterisierung Person" und "erweiterte 
Personendaten" (bemerkenswerterweise im Gegensatz zu "fallbezogenen Personendaten") enthält. Wie weit so 
etwas von den "maßnahmenunabhängig" erfassten Grunddaten getrennt ist, ist nicht bekannt, wäre aber im 
Hinblick auf die Zweckbindung zumindest der spezifisch polizeilichen Daten durchaus spannend. 

Reizvoll ebenfalls ein ER-Diagramm zu "Person". Daraus geht hervor, dass zu Personen Fotos gespeichert sein 
können, "besondere Fähigkeiten", "Phänotypus", "ermittlungsrelevante Besonderheiten" und natürlich PHWs, 
alles über Tabellen entkoppelt, so dass die Polizei da beliebig viel Quatsch reinschreiben kann. Ein Audit wäre da 
sicher ein Dorado für DatenschützerInnen. 

Quellen

●     [1] http://www.microtool.de/forum/de/aw_eva.asp 
●     [2] http://www.lrh-mv.de/Veroeffentlichungen/PDF/JB2005.pdf 

Und der Extragrusel dabei: VB pride! 
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Verfassungsschutz

Außer NADIS nichts bekannt. 

Skandale

2006 gab es eine Big Brother Award für den Landtag von MV, weil sie das Abhören an öffentliche Plätzen erlaubt 
haben (das sogenannte Lex-G8-Gipfel). 

Big Brother Award Laudatio für MV# 

2007 wurde während des G8-Gipfels in Heiligendamm auch der europaweit tätige britische Verdeckte Ermittler 
Mark Kennedy, vom LKA MV angefordert. 

Taz: Ein Spitzel auf Europatour 

2010 hat der Datenschutzbeauftragte von MV, dass die Videoüberwachung der Gemeinden rechtswidrig ist: 

Rechtswidrige Videoüberwachung in Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns 

Datenschmutz Wiki: Datenbanken Mecklenburg-Vorpommern (last edited 2011-02-05 11:20:47 by anonymous)

EditInfo More Actions:   

[Glossar] [Privacy Policy]
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Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG) 

 
Gesetze, Verordnungen, 

Erlasse und Kommentare

Startseite --- Allgemeine Rechtsgrundlagen --- Gefahrenabwehr - Sicherheit und Ordnung --- Nds. SOG

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG)  
vom 19.01.2005 (Nds.GVBl.2/2005 S.9), geändert durch Art. 1 des ÄG v. 25.11.2007 (Nds.GVBl.37/2007 S.654), Art. 2 Gesetzes 
v. 14.12.2007 (Nds.GVBl.41/2007 S.720), Art. 5 des Gesetzes vom 16.1.2009 (Nds.GVBl. Nr.1 S.2), Art.2 des Gesetzes v. 
25.3.2009 (Nds.GVBl. Nr.6/2009 S.72), Art. 2 des Gesetzes v. 7. Oktober 2010 (Nds.GVBl. Nr.24/2010 S.465) und Art. 7 des 
Gesetzes v. 13.10.2011 (Nds.GVBl. Nr.24/2011 S.353) - VORIS 21011 10 -

I n h a l t s ü b e r s i c h t 

E r s t e r    T e i l 
Aufgaben, Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich

§    1 Aufgaben der Verwaltungsbehörden und der Polizei 
§ 
   2 

Begriffsbestimmungen 

§ 
   3 

Geltungsbereich 

Z w e i t e r   T e i l 
Allgemeine Vorschriften

§ 
   4 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

§    5 Ermessen; Wahl der Mittel 
§    6 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen 
§    7 Verantwortlichkeit für Gefahren, die von Tieren ausgehen, oder für den Zustand von Sachen 
§    8 Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen 
§    9 Verantwortlichkeit nach anderen Vorschriften 
§  10 Einschränkung von Grundrechten 

D r i t t e r   T e i l 
Befugnisse der Verwaltungsbehörden und der Polizei

1.   Abschnitt 
Allgemeine und besondere Befugnisse

§ 
 11 

Allgemeine Befugnisse 

§ 
 12 

Befragung und Auskunftspflicht 

§ 
 13 

Identitätsfeststellung, Prüfung von Berechtigungsscheinen 

§  14 Kontrollstellen 
§ 
 15 

Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

§ 
 15a

Molekulargenetische Untersuchungen zur Identitätsfeststellung 
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§  16 Vorladung 
§  17 Platzverweisung, Aufenthaltsverbot
§  18 Gewahrsam 
§  19 Richterliche Entscheidung 
§  20 Behandlung fest gehaltener Personen 
§  21 Dauer der Freiheitsbeschränkung oder Freiheitsentziehung
§  22 Durchsuchung und Untersuchung von Personen 
§  23 Durchsuchung von Sachen 
§ 
 24 

Betreten und Durchsuchung von Wohnungen

§  25 Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen 
§  26 Sicherstellung 
§ 
 27 

Verwahrung 

§  28 Verwertung, Vernichtung 
§  29 Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses; Kosten 

2.   Abschnitt 
Befugnisse zur Datenverarbeitung

§ 30 Grundsätze der Datenerhebung 
§ 31 Datenerhebung 
§ 32 Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel bei öffentlichen Veranstaltungen und im öffentlichen 

Raum
§ 33 Aufzeichnung von Telekommunikationsverbindungsdaten mit Einwilligung der Anschlussinhaberin oder 

des Anschlussinhabers
§ 33a Datenerhebung durch Überwachung der Telekommunikation
§ 33b Geräte- und Standortermittlung, Unterbrechung der Telekommunikation
§ 33c Auskunftspflicht
§ 34 Datenerhebung durch längerfristige Observation 
§ 35 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel außerhalb von Wohnungen
§ 35a Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel in Wohnungen
§ 36 Datenerhebung durch die Verwendung von Vertrauenspersonen 
§ 36a Datenerhebung durch den Einsatz Verdeckter Ermittlerinnen oder Verdeckter Ermittler 
§ 37 Kontrollmeldung 
§ 37a Parlamentarische Kontrolle 
§ 38 Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten, Zweckbindung 
§ 39 Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten zu anderen Zwecken
§ 39a Löschung 
§ 40 Allgemeine Regeln der Datenübermittlung 
§ 41 Datenübermittlung zwischen Verwaltungs- und Polizeibehörden 
§ 42 Automatisiertes Abrufverfahren und regelmäßige Datenübermittlung 
§ 43 Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen, an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und 

zwischenstaatliche Stellen 
§ 44 Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs, Bekanntgabe an die 

Öffentlichkeit 
§ 45 Datenabgleich 
§ 45a Datenabgleich mit anderen Dateien 
§ 46 Dateibeschreibung
§ 47 Prüffristen 
§ 48 Anwendung des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes 
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§ 49 - aufgehoben - 

V i e r t e r   T e i l 
Vollzug

§ 50 Verwaltungsvollzugsbeamtinnen, Verwaltungsvollzugsbeamte 
§ 51 Vollzugshilfe 
§ 52 Verfahren bei Vollzugshilfeersuchen 
§ 53 Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung 

F ü n f t e r   T e i l 
Verordnungen

§ 54 Anwendung 
§ 55 Verordnungsermächtigung 
§ 56 - aufgehoben - 
§ 57 Inhalt 
§ 58 Formvorschriften 
§ 59 Zuwiderhandlungen 
§ 60 Verkündung und In-Kraft-Treten 
§ 61 Geltungsdauer 
§ 62 Änderung und Aufhebung von Verordnungen durch die Fachaufsicht
§ 63 Gebietsänderungen; Neubildung von Behörde 

S e c h s t e r   T e i l 
Zwang

1.   Abschnitt 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen 

§ 64 Zulässigkeit, Zuständigkeit, Wirkung von Rechtsbehelfen 
§ 65 Zwangsmittel 
§6 6 Ersatzvornahme 
§ 67 Zwangsgeld
§ 68 Ersatzzwangshaft 
§ 69 Unmittelbarer Zwang 
§ 70 Androhung der Zwangsmittel 

2.   Abschnitt 
Ausübung unmittelbaren Zwangs 

§ 71 Rechtliche Grundlagen 
§ 72 Handeln auf Anordnung 
§ 73 Hilfeleistung für Verletzte 
§ 74 Androhung unmittelbaren Zwangs 
§ 75 Fesselung von Personen 
§ 76 Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch 
§ 77 Schusswaffengebrauch gegen Personen 
§ 78 Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge
§ 79 Besondere Waffen, Sprengmittel 

S i e b e n t e r   T e i l 
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Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche 

§ 80 Zum Schadensausgleich verpflichtende Tatbestände 
§ 81 Inhalt, Art und Umfang des Schadensausgleichs 
§ 82 Ansprüche mittelbar Geschädigter 
§ 83 Verjährung des Ausgleichsanspruchs 
§ 84 Ausgleichspflichtige; Erstattungsansprüche 
§ 85 Rückgriff gegen Verantwortliche
§ 86 Rechtsweg 

A c h t e r   T e i l 
Organisation der Polizei und der Verwaltungsbehörden 

1.   Abschnitt 
Polizei 

§ 87 Polizeibehörden 
§ 88 - aufgehoben - 
§ 89 - aufgehoben -
§ 90 Polizeidirektionen
§ 91 - aufgehoben -
§ 92 - aufgehoben -
§ 93 - aufgehoben - 
§ 94 Aufsicht über die Polizeibehörden 
§ 95 Hilfspolizeibeamtinnen, Hilfspolizeibeamte 

2.   Abschnitt 
Verwaltungsbehörden

§ 96 - aufgehoben -
§ 97 Sachliche Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörden 
§ 98 Aufsicht über die Verwaltungsbehörden 
§ 99 Gefahrenabwehr außerhalb der Dienstzeit 

N e u n t e r   T e i l 
Zuständigkeiten 

§ 100 Örtliche Zuständigkeit, außerordentliche örtliche Zuständigkeit 
§ 101 - aufgehoben -
§ 102 Außerordentliche sachliche Zuständigkeit 
§ 103 Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten anderer Länder und des 

Bundes sowie von Bediensteten ausländischer Staaten 
§ 104 Amtshandlungen von niedersächsischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte außerhalb des 

Zuständigkeitsbereichs des Landes Niedersachsen 

Z e h n t e r   T e i l 
Kosten; Sachleistungen 

§ 105 Kosten 
§ 106 Sachleistungen 
§ 107 Entschädigung für Sachleistungen 
 §108 Verletzung der Leistungspflicht 
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E l f t e r   T e i l 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 109 Zuständigkeiten, Verwaltungsakte und Verordnungen nach bisherigem Recht 
§ 110 Zuständigkeit in Altversorgungsfällen 
§ 111 Erkennungsdienstliche Maßnahmen gegen Beschuldigte 
§ 112 - aufgehoben - 
§ 113 - aufgehoben -

weiter 

Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de)
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Datenbanken in Nordrhein-Westfalen

Rechtsgrundlagen

●     Gesetz über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen (Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-
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Westfalen - VSG NRW ) 
●     Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSG NRW ) 
●     Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW)(pdf) 
●     Polizeigesetz NRW (html) 
●     Polizeigesetzänderung vom Februar 2010 
●     Verordnung über die Zulassung der Datenübermittlung von der Polizei an ausländische Polizeibehörden 

(Polizeidatenübermittlungsverordnung - PolDÜV)(html) 

Bizarre Auskunftspraxis der Polizei

Es scheint, dass die Polizei NRW derzeit versucht, das Auskunftsrecht durch Konfusionierung zu untergraben. 
Dabei soll für die Auskunft im Gegensatz zur Praxis aller anderen Ländern plötzlich irgendeine lokale 
Polizeibehörde zuständig sein. Das scheint unglaublich, wird aber so berichtet: 

User 1 -- Ich hatte Ende 2009 eine solche Anfrage an das PP Duisburg gestellt und von dort die Antwort erhalten, 
es sei das lokale PP für die Datenverwaltungen zuständig. Die Anfrage wurde dorthin weitergeleitet. 

User 2 -- Ich hatte im Oktober 2009 Auskunft beim PP Duisburg gestellt und da eine vollständige Antwort 
bekommen (d.h. irgendwelche unwahren Behauptungen und sogar falsche Namen der Polizisten in der 
Vorgangsverwaltung). Ich vermute, dass der verantwortliche Typ vom PP Duisburg, deswegen Ärger von seinen 
Kollegen bekommen hat (bei einigen hat sich das nämlich nicht so gut auf die Karriere ausgewirkt). Die 
Handhabung der Polizei widerspricht allerdings dem DSG NRW, nachdem es eine Stelle für Verbunddateien 
verantwortlich sein muss (Die beteiligten Stellen haben die Datenart, die Aufgaben jeder beteiligten Stelle, den 
Zweck und den Umfang ihrer Verarbeitungsbefugnis sowie diejenige Stelle festzulegen, welche die 
datenschutzrechtliche Verantwortung gegenüber den betroffenen Personen trägt. Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz ist vorab zu unterrichten. §4 DSG NRW). Ich habe mich deswegen auch an die verantwortliche 
Person für Polizei beim Datenschutzbeauftragten NRW gewand, nur scheint diese nicht in der Lage zu sein 
Gesetze zu lesen. Ich bekam nämlich die Antwort, dass die Regelung der Polizei NRW korrekt sei, ohne das sie 
irgendwie juristisch argumentiert hat. Ich bin am überlegen mich deswegen an den Innenausschuss zu wenden. 
Denn die Polizeibehörde an deinem Wohnort erteilt dir nur Auskunft über Daten, die sie selber eingegeben hatte. 
Falls es noch irgendwo andere gibt, erfährst du das nur in dem du alle anderen Polizeibehörden in NRW 
anschreibst (d.h. über 40) 

●     Das von User 2 beschriebene Verfahren ist natürlich hahnebüchen und kann so nicht ernst gemeint sein. 
Wenn das wirklich (noch) so gehandhabt wird, wäre das eine offensichtliche Aufgabe für die neue 
Düsseldorfer Regierung; klar ist, dass nicht jede Polizeibehörde einen Vertrag mit dem LZPD NRW (vgl. 
unten) haben kann und im Zweifel dann das LZPD die datenschutzrechtliche Verantwortung und mithin 
die Auskunftspflicht hat. Möchte sich vielleicht die LfDI irgendwie äußern? Hier wäre Platz: ... 

Es wäre sehr hilfreich, wenn Leute aus NRW (möglichst mit Daten bei der Polizei) gelegentlich 
Auskunftsersuchen mit unserem Generator und mit den Musterbriefen der LfDI NRW für Polizei, Behörden und 
Privatfirmen an die Polizei schicken könnten und dann diese Seite entsprechend aktualiseren. 

Weiter dazu ein Ausschnitt aus einem Blogeintrag auf auskunftersuchen.info vom Februar 2011 zu einer Antwort 
aus NRW: 

Klingt soweit erstmal gut, aber es geht noch weiter: “Gemäß §18 Absatz 5 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen (DSG NRW) darf jede Polizeibehörde nur über die Daten Auskunft geben, die sie in eigener 
Verantwortlichkeit gespeichert hat. Soweit personenbezogene Daten von Ihnen bei einer anderen 
Polizeibehörde des Landes Nordrhein-Westfalen eventuell gespeichert sind, entzieht sich die Auskunft hierüber 
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folglich meiner Befugnis. Meiner Auskunftsbefugnis entziehen sich auch solche Daten, die durch andere 
Bundesländer im Informationssystem der Polizei (INPOL) gespeichert wurden. Vor diesem Hintergrund bitte 
ich Sie, sofern Sie Anhaltspunkte haben, dass der personenbezogene Daten zu Ihrer Person durch eine andere 
Polizeidienststelle gespeichert sein könnten, ein Auskunftsersuchen direkt an diese Polizeidienststelle zu 
richten.” 

Auskunftssysteme der Polizei

Die Systeme werden in NRW vom "Landesamt für Zentrale Polizeitechnische Dienste" (LZPD) mit Sitz in 
Duisburg betreut. 

POLAS

Früher betrieb NRW Eigenentwicklungen unter Namen wie CEBI oder PIKAS. Mittlerweile setzt auch NRW auf 
POLAS, vgl. Länderübergreifende Software. In NRW sind damit landesweit rund 26.000 Polizeirechner in über 
450 Dienststellen miteinander verbunden. 

Findus

Eine Pressemitteilung des NRW-Innenministeriums von 2002 erwähnt ein "Recherchesystem" namens FINDUS 
zur Unterstützung operativen Fallanalyse: 

●     Das moderne und komplexe Recherchesystem "FINDUS" war zuletzt bei der Rasterfahndung nach 
islamistischen Terroristen erfolgreich. Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen die 
elektronische Fahndung abgeschlossen. "Hessen beginnt in diesen Tagen erst mit der Rasterfahndung 
- ein Jahr nach den terroristischen Anschlägen in den USA", sagte Behrens. Im Alltag hat sich das 
System beim Aufspüren von Falldaten bisher bestens bewährt. Es ist in allen Kreispolizeibehörden 
und beim Landeskriminalamt im Einsatz. 

rsCase

Seit 2007 wird zusätzlich zu Findus nach einer Pressemitteilung von rola aus dem Jahr 2007 noch rsCASE 
verwendet (vgl. Hersteller#rola). 

Vorgangsbearbeitung

NRW setzt auf die bayrische IGVP-Entwicklung, vgl. Länderübergreifende Software. 

Im IGVP ist jede Person eine gewisse Zeit suchfähig gespeichert, von der einmal die Personalien aufgenommen 
wurden. Da das IGVP anscheinend auch zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung benutzt wird, widerspricht 
dieses vermutlich dem PolG NRW (Paragraph 24, Absatz 2). 

Ein Papier der Deutschen Polizeigewerkschaft von 2009 beschreibt ein haarsträubendes Verfahren: 

Ein in IGVP erstellter Vorgang wird nach Findus gespiegelt und dann in Findus die jeweilige Sofortmeldung 
gefertigt. Dabei bleiben Daten auf der Strecke, werden einfach nicht oder anders übernommen. Für den 
jeweiligen Bereich muss der Sachbearbeiter sehr kreativ sein, um eine lupenreine Sofortmeldung zu erzeugen. 
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Wenn diese Leute da etwas nicht völlig missverstanden haben, muss sich der LfDI natürlich die Frage gefallen 
lassen, wie er so etwas dulden kann -- es ist offensichtlich, dass eine automatische Übertragung von Daten aus 
einer Vorgangsverwaltung in ein "Recherchesystem" schon wegen der Zweckbindung nicht datenschutzkonform 
(oder auch nur sinnvoll) sein kann. 

Betrieben wird das System ebenfalls vom LZPD(offizielle Webseite). 

●     Vgl Die offizielle Mitarbeiterzeitung zu IGVP(pdf) 

Im Oktober 2010 war das Programm laut WAZ auf Grund eines Updates nur begrenzt einsatzfähig. Auch auf 
Grund dessen soll IGVP in Zukunft durch Poliks ersetzt werden (vgl GdP PM). 

Sexualstraftäter-Datei

Wie üblich wird im Bereich sexualisierter Gewalt die nächste Repressionsstufe getestet: Eine Datei, die nach der 
Haftentlassung weiter munter Daten sammelt und verbreitet. Eine Pressemitteilung des NRW-Justizministeriums 
von 2010 erklärt, sie sei im Rahmen eines "Konzepts" names "KURS NRW" eingerichtet worden. Es gehe nicht 
"nicht um das konzeptionslose Sammeln von Daten, sondern darum, ein auf den die Allgemeinheit gefährdenden 
Sexualstraftäter zugeschnittenes softwaregestütztes Fallmanagement" bereitzustellen. Dies soll durch 
Zusammenführung von Daten von Staatsanwaltschaft, Justiz, Führungsaufsicht, Forensik und Polizei passieren, 
was inbesondere auch "Erkenntnisse und Prognosen aus dem Strafverfahren sowie dem Straf- bzw. 
Maßregelvollzug," sowie zu "Therapiebereitschaft und Therapieergebnisse" einschließe. 

Wer Zugriff auf die Datenbank hat, ist unklar. Beschlossen ist aber, dass die Daten bei Umzügen der 
Gespeicherten an die "beteiligten Behörden" an den Zielorten fließen. 

TODO: Kriegt man was über das Ding aus der NRW-Parlamentsdoku raus? 

Staatsschutzdatei

Nach einem Erlass des NRW-Innenministerium vom 3.5.2004 zur Aufgabenbeschreibung des Staatsschutzes, 
führen die Staatsschutz-Abteilungen eigene Datensammlungen unter den Titeln "Kriminalpolizeiliche 
personenbezogene Sammlungen Staatsschutz (KpS-ST)" und "Organisationsakten Staatsschutz (OA ST)" (Artikel 
7). Datenschutzrechtliche Verantwortung und Auskunftspflicht sind unklar. 

Weiterleitung an Europol und SIS

Die Weiterleitung von Daten an ausländische Staaten ist in § 27 Polizeigesetz NRW geregelt. In diesem steht, dass 
das Innenministerium eine Verordnung zur genaueren Spezifizierung erläßt. Dieses Verordung heißt PolDÜV. 
Nach § 1 PolDÜV und § 3 PolDÜV leiten die Polizeibehörden Daten an das Schengener Informationssystem SIS 
mit Unterstützung von LKA und LPZD weiter. An Europol und Eurojust dürfen nur das LKA und das LPZD 
Daten weiterleiten. 

Verfassungsschutz
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Benutzt NADIS und vermutlich noch behördeneigene Amtsdateien. 

Weiteres

Polizeigesetzänderung 2010

Nachdem sich der ehemalige Inneminister Wolf zu Beginn seiner Amtszeit durch die Online-Durchsuchung und 
somit bei der Aushebelung von Grundrechten hervor getan hat, hat er gegen Ende einer Amtszeit, vermutlich auf 
Druck seiner liberalen Parteifreunde, ein im Vergleich zu anderen Bundesländer relativ harmlose 
Polizeigesetzverschärfung verabschiedet (die SPD hatte es in einer PM als unzureichend zur Bekämpfung der 
neuen Formen der Kriminalität angesehen) 

Legal-Tribune:Der Kampf um die innere Sicherheit geht weiter 

Skandale

Rosa Liste

2005 hat "Verein lesbischer und schwuler Polizeibediensteter" (Velspol) bekannt gemacht, dass in der 
Vorgangsverwaltung offenbar nach Homosexualität gesucht werden kann. 

Indymedia Artikel: NRW: Polizeicode "901" für Homosexuelle 

Rasterfahndung

Die LfD berichtet im 17. Tätigkeitsbericht, dass im Zuge der 9/11-Rasterfahndung aus 5 Millionen Datensätzen 
aus dem AZR, Meldeämtern und Hochschulen 11000 Datensätze herausgerastert wurden, die dann in zwei 
Schritten 2003 (9500 Datensätze) und 2004 vernichtet wurden. Dass die ganze Rasterfahndung rechtswidrig war, 
konnte damals natürlich noch niemand wissen. Das entsprechende Urteil kam erst 2006. 

Big Brother Award für Fritz Behrens

Der ehemalige SPD-Innenminister bekam 2006 den Big Brother Award, weil er trotz gegenteiliger 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Videoüberwachung im Polizeigesetz durchgesetzt hat. 

Illegale Weiterleitung an INPOL

Ebenfalls im 17. TB steht der Fall eines Ökos, der sich von einer Rheinbrücke abgeseilt hat und deshalb ein 
Verfahren wg. Verstoß gegen das Versammlungsgesetz eingefangen hat. Obwohl das Verfahren eingestellt wurde 
und der Vorgang aus den lokalen Staatsschutzakten verschwunden ist, blieb die INPOL-Speicherung 
(Verbunddatei APIS) aufgrund der Pflichtmeldung nach Wiesbaden erhalten. Diese Praxis ist so natürlich auch in 
anderen Ländern Usus, wurde hier aber von der LfDI erfolgreich gerügt (allerdings noch zu rot-grünen Zeiten). 

Gesinnungstest NRW
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Das Innenministerium hat einen verpflichtenden Fragebogen für AusländerInnen aus islamischen Ländern erstellt, 
welche eine Aufenthaltsverländerung beantragen. Darin wird gefragt, ob die Person Kontakt zu angeblich 
terroristischen Gruppierungen hätte. 

Asta Uni-Münster über den Gesinnungstest 

Datenschutzbeauftragte verlässt NRW

Bettina Sokol wechselt zum Landesrechnungshof in Bremen u.a. weil der damalige FDP-Innenminister Ingo Wolf 
nicht auf die Kritik an der personellen Unterbesetzung der Behörde reagiert hat. 

foebud zu der Personalie 

Ex-Innenminister Wolfs Onlinedurchsuchung

Gegen das neue Verfassungsschutzgesetz von Innenminister Wolf gab es eine erfolgreiche Verfassungsklage 
seines Parteifreundes Gerhard Baum u.a. wegen der Online-Durchsuchung. 

●     Infos zur durch Verfassungsklage gescheiterten "Reform" der einschlägigen Gesetze 
●     Erläuterungen des Innenmisters zur "Waffengleichheit" 
●     Chronolgie der Online-Durchsuchung 

Lotta nicht extremistisch

Im Verfassungsschutzbericht 2008 des Verfassungsschutz NRW tauchte auf einmal der Abschnitt 
diskursorientierte Linksextremisten auf. U.a. wurde da auch die antifaschistische Zeitung Lotta erwähnt. Die hat 
auf Grund dessen gegen die Erwähnung geklagt und Recht bekommen. Dem Verfassungsschutz NRW fiel nur ein, 
dass das Ansehen der Zeitung durch die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht bei den LeserInnen ja gesteigert 
würde. Der Verdacht liegt nahe, dass die Erwähnung nur auf Grund der Intention der schwarz/gelben Regierung 
geschah. 

Unrast-Blog über Klage gegen LfV 

Vertrauliche Gespräche werden nicht gelöscht

Ende Oktober wurde bekannt, dass beim LKA NRW Aufzeichnungen von Kernbereichen der privaten 
Lebensführung auf Grund von Personalmangel nicht gelöscht werden. 

taz-Artikel dazu 

Innenminister propagiert Vorratsdatenspeicherung

Der Innenminister Ralf Jäger setzt sich trotz anders lautenden Vereinbarungen im Koalitionsvertrag im Juni 2011 
massiv für die Vorratsdatenspeicherung ein und wird deswegen vom Koaltionbspartner kritisiert. 
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Ruhrbarone:NRW Grüne gegen anlasslose Vorratsdatenspeicherung 

DNA-Abnahme von Opfern eines Naziangriffes

Im Sommer 2011 wurden Opfern eines Naziangriffes in Dortmund laut WAZ nach Anzeige des Vorfalles bei der 
Polizei DNA-Proben abgenommen. Der Grund soll gewesen sein, dass sie im Verdacht standen Anti-Nazi-
Aufkleber verklebt zu haben. (Ob das mit richterlicher Genehmigung geschah oder ob die Betroffenen ihre Rechte 
nicht kannten, geht aus dem Artikel nicht hervor. Weiss jemand mehr ?) 

Datenschmutz Wiki: Datenbanken NRW (last edited 2011-08-24 19:02:04 by anonymous)

EditInfo More Actions:   
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●     Zur Hauptnavigation 
●     Direkt zum Inhalt 
●     Zum Behördenfinder 

 

Suche: 

●     

●     Impressum 

Hauptnavigation

●     

●     Internetwache 
❍     Anzeige erstatten 
❍     Hinweis geben 
❍     Info und Hilfe 
❍     Lebenslagen 
❍     Fahndungen 

●     Aufgaben 
❍     Im Einsatz 
❍     Kriminalität 
❍     Verkehr 
❍     Kriminalitätsvorbeugung 
❍     Verkehrssicherheitsarbeit 
❍     Opferschutz und Opferhilfe 
❍     Wir über uns 
❍     Polizei und Recht 
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❍     Bildung 
❍     Internationale Zusammenarbeit 
❍     Technik 

●     Beruf 
❍     Mehr als ein Job 
❍     Wir über uns 
❍     Integration erwünscht 
❍     Ihr Weg zu uns 
❍     Gestalten Sie ihre Karriere 

●     Presse 
❍     Aktuelle Pressemeldungen 
❍     Öffentlichkeitsarbeit 
❍     Landespolizeiorchester 
❍     Landespreis Innere Sicherheit 
❍     Streife - das Polizeimagazin 

●     Service 
❍     Im Notfall 
❍     Kontakte 
❍     Termine 
❍     Lob und Beschwerde 
❍     Zahlen, Daten, Fakten 
❍     Videos in Gebärdensprache 
❍     Polizei-NRW-App 
❍     Fragen (FAQ) 
❍     Polizeifotos 

 

Was ist, wenn...

●     ich Zeuge eines Verbrechens war? 
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●     ich im Internet betrogen wurde? 

●     ich eine Anzeige machen will? 

●     ich die Arbeit der Polizei loben oder mich beschweren möchte? 

●     ich eine Vermisstenmeldung machen möchte? 

●     ich Informationen zum Waffenrecht haben möchte? 

●     ich eine Versammlung anmelden möchte? 

❍     ich einen Diebstahl melden möchte? 

❍     meine EC- oder Kreditkarte abhanden kam/gestohlen wurde? 

 

●     Ministerium für Inneres und Kommunales NRW 

●     Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten NRW (LAFP) 
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●     Landeskriminalamt NRW 

●     Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD) 

●     Polizeipräsidium Aachen 

●     Polizeipräsidium Bielefeld 

●     Polizeipräsidium Bochum 

●     Polizeipräsidium Bonn 

●     Kreispolizeibehörde Borken 

●     Kreispolizeibehörde Coesfeld 

●     Polizeipräsidium Dortmund 

●     Polizeipräsidium Duisburg 

●     Kreispolizeibehörde Düren 

●     Polizeipräsidium Düsseldorf 

●     Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis 

●     Polizeipräsidium Essen 

●     Kreispolizeibehörde Euskirchen 

●     Polizeipräsidium Gelsenkirchen 

●     Kreispolizeibehörde Gütersloh 

●     Polizeipräsidium Hagen 
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●     Polizeipräsidium Hamm 

●     Kreispolizeibehörde Heinsberg 

●     Kreispolizeibehörde Herford 

●     Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis 

●     Kreispolizeibehörde Höxter 

●     Kreispolizeibehörde Kleve 

●     Polizeipräsidium Köln 

●     Polizeipräsidium Krefeld 

●     Kreispolizeibehörde Lippe 

●     Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis 

●     Kreispolizeibehörde Mettmann 

●     Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke 

●     Polizeipräsidium Mönchengladbach 

●     Polizeipräsidium Münster 

●     Polizeipräsidium Oberhausen 

●     Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis 

●     Kreispolizeibehörde Olpe 

●     Kreispolizeibehörde Paderborn 
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●     Polizeipräsidium Recklinghausen 

●     Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis 

●     Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis-Neuss 

●     Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis 

●     Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis 

●     Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein 

●     Kreispolizeibehörde Soest 

●     Kreispolizeibehörde Steinfurt 

●     Kreispolizeibehörde Unna 

●     Kreispolizeibehörde Viersen 

●     Kreispolizeibehörde Warendorf 

●     Kreispolizeibehörde Wesel 

●     Polizeipräsidium Wuppertal 

●     

 

"Vielen Dank für Ihren hervorragenden Einsatz!"
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Lob und Anerkennung für die reibungslos verlaufene Internationale Afghanistan-Konferenz in Bonn gab es von allen Seiten auch für die Polizei. "Vielen 
Dank für Ihren hervorragenden Einsatz!"mehr

●     

 

Mordanschläge und Banküberfälle durch eine rechtsterroristische Tätergruppierung in Deutschland

Die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt bitten um Mithilfe bei der weiteren Aufklärung einer Serie von Schwerverbrechen. Mordanschläge 
und Banküberfälle durch eine rechtsterroristische Tätergruppierung in Deutschlandmehr

●     

 

Geschwindigkeit entscheidet bei Unfällen über Leben und Tod

Mit einer neuen Sicherheitsstrategie will die NRW-Polizei den Anstieg der tödlichen Verkehrsunfälle stoppen, denn in Nordrhein-Westfalen starben bis 
Oktober ... Geschwindigkeit entscheidet bei Unfällen über Leben und Todmehr

●     

 

Ordnungspartnerschaften sorgen für Sicherheit der Menschen in NRW
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NRW-Innenminister Ralf Jäger hat den Landespreises Innere Sicherheit 2011 verliehen.... Ordnungspartnerschaften sorgen für Sicherheit der Menschen in 
NRWmehr

●     

 

"Riegel vor! Sicher ist sicher." - die Kampagne gegen den Wohnungseinbruch

Die NRW-Polizei geht mit dem neuen landesweiten Aktionsprogramm „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ gegen Wohnungseinbrüche vor.... "Riegel vor! 
Sicher ist sicher." - die Kampagne gegen den Wohnungseinbruchmehr

●     Friedliches Deutschlandfest - Auch ein Erfolg der Polizei 

●     Innenminister Jäger empfiehlt Motorradfahrern Sicherheitstraining 

●     2010 wurden die NRW-Spezialeinheiten 821mal zu Einsätzen gerufen - Modernisierte Ausbildungsstätte in Hemer 

●     Die Spezialeinheiten der Polizei NRW 

●     Bereits 13.000 Polizisten in NRW ausgestattet, jetzt Start in Köln und Leverkusen 

●     Alle Themen zeigen 

Nach Behörde filtern   

Aktuelle Meldungen

●     Raub auf Sonnenstudio30.01.2012 - 16:56 - Kleve 
●     Nr. 81/2012 --- Einbruch in ein Reihenhaus30.01.2012 - 16:49 - Meinerzhagen 
●     Nr. 80/2012 --- Einbrecher unterwegs30.01.2012 - 16:41 - Lüdenscheid 

Zur Presseübersicht 
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Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat eine bundesweit einzigartige Kampagne gestartet um die Zahl von Verkehrsunfällen nachhaltig zu verringern. Crash Kurs 
NRW mehr 

●     Wachen-Finder 

Hier finden Sie alle rund um die Uhr geöffneten Polizeiwachen in Nordrhein-Westfalen:

Polizeibehörden/Wachen:

●     Mit einem Klick

❍     

Anzeige erstatten

Hier können Sie Online eine Strafanzeige erstatten Anzeige erstattenmehr

❍     

Internetwache - Hinweise auf Gewalttaten

Wenn Sie im Internet oder bei anderen Kontakten Botschaften oder Ankündigungen über Gewaltphantasien oder Gewalttaten finden, können Sie 
auf der ... Internetwache - Hinweise auf Gewalttatenmehr

❍     
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Lob und Beschwerde

Ihre Meinung ist für uns sehr wichtig. Mit dem https-geschützten Mailformular "Lob und Beschwerde" können Sie uns loben oder tadeln.... Lob 
und Beschwerdemehr

❍     

Das Online-Bewerbungsverfahren

Informieren Sie sich vor einer Bewerbung bitte über die aktuellen Bewerbungs- und Einstellungsvoraussetzungen. Das Online-
Bewerbungsverfahrenmehr

●     App geht's

❍     

Gemeinsam mobil: Die offizielle App der Polizei NRW

Auch unterwegs steht die nordrhein-westfälische Polizei Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam mobil: Die offizielle App der Polizei 
NRWmehr

●     Termine
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  Januar 2012

MO DI MI DO FR SA SO

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

31
31.01.2012 10:00 - 16:00 | Herne

Herne - Berufemarkt

Die Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Bochum, Herr Frank und Herr Debald informieren Sie über  
mehr 

  Februar 2012

MO DI MI DO FR SA SO

1

2
02.02.2012 15:00 - 
18:00 | Bochum

Bochum - Polizei im BIZ

Die Einstellungsberater der 
Kreispolizeibehörde Bochum, 
Herr Frank, Herr Debald und Herr 
Uhlmann informieren Sie über  
mehr 

3 4 5
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http://www.polizei.nrw.de/service/termine/9456575/bochum_-_polizei_im_biz
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6
06.02.2012 | Hagen

Hagen - BIZ- 
Veranstaltung

Die Personalwerber 
der Polizei Hagen 
informieren Sie über 
den Polizeiberuf. 
Fragen zum 
Bewerbungsverfahren, 
dem 
Auswahlverfahren,  
mehr 

7

8
08.02.2012 16:00 - 
18:00 | Dortmund

Dortmund - Info-Runde 
zum Polizeiberuf

An dieser Veranstaltung 
können Sie ohne Anmeldung 
teilnehmen. Bitte finden Sie 
sich im Foyer des 
Polizeipräsidiums  mehr 

08.02.2012 | Hagen

Hagen - 
Informationsveranstaltung 
zum Polizeiberuf

Wir freuen uns, Ihnen 
Informationen zum 
Polizeiberuf, zum 
Bewerbungs- und 
Auswahlverfahren, zum 
Studium und zu den 
Perspektiven  mehr 

9
09.02.2012 09:45 - 
12:00 | Münster

Einstellungsberatung in 
Hildegardisschule Münster

Teilnahme Berufs-
Informationsveranstaltung und 
Berufsbörse in der 
Hildegardisschule Münster 
Weitere Infos: www.polizei-nrw.
de/muenster/beruf  mehr 

10 11 12
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13

14
14.02.2012 18:00 - 
20:00 | Münster

Einstellungsberatung 
im Polizeipräsidium 
Münster

Anmeldungen 
telefonisch oder per E-
Mail bis zum Vortag 
möglich! - Treffen am 
(zunächst 
verschlossenen) 
Haupteingang  mehr 

15

16
16.02.2012 16:00 - 
17:00 | Bielefeld

Veranstaltungen im BIZ 
(Berufsinformationszentrum) 
der Agentur für Arbeit:

Die Einstellungsberatung der 
Polizei Bielefeld informiert über 
die Möglichkeiten eines Einstiegs 
in den gehobenen  mehr 

16.02.2012 15:00 - 
17:00 | Dortmund

Dortmund - Polizeiberuf im 
BIZ - 
Berufsinformationszentrum

Neben Feuerwehr, Bundespolizei 
und Bundeswehr informieren wir 
ebenfalls im BIZ - Berufsinfor-
mationszentrum in der Agentur  
mehr 

17 18 19
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20
20.02.2012 10:00 - 
16:00 | Bochum

Rosenmontag

Die 
Einstellungsberater 
der 
Kreispolizeibehörde 
Bochum, Herr Frank 
und Herr Debald 
informieren Sie über  
mehr 

21

22
22.02.2012 16:00 - 
18:00 | Dortmund

Dortmund - Info-Runde 
zum Polizeiberuf

An dieser Veranstaltung 
können Sie ohne Anmeldung 
teilnehmen. Bitte finden Sie 
sich im Foyer des 
Polizeipräsidiums  mehr 

23
23.02.2012 | Essen

Polizeilandesmeisterschaften 
im Schwimmen und Retten 
2012

Der Polizeisportverein Essen 
1922 e.V. führt in enger 
Zusammenarbeit mit dem 
Polizeipräsidium Essen die 
Polizeilandesmeisterschaften  
mehr 

23.02.2012 14:00 - 
17:00 | Duisburg

Polizei im BIZ

Die Personalwerber der Polizei 
Duisburg informieren Sie über 
den Polizeiberuf. Fragen zum 
Bewerbungsverfahren, dem 
Auswahlverfahren,  mehr 

24

25
25.02.2012 
10:00 - 
16:00 | Münster

Berufsmesse: 
"horizon" 
25.02. + 
26.02.2012

Berufsberatung 
für Schüler/-
innen 
Messeort: 
Messe und 
Congress 
Centrum der 
Halle 
Münsterland 
Stand:  mehr 

26
26.02.2012 
10:00 - 
16:00 | Münster

Berufsmesse: 
"horizon" 
25.02. + 
26.02.2012

Berufsberatung 
für Schüler/-
innen 
Messeort: 
Messe und 
Congress 
Centrum der 
Halle 
Münsterland 
Stand:  mehr 
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27 28

29
29.02.2012 16:30 - 
18:15 | Aachen

Aachen - Polizeistunde

Sie interessieren sich für den 
Polizeiberuf ? Dann kommen 
Sie doch zu unserer 
"Polizeistunde". Wir 
informieren Sie über  mehr 

❍     29.02.2012 16:30 - 18:15 | Aachen

Aachen - Polizeistunde

Sie interessieren sich für den Polizeiberuf ? Dann kommen Sie doch zu unserer "Polizeistunde". Wir informieren Sie über die 
Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren, das StudiumAachen - Polizeistunde mehr 

❍     22.03.2012 13:00 - 16:00 | Münster

Beratungstermin im Berufsinformationszentrum (BiZ) Agentur für Arbeit

Berufsberatung für Schüler/-innen - Die Polizei informiert über die Einstellungsvoraussetzungen, das neue Online-Bewerbungsverfahren und vieles 
mehr. Weitere Hinweise: angesprochen sind Schülerinnen undBeratungstermin im Berufsinformationszentrum (BiZ) Agentur für Arbeit mehr 

❍     14.02.2012 18:00 - 20:00 | Münster

Einstellungsberatung im Polizeipräsidium Münster

Anmeldungen telefonisch oder per E-Mail bis zum Vortag möglich! - Treffen am (zunächst verschlossenen) Haupteingang des Polizeipräsidium 
Münster, Friesenring 43. - Berufsberatung für Schüler/-innen - DieEinstellungsberatung im Polizeipräsidium Münster mehr 

alle Veranstaltungen

Footerbereich

●     Internetwache 
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❍     Anzeige erstatten 
❍     Hinweis geben 
❍     Info und Hilfe 
❍     Lebenslagen 

●     Aufgaben 

❍     Im Einsatz 
❍     Kriminalität 
❍     Verkehr 
❍     Kriminalitätsvorbeugung 
❍     Verkehrssicherheitsarbeit 
❍     Opferschutz und Opferhilfe 
❍     Wir über uns 
❍     Polizei und Recht 
❍     Bildung 
❍     Internationale Zusammenarbeit 
❍     Technik 

●     Beruf 

❍     Mehr als ein Job 
❍     Wir über uns 
❍     Integration erwünscht 
❍     Ihr Weg zu uns 
❍     Gestalten Sie ihre Karriere 

●     Streife 

❍     Streife Magazin 
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●     Presse 

❍     Aktuelle Pressemeldungen 
❍     Öffentlichkeitsarbeit 
❍     Landespolizeiorchester 
❍     Landespreis Innere Sicherheit 

●     Service 

❍     Im Notfall 
❍     Kontakte 
❍     Termine 
❍     Lob und Beschwerde 
❍     Zahlen, Daten, Fakten 
❍     Videos in Gebärdensprache 
❍     Polizei-NRW-App 
❍     Fragen (FAQ) 
❍     Polizeifotos 

●     Links 

❍     Ministerium für Inneres und Kommunales 
❍     Polizeistiftung 
❍     Haupt-Schwerbehindertenvertretung der Polizei 

●     Kampagnen 
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Gesetz zur Änderung 
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen
 

Vom 9. Februar 2010
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird:
 

Gesetz zur Änderung 
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen
 

Artikel 1
 

Änderung des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen

 
Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-
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Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juli 2003(GV. NRW. S.441), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 
Juni 2008(GV. NRW. S.473), wird wie folgt 
geändert:
 
1. § 1 wird wie folgt geändert:
 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Sicherheit“ die Wörter „oder Ordnung“ eingefügt.
b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „für die 
Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen 
(vorbeugende Bekämpfung von Straftaten)“ durch 
die Wörter „vorbeugend zu bekämpfen“ ersetzt.
c) In Absatz 1 Satz 3 wird nach den Wörtern 
„möglich erscheint“ der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und der folgende Halbsatz 
angefügt: „dies gilt insbesondere für die den 
Ordnungsbehörden obliegende Aufgabe, gemäß § 
1 Ordnungsbehördengesetz Gefahren für die 
öffentliche Ordnung abzuwehren.“
d) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „für die 
Verfolgung künftiger Straftaten vorsorgt“ durch 
die Wörter „Straftaten vorbeugend bekämpft“ 
ersetzt.
 
2. § 7 wird wie folgt geändert:
Nach den Wörtern „Grundrechte auf“ werden die 
Wörter „informationelle Selbstbestimmung 
(Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 
Absatz 1 des Grundgesetzes), “ eingefügt
 
3. § 8 wird wie folgt geändert:
 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Sicherheit“ die Wörter „oder Ordnung“ eingefügt.
b) Absatz 3 Nummer 4 erhält folgende neue 
Fassung:
„4. §§ 96 und 97 des Aufenthaltsgesetzes.“
 
4. Nach § 14 wird als neuer § 14a eingefügt:

„§ 14a 
Molekulargenetische Untersuchungen zur 

Identitätsfeststellung
(1) Zur Feststellung der Identität einer Leiche oder 
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einer hilflosen Person können deren DNA-
Identifizierungsmuster mit denjenigen einer 
vermissten Person abgeglichen werden, wenn die 
Feststellung der Identität auf andere Weise nicht 
oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
möglich ist. Zu diesem Zweck dürfen
 
1. der hilflosen Person oder der Leiche 
Körperzellen entnommen werden,
2. Proben von Gegenständen mit Spurenmaterial 
der vermissten Person genommen und
3. die Proben nach den Nummern 1 und 2 
molekulargenetisch untersucht werden.
 
Für die Entnahme gilt § 81a Absatz 1 Satz 2 der 
Strafprozessordnung entsprechend. Die 
Untersuchungen nach Satz 2 Nummer 3 sind auf 
die Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters 
und des Geschlechts zu beschränken. 
Entnommene Körperzellen sind unverzüglich zu 
vernichten, wenn sie für die Untersuchung nach 
Satz 2 nicht mehr benötigt werden. Die DNA-
Identifizierungsmuster können zum Zweck des 
Abgleichs in einer Datei gespeichert werden. Die 
in der Datei gespeicherten DNA-
Identifizierungsmuster dürfen ausschließlich zum 
Zweck der Gefahrenabwehr verwendet werden. 
Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur 
Identitätsfeststellung nach Satz 1 nicht mehr 
benötigt werden.
 
(2) Molekulargenetische Untersuchungen werden 
auf Antrag der Polizei durch das Amtsgericht 
angeordnet, in dessen Bezirk die Polizeibehörde 
ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Für die 
Durchführung der Untersuchungen gilt § 81f 
Absatz 2 der Strafprozessordnung entsprechend.“
 
5. Nach § 15b wird - unter dem Untertitel „III. 
Besondere Mittel der Datenerhebung“ - als neuer § 
16 eingefügt:
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„§ 16 
Schutz des Kernbereichs privater 

Lebensgestaltung bei der Datenerhebung mit 
besonderen Mitteln

(1) Die Erhebung personenbezogener Daten, die 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind, ist unzulässig.
 
(2) Eine Erhebung ist unverzüglich zu 
unterbrechen, wenn sich tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Daten, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind, erfasst werden; dies gilt nicht, 
soweit die Erhebung aus zwingenden 
informations- oder ermittlungstechnischen 
Gründen nicht unterbleiben kann. Die Erhebung 
darf fortgesetzt werden, wenn zu erwarten ist, dass 
die Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, 
nicht mehr vorliegen. Die anordnende Stelle ist 
über den Verlauf der Maßnahme unverzüglich zu 
unterrichten. Liegen die Voraussetzungen der 
Anordnung nicht mehr vor, so hat sie den Abbruch 
der Maßnahme anzuordnen.
 
(3) Bestehen Zweifel hinsichtlich der 
Kernbereichsrelevanz der erhobenen Daten, sind 
diese unverzüglich dem oder der behördlichen 
Datenschutzbeauftragten und einer von dem 
Behördenleiter oder der Behördenleiterin 
besonders beauftragten Leitungsperson des 
höheren Polizeivollzugsdienstes zur Durchsicht 
vorzulegen. Im Falle des § 17 Absatz 2 Satz 3 
erfolgt die Durchsicht durch das zuständige 
Amtsgericht. § 18 Absatz 4 bleibt unberührt.
 
(4) Wurden Daten erfasst, die dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, 
dürfen sie nicht verwendet werden. 
Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu 
löschen. Die Tatsache ihrer Erlangung und 
Löschung ist zu dokumentieren.
 
(5) Der Kernbereich umfasst auch das durch das 
Berufsgeheimnis geschützte Vertrauensverhältnis 
zu den in §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung 
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genannten Berufsgeheimnisträgern.“
 
6. a) Der bisherige § 16 wird § 16a.
 
b) § 16a wird wie folgt geändert:
aa) In Absatz 1 werden nach Satz 2 die folgenden 
Sätze 3 bis 5 angefügt:
„Als Kontaktpersonen gelten nur die Personen, die 
enge persönliche, dienstliche oder geschäftliche 
Beziehungen zu den Personen gemäß Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 unterhalten. Begleitpersonen 
sind Personen, die nicht nur kurzfristig mit diesen 
Personen angetroffen werden, ohne jedoch enge 
persönliche, dienstliche oder geschäftliche 
Beziehungen zu diesen zu unterhalten. 
Berufsgeheimnisträger gemäß § 53 der 
Strafprozessordnung gehören, soweit das 
geschützte Vertrauensverhältnis reicht, nicht zu 
den Kontakt- oder Begleitpersonen.“
 
bb) In Absatz 2 werden nach Satz 1 die folgenden 
Sätze 2 und 3 angefügt:
„Nach Absatz 1 erlangte personenbezogene Daten 
sind besonders zu kennzeichnen. Nach einer 
Übermittlung an eine andere Stelle ist die 
Kennzeichnung durch diese aufrechtzuerhalten.“
 
cc) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Über die Datenerhebung ist die betroffene 
Person zu unterrichten, sobald dies ohne 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme erfolgen 
kann. Im Übrigen gilt § 17 Absatz 5 und 6 
entsprechend.“
 
7. § 17 erhält folgende Fassung:

„§ 17 
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz 

technischer Mittel
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten 
erheben durch den verdeckten Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und 
Bildaufzeichnungen sowie zum Abhören und 
Aufzeichnen des gesprochenen Wortes
 
1. über die Personen, die in den §§ 4 und 5 
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genannt werden, sowie unter den Voraussetzungen 
des § 6 über die dort genannten Personen, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich 
ist,
 
2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten von 
erheblicher Bedeutung begehen wollen, sowie 
über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn 
die Datenerhebung zur vorbeugenden 
Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.
 
Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über 
andere Personen erhoben werden, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 
1 durchführen zu können. § 16a Absatz 1 Satz 3 
bis 5 gilt entsprechend.
 
(2) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur 
Anfertigung von Bildaufnahmen und 
Bildaufzeichnungen darf nur durch die 
Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. Die Anordnung bedarf der 
Schriftform und ist auf höchstens einen Monat zu 
befristen. Der Einsatz der Mittel zum Abhören und 
Aufzeichnen des gesprochenen Wortes bedarf der 
Anordnung durch das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Maßnahme durch die Behördenleiterin oder den 
Behördenleiter angeordnet werden. Die 
richterliche Bestätigung ist unverzüglich zu 
beantragen. Die Anordnung nach Satz 5 tritt 
spätestens mit Ablauf des dritten Tages nach 
ihrem Erlass außer Kraft, wenn sie bis dahin nicht 
richterlich bestätigt wird. Erfolgt keine richterliche 
Bestätigung, dürfen bereits erhobene Daten nicht 
verwendet werden. Die Daten sind unverzüglich 
zu löschen.
 
(3) Hinsichtlich der Datenkennzeichnung gilt § 
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16a Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend.
 
(4) Wenn das technische Mittel gemäß Absatz 1 
ausschließlich zum Schutz der bei einem 
polizeilichen Einsatz tätigen Personen mitgeführt 
und verwendet wird, kann die Maßnahme durch 
die Behördenleiterin oder den Behördenleiter oder 
eine von ihnen beauftragte Leitungsperson des 
höheren Polizeivollzugsdienstes angeordnet 
werden. Eine anderweitige Verwertung der 
erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der 
Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur 
zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr 
im Verzug ist die richterliche Entscheidung 
unverzüglich nachzuholen. Aufzeichnungen, die 
nicht im Sinne des Satzes 2 verwendet werden, 
sind unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes 
zu löschen. § 24 Absatz 7 sowie § 32 Absatz 5 
Nummer 1 und 2 bleiben unberührt.
 
(5) Über die Datenerhebung ist die betroffene 
Person zu unterrichten, sobald dies ohne 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme erfolgen 
kann. Dies gilt nicht, wenn zur Durchführung der 
Unterrichtung in unverhältnismäßiger Weise 
weitere Daten der betroffenen Person erhoben 
werden müssten. Auf die Möglichkeit 
nachträglichen Rechtsschutzes ist hinzuweisen. Ist 
wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person 
eingeleitet worden, ist die Unterrichtung in 
Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
nachzuholen, sobald dies der Stand des 
Ermittlungsverfahrens zulässt. Die Unterrichtung 
wird zurückgestellt, solange durch das 
Bekanntwerden der Datenerhebung Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person gefährdet werden oder 
der Unterrichtung überwiegend schutzwürdige 
Belange einer anderen betroffenen Person 
entgegenstehen.
 
(6) Erfolgt eine Unterrichtung gemäß Absatz 5 
Satz 1 nicht binnen sechs Monaten nach 
Abschluss der Maßnahme, bedarf die weitere 
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Zurückstellung der Unterrichtung der richterlichen 
Zustimmung. Die richterliche Entscheidung ist 
jeweils nach einem Jahr erneut einzuholen. Über 
die Zustimmung entscheidet das Gericht, das für 
die Anordnung der Maßnahme zuständig gewesen 
ist. Bedurfte die Maßnahme nicht der richterlichen 
Anordnung, ist für die Zustimmung das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde 
ihren Sitz hat, zuständig. Nach zweimaliger 
Verlängerung ist die Zustimmung des für die 
Einlegung einer Beschwerde zuständigen Gerichts 
einzuholen. § 68 Absatz 4 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
findet keine Anwendung. Fünf Jahre nach der 
erstmaligen Entscheidung gemäß Satz 5 darf 
dieses Gericht allein wegen Vorliegens der 
Zurückstellungsgründe des § 19 Absatz 3 und des 
§ 20 Absatz 5 keine Zustimmung erteilen.
 
(7) Bild- und Tonaufzeichnungen, die 
ausschließlich Personen betreffen, gegen die sich 
die Maßnahme nicht richtete, sind unverzüglich zu 
vernichten; es sei denn, sie werden zur Verfolgung 
von Straftaten jener Personen, gegen die sich die 
Maßnahme richtete, benötigt.“
 
8. § 18 erhält folgende Fassung:

„§ 18 
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz 

technischer Mittel in oder aus Wohnungen
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten in 
oder aus Wohnungen (§ 41 Absatz 1 Satz 2) durch 
den verdeckten Einsatz technischer Mittel gemäß 
§ 17 Absatz 1 über Personen, die in den §§ 4 und 
5 genannt werden, sowie unter den 
Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten 
Personen erheben, wenn dies zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist und diese auf 
andere Weise nicht abgewendet werden kann. 
Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über 
andere Personen erhoben werden, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 
1 durchführen zu können. § 16a Absatz 1 Satz 3 
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bis 5 gilt entsprechend. Eine ausschließlich 
automatisierte Datenerhebung ist unzulässig.
 
(2) Die Datenerhebung nach Absatz 1 bedarf der 
Anordnung durch die in § 74a Absatz 4 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes genannte Kammer 
des Landgerichts, in dessen Bezirk die 
Polizeibehörde ihren Sitz hat. Sie bedarf der 
Schriftform und ist auf höchstens einen Monat zu 
befristen. Sie muss, soweit bekannt, Name und 
Anschrift der Person, gegen die sich die 
Datenerhebung richtet, Art und Umfang der zu 
erhebenden Daten sowie die betroffenen 
Wohnungen bezeichnen und ist zu begründen. 
Soweit die Voraussetzungen der Anordnung 
fortbestehen, sind auf Antrag Verlängerungen um 
jeweils einen weiteren Monat zulässig. Bei Gefahr 
im Verzug kann die Maßnahme durch die 
Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. Die richterliche Bestätigung 
ist unverzüglich zu beantragen. Die Anordnung 
nach Satz 6 tritt spätestens mit Ablauf des dritten 
Tages nach ihrem Erlass außer Kraft, wenn sie bis 
dahin nicht richterlich bestätigt wird. Erfolgt keine 
richterliche Bestätigung, dürfen bereits erhobene 
Daten nicht verwendet werden. Die Daten sind 
unverzüglich zu löschen.
 
(3) Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, 
soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte 
anzunehmen ist, dass durch die Erhebung Daten, 
die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. Dabei ist 
insbesondere auf die Art der zu überwachenden 
Räumlichkeiten und das Verhältnis der dort 
anwesenden Personen zueinander abzustellen. Der 
Kernbereich umfasst auch das durch 
Berufsgeheimnis geschützte Vertrauensverhältnis 
der in §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung 
genannten Berufsgeheimnisträger. Gespräche in 
Betriebs- und Geschäftsräumen sind, soweit sie 
nicht zur Berufsausübung bestimmte Räume von 
Berufsgeheimnisträgern gemäß §§ 53 und 53a der 
Strafprozessordnung sind, in der Regel nicht dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
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zuzurechnen.
 
(4) Die Datenerhebung ist unverzüglich zu 
unterbrechen, sofern sich während der 
Überwachung tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
ergeben, dass Daten, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst 
werden. Bestehen insoweit Zweifel, darf statt der 
unmittelbaren Wahrnehmung nur noch eine 
automatisierte Aufzeichnung erfolgen. Nach einer 
Unterbrechung oder einer Aufzeichnung gemäß 
Satz 2 darf die Erhebung fortgesetzt werden, wenn 
zu erwarten ist, dass die Gründe, die zur 
Unterbrechung oder zur Aufzeichnung geführt 
haben, nicht mehr vorliegen. Die automatisierte 
Aufzeichnung ist unverzüglich dem anordnenden 
Gericht zur Entscheidung über die Verwertbarkeit 
und Löschung der Daten vorzulegen. Für die nicht 
verwertbaren Teile ordnet das Gericht die 
unverzügliche Löschung an. Das Gericht 
unterrichtet die Polizeibehörde unverzüglich über 
den Inhalt der verwertbaren Teile der 
Aufzeichnung. Die Tatsachen der Datenerfassung 
und der Löschung sind zu dokumentieren. Die 
Maßnahme ist abzubrechen, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr 
vorliegen.
 
(5) Werden technische Mittel ausschließlich zum 
Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz in 
Wohnungen tätigen Personen verwendet, kann die 
Datenerhebung nach Absatz 1 durch die 
Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung 
der gemäß Satz 1 erlangten Erkenntnisse ist nur 
zum Zwecke der Strafverfolgung oder der 
Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich 
festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die 
richterliche Entscheidung unverzüglich 
nachzuholen. Aufzeichnungen, die nicht im Sinne 
des Satzes 2 verwendet werden, sind unverzüglich 
nach Beendigung des Einsatzes zu löschen. § 24 
Absatz 7 sowie § 32 Absatz 5 Nummer 1 und 2 
bleiben unberührt.
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(6) Nach Absätzen 1 und 5 erlangte 
personenbezogene Daten sind besonders zu 
kennzeichnen. Nach einer Übermittlung an eine 
andere Stelle ist die Kennzeichnung durch diese 
aufrechtzuerhalten.
 
(7) § 17 Absätze 5 bis 7 gilt entsprechend.“
 
9. § 19 wird wie folgt geändert:
 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 der nachfolgende 
neue Satz 3 angefügt:
„§ 16a Absatz 1 Satz 3 bis 5 sowie § 17 Absatz 7 
gelten entsprechend.“
 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „einen 
von ihnen beauftragten Beamten“ durch die 
Wörter „eine von ihnen beauftragte 
Leitungsperson des höheren 
Polizeivollzugsdienstes“ ersetzt.
 
c) Nach Satz 1 wird der nachfolgende neue Satz 2 
angefügt:
„§ 16a Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“
 
d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„Bezüglich der Unterrichtung über die Maßnahme 
gilt § 17 Absatz 5 und 6 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass sie auch zurückgestellt werden 
kann, wenn durch das Bekanntwerden der 
Datenerhebung der weitere Einsatz dieser 
Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei 
Dritten nicht bekannt ist, gefährdet wird.“
 
10. § 20 wird wie folgt geändert:
 
a) In Absatz 4 wird der folgende neue Satz 2 
angefügt:
„§ 16a Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie § 17 Absatz 7 
gelten entsprechend.“
 
b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Bezüglich der Unterrichtung über die 
Maßnahme gilt § 17 Absatz 5 und 6 entsprechend 
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mit der Maßgabe, dass sie auch zurückgestellt 
werden kann, wenn durch das Bekanntwerden der 
Datenerhebung der weitere Einsatz des 
Verdeckten Ermittlers gefährdet wird.“
 
11. § 21 wird wie folgt geändert:
 
a) In Absatz 3 Satz 3 wird vor dem Wort 
„Angelegenheiten“ das Wort „die“ gestrichen und 
durch die Wörter „das Verfahren in 
Familiensachen und in den“ ersetzt.
 
b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Für gemäß Absatz 1 und 2 erhobene 
personenbezogene Daten gilt § 16a Absatz 2 Satz 
2 und 3 entsprechend. Die betroffene Person ist 
nach Beendigung der Ausschreibung zur 
Polizeilichen Beobachtung durch die Polizei über 
die Ausschreibung und die Löschung zu 
unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des 
Zwecks der Maßnahme erfolgen kann. Im Übrigen 
gilt § 17 Absatz 5 und 6 entsprechend.“
 
12. § 31 wird wie folgt geändert:
 
a) Absatz 3 wird der folgende Satz vorangestellt:
„(3) Für nach Absatz 1 erlangte personenbezogene 
Daten gilt § 16a Absatz 2 Satz 2 und 3 
entsprechend.“
 
b) Die bisherigen Sätze 1 bis 3 des Absatzes 3 
werden zu Sätzen 2 bis 4.
c) In Absatz 4 Satz 3 wird vor dem Wort 
„Angelegenheiten“ das Wort „die“ gestrichen und 
durch die Wörter „das Verfahren in 
Familiensachen und in den“ ersetzt.
 
d) In Absatz 5 wird der bisherige Satz 2 gestrichen 
und durch den folgenden Satz ersetzt:
„Im Übrigen gilt § 17 Absatz 5 und 6 
entsprechend.“
 
13. § 33 wird wie folgt geändert:
 
Absatz 6 erhält folgende Fassung:
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„(6) Das Innenministerium kann zur Erfüllung von 
Aufgaben der Gefahrenabwehr, die nicht nur von 
örtlicher Bedeutung sind, mit anderen Ländern 
und dem Bund eine Verbunddatei der Polizei 
vereinbaren, die eine automatisierte 
Datenübermittlung ermöglicht. In der 
Vereinbarung ist festzulegen, welcher 
Polizeibehörde die nach diesem Gesetz oder nach 
anderen Rechtsvorschriften bestehenden Pflichten 
einer speichernden Stelle obliegen. Die 
Einrichtung einer Verbunddatei mit 
automatisierter Abrufmöglichkeit, an der neben 
der Polizei auch andere Behörden beteiligt sind, ist 
nur zulässig nach dem Gesetz zur Errichtung 
gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und 
Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder 
vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3409). In 
eine Datei gemäß Satz 3 dürfen nur Daten 
eingegeben werden, die gemäß § 24 suchfähig in 
einer Datei gespeichert und den beteiligten 
Behörden gemäß §§ 26 ff. übermittelt werden 
können; § 26 Absatz 1 Satz 3 findet keine 
Anwendung.“
 
14. § 36 wird wie folgt geändert:
In Absatz 2 werden die Wörter „Gesetzes über das 
gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen“ 
gestrichen und durch die Wörter „7. Buches 
(Verfahren in Freiheitsentziehungssachen) des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit.“ ersetzt.
 
15. § 37 wird wie folgt geändert:
 
a) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Männer und Frauen sind getrennt 
unterzubringen.“
 
b) In Absatz 3 werden die folgenden neuen Sätze 4 
und 5 angefügt:
„Im Ausnahmefall, wenn dies zum Schutz der 
Person erforderlich ist, kann die festgehaltene 
Person mittels Bild- und Tonübertragung offen 
beobachtet werden. Zur Wahrung der Intimsphäre 
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kann der Toilettenbereich durch geeignete 
Sichtschutzwände abgegrenzt werden.“
 
16. § 42 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Satz 3 wird vor dem Wort 
„Angelegenheiten“ das Wort „die“ gestrichen und 
durch die Wörter „das Verfahren in 
Familiensachen und in den“ ersetzt.
 
17. § 58 wird wie folgt geändert:
In Absatz 5 werden die Wörter „der 
Bundesgrenzschutz“ und die Wörter „den 
Bundesgrenzschutz" durch die Wörter „die 
Bundespolizei“ ersetzt.
 
18. § 63 wird wie folgt geändert:
In Absatz 2 wird nach Satz 1 der folgende neue 
Satz 2 angefügt:
„Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur 
zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der 
gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden 
Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist.“
 
19. § 66 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 werden die Wörter „dem 
Bundesgrenzschutz, der“ durch die Wörter „der 
Bundespolizei, die“ ersetzt.
 
20. Der Sechste Abschnitt wird wie folgt geändert:
 
a) In der Überschrift „Sechster Abschnitt“ wird 
das Wort „Verwaltungsvorschriften“ durch das 
Wort „Evaluierung“ ersetzt.
 
b) § 68 erhält folgende Fassung:

„§ 68 
Berichtspflicht

Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2014 und danach alle fünf 
Jahre über die Notwendigkeit des Fortbestehens 
dieses Gesetzes.“
 
21. Der Siebente Abschnitt wird gestrichen.
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22. Die Inhaltsübersicht ist an die neuen 
Überschriften der §§ 14a, 16, 16a und 68 
anzupassen.
 
 

Artikel 2
 

Einschränkung von Grundrechten
 
Aufgrund dieses Gesetzes können die Grundrechte 
auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des 
Grundgesetzes), auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes) und auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
eingeschränkt werden.
 
 

Artikel 3
 

Inkrafttreten
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.
 
Düsseldorf, den 9. Februar 2010
 
 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

 
Der Stellvertreter des Ministerpräsidenten

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t
(L. S.)

Der Innenminister
Dr. Ingo  W o l f

 
Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r-P i e p e n k ö t t e r
 

GV. NRW. 2010 S.132
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Datenbanken in Rheinland-Pfalz

Rechtsgrundlagen

●     Datenschutzgesetz Rheinland-Pfalz 
●     Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz 
●     Landesverfassungsschutzgesetz Rheinland-Pfalz (Suchbegriff LVerfSchG) 

Neues Polizeigesetz

Am 27.01.2011 wurde ein verschärftes Polizeigesetz verabschiedet, dieses ermöglicht den Einsatz eines 
Landestrojaners. Vgl. Heise-Artikel vom Thema (2011) 

Auskunftssysteme der Polizei
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RIVAR

Eingesetzt wird das auf dem Microsoft .NET Framework gebaute System RIVAR mit den Komponenten POLIS.
net (Polizeiliches Informations- und Fahndungs System) und ZEVIS.net (Modul zum zentralen Datenbankabruf 
beim Kraftfahrtbundesamt ZEVIS) und weiteren. Seit Anfang 2006 wird als Teil von Rivar die Geoinformations-
Komponente GEOPOLIS V betrieben. Augenscheinlich ist die Anwendung auf Verkehrsunfälle eingeschränkt. 
Dennoch ist bemerkenswert, wie nonchalant Daten aus der Vorgangsverwaltung poladis.net über Zweckgrenzen 
(siehe RechtsLage) hinweg geschoben werden. 

●     Beschreibung von POLIS durch die Polizei RLP 
●     Bericht in der Zeitung Chip über Polis) 
●     Artikel im Polizeikurier über die Geokomponente 

KRISTAL

In unklarem Zusammenhang zu RIVAR steht das "Kriminalpolizeiliche Recherche und Informationssystem -- 
Täterorientierte Auswertung, Analyse und Lagedarstellung" (KRISTAL) zur Unterstützung der "Ermittlungen der 
Polizei im Rahmen vorbeugender Verbrechensbekämpfung und bei der Durchführung von Ermittlungsverfahren", 
also wohl ein klassisches SpuDok-System. Im Jahre 2008 gab es nach Darstellung im 21. TB des LfD RLP (2007), 
5.8 (S. 37) die "Anwendungsbereiche" OK (Offene Kriminaliät) und PMK (Politisch Motivierte Kriminalität), die 
nebeneinanderher liefen. Der LfDI berichtet zudem von Plänen zur Erweiterung der Datei für Menschenhandel 
und Kapitaldelikte. 

Weiter berichtet der LfD im 21. TB, dass "automatisiert eine Warnmeldung erzeugt [...] werde, wenn eine 
Personalie erfasst wird, zu der bereits in einer anderen Datei Informationen vorhanden sind". Die Art der "anderen 
Dateien" und die technische Umsetzung wird allerdings nicht erläutert. Der LfDI bemängelt zudem wie üblich das 
Löschmanagement. 

Datenbank Rückfallgefährdete Straftäter

Im 22. TB des LfD wird von der Übernahme des HEADS-Systems aus Bayern berichtet, das "rückfallgefährdete 
Straftäter" in einem gemeinsamen System von Justiz und Polizei erfassen soll. Im sozialliberalen Rechtsstaat soll 
aber die Zielgruppe erweitert werden, insbesondere um Personen, die gemeingefährliche Verbrechen (mit 
Gewaltkomponente und Rückfallgefährdung) begangen haben oder bei denen der Verdacht besteht, dass sie 
solche Taten begehen werden. Das System ist 2009 unter dem Namen "Visier.rlp" angelaufen. 

Zahlen

Der 22. TB des LfD nennt (Tz. 7.10) für die INPOL-Anbindung POLIS.net 7500 Nutzungsberechtigte, die im 
Schnitt 7000 Abfragen pro Tag vornehmen. 

Vermutlich diese Zahl (7000 Abfragen pro Tag) wird auch in einem Heise-Artikel von 2010 genannt. 

Vorgangsbearbeitung

Für die Vorgangsbearbeitung wird ein System namens "POLADIS" eingesetzt. Bei der Implementation war 

http://www.datenschmutz.de/moin/action/show/Datenbank...0Rheinland-Pfalz?action=show&redirect=Rheinland-Pfalz (2 von 3)30.01.2012 19:24:09

http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://www.datenschmutz.de/moin/ZEVIS
http://www.datenschmutz.de/moin/Vorgangsverwaltung
http://www.datenschmutz.de/moin/RechtsLage
http://www.polizei.rlp.de/index2.htm?/060dienststellen/090polizeitechnik/095it_verfahren/020anwendung/090polis/top.htm
http://www.chip.de/news/c_news_10505745.html
http://www.polizei.rlp.de/internet/med/a33/a3330d79-f28a-9901-f49e-aa1a94839292,22222222-2222-2222-2222-222222222222,isDownload.pdf
http://www.datenschmutz.de/moin/SpuDok
http://www.th-mittelhessen.de/zaftda/tb-bundeslaender/doc_download/68-21-tb-lfd-rheinland-pfalz-200507-151764-vom-12122007
http://www.datenschmutz.de/moin/LfDI
http://www.datenschmutz.de/moin/LfDI
http://www.datenschmutz.de/li/docs/2010-LfDRLP-TF22.pdf
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20Bayern#heads
http://www.datenschmutz.de/li/docs/2010-LfDRLP-TF22.pdf
http://www.datenschmutz.de/moin/INPOL
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Polizeidaten-Affaere-fuehrt-zu-Konsequenzen-1036676.html
http://www.datenschmutz.de/moin/Vorgangsbearbeitung


Datenbanken Rheinland-Pfalz - Datenschmutz Wiki

offenbar Accenture an Bord (Anmerkung: Microsoft und Accenture -- arme Polizei...) und geholfen hat ein Firma 
namens Comline. 

Eine Vorstellung, wie so eine Vorgangsverwaltung in der Anwendung aussieht, gibt Volles Rohr (ab Seite 4), eine 
Publikation der DGB-Gewerkschaft GdP. Davor übrigens eine durchaus lesenswerte Story, die ahnen lässt, dass es 
die Programmierer mit Datenschutz nicht so hatten. 

Im "Polizeispiegel" vom Mai 2004, einer Publikation der Beamtenbundsgewerkschaft DPolG, ist über Poladis.et 
zu lesen: 

●     Ein hochkomplexes System, welches das x-fache an Arbeitszeit bei der Vorgangsbearbeitung benötigt. 

Im 22. Tätigkeitsbericht des LfDI wird beschrieben, dass Observationsberichte als "Anhänge" in Poladis.net 
eingefügt werden. 

Verfassungsschutz

Außer NADIS nichts bekannt. 

Skandale

Nürburgring-Abfragen

2009 war in Rheinland-Pfalz ein Skandal um einen völlig verplanten Vergnügungspark am Nürburgring in vollem 
Schwung. Die oppositionelle CDU versuchte, diversen SPD-Menschen Kontakte zu den zweifelhaften 
Geschäftemachern nachzuweisen, die das Projekt betrieben haben. 

Der Abgeordnete Peter Dincher hat eine Polizeibeamtin, die er noch aus seiner Polizeizeit kannte, veranlasst, ihm 
POLIS-Daten zu verschaffen, der Abgeordnete Michael Billen bediente sich seiner Tochter, die die Ausdrucke 
angeblich "aus Neugier" mit nach Hause genommen hat. 

Dinchen trat in der Folge immerhin zurück, Billen behielt sein Mandat, obwohl der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Baldauf ihn aufgefordert hatte, es aufzugeben. 2010 haben der LfD und der SPD-Innenminister Bruch vereinbart, 
POLIS-Abfragen enger zu protokollieren, und zwar mit Angabe von Gründen für die Abfragen. Eine Überprüfung 
des vorhandenen Logs durch den LfD hatte fünf weitere missbräuchliche Abfragen ergeben; ein Mal war das 
Opfer selbst Polizist, in vier anderen Fällen Angehörige. 

Mehr: Eintrag beim Projekt Datenschutz, Heise-Artikel von 2009, Heise-Artikel von 2010 zu den Konsequenzen 
aus der Affäre 
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Landesrecht Rheinland-Pfalz

Amtshandlungen von Polizeibeamten außerhalb des 
Zuständigkeitsbereiches des Landes Rheinland-Pfalz

(1) Die Polizeibeamten des Landes Rheinland-Pfalz dürfen im 
Zuständigkeitsbereich eines anderen Landes oder des Bundes nur in den Fällen 
des Artikels 91 Abs. 2 des Grundgesetzes und des § 86 Abs. 1 Satz 1 und nur 
dann tätig werden, wenn das jeweilige Landesrecht oder das Bundesrecht es 
vorsieht. Die Polizeibeamten des Landes Rheinland-Pfalz dürfen ferner im 
Zuständigkeitsbereich von ausländischen Polizeidienststellen tätig werden, wenn 
es das jeweils maßgebliche ausländische Recht vorsieht.

(2) Einer Anforderung von Polizeibeamten gemäß Absatz 1 Satz 1 durch ein 
anderes Land ist zu entsprechen, soweit nicht die Verwendung der Polizei im 
eigenen Lande dringender ist als die Unterstützung der Polizei des anderen 
Landes. Die Anforderung soll alle für die Entscheidung wesentlichen Merkmale 
des Einsatzauftrages enthalten.
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Datenbanken in Saarland

Rechtsgrundlagen

●     Saarländisches Polizeigesetz (SPolG) 
●     Saarländisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 

(Saarländisches Datenschutzgesetz - SDSG) 
●     Saarländisches Verfassungsschutzgesetz (SVerfSchG) 

Auskunftssysteme der Polizei

(Soweit bekannt, teilen sich Rheinland-Pfalz und Saarland ihre Datenbanksysteme) 

Vorgangsbearbeitung

Verfassungsschutz

Nutzt NADIS, wie alle Behörden. 
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Saarländisches Polizeigesetz (SPolG) 
 
(Art. 1 des Gesetzes Nr. 1252) vom 8. November 1989 ∗ 1 
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. März 2001 (Amtsbl. S. 1074), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
12. September 2007 (Amtsbl. S. 2032). 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
Erster Teil 
Das Recht der Polizei 
Erster Abschnitt 
Aufgaben und allgemeine Vorschriften 
§ 1  Begriff und Aufgaben 
§ 2  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
§ 3  Ermessen, Wahl der Mittel 
§ 4  Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen 
§ 5  Verantwortlichkeit für Tiere und den Zustand von Sachen 
§ 6  Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen 
§ 7  Einschränkung von Grundrechten 
Zweiter Abschnitt 
Befugnisse 
Erster Unterabschnitt 
Allgemeine und besondere Befugnisse 
§ 8  Allgemeine Befugnisse 
§ 9  Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen 
§ 9a  Lagebildabhängige Kontrollen, Gezielte Kontrollen nach Artikel 99 des Schengener Durchführungsübereinkom-

mens (SDÜ) 
§ 10  Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
§ 10a Identitätsfeststellung durch DNA-Analyse 
§ 11  Befragung, Vorladung 
§ 12  Platzverweisung, Wohnungsverweisung, Aufenthaltsverbot 
§ 13  Gewahrsam 
§ 14  Richterliche Entscheidung 
§ 15  Rechte bei Freiheitsentziehung 
§ 16  Dauer der Freiheitsentziehung 
§ 17  Durchsuchen von Personen 
§ 17a Untersuchen von Personen 
§ 18  Durchsuchen von Sachen 
§ 19  Betreten und Durchsuchen von Wohnungen 
§ 20  Verfahren beim Durchsuchen von Wohnungen 
                                                           
∗ Amtsbl. S. 1750.- Geändert durch Art. 6 des Gesetzes Nr. 1293 vom 15. Juli 1992 (Amtsbl. S. 838), Gesetz Nr. 1364 vom 14. 
Februar 1996 (Amtsbl. S. 290), Art. 10 § 4 Abs. 5 des Gesetzes Nr. 1381 vom 27. November 1996 (Amtsbl. S. 1313), Art. 2 des 
Gesetzes Nr. 1426 vom 5. Mai 1999 (Amtsbl. S. 1186), Gesetz Nr. 1452 vom 25. Oktober 2000 (Amtsbl. 2001 S. 146) , Art. 4 Abs. 9 
des Gesetzes Nr. 1484 vom 7. November 2001 (Amtsbl. S. 2158), Art. 4 des Gesetzes Nr. 1519 vom 19. März 2003 (Amtsbl. S. 
1350), Art. 4 des Gesetzes Nr. 1546 vom 31. März 2004 (Amtsbl. S. 1037), Art. 1 des Gesetzes Nr. 1551 vom 5. Mai 2004 (Amtsbl. 
S. 1326) [Gem. Art. 2 Abs. 2 und 3 des Änderungsgesetzes treten die §§ 9 Abs. 2 Satz 3, 17 Abs. 1, 18 Abs. 1 und 49 Abs. 6 Satz 2 
mit Ablauf des 31. Mai 2009 außer Kraft und die bisherigen Vorschriften wieder in Kraft. Diese Befristung ist wiederum gem. Art. 7 
Abs. 2 des Gesetzes Nr. 1627 vom 12. September 2007 (Amtsbl. S. 2032) am 3. November 2007 außer Kraft getreten], Art. 1 Abs. 
16 des Gesetzes Nr. 1587 vom 15. Februar 2006 (Amtsbl. S. 474, 530) und Art. 1 des Gesetzes Nr. 1627 vom 12. September 2007 
(Amtsbl. S. 2032). 
1 Das Gesetz ist gem. Art. 4 Abs. 1 am 1. Januar 1990 in Kraft getreten und tritt gem. Art. 7 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 1627 vom 
12. September 2007 (Amtsbl. S. 2032) zum 31. Dezember 2010 außer Kraft. 
Gem. Art. 4 Abs. 2 sind zum gleichen Zeitpunkt folgende Vorschriften außer Kraft getreten: 

1. das Preußische Polizeiverwaltungsgesetz vom 1. Juni 1931 (PrGS. S. 77) in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung und 
Bereinigung von Straf- und Bußgeldvorschriften des Saarlandes vom 13. November 1974 (Amtsbl. S. 1011), 

2. das Gesetz über die Organisation der Polizei im Saarland vom 17. Dezember 1969 (Amtsbl. 1970 S. 33) in der Fassung des Ge-
setzes zur Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes vom 12. Juli 1978 (Amtsbl. S. 690), 

3. das Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung des Saarlandes vom 13. Juli 1950 (Amtsbl. S. 796) in der Fassung vom 27. 
März 1974 (Amtsbl. S. 430), 

4. das Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbedienstete des Saarlandes vom 22. 
Januar 1969 (Amtsbl. S. 125) in der Fassung vom 13. November 1974 (Amtsbl. S. 1011). 
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§ 21  Sicherstellung  
§ 22  Verwahrung 
§ 23  Verwertung, Vernichtung 
§ 24  Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten 
Zweiter Unterabschnitt 
Befugnisse zur Informationsverarbeitung 
§ 25  Grundsätze polizeilicher Informationsverarbeitung 
§ 26  Informationserhebung 
§ 27  Bild- und Tonaufzeichnungen 
§ 28  Besondere Formen der Informationserhebung 
§ 28a Informationserhebung aus Wohnungen 
§ 28b Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation 
§ 29  Kontrollmeldungen 
§ 30  Informationsspeicherung, -veränderung und -nutzung 
§ 31  Vorgangsverwaltung und Dokumentation 
§ 32  Allgemeine Regeln der Informationsübermittlung 
§ 33  Informationsübermittlung zwischen Polizeibehörden 
§ 34  Informationsübermittlung an Behörden, öffentliche oder sonstige Stellen 
§ 35  Automatisiertes Abrufverfahren 
§ 36  Informationsabgleich 
§ 37  Besondere Formen des Informationsabgleichs 
§ 38  Berichtigung, Löschung und Sperrung von Informationen 
§ 39  Errichtung von Dateien, Errichtungsanordnung  
§ 40  Auskunftsrecht der oder des Betroffenen, Akteneinsicht 
Dritter Abschnitt 
Vollzugshilfe 
§ 41  Vollzugshilfe 
§ 42  Verfahren 
§ 43  Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung 
Vierter Abschnitt 
Zwang 
Erster Unterabschnitt 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen 
§ 44  Zulässigkeit des Verwaltungszwanges 
§ 45  Zwangsmittel 
§ 46  Ersatzvornahme 
§ 47  Zwangsgeld 
§ 48  Ersatzzwangshaft 
§ 49  Unmittelbarer Zwang 
§ 50  Androhung der Zwangsmittel 
Zweiter Unterabschnitt 
Ausübung unmittelbaren Zwanges 
§ 51  Rechtliche Grundlagen 
§ 52  Handeln auf Anordnung 
§ 53  Hilfeleistung für Verletzte 
§ 54  Androhung unmittelbaren Zwanges 
§ 55  Fesselung von Personen 
§ 56  Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch 
§ 57  Schusswaffengebrauch gegen Personen 
§ 58  Sprengmittel 
Fünfter Abschnitt 
Polizeiverordnungen 
§ 59  Ermächtigung 
§ 59a Polizeiverordnungen Hunde 
§ 60  Zuständigkeit 
§ 61  Inhalt 
§ 62  Formerfordernisse 
§ 63  Ordnungswidrigkeiten 
§ 64  Vorlagepflicht 
§ 65  Verkündung 
§ 66  Geltungsdauer 
§ 67  Wirkung von Gebietsänderungen 
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Sechster Abschnitt 
Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche 
§ 68  Zum Schadensausgleich verpflichtende Tatbestände 
§ 69  Inhalt, Art und Umfang des Schadensausgleichs 
§ 70  Ansprüche mittelbar Geschädigter 
§ 71  Verjährung des Ausgleichsanspruchs 
§ 72  Ausgleichspflichtige oder Ausgleichspflichtiger, Erstattungsansprüche 
§ 73  Rückgriff gegen die Verantwortliche oder den Verantwortlichen 
§ 74  Rechtsweg 
 
Zweiter Teil 
Organisation und Zuständigkeit 
Erster Abschnitt 
Aufbau und Zuständigkeit der Polizeiverwaltungsbehörden 
§ 75  Polizeiverwaltungsbehörden 
§ 76  Allgemeine Polizeiverwaltungsbehörden 
§ 77  Aufsichtsbehörden 
§ 78  Ausübung der Aufsicht 
§ 79  Bedienstete der Polizeiverwaltungsbehörden 
§ 80  Sachliche Zuständigkeit 
§ 81  Örtliche Zuständigkeit 
Zweiter Abschnitt 
Aufbau und Zuständigkeit der Vollzugspolizei 
§ 82  Allgemeine Gliederung 
§ 83  Dienst- und Fachaufsicht 
§ 84  Hilfspolizei 
§ 85  Sachliche Zuständigkeit 
§ 86  Örtliche Zuständigkeit 
§ 87  Ausweispflicht 
§ 88  Amtshandlungen von nichtsaarländischen Vollzugsbediensteten im Saarland 
§ 89  Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten außerhalb des Saarlandes 
 
Dritter Teil 
Kosten 
§ 90  Kostenersatz 
 
 
Erster Teil 
Das Recht der Polizei 
Erster Abschnitt 
Aufgaben und allgemeine Vorschriften 
§ 1 
Begriff und Aufgaben 
 
(1) Polizei im Sinne dieses Gesetzes sind die Polizeiverwaltungsbehörden und die Vollzugspolizei. 
 
(2) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). 
 
(3) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht recht-
zeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert 
würde. 
 
(4) Die Vollzugspolizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe (§§ 41 bis 43). 
 
§ 2 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
 
(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige zu treffen, die die Betroffene oder 
den Betroffenen und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt. 
 
(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 
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(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden 
kann. 
 
§ 3 
Ermessen, Wahl der Mittel 
 
(1) Die Polizei trifft ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so genügt es, wenn eines davon bestimmt wird. Der 
oder dem Betroffenen ist auf Antrag zu gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwenden, sofern die Allge-
meinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird. 
 
§ 4 
Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen 
 
(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen sie zu richten. 
 
(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt, so können die Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die zur 
Aufsicht über sie verpflichtet ist. Ist für die Person eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, so können die Maßnah-
men auch gegen die Betreuerin oder den Betreuer im Rahmen ihres oder seines Aufgabenkreises gerichtet werden. 
 
(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der Verrichtung, so können 
Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die die andere zu der Verrichtung bestellt hat. 
 
§ 5 
Verantwortlichkeit für Tiere und den Zustand von Sachen 
 
(1) Geht von einem Tier oder einer Sache eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen die Inhaberin oder den Inha-
ber der tatsächlichen Gewalt zu richten. Die für Sachen geltenden Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf Tiere ent-
sprechend anzuwenden. 
 
(2) Maßnahmen können auch gegen die Eigentümerin oder den Eigentümer oder eine andere Berechtigte oder einen 
anderen Berechtigten gerichtet werden. Das gilt nicht, wenn die Inhaberin oder der Inhaber der tatsächlichen Gewalt 
diese ohne den Willen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder der Berechtigten oder des Berechtigten ausübt. 
 
(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die Maßnahmen gegen diejenige oder denjenigen ge-
richtet werden, die oder der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat. 
 
§ 6 
Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen 
 
(1) Die Polizei kann Maßnahmen gegen andere Personen als die nach den §§ 4 oder 5 Verantwortlichen richten, wenn 

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist, 
2. Maßnahmen gegen die nach den §§ 4 oder 5 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen 

Erfolg versprechen, 
3. die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren kann und 
4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch ge-

nommen werden können. 
 
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrechterhalten werden, solange die Abwehr der Gefahr nicht auf ande-
re Weise möglich ist. 
 
§ 7 
Einschränkung von Grundrechten 
 
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes), Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), Fernmeldegeheimnis (Art. 10 des Grund-
gesetzes), Freizügigkeit (Art. 11 des Grundgesetzes) und auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgeset-
zes) eingeschränkt. 2 

                                                           
2 Vgl. Art. 4 des Gesetzes Nr. 1627 vom 12. September 2007 (Amtsbl. S. 2032): 
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Zweiter Abschnitt 
Befugnisse 
Erster Unterabschnitt 
Allgemeine und besondere Befugnisse 
§ 8 
Allgemeine Befugnisse 
 
(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die §§ 9 bis 40 die Befugnisse der Polizei besonders 
regeln. 
 
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die der Polizei durch andere Rechtsvorschriften zugewiesen sind, hat sie die dort vor-
gesehenen Befugnisse. Soweit solche Rechtsvorschriften Befugnisse der Polizei nicht regeln, hat sie die Befugnisse, die 
ihr nach diesem Gesetz zustehen. 
 
(3) Die zivil- und strafrechtlichen Vorschriften über Notwehr oder Notstand begründen keine polizeilichen Befugnisse. 
 
§ 9 
Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen 
 
(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen 

1. zur Abwehr einer Gefahr, 
2. wenn sie sich an einem Ort aufhält, von dem auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass dort 

a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben, 
b) sich Straftäterinnen oder Straftäter verbergen, 

3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, 
Amtsgebäude oder einem anderen besonders gefährdeten Objekt oder in unmittelbarer Nähe hiervon aufhält und 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an diesem Objekt Straftaten begangen werden sollen, durch die 
in oder an diesem Objekt befindliche Personen oder dieses Objekt selbst unmittelbar gefährdet sind. 

 
(2) Zur Feststellung der Identität darf die Polizei die erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie darf insbesondere 

1. die Betroffene oder den Betroffenen anhalten, 
2. die Betroffene oder den Betroffenen nach ihren oder seinen Personalien befragen, 
3. verlangen, dass die oder der Betroffene mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt, 
4. die Betroffene oder den Betroffenen festhalten, 
5. die Betroffene oder den Betroffenen und die von ihr oder ihm mitgeführten Sachen nach Gegenständen durchsu-

chen, die zur Identitätsfeststellung dienen, 
6. die Betroffene oder den Betroffenen zur Dienststelle bringen. 

Maßnahmen nach Nummern 4 bis 6 dürfen nur getroffen werden, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur 
unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 
 
(3) Die Polizei kann verlangen, dass ein Berechtigungsschein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn die oder der Be-
troffene auf Grund einer Rechtsvorschrift verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzuführen. 
 
§ 9a 
Lagebildabhängige Kontrollen, Gezielte Kontrollen nach Artikel 99 des Schengener Durchführungsüberein-
kommens (SDÜ) 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann auf Grund polizeilicher Lagebilder zum Zwecke der vorbeugenden Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kriminalität bis zu einer Tiefe von 30 km von den Außengrenzen zu Frankreich und Luxemburg 
Personen kurzfristig anhalten, befragen und verlangen, dass mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung ausgehändigt 
werden. Sie kann mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen. 
 
(2) Wenn Personen oder Fahrzeuge nach Artikel 99 des Schengener Durchführungsübereinkommens vom 19. Juni 
1990 (BGBl. 1993 II S. 1010, 1013, 1994 II S. 631) in der jeweils geltenden Fassung zur gezielten Kontrolle ausge-
schrieben sind, kann die Vollzugspolizei diese Personen, Fahrzeuge, Fahrzeuginsassen und mitgeführte Sachen durch-
suchen. 
 

                                                                                                                                                                                                 
„Durch dieses Gesetzes werden die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), Freiheit 
der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.“ 
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(3) Ergeben sich keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefahr oder die Begehung von Straftaten, werden die 
durch diese Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten nicht gespeichert; im Übrigen gilt § 30. 
 
§ 10 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen vornehmen, wenn 

1. eine nach § 9 zulässige Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
möglich ist, 

2. das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist, weil 
a) die oder der Betroffene verdächtig ist, eine mit Strafe bedrohte Tat begangen zu haben, 
b) wegen Art, Ausführung und Schwere der Tat und der Persönlichkeit der oder des Betroffenen die Gefahr der 
Wiederholung besteht und 
c) die erkennungsdienstlichen Unterlagen zu führende Ermittlungen fördern könnten. 

 
(2) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die im Zusammenhang mit der Feststellung 
angefallenen Unterlagen zu vernichten, es sei denn, ihre weitere Aufbewahrung oder Speicherung in Dateien ist nach 
Absatz 1 Nr. 2 oder anderen Rechtsvorschriften zulässig. 
 
(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 
2. die Aufnahme von Lichtbildern, 
3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale, 
4. Messungen. 

 
§ 10a 
Identitätsfeststellung durch DNA-Analyse 
 
(1) Ist eine Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht möglich, darf die Vollzugspolizei DNA – Material von ver-
missten Personen und unbekannten Toten sicherstellen und molekulargenetische Untersuchungen anordnen. 
 
(2) Ist eine Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht möglich, dürfen Personen, die sich erkennbar in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sich sonst in hilfloser Lage befinden, körperlich untersucht werden, 
um DNA-Material sicherzustellen und molekulargenetisch zu untersuchen. Zu diesem Zweck sind Entnahmen von 
Blutproben und andere körperliche Eingriffe, die nur von einer Ärztin oder einem Arzt zu Untersuchungszwecken 
vorgenommen werden dürfen, ohne Einwilligung der oder des Betroffenen zulässig, wenn kein Nachteil für ihre oder 
seine Gesundheit zu befürchten ist. Die körperliche sowie die molekulargenetische Untersuchung bedürfen der richter-
lichen Anordnung. § 17a Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 
 
(3) Das erlangte DNA-Identifizierungsmuster kann zur Identitätsfeststellung in einer Datei gespeichert werden. Eine 
Nutzung für andere Zwecke ist nicht zulässig. Nach Beendigung der Maßnahme sind DNA-Material und DNA-
Identifizierungsmuster zu vernichten. 
 
§ 11 
Befragung, Vorladung 
 
(1) Die Polizei kann eine Person befragen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person sachdienliche 
Angaben zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben machen kann. Eine Auskunftspflicht besteht nur, soweit die Angaben 
der oder des Betroffenen zur Abwehr einer Gefahr erforderlich sind. § 136a der Strafprozessordnung gilt entsprechend. 
Die oder der Betroffene kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihr oder ihm selbst oder 
einem der in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen die Gefahr zuziehen würde, wegen einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Zur Verweigerung der Auskunft sind ferner die in §§ 53 
und 53a der Strafprozessordnung genannten Personen nach Maßgabe dieser Vorschriften berechtigt. Die oder der Aus-
kunftspflichtige ist über ihr oder sein Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren. 
 
(2) Die Polizei kann eine Person schriftlich oder mündlich vorladen, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 vorliegen, 
2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforderlich ist. 

 
(3) Bei der Vorladung soll deren Grund angegeben werden. Bei der Festsetzung des Zeitpunkts soll auf den Beruf und 
die sonstigen Lebensverhältnisse der oder des Betroffenen Rücksicht genommen werden. 
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(4) Leistet eine Betroffene oder ein Betroffener der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge, so kann sie 
zwangsweise durchgesetzt werden, 

1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich sind, 
2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen. 

 
§ 12 
Platzverweisung, Wohnungsverweisung, Aufenthaltsverbot 
 
(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorüber-
gehend das Betreten eines Ortes verbieten. Die Platzverweisung kann insbesondere gegen Personen angeordnet werden, 
die den Einsatz der Feuerwehr oder der Hilfs- und Rettungsdienste behindern. 
 
(2) Zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Mitbewohnerin oder eines Mitbewohners kann die 
Vollzugspolizei die Person, von der die Gefahr ausgeht, aus der Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich 
verweisen (Wohnungsverweisung) und ihr die Rückkehr untersagen (Rückkehrverbot). In besonders begründeten Fäl-
len können die Maßnahmen auf Wohn- und Nebenräume beschränkt werden. Die Person, gegen die sich die Maßnahme 
richtet, hat nach Aufforderung eine Zustelladresse anzugeben. Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot enden mit 
Ablauf des zehnten Tages nach ihrer Anordnung, wenn nicht im Einzelfall ein kürzerer Zeitraum festgesetzt wird. Wird 
ein Antrag auf zivilrechtlichen Schutz gestellt, kann die Maßnahme um zehn Tage verlängert werden. Wohnungsver-
weisung und Rückkehrverbot enden in jedem Fall mit dem Tag der gerichtlichen Entscheidung, die der Polizeivoll-
zugsbehörde ebenso wie die Beantragung des zivilrechtlichen Schutzes unverzüglich durch das Gericht mitzuteilen 
sind. 
 
(3) Die Polizei kann einer Person verbieten, einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Gebiet innerhalb einer Gemeinde 
oder ein Gemeindegebiet zu betreten oder sich dort aufzuhalten, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
diese Person dort Straftaten begehen wird (Aufenthaltsverbot). Das Verbot ist zeitlich und örtlich auf den zur Verhü-
tung der Straftat erforderlichen Umfang zu beschränken. Es darf räumlich nicht den Zugang zur Wohnung der betroffe-
nen Person umfassen. In begründeten Fällen können Ausnahmen von dem Aufenthaltsverbot zugelassen werden. 
 
§ 13 
Gewahrsam 3 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn das 

1. zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist, insbesondere weil die Person sich 
erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet o-
der sich töten will, 

2. unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder einer Ordnungs-
widrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern. 

 
(2) Die Vollzugspolizei kann Minderjährige, die sich der Obhut der Sorgeberechtigten entzogen haben, in Gewahrsam 
nehmen, um sie den Sorgeberechtigten oder dem Jugendamt zuzuführen. 
 
(3) Die Vollzugspolizei kann eine Person, die aus dem Vollzug von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen oder freiheits-
entziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Jus-
tizvollzugsanstalt aufhält, in Gewahrsam nehmen und in die Anstalt zurückbringen. 
 
§ 14 
Richterliche Entscheidung 
 
(1) Wird eine Person auf Grund von § 13 in Gewahrsam genommen oder nach § 9 Abs. 2 Nr. 4 oder 6 oder § 11 Abs. 4 
nicht nur kurzfristig festgehalten, hat die Vollzugspolizei unverzüglich eine richterliche Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizuführen. Der Herbeiführung der richterlichen Entscheidung be-
darf es nicht, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung der Richterin oder des Richters erst nach Wegfall des Grun-
des der polizeilichen Maßnahmen ergehen würde. 
 
(2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Person festgehalten wird. 
Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehun-
gen. 
 

                                                           
3 Vgl. hierzu die Richtlinien für die Planung und Ausgestaltung von Gewahrsamsräumen der Polizei (PG-Planungsrichtlinien) vom 
1. November 2003 (GMBl. S. 539). 
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§ 15 
Rechte bei Freiheitsentziehung 
 
(1) Wird eine Person auf Grund von § 13 in Gewahrsam genommen oder nach § 9 Abs. 2 Nr. 4 oder 6 oder § 11 Abs. 4 
nicht nur kurzfristig festgehalten, ist ihr unverzüglich der Grund bekannt zu geben. Sie ist über die zulässigen Rechts-
behelfe zu belehren. 
 
(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Angehörige oder einen Angehörigen oder 
eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit dadurch der Zweck der Freiheitsentziehung nicht gefährdet 
wird. Unberührt bleibt die Benachrichtigungspflicht bei einer richterlichen Freiheitsentziehung. Die Vollzugspolizei 
soll die Benachrichtigung übernehmen, wenn die festgehaltene Person nicht in der Lage ist, von dem Recht nach Satz 1 
Gebrauch zu machen und die Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht widerspricht. Ist die festgehaltene 
Person minderjährig oder ist für sie eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, so ist in jedem Fall unverzüglich diejeni-
ge oder derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge für die Person oder die Betreuung der Person nach dem ihr oder 
ihm übertragenen Aufgabenkreis obliegt. 
 
(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, insbesondere ohne ihre Einwilligung nicht in demselben Raum mit Straf- 
oder Untersuchungsgefangenen untergebracht werden. Männer und Frauen sollen getrennt untergebracht werden. Der 
festgehaltenen Person dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck der Freiheitsentziehung oder 
die Ordnung im Gewahrsam erfordert. 
 
§ 16 
Dauer der Freiheitsentziehung 
 
(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen, 

1. sobald der Grund für die Freiheitsentziehung weggefallen ist, 
2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung für unzulässig erklärt wird, 
3. in jedem Fall spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen, wenn nicht vorher die Fortdauer der Frei-

heitsentziehung nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 oder auf Grund eines anderen Gesetzes durch richterliche Entscheidung an-
geordnet ist. In der richterlichen Entscheidung über eine Freiheitsentziehung nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 ist die höchst-
zulässige Dauer der Freiheitsentziehung zu bestimmen; sie darf nicht mehr als acht Tage betragen. 

 
(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Feststellung der Identität darf die Dauer von insgesamt zwölf Stunden 
nicht überschreiten. 
 
§ 17 
Durchsuchen von Personen 
 
(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 9 Abs. 2 Nr. 5, die Vollzugspolizei außer in den Fällen des § 9a Abs. 2, 
eine Person durchsuchen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Sachen mit sich führt, die sichergestellt werden dürfen, 
2. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage be-

findet. 
 
(2) Die Vollzugspolizei kann eine Person, deren Identität auf Grund eines Gesetzes festgestellt werden soll oder die auf 
Grund eines Gesetzes festgehalten werden kann, nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und Explosivmitteln 
durchsuchen, wenn das nach den Umständen zum Schutz einer Polizeibeamtin oder eines Polizeibeamten oder einer 
Dritten oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 
 
(3) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärztinnen oder Ärzten durchsucht werden; das gilt 
nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 
 
§ 17a 
Untersuchen von Personen 
 
Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben darf die Vollzugspolizei eine Person körperlich untersu-
chen. Zu diesem Zweck sind Entnahmen von Blutproben und andere körperliche Eingriffe, die nur von einer Ärztin 
oder einem Arzt zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden dürfen, ohne Einwilligung der oder des Betroffenen 
zulässig, wenn kein Nachteil für ihre oder seine Gesundheit zu befürchten ist. Die körperliche Untersuchung bedarf der 
richterlichen Anordnung. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Behörde der Vollzugspolizei ihren Sitz 
hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend. Bei Gefahr im Verzug darf die Maßnahme durch die Behördenleitung oder eine von ihr beauftragte Be-
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amtin oder einen von ihr beauftragten Beamten angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich 
nachzuholen. Die bei der Untersuchung erhobenen personenbezogenen Informationen dürfen über den Zweck dieses 
Gesetzes hinaus nur zum Schutz vor oder zur Abwehr von schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen genutzt wer-
den. 
 
§ 18 
Durchsuchen von Sachen 
 
(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 9 Abs. 2 Nr. 5, die Vollzugspolizei außer in den Fällen des § 9a Abs. 2, 
eine Sache durchsuchen, wenn 

1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 17 durchsucht werden darf, 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine 

a) Person befindet, die hilflos ist, 
b) andere Sache befindet, die sichergestellt werden darf. 

Die Vollzugspolizei kann außerdem eine Sache durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in 
ihr eine Person befindet, die widerrechtlich festgehalten wird oder die in Gewahrsam genommen werden darf. 
 
(2) Bei der Durchsuchung von Sachen hat die Inhaberin oder der Inhaber der tatsächlichen Gewalt das Recht, anwesend 
zu sein. Ist sie oder er abwesend, so soll ihre Vertreterin oder ihr Vertreter oder seine Vertreterin oder sein Vertreter 
oder eine andere Zeugin oder ein anderer Zeuge hinzugezogen werden. Der Inhaberin oder dem Inhaber der tatsächli-
chen Gewalt ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die Durchsuchung und ihren Grund zu erteilen. 
 
§ 19 
Betreten und Durchsuchen von Wohnungen 
 
(1) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung der Inhaberin oder des Inhabers betreten und durchsuchen, 
wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die nach § 11 Abs. 4 vorgeführt oder 
nach § 13 in Gewahrsam genommen werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Sache befindet, die nach § 21 Nr. 1 sichergestellt wer-
den darf, 

3. das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeu-
tendem Wert erforderlich ist. 

Die Wohnung umfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie anderes befriedetes 
Besitztum. 
 
(2) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Strafprozessordnung) sind das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung 
nur in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 zulässig. 
 
(3) Wohnungen dürfen jedoch zur Abwehr dringender Gefahren jederzeit betreten werden, wenn auf Grund tatsächli-
cher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass dort 

1. Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, 
2. sich Straftäterinnen oder Straftäter verbergen. 

 
(4) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grundstücke, die der Öffentlichkeit zugänglich 
sind oder zugänglich waren und den Anwesenden zum weiteren Aufenthalt zur Verfügung stehen, dürfen darüber hin-
aus zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 2) während der Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeit betreten wer-
den. 
 
§ 20 
Verfahren beim Durchsuchen von Wohnungen 
 
(1) Durchsuchungen dürfen, außer bei Gefahr im Verzug, nur durch die Richterin oder den Richter angeordnet werden. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
 
(2) Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat die Wohnungsinhaberin oder der Wohnungsinhaber das Recht, anwesend 
zu sein. Ist sie oder er abwesend, so ist, wenn möglich, ihre Vertreterin oder ihr Vertreter oder seine Vertreterin oder 
sein Vertreter oder eine erwachsene Angehörige oder ein erwachsener Angehöriger, Hausgenossin oder Hausgenosse 
oder Nachbarin oder Nachbar zuzuziehen. 
 
(3) Der Wohnungsinhaberin oder dem Wohnungsinhaber oder ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder seiner Vertre-



2012-1 10

terin oder seinem Vertreter ist der Grund der Durchsuchung unverzüglich bekannt zu geben, soweit dadurch der Zweck 
der Maßnahme nicht gefährdet wird. 
 
(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit 
und Ort der Durchsuchung und das Ergebnis der Durchsuchung enthalten. Die Niederschrift ist von einer durchsuchen-
den Beamtin oder einem durchsuchenden Beamten und der Wohnungsinhaberin oder dem Wohnungsinhaber oder der 
zugezogenen Person zu unterzeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein Vermerk aufzunehmen. Der 
Wohnungsinhaberin oder dem Wohnungsinhaber oder ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder seiner Vertreterin 
oder seinem Vertreter ist auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen. 
 
(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Abschrift nach den besonderen Umständen des 
Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck der Durchsuchung gefährden, so sind der oder dem Betroffenen ledig-
lich die Durchsuchung unter Angabe der verantwortlichen Dienststelle sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich 
zu bestätigen. 
 
§ 21 
Sicherstellung 
 
Die Polizei kann eine Sache sicherstellen, 

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, 
2. um die Eigentümerin oder den Eigentümer oder die rechtmäßige Inhaberin oder den rechtmäßigen Inhaber der tat-

sächlichen Gewalt vor Verlust oder Beschädigung einer Sache zu schützen, 
3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten 

wird, und die Sache verwendet werden kann, um 
a) sich zu töten oder zu verletzen,  
b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen,  
c) fremde Sachen zu beschädigen, 
d) die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

 
§ 22 
Verwahrung 
 
(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen. Lässt die Beschaffenheit der Sachen das nicht zu oder er-
scheint die Verwahrung bei der Polizei unzweckmäßig, sind die Sachen auf andere geeignete Weise aufzubewahren 
oder zu sichern. In diesem Falle kann die Verwahrung auch einer oder einem Dritten übertragen werden. 
 
(2) Der oder dem Betroffenen ist eine Bescheinigung auszustellen, die den Grund der Sicherstellung erkennen lässt und 
die sichergestellten Sachen bezeichnet. Kann nach den Umständen des Falles eine Bescheinigung nicht ausgestellt 
werden, so ist über die Sicherstellung eine Niederschrift aufzunehmen, die auch erkennen lässt, warum eine Bescheini-
gung nicht ausgestellt worden ist. Die Eigentümerin oder der Eigentümer oder die rechtmäßige Inhaberin oder der 
rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist unverzüglich zu unterrichten. 
 
(3) Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so hat die Polizei nach Möglichkeit Wertminderungen vorzubeugen. Das 
gilt nicht, wenn die Sache durch die Dritte oder den Dritten auf Verlangen einer oder eines Berechtigten verwahrt wird. 
 
(4) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und so zu kennzeichnen, dass Verwechslungen vermieden werden. 
 
§ 23 
Verwertung, Vernichtung 
 
(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn 

1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung droht, 
2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden ist, 
3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, dass weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

ausgeschlossen sind, 
4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an eine Berechtigte oder einen Berechtigten herausgegeben werden kann, 

ohne dass die Voraussetzungen der Sicherstellung erneut eintreten würden, 
5. die oder der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ausreichend bemessenen Frist abholt, obwohl ihr oder ihm eine 

Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zugestellt worden ist, dass die Sache verwertet wird, wenn sie nicht in-
nerhalb der Frist abgeholt wird. 

 
(2) Die oder der Betroffene, die Eigentümerin oder der Eigentümer und andere Personen, denen ein Recht an der Sache 
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zusteht, sollen vor der Verwertung gehört werden. Die Anordnung sowie Zeit und Ort der Verwertung sind ihnen mit-
zuteilen, soweit die Umstände und der Zweck der Maßnahmen es erlauben. 
 
(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung verwertet; § 979 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt ent-
sprechend. Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie offensichtlich aussichtslos oder würden die Kosten der 
Versteigerung voraussichtlich den zu erwartenden Erlös übersteigen, so kann die Sache freihändig verkauft werden. 
Der Erlös tritt an die Stelle der verwerteten Sache. Lässt sich innerhalb angemessener Frist keine Käuferin oder kein 
Käufer finden, so kann die Sache einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. 
 
(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden, wenn 

1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung berechtigten, fortbestehen oder Sicherstel-
lungsgründe erneut entstehen würden, 

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist. 
Absatz 2 gilt sinngemäß. 
 
§ 24 
Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten 
 
(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, sind die Sachen an diejenige oder denjenigen 
herauszugeben, bei der oder bei dem sie sichergestellt worden sind. Ist die Herausgabe an sie oder ihn nicht möglich, 
können sie an eine andere oder einen anderen herausgegeben werden, die oder der seine Berechtigung glaubhaft macht. 
Die Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die Voraussetzungen für eine Sicherstellung eintreten wür-
den. 
 
(2) Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös herauszugeben. Ist eine Berechtigte oder ein Berechtigter nicht 
vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zu hinterlegen. 
Der Anspruch auf Herausgabe des Erlöses erlischt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Sache verwertet wor-
den ist. 
 
(3) Für die Sicherstellung, Verwahrung und Verwertung sowie für Maßnahmen nach § 23 Abs. 4 werden von der oder 
dem nach den §§ 4 oder 5 Verantwortlichen Kosten erhoben. Mehrere Verantwortliche haften als Gesamtschuldner. Die 
Herausgabe der Sache kann von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden. Ist eine Sache verwertet worden, 
können die Kosten aus dem Erlös gedeckt werden. 
 
(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unberührt. 
 
Zweiter Unterabschnitt 
Befugnisse zur Informationsverarbeitung 
§ 25 
Grundsätze polizeilicher Informationsverarbeitung 
 
(1) Die Polizei darf personenbezogene Informationen nur zu den in diesem Gesetz genannten Zwecken erheben, spei-
chern, übermitteln, verändern, löschen oder nutzen. Das gilt für Dateien und Akten. 
 
(2) Personenbezogene Informationen sind bei der oder dem Betroffenen zu erheben. Sie können bei anderen Behörden, 
öffentlichen Stellen oder bei Dritten erhoben werden, wenn sonst die Erfüllung polizeilicher Aufgaben erheblich er-
schwert oder gefährdet würde. 
 
(3) Personenbezogene Informationen sind offen zu erheben. Eine Informationserhebung, die nicht als polizeiliche Maß-
nahme erkennbar sein soll, ist nur soweit zulässig, als auf andere Weise die Erfüllung polizeilicher Aufgaben erheblich 
gefährdet würde oder wenn anzunehmen ist, dass dies überwiegenden Interessen der oder des Betroffenen entspricht. 
 
(4) Werden personenbezogene Informationen mit Einwilligung der oder des Betroffenen verarbeitet, ist der Zweck, zu 
dem sie verarbeitet werden sollen, vorher zu bestimmen und der oder dem Betroffenen mitzuteilen. Eine Verarbeitung 
zu einem anderen Zweck ist nicht zulässig. 
 
(5) Werden personenbezogene Informationen bei der oder dem Betroffenen oder bei Dritten erhoben, sind diese auf 
Verlangen auf die Rechtsgrundlage für die Informationserhebung oder auf die Freiwilligkeit ihrer Auskunft hinzuwei-
sen. § 11 Abs. 1 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend. 
 
§ 26 
Informationserhebung 
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(1) Die Polizei kann personenbezogene Informationen über 

1. die in den §§ 4 und 5 und unter den Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten Personen, 
2. geschädigte, hilflose oder vermisste Personen sowie deren Angehörige, gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter 

oder Vertrauenspersonen, 
3. gefährdete Personen, 
4. Zeuginnen oder Zeugen, Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber oder sonstige Auskunftspersonen 

erheben, soweit das zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist. 
 
(2) Die Vollzugspolizei kann personenbezogene Informationen über 

1. Personen, bei denen Anhaltspunkte bestehen, dass sie künftig Straftaten begehen, 
2. Personen, bei denen Anhaltspunkte bestehen, dass sie mit einer der in Nummer 1 genannten Personen bezüglich 

künftiger Straftaten in Verbindung stehen (Kontakt- und Begleitpersonen), 
3. Personen, bei denen Anhaltspunkte bestehen, dass sie Opfer von Straftaten werden, 
4. Zeuginnen oder Zeugen, Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber oder sonstige Auskunftspersonen 

erheben, soweit dies erfahrungsgemäß zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist. 
 
(3) Die Polizei kann von 

1. Personen, deren besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr benötigt werden, 
2. Verantwortlichen für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhebliche Gefahr ausgehen kann, 
3. Verantwortlichen für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen, 
4. Verantwortlichen für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit 

Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern und andere Informationen über die Erreichbar-
keit sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer der genannten Personengruppen aus allgemein zugängli-
chen Quellen, bei Behörden oder auf Grund freiwilliger Angaben erheben, soweit das zur Vorbereitung auf die Hilfe-
leistung in Gefahrenabwehrfällen erforderlich ist. Eine verdeckte Informationserhebung ist nicht zulässig. Die nach 
Satz 1 Nr. 4 erhobenen personenbezogenen Informationen sind spätestens einen Monat nach Beendigung des Anlasses 
zu löschen. § 30 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt. 
 
§ 27 
Bild- und Tonaufzeichnungen 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen, die 
nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, personenbezogene Daten auch durch die Anfertigung von Bild- und Ton-
aufzeichnungen von Personen erheben, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass sie Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung begehen werden. Die Maßnahme darf auch durchgeführt 
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 
 
(2) Die Vollzugspolizei kann offen Bildaufzeichnungen von Personen anfertigen 

1. an öffentlich zugänglichen Orten zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder wenn auf Grund von 
Tatsachen anzunehmen ist, dass dort Straftaten verabredet, vorbereitet oder verübt werden, 

2. in den in § 9 Absatz 1 Nr. 3 genannten Objekten oder in deren unmittelbarer Nähe, soweit tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder diese Ob-
jekte gefährdet werden. 

Die Ortspolizeibehörde kann an öffentlich zugänglichen Orten offen Bildaufzeichnungen von Personen anfertigen zur 
Erfüllung der Aufgaben, die ihr durch andere Rechtsvorschriften zugewiesen sind, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. 
Auf Maßnahmen nach Satz 1 und 2 ist durch Schilder oder in sonstiger geeigneter Form hinzuweisen. 
 
(3) Die Vollzugspolizei kann zur Abwehr einer Gefahr bei Kontrollen auf öffentlichen Straßen und Plätzen durch den 
Einsatz technischer Mittel personenbezogene Informationen von Kraftfahrzeugkennzeichen zum Zweck des automati-
sierten Abgleichs mit dem Fahndungsbestand erheben. Eine verdeckte Datenerhebung ist nur zulässig, wenn durch die 
offene Datenerhebung der Zweck der Maßnahme gefährdet würde. Der Abgleich mit anderen polizeilichen Dateien ist 
nur zulässig, soweit die Dateien zur Abwehr von im Einzelfall oder im Hinblick auf bestimmte Ereignisse bestehenden 
Gefahren errichtet wurden und der Abgleich zur Abwehr einer solchen Gefahr erforderlich ist. 
 
(4) Die Vollzugspolizei kann in polizeilich genutzten Räumen durch den offenen Einsatz von technischen Mitteln zur 
Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen personenbezogene Informationen erheben, soweit diese Maßnahme 
zum Schutz der festgehaltenen Person, der Polizeivollzugsbeamtinnen oder der Polizeivollzugsbeamten erforderlich ist. 
 
(5) Die Aufzeichnungen sind spätestens nach zwei Wochen zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten 
oder von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung erforderlich sind. Personenbezogene Informationen, die 
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nach Absatz 3 erhoben wurden und im Fahndungsbestand oder in anderen polizeilichen Dateien nicht enthalten sind, 
dürfen nicht gespeichert werden. Die nach Absatz 4 erhobenen personenbezogenen Informationen sind spätestens nach 
24 Stunden automatisch zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten erforderlich sind. 
 
§ 28 
Besondere Formen der Informationserhebung 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann personenbezogene Informationen über die in § 26 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 genannten Per-
sonen mit Mitteln nach Absatz 2 nur erheben, soweit das zur vorbeugenden Bekämpfung 

1. von Verbrechen, wenn auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass eine solche Straftat begangen 
werden soll, 

2. anderer Straftaten, wenn auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass die Straftat gewerbsmäßig, 
gewohnheitsmäßig, von Banden oder von Organisationen begangen werden soll, 

erforderlich ist. 
Die Erforschung des Sachverhaltes muss ohne Gefährdung der Aufgabenerfüllung auf andere Weise aussichtslos sein; 
die Maßnahme darf nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhaltes stehen. Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis bleiben unberührt. 
 
(2) Mittel des Absatzes 1 sind 

1. die Observation, 
2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel, insbesondere zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen 

sowie zum Abhören oder Aufzeichnen des gesprochenen Wortes auf Tonträger, 
3. der Einsatz von Vertrauenspersonen und Informantinnen und Informanten, 
4. der Einsatz von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter einer Legende (Verdeckte Ermittle-

rinnen oder Verdeckte Ermittler). 
 
(3) Der Einsatz einer Verdeckten Ermittlerin oder eines Verdeckten Ermittlers darf nur durch die Richterin oder den 
Richter angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch von der Behördenleiterin oder dem Be-
hördenleiter getroffen werden. Die Anordnung der Behördenleiterin oder des Behördenleiters tritt außer Kraft, wenn sie 
nicht binnen drei Tagen von der Richterin oder dem Richter bestätigt wird. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeivollzugsbehörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren gilt § 20 Abs. 1 entsprechend. Die Anordnung der 
übrigen Maßnahmen erfolgt außer bei Gefahr im Verzug durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter oder eine 
von ihr beauftragte Beamtin oder einen von ihr beauftragten Beamten oder eine von ihm beauftragte Beamtin oder 
einen von ihm beauftragten Beamten. 
 
(4) Wird bei der Observation ein selbsttätiges Aufzeichnungsgerät eingesetzt, sind die Aufzeichnungen über andere als 
die in Absatz 1 genannten Personen unverzüglich zu vernichten. 
 
(5) Nach Abschluss der in Absatz 1 und in den §§ 28a, 28b genannten Maßnahmen ist die oder der Betroffene zu unter-
richten, sobald das ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme geschehen kann. Die Unterrichtung ist dann nicht 
geboten, wenn zu ihrer Durchführung in unverhältnismäßiger Weise weitere Daten erhoben werden müssten oder 
schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenstehen. Eine Unterrichtung nach Satz 1 unterbleibt, wenn sich an 
den auslösenden Sachverhalt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die Betroffene oder den Betroffenen an-
schließt. 
 
28a 
Informationserhebung aus Wohnungen 
 
(1) In oder aus Wohnungen (§ 19 Abs. 1 Satz 2) kann die Vollzugspolizei personenbezogene Informationen mit den in 
§ 28 Abs. 2 genannten Mitteln nur erheben, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
einer Person unerlässlich ist. 
 
(2) Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn bei ihrer Anordnung abzusehen ist, dass nicht ausschließlich Äußerungen 
erfasst werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind; dieser Kernbereich umfasst auch das 
durch Berufsgeheimnis geschützte Vertrauensverhältnis der in § 53 der Strafprozessordnung genannten Berufsgeheim-
nisträger. Wird bei der Maßnahme erkennbar, dass Äußerungen erfasst werden, die dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zuzuordnen sind, ist die Informationserhebung unverzüglich und so lange wie erforderlich zu unterbrechen. 
Informationen, bei denen sich nach Auswertung herausstellt, dass sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzu-
ordnen sind, dürfen nicht verwendet werden. Dies gilt nicht für solche Informationen, deren Verwendung geeignet oder 
erforderlich ist, gegenwärtige Gefahren für Leib oder Leben von Personen abzuwehren. Die durch Maßnahmen nach 
§ 28 Abs. 2 Nr. 2 in oder aus Wohnungen gewonnenen Informationen sind zu kennzeichnen. 
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(3) Informationserhebungen mit Mitteln nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 in oder aus Wohnungen dürfen nur durch die Richterin 
oder den Richter angeordnet werden. Sie sind auf höchstens einen Monat zu befristen. Soweit die Voraussetzungen der 
Anordnung fortbestehen, sind auf Antrag Verlängerungen um jeweils einen weiteren Monat zulässig. § 20 Abs. 1 gilt 
entsprechend. Bei Gefahr im Verzug erfolgt die Anordnung durch die Behördenleitung oder eine von ihr beauftragte 
Beamtin oder einen von ihr beauftragten Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes; eine richterliche Entscheidung 
ist unverzüglich nachzuholen. 
 
(4) Werden Mittel nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 ausschließlich zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben der bei einem 
polizeilichen Einsatz in der Wohnung tätigen Personen eingesetzt, darf die Maßnahme durch die Behördenleitung oder 
eine von ihr beauftragte Beamtin oder einen von ihr beauftragten Beamten angeordnet werden. Eine anderweitige Ver-
wertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung un-
verzüglich nachzuholen. 
 
(5) Informationen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind und nicht verwendet werden dür-
fen, sind unverzüglich zu löschen. Sonstige durch eine Maßnahme nach Absatz 2 erlangten personenbezogenen Infor-
mationen, deren Verwendung nicht erforderlich ist oder für die ein Verwendungsverbot besteht, sind zu sperren, wenn 
sie zum Zweck der Information der oder des Betroffenen benötigt werden. Im Fall der Unterrichtung der oder des Be-
troffenen nach § 28 Abs. 5 sind die Informationen zu löschen, wenn die oder der Betroffene nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Benachrichtigung um Rechtsschutz nachgesucht hat. Nach Abschluss des Rechtsschutzverfahrens sind die 
Informationen zu löschen. 
 
(6) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich über den nach den Absätzen 1 und 4 erfolgten Einsatz tech-
nischer Mittel in Wohnungen. Ein vom Landtag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichtes die parla-
mentarische Kontrolle aus. 
 
28b 
Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann durch Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation personenbezogene In-
formationen erheben 

1. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person über die in den §§ 4 und 5 ge-
nannten und unter den Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten Personen,  

2. zur vorbeugenden Bekämpfung der in § 100 c der Strafprozessordnung genannten Straftaten über Personen, wenn 
konkrete Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tatsachen die begründete 
Annahme rechtfertigen, dass sie diese Straftaten begehen werden, 

soweit die Erforschung des Sachverhalts ohne Gefährdung der Aufgabenerfüllung auf andere Weise aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre. Diese Maßnahme findet in den Fällen der Bestechlichkeit (§ 332 Strafgesetzbuch) und der 
Bestechung (§ 334 Strafgesetzbuch) keine Anwendung. Die Informationserhebung ist nur zulässig bei Telekommunika-
tionsanschlüssen, die von den in den Nummern 1 und 2 genannten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit genutzt 
werden. Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. Die Maßnahme 
ist nicht zulässig, wenn bei ihrer Anordnung tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass ausschließlich 
Gespräche geführt werden, die dem in § 28 a Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Schutzbereich zuzuordnen sind. § 28 a Abs. 2 
Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(2) Diejenigen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen oder daran mitwirken, haben der Vollzugs-
polizei bei Anordnung von Maßnahmen nach Absatz 1 unverzüglich die Überwachung und Aufzeichnung der Tele-
kommunikation nach Maßgabe der Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der darauf beruhenden Rechts-
verordnungen zur technischen und organisatorischen Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen in der jeweils gelten-
den Fassung zu ermöglichen und Auskunft über Verkehrsdaten nach dem Telekommunikationsgesetz und den Standort 
eines Mobilfunkendgerätes zu erteilen. 
 
(3) Für die Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes entsprechend 
anzuwenden, soweit nicht eine Entschädigung nach dem Telekommunikationsgesetz zu gewähren ist. 
 
(4) Zur Vorbereitung einer Maßnahme nach Absatz 1 darf die Vollzugspolizei durch den Einsatz technischer Mittel die 
Geräte- und Kartennummer der betroffenen Person ermitteln, wenn die Durchführung der Maßnahme nicht möglich 
oder wesentlich erschwert wäre. Personenbezogene Informationen Dritter dürfen anlässlich solcher Maßnahmen nur 
erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist. Diese Informationen dürfen über den Informa-
tionsabgleich zur Ermittlung der Geräte- und Kartennummer hinaus nicht verwendet werden und sind nach Beendigung 
der Maßnahme unverzüglich zu löschen. Die Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, sobald die gesuchten Nummern 
ermittelt sind. 
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(5) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 4 dürfen nur durch die Richterin oder den Richter angeordnet werden. Sie 
sind auf höchstens einen Monat zu befristen. Soweit die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen, sind auf Antrag 
Verlängerungen um jeweils einen weiteren Monat zulässig. Bei Gefahr im Verzug erfolgt die Anordnung durch die 
Behördenleitung oder eine von ihr beauftragte Beamtin oder einen von ihr beauftragten Beamten des höheren Polizei-
vollzugsdienstes; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. In der schriftlich zu erlassenden Anord-
nung sind soweit wie möglich Name und Anschrift der Person, gegen die sich die Informationserhebung richtet, die 
Rufnummer oder eine andere Kennung des Telekommunikationsanschlusses oder des Endgerätes, die Art der Maßnah-
me sowie die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der Gefahr nach Absatz 1 und die Begründung der Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahme zu bezeichnen. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Behörde der Vollzugspo-
lizei ihren Sitz hat. 
 
(6) Soweit eine Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ausschließlich dazu dient, den Aufenthaltsort einer Person zu 
ermitteln, darf sie durch die Behördenleitung angeordnet werden. Diese kann die Anordnungsbefugnis auf besonders 
Beauftragte übertragen. 
 
(7) Die Beendigung der Maßnahme ist den nach Absatz 2 Verpflichteten mitzuteilen. 
 
(8) § 28 a Abs. 5 und 6 gilt entsprechend. 
 
§ 29 
Kontrollmeldungen 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten die Personalien einer der in § 26 Abs. 2 
Nr. 1 genannten Personen oder das amtliche Kennzeichen der von einer solchen Person benutzten oder eingesetzten 
Kraftfahrzeuge in einer Datei speichern, damit andere Polizeibehörden das Antreffen der Person oder des Fahrzeuges 
bei Gelegenheit einer Überprüfung aus anderem Anlass melden (Ausschreibung), soweit 

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Person Straftaten im Sinne von § 28 Abs. 1 begehen wird, 
2. die Gesamtwürdigung der Person und ihre bisherigen Straftaten erwarten lassen, dass sie auch künftig Straftaten 

von erheblicher Bedeutung begehen wird. 
 
(2) Die Anordnung der Ausschreibung ist nur zulässig, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die gemelde-
ten Erkenntnisse über das Antreffen der Person oder der Kraftfahrzeuge für die vorbeugende Bekämpfung von Strafta-
ten im Sinne des Absatzes 1 erforderlich sind. Die Maßnahme darf nur durch die Behördenleiterin oder den Behörden-
leiter angeordnet werden. 
 
(3) Die Anordnung ist auf höchstens ein Jahr zu befristen. Spätestens nach Ablauf von sechs Monaten ist zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen für die Anordnung noch bestehen; das Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkundig zu machen. Zur 
Verlängerung der Laufzeit bedarf es einer neuen Anordnung. 
 
(4) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr vor, ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt 
sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist die Ausschreibung unverzüglich zu löschen. Nach Abschluss der Maßnah-
me ist die oder der Betroffene durch die Vollzugspolizei zu unterrichten, sobald das ohne Gefährdung des Zwecks der 
Maßnahme erfolgen kann. 
 
§ 30 
Informationsspeicherung, -veränderung und -nutzung 
 
(1) Die Polizei kann personenbezogene Informationen in Akten oder Dateien speichern, verändern sowie nutzen, soweit 
das zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Speicherung, Veränderung oder sonstige Nutzung darf nur zu 
dem Zweck erfolgen, zu dem die Informationen erlangt worden sind. Die Nutzung einschließlich ihrer erneuten Spei-
cherung und einer Veränderung zu einem anderen polizeilichen Zweck ist jedoch zulässig, soweit die Polizei die In-
formationen zu diesem Zweck erheben dürfte. 
 
(2) Die Vollzugspolizei kann personenbezogene Informationen, die sie im Rahmen von Strafermittlungsverfahren über 
Personen gewonnen hat, die verdächtig sind, eine mit Strafe bedrohte Tat begangen zu haben, in Dateien speichern, 
verändern sowie nutzen, soweit das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist, weil wegen der Art, 
Ausführung oder Schwere der Tat oder der Persönlichkeit der oder des Betroffenen die Gefahr der Wiederholung be-
steht. 
 
(3) Die Vollzugspolizei kann im Rahmen der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten Informationen über die in § 26 
Abs. 2 genannten Personen nur speichern, verändern oder sonst nutzen, soweit das erfahrungsgemäß zur vorbeugenden 
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Bekämpfung 
1. von Verbrechen, wenn auf Grund von Anhaltspunkten anzunehmen ist, dass eine solche Straftat begangen werden 

soll, 
2. anderer Straftaten, wenn auf Grund von Anhaltspunkten anzunehmen ist, dass die Straftat gewerbsmäßig, gewohn-

heitsmäßig, von Banden oder von Organisationen begangen werden soll, 
erforderlich ist. 
Die Speicherungsdauer darf bei den in § 26 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 genannten Personen 3 Jahre nicht überschreiten. Nach 
jeweils einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt der letzten Speicherung, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Satz 
1 noch vorliegen; die Entscheidung trifft die Behördenleiterin oder der Behördenleiter oder eine von ihr beauftragte 
Beamtin oder ein von ihr beauftragter Beamter oder eine von ihm beauftragte Beamtin oder ein von ihm beauftragter 
Beamter. 
 
(4) Werden Bewertungen in Dateien gespeichert, muss feststellbar sein, bei welcher Stelle die Unterlagen geführt wer-
den, die der Bewertung zu Grunde liegen. 
 
(5) Werden personenbezogene Informationen von Kindern, die ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erhoben worden 
sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten zu unterrichten, sobald die Aufgabenerfüllung dadurch nicht mehr gefähr-
det wird. Von der Unterrichtung kann abgesehen werden, solange zu besorgen ist, dass die Unterrichtung zu erhebli-
chen Nachteilen für das Kind führt. 
 
(6) Die Vollzugspolizei kann gespeicherte personenbezogene Informationen zur polizeilichen Aus- oder Fortbildung 
oder zu statistischen Zwecken nur in anonymisierter Form nutzen. 
 
§ 31 
Vorgangsverwaltung und Dokumentation 
 
Die Polizei kann zur Vorgangsverwaltung oder zur befristeten Dokumentation polizeilichen Handelns personenbezoge-
ne Informationen speichern und ausschließlich zu diesem Zwecke nutzen. § 30 ist nicht anzuwenden. 
 
§ 32 
Allgemeine Regeln der Informationsübermittlung 
 
(1) Die Polizei kann personenbezogene Informationen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem 
Zweck übermitteln, zu dem sie die Informationen erlangt oder gespeichert hat. Abweichend hiervon kann die Polizei 
personenbezogene Informationen übermitteln, soweit das zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist und die Empfänge-
rin oder der Empfänger die Informationen auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand erlangen kann. Während eines laufenden Ermittlungsverfahrens bedarf die Übermittlung von Informa-
tionen im Sinne von § 30 Abs. 2 der Zustimmung der für die Ermittlung zuständigen Staatsanwaltschaft. 
 
(2) Die über Personen nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gespeicherten Informationen dürfen nur an die Vollzugspolizei 
übermittelt werden. Bewertungen dürfen nur an Polizeibehörden übermittelt werden. 
 
(3) Unterliegen die personenbezogenen Informationen einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis und sind sie der 
Polizei von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt 
worden, ist die Informationsübermittlung durch die Polizei nur zulässig, wenn die Empfängerin oder der Empfänger die 
Informationen zur Erfüllung des gleichen Zwecks benötigt, zu dem sie die Polizei erlangt hat. 
 
(4) Die übermittelnde Polizeibehörde prüft die Zulässigkeit der Informationsübermittlung. Erfolgt die Informations-
übermittlung auf Grund eines Ersuchens der Empfängerin oder des Empfängers, hat diese oder dieser der übermitteln-
den Polizeibehörde die zur Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. Bei Ersuchen von Polizeibehörden sowie ande-
ren Behörden und öffentlichen Stellen prüft die übermittelnde Polizeibehörde nur, ob das Ersuchen im Rahmen der 
Aufgaben der Empfängerin oder des Empfängers liegt, es sei denn, im Einzelfall besteht Anlass zur Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit des Ersuchens. 
 
(5) Die Empfängerin oder der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Informationen, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie ihr oder ihm übermittelt worden sind. 
 
(6) Anderweitige besondere Rechtsvorschriften über die Informationsübermittlung bleiben unberührt. 
 
§ 33 
Informationsübermittlung zwischen Polizeibehörden 
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(1) Zwischen Polizeibehörden können personenbezogene Informationen übermittelt werden, soweit das zur Erfüllung 
polizeilicher Aufgaben erforderlich ist. § 30 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Das Ministerium für Inneres und Sport wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 4 zu bestimmen, dass die Informa-
tionsübermittlung gemäß Absatz 1 an Polizeibehörden bestimmter ausländischer Staaten zulässig ist, wenn dies wegen 
der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit oder der polizeilichen Zusammenarbeit im Grenzgebiet erforderlich 
ist. § 34 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
§ 34 
Informationsübermittlung an Behörden, öffentliche oder sonstige Stellen 
 
(1) Sind andere Behörden oder öffentliche Stellen für die Gefahrenabwehr zuständig, kann die Polizei diesen Behörden 
oder öffentlichen Stellen die bei ihr vorhandenen personenbezogenen Informationen übermitteln, soweit die Kenntnis 
dieser Informationen zur Erfüllung der Aufgaben der Empfängerin oder des Empfängers erforderlich erscheint. Im 
Übrigen kann die Polizei personenbezogene Informationen an Behörden und öffentliche Stellen sowie an Personen oder 
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs übermitteln, soweit das zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist. 
 
(2) Die Polizei kann personenbezogene Informationen an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- oder zwi-
schenstaatliche Stellen übermitteln, soweit das zur 

1. Abwehr einer Gefahr durch die übermittelnde Polizeibehörde, 
2. Abwehr einer erheblichen Gefahr durch die Empfängerin oder den Empfänger 

erforderlich ist. 
Die Übermittlung unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch gegen den Zweck eines deutschen 
Gesetzes verstoßen würde oder schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt würden. Die Empfänge-
rin oder der Empfänger ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Informationen nur zu dem Zweck genutzt werden 
dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihr oder ihm übermittelt wurden. 
 
§ 35 
Automatisiertes Abrufverfahren 
 
(1) Bei der Vollzugspolizei ist die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbe-
zogener Informationen durch Abruf aus einer Datei ermöglicht, zulässig, soweit diese Form der Informationsübermitt-
lung unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der oder des Betroffenen und der Erfüllung der polizeilichen 
Aufgaben angemessen ist. Informationsempfängerin, Informationsempfänger, Informationsart und Zweck des Abrufs 
sind festzulegen. 
 
(2) Für die Übermittlung von Daten zwischen den Polizeibehörden des Landes, der Bundesländer, des Bundes und 
ausländischen Polizeibehörden kann bei der Vollzugspolizei zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben im Grenzgebiet ein 
automatisiertes Abrufverfahren eingerichtet werden. Dies gilt auch für über- oder zwischenstaatliche Stellen. 
 
(3) Die Einrichtung des Abrufverfahrens bedarf der Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport. Dieses unter-
richtet die Landesbeauftragte für Datenschutz oder den Landesbeauftragten für Datenschutz unter Übersendung der 
Errichtungsanordnung. 
 
§ 36 
Informationsabgleich 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann personenbezogene Informationen der in den §§ 4, 5 sowie 26 Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Personen mit dem Inhalt polizeilicher Dateien abgleichen. Personenbezogene Informationen anderer Personen kann die 
Vollzugspolizei abgleichen, wenn das auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
erforderlich erscheint. Die Vollzugspolizei kann ferner im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erlangte personenbezogene 
Informationen mit dem Fahndungsbestand abgleichen. Ein Abgleich der gemäß § 26 Abs. 3 erlangten Informationen ist 
nur mit Zustimmung der oder des Betroffenen zulässig. 
 
(2) Rechtsvorschriften über den Informationsabgleich in anderen Fällen bleiben unberührt. 
 
§ 37 
Besondere Formen des Informationsabgleichs 
 
(1) Die Vollzugspolizei kann von öffentlichen oder nicht öffentlichen Stellen zur Abwehr von Gefahren für den Be-
                                                           
4 Vgl. BS-Nr. 2012-1-2. 
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stand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person die Übermitt-
lung von personenbezogenen Informationen bestimmter Personengruppen aus Dateien zum Zweck des Abgleichs mit 
anderen Informationsbeständen verlangen, soweit dies erforderlich ist Vorschriften über ein Berufs- oder besonderes 
Amtsgeheimnis bleiben unberührt. 
 
(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Anschrift, Tag und Ort der Geburt sowie auf im einzelnen Falle festzu-
legende Merkmale zu beschränken. Werden wegen technischer Schwierigkeiten, die mit angemessenem Zeit- oder 
Kostenauf- wand nicht beseitigt werden können, weitere Informationen übermittelt, dürfen diese nicht verwertet wer-
den. 
 
(3) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, sind die übermittelten und 
im Zusammenhang mit der Maßnahme zusätzlich angefallenen Informationen auf dem Informationsträger zu löschen 
und die Unterlagen, soweit sie nicht für ein mit dem Sachverhalt zusammenhängendes Verfahren erforderlich sind, 
zurückzugeben oder zu vernichten. Über die getroffene Maßnahme ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese Nieder-
schrift ist gesondert aufzubewahren, durch technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern und am Ende des 
Kalenderjahres, das dem Jahr der Vernichtung der Unterlagen nach Satz 1 folgt, zu vernichten. 
 
(4) Die Anordnung der Maßnahme erfolgt durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter. Die oder der Landes-
beauftragte für Datenschutz ist zu unterrichten. 
 
§ 38 
Berichtigung, Löschung und Sperrung von Informationen 
 
(1) In Dateien gespeicherte personenbezogene Informationen sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird festge-
stellt, dass in Akten gespeicherte personenbezogene Informationen unrichtig sind, ist das in der Akte zu vermerken 
oder auf sonstige Weise festzuhalten. 
 
(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Informationen sind zu löschen und die dazugehörigen Unterlagen sind 
zu vernichten, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig war, 
2. bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung festge-

stellt wird, dass ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufga-
ben nicht mehr erforderlich ist. 

Die Prüffristen dürfen 
a) bei Erwachsenen zehn Jahre, nach Vollendung des 70. Lebensjahres fünf Jahre, 
b) bei Jugendlichen fünf Jahre und  
c) bei Kindern zwei Jahre 

nicht überschreiten, wobei nach Zweck der Speicherung sowie Art und Schwere des Sachverhalts zu unterscheiden ist. 
Die Frist beginnt regelmäßig mit dem letzten Anlass, der zur Speicherung personenbezogener Informationen geführt 
hat, jedoch nicht vor Entlassung der oder des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit 
Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. 
 
(3) Stellt die Polizei fest, dass unrichtige oder nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 zu löschende personenbezogene Informatio-
nen übermittelt worden sind, ist der Empfängerin oder dem Empfänger die Berichtigung oder Löschung mitzuteilen, es 
sei denn, dass die Mitteilung für die Beurteilung der Person oder des Sachverhalts nicht oder nicht mehr wesentlich ist. 
 
(4) Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt würden, 
2. die Informationen zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerlässlich sind, 
3. die Nutzung der Informationen zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist. 

In diesen Fällen sind die Informationen zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Sie dürfen nur zu den in 
Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mit Einwilligung der oder des Betroffenen genutzt werden. 
 
(5) An Stelle der Löschung und Vernichtung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 können die Informationsträger an ein Staatsar-
chiv abgegeben werden, soweit archivrechtliche Regelungen das vorsehen. 
 
§ 39 
Errichtung von Dateien, Errichtungsanordnung 
 
(1) Die Errichtung von Dateien ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. In angemessenen Abständen ist die Not-
wendigkeit ihrer Weiterführung oder Änderung zu prüfen. 
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(2) Für jede Datei der Polizei sind in einer Errichtungsanordnung mindestens festzulegen: 
1. Bezeichnung der Datei, 
2. Rechtsgrundlage und Zweck der Datei, 
3. Personenkreis, über den personenbezogene Informationen in der Datei gespeichert werden, 
4. Arten der zu speichernden personenbezogenen Informationen, 
5. Arten der personenbezogenen Informationen, die der Erschließung der Datei dienen, 
6. Anlieferung oder Eingabe der zu speichernden personenbezogenen Informationen, 
7. Voraussetzungen (Anlass und Zweck), unter denen in der Datei gespeicherte personenbezogene Informationen an 

welche Empfängerinnen oder Empfänger und in welchem Verfahren übermittelt werden, 
8. Prüffristen nach § 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 
9. technische und organisatorische Maßnahmen nach dem Saarländischen Datenschutzgesetz.5 

 
(3) Das Ministerium für Inneres und Sport regelt das Nähere durch Verwaltungsvorschrift. Es übersendet die Errich-
tungsanordnung der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz. Die Übersendung gilt als Anmeldung zum Dateien-
register im Sinne des Saarländischen Datenschutzgesetzes.4 
 
§ 40 
Auskunftsrecht der oder des Betroffenen, Akteneinsicht 
 
(1) Der oder dem Betroffenen ist von der speichernden Stelle auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu ihrer oder 
seiner Person gespeicherten Informationen sowie den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung zu erteilen. Die 
Auskunft umfasst auch Herkunft und Empfängerinnen oder Empfänger der Informationen, soweit dadurch nicht die 
Wahrnehmung der Aufgaben dieser Stellen gefährdet würde. Sind die Informationen in Akten gespeichert, kann der 
oder dem Betroffenen auch Akteneinsicht gewährt werden. 
 
(2) Ein Anspruch auf Auskunft besteht insoweit nicht, als 

1. dadurch die Erfüllung polizeilicher Aufgaben erschwert oder gefährdet würde, 
2. sie dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde, wobei die Entscheidung über die Aus-

kunftsverweigerung vom Ministerium für Inneres und Sport zu treffen ist, 
3. ihr ein berechtigtes Interesse einer dritten Person entgegensteht. 

 
(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächli-
chen oder rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte 
Zweck gefährdet würde. In diesem Falle ist die oder der Betroffene darüber zu unterrichten, dass sie oder er sich an die 
Landesbeauftragte für Datenschutz oder den Landesbeauftragten für Datenschutz wenden kann. 
 
Dritter Abschnitt 
Vollzugshilfe 
§ 41 
Vollzugshilfe 
 
(1) Die Vollzugspolizei leistet anderen Behörden auf Ersuchen Vollzugshilfe, wenn unmittelbarer Zwang anzuwenden 
ist und die anderen Behörden nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen nicht auf 
andere Weise selbst durchsetzen können. 
 
(2) Die Vollzugspolizei ist nur für die Art und Weise der Durchführung verantwortlich. Im Übrigen gelten die Grund-
sätze der Amtshilfe entsprechend. 
 
(3) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt. 
 
 
§ 42 
Verfahren 
 
(1) Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich zu stellen; Grund und Rechtsgrundlage der Maßnahme sind anzugeben. 
 
(2) In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt werden. Es ist jedoch auf Verlangen unverzüglich schriftlich zu 
bestätigen. 
 
(3) Die ersuchende Behörde ist von der Ausführung des Ersuchens zu verständigen. 
                                                           
5 SDSG vgl. BS-Nr. 205-4. 
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§ 43 
Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung 
 
(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentziehung zum Inhalt, ist auch die richterliche Entscheidung über die 
Zulässigkeit der Freiheitsentziehung vorzulegen oder in dem Ersuchen zu bezeichnen. 
 
(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht ergangen, hat die Vollzugspolizei die festgehaltene Person zu 
entlassen, wenn die ersuchende Behörde diese nicht übernimmt oder die richterliche Entscheidung nicht unverzüglich 
nachträglich beantragt. 
 
(3) Die §§ 15 und 16 gelten entsprechend. 
 
Vierter Abschnitt 
Zwang 
Erster Unterabschnitt 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen 
§ 44 
Zulässigkeit des Verwaltungszwanges 
 
(1) Der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterlassung gerichtet ist, kann 
mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder wenn ein Rechtsbehelf keine aufschiebende 
Wirkung hat. 
 
(2) Der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, wenn das zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist, insbesondere weil Maßnahmen gegen Personen nach den §§ 4 bis 6 nicht 
oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen, und die Polizei hierbei innerhalb ihrer Befugnisse 
handelt. 
 
(3) Für die Anwendung von Zwangsmitteln ist die Behörde zuständig, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 
 
§ 45 
Zwangsmittel 
 
(1) Zwangsmittel sind: 

1. Ersatzvornahme (§ 46), 
2. Zwangsgeld (§ 47), 
3. unmittelbarer Zwang (§ 49). 

 
(2) Zwangsmittel sind nach Maßgabe der §§ 50 und 54 anzudrohen. 
 
(3) Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe oder Geldbuße angewandt und solange wiederholt und gewech-
selt werden, bis der Verwaltungsakt befolgt worden ist oder sich auf andere Weise erledigt hat. 
 
§ 46 
Ersatzvornahme 
 
(1) Wird die Verpflichtung, eine vertretbare Handlung vorzunehmen, nicht erfüllt, so kann die Polizei die Handlung 
selbst ausführen oder eine andere oder einen anderen mit der Ausführung beauftragen. Für die Ausführung der Ersatz-
vornahme werden Kosten erhoben. 
 
(2) Es kann bestimmt werden, dass die oder der Betroffene die voraussichtlichen Kosten der Ersatzvornahme im Vor-
aus zu zahlen hat. 
 
§ 47 
Zwangsgeld 
 
(1) Das Zwangsgeld wird auf mindestens fünf und höchstens fünftausend Euro schriftlich festgesetzt. 
 
(2) Mit der Festsetzung des Zwangsgeldes ist der oder dem Betroffenen eine angemessene Frist zur Zahlung einzuräu-
men. 
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(3) Für die Festsetzung des Zwangsgeldes werden von der oder dem Betroffenen Kosten erhoben. 
 
§ 48 
Ersatzzwangshaft 
 
(1) Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht auf Antrag der Polizei die Ersatzzwangshaft 
anordnen, wenn bei Androhung des Zwangsgeldes hierauf hingewiesen worden ist. Die Ersatzzwangshaft beträgt min-
destens einen Tag, höchstens zwei Wochen. 
 
(2) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Polizei von der Justizvollzugsanstalt nach den Bestimmungen der §§ 901, 
904, 905, 906, 909 und 910 der Zivilprozessordnung auf Kosten der oder des Betroffenen zu vollstrecken. 
 
§ 49 
Unmittelbarer Zwang 
 
(1) Die Polizei kann unmittelbaren Zwang anwenden, wenn andere Zwangsmittel nicht in Betracht kommen, keinen 
Erfolg versprechen oder unzweckmäßig sind. Unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung ist ausgeschlossen. 
 
(2) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und 
durch Waffen. 
 
(3) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen. 
 
(4) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, technische Sperren, Diensthunde, 
Dienstfahrzeuge sowie Sprengmittel. 
 
(5) Als Waffen sind Schlagstöcke, Reizstoffe, Pistole, Revolver, Gewehr und Maschinenpistole zugelassen. Andere 
Waffen dürfen nur zugelassen werden, wenn sie eine geringere Wirkung als Schusswaffen haben. Das Nähere bestimmt 
das Ministerium für Inneres und Sport. 
 
(6) Der Gebrauch von Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt und von Waffen ist nur Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten gestattet. Abweichend von Satz 1 kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister Bedienste-
ten der Ortspolizeibehörde den Gebrauch von Diensthunden gestatten. 
 
(7) Für die Anwendung unmittelbaren Zwanges werden Kosten erhoben. 
 
§ 50 
Androhung der Zwangsmittel 
 
(1) Zwangsmittel sind möglichst schriftlich anzudrohen. Der oder dem Betroffenen ist in der Androhung zur Erfüllung 
der Verpflichtung eine angemessene Frist zu bestimmen; eine Frist braucht nicht bestimmt zu werden, wenn eine Dul-
dung oder Unterlassung erzwungen werden soll. Von der Androhung kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie 
nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr notwendig ist. 
 
(2) Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch den die Handlung, Duldung oder Unterlas-
sung aufgegeben wird. Sie soll mit ihm verbunden werden, wenn ein Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hat. 
 
(3) Die Androhung muss sich auf bestimmte Zwangsmittel beziehen. Werden mehrere Zwangsmittel angedroht, ist 
anzugeben, in welcher Reihenfolge sie angewandt werden sollen. 
 
(4) Wird Ersatzvornahme angedroht, so sollen in der Androhung die voraussichtlichen Kosten angegeben werden. 
 
(5) Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudrohen. 
 
(6) Die Androhung ist zuzustellen. Das gilt auch dann, wenn sie mit dem zu Grunde liegenden Verwaltungsakt verbun-
den ist und für ihn keine Zustellung vorgeschrieben ist. 
 
(7) Für die Androhung werden Kosten erhoben. Das gilt nicht, wenn nach Absatz 2 Satz 1 verfahren wird. 
 
Zweiter Unterabschnitt 
Ausübung unmittelbaren Zwanges 
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§ 51 
Rechtliche Grundlagen 
 
Ist die Polizei auf Grund eines Gesetzes zur Anwendung unmittelbaren Zwanges befugt, gelten für die Art und Weise 
der Anwendung die §§ 52 bis 58 und, soweit sich aus diesen nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften 
dieses Gesetzes. 
 
§ 52 
Handeln auf Anordnung 
 
(1) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, 
der von einer oder einem Weisungsberechtigten angeordnet wird. Das gilt nicht, wenn die Anordnung die Menschen-
würde verletzt oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist. 
 
(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt die Polizeivoll-
zugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte die Anordnung trotzdem, so trifft sie oder ihn eine Schuld nur, wenn sie 
oder er erkennt oder wenn es nach den ihr oder ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat 
begangen wird. 
 
(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte 
der oder dem Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. 
 
(4) § 70 Abs. 2 und 3 des Saarländischen Beamtengesetzes 6 ist nicht anzuwenden. 
 
§ 53 
Hilfeleistung für Verletzte 
 
Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, soweit es nötig ist und die Lage es zulässt, Beistand zu leisten 
und ärztliche Hilfe zu verschaffen. 
 
§ 54 
Androhung unmittelbaren Zwanges 
 
(1) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung kann abgesehen werden, wenn 
die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. Als Androhung des Schusswaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines Warn-
schusses. 
 
(2) Schusswaffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 
 
(3) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges möglichst so rechtzeitig anzudrohen, 
dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. Der Gebrauch von Schusswaffen gegen Personen in einer Menschen-
menge ist stets anzudrohen; die Androhung ist vor dem Gebrauch zu wiederholen. 
 
(4) Bei Gebrauch von technischen Sperren kann von der Androhung abgesehen werden. 
 
§ 55 
Fesselung von Personen 
 
Eine Person, die auf Grund eines Gesetzes festgehalten wird, darf gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie 

1. andere Personen angreifen, Widerstand leisten oder Sachen von erheblichem Wert beschädigen wird, 
2. fliehen wird oder befreit werden soll, 
3. sich töten oder verletzen wird. 

 
§ 56 
Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch 
 
(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges erfolglos ange-
                                                           
6 SBG vgl. BS-Nr. 2030-1. 
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wendet worden sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen. 
 
(2) Der Schusswaffengebrauch ist unzulässig, wenn Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Das 
gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist. 
 
(3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, dürfen Schusswaffen nicht gebraucht 
werden. 
 
§ 57 
Schusswaffengebrauch gegen Personen 
 
(1) Gegen Personen ist der Gebrauch von Schusswaffen nur zulässig, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen, so-
weit der Zweck nicht durch Schusswaffengebrauch gegen Sachen erreicht werden kann. Ein Schuss, der mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwendung 
einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen 
Unversehrtheit ist. 
 
(2) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, 

1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren, 
2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung eines Verbrechens oder eines Vergehens unter An-

wendung oder Mitführung von Schusswaffen oder Explosivmitteln zu verhindern, 
3. um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder Identitätsfeststellung durch Flucht zu entziehen versucht, 

wenn sie 
a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist, 
b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Schusswaffen oder 
Explosivmittel mit sich führt, 

4. zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer Person, die in amtlichem Gewahrsam zu halten oder ihm zuzu-
führen ist 
a) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines Verbrechens oder auf Grund des dringenden Verdachts eines 
Verbrechens, 
b) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines Vergehens oder auf Grund des dringenden Verdachts eines 
Vergehens, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt, 

5. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu verhindern oder in sonstigen Fällen des  
§ 100 des Strafvollzugsgesetzes. 

 
(3) Schusswaffen dürfen nach Absatz 2 Nr. 4 nicht gebraucht werden, wenn es sich um den Vollzug eines Jugendarres-
tes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn die Flucht aus einer offenen Anstalt verhindert werden soll. 
 
§ 58 
Sprengmittel 
 
Sprengmittel dürfen gegen Personen nicht angewendet werden. 
 
Fünfter Abschnitt 
Polizeiverordnungen 
§ 59 
Ermächtigung 
 
(1) Die Polizeiverwaltungsbehörden können zur Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 2) Polizeiverordnungen erlassen. 
 
(2) Polizeiverordnungen im Sinne dieses Gesetzes sind der Gefahrenabwehr dienende Gebote oder Verbote, die für eine 
unbestimmte Zahl von Fällen an eine unbestimmte Zahl von Personen gerichtet sind. 
 
(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes über Polizeiverordnungen sind auch anzuwenden, wenn ein anderes Gesetz zum 
Erlass von Polizeiverordnungen ermächtigt. 
 
§ 59a 
Polizeiverordnungen Hunde 
 
(1) Polizeiverordnungen können auch Gebote und Verbote zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren 
für Menschen und Tiere, insbesondere einen Leinenzwang für Hunde enthalten.  
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(2) Die Halterin oder der Halter eines erlaubnispflichtigen Hundes im Sinne einer Landespolizeiverordnung ist ver-
pflichtet, eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Hund verursachten Schäden mit einer Mindestversi-
cherungssumme in Höhe von 500.000 Euro für Personenschäden und in Höhe von 250.000 Euro für sonstige Schäden 
abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Zuständige Stelle nach § 158c Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Versiche-
rungsvertrag ist die Ortspolizeibehörde. 
 
§ 60 
Zuständigkeit 
 
Polizeiverordnungen werden im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Sport von den zuständigen Minis-
terien innerhalb ihres Geschäftsbereichs oder den übrigen allgemeinen Polizeiverwaltungsbehörden für ihr Gebiet oder 
Teile ihres Gebietes erlassen. Sie dürfen nicht lediglich den Zweck haben, der Polizei die ihr obliegende Aufsicht zu 
erleichtern. 
 
§ 61 
Inhalt 
 
(1) Polizeiverordnungen müssen in ihrem Inhalt bestimmt sein. 
 
(2) Auf Regelungen außerhalb der Polizeiverordnung darf nur verwiesen werden, wenn sie in anderen Rechtsvorschrif-
ten enthalten sind. 
 
§ 62 
Formerfordernisse 
 
(1) Polizeiverordnungen müssen 

1. eine ihren Inhalt kennzeichnende Überschrift tragen, 
2. in der Überschrift als Polizeiverordnung bezeichnet sein, 
3. das Datum enthalten, unter dem sie erlassen sind, 
4. die Rechtsgrundlage angeben, die zu ihrem Erlass ermächtigt, 
5. die erlassende Behörde bezeichnen, 
6. den örtlichen Geltungsbereich festlegen. 

 
(2) Polizeiverordnungen sollen den Tag bestimmen, an dem sie in Kraft treten. Fehlt eine solche Bestimmung, so treten 
sie mit dem auf die Verkündung folgenden Tag in Kraft. 
 
§ 63 
Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Polizeiverord-
nung zuwiderhandelt, soweit die Polizeiverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. Ist eine Ordnungswid-
rigkeit nach Absatz 1 begangen worden, so können Gegenstände, die sich auf die Ordnungswidrigkeit beziehen oder zu 
ihrer Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist anzuwenden. 
 
(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind für die Polizeiverord-
nungen der Landes- und Kreispolizeibehörden soweit der Vollzug dieser Polizeiverordnungen den Landes- oder Kreis-
polizeibehörden obliegt, die Kreispolizeibehörden, im Übrigen die Ortspolizeibehörden. 
 
§ 64 
Vorlagepflicht 
 
Polizeiverordnungen der Kreis- und Ortspolizeibehörden sind vor Erlass dem zuständigen Ministerium vorzulegen. Sie 
dürfen nicht vor Ablauf eines Monats nach der Vorlage erlassen werden, es sei denn, das Ministerium erklärt schon 
vorher, dass gegen den Entwurf keine Bedenken bestehen. 
 
§ 65 
Verkündung 
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Polizeiverordnungen sind im Amtsblatt des Saarlandes zu verkünden. Polizeiverordnungen der Ortspolizeibehörde sind 
in der für die öffentliche Bekanntmachung gemeindlicher Satzungen bestimmten Weise zu verkünden. 
 
§ 66 
Geltungsdauer 
 
Polizeiverordnungen sollen eine Beschränkung hinsichtlich ihrer Geltungsdauer enthalten. Die Geltung darf nicht über 
zwanzig Jahre hinaus erstreckt werden. Polizeiverordnungen, die keine Beschränkung der Geltungsdauer enthalten, 
treten zwanzig Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. 
 
§ 67 
Wirkung von Gebietsänderungen 
 
(1) Werden Polizeibezirke durch Eingliederung neuer Gebietsteile erweitert, so werden die in dem ursprünglichen Poli-
zeibezirk erlassenen Polizeiverordnungen mit der Erweiterung auf die neu eingegliederten Gebietsteile ausgedehnt. Die 
in den eingegliederten Teilen in Geltung befindlichen Polizeiverordnungen treten außer Kraft. 
 
(2) Wird aus einzelnen Polizeibezirken oder Teilen von Polizeibezirken ein neuer Polizeibezirk gebildet, so treten die in 
den einzelnen Teilen in Geltung befindlichen Polizeiverordnungen mit Ablauf von sechs Monaten nach der Neubildung 
des Polizeibezirks außer Kraft. 
 
(3) Die Erweiterungen des Geltungsbereichs und das Außerkrafttreten von Polizeiverordnungen sind gemäß § 65 Satz 2 
bekannt zu geben. 
 
Sechster Abschnitt 
Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche 
§ 68 
Zum Schadensausgleich verpflichtende Tatbestände 
 
(1) Erleidet jemand infolge einer rechtmäßigen Inanspruchnahme nach § 6 einen Schaden, ist ihr oder ihm ein ange-
messener Ausgleich zu gewähren. Das Gleiche gilt, wenn jemand durch eine rechtswidrige Maßnahme der Polizei ei-
nen Schaden erleidet. 
 
(2) Der Ausgleich ist auch Personen zu gewähren, die mit Zustimmung der Polizei bei der Erfüllung polizeilicher Auf-
gaben freiwillig mitgewirkt oder Sachen zur Verfügung gestellt und dadurch einen Schaden erlitten haben. 
 
(3) Weitergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. 
 
§ 69 
Inhalt, Art und Umfang des Schadensausgleichs 
 
(1) Der Ausgleich nach § 68 wird grundsätzlich nur für Vermögensschäden gewährt. Für entgangenen Gewinn, der 
über den Ausfall des gewöhnlichen Verdienstes oder Nutzungsentgeltes hinausgeht, und für Nachteile, die nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der polizeilichen Maßnahme stehen, ist ein Ausgleich nur zu gewähren, wenn und 
soweit das zur Abwendung unbilliger Härten geboten erscheint. 
 
(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder bei einer Freiheitsentziehung ist auch der Schaden, der 
nicht Vermögensschaden ist, angemessen auszugleichen; dieser Anspruch ist nicht übertragbar und nicht vererblich; es 
sei denn, dass er rechtshängig geworden oder durch Vertrag anerkannt worden ist. 
 
(3) Der Ausgleich wird in Geld gewährt. Hat die zum Ausgleich verpflichtende Maßnahme die Aufhebung oder Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit oder eine Vermehrung der Bedürfnisse oder den Verlust oder die Beeinträchtigung eines 
Rechts auf Unterhalt zur Folge, so ist der Ausgleich durch Entrichtung einer Rente zu gewähren. § 760 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches ist anzuwenden. Statt der Rente kann eine Abfindung in Kapital verlangt werden, wenn ein wichti-
ger Grund vorliegt. Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass eine andere oder ein anderer der oder dem 
Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat. 
 
(4) Stehen der oder dem Geschädigten Ansprüche gegen Dritte zu, so ist, soweit diese Ansprüche nach Inhalt und Um-
fang dem Ausgleichsanspruch entsprechen, der Ausgleich nur gegen Abtretung dieser Ansprüche zu gewähren. 
 
(5) Bei der Bemessung des Ausgleichs sind alle Umstände zu berücksichtigen, insbesondere Art und Vorhersehbarkeit 
des Schadens und ob die oder der Geschädigte oder ihr oder sein Vermögen durch die Maßnahme der Polizei geschützt 
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worden ist. Haben Umstände, die die oder der Geschädigte zu vertreten hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung 
des Schadens eingewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ausgleich sowie der Umfang des Ausgleichs insbesondere 
davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von der oder dem Geschädigten oder durch die Polizei verursacht worden 
ist. 
 
§ 70 
Ansprüche mittelbar Geschädigter 
 
(1) Im Falle der Tötung sind im Rahmen des § 69 Abs. 5 die Kosten der Bestattung derjenigen oder demjenigen auszu-
gleichen, der oder dem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen. 
 
(2) Stand die oder der Getötete zurzeit der Verletzung zu einer oder einem Dritten in einem Verhältnis, auf Grund des-
sen sie oder er dieser oder diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden 
konnte, und ist der oder dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf Unterhalt entzogen, so kann die oder der Dritte 
im Rahmen des § 69 Abs. 5 insoweit einen angemessenen Ausgleich verlangen, als die oder der Getötete während der 
mutmaßlichen Dauer ihres oder seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. § 69 Abs. 3 
Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Der Ausgleich kann auch dann verlangt werden, wenn die oder der Dritte 
zurzeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war. 
 
§ 71 
Verjährung des Ausgleichsanspruchs 
 
Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem die oder der Geschädigte, 
im Falle des § 70 die oder der Anspruchsberechtigte, von dem Schaden und der oder dem zum Ausgleich Verpflichte-
ten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in dreißig Jahren von dem Eintritt des schädigenden Ereignis-
ses an. 
 
§ 72 
Ausgleichspflichtige, Ausgleichspflichtiger, Erstattungsansprüche 
 
(1) Ausgleichspflichtig ist die Körperschaft, in deren Dienst die Beamtin oder der Beamte steht, die oder der die Maß-
nahme getroffen hat. 
 
(2) Hat die Beamtin oder der Beamte die Maßnahme auf Weisung einer anderen Behörde oder für die Behörde einer 
anderen Körperschaft getroffen, so ist die andere Körperschaft ausgleichspflichtig. 
 
(3) Ist in den Fällen des Absatzes 2 ein Ausgleich nur wegen der Art und Weise der Durchführung der Maßnahme zu 
gewähren, so kann die ausgleichspflichtige Körperschaft von der Körperschaft, in deren Dienst die Beamtin oder der 
Beamte steht, Erstattung ihrer Aufwendungen verlangen, es sei denn, dass sie selbst die Verantwortung für die Art und 
Weise der Durchführung trägt. 
 
§ 73 
Rückgriff gegen die Verantwortliche oder den Verantwortlichen 
 
(1) Die nach § 72 ausgleichspflichtige Körperschaft kann von den nach den §§ 4 oder 5 Verantwortlichen Ersatz ihrer 
Aufwendungen verlangen, wenn sie auf Grund des § 68 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 einen Ausgleich gewährt hat. 
 
(2) Sind mehrere Personen nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. 
 
§ 74 
Rechtsweg 
 
Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist der ordentliche Rechtsweg, für die Ansprüche auf Erstattung und Ersatz von 
Aufwendungen nach § 72 Abs. 3 oder § 73 der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
 
Zweiter Teil 
Organisation und Zuständigkeit 
Erster Abschnitt 
Aufbau und Zuständigkeit der Polizeiverwaltungsbehörden 
§ 75 
Polizeiverwaltungsbehörden 
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(1) Die Polizeiverwaltungsbehörden gliedern sich in allgemeine Polizeiverwaltungsbehörden und Sonderpolizeibehör-
den. 
 
(2) Allgemeine Polizeiverwaltungsbehörden sind 

1. die Landespolizeibehörden, 
2. die Kreispolizeibehörden, 
3. die Ortspolizeibehörden. 

 
(3) Sonderpolizeibehörden sind außerhalb der allgemeinen Polizeiverwaltungsbehörden stehende Behörden, denen 
bestimmte polizeiliche Aufgaben zugewiesen sind; sie bleiben in ihrer Organisation und Zuständigkeit unberührt. 
 
§ 76 
Allgemeine Polizeiverwaltungsbehörden 
 
(1) Landespolizeibehörden sind die fachlich zuständigen Ministerien. 
 
(2) Kreispolizeibehörden sind 

1. die Landrätinnen oder Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden, 
2. im Stadtverband Saarbrücken - mit Ausnahme der Landeshauptstadt Saarbrücken - die Stadtverbandspräsidentin 

oder der Stadtverbandspräsident, 
3. in der Landeshauptstadt Saarbrücken und in kreisfreien Städten die Oberbürgermeisterinnen oder die Oberbürger-

meister. 
 
(3) Ortspolizeibehörden sind die Bürgermeisterinnen oder die Bürgermeister. 
 
§ 77 
Aufsichtsbehörden 
 
(1) Das Ministerium für Inneres und Sport führt die Aufsicht über die Einrichtung und Geschäftsführung der nachge-
ordneten allgemeinen Polizeiverwaltungsbehörden (Dienstaufsicht). 
 
(2) Jedes Ministerium führt innerhalb seines Geschäftsbereichs die Aufsicht über die rechtmäßige und zweckmäßige 
Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben durch die nachgeordneten allgemeinen Polizeiverwaltungsbehörden (Fach-
aufsicht). 
 
(3) Die Kreispolizeibehörden führen die Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten allgemeinen Polizeiverwal-
tungsbehörden. 
 
§ 78 
Ausübung der Aufsicht 
 
(1) In Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht kann die Aufsichtsbehörde 

1. Auskünfte, Berichte, die Vorlage der Akten und sonstigen Unterlagen fordern und Prüfungen anordnen, 
2. im Rahmen ihrer Zuständigkeit Weisungen erteilen. 

 
(2) In Ausübung der Fachaufsicht kann die Aufsichtsbehörde eine Angelegenheit bei Gefahr im Verzug, oder wenn 
eine erteilte Weisung nicht befolgt wird, an sich ziehen. 
 
(3) Die nachgeordneten Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, die Aufsichtsbehörden über die sachdienliche Wahr-
nehmung zu unterrichten. 
 
§ 79 
Bedienstete der Polizeiverwaltungsbehörden 
 
(1) Die Polizeiverwaltungsbehörden führen die im Rahmen ihrer Aufgaben notwendigen Maßnahmen mit eigenen Be-
diensteten durch. Die Bediensteten müssen einen behördlichen Ausweis mit sich führen und ihn bei Ausübung ihrer 
Tätigkeit auf Verlangen vorzeigen. 
 
(2) Die Vollzugspolizei hat den Bediensteten bei Vollzugshandlungen Schutz zu gewähren, wenn Widerstand geleistet 
wird oder Tatsachen vorliegen, die Widerstand erwarten lassen. 
 
§ 80 
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Sachliche Zuständigkeit 
 
(1) Für die Gefahrenabwehr sind die Polizeiverwaltungsbehörden zuständig, soweit durch Rechtsvorschriften nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
(2) Soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, sind die Ortspolizeibehörden sachlich zuständig. 
 
(3) Bei Gefahr im Verzug oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen kann jede Polizeiverwaltungsbehörde in ihrem 
Bezirk die Aufgaben einer anderen Polizeiverwaltungsbehörde wahrnehmen. Die an sich zuständige Polizeiverwal-
tungsbehörde ist über die getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. 
 
(4) Das Ministerium für Inneres und Sport kann unbeschadet der Zuständigkeit der Vollzugspolizei der Ortspolizeibe-
hörde auf Antrag die Befugnis übertragen, die Verkehrsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften im Bereich 
des ruhenden Verkehrs (Halt- und Parkverstöße) und fließenden Verkehrs (Überwachung der Einhaltung zulässiger 
Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen gemäß § 37 StVO) wahrzunehmen. Die Ortspo-
lizeibehörde kann in diesen Fällen Ordnungswidrigkeiten erforschen und Verwarnungen nach § 56 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten erteilen. Das Nähere regelt das Ministerium für Inneres und Sport durch Verwaltungsvorschrift. 
 
(5) Die Bergbehörden sind zuständig für Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen, die 
nicht mehr der Bergaufsicht unterliegen, sowie von Gefahren, die von der unverritzten Lagerstätte ausgehen (Gasaus-
tritte). 
 
§ 81 
Örtliche Zuständigkeit 
 
(1) Örtlich zuständig ist die Polizeiverwaltungsbehörde, in deren Bezirk eine polizeiliche Aufgabe wahrzunehmen ist. 
 
(2) Erfordert die Erfüllung polizeilicher Aufgaben Maßnahmen auch in den Bezirken benachbarter Polizeiverwaltungs-
behörden und ist deren Mitwirkung nicht ohne Verzögerung zu erreichen, kann die eingreifende Polizeiverwaltungsbe-
hörde auch in den benachbarten Bezirken die notwendigen unaufschiebbaren Maßnahmen treffen. Die an sich zustän-
dige Polizeiverwaltungsbehörde ist unverzüglich über die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 
 
(3) Ist es zweckmäßig, polizeiliche Aufgaben in benachbarten Bezirken einheitlich zu regeln, kann die gemeinsame 
Fachaufsichtsbehörde eine der beteiligten Polizeiverwaltungsbehörden für allgemein zuständig erklären. 
 
Zweiter Abschnitt 
Aufbau und Zuständigkeit der Vollzugspolizei 
§ 82 
Allgemeine Gliederung 
 
(1) Die Vollzugspolizei umfasst die Polizeivollzugsbehörden und die Einrichtungen der Vollzugspolizei. 
 
(2) Die Aufgabenverteilung und Gliederung der Polizeivollzugsbehörden und der Einrichtungen der Vollzugspolizei 
regelt das Ministerium für Inneres und Sport.7 
 
(3) Die Einrichtungen unterstehen unmittelbar dem Ministerium für Inneres und Sport. Sie haben im Bedarfsfalle die 
Polizeivollzugsbehörden zu unterstützen. Bei Gefahr im Verzug können ihre Beamtinnen oder Beamten Aufgaben der 
Polizeivollzugsbehörden wahrnehmen. 
 
(4) Das Ministerium für Inneres und Sport ist oberste Dienstbehörde der Vollzugspolizei. Es kann Aufgaben der Poli-
zeivollzugsbehörden vorübergehend übernehmen, wenn das zur sachgerechten Erfüllung dieser Aufgaben geboten ist. 
 
§ 83 
Dienst- und Fachaufsicht 
 
Das Ministerium für Inneres und Sport führt die Dienst- und Fachaufsicht über die Polizeivollzugsbehörden. 
 
§ 84 
Hilfspolizei 

                                                           
7 Vgl. Verwaltungsvorschrift über die Organisation und Aufgabenverteilung der Behörden der Vollzugspolizei des Saarlandes, EL-
VIS Nr. 3/799. 
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(1) Das Ministerium für Inneres und Sport kann zur hilfsweisen Wahrnehmung bestimmter vollzugspolizeilicher Auf-
gaben Personen zu Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamten bestellen, soweit hierzu ein Bedürfnis besteht. 
 
(2) Die Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamten haben im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben die Be-
fugnisse von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten. Der Gebrauch von Hilfsmitteln der körperlichen 
Gewalt und von Waffen ist ihnen nicht gestattet. § 79 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
§ 85 
Sachliche Zuständigkeit 
 
(1) Die Polizeivollzugsbehörden haben die Aufgaben zu erfüllen, die ihnen durch Gesetz oder Rechtsverordnung über-
tragen sind. Sie sind insbesondere zuständig für die Gefahrenabwehr nach diesem Gesetz, die Verkehrsüberwachung 
sowie für die Erforschung und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. 
 
(2) Die Polizeivollzugsbehörden werden bei der Gefahrenabwehr nur tätig, soweit die Abwehr einer Gefahr durch eine 
andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. Sie unterrichten die anderen Behörden unverzüglich von 
allen Vorgängen, deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung der anderen Behörden bedeutsam erscheint; § 34 Abs. 1 
Satz 1 bleibt unberührt. 
 
§ 86 
Örtliche Zuständigkeit 
 
Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten sind befugt, Amtshandlungen im gesamten Landesgebiet 
vorzunehmen, leisten ihren Dienst jedoch in der Regel nur innerhalb ihres Dienstbezirkes. 
 
§ 87 
Ausweispflicht 
 
Auf Verlangen der oder des Betroffenen hat sich die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte auszuwei-
sen. Das gilt nicht, wenn die Umstände es nicht zulassen oder dadurch der Zweck der Maßnahme gefährdet wird. 
 
§ 88 
Amtshandlungen von nichtsaarländischen Vollzugsbediensteten im Saarland 
 
(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte eines anderen Landes können im Saarland Amtshandlungen 
vornehmen 

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung der zuständigen Behörde, 
2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2 und 3 und des Artikels 91 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur Verfolgung von Straftäterinnen und Straftätern auf fri-

scher Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener, wenn die zuständige Behörde die erforderli-
chen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann, 

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentransporten, 
5. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und zur Gefahrenabwehr in den durch Verwaltungsab-

kommen 8 mit anderen Ländern geregelten Fällen. 
In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist die zuständige Polizeivollzugsbehörde unverzüglich zu unterrichten. 
 
(2) Werden Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamte eines anderen Landes nach Absatz 1 tätig, haben sie 
die gleichen Befugnisse wie die des Saarlandes. Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen derjenigen Polizeivollzugsbe-
hörde, in deren örtlichem und sachlichem Zuständigkeitsbereich sie tätig geworden sind; sie unterliegen insoweit deren 
Weisungen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte des Bundes 9 entsprechend. 
 
(4) Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte anderer Staaten mit polizeilichen Aufgaben können im Zuständigkeitsbe-
reich des Landes polizeiliche Amtshandlungen vornehmen, soweit völkerrechtliche Vereinbarungen dies vorsehen. 
 
§ 89 
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten außerhalb des Saarlandes 

                                                           
8 Vgl. Vereinbarung mit Rheinland-Pfalz vom 24. Juli/21. August 1997 (GMBl. S. 311); vgl. BS-Anhang II 81. 
9 Vgl. Verwaltungsabkommen vom 1./3. Dezember 1997 (GMBl. 1998 S. 24); vgl. BS-Anhang II 83. 
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(1) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten des Saarlandes dürfen im Zuständigkeitsbereich eines 
anderen Landes oder des Bundes nur in den Fällen des § 88 Abs. 1 und des Artikels 91 Abs. 2 des Grundgesetzes und 
nur dann tätig werden, wenn das jeweilige Landesrecht oder das Bundesrecht es vorsieht. Außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland dürfen die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten des Saarlandes tätig werden, so-
weit dies durch völkerrechtliche Vereinbarungen geregelt ist. 
 
(2) Einer Anforderung von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten durch ein anderes Land braucht 
nicht entsprochen zu werden, soweit die Verwendung der Polizei im eigenen Lande dringender ist als die Unterstützung 
der Polizei des anderen Landes. Die Anforderung soll alle für die Entscheidung wesentlichen Merkmale des Einsatzauf-
trages enthalten. 
 
Dritter Teil 
Kosten 
§ 90 
Kostenersatz 
 
(1) Für die Kosten polizeilicher Maßnahmen kann Ersatz verlangt werden, wenn das durch Rechtsvorschriften vorgese-
hen ist. 
 
(2) Das Ministerium für Inneres und Sport wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung 10 die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) zu bestimmen und die pauschale Abgeltung 
der Auslagen zu regeln. Die Gebühren sind nach dem Verwaltungsaufwand und der Bedeutung der Amtshandlung zu 
bemessen. Im Übrigen gilt das Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland.11 
 
(3) Die Kosten können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden. 

                                                           
10 Vgl. BS-Nr. 2012-1-1. 
11 SaarlGebG vgl. BS-Nr. 2013-1. 
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Datenbanken in Sachsen

Rechtsgrundlagen

●     Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Datenschutzgesetz - SächsDSG) 

●     Gesetz über den Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen (Sächsisches Verfassungsschutzgesetz -- 
SächsVSG) 

●     Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG) 

http://www.datenschmutz.de/moin/action/show/Datenbanken%20Sachsen?action=show&redirect=Sachsen (1 von 5)30.01.2012 19:41:56

http://www.datenschmutz.de/moin/action/login/Datenbanken%20Sachsen?action=login
http://www.datenschmutz.de/moin/FrontPage
http://www.datenschmutz.de/moin/action/fullsearch/Datenbanken%20Sachsen?action=fullsearch&context=180&value=linkto%3A%22Datenbanken+Sachsen%22
http://www.datenschmutz.de/moin/RecentChanges
http://www.datenschmutz.de/moin/FindPage
http://www.datenschmutz.de/moin/HelpContents
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20Sachsen
http://www.datenschmutz.de/moin/Sachsen?action=show
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20Sachsen
http://www.datenschmutz.de/moin/action/edit/Datenbanken%20Sachsen?action=edit&editor=text
http://www.datenschmutz.de/moin/action/info/Datenbanken%20Sachsen?action=info
http://www.datenschmutz.de/moin/EditierenViaSSL
http://www.datenschmutz.de/cgi-bin/auskunft
http://www.datenschmutz.de/moin/%C3%9Cberblick
http://www.datenschmutz.de/moin/RechtsLage
http://www.datenschmutz.de/moin/Irre%20Geschichten
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20BKA
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20auf%20L%C3%A4nderebene
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20EU
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20der%20Bundespolizeien
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20anderer%20Beh%C3%B6rden
http://www.datenschmutz.de/moin/Privat-%C3%96ffentliche%20Datenbanken
http://www.datenschmutz.de/moin/Datenbanken%20der%20Dienste
http://www.datenschmutz.de/moin/%C3%9Cberwachungstechnik
http://www.datenschmutz.de/moin/Private%20Datenbanken
http://www.datenschmutz.de/moin/Private%20Datenbanken
http://www.datenschmutz.de/moin/Hersteller
http://www.datenschmutz.de/moin/StartSeite
http://www.datenschmutz.de/moin/EditierenViaSSL
http://www.sachsen.de/de/bf/staatsregierung/ministerien/smi/smi/upload/SachsDSG2003.pdf
http://www.sachsen.de/de/bf/staatsregierung/ministerien/smi/smi/upload/SachsDSG2003.pdf
http://www.sachsen.de/de/bf/verwaltung/verfassungsschutz/aufgaben/gesetze/SaechsVSG.pdf
http://www.sachsen.de/de/bf/verwaltung/verfassungsschutz/aufgaben/gesetze/SaechsVSG.pdf
http://www.sachsen.de/de/bf/rs/inhalt_lebenslagen28.html


Datenbanken Sachsen - Datenschmutz Wiki

Auskunftssysteme der Polizei

PASS

Das Nachweisssystem in Sachsen heißt PASS (Polizeiliches Auskunftssystem Sachsen). 

Der LfDI stuft PASS als Verbundsystem ein (d.h. das LKA betreibt es als "Service" für die Polizeien in Sachsen). 
Sowas ist aber im Polizeigesetz von Sachsen eigentlich nicht vorgesehen. Der Innenminister ignoriert einen 
diesbezüglichen Hinweis des LfDI. Der verzichtet dennoch auf eine weitere Beanstandung, weil das System für 
die Polizei so wichtig ist und der Landtag ja eh jedes Gesetz abnicken würde (was der LfDI nicht ganz mit diesen 
Worten schreibt). 

vgl 14. Tätigkeitsbericht LfD Sachsen (2009) 

Operative Fallbearbeitung

Das Programm zur operativen Fallanalyse bzw Data Mining heißt in Sachsen laut FAZ-Artikel schlicht 
elektronisches Fall-Analyse-System; ein MDR-Artikel zur OBI-Auswertung nennt das System EFAS. 

Mehr Infos zu EFAS finden sich in dieser kleinen Anfrage: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?
dok_nr=6326&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=-1 

Vorgangsbearbeitung IVO

Laut Ak Datenbanken in Sachsen dient das integrierte Vorgangsbearbeitungssystem IVO als zentrales Verfahren 
der Erfassung, Speicherung, Weiterverarbeitung und Auswertung polizeilich relevanter Daten im Freistaat 
Sachsen. Es dient dem vollständigen Nachweis vollzugspolizeilichen Handelns, unterstützt und vereinheitlicht die 
polizeiliche Vorgangsbearbeitung und die Steuerung polizeilicher Ermittlungsvorgänge auf Landesebene. 

Verknüpfung mit anderen Datenbanken

Über Schnittstellen finden regelmäßig selektive Datenübermittlungen unter anderem zum Polizeilichen 
Auskunftssystem Sachsen (PASS) sowie das Informationssystem der Polizei des Bundes und der Länder (INPOL) 
statt. Darüber hinaus wird über IVO die Abrufbarkeit  weiterer Datenbanken gewährleistet, die nicht 
zu polizeilichen Zwecken der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von 
Straftaten angelegt wurden: dem kommunalen Melderegister und dem Ausländerzentralregister und der Visadatei 
(AZR/VISA). 

Speicherdauer

Im Gesetz heißt es (§ 43 Abs. 3 Sächsisches Polizeigesetz): “Die Dauer  der Speicherung ist auf das erforderliche 
Maß zu beschränken. Für automatisierte Dateien sind Termine festzulegen, an denen spätestens überprüft werden 
muss, ob die suchfähige Speicherung von Daten weiterhin erforderlich ist.” Die Staatsregierung führt in 
Beantwortung der kleinen Anfrage aus: „Höchstens 24 Monate nach Abschluss des Vorgangs im IVO. Bei 
Übermittlung an das Polizeiliche Auskunftssystem PASS gibt es andere Löschfristen.“ Eine Speicherung weit über 
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einen Zeitraum von 2 Jahren ist offensichtlich möglich. Die Speicherdauer ist von der Einschätzung 
der Polizei abhängig, wann der Vorgang abgeschlossen ist. 

Zugriffsberechtigte

Gegenwärtig sind für das IT-Verfahren 12.572 Personen zugriffsberechtigt. 

Verfassungsschutz

NADIS, wie alle VS-Behörden 

Skandale

Illegale Weitergabe von der Polizei an Private Sicherheitsdienste

Der LfDI Sachsen berichtet in seinem Tätigkeitsbericht von 2005, dass private Sicherheitsdienste seit Dezember 
2002 in mindestens 556 bekannten Fällen personenbezogene Daten von sächsischen Polizeidienststellen 
übermittelt bekamen. Obwohl selbst im öffentlichen Dienst das Führungszeugnis (also der Auszug aus dem 
Bundeszentralregister) reichen muss. Die Praxis wurde in dieser Form nach Intervention des LfDI gestoppt, wurde 
aber teils auf der Basis "freiwilliger" Auskunftsersuchen fortgeführt. 

12. Tätigkeitsbericht des LfDI (2005) 

Polizei gibt Auskunfts über Kontaktpersonen ans Ordnungsamt

2009 fragt ein Ordnungsamt fragt bei der Polizei nach Informationen über einen Anmelder einer Veranstaltung 
und bekommt sie incl. Daten zu seinem "Umfeld". Treudoof fragt das Ordnungsamt, ob diese Daten in der 
Verbotsverfügung auftauchen dürfen. Irrerweise findet der LfDI die Datenübermittlung auch noch ok; Daten über 
Leute aus seinem Umfeld dürfen aber nicht in der Verfügung sein, um sie vor dem Anmelder zu schützen. 

14. Tätigkeitsbericht LfDI Sachsen (2009) 

Nutzlose DNA Massenabgabe

Eine DNA-Reihenuntersuchung mit 14000 Opfern war komplett nutzlos. Der Fall wurde schließlich mit 
Datenbank-Hilfe gelöst, wobei ZEVIS und die Meldedaten verknüpft wurden ("Fahrzeuge mit Kennzeichen DD-
D-irgendwas, die von Leuten gefahren werden, die in der Nähe des Tatorts wohnen"). 

14. TB LfD Sachsen (2009) 

Ein MdL landet im Pass

Ein sächsischer Landtagsabgeordneter der Grünen hatte sich eingemischt, nachdem er gesehen hatte, wie eine Frau 
von PolizistInnen außerhalb des Sichtfeldes gebracht wurde und er Angst hatte, dass die Frau misshandelt werden 
könnte. Die PolizistInnen zeigten ihn daraufhin wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt an. Dieses Verfahren 
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wurde wegen eines entlastenden Videos allerdings eingestellt, trotzdem stand weiterhin in Pass die Sichtweise der 
Polizei. Ak Datenbanken: Widerstand gegen die Staatsgewalt – oder Wie sich die Polizei ihre Feindbilder selber 
bastelt 

Extremismusklausel

Die Sächsiche Landesregierung hatte im Jahre 2010 zur Voraussetzung für die Zahlung von Fördermitteln für 
Demokratieprojekte gemacht, dass der Zuwendungsempfänger für die Verfassungstreue seiner Partner bürgt und 
über sie Informationen beim Verfassungsschutz einholt (sogenannte ExtremistInnen Klausel). Auf Grund von 
zahlreichen Protesten aus der Öffentlichkeit ändert die Regierung dieses in ein Bekenntnis zur Demokratie um, 
obwohl der wissenschaftliche Dienst des Bundestages festgestellt hatte, dass Bekenntnisse zum Grundgesetz nur 
bei Einbürgerungen und Verbeamtungen verlangt werden dürfen. 

Lafontaines-Linke: Einseitige Förderung 

§ 129 Verfahren gegen Antifas

Nach der Protesten gegen den Naziaufmarsch 2011 in Dresden wurde das Büro des Dresdner Bündnis gegen Nazis 
durchsucht wegen eines 129 Verfahrens durchsucht. Offensichtlich hatte die Polizei bei der Observation laut eines 
Indy-Artikelseine Saniübung mit terroristischen Aktionen verwechselt. Im Zuge dieses Verfahrens wurden 
Überwachungstechnik#Funkzellenauswertung am 18 und 19 Februar 2011 getätigt, wobei es laut Sachsens 
Demokratie 800.000 Verkehrsdaten und 40.000 Telefonnummern ermittelt wurden. Am 12. April und 02. Mai 
2011 kam es in Brandenburg, Sachsen und speziell in Dresden laut der Soli-Seite zu weiterens 
Hausdurchsuchungen gegen Linke aus verschiedenen politischen Zusammenhängen. Polizei und 
Staatsanwaltschaft werfen ihnen unter anderem „schweren Landfriedensbruch“ (§125a), „Aufruf zu 
Straftaten“ (§111), Sachbeschädigung (§303), Körperverletzung (§223) und „Bildung einer kriminellen 
Vereinigung“ (§129 StGB) vor. Zunächst liefen die Ermittlungen unter identischem Aktenzeichen, 
zwischenzeitlich wurden sie wohl offiziell getrennt, können aber jederzeit wieder zusammengeführt werden. Am 
10 August wurde dann eine Hausdurchsuchung beim Jenaer Jugenpfarrer in Thüringen durchgeführt und gegen 
ihn auch wegen Mitgliedsschaft in der kriminellen Vereinigung ermittelt. Dieses führte zu breiten Protesten bis zu 
einem offenem Brief des Jenaer SPD-Bürgermeisters an den Sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. 
Welchen dieser laut Sachsens Demokratie durch die Staatsanwaltschaft beantworten ließ. 

Funkzellenauswertung dient für Bagatellverfahren

Die Daten einer Funkzellenabfrage nach einer Anti-Nazi Demonstration in Dresden im Februar 2011, welche für 
die Ermittlung wegen dem #§ 129 Verfahren gegen Antifas erlangt wurden, wurden von der Dresdener Polizei in 
anderen harmlosen Verfahren zweckentfremdet. Offizielle wurden die Daten laut Sachsens Demokratie zur 
Ermittlung von Landfriedensbruch übergeben. Laut taz wurden die Daten allerdings auch für Verstöße gegen das 
Versammlungsgesetz benutzt. Ausgewertet wurden die Daten mit einem Fallanalyse-Programm namens EFAS. 
Ende Okober kam durch eine Antwort auf eine Anfrage von dem MdL Johannes Lidchi heraus, dass die Polizei 
trotz der Beanstandung durch den LfDI 12.000 weitere Anschlussteilnehmer der bei Funkzellenabfrage 
registrierten SIM-Karten ermittelt hat. 

Massenabfragen nach Brandanschlag

Nach einem Brandanschlag auf Fahrzeuge der Bundeswehr im April 2009 hat die sächsische Polizei 162000 
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Belege von der Baumarktkette Obi übernommen (TODO: Hat Obi die freiwillig rausgegeben oder auf 
Gerichtsbeschluss?). Der diese Zahl nennende taz-Artikel vom 27.7.2011 macht aber nicht klar, was dann damit 
gemacht wurde. 

Die im Rahmen dieses Verfahrens ebenfalls ausgewerteten 1.120.535 Verbindungsdatensätze aus einer 
Funkzellenauswertung sollen jedenfalls aus Tatortnähe (dafür aber über mehrere Tage) stammen. Aus diesen hat 
das LKA nach unklaren Kriterien 250 Personen zur Bestandsdatenabfrage ausgesucht. Ein Provider hat allerdings 
offenbar gleich mit der Funkzellenabfrage alle erwähnten Bestandsdaten mitgeliefert (82.665 Personen). 

TODO: Anfrage aus Parlamentsdoku in Sachsen raussuchen und sehen, ob das mehr hergibt als der taz-Artikel: 
http://www.landtag.sachsen.de/de/suche/suchen.do 

Weiteres dazu: 

●     Heise-Newsticker vom 22.06.11:Sächsische Polizei wertet massenhaft Daten aus 
●     Infos dazu vom MDR 

BTM-Einträge nach Durchsuchung

Etliche (mindestens 8) Betroffene der Stürmung des Rotebaum-Zentrums im Zuge des #§ 129 Verfahren gegen 
Antifas nach der 2011-Nazidemo waren danach in der #Vorgangsbearbeitung IVO mit etwas wie einem BTM 
(Betäubungsmittel) PHW markiert, da bei der Stürmung ca. 6 g Haschisch gefunden wurden, die keiner Person 
zuzuordnen gewesen waren. Quelle ? 

Errichtungsanordnung ist Verschlusssache

Unglaublicherweise musste MdL Johannes Lichdi 2011 klagen, um die Errichtungsanordnung für die 
#Vorgangsbearbeitung IVO zu bekommen (PE von Lichdi dazu). Das ist um so bizarrer, als die 
Errichtungsanordnungen in aller Regel im Wesentlichen etwas wie "wir dürfen alles" aussagen (vgl. z.B. FIT) für 
eine Errichtungsanordnung auf Bundesebene, die das BKA übrigens anstandslos rausgerückt hat). 
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Sächsisches Polizeigesetz 

(Polizeigesetz des Freistaates Sachsen)

Ein nur im Internet verfügbarer Kommentar zum Sächsischen Polizeigesetz

von 

                                Richter am Finanzgericht Hans-Georg Patt

 
 

Text des SächsPolG Sehr geehrte Freunde des Sächsischen Polizeirechts, 
 
mit dem vorliegenden Kommentar zum Sächsischen Polizeigesetz wird jedermann der Zugang zur 
aktuellen polizeirechtlichen Rechtsprechung im Freistaat Sachsen und - soweit relevant -  in den 
übrigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Der Kommentar wird in den nächsten 
Monaten weiter ausgebaut und vervollständigt. Das Werk stellt eine Alternative zur Literatur zum 
Sächsischen Polizeigesetz dar, insbesondere soweit diese Hinweise zu Rechtsprechung und 
Literatur vermissen läßt.  
 
Die Kommentierungen sind nicht mit einem Kopierschutz versehen. Ich bitte, den Kommentar wie 
folgt zu zitieren: Patt, www.polizeirecht-sachsen.de, § (Zahl) SächsPolG, (Datum des 
Seitenaufrufs). 
 
Zusendungen von aufzunehmenden Entscheidungen oder inhaltliche Anregungen erbitte ich per 
Post an die unten stehende Adresse oder per elektronischer Nachricht direkt an: patt.
meissen@gmx.de. 
 
 
Meißen, den 10. Juli 2008 
 
Hans-Georg Patt 

Kommentierung: 
Da die nachfolgende Kommentierung im Moment 
grundsätzlich überarbeitet wird, stehen die 
Erläuterungen derzeit nur eingeschränkt zur 
Verfügung. Nach der Überarbeitung wird der 
Kommentar in neuer Form wieder zur Verfügung 
stehen.  Die aktualisierten Paragraphen sind gelb 
hinterlegt. 
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Rechtsgrundlagen

●     Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA) 
●     Verwaltungsvorschriften zum Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 

der Bürger (DSG-LSA) 
●     Gesetz über den Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt 
●     Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt 

Auskunftssysteme der Polizei

XXX Recherchieren XXX 

DITRALIS enthält 62000 Fotos und Personenbeschreibungen von Leuten, die in den letzten fünf Jahren ED-
behandelt wurden. Ersetzt älteres System, das nur an einzelnen Stellen verwendet werden konnte. Kosten: 1 ME 

Vorgangsbearbeitung

IVOPOL Heise dazu 
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Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt

(Nichtamtlicher Kurztitel: Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

In der Fassung vom 23.9.2003, zuletzt geändert am 18.5.2010.

Bundesland: Sachsen-Anhalt 
Rechtsbereich: Polizeirecht, Geheimdienste  
Gl.-Nr. Nr. 205.2 

Hier ist das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt im WWW zu finden:

Anbieter Datenformat Seitenaufteilung Stand

Land Sachsen-Anhalt/juris HTML fortlaufender Text 14.2.2008

Land Sachsen-Anhalt/juris HTML paragraphenweise 14.2.2008

Anzeige 

 

sachsen-anhaltisches Landesrecht nach Rechtsgebieten - sachsen-anhaltisches Landesrecht alphabetisch

A.i.S.d.TDG (oder so) und © (soweit zutreffend): Mark Obrembalski.
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Rechtsgrundlagen

●     Alle relevanten DSG Gesetze auf der Webseite des ULD 
●     Schleswig-Holsteinisches Landesverwaltungsgesetz (mit dem Polizeibefugnissen) (html) 

Auskunftssysteme der Polizei

Sie hatten früher eine eigene Datenbank namens PED, mittlerweile benutzt auch Schleswig-Holstein INPOL-Land 
(vgl POLAS). Interessante Auskunfte sind auf Seite 14 folgende der Polizei-Zeitung zu finden. 

●     Polizei-Zeitung SH 4/2003 

Staatsschutz-Dateien
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Es gibt die Datei „Innere Sicherheit Schleswig-Holstein“ (ISSH und die „Warndatei rechts“ beim LKA. Die 
Errichtungsanordnungen dazu wurden nach Auskunft des ULD erst vier Jahre nach in Betriebnahme erstellt. 

●     TB 31: Die unendliche Geschichte: Kontrolle der Abteilung 3 des Landeskriminalamtes 

Vorgangsbearbeitung

Die Polizei Schleswig-Holstein verwendet @rtus von dataport, das auch von der Bundespolizei eingesetzt wird. 

●     Allgemeine @rtus Informationen von dataport (html) 
●     @rtus im internen Hausblatt der dataport (pdf, 1.6 MB) 

Verfassungsschutz

Benutzt neben NADIS auch eine eigene Amtsdatei. Denn in seinem 31 Teilbericht berichtet der ULD von einer 
"internen" Datenbank des Landesamtes für Verfassungsschutz LfV namens DIANA, die in enger Abstimmung mit 
ihm eingerichtet worden sei. Die Datei kann dient nach Auskunft des ULD auch der Analyse von Daten der 
Verfassungsschutzbehörde, d.h. wohl Data Mining. 

●     TB 31: DIANA beim Verfassungsschutz in Schleswig-Holstein 

Weiteres

Verschärftes Polizeigesetz im Jahre 2007 beschlossen

Im Jahre 2007 wurde unter dem damaligen SPD-Innenminister Ralf Stegner ein verschärftes Polizeigesetz 
beschlossen nachdem u.a. Telefongespräche sowie Internet-Verbindungsdaten vorbeugend überwacht werden 
können, um eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person abzuwenden. Bei besonderer Gefahrenlage, 
können zudem auch ohne einen konkreten Verdacht Fahrzeuge oder dessen Insassen durchsucht werden. 
Desweiteren wird die Videoüberwachung ausgedehnt und das Nummernschild-Scanning eingeführt. Das 
bestehende Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei wird zudem in eine "Erkenntnisdatei" umgewandelt. Die 
KFZ-Kennzeichen Erfassung wurde 2008 vom Verfassungsgericht beanstandet. 

●     datenstaub.net: Verschärftes Polizeigesetz in Schleswig-Holstein beschlossen 

Skandale

LKA verlangt Herausgabe des GPS-Peilsenders

Im März 2007 fand ein Antifa aus Bad Oldeslohe einen GPS-Peilsender an seinem Auto. Sein Anwalt schrieb auf 
Grund dessen alle Sicherheitsbehörden an und fragte ob er von ihnen stamme. Alle Behörden verneinten die 
Antwort. Im Juni 2007 gab es dann bei dem Antifa im Rahmen des 129a Verfahrens in Bad Oldeslohe eine 
Hausdurchsuchung. Einen Monat später fiel dem LKA ein, dass der Peilsender ihm gehört und verlangte die 
Rückgabe. Diesem kam der Antifa nicht nach, weswegen das LKA eine zivilgerichtlich gegen den Antifa vorging. 
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Vom Gericht wurde die Herausgabe allerdings verneint, da der LKA seinen Anspruch nicht beweisen konnte. 

●     Rote Hilfe Greifswald: LKA muß auf Peilsender verzichten – peinliche Klage gescheitert 

Datenschmutz Wiki: Datenbanken Schleswig-Holstein (last edited 2011-03-09 12:47:05 by anonymous)
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Verschärftes Polizeigesetz in Schleswig-Holstein beschlossen

Donnerstag, 22. Februar 2007

Es ist ein schwarzer Tag heute für Schleswig-Holstein, den mit den Stimmen der schwarz-roten 

Koalitionsfraktionen hat das schleswig-holsteinische Parlament ein neues Polizeirecht beschlossen, das 

der Polizei deutlich mehr Befugnisse zur präventiven Überwachungerteilt. Anwendung findet es z. B. 

beim abhören von Telefonanschlüssen, der Überwachung der Internetnutzung oder der Kontrolle von 

Autofahrern.

Landesinnenminister Ralf Stegner, SPD 

Wir passen das Polizei- und Ordnungsrecht unseres Landes an den technischen Fortschritt und die 

veränderten Bedrohungslagen an.

... kein orwellscher Überwachungsstaat ...

... ein modernes und liberales Polizeirecht ...
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Kritikern, die das neue Gesetzt für verfassungswidrig halten hält er außerdem folgendes entgegen:

Wir haben uns streng an den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes und seinen Begründungen 

zu entsprechenden Regelungen im Polizeirecht anderer Länder orientiert.

Quod esset demonstrandum, sag ich da als alter Latein-Sprücheklopfer nur. Die Verfassungsklage läuft.

Nach dem neuen Gesetz, können Telefongespräche sowie Internet-Verbindungsdaten vorbeugend 

überwacht werden, um eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person abzuwenden. Lediglich 

eine polizeiliche Anordnung soll bei einer akuten Gefahr ausreichend sein, um die Überwachung zu 

starten. Gleichzeitig muss die Anordnung aber unverzüglich von einem Richter bestätigt werden. In der 

Zwischenzeit darf natürlich schon abgehört werden.

Überarbeitet wurde auch die anlassunabhängige Kontrolle von Personen und Fahrzeugen im Rahmen 

der "Schleierfahndung". Bei besonderer Gefahrenlage, können auch ohne einen konkreten Verdacht 

Fahrzeuge oder dessen Insassen durchsucht werden.

Desweiteren wird die Videoüberwachung ausgedehnt und das Nummernschild-Scanning eingeführt. Kfz-

Kennzeichen werden dabei wie bei einer Rasterfahndung automatische gescannt und mit Polizeidateien 

abgeglichen. Das bestehende Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei wird zudem in eine 

"Erkenntnisdatei" umgewandelt.

Der Polizei- und Überwachungsstaat formiert sich. Als Wahl-Schleswig-Holsteiner muss man sich ja 

schämen aber beschwert euch nicht bei mir, ich habe diese Spinner nicht gewählt.

Geschrieben von Cosmo in Stop1984 Kommentare: (0) Trackbacks: (0) 

Tags für diesen Artikel: Stop1984
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Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein
(Landesverwaltungsgesetz - LVwG -)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992

Zum 30.01.2012 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: § 62 geändert (Art. 23 Ges. v. 17.12.2010, GVOBl. S. 789)
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§ 80 c Gemeinsame Vorschriften für Vertreterinnen und Vertreter bei gleichförmigen Eingaben und

bei gleichem Interesse
§ 81 Ausgeschlossene Personen
§ 81 a Besorgnis der Befangenheit
§ 82 Beginn des Verfahrens
§ 82 a Amtssprache
§ 83 Untersuchungsgrundsatz
§ 83 a Beratung, Auskunft
§ 84 Beweismittel
§ 85 - gestrichen -
§ 86 Versicherung an Eides Statt
§ 87 Anhörung Beteiligter
§ 88 Akteneinsicht durch Beteiligte

2. Fristen, Termine, Wiedereinsetzung
§ 88 a Geheimhaltung
§ 89 Fristen, Termine
§ 90 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

3. Amtliche Beglaubigung
§ 91 Beglaubigung von Schriftstücken und Negativen
§ 92 Beglaubigung von Unterschriften

4. Ehrenamtliche Tätigkeit
§ 93 Anwendbarkeit der Vorschriften über die ehrenamtliche Tätigkeit
§ 94 Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit
§ 95 Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit
§ 96 Verschwiegenheitspflicht
§ 97 Entschädigung
§ 98 Abberufung
§ 99 Ordnungswidrigkeiten

5. Ausschüsse
§ 100 Anwendbarkeit der Vorschriften über Ausschüsse
§ 101 Ordnung in den Sitzungen
§ 102 Beschlußfähigkeit
§ 103 Beschlußfassung
§ 104 Wahlen durch Ausschüsse
§ 105 Niederschrift

III. Der Verwaltungsakt
1. Zustandekommen des Verwaltungsaktes



§ 106 Begriff des Verwaltungsaktes
§ 107 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt
§ 108 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes
§ 108 a Zusicherung
§ 109 Begründung des Verwaltungsaktes
§ 110 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
§ 111 Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt
§ 111 a Genehmigungsfiktion

2. Bestandskraft des Verwaltungsaktes
§ 112 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes
§ 113 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes
§ 114 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern
§ 115 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern
§ 115 a Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes
§ 116 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes
§ 117 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes
§ 117 a Erstattung, Verzinsung
§ 118 Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren
§ 118 a Wiederaufgreifen des Verfahrens
§ 118 b Rückgabe von Urkunden und Sachen

3. Rechtsbehelfsverfahren
§ 119 Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte
§ 120 Erstattung von Kosten im Widerspruchsverfahren

4. Verjährungsrechtliche Wirkungen des Verwaltungsaktes
§ 120 a Unterbrechung der Verjährung durch Verwaltungsakt

IV. Der öffentlich-rechtliche Vertrag
§ 121 Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages
§ 122 Vergleichsvertrag
§ 123 Austauschvertrag
§ 124 Schriftform
§ 125 Zustimmung von Dritten und Behörden
§ 126 Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages
§ 127 Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen
§ 128 Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung
§ 129 Ergänzende Anwendung von Vorschriften

Abschnitt II
Besondere Verfahrensarten

Unterabschnitt 1
Förmliches Verwaltungsverfahren

§ 130 Anwendung der Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren
§ 131 Form des Antrags
§ 132 Mitwirkung von Zeugen und Sachverständigen
§ 133 Verpflichtung zur Anhörung von Beteiligten
§ 134 Erfordernis der mündlichen Verhandlung
§ 135 Verlauf der mündlichen Verhandlung
§ 136 Entscheidung
§ 137 Anfechtung der Entscheidung
§ 138 Besondere Vorschriften für das förmliche Verfahren vor Ausschüssen

Unterabschnitt 1 a
Verfahren über eine einheitliche Stelle

§ 138 a Anwendbarkeit
§ 138 b Verfahren
§ 138 c Informationspflichten



§ 138 d Gegenseitige Unterstützung
§ 138 e Elektronisches Verfahren

Unterabschnitt 2
Planfeststellungsverfahren

§ 139 Anwendung der Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren
§ 140 Anhörungsverfahren
§ 141 Planfeststellungsbeschluß, Plangenehmigung
§ 142 Rechtswirkungen der Planfeststellung
§ 143 Planänderungen vor Fertigstellung des Vorhabens
§ 144 Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses
§ 145 Zusammentreffen mehrerer Vorhaben

Unterabschnitt 3
Zustellungsverfahren

§ 146 Ausdrückliche Anordnung der Zustellung
§ 147 Allgemeines
§ 148 Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde
§ 149 Zustellung durch die Post mittels Einschreiben
§ 150 Zustellung durch die Behörde gegen Empfangsbekenntnis
§ 151 Zustellung an gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter
§ 152 Zustellung an Bevollmächtigte
§ 153 Heilung von Zustellungsmängeln
§ 154 Zustellung im Ausland
§ 155 Öffentliche Zustellung

Abschnitt III
Öffentliche Sicherheit

Unterabschnitt 1
Aufgaben und Zuständigkeit

§ 162 Aufgaben
§ 163 Ordnungsbehörden und Polizei
§ 164 Begriff der Ordnungsbehörden und der Polizei
§ 165 Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden
§ 166 Örtliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden
§ 167 Selbsteintrittsrecht der unteren Fachaufsichtsbehörden
§ 168 Sachliche Zuständigkeit der Polizei
§ 169 Örtliche Zuständigkeit der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten
§ 170 Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die nicht in

einem Dienstverhältnis zum Land Schleswig-Holstein stehen
§ 171 Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten außerhalb

Schleswig-Holsteins
§ 172 Zusammenarbeit von Ordnungsbehörden und Polizei

Unterabschnitt 2
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen

Sicherheit
I. Allgemeine Vorschriften

§ 173 Rechtsgrundlage
§ 174 Allgemeiner Grundsatz
§ 175 Verordnungen über die öffentliche Sicherheit
§ 176 Verwaltungsakte (Verfügungen)

II. Personenbezogene Daten
1. Allgemeine Verfahrensvorschrift

§ 177 Allgemeiner Grundsatz
2. Datenerhebung

§ 178 Grundsätze der Datenerhebung
§ 179 Voraussetzungen der Datenerhebung



§ 180 Befragung und Auskunftspflicht, Anhalte- und Sichtkontrollen
§ 181 Identitätsfeststellung
§ 182 Prüfung von Berechtigungsscheinen
§ 183 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
§ 183a Medizinische und molekulargenetische Untersuchungen
§ 184 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen sowie auf öffentli-

chen Flächen
§ 185 Besondere Mittel der Datenerhebung
§ 185a Datenerhebung durch Überwachung der Telekommunikation
§ 186 Verfahren beim Einsatz besonderer Mittel der Datenerhebung
§ 186 a Ergänzende Verfahrensbestimmungen beim Einsatz besonderer Mittel der Datenerhebung

und zum Schutz von besonderen Berufsgeheimnisträgern
§ 186 b Berichtspflicht der Landesregierung und parlamentarische Kontrolle
§ 187 Kontrollmeldungen (Verdeckte Regis- trierungen zur polizeilichen Beobachtung, Gezielte

Kontrollen
3. Speicherung, Veränderung und Nutzung

§ 188 Grundsätze der Speicherung, Veränderung und Nutzung von personenbezogenen Daten
§ 189 Besondere Voraussetzungen der Speicherung, Veränderung und Nutzung von personenbe-

zogenen Daten
§ 190 Vorgangsverwaltung und Dokumentation

4. Datenübermittlung und Datenabgleich
§ 191 Grundsätze der Datenübermittlung
§ 192 Datenübermittlung zwischen Polizei- und Ordnungsbehörden, Datenübermittlung an aus-

ländische Polizeidienststellen in Staaten des Schengen Verbundes
§ 193 Datenübermittlung an Behörden, öffentliche Stellen oder sonstige Stellen
§ 194 Automatisiertes Abrufverfahren
§ 195 Datenabgleich
§ 195 a Datenabgleich mit anderen Dateien

5. Weitere Verfahrensvorschriften
§ 196 Berichtigung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
§ 197 Errichtung von Dateien, Errichtungsanordnung
§ 198 Auskunftsrecht der betroffenen Person, Akteneinsicht

III. Besondere Maßnahmen
§ 199 Vorladung
§ 200 Verfahren bei der Vorführung
§ 201 Platzverweis und Aufenthaltsverbot
§ 202 Durchsuchung von Personen
§ 203 Verfahren bei der Durchsuchung von Personen
§ 204 Gewahrsam von Personen
§ 205 Verfahren bei amtlichem Gewahrsam
§ 206 Durchsuchung von Sachen
§ 206a Durchsuchung bei Gezielten Kontrollen
§ 207 Verfahren bei der Durchsuchung von Sachen
§ 208 Betreten und Durchsuchung von Räumen
§ 209 Verfahren bei der Durchsuchung von Räumen
§ 210 Sicherstellung von Sachen
§ 211 Verfahren bei der Sicherstellung von Sachen
§ 212 Amtliche Verwahrung
§ 213 Verwertung, Vernichtung
§ 214 Verfahren bei der Wegnahme einer Person
§ 215 Verfahren bei der Zwangsräumung
§ 216 Übertragung des Eigentums

Unterabschnitt 3
In Anspruch zu nehmende Personen



§ 217 Grundsatz
§ 218 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen
§ 219 Verantwortlichkeit für Sachen
§ 220 Inanspruchnahme anderer Personen

Unterabschnitt 4
Entschädigungsansprüche

§ 221 Entschädigungsanspruch des Nichtstörers
§ 222 Entschädigungsanspruch unbeteiligter Dritter
§ 223 Art, Inhalt und Umfang der Entschädigungsleistung
§ 224 Entschädigungspflichtiger, Rückgriff
§ 225 Schadensersatzansprüche aus der Verarbeitung von Daten
§ 226 Rechtsweg

Unterabschnitt 5
Einschränkung von Grundrechten, Kosten

§ 227 Einschränkung von Grundrechten
§ 227 a Kosten

Abschnitt IV
Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen

Unterabschnitt 1
Allgemeines Vollzugsverfahren

§ 228 Grundsatz
§ 229 Zulässigkeit des Vollzugs von Verwaltungsakten
§ 230 Sofortiger Vollzug
§ 231 Vollzugsbehörden
§ 232 Pflichtige Personen
§ 233 Vollzug gegen Rechtsnachfolger
§ 234 Vollzug gegen Träger der öffentlichen Verwaltung
§ 235 Zwangsmittel
§ 236 Androhung von Zwangsmitteln
§ 237 Zwangsgeld
§ 238 Ersatzvornahme
§ 239 Unmittelbarer Zwang
§ 240 Ersatzzwangshaft
§ 241 Einstellung des Vollzugs

Unterabschnitt 2
Vollzug von Verwaltungsakten mit besonderem Inhalt

§ 242 Abgabe einer Erklärung
Unterabschnitt 3

Erweiterte Anwendung der Vollzugsvorschriften
§ 243 Anwendung der Vollzugsvorschriften aufgrund bundesrechtlicher Ermächtigungen
§ 244 Entsprechende Anwendung der Vollzugsvorschriften auf öffentlich-rechtliche Verträge
§ 245 Sonstige entsprechende Anwendung der Vollzugsvorschriften
§ 246 Maßnahmen gegen Tiere

Unterabschnitt 4
Einschränkung von Grundrechten, Rechtsbehelfe und Kosten

§ 247 Einschränkung von Grundrechten
§ 248 Rechtsbehelfe
§ 249 Kosten

Unterabschnitt 5
Ausübung unmittelbaren Zwangs

I. Allgemeine Vorschriften über den unmittelbaren Zwang
§ 250 Rechtliche Grundlagen
§ 251 Begriffsbestimmung
§ 252 Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte



§ 253 Handeln auf Anordnung
§ 254 Hilfeleistung für Verletzte

II. Einsatz und Anwendung von Fesseln und Waffen
§ 255 Fesselung von Personen
§ 256 Zum Gebrauch von Schußwaffen Berechtigte
§ 257 Allgemeine Vorschriften für den Schußwaffengebrauch
§ 258 Schußwaffengebrauch gegen Personen
§ 259 Warnung
§ 260 Verwaltungsvorschriften

III. Einschränkung von Grundrechten
§ 261 Einschränkung von Grundrechten

Abschnitt V
Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Unterabschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 262 Grundsatz
§ 263 Vollstreckungsbehörden
§ 264 Vollstreckungsschuldnerin oder Vollstreckungsschuldner
§ 265 gestrichen
§ 266 Vollstreckung gegen Vereinigungen
§ 267 Vollstreckung gegen Dritte
§ 268 Fortsetzung der Vollstreckung nach dem Tod der Vollstreckungsschuldnerin oder des Voll-

streckungsschuldners
§ 269 Beginn der Vollstreckung
§ 270 Mahnung
§ 271 Vollstreckung gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts
§ 272 Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamte
§ 273 Legitimation der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten
§ 274 Geldzahlungen an die Vollstreckungsbeamtin oder den Vollstreckungsbeamten
§ 275 Befugnisse der Vollstreckungsbeamtin oder des Vollstreckungsbeamten
§ 276 Hinzuziehung von Zeugen
§ 277 Befugnisse von Hilfspersonen
§ 278 Vollstreckung zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen
§ 279 Niederschrift
§ 280 Drittwiderspruch
§ 281 Vermögensermittlung
§ 281a Eidesstattliche Versicherung
§ 282 Einstellung der Vollstreckung und Aufhebung von Vollstreckungsmaßnahmen
§ 283 Erteilung von Urkunden
§ 284 Verweisungen

Unterabschnitt 2
Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

I. Allgemeine Vorschriften
§ 285 Pfändung
§ 286 Pfändungspfandrecht
§ 287 Vorzugsweise Befriedigung
§ 288 Ausschluß der Gewährleistung

II. Vollstreckung in bewegliche Sachen
§ 289 Verfahren bei der Pfändung
§ 290 Pfändung ungetrennter Früchte
§ 291 Anschlußpfändung
§ 292 Öffentliche Versteigerung, gepfändetes Geld
§ 293 Versteigerungstermin
§ 294 Versteigerungsverfahren



§ 295 Wertpapiere
§ 296 Namenspapiere
§ 297 Früchte auf dem Halm
§ 298 Andere Verwertung
§ 299 Verwertung bei mehrfacher Pfändung

III. Vollstreckung in Forderungen und andere
Vermögensrechte

§ 300 Pfändung einer Geldforderung
§ 301 Pfändung einer durch Hypothek gesicherten Forderung
§ 302 Pfändung einer durch Schiffshypothek gesicherten Forderung
§ 303 Pfändung einer durch Registerpfandrecht an einem Luftfahrzeug gesicherten Forderung
§ 304 Pfändung einer Forderung aus indossablen Papieren
§ 305 Pfändung fortlaufender Bezüge
§ 306 Einziehung der Forderung, Herausgabe von Urkunden
§ 307 Erklärungspflicht der Drittschuldnerin oder des Drittschuldners
§ 308 Andere Art der Verwertung
§ 309 Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung von Sachen
§ 310 Pfändungsbeschränkungen und -verbote
§ 311 Mehrfache Pfändung
§ 312 Vollstreckung in andere Vermögensrechte

Unterabschnitt 3
Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen

§ 313 Verfahren
§ 314 Vollstreckung gegen Rechtsnachfolger

Unterabschnitt 4
Sicherungsverfahren

§ 315 Arrest
§ 316 Befriedigung durch Verwertung von Sicherheiten

Unterabschnitt 5
Erweiterte Anwendung der Vollstreckungsvorschriften

§ 317 Anwendung der Vollstreckungsvorschriften aufgrund bundesrechtlicher Ermächtigungen
§ 318 Entsprechende Anwendung der Vollstreckungsvorschriften auf öffentlich-rechtliche Verträge
§ 319 Entsprechende Anwendung der Vollstreckungsvorschriften auf privatrechtliche Geldforde-

rungen
§ 320 Sonstige entsprechende Anwendung der Vollstreckungsvorschriften

Unterabschnitt 6
Einschränkung von Grundrechten, Rechtsbehelfe und Kosten

§ 321 Einschränkung von Grundrechten
§ 322 Rechtsbehelfe, Kosten

Dritter Teil
Schlußvorschriften

§ 323 Einwohnerzahl
§ 324 Nachtzeit
§ 325 Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden
§ 326 Verweisungen, Ermächtigung zur Bekanntmachung
§ 327 Nachprüfbarkeit im Revisionsverfahren
§ 328 Erklärung zu unteren Landesbehörden
§ 329 Örtliche Bekanntmachung und Verkündung
§ 330 Bestehende Körperschaften ohne Gebietshoheit und Anstalten und Stiftungen des öffentli-

chen Rechts
§ 331 Aufhebung von Verwaltungsvorschriften
§ 332 Sonderregelung für Verteidigungsangelegenheiten
§ 333 Widerspruch statt sonstiger förmlicher Rechtsbehelfe
§ 334 Überleitung von Zuständigkeiten im Recht über die öffentliche Sicherheit



§ 335 Verordnungen über die öffentliche Sicherheit aufgrund besonderer Rechtsvorschriften
§ 336 Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Gesetzes
§ 337 Außerkrafttreten landesrechtlicher Bestimmungen

Einleitende Vorschrift
§ 1

Geltungsbereich des Gesetzes

 (1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Träger der öffentlichen Ver-
waltung im Lande Schleswig-Holstein. Das Gesetz gilt auch für die Organisation der Träger der öffent-
lichen Verwaltung, soweit sie nicht durch besondere Gesetze geregelt ist.

 (2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Organisation und die Tätigkeit des Bundes sowie der Kirchen, Reli-
gionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts und deren Verbän-
de und Einrichtungen im Lande Schleswig-Holstein.

Erster Teil

Verwaltungsorganisation

Abschnitt I

Die Träger der Verwaltung und ihre Behörden

Unterabschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 2
Träger der öffentlichen Verwaltung

 (1) Träger der öffentlichen Verwaltung sind

• das Land,
 

• die Gemeinden,
 

• die Kreise und
 

• die Ämter.
 

 (2) Träger einzelner Aufgaben der öffentlichen Verwaltung sind ferner die der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und rechtsfähige Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

 (3) Natürliche und juristische Personen des Privatrechts sowie nichtrechtsfähige Vereinigungen sind
Träger der öffentlichen Verwaltung für die ihnen übertragenen Aufgaben.

§ 3
Behörden

 (1) Die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit wird für die Träger der öffentlichen Verwaltung durch
Behörden wahrgenommen.

 (2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede organisatorisch selbständige Stelle, die öffentlich-recht-
liche Verwaltungstätigkeit ausübt.

Unterabschnitt 2



Behörden des Landes, der Gemeinden, Kreise und Ämter

§ 4
Landesbehörden

 Landesbehörden sind

• oberste Landesbehörden,
 

• Landesoberbehörden und
 

• untere Landesbehörden.
 

§ 5
Oberste Landesbehörden

 (1) Oberste Landesbehörden sind

• die Landesregierung,
 

• die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident,
 

• die Ministerien sowie
 

• der Landesrechnungshof
 

Soweit die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident und die Präsidentin oder der Präsident
des Landesverfassungsgerichtes öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben, sind auch sie
oberste Landesbehörden.

 (2) Zur Entlastung der obersten Landesbehörden von Verwaltungsarbeit können Ämter gebildet wer-
den, die mit einer gewissen Selbständigkeit ausgestattet sind, aber Bestandteile der obersten Landes-
behörden bleiben. Diese Ämter müssen aus ihrer Behördenbezeichnung die oberste Landesbehörde
erkennen lassen, der sie zugeordnet sind.

§ 6
Landesoberbehörden

 (1) Landesoberbehörden sind Landesbehörden, die einer obersten Landesbehörde unterstehen und
deren Zuständigkeit sich auf das ganze Land erstreckt, soweit sie nicht nach einer Rechtsvorschrift
untere Landesbehörden sind.

 (2) Landesoberbehörden sollen als Landesamt bezeichnet werden.

§ 7
Untere Landesbehörden

 Untere Landesbehörden sind Landesbehörden, die

1. einer Landesoberbehörde unterstehen,

 



2. unmittelbar einer obersten Landesbehörde unterstehen und deren Zuständigkeit sich auf einen
Teil des Landes beschränkt oder

 

3. nach einer Rechtsvorschrift ausdrücklich untere Landesbehörden sind.

 

§ 8
Errichtung und Auflösung von Landesbehörden

 (1) Die Errichtung von Landesbehörden und die Auflösung nicht durch Gesetz errichteter Landesbe-
hörden regelt die Landesregierung durch Verordnung. Sie kann diese Befugnis hinsichtlich der Errich-
tung und Auflösung unterer Landesbehörden auf andere oberste Landesbehörden übertragen.

 (2) Die Verordnung muß die Art der Behörde (§ 4), ihre Bezeichnung und ihren Bezirk (§ 29) bestim-
men; sie soll ferner die sachliche Zuständigkeit regeln.

§ 9
Errichtung gemeinsamer Behörden mit anderen Bundesländern oder dem Bund

 Verträge mit anderen Ländern oder mit dem Bund über die Durchführung von Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung des Landes durch gemeinsame Behörden oder Behörden der anderen Vertragspart-
ner bedürfen der Zustimmung in der Form eines Landesgesetzes.

§ 10
Amtliches Verzeichnis der Landesbehörden

 (1) Die Landesregierung veröffentlicht im Amtsblatt für Schleswig-Holstein oder in elektronischen Me-
dien ein Verzeichnis der Behörden des Landes (Amtliches Verzeichnis). In dieses Verzeichnis sind auch
die mit anderen Bundesländern oder dem Bund errichteten gemeinsamen Behörden sowie die Behör-
den der anderen Vertragspartner, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung des Landes durchführen
(§ 9), aufzunehmen.

 (2) Das Verzeichnis enthält Angaben über die Bezeichnung der Behörde, ihren Sitz, ihren sachlichen
Zuständigkeitsbereich und ihren Bezirk.

 (3) Das zuständige Ministerium macht Veränderungen im Verzeichnis in geeigneter Form bekannt.

§ 11
Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter

 Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter sind ihre durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes ge-
bildeten Organe, die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben.

Unterabschnitt 3

Sonstige Behörden

§ 12
Behörden der sonstigen Körperschaften und der An-

stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

 Behörden der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne
Gebietshoheit und der rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind ihre Orga-
ne, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben.

§ 13
Natürliche und juristische Personen des Privatrechts

 Für die Organe der juristischen Personen des Privatrechts, der nichtrechtsfähigen Vereinigungen so-
wie die natürlichen Personen gelten, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben, die
Vorschriften dieses Gesetzes über die Behörden entsprechend.



Abschnitt II

Aufsicht

Unterabschnitt 1

Dienst- und Fachaufsicht über Behörden des Landes

§ 14
Dienstaufsicht und Fachaufsicht

 (1) Die Landesoberbehörden und die unteren Landesbehörden unterstehen der Dienstaufsicht und
der Fachaufsicht.

 (2) Die Dienstaufsicht und die Fachaufsicht werden durch die fachlich zuständige übergeordnete Lan-
desbehörde ausgeübt, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

 (3) Übt eine Landesoberbehörde die Dienstaufsicht und die Fachaufsicht aus, so ist die fachlich zu-
ständige oberste Landesbehörde zugleich oberste Aufsichtsbehörde, soweit durch Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmt ist.

§ 15
Umfang der Dienstaufsicht und der Fachaufsicht

 (1) Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf die innere Ordnung, die allgemeine Geschäftsführung und die
Personalangelegenheiten der Behörde.

 (2) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die rechtmäßige und zweckmäßige Wahrnehmung der Verwal-
tungsangelegenheiten der Behörde.

§ 16
Mittel der Dienstaufsicht und der Fachaufsicht

 (1) Die Fachaufsichtsbehörde ist berechtigt, von der ihrer Aufsicht unterstehenden Behörde Berichter-
stattung und Vorlage der Akten zu verlangen, Prüfungen vorzunehmen und Weisungen zu erteilen.

 (2) Die Dienstaufsichtsbehörde hat im Rahmen der Dienstaufsicht die Befugnisse nach Absatz 1. Maß-
nahmen gegen einzelne Bedienstete werden dadurch nicht ausgeschlossen.

 (3) Wird eine Weisung der Fachaufsichtsbehörde nicht befolgt, kann bei Gefahr im Verzug die Fachauf-
sichtsbehörde an Stelle der angewiesenen Behörde tätig werden (Selbsteintrittsrecht).

 (4) Andere Rechtsvorschriften, durch die die Rechte der Dienstaufsichts- und Fachaufsichtsbehörden
erweitert oder beschränkt sind, bleiben unberührt.

Unterabschnitt 2

Fachaufsicht über sonstige Behörden

§ 17
Fachaufsicht über Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter

 (1) Soweit die Gemeinden, Kreise und Ämter Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrnehmen, un-
terstehen ihre Behörden der Fachaufsicht.

 (2) Oberste Fachaufsichtsbehörde und Fachaufsichtsbehörde über die Behörden der Kreise und kreis-
freien Städte ist, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, die fachlich zuständige
oberste Landesbehörde.

 (3) Untere Fachaufsichtsbehörde über die Behörden der kreisangehörigen Gemeinden und der Ämter
ist, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, die Landrätin oder der Landrat.

§ 18



Umfang und Mittel der Fachaufsicht

 (1) Für den Umfang und die Mittel der Fachaufsicht nach § 17 Abs. 1 gelten § 15 Abs. 2 und § 16 ent-
sprechend.

 (2) Das Innenministerium kann im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium Grundsät-
ze über die Gliederung der Verwaltung für die Aufgaben aufstellen, die den Gemeinden, Kreisen und
Ämtern zur Erfüllung nach Weisung übertragen worden sind.

 (3) Die Weisungen der Fachaufsichtsbehörden können nicht im Verwaltungsstreitverfahren angefoch-
ten werden.

 (4) Zwangsmaßnahmen nach den §§ 125 bis 127 der Gemeindeordnung, den §§ 64 bis 66 der Kreis-
ordnung und § 19 Abs. 3 der Amtsordnung können nur von den Kommunalaufsichtsbehörden getrof-
fen werden. Das Selbsteintrittsrecht der Fachaufsichtsbehörden bleibt unberührt.

§ 19
Fachaufsicht über Behörden der öffentlich-rechtlichen
Körperschaften ohne Gebietshoheit und Anstalten und

Stiftungen

 (1) Soweit die Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und die rechtsfähigen An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrnehmen,
unterstehen ihre Behörden der Fachaufsicht durch die zuständigen Behörden des Landes.

 (2) Fachaufsichtsbehörde ist, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, die fachlich
zuständige oberste Landesbehörde.

 (3) § 18 gilt entsprechend; dabei tritt an die Stelle der Kommunalaufsichtsbehörde die Behörde, die
die Aufsicht nach § 50 ausübt.

§ 20
Aufsicht über natürliche und juristische Personen

des Privatrechts

 Werden natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts sowie nichtrechtsfähigen Vereinigun-
gen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung übertragen, so ist bei der Übertragung eine Aufsicht sicher-
zustellen. Hierbei sind die Aufsichtsbehörde, der Umfang und die Mittel der Aufsicht festzulegen.

§ 21
Aufsicht bei der Ausführung von Bundesrecht

 Die Gemeinden, Kreise und Ämter sowie die Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietsho-
heit und die rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts unterstehen der Aufsicht
nach den §§ 17 bis 19 dieses Gesetzes, soweit ihnen die Durchführung von Bundesgesetzen übertra-
gen ist,

1. die das Land im Auftrage des Bundes ausführt ( Artikel 85 des Grundgesetzes),

 

2. zu deren Ausführung die Bundesregierung nach Artikel 84 Abs. 5 des Grundgesetzes Einzelwei-
sungen erteilen kann oder

 

3. die Aufgaben der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens, der zivilen Verteidigung
( Artikel 87 b Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und des Staatsschutzes betreffen.

 

Abschnitt III

Aufgabenübertragung und Zuständigkeit

Unterabschnitt 1



Aufgabenübertragung

§ 22
Bestimmung des Verwaltungsträgers

 (1) Bei der Übertragung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung soll der Träger nach dem Grund-
satz einer zweckmäßigen, wirtschaftlichen und ortsnahen Verwaltung bestimmt werden.

 (2) Soweit eine Aufgabe auf die Kreise und kreisfreien Städte zu übertragen ist, soll diese Übertra-
gung gleichzeitig auf die Städte mit mehr als 20000 Einwohnerinnen und Einwohnern erfolgen, es sei
denn, der Grundsatz des Absatzes 1 steht dem entgegen.

§ 23
Übertragung von Aufgaben auf Körperschaften,

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

 Den Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und den rechtsfähigen Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts dürfen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung nur durch Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes übertragen werden. Dies gilt nicht für Aufgaben, die in den Handlungs-
formen des privaten Rechts durchgeführt werden.

§ 24
Übertragung von Aufgaben auf natürliche und

juristische Personen des Privatrechts

 (1) Natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts sowie nichtrechtsfähigen Vereinigungen
können Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in den Handlungsformen des öffentli-
chen Rechts nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragen werden.

 (2) Eine Übertragung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in Handlungsformen
des privaten Rechts ist zulässig, sofern

1. die Aufgabe von dem übertragenden Träger der öffentlichen Verwaltung auch in den Hand-
lungsformen des privaten Rechts erfüllt werden darf,

 

2. die Zuständigkeit einer Behörde nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist und

 

3. die Eigenart der Aufgabe oder ein überwiegendes öffentliches Interesse der Übertragung nicht
entgegensteht.

 

 (3) Die rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben muß sichergestellt sein.

Unterabschnitt 2

Sachliche Zuständigkeit

§ 25
Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit

 (1) Die sachliche Zuständigkeit der Behörden wird durch die hierzu ergangenen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften bestimmt.

 (2) Die Zuständigkeit einer Behörde zur Ausführung von Rechtsvorschriften, die in die Rechte der ein-
zelnen Person eingreifen oder dazu ermächtigen, kann nur durch Rechtsvorschrift bestimmt werden.

§ 25 a
Experimentierklausel

 (1) Zur Erprobung einer ortsnahen Aufgabenerfüllung können



1. die Kreise auf die Gemeinden oder Ämter Aufgaben übertragen,

 

2. die Landrätinnen oder die Landräte auf die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister oder die
Amtsdirektorinnen oder Amtsdirektoren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvorste-
herinnen oder Amtsvorsteher Zuständigkeiten übertragen,

 

die ihnen durch Rechtsvorschrift des Landes zugewiesen sind. Eine solche Aufgaben- oder Zuständig-
keitsübertragung ist durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Beteiligten zu vereinbaren.

 (2) Der öffentlich-rechtliche Vertrag bezeichnet die Aufgabe oder Zuständigkeit, die übertragen wird.
Er ist auf höchstens zehn Jahre zu befristen. Er soll einen Kostenausgleich regeln. Er ist vom Kreis im
Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekanntzumachen.

 (3) Der öffentlich-rechtliche Vertrag bedarf der Zustimmung des Innenministeriums. Soweit er Aufga-
ben zur Erfüllung nach Weisung zum Gegenstand hat, erfolgt die Zustimmung im Einvernehmen mit
der obersten Fachaufsichtsbehörde.

§ 26
Grundsätze für die Bestimmung

der sachlichen Zuständigkeit von Landesbehörden

 (1) Die sachlich zuständige Landesbehörde ist nach den Grundsätzen einer zweckmäßigen und wirt-
schaftlichen Verwaltung zu bestimmen.

 (2) Untere Landesbehörden sollen nur für sachlich zuständig erklärt werden, wenn einer Übertragung
der Aufgaben auf Gemeinden, Kreise oder Ämter wichtige Gründe entgegenstehen.

 (3) Wird eine oberste Landesbehörde ermächtigt, ihre Befugnisse zu übertragen, so soll sie von dieser
Ermächtigung Gebrauch machen, es sei denn, die Grundsätze des Absatzes 1 stehen dem entgegen.

§ 27
Änderung der sachlichen Zuständigkeit von Landesbehörden

 (1) Werden Geschäftsbereiche von Ministerien neu abgegrenzt, so gehen die in Rechtsvorschriften ei-
nem Ministerium zugewiesenen Zuständigkeiten auf das nach der Abgrenzung zuständige Ministeri-
um über. Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident weist hierauf und auf den Zeitpunkt des
Überganges im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein hin.

 (2) Die einem Ministerium in Rechtsvorschriften zugewiesenen Zuständigkeiten werden durch eine
Änderung der Ressortbezeichnung des Ministeriums nicht berührt.

 (3) Das Innenministerium wird ermächtigt, bei Änderungen der Zuständigkeit oder der Ressortbe-
zeichnung von Ministerien im Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien durch Verordnung in Ge-
setzen und Verordnungen die Ressortbezeichnung des bisher zuständigen Ministeriums durch die Res-
sortbezeichnung des neu zuständigen Ministeriums oder die bisherige Ressortbezeichnung durch die
neue Ressortbezeichnung zu ersetzen.

 (4) Wird eine Landesoberbehörde oder eine untere Landesbehörde aufgelöst, so kann die Landesre-
gierung durch Verordnung diejenigen Zuständigkeiten, die der Behörde durch Rechtsvorschrift zuge-
wiesen waren, auf eine andere Behörde übertragen.

Unterabschnitt 3

Sachliche Zuständigkeit nach Bundesrecht

§ 28
Bestimmung der Zuständigkeit



 (1) Soweit zur Ausführung von Bundesrecht eine Behörde nicht bestimmt ist, kann die Landesregie-
rung durch Verordnung die zuständige Behörde bestimmen. Sie kann diese Befugnis durch Verord-
nung auf die fachlich zuständige oberste Landesbehörde übertragen.

 (2) Wenn nach Bundesrecht die höhere Verwaltungsbehörde oder die staatliche Mittelbehörde zu-
ständig ist, so wird diese Zuständigkeit von der fachlich zuständigen obersten Landesbehörde wahr-
genommen, soweit nicht die Landesregierung durch Verordnung eine andere Behörde bestimmt. Sie
kann diese Befugnis durch Verordnung auf die fachlich zuständige oberste Landesbehörde übertra-
gen.

 (3) Wenn nach Bundesrecht die untere Verwaltungsbehörde zuständig ist, so bestimmt die Landesre-
gierung durch Verordnung die zuständige Behörde. Sie kann diese Befugnis durch Verordnung auf die
fachlich zuständige oberste Landesbehörde übertragen.

 (4) Soweit zur Ausführung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften nach Bundesrecht eine
Behörde nicht bestimmt ist, kann die Landesregierung durch Verordnung die zuständige Behörde be-
stimmen. Sie kann diese Befugnis durch Verordnung auf die fachlich zuständige oberste Landesbehör-
de übertragen.

Unterabschnitt 4

Örtliche Zuständigkeit

§ 29
Grundsatz

 Die Zuständigkeit der Behörden beschränkt sich auf den räumlichen Wirkungsbereich oder auf die ih-
nen zugewiesenen Teile des räumlichen Wirkungsbereichs ihrer Träger (Bezirk). Abweichende Rechts-
vorschriften bleiben unberührt.

§ 30
Bestimmung der Bezirke

 (1) Bei der Errichtung oder Veränderung von Behörden und bei der Errichtung oder Umwandlung von
Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und von rechtsfähigen Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts sind ihre Bezirke zu bestimmen.

 (2) Für die Bestimmung der Bezirke gilt § 26 Abs. 1 entsprechend.

 (3) Die Bezirke sollen mit denen der Gemeinden, Kreise und Ämter abgestimmt werden.

§ 31
Örtliche Zuständigkeit

 (1) Örtlich zuständig ist

1. in Angelegenheiten, die sich auf unbewegliches Vermögen oder ein ortsgebundenes Recht oder
Rechtsverhältnis beziehen, die Behörde, in deren Bezirk das Vermögen oder der Ort liegt,

 

2. in Angelegenheiten, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer seiner Betriebs-
stätten, auf die Ausübung eines Berufes oder auf eine andere dauernde Tätigkeit beziehen, die
Behörde, in deren Bezirk das Unternehmen oder die Betriebsstätte betrieben oder der Beruf
oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder werden soll,

 

3. in anderen Angelegenheiten, die
a) eine natürliche Person betreffen, die Behörde, in deren Bezirk die natürliche Person ihren

gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte,

 

b) eine juristische Person oder eine Vereinigung betreffen, die Behörde, in deren Bezirk die
juristische Person oder die Vereinigung ihren Sitz hat oder zuletzt hatte,



 

 

4. in Angelegenheiten, bei denen sich die Zuständigkeit nicht aus den Nummern 1 bis 3 ergibt,
die Behörde, in deren Bezirk der Anlaß für die Amtshandlung hervortritt.

 

 (2) Sind nach Absatz 1 mehrere Behörden zuständig, so entscheidet die Behörde, die zuerst mit der
Sache befaßt worden ist, es sei denn, die gemeinsame zuständige Fachaufsichtsbehörde bestimmt,
daß eine andere örtlich zuständige Behörde zu entscheiden hat. Sie kann in den Fällen, in denen eine
gleiche Angelegenheit sich auf mehrere Betriebsstätten eines Betriebes oder Unternehmens bezieht,
eine der nach Absatz 1 Nr. 2 zuständigen Behörden als gemeinsame zuständige Behörde bestimmen,
wenn dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten zur einheitlichen Entscheidung geboten ist.
Diese Aufsichtsbehörde entscheidet ferner über die örtliche Zuständigkeit, wenn sich mehrere Be-
hörden für zuständig oder für unzuständig halten oder wenn die Zuständigkeit aus anderen Gründen
zweifelhaft ist. Fehlt eine gemeinsame Aufsichtsbehörde, so treffen die zuständigen Fachaufsichtsbe-
hörden die Entscheidung gemeinsam. Bei Selbstverwaltungsaufgaben der kommunalen Körperschaf-
ten ist zuständige Fachaufsichtsbehörde die Kommunalaufsichtsbehörde.

 (3) Ändern sich im Lauf des Verwaltungsverfahrens die die Zuständigkeit begründenden Umstände, so
kann die bisher zuständige Behörde das Verwaltungsverfahren fortführen, wenn dies unter Wahrung
der Interessen der Beteiligten der einfachen und zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens dient
und die nunmehr zuständige Behörde zustimmt.

 (4) Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maßnahmen jede Behörde örtlich zuständig, in deren
Bezirk der Anlaß für die Amtshandlung hervortritt. Die nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 örtlich zuständige Be-
hörde ist unverzüglich zu unterrichten.

 (5) Abweichende Rechtsvorschriften über die örtliche Zuständigkeit bleiben unberührt, bestehende
Verwaltungsvorschriften bleiben in Kraft. Sind danach mehrere Behörden zuständig, so gilt Absatz 2
entsprechend, soweit die in Satz 1 vorbehaltenen Vorschriften nichts anderes bestimmen.

Abschnitt IV
Unterabschnitt 1

Amtshilfe

§ 32
Amtshilfepflicht

 (1) Jede Behörde leistet anderen Behörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe).

 (2) Amtshilfe liegt nicht vor, wenn

1. Behörden einander innerhalb eines bestehenden Weisungsverhältnisses Hilfe leisten oder

 

2. die Hilfeleistung in Handlungen besteht, die der ersuchten Behörde als eigene Aufgabe oblie-
gen.

 

§ 33
Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe

 (1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann ersuchen, wenn sie

1. aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann,

 

2. aus tatsächlichen Gründen, besonders weil die zur Vornahme der Amtshandlung erforderlichen
Dienstkräfte oder Einrichtungen fehlen, die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann,

 



3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kenntnis von Tatsachen angewiesen ist, die ihr unbe-
kannt sind und die sie selbst nicht ermitteln kann,

 

4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder sonstige Beweismittel benötigt, die sich im
Besitz der ersuchten Behörde befinden, oder

 

5. die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem Aufwand vornehmen könnte als die ersuchte
Behörde.

 

 (2) Die ersuchte Behörde darf Hilfe nicht leisten, wenn

1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist oder

 

2. durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder eines Landes erhebliche Nachteile bereitet
würden.

 

Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von Urkunden oder Akten sowie zur Erteilung von
Auskünften nicht verpflichtet, wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim-
gehalten werden müssen.

 (3) Die ersuchte Behörde braucht Hilfe nicht zu leisten, wenn

1. eine andere Behörde die Hilfe wesentlich einfacher oder mit wesentlich geringerem Aufwand
leisten kann,

 

2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand leisten könnte oder

 

3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde durch die Hilfeleistung die
Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben ernstlich gefährden würde.

 

 (4) Die ersuchte Behörde darf die Hilfe nicht deshalb verweigern, weil sie das Ersuchen aus anderen
als den in Absatz 3 genannten Gründen oder weil sie die mit der Amtshilfe zu verwirklichende Maß-
nahme für unzweckmäßig hält.

 (5) Hält die ersuchte Behörde sich zur Hilfe nicht für verpflichtet, so teilt sie der ersuchenden Behörde
ihre Auffassung mit. Besteht diese auf der Amtshilfe, so entscheidet über die Verpflichtung zur Amts-
hilfe die gemeinsame zuständige Fachaufsichtsbehörde oder, sofern eine solche nicht besteht, die für
die ersuchte Behörde zuständige Fachaufsichtsbehörde. Bei Selbstverwaltungsaufgaben der kommu-
nalen Körperschaften ist zuständige Fachaufsichtsbehörde nach Satz 2 die Kommunalaufsichtsbehör-
de.

§ 33 a
Auswahl der Behörde

 Kommen für die Amtshilfe mehrere Behörden in Betracht, so soll nach Möglichkeit eine Behörde der
untersten Verwaltungsstufe des Verwaltungszweiges ersucht werden, dem die ersuchende Behörde
angehört.

§ 34
Durchführung der Amtshilfe

 (1) Die Zulässigkeit der Maßnahme, die durch die Amtshilfe verwirklicht werden soll, richtet sich nach
dem für die ersuchende Behörde, die Durchführung der Amtshilfe nach dem für die ersuchte Behörde
geltenden Recht.



 (2) Die ersuchende Behörde trägt gegenüber der ersuchten Behörde die Verantwortung für die Recht-
mäßigkeit der zu treffenden Maßnahme. Die ersuchte Behörde ist für die Durchführung der Amtshilfe
verantwortlich.

§ 35
Kosten der Amtshilfe

 (1) Die ersuchende Behörde hat der ersuchten Behörde für die Amtshilfe keine Verwaltungsgebühr zu
entrichten. Auslagen hat sie der ersuchten Behörde auf Anforderung zu erstatten, wenn sie im Einzel-
fall 35 Euro übersteigen. Leisten Behörden desselben Trägers der öffentlichen Verwaltung einander
Amtshilfe, so werden Auslagen nicht erstattet.

 (2) Nimmt die ersuchte Behörde zur Durchführung der Amtshilfe eine kostenpflichtige Amtshandlung
vor, so stehen ihr die von einer dritten Person hierfür geschuldeten Kosten (Verwaltungsgebühren, Be-
nutzungsgebühren und Auslagen) zu.

§ 36
Amtshilfe zwischen Behörden des Bundes und der Länder

 Amtshilfe ist auch gegenüber den Behörden des Bundes und der anderen Länder zu leisten. Im Falle
des § 33 Abs. 5 entscheidet die für die ersuchte Behörde zuständige Aufsichtsbehörde. Verwaltungs-
abkommen, nach denen Auslagen nicht oder nur dann zu erstatten sind, wenn sie einen höheren Be-
trag als 35 Euro übersteigen, bleiben unberührt.

Unterabschnitt 2

Europäische Verwaltungszusammenarbeit

§ 36 a
Grundsätze der Hilfeleistung

 (1) Jede Behörde leistet Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Ersuchen Hilfe,
soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft geboten ist.

 (2) Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union können um Hilfe ersucht werden, so-
weit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft zugelassen ist. Um Hilfe ist
zu ersuchen, soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft geboten ist.

 (3) Die §§ 33, 34 und 35 Abs. 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaft nicht entgegenstehen.

§ 36 b
Form und Behandlung der Ersuchen

 (1) Ersuchen sind in deutscher Sprache an Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on zu richten; soweit erforderlich, ist eine Übersetzung beizufügen. Die Ersuchen sind gemäß den ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben und unter Angabe des maßgeblichen Rechtsaktes zu begründen.

 (2) Ersuchen von Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union dürfen nur erledigt wer-
den, wenn sich ihr Inhalt in deutscher Sprache aus den Akten ergibt. Soweit erforderlich, soll bei Ersu-
chen in einer anderen Sprache von der ersuchenden Behörde eine Übersetzung verlangt werden.

 (3) Ersuchen von Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union können abgelehnt wer-
den, wenn sie nicht ordnungsgemäß und unter Angabe des maßgeblichen Rechtsaktes begründet
sind und die erforderliche Begründung nach Aufforderung nicht nachgereicht wird.

 (4) Einrichtungen und Hilfsmittel der Kommission zur Behandlung von Ersuchen sollen genutzt wer-
den. Informationen sollen elektronisch übermittelt werden.

§ 36 c
Kosten der Hilfeleistung



 Ersuchende Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Verwaltungsgebühren
oder Auslagen nur zu erstatten, soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der Europäischen Ge-
meinschaft verlangt werden kann.

§ 36 d
Mitteilungen von Amts wegen

 (1) Die zuständige Behörde teilt den Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union
und der Kommission Angaben über Sachverhalte und Personen mit, soweit dies nach Maßgabe von
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft geboten ist. Dabei sollen die hierzu eingerichteten Infor-
mationsnetze genutzt werden.

 (2) Übermittelt eine Behörde Angaben nach Absatz 1 an die Behörde eines anderen Mitgliedstaats
der Europäischen Union, unterrichtet sie die Betroffenen über die Tatsache der Übermittlung, soweit
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft dies vorsehen; dabei ist auf die Art der Angaben sowie
auf die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Übermittlung hinzuweisen.

§ 36 e
Anwendbarkeit

 Die Regelungen dieses Abschnitts sind mit Inkrafttreten des jeweiligen Rechtsaktes der Europäischen
Gemeinschaft, wenn dieser unmittelbare Wirkung entfaltet, im Übrigen mit Ablauf der jeweiligen Um-
setzungsfrist anzuwenden. Sie gelten auch im Verhältnis zu den anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, soweit Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft
auch auf diese Staaten anzuwenden sind.

Abschnitt V

Körperschaften ohne Gebietshoheit und Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts

Unterabschnitt 1

Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit

§ 37
Begriff

 (1) Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit sind rechtsfähige, mitgliedschaftlich
organisierte Verwaltungseinheiten, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfüllen.

 (2) Für die Körperschaft handeln die nach Gesetz oder Satzung dazu berufenen Organe.

§ 38
Errichtung

 (1) Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit können nur errichtet werden

1. durch Gesetz oder

 

2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Verwaltungsakt oder durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag.

 

 (2) Das Gesetz soll die für den Verwaltungsakt und die Aufsicht zuständige Behörde bestimmen.

 (3) Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit ist in dem Gesetz, dem Verwal-
tungsakt oder dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ausdrücklich als Körperschaft des öffentlichen
Rechts zu bezeichnen.

 (4) Entsteht eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit nicht durch Gesetz, so ist
ihre Errichtung im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekanntzumachen, sofern sich der Bezirk der Kör-



perschaft auf das ganze Land erstreckt. Beschränkt sich der Bezirk der Körperschaft auf einen Teil des
Landes, so genügt eine örtliche Bekanntmachung.

§ 39
Aufhebung

 (1) Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit kann nur aufgehoben werden

1. durch Gesetz oder

 

2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Verwaltungsakt (Entziehung der Rechtsfähigkeit) oder
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.

 

 (2) Soweit ein Gesetz nichts anderes bestimmt, erfolgt die Entziehung der Rechtsfähigkeit durch die
für den Verwaltungsakt nach § 38 zuständige Behörde. Für die Bekanntmachung der Aufhebung gilt §
38 Abs. 4 entsprechend.

 (3) Mit der Aufhebung der Körperschaft fällt deren Vermögen, soweit nichts anderes durch Rechtsvor-
schrift oder den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Aufhebung bestimmt ist, an das Land.

§ 40
Satzung

 (1) Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit müssen ihre innere Organisation durch
Satzung regeln. Diese Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie muß Bestimmun-
gen über Namen, Sitz, Aufgaben, Mitgliedschaft und Organe der Körperschaft und deren Befugnisse
enthalten.

 (2) Durch Rechtsvorschrift kann auch die Aufsichtsbehörde zum Erlaß und zur Änderung der Satzung
ermächtigt werden.

Unterabschnitt 2

Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts

§ 41
Begriff

 (1) Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts sind von einem oder mehreren Trägern der öffentli-
chen Verwaltung errichtete Verwaltungseinheiten mit eigener Rechtspersönlichkeit, die mit einem Be-
stand an sachlichen Mitteln und Dienstkräften Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfüllen.

 (2) Für die rechtsfähige Anstalt handeln die nach aufgrund einer Rechtsvorschrift dazu berufenen Or-
gane.

§ 42
Errichtung

 (1) Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts können nur errichtet werden

1. durch Gesetz oder

 

2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Satzung, Verwaltungsakt oder durch öffentlich-rechtli-
chen Vertrag.

 

 (2) Das Gesetz soll die für den Verwaltungsakt und die Aufsicht zuständige Behörde bestimmen.



 (3) Eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts ist in dem Gesetz der Satzung, dem Verwaltungs-
akt oder dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ausdrücklich als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts zu bezeichnen.

 (4) Entsteht eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nicht durch Gesetz, so ist ihre Errich-
tung im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekanntzumachen, sofern sich der Bezirk der Anstalt auf das
ganze Land erstreckt. Beschränkt sich der Bezirk der Anstalt auf einen Teil des Landes, so genügt eine
örtliche Bekanntmachung.

§ 43
Aufhebung

 (1) Eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts kann nur aufgehoben werden

1. durch Gesetz oder

 

2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Satzung, durch Verwaltungsakt (Entziehung der
Rechtsfähigkeit) oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.

 

 (2) Soweit ein Gesetz nichts anderes bestimmt, erfolgt die Entziehung der Rechtsfähigkeit durch die
für den Verwaltungsakt nach § 42 zuständige Behörde. Für die Bekanntmachung der Aufhebung gilt §
42 Abs. 4 entsprechend.

 (3) Soweit durch Rechtsvorschrift oder den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Aufhebung nichts
anderes bestimmt ist, fällt das Vermögen der Anstalt mit deren Aufhebung an den Träger der öffentli-
chen Verwaltung, der die Anstalt errichtet hat; ist die Anstalt von mehreren Trägern errichtet worden,
so fällt das Vermögen zu gleichen Teilen an die beteiligten Träger.

§ 44
Satzungen

 (1) Die innere Organisation der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts muß durch Satzung
geregelt werden. Sie muß Bestimmungen über Namen, Sitz, Aufgaben und Organe der Anstalt und
deren Befugnisse enthalten.

 (2) Das Gesetz, das der Errichtung der Anstalt zugrunde liegt, soll bestimmen, wer zum Erlaß und zur
Änderung der Satzung befugt ist. Fehlt eine solche Bestimmung, so ist die Aufsichtsbehörde zum Er-
laß und zur Änderung der Satzung befugt.

 (3) Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, sofern sie nicht von ihr selbst erlas-
sen worden oder durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

 (4) Die Organe der Anstalt sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, berechtigt,
den Gegenstand und Umfang der von der Anstalt zu erbringenden Leistung sowie bei nutzbaren An-
stalten die Voraussetzungen der Benutzung und die Pflichten und Rechte der Benutzerinnen und Be-
nutzer gegenüber der Anstalt durch Satzung zu regeln (Benutzungsordnung). Für die Genehmigung
der Benutzungsordnung gilt Absatz 3 entsprechend.

§ 45
Benutzungsordnungen für nichtrechtsfähige Anstalten

 Die Träger der öffentlichen Verwaltung, die eine nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts ver-
walten, sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, berechtigt, Gegenstand und
Umfang der von der Anstalt zu erbringenden Leistung sowie bei nutzbaren Anstalten die Vorausset-
zungen der Benutzung und die Pflichten und Rechte der Benutzerinnen und Benutzer gegenüber der
Anstalt durch Satzung zu regeln (Benutzungsordnung).

Unterabschnitt 3

Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts



§ 46
Begriff

 (1) Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts sind auf einen Stiftungsakt gegründete, aufgrund
öffentlichen Rechts errichtete oder anerkannte Verwaltungseinheiten mit eigener Rechtspersönlich-
keit, die mit einem Kapital- oder Sachbestand Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfüllen.

 (2) Für die rechtsfähige Stiftung handeln die nach Gesetz oder Satzung dazu berufenen Organe.

§ 47
Errichtung

 (1) Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts können nur durch Gesetz oder aufgrund eines Ge-
setzes errichtet werden. Entsteht eine Stiftung nicht durch Gesetz, so ist außer dem Stiftungsakt ein
Verwaltungsakt erforderlich, es sei denn, daß die Stiftung unter Mitwirkung der für den Verwaltungs-
akt zuständigen Behörde errichtet wird.

 (2) Das Gesetz soll die für den Verwaltungsakt und die Aufsicht zuständige Behörde bestimmen.

 (3) Eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts ist in dem Gesetz oder in dem Verwaltungsakt
ausdrücklich als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts zu bezeichnen.

 (4) Entsteht eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts nicht durch Gesetz, so ist ihre Errich-
tung im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekanntzumachen, sofern sich der Bezirk der Stiftung auf
das ganze Land erstreckt. Beschränkt sich der Bezirk der Stiftung auf einen Teil des Landes, so genügt
eine örtliche Bekanntmachung.

§ 48
Aufhebung

 (1) Eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts kann nur aufgehoben werden

1. durch Gesetz oder

 

2. aufgrund eines Gesetzes entweder durch Selbstauflösung oder durch Verwaltungsakt (Entzie-
hung der Rechtsfähigkeit).

 

Die Selbstauflösung der Stiftung bedarf der Genehmigung durch die für den Verwaltungsakt nach § 47
zuständige Behörde.

 (2) Soweit ein Gesetz nichts anderes bestimmt, erfolgt die Entziehung der Rechtsfähigkeit durch die
für den Verwaltungsakt nach § 47 zuständige Behörde. Für die Bekanntmachung der Aufhebung gilt §
47 Abs. 4.

 (3) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, fällt das Vermögen der Stiftung mit der
Aufhebung an das Land.

 (4) Für die Umwandlung einer rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts, für die Änderung des
Stiftungszweckes und für die Zusammenlegung einer Stiftung mit einer anderen rechtsfähigen Stif-
tung des öffentlichen Rechts gilt § 47 entsprechend.

§ 49
Satzungen

 (1) Die innere Organisation der rechtsfähigen Stiftungen des öffentlichen Rechts muß durch Satzung
geregelt werden. Sie muß Bestimmungen über Namen, Sitz, Aufgaben, Vermögen und Organe der
Stiftung und deren Befugnisse enthalten.

 (2) Das Gesetz, das der Errichtung der Stiftung zugrunde liegt, soll bestimmen, wer zum Erlaß und
zur Änderung der Satzung befugt ist. Fehlt eine solche Bestimmung, so ist die Aufsichtsbehörde zum
Erlaß und zur Änderung der Satzung befugt. Ist die Satzung durch die Stifterin oder den Stifter oder



durch Organe der Stiftung erlassen oder geändert worden, so bedarf sie der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde.

 (3) Die Organe der Stiftung sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, berech-
tigt, den Gegenstand und Umfang der von der Stiftung zu erbringenden Leistung sowie bei nutzbaren
Stiftungen die Voraussetzungen der Nutzung und die Pflichten und Rechte der Nutzungsberechtigten
gegenüber der Stiftung durch Satzung zu regeln (Nutzungsordnung). Für die Genehmigung der Nut-
zungsordnung gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend.

Unterabschnitt 4

Aufsicht über Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne
Gebietshoheit und über rechtsfähige Anstalten und

Stiftungen des öffentlichen Rechts

§ 50
Aufsicht

 Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und rechtsfähige Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts unterstehen der Aufsicht des Landes nach Maßgabe der §§ 51 und 52.

§ 51
Zuständigkeit

 (1) Die Aufsicht wird durch die fachlich zuständige oberste Landesbehörde ausgeübt, soweit durch
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

 (2) Die nach Absatz 1 zuständige Behörde kann durch Verordnung bestimmen, daß Aufgaben der Auf-
sicht von anderen Landesbehörden oder von einem anderen Träger der öffentlichen Verwaltung als
Landesaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen werden.

§ 52
Umfang der Aufsicht

 Die Aufsicht erstreckt sich darauf, daß Gesetz und Satzung beachtet und die den Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen übertragenen Aufgaben erfüllt werden. Die §§ 122 bis 131 der Gemeindeord-
nung finden entsprechende Anwendung, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. § 131 der
Gemeindeordnung ist auf Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen des öffentlichen Rechts nicht
anzuwenden.

Zweiter Teil

Verwaltungshandeln

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

Unterabschnitt 1

Elektronische Kommunikation

§ 52 a
Elektronische Kommunikation

 (1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit die Empfängerin oder der Empfän-
ger hierfür einen Zugang eröffnet.

 (2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift et-
was anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektro-
nische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu verse-



hen. Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person der Signaturschlüsselin-
haberin oder des Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht, ist nicht zulässig.

 (3) Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht geeignet,
teilt sie dies der Absenderin oder dem Absender unter Angabe der für sie geltenden technischen Rah-
menbedingungen unverzüglich mit. Macht eine Empfängerin oder ein Empfänger geltend, sie oder er
könne das von der Behörde übermittelte elektronische Dokument nicht bearbeiten, hat sie es ihr oder
ihm erneut in einem geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück zu übermitteln.

 (4) Soweit der zuständigen Behörde ein Antrag in elektronischer Form übermittelt wurde, kann sie er-
forderliche Mehrfertigungen sowie die Übermittlung der dem Antrag beizufügenden Unterlagen auch
in Papierform verlangen.

 (5) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass ein auf Lan-
desrecht beruhendes Schriftformerfordernis auch durch andere als mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehene elektronische Dokumente gewahrt werden kann. Die Identität der Urhebe-
rin oder des Urhebers des elektronischen Dokuments sowie die Unversehrtheit und Authentizität der
Daten ist auf eine der Schriftform gleichwertige Weise sicherzustellen. Die Rechtsverordnung regelt
auch die technischen Einzelheiten.

Unterabschnitt 1a

Verwaltungshandeln durch Verordnung

§ 53
Begriff der Verordnung

 Verordnung ist eine Anordnung an eine unbestimmte Anzahl von Personen zur Regelung einer unbe-
stimmten Anzahl von Fällen, die aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung von Landesbehörden oder
Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter in den ihnen zur Erfüllung nach Weisung übertragenen
Angelegenheiten getroffen wird.

§ 54
Landesverordnungen

 (1) Landesbehörden erlassen Verordnungen für das Landesgebiet oder für Teile des Landesgebietes
(Landesverordnungen).

 (2) Landesverordnungen über die öffentliche Sicherheit erlassen die Landesbehörden im Benehmen
mit dem fachlich zuständigen Ministerium und dem Innenministerium, soweit durch Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt nicht für die Verordnungen der Bergbehörden.

 (3) Landesverordnungen über die öffentliche Sicherheit mit Ausnahme der Verordnungen der Bergbe-
hörden sind auf Verlangen des Landtages aufzuheben.

§ 55
Kreis-, Stadt-, Gemeinde- und Amtsverordnungen

 (1) Verordnungen der Kreise werden von der Landrätin oder dem Landrat für das Kreisgebiet oder für
Teile des Kreisgebietes erlassen (Kreisverordnungen).

 (2) Verordnungen der Städte, der übrigen Gemeinden und der Ämter (Stadt-, Gemeinde- und Amts-
verordnungen) werden von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder den Amtsdirektorinnen
oder Amtsdirektoren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern den Amtsvorsteherinnen oder Amtsvorste-
hern für das Gemeinde- oder Amtsgebiet oder für Teile von ihnen erlassen.

 (3) Verordnungen sind in den Kreisen dem Kreistag, in den Ämtern dem Amtsausschuss, in den Städ-
ten der Stadtvertretung und in den übrigen Gemeinden der Gemeindevertretung vorzulegen. § 27
Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung, § 22 Abs. 1 Satz 3 der Kreisordnung und § 10 Abs. 1 der Amts-
ordnung gelten entsprechend. Ist Gefahr im Verzug, so kann von dieser Vorlage abgesehen werden
(dringliche Verordnung). Die Vorlage ist jedoch unverzüglich nachzuholen.



 (4) Verordnungen über die öffentliche Sicherheit der Kreise und der Städte mit mehr als 20 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern bedürfen der Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde,
die der Ämter und der übrigen amtsfreien Gemeinden der Genehmigung der Landrätin oder des Land-
rats. Bei dringlichen Verordnungen (Absatz 3 Satz 4) kann die Genehmigung nachträglich eingeholt
werden. Wird sie nicht erteilt, so ist die Verordnung aufzuheben.

§ 56
Form der Verordnungen

 (1) Verordnungen müssen

1. als Landes-, Stadt-, Gemeinde-, Kreis- oder Amtsverordnung in der Überschrift gekennzeichnet
sein,

 

2. die Gesetzesbestimmungen angeben, welche die Ermächtigung zum Erlaß der Verordnung ent-
halten,

 

3. auf die erteilte Genehmigung, Zustimmung oder das Einvernehmen mit anderen Stellen hin-
weisen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist; im Falle des § 55 Abs. 4 Satz 2 ist darauf hin-
zuweisen, daß es sich um eine dringliche Verordnung handelt,

 

4. das Datum angeben, unter dem sie ausgefertigt sind, und

 

5. die Behörde bezeichnen, die die Verordnung erlassen hat.

 

 (2) Verordnungen sollen

1. in der Überschrift ihren wesentlichen Inhalt kennzeichnen und

 

2. den örtlichen Geltungsbereich angeben; ist der Geltungsbereich nicht angegeben, so gelten die
Verordnungen für den gesamten Bezirk der erlassenden Behörde.

 

§ 57
Verbot des Widerspruchs mit anderen Rechtsvorschriften

 (1) Verordnungen dürfen keine Bestimmungen enthalten, die mit Gesetzen im Widerspruch stehen.
Stadt-, Gemeinde-, Kreis- und Amtsverordnungen dürfen keine Bestimmungen enthalten, die mit Lan-
desverordnungen im Widerspruch stehen. Dies gilt entsprechend für Stadt-, Gemeinde- und Amtsver-
ordnungen im Verhältnis zu Kreisverordnungen.

 (2) Eine Landesverordnung darf durch Stadt-, Gemeinde-, Kreis- oder Amtsverordnungen nur ergänzt
werden, soweit die Landesverordnung dies ausdrücklich zuläßt. Dies gilt entsprechend für die Ergän-
zung einer Kreisverordnung durch Stadt-, Gemeinde- oder Amtsverordnungen.

§ 58
Inhalt der Verordnungen

 (1) Verordnungen müssen in ihrem Inhalt bestimmt sein.

 (2) Verweisungen auf Bekanntmachungen, Festsetzungen oder sonstige Anordnungen außerhalb von
Gesetzen und Verordnungen sind unzulässig, soweit diese Anordnungen Gebote oder Verbote von un-
beschränkter Dauer enthalten.

 (3) Soweit Verordnungen der obersten Landesbehörden oder der Landesoberbehörden bauliche sowie
sonstige technische Anlagen oder Geräte betreffen, kann in ihnen hinsichtlich der technischen Vor-
schriften auf Bekanntmachungen besonderer sachverständiger Stellen hingewiesen werden. Solche
Bekanntmachungen werden mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für Schleswig-Holstein rechtsver-



bindlich. Auf die Veröffentlichung ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein hinzu-
weisen.

 (4) Verordnungen über die öffentliche Sicherheit dürfen nicht lediglich zu dem Zweck erlassen wer-
den, den Behörden die ihnen obliegende Aufsicht zu erleichtern.

§ 59

 - gestrichen -

§ 60
Amtliche Bekanntmachung

 (1) Landesverordnungen sind im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein zu verkünden.

 (2) Stadt-, Gemeinde-, Kreis- und Amtsverordnungen sind örtlich zu verkünden.

 (3) Bei Gefahr im Verzug kann die Verkündung durch Bekanntmachung in Tageszeitungen, im Hör-
funk, im Fernsehen, durch Lautsprecher oder in anderer, ortsüblicher Art ersetzt werden (Ersatzver-
kündung). Die Verordnung ist sodann unverzüglich nach Absatz 1 oder 2 bekanntzumachen. Hierbei
sind der Zeitpunkt und die Art der Ersatzverkündung anzugeben.

§ 61
Inkrafttreten

 Verordnungen treten, soweit in ihnen nichts anderes bestimmt ist, mit dem vierzehnten Tag nach Ab-
lauf des Tages in Kraft, an dem das Verkündungsblatt ausgegeben worden ist. Verordnungen, in de-
nen eine Verordnung nach § 55 Abs. 4 Satz 3 aufgehoben wird, treten, falls in ihnen nichts anderes
bestimmt ist, mit ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Verordnungen, die nach § 60 Abs. 3 ver-
kündet worden sind, treten, soweit in ihnen nichts anderes bestimmt ist, mit der Ersatzverkündung in
Kraft.

§ 62
Geltungsdauer

 (1) In den Verordnungen ist die Geltungsdauer zu bestimmen. Sie darf fünf Jahre nicht überschreiten.
Mit Ablauf der Geltungsdauer, im Falle der Verlängerung spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten,
verlieren die Verordnungen ihre Gültigkeit.

 (2) Absatz 1 gilt nicht für Verordnungen, die

1. aufgrund oder zur Umsetzung von Rechtsvorschriften der Europäischen Union,

 

2. aufgrund oder zur Umsetzung von Rechtsvorschriften des Bundes,

 

3. zur Bestimmung von Behördenzuständigkeiten oder

 

4. zur Errichtung von Behörden

 

erlassen werden.

 (3) Abweichend von Absatz 1 verlieren Verordnungen, die bis zum 1. Januar 2004 erlassen sind, mit
Ablauf des 31. Dezember 2009 ihre Gültigkeit; dies gilt nicht für Verordnungen nach Absatz 2. Verord-
nungen über die öffentliche Sicherheit, die am 1. Januar 2004 länger als vier Jahre in Kraft sind, verlie-
ren mit Ablauf des 31. Dezember 2004 ihre Gültigkeit.

§ 63
Wirkung bei Gebietsänderungen



 (1) Wird das Gebiet einer Gemeinde, eines Kreises oder eines Amtes durch Grenzänderung erweitert,
so gelten die für das bisherige Gebiet erlassenen Verordnungen auch in den eingegliederten Gebiets-
teilen. Die in den eingegliederten Gebietsteilen bisher geltenden Verordnungen treten außer Kraft.

 (2) Werden Gemeinden, Kreise oder Ämter aufgelöst und aus ihnen mehrere neue Körperschaften
gebildet, so bleiben die vor der Auflösung geltenden Verordnungen in den neuen Körperschaften in
Kraft.

 (3) Wird aus mehreren Gemeinden, Kreisen oder Ämtern oder aus Teilen mehrerer Gemeinden, Kreise
oder Ämter eine neue Körperschaft gebildet, so gelten die in den einzelnen Teilen in Kraft befindlichen
Verordnungen mit Ablauf von einem Jahr nach der Zusammenlegung als aufgehoben.

 (4) Abweichende Regelungen durch Gesetz bleiben unberührt.

§ 64
Sonstige allgemeinverbindliche Anordnungen

 Soweit aufgrund von Rechtsvorschriften Behörden allgemeinverbindliche rechtswirksame Festset-
zungen, Bekanntmachungen oder sonstige Anordnungen erlassen dürfen, gelten § 56 Abs. 1 Nr. 3, 4
und 5 und Abs. 2 sowie § 58 Abs. 1 und 2 entsprechend. Sie müssen auf die Rechtsvorschriften Bezug
nehmen, die die Ermächtigung enthalten. Für die Bekanntmachung gilt § 60 Abs. 2 und 3.

Unterabschnitt 2

Verwaltungshandeln durch Satzung

§ 65
Begriff der Satzung

 (1) Satzung ist eine Anordnung, Festsetzung oder andere Maßnahme zur Regelung einer unbestimm-
ten Anzahl von Fällen, die aufgrund eines Gesetzes im Bereich der eigenen Angelegenheiten der Ge-
meinden, Kreise, Ämter sowie der Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und der
rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts getroffen wird.

 (2) Andere Angelegenheiten dürfen durch Satzung nur geregelt werden, soweit dies gesetzlich aus-
drücklich zugelassen ist.

§ 66
Form der Satzungen

 (1) Satzungen müssen

1. in der Überschrift als Satzung gekennzeichnet sein,

 

2. die Rechtsvorschriften angeben, welche zum Erlaß der Satzung berechtigen,

 

3. auf die erfolgte Beschlußfassung, Genehmigung, Zustimmung oder das Einvernehmen mit an-
deren Stellen hinweisen, soweit diese durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind,

 

4. das Datum angeben, unter dem sie ausgefertigt sind, und

 

5. den Träger der öffentlichen Verwaltung bezeichnen, der die Satzung erlassen hat.

 

 (2) Satzungen sollen

1. in der Überschrift ihren wesentlichen Inhalt kennzeichnen und

 



2. bei Gemeinden, Kreisen und Ämtern den örtlichen Geltungsbereich angeben; ist der Geltungs-
bereich nicht angegeben, so gelten die Satzungen für deren gesamten Bezirk.

 

§ 67
Inhalt der Satzungen

 (1) Satzungen dürfen keine Bestimmungen enthalten, die mit Gesetzen oder Verordnungen im Wider-
spruch stehen.

 (2) Satzungen müssen in ihrem Inhalt bestimmt sein.

 (3) Geldbußen oder Zwangsgeld dürfen in Satzungen nur angedroht werden, soweit dies durch Gesetz
zugelassen ist.

 (4) Satzungen der Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts dürfen, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, nur innere Organisationsregeln sowie Benutzungs- und Abgaberegelungen ent-
halten.

§ 68
Amtliche Bekanntmachung

 Satzungen sind bekannt zu machen. Sofern sich ihr Geltungsbereich auf das ganze Land erstreckt,
sind sie im Amtsblatt für Schleswig-Holstein oder im Internet mit einem hierauf verweisenden Hinweis
im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt zu machen. Beschränkt sich der Geltungsbereich auf
einen Teil des Landes, genügt eine örtliche Bekanntmachung; abweichende Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt. Im Falle einer Internetbekanntmachung muss die hierfür genutzte Internetseite in aus-
schließlicher Verantwortung des Satzungsgebers betrieben werden und dessen sämtliche Bekanntma-
chungen an zentraler Stelle beinhalten. Die Satzungen müssen dort auf Dauer vorgehalten werden;
dies gilt nicht für jährlich neu zu erlassene Satzungen. § 60 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 69
Inkrafttreten

 Satzungen treten, soweit in ihnen nichts anderes bestimmt ist, mit dem Tag nach der Bekanntma-
chung in Kraft.

§ 70
Wirkung bei Gebietsänderungen

 Soweit durch Gesetz oder Gebietsänderungsvertrag nichts Abweichendes bestimmt ist, gilt bei Ge-
bietsänderungen für die Satzungen der Gemeinden, Kreise und Ämter § 63 entsprechend.

Unterabschnitt 3

Bewilligungsrichtlinien

§ 71
Bewilligungsrichtlinien

 Für Anordnungen einer Behörde, die für eine unbestimmte Anzahl von Fällen Voraussetzungen und
Umfang der Leistungen eines Trägers der öffentlichen Verwaltung an die einzelne Person festlegen
(Bewilligungsrichtlinien), gilt § 68 entsprechend.

Unterabschnitt 4

Verwaltungshandeln durch Verwaltungsakt und
öffentlich-rechtlichen Vertrag

I. Allgemeine Grundsätze

§ 72



Grundsatz der Gesetzmäßigkeit

 Die Behörde ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an Gesetz und Recht gebunden. Sie darf in die Rech-
te der einzelnen Person nur eingreifen und ihr Pflichten nur auferlegen, soweit es gesetzlich zulässig
ist.

§ 73

Ermessen

 (1) Die Behörde entscheidet, soweit Rechtsvorschriften nicht bestimmen, daß oder in welcher Weise
sie tätig zu werden hat, im Rahmen der ihr erteilten Ermächtigung nach sachlichen Gesichtspunkten
unter Abwägung der öffentlichen Belange und der Interessen der einzelnen Person über die von der
Behörde zu treffenden Maßnahmen (pflichtgemäßes Ermessen).

 (2) Die Maßnahme darf nicht zu einer Beeinträchtigung der einzelnen Person oder der Allgemeinheit
führen, die zu dem beabsichtigten Erfolg in einem offenbaren Mißverhältnis steht.

 (3) Die Behörde hat unter mehreren zulässigen und geeigneten Maßnahmen tunlichst diejenigen an-
zuwenden, die die Allgemeinheit und die einzelne Person am wenigsten beeinträchtigen.

II. Das Verwaltungsverfahren

1. Verfahrensgrundsätze

§ 74

Begriff des Verwaltungsverfahrens

 Das Verwaltungsverfahren ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung
der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlaß eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluß
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne des § 121 Satz 2 gerichtet ist; es schließt den Erlaß
des Verwaltungsaktes oder den Abschluß des öffentlich-rechtlichen Vertrages ein.

§ 75

Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens

 Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine besonderen Rechts-
vorschriften für die Form des Verfahrens bestehen. Es ist einfach, zweckmäßig und zügig durchzufüh-
ren.

§ 76

Beteiligungsfähigkeit

 Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind

1. natürliche und juristische Personen,

 

2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann,

 

3. Behörden.

 

§ 77

Handlungsfähigkeit

 (1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind



1. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig sind,

 

2. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind,
soweit sie für den Gegenstand des Verfahrens durch Vorschriften des bürgerlichen Rechts als
geschäftsfähig oder durch Vorschriften des öffentlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt
sind,

 

3. juristische Personen und Vereinigungen (§ 76 Nr. 2) durch ihre gesetzlichen Vertreterinnen oder
Vertreter oder durch besonders Beauftragte,

 

4. Behörden durch ihre Leiterinnen oder Leiter, deren Vertreterinnen oder Vertreter oder Beauf-
tragte.

 

 (2) Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuches den Gegenstand
des Verfahrens, so ist eine geschäftsfähige betreute Person nur insoweit zur Vornahme von Verfah-
renshandlungen fähig, als sie nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts ohne Einwilligung der
Betreuerin oder des Betreuers handeln kann oder durch die Vorschriften des öffentlichen Rechts als
handlungsfähig anerkannt ist.

 (3) Die §§ 53 und 55 der Zivilprozeßordnung gelten entsprechend.

§ 78

Beteiligte

 (1) Beteiligte sind

1. Antragstellerinnen oder Antragsteller und Antragsgegnerinnen oder Antragsgegner,

 

2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will oder gerichtet hat,

 

3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schließen will oder ge-
schlossen hat,

 

4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren hinzugezogen worden sind.

 

 (2) Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche Interessen durch
den Ausgang des Verfahrens berührt werden können, als Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang des
Verfahrens rechtsgestaltende Wirkung für eine dritte Person, so ist diese auf Antrag als Beteiligte oder
Beteiligter zu dem Verfahren hinzuzuziehen; soweit diese Person der Behörde bekannt ist, hat diese
sie von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen.

 (3) Wer anzuhören ist, ohne daß die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, wird dadurch nicht
Beteiligte oder Beteiligter.

§ 79

Bevollmächtigte und Beistände

 (1) Beteiligte können sich, soweit es sich nicht um unvertretbare Handlungen handelt, durch eine Be-
vollmächtigte oder einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das
Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas
anderes ergibt. Die oder der Bevollmächtigte hat auf Verlangen die Vollmacht schriftlich nachzuwei-
sen. Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht.

 (2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod der Vollmachtgeberin oder des Vollmachtgebers noch
durch eine Veränderung in ihrer oder seiner Handlungsfähigkeit oder gesetzlichen Vertretung aufge-
hoben; die oder der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn sie oder er für die Rechtsnachfolgerin oder den



Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren auftritt, die Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubrin-
gen.

 (3) Ist für das Verfahren eine Bevollmächtigte oder ein Bevollmächtigter bestellt, so soll sich die Be-
hörde an sie oder ihn wenden. Sie kann sich an die Beteiligte oder den Beteiligten selbst wenden, so-
weit sie oder er zur Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet sich die Behörde an die Beteiligte oder den
Beteiligten, so soll die Bevollmächtigte oder der Bevollmächtigte verständigt werden. Vorschriften
über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben unberührt.

 (4) Eine Beteiligte oder ein Beteiligter kann, soweit es sich nicht um unvertretbare Handlungen han-
delt, zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand
Vorgetragene gilt als von der Beteiligten oder dem Beteiligten vorgebracht, soweit diese oder dieser
nicht unverzüglich widerspricht.

 (5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des Rechtsdienstlei-
stungsgesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840), geändert durch Artikel 6 Nr. 1 des Geset-
zes vom 12. Juni 2008 (BGBl. I S. 1000), Rechtsdienstleistungen erbringen.

 (6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn sie hierzu un-
geeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur zurückgewiesen werden, wenn sie zum sach-
gemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht zurückgewiesen werden können Personen, die nach § 67 Abs.
2 Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung zur Vertretung im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren befugt sind.

 (7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch der oder dem Beteiligten, deren oder des-
sen Bevollmächtigte oder deren oder dessen Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird,
mitzuteilen. Verfahrenshandlungen der zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder des zurückgewiese-
nen Bevollmächtigten oder Beistandes, die diese oder dieser nach der Zurückweisung vornimmt, sind
unwirksam.

 (8) Rechtsvorschriften, nach denen die Vertretung durch Bevollmächtigte oder Beistände unzulässig
oder eingeschränkt ist oder nach denen nur bestimmte Personen zu Bevollmächtigten oder Beistän-
den bestellt werden können, bleiben unberührt.

§ 79 a

Bestellung von Empfangsbevollmächtigten

 Eine Beteiligte oder ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäfts-
leitung im Inland hat der Behörde auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist eine Empfangs-
bevollmächtigte oder einen Empfangsbevollmächtigten im Inland zu benennen. Unterlässt sie oder
er dies, gilt ein an sie oder ihn gerichtetes Schriftstück am siebenten Tage nach der Aufgabe zur Post
und ein elektronisch übermitteltes Dokument am dritten Tage nach der Absendung als zugegangen.
Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass das Dokument die Empfängerin oder den Empfänger nicht oder
zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen der Unterlassung ist die oder der Be-
teiligte hinzuweisen.

§ 80

Bestellung von Vertreterinnen oder
Vertretern von Amts wegen

 (1) Ist eine Vertreterin oder ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das Betreuungsgericht, für einen
minderjährigen Beteiligten das Familiengericht, auf Antrag der Behörde eine geeignete Vertreterin
oder einen geeigneten Vertreter zu bestellen

1. für eine Beteiligte oder einen Beteiligten, deren oder dessen Person unbekannt ist,

 

2. für eine abwesende Beteiligte oder einen abwesenden Beteiligten, deren oder dessen Aufent-
halt unbekannt ist oder deren oder dessen Aufenthalt zwar bekannt, die oder der aber an der
Besorgung ihrer oder seiner Angelegenheiten verhindert ist,

 



3. für eine Beteiligte oder einen Beteiligten ohne Aufenthalt im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes, wenn sie oder er der Aufforderung der Behörde, eine Vertreterin oder einen Vertreter zu
bestellen, innerhalb der ihr oder ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen ist,

 

4. für eine Beteiligte oder einen Beteiligten, die oder der infolge einer psychischen Krankheit oder
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage ist, in dem Verwal-
tungsverfahren selbst tätig zu werden oder

 

5. bei herrenlosen Sachen, auf die sich das Verfahren bezieht, zur Wahrung der sich in Bezug auf
die Sache ergebenden Rechte und Pflichten.

 

 (2) Für die Bestellung der Vertreterin oder des Vertreters ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk die oder der Beteiligte ihren oder seinen Wohnsitz oder ihren oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; im übrigen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die an-
tragstellende Behörde ihren Sitz hat.

 (3) Die Vertreterin oder der Vertreter hat gegen den Träger der öffentlichen Verwaltung, dessen Be-
hörde ihre oder seine Bestellung beantragt hat, Anspruch auf eine angemessene Vergütung und auf
Erstattung ihrer oder seiner baren Auslagen. Die Behörde kann von der oder dem Vertretenen Ersatz
ihrer Aufwendungen verlangen. Die Vergütung und der Ersatz der Aufwendungen werden durch die
Behörde festgesetzt. Im übrigen gelten für die Bestellung und für das Amt der Vertreterin oder des
Vertreters in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 die Vorschriften über die Betreuung, in den übrigen Fällen
die Vorschriften über die Pflegschaft entsprechend.

§ 80 a

Vertreterinnen oder Vertreter bei gleichförmigen Eingaben

 (1) Bei Anträgen und Eingaben, die in einem Verwaltungsverfahren von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht worden
sind (gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren diejenige Unterzeichnerin oder derjenige Unter-
zeichner als Vertreterin oder Vertreter der übrigen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die oder
der darin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreterin oder Vertreter bezeichnet ist, soweit sie oder
er nicht von ihnen als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreterin oder Ver-
treter kann nur eine natürliche Person sein.

 (2) Die Behörde kann gleichförmige Eingaben, die die Angaben nach Absatz 1 Satz 1 nicht deutlich
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten oder dem Erfordernis des Absat-
zes 1 Satz 2 nicht entsprechen, unberücksichtigt lassen. Will die Behörde so verfahren, so hat sie dies
durch örtliche Bekanntmachung mitzuteilen. Die Behörde kann ferner gleichförmige Eingaben inso-
weit unberücksichtigt lassen, als Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner ihren Namen oder ihre An-
schrift nicht oder unleserlich angegeben haben.

 (3) Die Vertretungsmacht erlischt, sobald die Vertreterin oder der Vertreter oder die oder der Vertre-
tene dies der Behörde schriftlich erklärt; die Vertreterin oder der Vertreter kann eine solche Erklärung
nur hinsichtlich aller Vertretenen abgeben. Gibt die oder der Vertretene eine solche Erklärung ab, so
soll sie oder er der Behörde zugleich mitteilen, ob sie oder er die Eingabe aufrechterhält und ob sie
oder er eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten bestellt hat.

 (4) Endet die Vertretungsmacht der Vertreterin oder des Vertreters, so kann die Behörde die nicht
mehr Vertretenen auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist eine gemeinsame Vertreterin oder
einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Sind mehr als 300 Personen aufzufordern, so kann die Be-
hörde die Aufforderung örtlich bekanntmachen. Wird der Aufforderung nicht fristgemäß entsprochen,
so kann die Behörde von Amts wegen eine gemeinsame Vertreterin oder einen gemeinsamen Vertre-
ter bestellen.

§ 80 b

Vertreterinnen oder Vertreter für Beteiligte bei gleichem
Interesse



 (1) Sind an einem Verwaltungsverfahren mehr als 50 Personen im gleichen Interesse beteiligt, ohne
vertreten zu sein, so kann die Behörde sie auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist eine ge-
meinsame Vertreterin oder einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, wenn sonst die ordnungsge-
mäße Durchführung des Verwaltungsverfahrens beeinträchtigt wäre. Kommen sie der Aufforderung
nicht fristgemäß nach, so kann die Behörde von Amts wegen eine gemeinsame Vertreterin oder einen
gemeinsamen Vertreter bestellen. Vertreterin oder Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.

 (2) Die Vertretungsmacht erlischt, sobald die Vertreterin oder der Vertreter oder die oder der Vertre-
tene dies der Behörde schriftlich erklärt; die Vertreterin oder der Vertreter kann eine solche Erklärung
nur hinsichtlich aller Vertretenen abgeben. Gibt die oder der Vertretene eine solche Erklärung ab, so
soll sie oder er der Behörde zugleich mitteilen, ob sie oder er die Eingabe aufrechterhält und ob sie
oder er eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten bestellt hat.

§ 80 c

Gemeinsame Vorschriften für Vertreterinnen und Vertreter
bei gleichförmigen Eingaben und bei gleichem Interesse

 (1) Die Vertreterin oder der Vertreter hat die Interessen der Vertretenen sorgfältig wahrzunehmen. Sie
oder er kann alle das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen vornehmen. An Wei-
sungen ist sie oder er nicht gebunden.

 (2) § 79 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend.

 (3) Die von der Behörde bestellte Vertreterin oder der von der Behörde bestellte Vertreter hat gegen
deren Träger der öffentlichen Verwaltung Anspruch auf angemessene Vergütung und auf Erstattung
der baren Auslagen. Die Behörde kann von den Vertretenen zu gleichen Anteilen Ersatz ihrer Aufwen-
dungen verlangen. Sie bestimmt die Vergütung und stellt die Auslagen und Aufwendungen fest.

§ 81

Ausgeschlossene Personen

 (1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,

1. wer selbst Beteiligte oder Beteiligter ist,

 

2. wer Angehörige oder Angehöriger einer oder eines Beteiligten ist,

 

3. wer eine Beteiligte oder einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in die-
sem Verwaltungsverfahren vertritt,

 

4. wer Angehörige oder Angehöriger einer Person ist, die eine Beteiligte oder einen Beteiligten in
diesem Verfahren vertritt,

 

5. wer bei einer oder einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihr oder ihm als Mit-
glied des Vorstandes, des Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht
für die Person, die diesem Organ in amtlicher Eigenschaft angehört oder deren Anstellungskör-
perschaft Beteiligte ist, oder

 

6. wer außerhalb ihrer oder seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten ab-
gegeben hat oder sonst tätig geworden ist.

 

Der oder dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder die Entscheidung einen unmittel-
baren Vorteil oder Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf be-
ruht, daß jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen
durch die Angelegenheit berührt werden.



 (2) Absatz 1 gilt nicht für

1. Wahlen,

 

2. andere Beschlüsse, mit denen ein Kollegialorgan eine Person aus seiner Mitte auswählt und
entsendet, und

 

3. Abberufungen.

 

 (3) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug unaufschiebbare Maßnahmen
treffen.

 (4) Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 100 Abs. 1) für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel,
ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der oder dem Vorsitzenden des Aus-
schusses mitzuteilen. Der Ausschuß entscheidet über den Ausschluß. Die oder der Betroffene darf bei
der Beratung und Entscheidung über die Befangenheit nicht anwesend sein. Wer die Voraussetzungen
des Absatzes 1 erfüllt, darf bei der Beratung und Entscheidung der Angelegenheit nicht anwesend
sein.

 (5) Angehörige nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 4 sind

1. die oder der Verlobte,

 

2. die Ehegattin oder der Ehegatte,

 

3. die eingetragene Lebenspartnerin oder der eingetragene Lebenspartner,

 

4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,

 

5. Geschwister,

 

6. Kinder der Geschwister,

 

7. Ehegattinnen und Ehegatten oder eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner der
Geschwister und Geschwister der Ehegattinnen und Ehegatten oder der eingetragenen Lebens-
partnerinnen und Lebenspartner,

 

8. Geschwister der Eltern und

 

9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemein-
schaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

 

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder eingetrage-
ne Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

 

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch Annahme als
Kind erloschen ist und

 

3. im Fall der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen wei-
terhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

 



§ 81 a

Besorgnis der Befangenheit

 (1) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Mißtrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung zu recht-
fertigen, oder wird von einer oder einem Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet,
so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren für eine Behörde tätig werden soll, die Leiterin oder den
Leiter der Behörde oder die oder den von dieser oder diesem Beauftragten zu unterrichten und sich
auf deren oder dessen Anordnung der Mitwirkung zu enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangen-
heit die Leiterin oder den Leiter der Behörde, so trifft diese Anordnung die fachlich zuständige Auf-
sichtsbehörde, sofern sich die Behördenleiterin oder der Behördenleiter nicht selbst einer Mitwirkung
enthält. Bei Selbstverwaltungsaufgaben der kommunalen Körperschaften ist die fachlich zuständige
Aufsichtsbehörde nach Satz 2 die Kommunalaufsichtsbehörde.

 (2) Für Mitglieder eines Ausschusses (§ 100 Abs. 1) gilt § 81 Abs. 4 entsprechend.

 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für ein Verwaltungsverfahren der kommunalen Körperschaften,
soweit daran Kollegialorgane beteiligt sind.

§ 82

Beginn des Verfahrens

 Die Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie ein Verwaltungsverfahren
durchführt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde aufgrund von Rechtsvorschriften

1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muß oder

 

2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt.

 

§ 82 a

Amtssprache

 (1) Die Amtssprache ist Deutsch.

 (2) Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache Anträge gestellt oder Eingaben, Belege, Ur-
kunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, kann die Behörde die Vorlage einer Übersetzung verlan-
gen. In begründeten Fällen kann die Vorlage einer beglaubigten oder von einer öffentlich bestellten
oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung verlangt werden. Wird die verlangte Über-
setzung nicht unverzüglich vorgelegt, so kann die Behörde auf Kosten der oder des Beteiligten selbst
eine Übersetzung beschaffen. Hat die Behörde Dolmetscherinnen oder Dolmetscher oder Übersetze-
rinnen oder Übersetzer herangezogen, werden diese in entsprechender Anwendung des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), zuletzt geändert durch Artikel
9 Abs. 2 des Gesetzes vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2437), vergütet.

 (3) Soll durch eine Anzeige, einen Antrag oder die Abgabe einer Willenserklärung eine Frist in Lauf ge-
setzt werden, innerhalb derer die Behörde in einer bestimmten Weise tätig werden muß, und gehen
diese in einer fremden Sprache ein, so beginnt der Lauf der Frist erst mit dem Zeitpunkt, in dem der
Behörde eine Übersetzung vorliegt.

 (4) Soll durch eine Anzeige, einen Antrag oder eine Willenserklärung, die in fremder Sprache einge-
hen, zugunsten einer oder eines Beteiligten eine Frist gegenüber der Behörde gewahrt, ein öffentlich-
rechtlicher Anspruch geltend gemacht oder eine Leistung begehrt werden, so gelten die Anzeige, der
Antrag oder die Willenserklärung als zum Zeitpunkt des Eingangs bei der Behörde abgegeben, wenn
auf verlangen der Behörde innerhalb einer von dieser zu setzenden angemessenen Frist eine Überset-
zung vorgelegt wird. Andernfalls ist der Zeitpunkt des Eingangs der Übersetzung maßgebend, soweit



sich nicht aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen etwas anderes ergibt. Auf diese Rechtsfolge ist bei
der Fristsetzung hinzuweisen.

§ 83

Untersuchungsgrundsatz

 (1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und Umfang der Ermitt-
lungen; an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden.

 (2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Um-
stände zu berücksichtigen.

 (3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeits-
bereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzu-
lässig oder unbegründet hält.

§ 83 a

Beratung, Auskunft

 (1) Die Behörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder die Berichtigung
von Erklärungen oder Anträgen anregen, wenn diese offensichtlich nur versehentlich oder aus Un-
kenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder gestellt worden sind. Sie erteilt, soweit erforder-
lich, Auskunft über die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihnen
obliegenden Pflichten.

 (2) Die Behörde erörtert, soweit erforderlich, bereits vor Stellung eines Antrags mit der zukünftig an-
tragstellenden Person, welche Nachweise und Unterlagen von ihr zu erbringen sind und in welcher
Weise das Verfahren beschleunigt werden kann. Soweit es der Verfahrensbeschleunigung dient, soll
sie der antragstellenden Person nach Eingang des Antrags unverzüglich Auskunft über die voraus-
sichtliche Verfahrensdauer und die Vollständigkeit der Antragsunterlagen geben.

§ 84

Beweismittel

 (1) Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung
des Sachverhalts für erforderlich hält. Sie kann insbesondere

1. Auskünfte jeder Art einholen,

 

2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen

 

3. oder die schriftliche oder elektronische Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und Zeu-
gen einholen,

 

4. Urkunden und Akten beiziehen,

 

5. den Augenschein einnehmen.

 

 (2) Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie sollen insbesondere ih-
nen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben. Eine weitergehende Pflicht, bei der Ermittlung
des Sachverhalts mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen oder zur Aussa-
ge, besteht nur, wenn sie durch Rechtsvorschrift besonders vorgesehen ist.

 (3) Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht zur Aussage oder zur Erstattung von Gutach-
ten, wenn sie durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Falls die Behörde Zeugen und Sachverständige
herangezogen hat, werden sie auf Antrag in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und -



entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), zuletzt geändert durch Artikel 9 Abs. 2 des
Gesetzes vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2437), vergütet.

§ 85

 - gestrichen -

§ 86

Versicherung an Eides Statt

 (1) Die Behörde darf bei der Ermittlung des Sachverhalts eine Versicherung an Eides Statt nur ver-
langen und abnehmen, wenn die Abnahme der Versicherung über den betreffenden Gegenstand und
in dem betreffenden Verfahren durch Gesetz oder Verordnung vorgesehen und die Behörde durch
Rechtsvorschrift für zuständig erklärt worden ist. Eine Versicherung an Eides Statt soll nur gefordert
werden, wenn andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht vorhanden sind, zu keinem Ergebnis
geführt haben oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. Von eidesunfähigen Personen im
Sinne des § 393 der Zivilprozeßordnung darf eine eidesstattliche Versicherung nicht verlangt werden.

 (2) Wird die Versicherung an Eides Statt von einer Behörde zur Niederschrift aufgenommen, so sind
zur Aufnahme nur die Behördenleiterin oder der Behördenleiter, die allgemeine Vertreterin oder der
allgemeine Vertreter oder eine Angehörige oder ein Angehöriger des öffentlichen Dienstes befugt, die
oder der die Befähigung zum Richteramt hat oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deut-
schen Richtergesetzes erfüllt. Andere Angehörige des öffentlichen Dienstes kann die Behördenleite-
rin oder der Behördenleiter oder die allgemeine Vertreterin oder der allgemeine Vertreter hierzu allge-
mein oder im Einzelfall schriftlich ermächtigen.

 (3) Die Versicherung besteht darin, daß die oder der Versichernde die Richtigkeit der Erklärung über
den betreffenden Gegenstand bestätigt und erklärt: "Ich versichere an Eides Statt, daß ich nach be-
stem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe." Bevollmächtigte und Beistän-
de sind berechtigt, an der Aufnahme der Versicherung an Eides Statt teilzunehmen.

 (4) Vor der Aufnahme der Versicherung an Eides Statt ist die oder der Versichernde über die Bedeu-
tung der eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvoll-
ständigen eidesstattlichen Versicherung zu belehren. Die Belehrung ist in der Niederschrift zu vermer-
ken.

 (5) Die Niederschrift hat ferner die Namen der anwesenden Personen sowie den Ort und den Tag der
Niederschrift zu enthalten. Die Niederschrift ist derjenigen oder demjenigen, die oder der die eides-
stattliche Versicherung abgibt, zur Genehmigung vorzulesen oder auf Verlangen zur Durchsicht vor-
zulegen. Die erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von der oder dem Versichernden zu unter-
schreiben. Die Niederschrift ist sodann von derjenigen oder demjenigen, die oder der die Versiche-
rung an Eides Statt aufgenommen hat, sowie von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unter-
schreiben.

§ 87

Anhörung Beteiligter

 (1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte einer oder eines Beteiligten eingreift, ist
dieser oder diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu
äußern.

 (2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalles nicht
geboten, insbesondere wenn

1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse notwendig
erscheint,

 

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage ge-
stellt würde,

 



3. von den tatsächlichen Angaben einer oder eines Beteiligten, die diese oder dieser in einem An-
trag oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu ihren oder seinen Ungunsten abgewichen wer-
den soll,

 

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder
Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen will,

 

5. Maßnahmen im Vollzug oder in der Vollstreckung getroffen werden sollen.

 

 (3) Rechtsvorschriften, die eine Anhörung im weiteren Umfang vorsehen, bleiben unberührt.

 (4) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht.

§ 88

Akteneinsicht durch Beteiligte

 (1) Die Beteiligten haben einen Anspruch auf Akteneinsicht, soweit Rechtsvorschriften ihn zuerken-
nen. Im übrigen sollen nach pflichtgemäßem Ermessen die Behörden den Beteiligten auf Antrag Ein-
sicht in ihre Akten des Verwaltungsverfahrens gewähren, soweit Belange der Beteiligten, einer oder
eines Dritten oder der Allgemeinheit nicht entgegenstehen. Soweit nach den §§ 80 a und 80 b eine
Vertretung stattfindet, steht die Akteneinsicht nach den Sätzen 1 und 2 nur der Vertreterin oder dem
Vertreter zu.

 (2) Die Akteneinsicht darf insbesondere nicht gewährt werden, soweit

1. das Bekanntwerden des Inhalts der Akten und Urkunden dem Wohl des Bundes oder eines
deutschen Landes Nachteile bereiten würde,

 

2. die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheimzuhalten sind,

 

3. das Bekanntwerden des Inhalts die berechtigten Interessen einer oder eines Beteiligten oder
einer dritten Person beeinträchtigen könnte.

 

 (3) Die Akteneinsicht braucht insbesondere nicht gewährt zu werden,

1. soweit es sich um Entwürfe zu Beschlüssen und Verfügungen und die zu ihrer Vorbereitung an-
gefertigten Arbeiten handelt,

 

2. soweit der ergangene Verwaltungsakt nicht in die Rechte der oder des Beteiligten eingreift
oder dem Antrage der oder des Beteiligten in vollem Umfange stattgegeben worden ist,

 

3. wenn die Fristen für einen Widerspruch, für eine Anfechtungs- oder eine Verpflichtungsklage
abgelaufen sind.

 

 (4) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann die Einsicht auch
bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland im Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Ak-
ten führt, gestatten.

 (5) Soweit Akteneinsicht gewährt wird, können sich die Beteiligten auf ihre Kosten durch die Behörde
Auszüge und Abschriften erteilen lassen.

§ 88 a

Geheimhaltung



 Die Beteiligten haben Anspruch darauf, daß ihre Geheimnisse, insbesondere die zum persönlichen Le-
bensbereich gehörenden Geheimnisse sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Behör-
de nicht unbefugt offenbart werden.

2. Fristen, Termine, Wiedereinsetzung

§ 89

Fristen, Termine

 (1) Für die Berechnung von Fristen und für Termine gelten die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetz-
buches entsprechend, soweit nicht durch die Absätze 2 bis 5 etwas anderes bestimmt ist.

 (2) Der Lauf einer Frist, die von einer Behörde gesetzt wird, beginnt mit dem Tag, der auf die Bekannt-
gabe der Frist folgt, außer wenn der oder dem Betroffenen etwas anderes mitgeteilt wird.

 (3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend,
so endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Dies gilt nicht, wenn der oder dem
Betroffenen unter Hinweis auf diese Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der Frist mitgeteilt worden
ist oder die öffentliche Auslegung von Unterlagen sowie Termine bekannt zu machen sind.

 (4) Hat eine Behörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeitraum zu erbringen, so endet dieser
Zeitraum auch dann mit dem Ablauf seines letzten Tages, wenn dieser auf einen Sonntag, einen ge-
setzlichen Feiertag oder einen Sonnabend fällt.

 (5) Der von einer Behörde gesetzte Termin ist auch dann einzuhalten, wenn er auf einen Sonntag, ge-
setzlichen Feiertag oder Sonnabend fällt.

 (6) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonntage, gesetzliche Feiertage oder Sonnaben-
de mitgerechnet.

 (7) Fristen, die von einer Behörde gesetzt sind, können verlängert werden. Sind solche Fristen bereits
abgelaufen, so können sie rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die
durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die Behörde kann die Verlänge-
rung der Frist nach § 107 mit einer Nebenbestimmung verbinden.

§ 90

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

 (1) Wenn eine Person ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihr
auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Das Verschulden einer Vertreterin
oder eines Vertreters ist der oder dem Vertretenen zuzurechnen.

 (2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen
zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft
zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen. Ist dies geschehen,
so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.

 (3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung nicht mehr bean-
tragt oder die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn dies vor Ablauf der
Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war.

 (4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Behörde, die über die versäumte Handlung
zu befinden hat.

 (5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus einer Rechtsvorschrift ergibt, daß sie ausge-
schlossen ist.

3. Amtliche Beglaubigung



§ 91

Beglaubigung von Dokumenten

 (1) Jede Behörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, zu beglaubigen.
Darüber hinaus sind die von der Landesregierung bestimmten Behörden befugt, Abschriften zu be-
glaubigen, wenn die Urschrift von einer Behörde ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vorlage bei ei-
ner Behörde benötigt wird, sofern nicht durch Rechtsvorschrift die Erteilung beglaubigter Abschriften
aus amtlichen Registern und Archiven anderen Behörden ausschließlich vorbehalten ist.

 (2) Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn Umstände zu der Annahme berechtigen, daß
der ursprüngliche Inhalt des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt werden soll, geändert worden
ist, insbesondere wenn dieses Schriftstück Lücken, Durchstreichungen, Einschaltungen, Änderungen,
unleserliche Worte, Zahlen und Zeichen, Spuren der Beseitigung von Worten, Zahlen und Zeichen
enthält oder wenn der Zusammenhang eines aus mehreren Blättern bestehenden Schriftstücks aufge-
hoben ist.

 (3) Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen Beglaubigungsvermerk, der unter die Abschrift zu set-
zen ist. Der Vermerk muß enthalten

1. die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt wird,

 

2. die Feststellung, daß die beglaubigte Abschrift mit dem vorgelegten Schriftstück überein-
stimmt,

 

3. den Hinweis, daß die beglaubigte Abschrift nur zur Vorlage bei der angegebenen Behörde er-
teilt wird, wenn die Urschrift nicht von einer Behörde ausgestellt worden ist,

 

4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift der oder des für die Beglaubigung zu-
ständigen Bediensteten und das Dienstsiegel.

 

 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigung von

1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren hergestellten Vervielfälti-
gungen,

 

2. auf fototechnischem Wege von Schriftstücken hergestellten Negativen, die bei einer Behörde
aufbewahrt werden,

 

3. Ausdrucken elektronischer Dokumente,

 

4. elektronischen Dokumenten,
a) die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden,

 

b) die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur verbundene Ausgangsdokument erhalten haben.

 

 

 (5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der Beglau-
bigung

1. des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Si-
gnatur verbunden ist, die Feststellungen enthalten,
a) wen die Signaturprüfung als Inhaberin oder Inhaber der Signatur ausweist,

 

b) welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist und

 



c) welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde lagen;

 

 

2. eines elektronischen Dokuments den Namen der oder des für die Beglaubigung zuständigen
Bediensteten und die Bezeichnung der Behörde, die die Beglaubigung vornimmt, enthalten; die
Unterschrift der oder des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel
nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 werden durch eine dauerhaft überprüfbare qualifizierte elek-
tronische Signatur ersetzt.

 

Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten hat, nach Satz 1 Nummer 2 be-
glaubigt, muss der Beglaubigungsvermerk zusätzlich die Feststellungen nach Satz 1 Nummer 1 für
das Ausgangsdokument enthalten.

 (6) Bei auf fototechnischem Weg von Schriftstücken hergestellten Aufnahmen (Mikrofilm, Mikrofiche)
ist in einem Verfilmungsprotokoll zu bestätigen, daß der Mikrofilm oder das Mikrofiche mit dem Origi-
nal übereinstimmt. Die Rückvergrößerung von mikroverfilmten Schriftstücken ist, soweit vorgeschrie-
ben, mit dem Beglaubigungsvermerk nach Absatz 3 zu versehen.

 (7) Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente sowie Rückvergrößerungen nach Absatz 6 stehen, so-
fern sie beglaubigt sind, beglaubigten Abschriften gleich.

§ 92

Beglaubigung von Unterschriften

 (1) Die von der Landesregierung durch Verordnung bestimmten Behörden sind befugt, Unterschriften
zu beglaubigen, wenn das unterzeichnete Schriftstück zur Vorlage bei einer Behörde oder bei einer
sonstigen Stelle, der aufgrund einer Rechtsvorschrift das unterzeichnete Schriftstück vorzulegen ist,
benötigt wird. Dies gilt nicht für

1. Unterschriften ohne zugehörigen Text,

 

2. Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung (§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuches) be-
dürfen.

 

 (2) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart der oder des beglaubigenden
Bediensteten vollzogen oder anerkannt wird.

 (3) Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, anzu-
bringen. Er muß enthalten

1. die Bestätigung, daß die Unterschrift echt ist,

 

2. die genaue Bezeichnung derjenigen oder desjenigen, deren oder dessen Unterschrift beglau-
bigt wird, sowie die Angabe, ob sich die oder der für die Beglaubigung zuständige Bedienstete
Gewißheit über diese Person verschafft hat und ob die Unterschrift in seiner Gegenwart vollzo-
gen oder anerkannt worden ist,

 

3. den Hinweis, daß die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen Behörde oder Stelle
bestimmt ist,

 

4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift der oder des für die Beglaubigung zu-
ständigen Bediensteten und das Dienstsiegel.

 

 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von Handzeichen entsprechend.



4. Ehrenamtliche Tätigkeit

§ 93

Anwendbarkeit der Vorschriften über die ehrenamtliche
Tätigkeit

 Für die ehrenamtliche Tätigkeit im Verwaltungsverfahren gelten die §§ 94 bis 99. Diese Vorschriften
finden keine Anwendung auf Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte und auf andere Personen, die nach
den Vorschriften des kommunalen Verfassungsrechts für eine Gemeinde, einen Kreis, ein Amt oder ei-
ne andere kommunale Körperschaft ehrenamtlich tätig sind.

§ 94

Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit

 Eine Pflicht zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit besteht nur, wenn sie durch Rechtsvorschrift vor-
gesehen ist.

§ 95

Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit

 (1) Ehrenamtlich Tätige haben ihre Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszuüben.

 (2) Bei Übernahme der Aufgaben ist sie oder er zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit und
zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

§ 96

Verschwiegenheitspflicht

 (1) Die oder der ehrenamtlich Tätige hat, auch nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit, über
die ihr oder ihm bei dieser Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu be-
wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

 (2) Die oder der ehrenamtlich Tätige darf ohne Genehmigung der zuständigen Behörde über Angele-
genheiten, über die sie oder er Verschwiegenheit zu bewahren hat, weder vor Gericht noch außerge-
richtlich aussagen oder Erklärungen abgeben.

 (3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohl
des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben
ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde.

 (4) Ist die oder der ehrenamtlich Tätige Beteiligte oder Beteiligter in einem gerichtlichen Verfahren
oder soll ihr oder sein Vorbringen der Wahrnehmung berechtigter Interessen dienen, so darf die Ge-
nehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind, nur versagt werden,
wenn öffentliche Interessen dies unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, so ist der oder dem ehren-
amtlich Tätigen der Schutz zu gewähren, den die öffentlichen Interessen zulassen.

 (5) Die Genehmigung nach den Absätzen 2 bis 4 erteilt die fachlich zuständige Aufsichtsbehörde der
Stelle, die die ehrenamtlich Tätige oder den ehrenamtlich Tätigen berufen hat.

§ 97

Entschädigung

 Soweit Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmen, haben die ehrenamtlich Tätigen Anspruch
auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen und des entgangenen Arbeitsverdienstes.

§ 98



Abberufung

 Personen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit herangezogen worden sind, können, sofern nicht durch
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, von der Stelle, die sie berufen hat, abberufen werden,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die oder der eh-
renamtlich Tätige

1. eine Pflicht gröblich verletzt oder sich als unwürdig erwiesen hat oder

 

2. die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann.

 

§ 99

Ordnungswidrigkeiten

 (1) Ordnungswidrig handelt eine Person, die

1. eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht übernimmt, obwohl sie zur Übernahme verpflichtet ist, oder

 

2. eine ehrenamtliche Tätigkeit, zu deren Übernahme sie verpflichtet war, ohne wichtigen Grund
niederlegt.

 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten findet Anwendung.

5. Ausschüsse

§ 100

Anwendbarkeit der Vorschriften über Ausschüsse

 (1) Für Ausschüsse, Beiräte und andere kollegiale Einrichtungen (Ausschüsse) gelten die §§ 101 bis
105, wenn die Ausschüsse in einem Verwaltungsverfahren tätig werden.

 (2) Die §§ 101 bis 105 finden keine Anwendung auf Ausschüsse, die nach den Vorschriften des kom-
munalen Verfassungsrechts für eine Gemeinde, einen Kreis, ein Amt oder eine andere kommunale
Körperschaft tätig sind.

 (3) Abweichende Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 101

Ordnung in den Sitzungen

 Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen; sie oder er ist für die Ordnung
verantwortlich.

§ 102

Beschlußfähigkeit

 (1) Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn alle Mitglieder geladen und mehr als die Hälfte, mindestens
aber drei der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse können auch schriftlich im
Umlaufverfahren gefaßt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.

 (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der Ausschuß
zur Behandlung desselben Gegenstandes erneut geladen, so ist er ohne Rücksicht auf die Anzahl der
Erschienenen beschlußfähig, wenn darauf in dieser Ladung hingewiesen worden ist. Zwischen der Zu-



rückstellung und der erneuten Beratung müssen mindestens drei Tage liegen; diese Bestimmung fin-
det keine Anwendung, wenn Gefahr im Verzug ist.

§ 103

Beschlußfassung

 Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der
oder des Vorsitzenden, wenn sie oder er stimmberechtigt ist; sonst gilt Stimmengleichheit als Ableh-
nung.

§ 104

Wahlen durch Ausschüsse

 (1) Gewählt wird, wenn kein Mitglied des Ausschusses widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, sonst
durch Stimmzettel. Auf Verlangen eines Mitgliedes ist geheim zu wählen.

 (2) Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die meisten erhalten hat. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das von der Leiterin oder dem Leiter der Wahl zu ziehende Los.

 (3) Sind mehrere gleichartige Wahlstellen zu besetzen, so ist nach dem Höchstzahlverfahren d'Hondt
zu wählen, außer wenn einstimmig etwas anderes beschlossen worden ist. Über die Zuteilung der
letzten Wahlstelle entscheidet bei gleicher Höchstzahl das von der Leiterin oder dem Leiter der Wahl
zu ziehende Los.

§ 105

Niederschrift

 Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muß Angaben enthalten über

1. den Ort und den Tag der Sitzung,

 

2. die Namen der oder des Vorsitzenden und der anwesenden Ausschußmitglieder,

 

3. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge,

 

4. die gefaßten Beschlüsse,

 

5. das Ergebnis von Wahlen.

 

Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und, soweit eine Schriftführerin oder ein Schrift-
führer hinzugezogen worden ist, auch von dieser oder diesem zu unterzeichnen.

III. Der Verwaltungsakt

1. Zustandekommen des Verwaltungsaktes

§ 106

Begriff des Verwaltungsaktes

 (1) Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere öffentlich-rechtliche Maßnahme, die
eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf
unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.

 (2) Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen be-
stimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer
Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft.



§ 107

Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt

 (1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer Nebenbestimmung nur versehen
werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, daß die ge-
setzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden.

 (2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Ermessen erlassen
werden mit

1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem bestimmten Zeit-
punkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt (Befristung),

 

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung oder einer Bela-
stung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses abhängt (Bedingung),

 

3. einem Vorbehalt des Widerrufs oder verbunden werden mit

 

4. einer Bestimmung, durch die der oder dem Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vor-
geschrieben wird (Auflage),

 

5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage.

 

 (3) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen.

§ 108

Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes

 (1) Ein Verwaltungsakt muß inhaltlich hinreichend bestimmt sein.

 (2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen wer-
den, soweit durch Rechtsvorschrift nicht eine bestimmte Form vorgeschrieben ist. Ein mündlicher Ver-
waltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse be-
steht und die oder der Betroffene dies unverzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwaltungsakt ist
unter denselben Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 52 a Abs. 2 findet insoweit keine Anwen-
dung

 (3) Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde erkennen lassen
und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe der Behördenleiterin oder des Behördenleiters, ihrer
oder seiner Vertretung oder einer oder eines von ihr oder ihm Beauftragten enthalten. Wird für einen
Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form
verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöri-
ges qualifiziertes Attributzertifikat die erlassende Behörde erkennen lassen.

 (4) Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 52 a Abs. 2 erforderliche Signatur durch Rechtsvor-
schrift die dauerhafte Überprüfbarkeit vorgeschrieben werden.

 (5) Einem schriftlich oder elektronisch erlassenen sowie einem schriftlich oder elektronisch bestätig-
ten Verwaltungsakt, der der Anfechtung unterliegt, soll eine Belehrung beigefügt werden, aus der die
Bezeichnung des Rechtsbehelfs, die Behörde oder das Gericht, bei der oder dem der Rechtsbehelf
einzulegen ist, einschließlich der Anschrift, und die Rechtsbehelfsfrist ersichtlich sind.

 (6) Bei Verwaltungsakten, die mit Hilfe automatischer Vorrichtungen erlassen werden, können Unter-
schrift und Namenswiedergabe entfallen. Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet wer-
den, wenn diejenige oder derjenige, für die oder den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder die oder
der von ihm betroffen wird, aufgrund der dazu gegebenen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungs-
aktes eindeutig erkennen kann.



§ 108 a

Zusicherung

 (1) Eine von der zuständigen Behörde erteilte Zusage, einen bestimmten Verwaltungsakt später zu
erlassen oder zu unterlassen (Zusicherung), bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Ist vor
dem Erlaß des zugesicherten Verwaltungsaktes die Anhörung Beteiligter oder die Mitwirkung einer an-
deren Behörde oder eines Ausschusses aufgrund einer Rechtsvorschrift erforderlich, so darf die Zusi-
cherung erst nach Anhörung der Beteiligten oder nach Mitwirkung dieser Behörde oder des Ausschus-
ses gegeben werden.

 (2) Auf die Unwirksamkeit der Zusicherung sind, unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1, § 113, auf die
Heilung von Mängeln bei der Anhörung Beteiligter und der Mitwirkung anderer Behörden oder Aus-
schüsse § 114 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 sowie Abs. 2, auf die Rücknahme § 116, auf den Widerruf, unbescha-
det des Absatzes 3, § 117 entsprechend anzuwenden.

 (3) Ändert sich nach Abgabe der Zusicherung die Sach- oder Rechtslage derart, daß die Behörde bei
Kenntnis der nachträglich eingetretenen Änderung die Zusicherung nicht gegeben hätte oder aus
rechtlichen Gründen nicht hätte geben dürfen, ist die Behörde an die Zusicherung nicht mehr gebun-
den.

§ 109

Begründung des Verwaltungsaktes

 (1) Ein schriftlich oder elektronisch erlassener sowie ein schriftlich oder elektronisch bestätigter Ver-
waltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsäch-
lichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben.
Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von
denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist.

 (2) Bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von Personen genügt eine mündliche Begrün-
dung. Auf Antrag ist eine schriftliche oder elektronische Begründung zu erteilen. Dieser Antrag kann
nur innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes gestellt werden.

 (3) Einer Begründung bedarf es nicht,

1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt und der Verwaltungsakt
nicht in Rechte einer anderen Person eingreift,

 

2. soweit derjenigen Person, für die der Verwaltungsakt bestimmt ist oder die von ihm betroffen
wird, die Auffassung der Behörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch oh-
ne Begründung für sie ohne weiteres erkennbar ist,

 

3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Anzahl oder Verwaltungsakte mit
Hilfe automatischer Einrichtungen erläßt und die Begründung nach den Umständen des Einzel-
falles nicht geboten ist,

 

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt oder

 

5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekanntgegeben wird.

 

§ 110

Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

 (1) Ein Verwaltungsakt ist derjenigen oder demjenigen Beteiligten bekanntzugeben, für die oder den
er seinem Inhalt nach bestimmt ist oder die oder der von ihm betroffen ist. Ist eine Bevollmächtigte



oder ein Bevollmächtigter bestellt, so kann die Bekanntgabe ihr oder ihm gegenüber vorgenommen
werden.

 (2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt wird, gilt am dritten Tage
nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein Verwaltungsakt, der im Inland oder in das Aus-
land elektronisch übermittelt wird, gilt am dritten Tage nach der Absendung als bekannt gegeben.
Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im
Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzu-
weisen.

 (3) Ein Verwaltungsakt kann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift zu-
gelassen ist. Eine Allgemeinverfügung darf dann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn eine Be-
kanntgabe an die Beteiligten untunlich ist.

 (4) Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsaktes wird da-
durch bewirkt, daß sein verfügender Teil örtlich bekanntgemacht wird. In der Bekanntmachung ist
anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen werden können. Der Verwal-
tungsakt gilt zwei Wochen nach der örtlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. In einer Allge-
meinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung
folgende Tag, bestimmt werden.

 (5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes durch Zustellung bleiben unberührt.

§ 111

Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt

 Die Behörde kann Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in einem Ver-
waltungsakt jederzeit berichtigen. Bei berechtigtem Interesse der oder des Beteiligten ist zu berichti-
gen. Die Behörde ist berechtigt, die Vorlage des Dokumentes zu verlangen, das berichtigt werden soll.

§ 111 a

Genehmigungsfiktion

 (1) Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf einer für die Entscheidung festgelegten Frist als er-
teilt (Genehmigungsfiktion), wenn dies durch Rechtsvorschrift angeordnet und der Antrag hinreichend
bestimmt ist. Die Vorschriften über die Bestandskraft von Verwaltungsakten und über das Rechtsbe-
helfsverfahren gelten entsprechend.

 (2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 beträgt drei Monate, soweit durch Rechtsvorschrift nichts Abwei-
chendes bestimmt ist. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal
angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt
ist. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.

 (3) Auf Verlangen ist derjenigen Person, der der Verwaltungsakt nach § 110 Abs. 1 hätte bekannt ge-
geben werden müssen, der Eintritt der Genehmigungsfiktion schriftlich zu bescheinigen.

2. Bestandskraft des Verwaltungsaktes

§ 112

Wirksamkeit des Verwaltungsaktes

 (1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber derjenigen Person, für die er bestimmt ist oder die von ihm
betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihr bekanntgegeben wird. Der Verwaltungsakt
wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekanntgegeben wird.

 (2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, an-
derweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist.

 (3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.



§ 113

Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

 (1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und
dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist.

 (2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt
nichtig,

1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber nicht erken-
nen läßt,

 

2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden
kann, aber dieser Form nicht genügt,

 

3. den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 31 Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zuständigkeit erlassen
hat, ohne dazu ermächtigt zu sein,

 

4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann,

 

5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand
verwirklicht, oder

 

6. der gegen die guten Sitten verstößt.

 

 (3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil

1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, außer wenn ein Fall
des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt,

 

2. eine nach § 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat,

 

3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuß den für den Erlaß des Verwal-
tungsaktes vorgeschriebenen Beschluß nicht gefaßt hat oder nicht beschlußfähig war,

 

4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde unterblieben
ist oder

 

5. im Falle des § 165 Abs. 3 die Voraussetzungen für die sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbe-
hörde nicht vorliegen.

 

 (4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im ganzen nichtig, wenn der
nichtige Teil so wesentlich ist, daß die Behörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht er-
lassen hätte.

 (5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzu-
stellen, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat.

§ 114

Heilung von Verfahrens- und Formfehlern

 (1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt nach § 113
nichtig macht, ist unbeachtlich, wenn



1. der für den Erlaß des Verwaltungsaktes erforderliche Antrag nachträglich gestellt wird,

 

2. die erforderliche Begründung nachträglich gegeben wird,

 

3. die erforderliche Anhörung einer oder eines Beteiligten nachgeholt wird,

 

4. der Beschluß eines Ausschusses, dessen Mitwirkung für den Erlaß des Verwaltungsaktes erfor-
derlich ist, nachträglich gefaßt wird oder

 

5. die erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde nachgeholt wird.

 

 (2) Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz eines verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden. Handlungen, deren Nichtvornahme bis zum Ab-
schluss des Widerspruchsverfahrens von einer oder einem Beteiligten geltend gemacht wurden, kön-
nen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht nachgeholt werden.

§ 115

Folgen von Verfahrens- und Formfehlern

 Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § 113 nichtig ist, kann nicht allein deshalb be-
ansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die Form oder die
örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, daß die Verletzung die Ent-
scheidung in der Sache nicht beeinflusst hat.

§ 115 a

Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes

 (1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen anderen Verwaltungsakt umgedeutet werden, wenn
er auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlassenden Behörde in der geschehenen Verfahrenswei-
se und Form rechtmäßig hätte erlassen werden können und wenn die Voraussetzungen für dessen Er-
laß erfüllt sind.

 (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in den der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten
wäre, der erkennbaren Absicht der erlassenden Behörde widerspräche oder seine Rechtsfolgen für die
Betroffene oder den Betroffenen ungünstiger wären als die des fehlerhaften Verwaltungsaktes. Eine
Umdeutung ist ferner unzulässig, wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt nicht zurückgenommen wer-
den dürfte.

 (3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene Entscheidung ergehen kann, kann nicht in ei-
ne Ermessensentscheidung umgedeutet werden.

 (4) § 87 ist entsprechend anzuwenden.

§ 116

Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes

 (1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein Verwal-
tungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begün-
stigender Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen
werden.

 (2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare
Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit die
oder der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und ihr oder sein Vertrau-
en unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Ver-
trauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn die oder der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht



oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die sie oder er nicht mehr oder nur unter unzumutba-
ren Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kann sich die oder der Begünstigte nicht be-
rufen, wenn sie oder er

1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat,

 

2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder
unvollständig waren, oder

 

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
kannte.

 

In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit zu-
rückgenommen.

 (3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so hat
die Behörde der oder dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den diese
oder dieser dadurch erleidet, daß sie oder er auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, so-
weit ihr oder sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist. Absatz
2 Satz 3 ist anzuwenden. Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hin-
aus zu ersetzen, das die oder der Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der auszu-
gleichende Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt. Der Anspruch kann nur innerhalb
eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die Behörde die Betroffene oder den
Betroffenen auf sie hingewiesen hat.

 (4) Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwal-
tungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der
Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1.

 (5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach § 31 zu-
ständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer ande-
ren Behörde erlassen worden ist.

§ 117

Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes

 (1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar ge-
worden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein Ver-
waltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden müßte oder aus anderen Gründen ein Widerruf
unzulässig ist.

 (2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden
ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden,

1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder im Verwaltungsakt vorbehalten
ist,

 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und die oder der Begünstigte diese
nicht oder nicht innerhalb einer ihr oder ihm gesetzten Frist erfüllt hat,

 

3. wenn die Behörde aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwal-
tungsakt nicht zu Erlassen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet
würde,

 

4. wenn die Behörde aufgrund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, den Verwal-
tungsakt nicht zu Erlassen, soweit die oder der Begünstigte von der Vergünstigung noch kei-
nen Gebrauch gemacht oder aufgrund des Verwaltungsaktes noch keine Leistungen empfan-
gen hat, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde oder

 



5. um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen.

 

§ 116 Abs. 4 gilt entsprechend.

 (3) Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare
Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zweckes gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, kann,
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergan-
genheit widerrufen werden,

1. wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den in dem Ver-
waltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird,

 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und die oder der Begünstigte diese
nicht oder nicht innerhalb der ihr oder ihm gesetzten Frist erfüllt hat.

 

§ 116 Abs. 4 gilt entsprechend.

 (4) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs unwirksam, wenn die
Behörde keinen anderen Zeitpunkt bestimmt.

 (5) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach § 31 zustän-
dige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zu widerrufende Verwaltungsakt von einer anderen Be-
hörde erlassen worden ist.

 (6) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 widerru-
fen, so hat die Behörde die oder den Betroffenen auf Antrag für den Vermögensnachteil zu entschä-
digen, den diese oder dieser dadurch erleidet, daß sie oder er auf den Bestand des Verwaltungsak-
tes vertraut hat, soweit ihr oder sein Vertrauen schutzwürdig ist. § 116 Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entspre-
chend. Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.

§ 117 a

Erstattung, Verzinsung

 (1) Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen
worden oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits er-
brachte Leistungen zu erstatten. Die zu erstattende Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt
festzusetzen.

 (2) Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Auf
den Wegfall der Bereicherung kann sich die oder der Begünstigte nicht berufen, soweit sie oder er die
Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf
oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben.

 (3) Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes an mit fünf
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches jährlich zu verzin-
sen. Von der Geltendmachung des Zinsanspruches kann insbesondere dann abgesehen werden, wenn
die oder der Begünstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder sonst zur Unwirksam-
keit des Verwaltungsaktes geführt haben, nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag in-
nerhalb der von der Behörde festgesetzten Frist leistet.

 (4) Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den bestimmten Zweck verwendet, kön-
nen für die Zeit bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen nach Absatz 3 Satz 1 verlangt wer-
den. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel an-
teilig oder vorrangig einzusetzen sind. § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.

§ 118



Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren

 § 116 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 4 und § 117 Abs. 2 bis 4 und 6 gelten nicht, wenn ein begünstigen-
der Verwaltungsakt, der von einer oder einem Dritten angefochten worden ist, während des Wider-
spruchsverfahrens oder während des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens aufgehoben wird, soweit
dadurch dem Widerspruch oder der Klage abgeholfen wird.

§ 118 a

Wiederaufgreifen des Verfahrens

 (1) Die Behörde hat auf Antrag der oder des Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung eines un-
anfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn

1. sich die dem Verwaltungsakt zugrundeliegende Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten
der oder des Betroffenen geändert hat,

 

2. neue Beweismittel vorliegen, die eine der oder dem Betroffenen günstigere Entscheidung her-
beigeführt hätten, oder

 

3. Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 der Zivilprozeßordnung gegeben sind.

 

 (2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn die oder der Betroffene ohne grobes Verschulden außerstande
war, den Grund für das Wiederaufgreifen in dem früheren Verfahren, insbesondere durch Rechtsbe-
helf, geltend zu machen.

 (3) Der Antrag muß binnen drei Monaten gestellt werden. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die
oder der Betroffene von dem Grund für das Wiederaufgreifen Kenntnis erhalten hat.

 (4) Über den Antrag entscheidet die nach § 31 zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der Ver-
waltungsakt, dessen Aufhebung oder Änderung begehrt wird, von einer anderen Behörde erlassen
worden ist.

 (5) § 116 Abs. 1 Satz 1 und § 117 Abs. 1 bleiben unberührt.

§ 118 b

Rückgabe von Urkunden und Sachen

 Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen oder ist seine Wirksamkeit
aus einem anderen Grund nicht oder nicht mehr gegeben, so kann die Behörde die aufgrund dieses
Verwaltungsaktes erteilten Urkunden oder Sachen, die zum Nachweis der Rechte aus dem Verwal-
tungsakt oder zu deren Ausübung bestimmt sind, zurückfordern. Die Inhaberin oder der Inhaber und,
sofern sie oder er nicht die Besitzerin oder der Besitzer ist, auch die Besitzerin oder der Besitzer die-
ser Urkunden oder Sachen sind zu ihrer Herausgabe verpflichtet. Wenn die bisherige Inhaberin oder
Besitzerin oder der bisherige Inhaber oder Besitzer erklärt, nicht mehr im Besitz der Urkunde oder der
Sache zu sein, kann zur Glaubhaftmachung dieser Erklärung eine eidesstattliche Versicherung entge-
gengenommen werden. Die Inhaberin oder die Besitzerin oder der Inhaber oder der Besitzer kann ver-
langen, daß ihr oder ihm die Urkunden oder Sachen wieder ausgehändigt werden, nachdem sie von
der Behörde als ungültig gekennzeichnet sind; dies gilt nicht bei Sachen, bei denen eine solche Kenn-
zeichnung nicht oder nicht mit der erforderlichen Offensichtlichkeit oder Dauerhaftigkeit möglich ist.

3. Rechtsbehelfsverfahren

§ 119

Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte



 (1) Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten die Verwaltungsgerichtsordnung und
die zu ihrer Ausführung ergangenen Rechtsvorschriften, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes be-
stimmt ist; im übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.

 (2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, in welchen Fällen abwei-
chend von § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung die fachlich zuständige oberste
Landesbehörde über den Widerspruch entscheidet.

 (3) Abweichend von § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung entscheidet die Behör-
de, die den Verwaltungsakt erlassen hat, auch über den Widerspruch, wenn die nächsthöhere Behör-
de eine Landesoberbehörde ist.

§ 120

Erstattung von Kosten im Widerspruchsverfahren

 (1) Soweit der Widerspruch erfolgreich ist, hat der Träger der öffentlichen Verwaltung, dessen Behör-
de den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, derjenigen Person, die Widerspruch erhoben hat,
die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen
zu erstatten. Dies gilt auch, wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung
einer Verfahrens- oder Formvorschrift nach § 114 unbeachtlich ist.

 (2) Die Gebühren und Auslagen einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts oder einer oder eines
sonstigen Bevollmächtigten im Widerspruchsverfahren sind nur dann erstattungsfähig, wenn die Hin-
zuziehung einer oder eines Bevollmächtigten notwendig war.

 (3) Die Behörde, die die Kostenentscheidung getroffen hat, setzt auf Antrag den Betrag der zu erstat-
tenden Aufwendungen fest; hat ein Ausschuß oder Beirat (§ 73 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsord-
nung) die Kostenentscheidung getroffen, so obliegt die Kostenfestsetzung der Behörde, bei der der
Ausschuß oder Beirat gebildet ist. Die Kostenentscheidung bestimmt auch, ob die Hinzuziehung einer
Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts oder einer oder eines sonstigen Bevollmächtigten notwen-
dig war.

4. Verjährungsrechtliche Wirkungen des Verwaltungsaktes

§ 120 a

Hemmung der Verjährung durch Verwaltungsakt

 (1) Ein Verwaltungsakt, der zur Feststellung oder Durchsetzung des Anspruchs eines öffentlich-rechtli-
chen Rechtsträgers erlassen wird, hemmt die Verjährung dieses Anspruchs. Die Hemmung endet mit
Eintritt der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts oder sechs Monate nach seiner anderweitigen Erle-
digung.

 (2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne des Absatzes 1 unanfechtbar geworden, beträgt die Verjährungs-
frist 30 Jahre. Soweit der Verwaltungsakt einen Anspruch auf künftig fällig werdende regelmäßig wie-
derkehrende Leistungen zum Inhalt hat, bleibt es bei der für diesen Anspruch geltenden Verjährungs-
frist.

IV. Der öffentlich-rechtliche Vertrag

§ 121

Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages

 Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch Vertrag begründet, geändert
oder aufgehoben werden (öffentlich-rechtlicher Vertrag), soweit Rechtsvorschriften dieser Handlungs-
form nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Behörde, anstatt einen Verwaltungsakt zu erlas-
sen, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit derjenigen oder demjenigen schließen, an die oder den
sie sonst den Verwaltungsakt richten würde.



§ 122

Vergleichsvertrag

 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 121 Satz 2, durch den eine bei verständiger Würdi-
gung des Sachverhalts oder der Rechtslage bestehende Ungewißheit durch gegenseitiges Nachgeben
beseitigt wird (Vergleich), kann geschlossen werden, wenn die Behörde den Abschluß des Vergleichs
zur Beseitigung der Ungewißheit nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig hält.

§ 123

Austauschvertrag

 (1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 121 Satz 2, in dem sich die Vertragspartnerin oder
der Vertragspartner der Behörde zu einer Gegenleistung verpflichtet, kann geschlossen werden, wenn
die Gegenleistung für einen bestimmten Zweck im Vertrag vereinbart wird und der Behörde zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben dient. Die Gegenleistung muß den gesamten Umständen nach ange-
messen sein und im sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung der Behörde stehen.

 (2) Besteht auf die Leistung der Behörde ein Anspruch, so kann nur eine solche Gegenleistung ver-
einbart werden, die bei Erlaß eines Verwaltungsaktes Inhalt einer Nebenbestimmung nach § 107 sein
könnte.

§ 124

Schriftform

 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist schriftlich zu schließen, soweit durch Rechtsvorschrift nicht eine
andere Form vorgeschrieben ist.

§ 125

Zustimmung von Dritten und Behörden

 (1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der in Rechte einer dritten Person eingreift, wird erst wirksam,
wenn diese schriftlich zustimmt.

 (2) Wird anstatt eines Verwaltungsaktes, bei dessen Erlaß nach einer Rechtsvorschrift die Genehmi-
gung, die Zustimmung oder das Einvernehmen einer anderen Behörde erforderlich ist, ein Vertrag ge-
schlossen, so wird dieser erst wirksam, nachdem die andere Behörde in der vorgeschriebenen Form
mitgewirkt hat.

§ 126

Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages

 (1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus der entsprechenden An-
wendung von Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ergibt.

 (2) Ein Vertrag im Sinne des § 121 Satz 2 ist ferner nichtig, wenn

1. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nichtig wäre,

 

2. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur wegen eines Verfahrens- oder Form-
fehlers im Sinne des § 115 rechtswidrig wäre und dies den Vertragschließenden bekannt war,

 

3. die Voraussetzungen zum Abschluß eines Vergleichsvertrages nicht vorlagen und ein Verwal-
tungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im
Sinne des § 115 rechtswidrig wäre oder

 



4. sich die Behörde eine nach § 123 unzulässige Gegenleistung versprechen läßt.

 

 (3) Im übrigen ist ein Vertrag im Sinne des § 121 Satz 2 unwirksam, wenn

1. die Voraussetzungen des § 122 oder des § 123 nicht vorliegen und ein Verwaltungsakt, der die
im Vertrag übernommene Verpflichtung zum Inhalt hätte, nicht nur wegen eines Verfahrens-
oder Formfehlers im Sinne des § 115 rechtswidrig wäre, oder

 

2. die Handlungsform des Vertrages nach § 121 nicht zulässig ist.

 

Die Unwirksamkeit kann nur von der Vertragspartnerin oder dem Vertragspartner und nur binnen ei-
nes Monats nach Vertragsschluß geltend gemacht werden. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit
ist schriftlich zu erklären und soll begründet werden.

 (4) Betrifft die Nichtigkeit nach den Absätzen 1 und 2 oder die Unwirksamkeit nach Absatz 3 nur einen
Teil des Vertrages, so ist er im ganzen nichtig oder unwirksam, wenn anzunehmen ist, daß er ohne
den nichtigen oder unwirksamen Teil nicht abgeschlossen worden wäre.

§ 127

Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen

 (1) Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, sich
seit Abschluß des Vertrages so wesentlich geändert, daß einer Vertragspartei das Festhalten an der
ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei eine Anpas-
sung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern eine Anpassung nicht
möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen. Die Behörde kann den
Vertrag auch kündigen, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen.

 (2) Die Kündigung bedarf der Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvorschrift eine andere Form vorge-
schrieben ist. Sie soll begründet werden.

§ 128

Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung

 Jede oder jeder Vertragschließende kann sich der sofortigen Vollstreckung aus einem öffentlich-recht-
lichen Vertrag im Sinne des § 121 Satz 2 unterwerfen. Die Behörde muß hierbei von der Behördenlei-
terin oder dem Behördenleiter, der allgemeinen Vertreterin oder dem allgemeinen Vertreter oder ei-
ner oder einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die oder der die Befähigung zum Richteramt
hat oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllt, vertreten wer-
den.

§ 129

Ergänzende Anwendung von Vorschriften

 Soweit sich aus den §§ 121 bis 128 nichts Abweichendes ergibt, gelten die übrigen Vorschriften dieses
Gesetzes. Ergänzend gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend.

Abschnitt II

Besondere Verfahrensarten

Unterabschnitt 1

Förmliches Verwaltungsverfahren

§ 130
Anwendung der Vorschriften über das förmliche



Verwaltungsverfahren

 (1) Das förmliche Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz findet statt, wenn es durch Rechtsvor-
schrift angeordnet ist.

 (2) Für das förmliche Verwaltungsverfahren gelten die §§ 131 bis 138 und, soweit sich aus ihnen
nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

 (3) Die Mitteilung nach § 80 a Abs. 2 Satz 2 und die Aufforderung nach § 80 a Abs. 4 Satz 2 sind im
förmlichen Verwaltungsverfahren amtlich bekanntzumachen. Die amtliche Bekanntmachung wird da-
durch bewirkt, daß die Behörde die Mitteilung oder die Aufforderung in ihrem amtlichen Bekanntma-
chungsblatt und außerdem in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem
sich die Entscheidung voraussichtlich auswirken wird, bekanntmacht.

§ 131
Form des Antrags

 Setzt das förmliche Verwaltungsverfahren einen Antrag voraus, so ist er schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Behörde zu stellen.

§ 132
Mitwirkung von Zeuginnen und Zeugen und Sachverständigen

 (1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren sind Zeuginnen oder Zeugen zur Aussage und Sachverständi-
ge zur Erstattung von Gutachten verpflichtet. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Pflicht,
sich als Zeugin oder Zeuge oder als Sachverständige oder Sachverständiger vernehmen zu lassen,
über die Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung von Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes als Zeuginnen oder Zeugen oder Sachverständige gelten entsprechend.

 (2) Verweigern Zeuginnen oder Zeugen oder Sachverständige ohne Vorliegen eines der in den §§ 376,
383 bis 385 und 408 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Gründe die Aussage oder die Erstattung
des Gutachtens, so kann die Behörde das für den Wohnsitz oder den Aufenthaltsort der Zeugin oder
des Zeugen oder des Sachverständigen zuständige Verwaltungsgericht um die Vernehmung ersu-
chen. Befindet sich der Wohnsitz oder der Aufenthaltsort der Zeugin oder des Zeugen oder der Sach-
verständigen oder des Sachverständigen nicht am Sitz eines Verwaltungsgerichts, so kann auch das
zuständige Amtsgericht um die Vernehmung ersucht werden. In dem Ersuchen hat die Behörde den
Gegenstand der Vernehmung darzulegen sowie die Namen und Anschriften der Beteiligten anzuge-
ben. Das Gericht hat die Beteiligten von den Beweisterminen zu benachrichtigen.

 (3) Hält die Behörde mit Rücksicht auf die Bedeutung der Aussage einer Zeugin oder eines Zeugen
oder des Gutachtens einer Sachverständigen oder eines Sachverständigen oder zur Herbeiführung ei-
ner wahrheitsgemäßen Aussage die Beeidigung für geboten, so kann sie das nach Absatz 2 zuständi-
ge Gericht um die eidliche Vernehmung ersuchen.

 (4) Das Gericht entscheidet über die Rechtmäßigkeit einer Verweigerung des Zeugnisses, des Gutach-
tens oder der Eidesleistung.

 (5) Ein Ersuchen nach Absatz 2 oder 3 an das Gericht darf nur von der Behördenleiterin oder dem Be-
hördenleiter, der allgemeinen Vertreterin oder dem allgemeinen Vertreter oder einer oder einem An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes gestellt werden, die oder der die Befähigung zum Richteramt hat
oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllt.

§ 133
Verpflichtung zur Anhörung von Beteiligten

 (1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren ist den Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich vor der Ent-
scheidung zu äußern.

 (2) Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, der Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen und Sach-
verständigen und der Einnahme des Augenscheins beizuwohnen und hierbei sachdienliche Fragen zu
stellen. Ein schriftlich oder elektronisch vorliegendes Gutachten soll ihnen zugänglich gemacht wer-
den.



§ 134
Erfordernis der mündlichen Verhandlung

 (1) Die Behörde entscheidet nach mündlicher Verhandlung. Hierzu sind die Beteiligten mit angemes-
sener Frist schriftlich zu laden. Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, daß bei Ausbleiben einer oder
eines Beteiligten auch ohne sie oder ihn verhandelt und entschieden werden kann. Sind mehr als 300
Ladungen vorzunehmen, so können sie durch amtliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die amtliche
Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß der Verhandlungstermin mindestens zwei Wochen vor-
her im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Behörde und außerdem in örtlichen Tageszeitungen, die
in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich die Entscheidung voraussichtlich auswirken wird, mit dem
Hinweis nach Satz 3 bekanntgemacht wird. Maßgebend für die Frist nach Satz 5 ist die Bekanntgabe
im amtlichen Bekanntmachungsblatt.

 (2) Die Behörde kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn

1. dem Antrag im Einvernehmen mit allen Beteiligten in vollem Umfange stattgegeben wird,

 

2. keine Beteiligte oder kein Beteiligter innerhalb einer hierfür gesetzten Frist Einwendungen ge-
gen die vorgesehene Maßnahme erhoben hat,

 

3. die Behörde den Beteiligten mitgeteilt hat, daß sie beabsichtige, ohne mündliche Verhandlung
zu entscheiden, und keine Beteiligte oder kein Beteiligter innerhalb einer hierfür gesetzten Frist
Einwendungen dagegen erhoben hat,

 

4. alle Beteiligten auf sie verzichtet haben oder

 

5. wegen Gefahr im Verzug eine sofortige Entscheidung notwendig ist.

 

 (3) Die Behörde soll das Verfahren so fördern, daß es möglichst in einem Verhandlungstermin erledigt
werden kann.

§ 135
Verlauf der mündlichen Verhandlung

 (1) Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. An ihr können Vertreterinnen und Vertreter der Auf-
sichtsbehörden und solche Personen, die bei der Behörde zu ihrer Ausbildung beschäftigt sind, teil-
nehmen. Anderen Personen kann die Verhandlungsleiterin oder der Verhandlungsleiter die Anwesen-
heit gestatten, wenn keine Beteiligte oder kein Beteiligter widerspricht.

 (2) Die Verhandlungsleiterin oder der Verhandlungsleiter hat die Sache mit den Beteiligten zu erör-
tern. Sie oder er hat darauf hinzuwirken, daß unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge ge-
stellt, ungenügende Angaben ergänzt sowie alle für die Feststellung des Sachverhalts wesentlichen
Erklärungen abgegeben werden.

 (3) Die Verhandlungsleiterin oder der Verhandlungsleiter ist für die Ordnung verantwortlich. Sie oder
er kann Personen, die ihre oder seine Anordnungen nicht befolgen, entfernen lassen. Die Verhandlung
kann ohne diese Personen fortgesetzt werden.

 (4) Über die mündliche Verhandlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muß Angaben
enthalten über

1. den Ort und den Tag der Verhandlung,

 

2. die Namen der Verhandlungsleiterin oder des Verhandlungsleiters, der erschienenen Beteilig-
ten, Zeugen und Sachverständigen,

 

3. den behandelten Verfahrensgegenstand und die gestellten Anträge,

 



4. den wesentlichen Inhalt der Aussagen der Zeugen und Sachverständigen und

 

5. das Ergebnis eines Augenscheines.

 

Die Niederschrift ist von der Verhandlungsleiterin oder dem Verhandlungsleiter und, soweit eine
Schriftführerin oder ein Schriftführer hinzugezogen worden ist, auch von dieser oder diesem zu unter-
zeichnen. Der Aufnahme in die Niederschrift steht die Aufnahme in eine Schrift gleich, die ihr als Anla-
ge beigefügt und als solche bezeichnet ist; auf die Anlage ist in der Niederschrift hinzuweisen.

§ 136
Entscheidung

 (1) Die Behörde entscheidet unter Würdigung des Gesamtergebnisses des Verfahrens.

 (2) Verwaltungsakte, die das förmliche Verfahren abschließen, sind schriftlich zu erlassen, schriftlich
zu begründen und den Beteiligten zuzustellen; in den Fällen des § 109 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bedarf es
einer Begründung nicht. Ein elektronischer Verwaltungsakt nach Satz 1 ist mit einer dauerhaft über-
prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Sofern Verwaltungsakte der Anfechtung
unterliegen, sind sie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Sind mehr als 300 Zustellungen
vorzunehmen, so können sie durch amtliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die amtliche Bekannt-
machung wird dadurch bewirkt, daß der verfügende Teil des Verwaltungsaktes und die Rechtsbehelfs-
belehrung im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Behörde und außerdem in örtlichen Tageszeitun-
gen bekanntgemacht werden, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich die Entscheidung vor-
aussichtlich auswirken wird. Der Verwaltungsakt gilt mit dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tag
der Bekanntmachung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt zwei Wochen verstrichen sind; hierauf
ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der amtlichen Bekanntmachung kann der Verwaltungs-
akt bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Beteiligten schriftlich oder elektronisch angefordert
werden; hierauf ist in der Bekanntmachung gleichfalls hinzuweisen.

 (3) Wird das förmliche Verwaltungsverfahren auf andere Weise abgeschlossen, so sind die Beteilig-
ten hiervon zu benachrichtigen. Sind mehr als 300 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie
durch amtliche Bekanntmachung ersetzt werden. Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend.

§ 137
Anfechtung der Entscheidung

 Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage, die einen im förmlichen Verwaltungsverfahren er-
lassenen Verwaltungsakt zum Gegenstand hat, bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren.

§ 138
Besondere Vorschriften für das förmliche Verfahren vor

Ausschüssen

 (1) Findet das förmliche Verwaltungsverfahren vor einem Ausschuß (§ 100 Abs. 1) statt, so hat jedes
Mitglied das Recht, sachdienliche Fragen zu stellen. Wird eine Frage von einer oder einem Beteiligten
beanstandet, so entscheidet der Ausschuß über ihre Zulässigkeit.

 (2) Bei der Beratung und Abstimmung dürfen nur solche Ausschußmitglieder zugegen sein, die an
der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben. Ferner dürfen Personen zugegen sein, die bei der
Behörde, bei der der Ausschuß gebildet ist, zu ihrer Ausbildung beschäftigt sind, soweit die oder der
Vorsitzende deren Anwesenheit gestattet. In der Niederschrift sind auch die Abstimmungsergebnisse
festzuhalten.

 (3) Jede oder jeder Beteiligte kann ein Mitglied des Ausschusses ablehnen, das in diesem Verwal-
tungsverfahren nicht tätig werden darf (§ 81) oder bei dem die Besorgnis der Befangenheit besteht
(§ 81 a). Eine Ablehnung vor der mündlichen Verhandlung ist schriftlich oder zur Niederschrift zu er-
klären. Die Erklärung ist unzulässig, wenn sich die oder der Beteiligte, ohne den ihr oder ihm bekann-
ten Ablehnungsgrund geltend zu machen, in die mündliche Verhandlung eingelassen hat. Für die Ent-
scheidung über die Ablehnung gilt § 81 Abs. 4 Satz 2 bis 4 entsprechend.

Unterabschnitt 1 a



Verfahren über eine einheitliche Stelle

§ 138 a
Anwendbarkeit

 (1) Ist durch Rechtsvorschrift angeordnet, dass ein Verwaltungsverfahren über eine einheitliche Stelle
abgewickelt werden kann, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts und, soweit sich aus ihnen nichts
Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

 (2) Der zuständigen Behörde obliegen die Pflichten aus § 138 b Abs. 3, 4 und 6, § 138 c Abs. 2 und §
138 e auch dann, wenn sich die antragstellende oder anzeigepflichtige Person unmittelbar an die zu-
ständige Behörde wendet.

§ 138 b
Verfahren

 (1) Die einheitliche Stelle nimmt Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unterlagen entgegen
und leitet sie unverzüglich an die zuständigen Behörden weiter.

 (2) Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unterlagen gelten am dritten Tag nach Eingang bei der
einheitlichen Stelle als bei der zuständigen Behörde eingegangen. Fristen werden mit Eingang bei der
einheitlichen Stelle gewahrt.

 (3) Soll durch die Anzeige, den Antrag oder die Abgabe einer Willenserklärung eine Frist in Lauf ge-
setzt werden, innerhalb derer die zuständige Behörde tätig werden muss, stellt die zuständige Behör-
de eine Empfangsbestätigung aus. In der Empfangsbestätigung ist das Datum des Eingangs bei der
einheitlichen Stelle mitzuteilen und auf die Frist, die Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs
und auf eine an den Fristablauf geknüpfte Rechtsfolge sowie auf die verfügbaren Rechtsbehelfe hinzu-
weisen.

 (4) Ist die Anzeige oder der Antrag unvollständig, teilt die zuständige Behörde unverzüglich mit, wel-
che Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach
Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen beginnt. Das Datum des Eingangs der nach-
gereichten Unterlagen bei der einheitlichen Stelle ist mitzuteilen.

 (5) Soweit die einheitliche Stelle zur Verfahrensabwicklung in Anspruch genommen wird, sollen Mittei-
lungen der zuständigen Behörde an die antragstellende oder anzeigepflichtige Person über sie weiter-
gegeben werden. Verwaltungsakte werden auf Verlangen derjenigen Person, an die sich der Verwal-
tungsakt richtet, von der zuständigen Behörde unmittelbar bekannt gegeben.

 (6) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post in das Ausland übermittelt wird, gilt einen Mo-
nat nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. § 110 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. Von der an-
tragstellenden oder anzeigepflichtigen Person kann nicht nach § 79 a verlangt werden, eine Emp-
fangsbevollmächtigte oder einen Empfangsbevollmächtigten zu bestellen.

§ 138 c
Informationspflichten

 (1) Die einheitliche Stelle erteilt auf Anfrage unverzüglich Auskunft über die maßgeblichen Vorschrif-
ten, die zuständigen Behörden, den Zugang zu den öffentlichen Registern und Datenbanken, die zu-
stehenden Verfahrensrechte und die Einrichtungen, die die antragstellende oder anzeigepflichtige
Person bei der Aufnahme oder Ausübung ihrer Tätigkeit unterstützen. Sie teilt unverzüglich mit, wenn
eine Anfrage zu unbestimmt ist.

 (2) Die zuständigen Behörden erteilen auf Anfrage unverzüglich Auskunft über die maßgeblichen Vor-
schriften und deren gewöhnliche Auslegung. Nach § 83 a erforderliche Anregungen und Auskünfte
werden unverzüglich gegeben.

§ 138 d
Gegenseitige Unterstützung



 Die einheitliche Stelle und die zuständigen Behörden wirken gemeinsam auf eine ordnungsgemäße
und zügige Verfahrensabwicklung hin; die Pflicht zur Unterstützung besteht auch gegenüber einheit-
lichen Stellen oder sonstigen Behörden des Bundes oder anderer Länder. Die zuständigen Behörden
stellen der einheitlichen Stelle insbesondere die erforderlichen Informationen zum Verfahrensstand
zur Verfügung.

§ 138 e
Elektronisches Verfahren

 Das Verfahren nach diesem Abschnitt wird auf Verlangen in elektronischer Form abgewickelt. § 52 a
Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 bleibt unberührt.

Unterabschnitt 2

Planfeststellungsverfahren

§ 139
Anwendung der Vorschriften über das

Planfeststellungsverfahren

 (1) Ist ein Planfeststellungsverfahren durch Rechtsvorschrift angeordnet, so gelten hierfür die §§ 140
bis 145 und, soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Geset-
zes; die §§ 118 a und 138 a bis 138 e sind nicht anzuwenden.

 (2) Die Mitteilung nach § 80 a Abs. 2 Satz 2 und die Aufforderung nach § 80 a Abs. 4 Satz 2 sind im
Planfeststellungsverfahren amtlich bekanntzumachen. Die amtliche Bekanntmachung wird dadurch
bewirkt, daß die Behörde die Mitteilung oder die Aufforderung in ihrem amtlichen Bekanntmachungs-
blatt und außerdem in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das
Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, bekanntmacht.

§ 140
Anhörungsverfahren

 (1) Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhörungsbehörde zur Durchführung des Anhörungs-
verfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorha-
ben, seinen Anlaß und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen.

 (2) Innerhalb eines Monats nach Zugang des vollständigen Plans fordert die Anhörungsbehörde die
Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zur Stellungnahme auf und ver-
anlasst, daß der Plan in den amtsfreien Gemeinden und Ämtern, in denen sich das Vorhaben auswirkt,
ausgelegt wird.

 (3) Die amtsfreien Gemeinden und Ämter nach Absatz 2 haben den Plan innerhalb von drei Wochen
nach Zugang für die Dauer eines Monats zur Einsicht auszulegen. Auf eine Auslegung kann verzichtet
werden, wenn der Kreis der Betroffenen bekannt ist und ihnen innerhalb angemessener Frist Gelegen-
heit gegeben wird, den Plan einzusehen.

 (3a) Die Behörden nach Absatz 2 haben ihre Stellungnahme innerhalb einer von der Anhörungsbehör-
de zu setzenden Frist abzugeben, die drei Monate nicht überschreiten darf. Nach dem Erörterungster-
min eingehende Stellungnahmen werden nicht mehr berücksichtigt, es sei denn, die vorgebrachten
Belange sind der Planfeststellungsbehörde bereits bekannt oder hätten ihr bekannt sein müssen oder
sind für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung von Bedeutung.

 (4) Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis vier Wochen nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde, der amtsfreien
Gemeinde oder dem Amt Einwendungen gegen den Plan erheben. Im Falle des Absatzes 3 Satz 2 be-
stimmt die Anhörungsbehörde die Einwendungsfrist. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Hierauf ist in
der Bekanntmachung der Auslegung oder bei der Bekanntgabe der Einwendungsfrist hinzuweisen. §
83 bleibt unberührt.



 (5) Die amtsfreien Gemeinden und Ämter, in denen der Plan auszulegen ist, haben die Auslegung auf
Kosten des Trägers des Vorhabens mindestens eine Woche vorher örtlich bekanntzumachen. In der
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,

1. wo und in welchem Zeitraum der Plan zur Einsicht ausgelegt ist,

 

2. daß etwaige Einwendungen bei den in der Bekanntmachung zu bezeichnenden Stellen inner-
halb der Einwendungsfrist vorzubringen sind,

 

3. daß bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne sie oder
ihn verhandelt werden kann

 

4. daß
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch amt-

liche Bekanntmachung benachrichtigt werden können und

 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch amtliche Bekanntma-
chung ersetzt werden kann,
wenn mehr als 300 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

 

 

Nicht ortsansässige Betroffene, deren Person und Aufenthalt bekannt sind oder sich innerhalb ange-
messener Frist ermitteln lassen, sollen auf Veranlassung der Anhörungsbehörde von der Auslegung
mit dem Hinweis nach Satz 2 benachrichtigt werden.

 (6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die rechtzeitig erhobenen Einwen-
dungen gegen den Plan und die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vor-
habens, den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erhoben haben, zu
erörtern. Der Erörterungstermin ist mindestens eine Woche vorher auf Kosten des Trägers des Vorha-
bens örtlich bekanntzumachen. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwen-
dungen erhoben haben, sind von dem Erörterungstermin zu benachrichtigen. Sind außer der Benach-
richtigung der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 300 Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können diese Benachrichtigungen durch amtliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die amt-
liche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß abweichend von Satz 2 der Erörterungstermin im
amtlichen Bekanntmachungsblatt der Anhörungsbehörde und außerdem in örtlichen Tageszeitungen
bekanntgemacht wird, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich
auswirken wird; maßgebend für die Frist nach Satz 2 ist die Bekanntgabe im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt. Im übrigen gelten für die Erörterung die Vorschriften über die mündliche Verhandlung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§ 134 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Nr. 1 und 4 und Abs. 3, § 135) entspre-
chend. Die Erörterung soll innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abgeschlos-
sen werden.

 (7) Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 6 Satz 2 bis 5 kann der Erörterungstermin bereits
in der Bekanntmachung nach Absatz 5 Satz 2 bestimmt werden.

 (8) Soll ein ausgelegter Plan geändert werden und werden dadurch der Aufgabenbereich einer Behör-
de oder Belange Dritter erstmalig oder stärker als bisher berührt, so ist diesen die Änderung mitzu-
teilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen zu
geben. Wirkt sich die Änderung auf das Gebiet einer anderen amtsfreien Gemeinde oder eines Amtes
aus, so ist der geänderte Plan dort auszulegen; die Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend.

 (9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens eine Stellungnahme ab und
leitet diese möglichst innerhalb eines Monats nach Abschluß der Erörterung mit dem Plan, den Stel-
lungnahmen der Behörden und den Einwendungen der Planfeststellungsbehörde zu.

§ 141
Planfeststellungsbeschluß, Plangenehmigung



 (1) Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest (Planfeststellungsbeschluß). Die Vorschriften über
die Entscheidung und die Anfechtung der Entscheidung im förmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 136
und 137) sind anzuwenden.

 (2) Im Planfeststellungsbeschluß entscheidet die Planfeststellungsbehörde über die Einwendungen,
über die bei der Erörterung vor der Anhörungsbehörde keine Einigung erzielt worden ist. Sie hat dem
Träger des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen,
die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer er-
forderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unverein-
bar, so hat die oder der Betroffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld.

 (3) Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, ist diese im Planfeststellungsbe-
schluß vorzubehalten; dem Träger des Vorhabens ist dabei aufzugeben, noch fehlende oder von der
Planfeststellungsbehörde bestimmte Unterlagen rechtzeitig vorzulegen.

 (4) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger des Vorhabens, den bekannten Betroffenen und den-
jenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, zuzustellen. Eine Ausfertigung des Be-
schlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung des festgestellten Planes in
den amtsfreien Gemeinden und Ämtern zwei Wochen zur Einsicht auszulegen; der Ort und die Zeit
der Auslegung sind örtlich bekanntzumachen. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluß ge-
genüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen.

 (5) Sind außer an den Träger des Vorhabens mehr als 300 Zustellungen nach Absatz 4 vorzunehmen,
so können diese Zustellungen durch amtliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die amtliche Be-
kanntmachung wird dadurch bewirkt, daß der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses, die
Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis auf die Auslegung nach Absatz 4 Satz 2 im amtlichen Be-
kanntmachungsblatt der zuständigen Behörde und außerdem in örtlichen Tageszeitungen bekanntge-
macht werden, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswir-
ken wird; auf Auflagen ist hinzuweisen. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluß den Be-
troffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt; hierauf ist in
der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der amtlichen Bekanntmachung kann der Planfeststellungs-
beschluß bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwen-
dungen erhoben haben, schriftlich angefordert werden; hierauf ist in der Bekanntmachung gleichfalls
hinzuweisen.

 (6) An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich mit der Inanspruchnah-
me ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben und

 

2. das Benehmen hergestellt worden ist
a) mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird,

 

b) mit den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verbänden bei Vorha-
ben, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne des § 8 des Bundesnaturschutz-
gesetzes verbunden sind und

 

 

3. erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu besorgen sind.

 

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung mit Ausnahme der enteignungs-
rechtlichen Vorwirkung; auf ihre Erteilung finden die Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren
keine Anwendung. Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner Nachprüfung
in einem Vorverfahren. § 142 Abs. 4 gilt entsprechend.

 (7) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fällen von unwesentlicher Bedeutung. Diese
liegen vor, wenn



1. andere öffentliche Belange nicht berührt sind oder die erforderlichen behördlichen Entschei-
dungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen und

 

2. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den vom Plan Betroffenen entsprechende
Vereinbarungen getroffen worden sind.

 

§ 142
Rechtswirkungen der Planfeststellung

 (1) Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Fol-
gemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange fest-
gestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen nach Landes- oder Bun-
desrecht, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligun-
gen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle
öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Be-
troffenen rechtsgestaltend geregelt.

 (1a) Mängel bei der Abwägung der von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange
sind unerheblich, wenn offensichtlich ist, daß sie die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst ha-
ben. Erhebliche Mängel bei der Abwägung führen nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungsbe-
schlusses oder der Plangenehmigung, wenn sie nicht durch Planergänzung behoben werden können.

 (2) Ist der Planfeststellungsbeschluß unanfechtbar geworden, so sind Ansprüche auf Unterlassung des
Vorhabens, auf Beseitigung oder Änderung der Anlagen oder auf Unterlassung ihrer Benutzung aus-
geschlossen. Treten nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens oder der dem festgestellten Plan
entsprechenden Anlagen auf das Recht einer oder eines anderen erst nach Unanfechtbarkeit des Pla-
nes auf, so kann die oder der Betroffene Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von An-
lagen verlangen, welche die nachteiligen Wirkungen ausschließen. Sie sind dem Träger des Vorhabens
durch Beschluß der Planfeststellungsbehörde aufzuerlegen. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen
untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so richtet sich der Anspruch auf angemessene Ent-
schädigung in Geld. Werden Vorkehrungen oder Anlagen im Sinne des Satzes 2 notwendig, weil nach
Abschluß des Planfeststellungsverfahrens auf einem benachbarten Grundstück Veränderungen einge-
treten sind, so hat die hierdurch entstehenden Kosten die Eigentümerin oder der Eigentümer des be-
nachbarten Grundstücks zu tragen, es sei denn, daß die Veränderungen durch natürliche Ereignisse
oder höhere Gewalt verursacht worden sind; Satz 4 ist nicht anzuwenden.

 (3) Anträge, mit denen Ansprüche auf Herstellung von Einrichtungen oder auf angemessene Entschä-
digung nach Absatz 2 Satz 2 und 4 geltend gemacht werden, sind schriftlich an die Planfeststellungs-
behörde zu richten. Sie sind nur innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem die
oder der Betroffene von den nachteiligen Wirkungen des dem unanfechtbar festgestellten Plan ent-
sprechenden Vorhabens oder der Anlasse Kenntnis erhalten hat; sie sind ausgeschlossen, wenn nach
Herstellung des dem Plan entsprechenden Zustandes 30 Jahre verstrichen sind.

 (4) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von fünf Jahren nach Eintritt der Unanfecht-
barkeit begonnen, so tritt er außer Kraft.

§ 143
Planänderungen vor Fertigstellung des Vorhabens

 (1) Soll vor Fertigstellung des Vorhabens der festgestellte Plan geändert werden, bedarf es eines neu-
en Planfeststellungsverfahrens.

 (2) Bei Planänderungen von unwesentlicher Bedeutung kann die Planfeststellungsbehörde von ei-
nem neuen Planfeststellungsverfahren absehen, wenn die Belange anderer nicht berührt werden oder
wenn die Betroffenen der Änderung zugestimmt haben.

 (3) Führt die Planfeststellungsbehörde in den Fällen des Absatzes 2 oder in anderen Fällen einer Plan-
änderung von unwesentlicher Bedeutung ein Planfeststellungsverfahren durch, so bedarf es keines
Anhörungsverfahrens und keiner öffentlichen Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses.



§ 144
Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses

 Wird ein Vorhaben, mit dessen Durchführung begonnen worden ist, endgültig aufgegeben, so hat die
Planfeststellungsbehörde den Planfeststellungsbeschluß aufzuheben. In dem Aufhebungsbeschluß
sind dem Träger des Vorhabens die Wiederherstellung des früheren Zustandes oder geeignete andere
Maßnahmen aufzuerlegen, soweit dies zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger
Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich ist. Werden solche Maßnahmen notwendig, weil nach Ab-
schluß des Planfeststellungsverfahrens auf einem benachbarten Grundstück Veränderungen eingetre-
ten sind, so kann der Träger des Vorhabens durch Beschluß der Planfeststellungsbehörde zu geeigne-
ten Vorkehrungen verpflichtet werden; die hierdurch entstehenden Kosten hat jedoch die Eigentüme-
rin oder der Eigentümer des benachbarten Grundstücks zu tragen, es sei denn, daß die Veränderun-
gen durch natürliche Ereignisse oder höhere Gewalt verursacht worden sind.

§ 145
Zusammentreffen mehrerer Vorhaben

 (1) Treffen mehrere selbständige Vorhaben, für deren Durchführung Planfeststellungsverfahren vor-
geschrieben sind, derart zusammen, daß für diese Vorhaben oder für Teile von ihnen nur eine einheit-
liche Entscheidung möglich ist, so findet für diese Vorhaben oder für deren Teile nur ein Planfeststel-
lungsverfahren statt.

 (2) Zuständigkeiten und Verfahren richten sich nach den Rechtsvorschriften über das Planfeststel-
lungsverfahren, das für diejenige Anlage vorgeschrieben ist, die einen größeren Kreis öffentlich-recht-
licher Beziehungen berührt. Bestehen Zweifel, welche Rechtsvorschrift anzuwenden ist, so entschei-
det, falls nach den in Betracht kommenden Rechtsvorschriften mehrere Landesbehörden in den Ge-
schäftsbereichen mehrerer oberster Landesbehörden zuständig sind, die Landesregierung, sonst die
zuständige oberste Landesbehörde. Bestehen Zweifel, welche Rechtsvorschrift anzuwenden ist, und
sind nach den in Betracht kommenden Rechtsvorschriften eine Bundesbehörde und eine Landesbe-
hörde zuständig, so führen, falls sich die obersten Bundes- und Landesbehörden nicht einigen, die
Bundesregierung und die Landesregierung das Einvernehmen darüber herbei, welche Rechtsvorschrift
anzuwenden ist.

Unterabschnitt 3

Zustellungsverfahren

§ 146
Ausdrückliche Anordnung der Zustellung

 (1) Zuzustellen ist nach diesem Gesetz, wenn die Zustellung durch Rechtsvorschrift oder behördliche
Anordnung bestimmt ist.

 (2) Für die Zustellung gelten die §§ 147 bis 155 und, soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes er-
gibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

§ 147
Allgemeines

 (1) Zustellung ist die Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Dokuments in der in die-
sem Gesetz bestimmten Form.

 (2) Die Zustellung wird durch einen Erbringer von Postdienstleistungen (Post) oder durch die Behörde
ausgeführt. Daneben gelten die in den §§ 154 und 155 geregelten Sonderarten der Zustellung.

 (3) Die Behörde hat die Wahl zwischen den einzelnen Zustellungsarten. § 150 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2
bleibt unberührt.

 (4) Der Bekanntgabe eines schriftlichen Dokumentes im Sinne des Absatzes 1 steht die Bekanntgabe
eines Schriftstückes gleich, das inhaltlich durch die zugrunde liegende Verfügung gedeckt ist und den
Namen derjenigen Person, die die Verfügung unterzeichnet hat, wiedergibt.

§ 148



Zustellung durch die Post
mit Zustellungsurkunde

 (1) Soll durch die Post mit Zustellungsurkunde zugestellt werden, übergibt die Behörde der Post den
Zustellungsauftrag, das zuzustellende Dokument in einem verschlossenen Umschlag und einen vor-
bereiteten Vordruck einer Zustellungsurkunde.

 (2) Für die Ausführung der Zustellung gelten die §§ 177 bis 182 der Zivilprozessordnung entspre-
chend. Im Falle des § 181 Abs. 1 der Zivilprozessordnung kann das zuzustellende Dokument bei einer
von der Post dafür bestimmten Stelle am Ort der Zustellung oder am Ort des Amtsgerichts, in dessen
Bezirk der Ort der Zustellung liegt, niedergelegt werden oder bei der Behörde, die den Zustellungs-
auftrag erteilt hat, wenn sie ihren Sitz an einem der vorbezeichneten Orte hat. Für die Zustellungsur-
kunde, den Zustellungsauftrag, den verschlossenen Umschlag nach Absatz 1 und die schriftliche Mit-
teilung nach § 181 Abs. 1 Satz 3 der Zivilprozessordnung sind die Vordrucke nach der Zustellungsvor-
druckverordnung vom 12. Februar 2002 (BGBl. I S. 671), geändert durch Verordnung vom 23. April
2004 (BGBl. I S. 619), zu verwenden.

§ 149
Zustellung durch die Post

mittels Einschreiben

 (1) Ein Dokument kann durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe oder durch Einschreiben
mit Rückschein zugestellt werden.

 (2) Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rückschein. Im Übrigen gilt das Dokument am dritten
Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeit-
punkt zugegangen ist. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang und dessen Zeitpunkt nachzuweisen.
Der Tag der Aufgabe zur Post ist in den Akten zu vermerken.

§ 150
Zustellung durch die Behörde gegen Empfangsbekenntnis

 (1) Bei der Zustellung durch die Behörde händigt die oder der zustellende Bedienstete das Dokument
der Empfängerin oder dem Empfänger in einem verschlossenen Umschlag aus. Das Dokument kann
auch offen ausgehändigt werden, wenn keine schutzwürdigen Interessen der Empfängerin oder des
Empfängers entgegenstehen. Die Empfängerin oder der Empfänger hat ein mit dem Datum der Aus-
händigung versehenes Empfangsbekenntnis zu unterschreiben. Die Bedienstete oder der Bedienstete
vermerkt das Datum der Zustellung auf dem Umschlag des auszuhändigenden Dokumentes oder bei
offener Aushändigung auf dem Dokument selbst.

 (2) Die §§ 177 bis 181 der Zivilprozessordnung sind anzuwenden. Zum Nachweis der Zustellung ist in
den Akten zu vermerken:

1. im Fall der Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen und Einrichtungen nach § 178
der Zivilprozessordnung der Grund, der diese Art der Zustellung rechtfertigt,

 

2. im Fall der Zustellung bei verweigerter Annahme nach § 179 der Zivilprozessordnung, wer die
Annahme verweigert hat und dass das Dokument am Ort der Zustellung zurückgelassen oder
an die Absenderin oder den Absender zurückgesandt wurde sowie der Zeitpunkt und der Ort
der verweigerten Annahme,

 

3. in den Fällen der Ersatzzustellung nach den §§ 180 und 181 der Zivilprozessordnung der Grund
der Ersatzzustellung sowie, wann und wo das Dokument in einen Briefkasten eingelegt oder
sonst niedergelegt und in welcher Weise die Niederlegung schriftlich mitgeteilt wurde.

 

Im Falle des § 181 Abs. 1 der Zivilprozessordnung kann das zuzustellende Dokument bei der Behörde,
die den Zustellungsauftrag erteilt hat, niedergelegt werden, wenn diese Behörde ihren Sitz am Ort der
Zustellung oder am Ort des Amtsgerichtes hat, in dessen Bezirk der Ort der Zustellung liegt.

 (3) Zur Nachtzeit, an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf nach den Absätzen 1 und 2 im In-
land nur mit schriftlicher oder elektronischer Erlaubnis der Behördenleiterin oder des Behördenleiters



zugestellt werden. Die Erlaubnis ist bei der Zustellung abschriftlich mitzuteilen. Eine Zustellung, bei
der diese Vorschriften nicht beachtet sind, ist wirksam, wenn die Annahme nicht verweigert wird.

 (4) Das Dokument kann an Behörden, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, an Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte, Patentanwältinnen oder Patentanwälte, Notarin-
nen oder Notare, Steuerberaterinnen oder Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüferin-
nen oder Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen oder Buchprüfer, Steuerberatungsgesellschaf-
ten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften auch auf andere Weise, auch
elektronisch, gegen Empfangsbekenntnis zugestellt werden.

 (5) Ein elektronisches Dokument kann im Übrigen unbeschadet des Absatzes 4 elektronisch zugestellt
werden, soweit die Empfängerin oder der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet; es ist elektro-
nisch zuzustellen, wenn auf Grund einer Rechtsvorschrift ein Verfahren auf Verlangen der Empfänge-
rin oder des Empfängers in elektronischer Form abgewickelt wird. Für die Übermittlung ist das Doku-
ment mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen und ge-
gen unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu schützen.

 (6) Bei der elektronischen Zustellung ist die Übermittlung mit dem Hinweis „Zustellung gegen Emp-
fangsbekenntnis" einzuleiten. Die Übermittlung muss die absendende Behörde, den Namen und die
Anschrift der Zustellungsadressatin oder des Zustellungsadressaten sowie den Namen der oder des
Bediensteten erkennen lassen, die oder der das Dokument zur Übermittlung aufgegeben hat.

 (7) Zum Nachweis der Zustellung nach Absatz 4 und 5 genügt das mit Datum und Unterschrift verse-
hene Empfangsbekenntnis, das an die Behörde durch die Post oder elektronisch zurückzusenden ist.
Ein elektronisches Dokument gilt in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 Halbsatz 2 am dritten Tag nach
der Absendung an den von der Empfängerin oder dem Empfänger hierfür eröffneten Zugang als zuge-
stellt, wenn der Behörde nicht spätestens an diesem Tag ein Empfangsbekenntnis nach Satz 1 zugeht.
Satz 2 gilt nicht, wenn die Empfängerin oder der Empfänger glaubhaft macht, dass das Dokument
nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Die Empfängerin oder der Empfänger ist in
den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 Halbsatz 2 vor der Übermittlung über die Rechtsfolge nach Satz 2 zu
belehren. Zum Nachweis der Zustellung ist von der absendenden Behörde in den Akten zu vermer-
ken, zu welchem Zeitpunkt und an welchen Zugang das Dokument gesendet wurde. Die Empfängerin
oder der Empfänger ist über den Eintritt der Zustellungsfiktion nach Satz 2 zu benachrichtigen.

§ 151
Zustellung an gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter

 (1) Bei Geschäftsunfähigen oder beschränkt Geschäftsfähigen ist an ihre gesetzlichen Vertreterinnen
oder Vertreter zuzustellen. Gleiches gilt bei Personen, für die eine Betreuerin oder ein Betreuer be-
stellt ist, soweit der Aufgabenkreis der Betreuerin oder des Betreuers reicht.

 (2) Bei Behörden wird an die Behördenleiterin oder den Behördenleiter, bei juristischen Personen,
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und Zweckvermögen an ihre gesetzlichen Vertreterinnen
oder Vertreter zugestellt.

 (3) Bei mehreren gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertreter oder Behördenleiterinnen oder Behörden-
leiter genügt die Zustellung an einen von ihnen.

 (4) Die oder der zustellende Bedienstete braucht nicht zu prüfen, ob die Anschrift den Vorschriften der
Absätze 1 bis 3 entspricht.

§ 152
Zustellung an Bevollmächtigte

 (1) Zustellungen können an die oder den allgemeinen oder für bestimmte Angelegenheiten bestellte
Bevollmächtigte oder bestellten Bevollmächtigten gerichtet werden. Sie sind an sie oder ihn zu rich-
ten, wenn sie oder er schriftliche Vollmacht vorgelegt hat. Ist eine Bevollmächtigte oder ein Bevoll-
mächtigter für mehrere Beteiligte bestellt, genügt die Zustellung eines Dokumentes an sie oder ihn
für alle Beteiligten.

 (2) Einer oder einem Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele Ausfertigungen
oder Abschriften zuzustellen, als Beteiligte vorhanden sind.



§ 153
Heilung von Zustellungsmängeln

 Lässt sich die formgerechte Zustellung eines Dokumentes nicht nachweisen oder ist es unter Verlet-
zung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen, gilt es als in dem Zeitpunkt zugestellt, in dem
es der oder dem Empfangsberechtigten tatsächlich zugegangen ist, im Fall des § 150 Abs. 5 in dem
Zeitpunkt, in dem die Empfängerin oder der Empfänger das Empfangsbekenntnis zurückgesandt hat.

§ 154
Zustellung im Ausland

 (1) Eine Zustellung im Ausland erfolgt

1. durch Einschreiben mit Rückschein, soweit die Zustellung von Dokumenten unmittelbar durch
die Post völkerrechtlich zulässig ist,

 

2. auf Ersuchen der Behörde durch die Behörden des fremden Staates oder durch die zuständige
diplomatische oder konsularische Vertretung der Bundesrepublik Deutschland,

 

3. auf Ersuchen der Behörde durch das Auswärtige Amt an eine Person, die das Recht der Immu-
nität genießt und zu einer Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland gehört, so-
wie an Familienangehörige einer solchen Person, wenn diese das Recht der Immunität genie-
ßen, oder

 

4. durch Übermittlung elektronischer Dokumente nach § 150 Abs. 5, soweit dies völkerrechtlich
zulässig ist.

 

 (2) Zum Nachweis der Zustellung nach Absatz 1 Nr. 1 genügt der Rückschein. Die Zustellung nach Ab-
satz 1 Nr. 2 und 3 wird durch das Zeugnis der ersuchten Behörde nachgewiesen. Der Nachweis der
Zustellung nach Absatz 1 Nr. 4 richtet sich nach § 150 Abs. 7 Satz 1 bis 3 und 5.

 (3) Die Behörde kann bei der Zustellung nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 anordnen, dass die Person, an die
zugestellt werden soll, innerhalb einer angemessenen Frist eine Zustellungsbevollmächtigte oder
einen Zustellungsbevollmächtigten benennt, die oder der im Inland wohnt oder dort einen Geschäfts-
raum hat. Wird keine Zustellungsbevollmächtigte oder kein Zustellungsbevollmächtigter benannt,
können spätere Zustellungen bis zur nachträglichen Benennung dadurch bewirkt werden, dass das
Dokument unter der Anschrift der Person, an die zugestellt werden soll, zur Post gegeben wird. Das
Dokument gilt am siebenten Tag nach Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es die Emp-
fängerin oder den Empfänger nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat. Die Behörde kann
eine längere Frist bestimmen. In der Anordnung nach Satz 1 ist auf diese Rechtsfolgen hinzuweisen.
Zum Nachweis der Zustellung ist in den Akten zu vermerken, zu welcher Zeit und unter welcher An-
schrift das Dokument zur Post gegeben wurde.

§ 155
Öffentliche Zustellung

 (1) Die Zustellung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn

1. der Aufenthaltsort der Empfängerin oder des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an
eine Vertreterin oder einen Vertreter oder an eine Zustellungsbevollmächtigte oder einen Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist oder

 

2. sie im Fall des § 154 nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.

 

Die Anordnung über die öffentliche Zustellung trifft eine zeichnungsbefugte Bedienstete oder ein
zeichnungsbefugter Bediensteter.



 (2) Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an der Stelle, die
von der Behörde hierfür allgemein bestimmt ist, oder durch Veröffentlichung einer Benachrichtigung
im Amtsblatt für Schleswig-Holstein. Die Benachrichtigung muss

1. die Behörde, für die zugestellt wird,

 

2. den Namen und die letzte bekannte Anschrift der Zustellungsadressatin oder des Zustellungs-
adressaten,

 

3. das Datum und das Aktenzeichen des Dokumentes sowie

 

4. die Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann,

 

erkennen lassen. Die Benachrichtigung muss den Hinweis enthalten, dass das Dokument öffentlich
zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können. Bei der Zustellung einer Ladung muss die Benachrichtigung den Hinweis enthalten, dass das
Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. In den Akten ist zu vermerken, wann und wie die Benachrichtigung bekannt gemacht wur-
de. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Abschnitt III

Öffentliche Sicherheit

Unterabschnitt 1

Aufgaben und Zuständigkeit

§ 162
Aufgaben

 (1) Das Land, die Gemeinden, die Kreise und die Ämter haben die Aufgabe, von der Allgemeinheit
oder der einzelnen Person Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit bedroht wird
(Gefahrenabwehr).

 (2) Der Schutz privater Rechte gehört zur Gefahrenabwehr, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzei-
tig zu erlangen ist und ohne die Hilfe die Gefahr besteht, daß die Verwirklichung des Rechts vereitelt
oder wesentlich erschwert wird.

 (3) Die Gefahrenabwehr wird als Landesaufgabe von den Gemeinden, Kreisen und Ämtern zur Erfül-
lung nach Weisung wahrgenommen.

 (4) Für die Gefahrenabwehr gelten die §§ 163 bis 227 und, soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes
ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

§ 163
Ordnungsbehörden und Polizei

 (1) Die Gefahrenabwehr obliegt den Ordnungsbehörden und der Polizei.

 (2) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben ferner diejenigen Aufgaben zu erfüllen, die ihnen
durch besondere Rechtsvorschriften übertragen sind. Soweit für die Durchführung dieser Aufgaben
die besonderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmen, gelten die §§ 163 bis 227 nach
Maßgabe der §§ 165 und 168.

§ 164
Begriff der Ordnungsbehörden und der Polizei



 (1) Ordnungsbehörden sind

1. die Ministerien im Rahmen ihres Geschäftsbereichs (Landesordnungsbehörden),

 

2. die Landrätin oder der Landrat für die Kreise, die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister für
die kreisfreien Städte (Kreisordnungsbehörden),

 

3. die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister für die amtsfreien Gemeinden, die Amtsdirekto-
rin oder der Amtsdirektor, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvorsteherin oder der
Amtsvorsteher für die Ämter (örtliche Ordnungsbehörden),

 

4. die Landesbehörden, denen Aufgaben der Gefahrenabwehr durch besondere Rechtsvorschrif-
ten übertragen sind (Sonderordnungsbehörden).

 

 (2) Polizei im Sinne dieses Gesetzes sind die nach Landesrecht errichteten Behörden der Polizei.

§ 165
Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden

 (1) Für die Gefahrenabwehr sind die Ordnungsbehörden zuständig, soweit durch Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmt ist.

 (2) Sachlich zuständig ist die örtliche Ordnungsbehörde, soweit durch Rechtsvorschrift nichts ande-
res bestimmt ist. Das fachlich zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Innenministe-
rium durch Verordnung die Zuständigkeit auf die Landes-, Kreis- oder Sonderordnungsbehörden über-
tragen.

 (3) Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maßnahmen jedoch jede örtlich zuständige Ord-
nungsbehörde auch sachlich zuständig. Dies gilt nicht für Sonderordnungsbehörden. Die nach Absatz
2 zuständige Behörde ist unverzüglich zu unterrichten.

 (4) Die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr zuständigen
Ordnungsbehörden sind unbeschadet der Zuständigkeit der Polizei befugt, die hierfür erforderliche
Überwachung des Verkehrs vorzunehmen.

 (5) Neben den örtlichen Ordnungsbehörden sind auch die Landes- und Kreisordnungsbehörden, neben
den Kreisordnungsbehörden auch die Landesordnungsbehörden für den Erlaß von Verordnungen über
die öffentliche Sicherheit (§ 175) zuständig, wenn sie eine einheitliche Regelung für ihren Bezirk oder
für Teile ihres Bezirks für erforderlich halten. Sie können insoweit ihrer Verordnung entgegenstehende
oder inhaltsgleiche Vorschriften der nachgeordneten Ordnungsbehörde aufheben.

§ 166
Örtliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden

 (1) Örtlich zuständig ist im Bereich ihrer sachlichen Zuständigkeit die Ordnungsbehörde, in deren Be-
zirk die zu schützenden Interessen verletzt oder gefährdet werden.

 (2) Ist es zweckmäßig, eine Angelegenheit in benachbarten Bezirken einheitlich zu regeln, so kann die
gemeinsame Fachaufsichtsbehörde eine der beteiligten Ordnungsbehörden für allein zuständig erklä-
ren.

 (3) Ist die nach Absatz 1 zuständige Ordnungsbehörde nicht ohne eine Verzögerung, durch die der Er-
folg des Eingreifens beeinträchtigt würde, zu erreichen, so ist für unaufschiebbare Maßnahmen eine
örtlich zuständige Ordnungsbehörde der angrenzenden Bezirke zuständig. Die nach Absatz 1 zustän-
dige Behörde ist unverzüglich zu unterrichten.

 (4) Das fachlich zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Innenministerium durch Ver-
ordnung die örtliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden abweichend von den Absätzen 1 und 3 re-
geln.



§ 167
Selbsteintrittsrecht der unteren Fachaufsichtsbehörden

 Die unteren Fachaufsichtsbehörden können, wenn es den Umständen nach erforderlich ist, anstelle
der örtlichen Ordnungsbehörden tätig werden. Sie haben die zuständige örtliche Ordnungsbehörde
unverzüglich zu unterrichten.

§ 168
Sachliche Zuständigkeit der Polizei

 (1) Die Polizei hat

1. Gefahren für die öffentliche Sicherheit festzustellen und aus gegebenem Anlaß zu ermitteln;

 

2. die zuständige Ordnungsbehörde über alle Vorgänge unverzüglich zu unterrichten, die deren
Eingreifen erfordern oder für deren Entschließung von Bedeutung sein können;

 

3. im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit selbständig diejenigen
Maßnahmen zu treffen, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen für unaufschiebbar hält.

 

 (2) Ferner hat die Polizei im Einzelfall

1. Vollzugsmaßnahmen auf Ersuchen der Ordnungsbehörden durchzuführen, soweit der Vollzug
durch die Ordnungsbehörde erfolglos geblieben oder unangebracht ist (Vollzugshilfe);

 

2. Ermittlungsmaßnahmen auf Ersuchen der Ordnungsbehörden durchzuführen (Ermittlungshilfe).

 

Auf die Vollzugs- und Ermittlungshilfe finden § 33 Abs. 2 und 5, § 34 Abs. 2 und § 35 Abs. 2 entspre-
chende Anwendung.

 (3) Abweichende Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 169
Örtliche Zuständigkeit der Polizeivollzugsbeamtinnen

und Polizeivollzugsbeamten

 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte sind befugt, Amtshandlungen im gesamten Lan-
desgebiet und in den Hoheitsgewässern vorzunehmen. Sie leisten jedoch ihren Dienst in der Regel
nur innerhalb des Dienstbezirks, dem sie zugeteilt sind. Soweit sie im Bezirk einer Behörde der Polizei
tätig werden, der sie nicht zugeteilt sind, gelten ihre dienstlichen Handlungen als Maßnahmen dieser
Behörde.

§ 170
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und

Polizeivollzugsbeamten, die nicht in einem
Dienstverhältnis zum Land Schleswig-Holstein stehen

 (1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die nicht in einem Dienstverhältnis zum
Land Schleswig-Holstein stehen, können in Schleswig-Holstein Amtshandlungen vornehmen

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung der zuständigen schleswig-holsteinischen Behörde;

 

2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2 und 3 und des Artikels 91 Abs. 1 des Grundgesetzes;

 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur Verfolgung von Straftaten auf frischer
Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener, wenn die zuständige schleswig-
holsteinische Behörde die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann;

 



4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentransporten;

 

5. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und zur Gefahrenabwehr in den durch
Verwaltungsabkommen, Staatsvertrag oder Gesetz geregelten Fällen.

 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 bis 5 ist die zuständige Polizeidienststelle unverzüglich zu unterrich-
ten. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 sind die Straftäterinnen und Straftäter oder die Entwichenen der
zuständigen schleswig-holsteinischen Polizeidienststelle unverzüglich zu übergeben; dies gilt nicht,
wenn die Ergreifung durch eine Polizeivollzugsbeamtin oder einen Polizeivollzugsbeamten eines ande-
ren Landes oder des Bundes erfolgt.

 (2) Werden Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte nach Absatz 1 tätig, haben sie die
gleichen Befugnisse wie Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte des Landes Schleswig-
Holstein. Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen derjenigen Polizeibehörde, in deren örtlichem und
sachlichem Zuständigkeitsbereich sie tätig geworden sind.

 (3) Besondere Rechtsvorschriften über die Zuständigkeit von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten des Bundes bleiben unberührt.

§ 171
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und

Polizeivollzugsbeamten außerhalb Schleswig-Holsteins

 (1) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten des Landes Schleswig-Holstein dürfen
außerhalb des Landes nur unter den Voraussetzungen, die § 170 Abs. 1 entsprechen, und im Falle des
Artikels 91 Abs. 2 des Grundgesetzes sowie nur dann tätig werden, wenn das dort geltende Recht es
vorsieht.

 (2) Einer Anforderung von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten durch ein anderes
Land oder durch den Bund ist zu entsprechen, wenn die Anforderung alle für die Entscheidung we-
sentlichen Merkmale des Einsatzauftrages enthält und soweit nicht die Verwendung der Polizei im ei-
genen Lande dringlicher ist als die Unterstützung der Polizei des anderen Landes oder des Bundes.

§ 172
Zusammenarbeit von Ordnungsbehörden und Polizei

 Die Ordnungsbehörden und die Polizei arbeiten im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit zusammen
und unterrichten sich gegenseitig über Vorkommnisse und Maßnahmen von Bedeutung. Näheres, ins-
besondere über die Zusammenarbeit im Rahmen der Vollzugs- und Ermittlungshilfe, regelt das Innen-
ministerium durch Verwaltungsvorschrift.

Unterabschnitt 2

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

I. Allgemeine Vorschriften

§ 173

Rechtsgrundlage

 (1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei führen die Aufgabe der Gefahrenabwehr nach den hierfür
erlassenen besonderen Gesetzen und Verordnungen durch.

 (2) Nur soweit solche besonderen Gesetze und Verordnungen fehlen oder eine abschließende Rege-
lung nicht enthalten, gelten für die Durchführung der Gefahrenabwehr die §§ 174 bis 227.

§ 174

Allgemeiner Grundsatz



 Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtge-
mäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder der einzelnen
Person Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit bedroht wird.

§ 175

Verordnungen über die öffentliche Sicherheit

 (1) Die Landes-, Kreis- und örtlichen Ordnungsbehörden können als Maßnahmen zur Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit Verordnungen erlassen (Verordnungen über die öffentliche Sicher-
heit).

 (2) Für den Erlaß von Verordnungen über die öffentliche Sicherheit gilt § 73 entsprechend.

 (3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Verordnung nach Absatz 1 zuwider-
handelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. Die Verwei-
sung ist nicht erforderlich, soweit die Vorschrift der Verordnung vor dem 1. Januar 1975 erlassen wor-
den ist.

 (4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

 (5) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Vorbereitung oder Be-
gehung verwendet worden sind, können eingezogen werden, soweit die Verordnung nach Absatz 1 für
einen bestimmten Tatbestand auf diese Vorschrift verweist.

§ 176

Verwaltungsakte (Verfügungen)

 (1) Verwaltungsakte als Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, die in die Rechte der einzelnen Person ein-
greifen, sind, sofern nicht die nachfolgenden Vorschriften, ein besonderes Gesetz oder eine Verord-
nung über die öffentliche Sicherheit die Befugnisse der Polizei und der Ordnungsbehörden besonders
regeln, nur zulässig, soweit sie

1. zur Beseitigung einer Störung der öffentlichen Sicherheit oder

 

2. zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit

 

erforderlich sind.

 (2) § 58 Abs. 4 gilt entsprechend.

II. Personenbezogene Daten

1. Allgemeiner Grundsatz

§ 177

Allgemeine Verfahrensvorschrift

 (1) Personenbezogene Informationen (personenbezogene Daten) dürfen zum Zwecke der Gefahrenab-
wehr nur verarbeitet werden, soweit dies durch Gesetz ausdrücklich zugelassen ist oder die betroffe-
ne Person eingewilligt hat.

 (2) Werden personenbezogene Daten mit Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet, so ist dies
nur zu dem Zweck zulässig, für den die Einwilligung erteilt worden ist.

2. Datenerhebung

§ 178



Grundsätze der Datenerhebung

 (1) Personenbezogene Daten sind bei der betroffenen Person zu erheben. Sie können bei Behörden,
öffentlichen Stellen oder bei Dritten erhoben werden, wenn die Erhebung bei der betroffenen Person
nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist oder durch sie die Erfüllung der jeweiligen polizeilichen oder
ordnungsbehördlichen Aufgabe erheblich erschwert oder gefährdet werden würde.

 (2) Personenbezogene Daten sind offen zu erheben. Eine Erhebung, die nicht als polizeiliche oder ord-
nungsbehördliche Maßnahme erkennbar sein soll, ist nur zulässig, wenn ohne sie die Erfüllung polizei-
licher oder ordnungsbehördlicher Aufgaben erheblich gefährdet werden würde oder wenn anzuneh-
men ist, daß dies den überwiegenden Interessen der betroffenen Person entspricht. In diesem Falle ist
die betroffene Person zu unterrichten, wenn die Daten in einer Datei gespeichert oder an Dritte über-
mittelt werden. Die Unterrichtung kann zurückgestellt werden, solange das Ziel oder der Zweck der
Maßnahme gefährdet wäre. Sie unterbleibt, wenn sich an den auslösenden Sachverhalt ein strafrecht-
liches Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person anschließt.

 (3) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person oder bei Dritten erhoben, sind diese
auf die Freiwilligkeit ihrer Auskunft, auf bestehende Auskunftsverweigerungsrechte und auf Verlangen
auf die Rechtsgrundlage für die Erhebung hinzuweisen.

§ 179

Voraussetzungen der Datenerhebung

 (1) Personenbezogene Daten über

1. die in den §§ 218 und 219 genannten Personen und unter den Voraussetzungen des § 220 die
dort genannten Personen,

 

2. geschädigte, hilflose oder vermißte Personen sowie deren Angehörige, gesetzliche Vertreterin-
nen oder Vertreter oder Vertrauenspersonen,

 

3. gefährdete Personen und

 

4. Zeugen, Hinweisgeber oder sonstige Auskunftspersonen

 

können erhoben werden, soweit dies zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr er-
forderlich ist.

 (2) Wenn Tatsachen dafür sprechen, daß ein

1. Verbrechen,

 

2. Vergehen gewerbsmäßig, gewohnheitsmäßig, serienmäßig, bandenmäßig oder mittels Täter-
schaft und Teilnahme organisiert begangen werden soll, können personenbezogene Daten er-
hoben werden über
a) Personen, bei denen Tatsachen dafür sprechen, daß sie solche Straftaten begehen oder

sich hieran beteiligen werden,

 

b) Personen, bei denen Tatsachen dafür sprechen, daß sie Opfer solcher Straftaten werden,
oder

 

c) Zeugen, Hinweisgeber oder sonstige Auskunftspersonen, die dazu beitragen können,
den Sachverhalt solcher Straftaten aufzuklären.

 

 



 (3) Allgemeine Erfahrungssätze ohne Bezug zum jeweiligen Geschehen sind keine Tatsachen im Sinne
der Vorschriften über die Datenerhebung.

 (4) Zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrfällen können von

1. Personen, deren besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr benötigt werden,

 

2. Verantwortlichen für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhebliche Gefahr ausgehen
kann,

 

3. Verantwortlichen für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen und

 

4. Verantwortlichen für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit, die nicht dem Versammlungsgesetz
unterliegen,

 

Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern und andere personenbezogene
Daten über die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer der genannten
Personengruppen aus allgemein zugänglichen Quellen, bei Behörden oder aufgrund freiwilliger Anga-
ben erhoben werden. Eine verdeckte Datenerhebung ist nicht zulässig. Kommt es im Zusammenhang
mit einem Gefahrenfall zur Begehung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit, so dürfen die nach Satz
1 Nr. 2 bis 4 erhobenen personenbezogenen Daten zur Verfolgung einer solchen Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit verarbeitet werden. Werden die nach Satz 1 Nr. 4 erhobenen personenbezogenen Da-
ten nicht nach Satz 3 verarbeitet, sind sie spätestens einen Monat nach Beendigung des Anlasses zu
löschen.

§ 180

Befragung und Auskunftspflicht, polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen

 (1) Personen dürfen befragt werden, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist,
daß sie Angaben machen können, die für die Aufgabenerfüllung nach § 162 erforderlich sind. Die Ord-
nungsbehörden und die Polizei dürfen Personen zum Zwecke der Befragung kurzfristig anhalten.

 (2) Eine Person, die nach Absatz 1 befragt wird, hat die erforderlichen Angaben zu leisten und, falls
dies zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr notwendig ist, auf Frage auch Na-
men, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit anzugeben. § 136 a
Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 2 und 3 der Strafprozeßordnung gilt entsprechend. Unter den in den §§
52 bis 55 der Strafprozeßordnung genannten Voraussetzungen ist die betroffene Person zur Verweige-
rung der Auskunft zur Sache berechtigt. Dies gilt nicht, wenn die Auskunft für die Abwehr einer Gefahr
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist. Auskünfte, die nach Satz 4 erlangt werden,
dürfen nur zu Zwecken der Gefahrenabwehr verwendet werden.

 (3) Die Polizei darf

1. im öffentlichen Verkehrsraum zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher
Bedeutung, bei denen Schaden für Leib, Leben oder Freiheit oder gleichgewichtiger Schaden
für Sach- oder Vermögenswerte oder die Umwelt zu erwarten sind, oder

 

2. im Grenzgebiet gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Bundespolizeigesetzes vom 19. Oktober 1994
(BGBl. I S. 2978), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S.
1818), im Küstenmeer, in den landeinwärts zur Basislinie des Küstenmeeres gelegenen inneren
Gewässern gemäß Artikel 8 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (BGBl. II 1994
S. 1799) sowie in öffentlichen Einrichtungen des internationalen Verkehrs mit unmittelbarem
Grenzbezug zur vorbeugenden Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität von erheb-
licher Bedeutung

 

Personen kurzzeitig anhalten und mitgeführte Fahrzeuge einschließlich deren Kofferräume oder Lade-
flächen in Augenschein nehmen. Inaugenscheinnahme ist die optische Wahrnehmung ohne Durchsu-



chung; § 206 bleibt unberührt. Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 werden durch die Leiterin oder den Lei-
ter des Landespolizeiamtes, des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion oder von ihr oder
ihm besonders Beauftragte des Polizeivollzugsdienstes angeordnet, soweit Tatsachen, insbesondere
dokumentierte polizeiliche Lageerkenntnisse, dies rechtfertigen. In der schriftlich zu begründenden
Anordnung ist die Maßnahme in örtlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht auf den für die vorbeu-
gende Bekämpfung der in Satz 1 Nr. 1 aufgeführten Kriminalität erforderlichen Umfang zu beschrän-
ken. Die für einen bestimmten örtlichen Bereich angeordnete Maßnahme soll zunächst auf maximal
28 Tage befristet werden. Eine zweimalige Verlängerung um jeweils maximal 28 Tage ist zulässig, so-
weit die Voraussetzungen weiterhin vorliegen. Über jede weitere Verlängerung einschließlich deren
räumlicher Beschränkung und deren Dauer bedarf es einer richterlichen Entscheidung. Zuständig ist
das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Landespolizeiamt, das Landeskriminalamt seinen oder die Poli-
zeidirektion ihren Sitz hat.

§ 181

Identitätsfeststellung

 (1) Die Identität einer Person darf zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr festge-
stellt werden. Darüber hinaus dürfen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte die Identi-
tät einer Person feststellen,

1. wenn sie sich an einem Ort aufhält, für den zu diesem Zeitpunkt Tatsachen dafür sprechen, daß
a) dort Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben,

 

b) sich dort gesuchte Straftäterinnen oder Straftäter verbergen,

 

 

2. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öffentlichen
Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder in deren unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsachen dafür
sprechen, daß in oder an diesem Objekt Straftaten begangen werden sollen, durch die Perso-
nen oder diese Objekte gefährdet sind,

 

3. wenn sie sich in einem gefährdeten Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und die
zuständige Polizeibehörde für dieses Objekt besondere Schutzmaßnahmen angeordnet hat,

 

4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerichtet worden ist, um folgende Straftaten zu
verhüten, für deren Begehung Tatsachen sprechen:
a) die in § 129 a des Strafgesetzbuches (StGB) genannten Straftaten,

 

b) eine Straftat nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 StGB,

 

c) eine Straftat nach § 255 StGB in der Begehungsform nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 StGB
oder

 

d) eine Straftat nach § 27 des Versammlungsgesetzes oder

 

5. im Falle des § 180 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2, soweit Tatsachen darauf hindeuten, dass die be-
troffene Person mit Straftaten der grenzüberschreitenden Kriminalität von erheblicher
Bedeutung in Verbindung steht.

 

 

 (2) Es dürfen die zur Feststellung der Identität erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Insbeson-
dere kann verlangt werden, daß die betroffene Person Angaben zur Feststellung ihrer Identität macht
sowie mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt.

 (3) Die Ordnungsbehörden und die Polizei dürfen die betroffene Person zum Zwecke der Identitäts-
feststellung anhalten. Wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwie-
rigkeiten festgestellt werden kann, dürfen sie die betroffene Person festhalten, und die Polizei darf
darüber hinaus die Person zur Dienststelle verbringen. Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 kön-



nen die betroffene Person sowie die von ihr mitgeführten Sachen zum Zwecke der Identitätsfeststel-
lung durchsucht werden. Durchsuchungen nach Satz 3 darf nur die Polizei vornehmen. Die betroffe-
ne Person darf nicht länger festgehalten werden, als es zur Feststellung ihrer Identität erforderlich ist.
Spätestens zwölf Stunden nach dem Verbringen zur Dienststelle muss die Entlassung erfolgen.

 (4) Wird eine Person aufgrund des Absatzes 3 Satz 2 festgehalten, ist unverzüglich eine richterliche
Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizuführen. Dies ist nicht
erforderlich, wenn anzunehmen ist, daß die richterliche Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes
der polizeilichen Maßnahmen ergehen würde. Für die Entscheidung ist das Amtsgericht zuständig, in
dessen Bezirk die Person festgehalten wird. Das Verfahren richtet sich nach Buch 7 des Gesetzes über
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17.
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April
2009 (BGBl. I S. 700).

 (5) Maßnahmen dürfen nicht getroffen werden, wenn sie zur Bedeutung der Sache außer Verhältnis
stehen.

§ 182

Prüfung von Berechtigungsscheinen

 Es kann verlangt werden, daß ein Berechtigungsschein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn die be-
troffene Person aufgrund einer Rechtsvorschrift oder einer vollziehbaren Auflage in einem Erlaubnis-
bescheid verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzuführen.

§ 183

Erkennungsdienstliche Maßnahmen

 (1) Erkennungsdienstliche Maßnahmen dürfen angeordnet werden, wenn eine nach § 181 zulässige
Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist.
Gegen eine Person, die nicht nach den §§ 218 oder 219 verantwortlich ist, dürfen erkennungsdienst-
liche Maßnahmen gegen ihren Willen nicht durchgeführt werden, es sei denn, daß die Person Anga-
ben über die Identität verweigert oder bestimmte Tatsachen den Verdacht einer Täuschung über die
Identität begründen. Darüber hinaus dürfen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte die
zur Verhütung oder Aufklärung einer künftigen Straftat erforderlich erscheinenden erkennungsdienst-
lichen Maßnahmen anordnen, wenn die betroffene Person dringend verdächtig ist, eine mit Strafe be-
drohte Handlung im Sinne des § 179 Abs. 2 begangen zu haben, und wenn wegen der Art oder Aus-
führung der Handlung sowie der Persönlichkeit der betroffenen Person die Gefahr der Begehung wei-
terer Straftaten besteht. Die angeordneten Maßnahmen dürfen nur von Polizeivollzugsbeamtinnen
und Polizeivollzugsbeamten vorgenommen werden.

 (2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,

 

2. die Aufnahme von Lichtbildern,

 

3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale,

 

4. Messungen und

 

5. Tonaufzeichnungen.

 

 (3) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 die im Zusammenhang mit
der Feststellung angefallenen erkennungsdienstlichen Unterlagen zu vernichten, es sei denn, ihre wei-
tere Aufbewahrung und sonstige Nutzung sind für Zwecke nach Absatz 1 Satz 3 oder nach anderen
Rechtsvorschriften zulässig.

§ 183 a



Medizinische und molekulargenetische Untersuchungen

 (1) Die Polizei kann medizinische Untersuchungen anordnen, wenn eine nach § 181 zulässige Identi-
tätsfeststellung einer Person, die

1. verstorben ist oder

 

2. sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in
hilfloser Lage befindet,

 

auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist. § 81 a Abs. 1 Satz 2
der Strafprozessordnung gilt entsprechend.

 (2) An dem durch Maßnahmen nach Absatz 1 erlangten Material sowie am aufgefundenen Spurenma-
terial von Vermissten dürfen ausschließlich zum Zwecke der gefahrenabwehrrechtlichen Identitäts-
feststellung nach Absatz 1 molekulargenetische Untersuchungen durchgeführt sowie die gewonnenen
DNA-Identifizierungsmuster in einer Datei gespeichert werden. Die in der Datei gespeicherten DNA-
Identifizierungsmuster dürfen ausschließlich zu gefahrenabwehrrechtlichen Zwecken verwendet wer-
den. Die DNA-Identifizierungsmuster nicht verstorbener Personen sind unverzüglich zu löschen, wenn
der Zweck der Maßnahme nach Absatz 1 erreicht ist. § 81 g Abs. 2 der Strafprozessordnung gilt ent-
sprechend.

 (3) Molekulargenetische Untersuchungen dürfen nur richterlich angeordnet werden. Zuständig ist das
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz hat. § 186 Abs. 2 Satz 2 bis 5, 7 und 8
sowie § 81 f Abs. 2 der Strafprozessordnung gelten entsprechend.

§ 184

Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und
Ansammlungen sowie auf öffentlichen Flächen

 (1) Bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen, die nicht dem
Versammlungsgesetz unterliegen, können personenbezogene Daten erhoben werden, wenn Tatsa-
chen dafür sprechen, daß von den Betroffenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher
Bedeutung begangen werden. Der offene Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnah-
men, Bild- oder Tonaufzeichnungen ist nur gegen die in den §§ 218 und 219 genannten Personen zu-
lässig.

 (2) Allgemein zugängliche Flächen und Räume dürfen mittels Bildübertragung beobachtet werden, so-
weit dies zur Aufgabenerfüllung nach § 162 erforderlich ist. Der offene Einsatz technischer Mittel zur
Anfertigung von Bildaufnahmen oder Bildaufzeichnungen in und an allgemein zugänglichen Flächen
und Räumen, die Kriminalitäts- oder Gefahrenschwerpunkte sind, ist zulässig, soweit Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass Schäden für Leib, Leben oder Freiheit oder gleichgewichtige Schäden für
andere Rechtsgüter zu erwarten sind. Die Maßnahme nach Satz 2 ist örtlich auf den erforderlichen Be-
reich zu beschränken und auf sechs Monate zu befristen. Eine Verlängerung ist nur zulässig, sofern
die Voraussetzungen nach Satz 2 weiterhin vorliegen.

 (3) Zum Schutz einer Polizeivollzugsbeamtin oder eines Polizeivollzugsbeamten oder eines Dritten
kann die Polizei bei polizeilichen Maßnahmen nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften
erforderlichenfalls personenbezogene Daten offen durch Bildaufnahmen und Bild- oder Tonaufzeich-
nungen anfertigen. Die Aufnahmen und Aufzeichnungen sind spätestens drei Tage nach dem Anferti-
gen zu löschen. Dies gilt nicht, wenn diese zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
von erheblicher Bedeutung benötigt werden.

 (4) Die Datenerhebung nach den Absätzen 1 bis 3 darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unver-
meidbar betroffen sind. Die angefertigten Bildaufnahmen, Bild- und Tonaufzeichnungen sowie sonsti-
ge dabei gewonnene personenbezogene Daten sind außer bei Maßnahmen nach Absatz 3 spätestens
einen Monat nach ihrer Erhebung zu löschen oder zu vernichten. Dies gilt nicht, wenn sie zur Verfol-
gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung benötigt werden oder Tat-
sachen dafür sprechen, dass die Person künftig vergleichbare Straftaten oder Straftaten im Sinne des



§ 179 Abs. 2 begehen wird. Die Zweckänderung der Daten muss im Einzelfall festgestellt und doku-
mentiert werden. Eine Unterrichtung der unvermeidbar betroffenen Dritten im Sinne von Satz 1 und
der von Maßnahmen nach Absatz 1 bis 3 Betroffenen unterbleibt, wenn sie innerhalb der in Satz 2 ge-
nannten Fristen nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen möglich wäre, insbesondere wenn dadurch
eine Grundrechtseingriffsvertiefung zu befürchten ist oder wenn überwiegend schutzwürdige Belange
anderer Betroffener entgegenstehen.

 (5) Die Polizei kann bei Kontrollen im öffentlichen Verkehrsraum nach diesem Gesetz und anderen Ge-
setzen personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur elektronischen Er-
kennung von Kraftfahrzeugkennzeichen zum Zwecke des automatisierten Abgleichs mit dem Fahn-
dungsbestand erheben. Eine verdeckte Datenerhebung ist nur zulässig, wenn durch die offene Date-
nerhebung der Zweck der Maßnahme gefährdet würde. Sofern auf das abgefragte Kennzeichen keine
Fahndungsnotierung besteht, sind die gewonnenen Daten unverzüglich zu löschen. Besteht zu dem
abgefragten Kennzeichen eine Fahndungsnotierung, gilt Absatz 4 Satz 3 bis 5 entsprechend. Der flä-
chendeckende stationäre Einsatz technischer Mittel nach den Sätzen 1 und 2 ist nicht zulässig.

 (6) Auf den Umstand einer offenen Datenerhebung bei Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 und
5 ist in geeigneter Weise hinzuweisen, soweit nicht die Maßnahme im Einzelfall offensichtlich ist. Bei
Maßnahmen nach Absatz 5 gilt dies entsprechend, soweit nicht die Voraussetzungen des Absatzes 5
Satz 2 gegeben sind.

 
Fußnoten
 

*) vgl. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. März 2008 (1 BvR 2074/05, 1 BvR
1254/07; GVOBl. Schl.-H. S. 212): § 184 Absatz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das
Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG -) in der Fassung von Artikel 1 Num-
mer 6 Buchstabe b des Gesetzes zur Anpassung gefahrenabwehrrechtlicher und verwaltungs-
verfahrensrechtlicher Bestimmungen vom 13. April 2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt für
Schleswig-Holstein, Seite 234) ist mit Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des
Grundgesetzes unvereinbar und nichtig.

§ 185

Besondere Mittel der Datenerhebung

 (1) Besondere Mittel der Datenerhebung sind

1. die planmäßig angelegte Beobachtung, die innerhalb einer Woche länger als 24 Stunden oder
über den Zeitraum einer Woche hinaus vorgesehen ist oder tatsächlich durchgeführt wird (Ob-
servation),

 

2. der verdeckte Einsatz von
a) technischen Mitteln zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen oder

 

b) technischen Mitteln zum Abhören oder Aufzeichnen des gesprochenen Wortes auf Ton-
träger und

 

 

3. die Aufnahme von Hinweisen von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten
nicht bekannt ist.

 

 (2) Mittel des Absatzes 1 können nur angewandt werden, wenn Tatsachen dafür sprechen, daß ein
Schaden für Leib, Leben oder Freiheit oder ein gleich gewichtiger Schaden für Sach- oder Vermögens-
werte oder für die Umwelt zu erwarten ist und die Aufklärung des Sachverhalts zum Zwecke der Ver-
hütung dieses Schadens auf andere Weise nicht möglich ist. In diesem Fall kann die Polizei Daten über
Personen erheben, bei denen Tatsachen dafür sprechen, daß sie als Verantwortliche in Anspruch ge-
nommen werden können. Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleiben unberührt.



 (3) In oder aus Wohnungen kann die Polizei personenbezogene Daten mit den in Absatz 1 genannten
Mitteln nur erheben, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Per-
son unerläßlich ist.

 (4) Die Datenerhebung nach den Absätzen 1 bis 3 darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unver-
meidbar betroffen werden.

§ 185 a

Datenerhebung durch Überwachung der Telekommunikation

 (1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch Überwachung und Aufzeichnung der Telekommu-
nikation nur erheben zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son, wenn dieses zur Aufklärung des Sachverhalts unerlässlich ist. § 185 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.

 (2) Eine Datenerhebung nach Absatz 1 kann sich beziehen auf

1. die Inhalte der Telekommunikation einschließlich der innerhalb des Telekommunikationsnetzes
in Datenspeichern abgelegten Inhalte,

 

2. die Telekommunikationsverkehrsdaten (§ 96 Abs. 1 und § 113 a des Telekommunikationsgeset-
zes),

 

3. den Standort einer aktiv geschalteten Mobilfunkendeinrichtung oder

 

4. die Feststellung der Polizei nicht bekannter Telekommunikationsanschlüsse.

 

 (3) Die Datenerhebung ist nur hinsichtlich der Telekommunikationsanschlüsse zulässig, die von den
in Absatz 1 Satz 2 genannten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit genutzt werden oder von denen
mit hoher Wahrscheinlichkeit mit ihnen Verbindung aufgenommen wird. Bei Maßnahmen nach Absatz
2 Nr. 2 bis 4 kann die Datenerhebung sich auch auf zurückliegende Zeiträume erstrecken. Der Einsatz
technischer Mittel zur Feststellung der Telekommunikationsanschlüsse, die der Polizei nicht bekannt
sind, ist zulässig, soweit die Aufgabenerfüllung nach Absatz 1 sonst nicht möglich erscheint oder we-
sentlich erschwert wäre. § 185 Abs. 4 gilt entsprechend.

 (4) Jeder der geschäftsmäßig Telekommunikationsleistungen erbringt oder daran mitwirkt, hat der Po-
lizei die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation zu ermöglichen. Für eine Entschädi-
gung der Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes entsprechend
anzuwenden, soweit nicht eine Entschädigung nach dem Telekommunikationsgesetz zu gewähren ist.

§ 186

Verfahren beim Einsatz besonderer Mittel der Datenerhebung

 (1) Die Observation (§ 185 Abs. 1 Nr. 1), der verdeckte Einsatz technischer Mittel zum Abhören oder
Aufzeichnen des gesprochenen Wortes auf Tonträger (§ 185 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b), die Erhebung per-
sonenbezogener Daten in oder aus Wohnungen (§ 185 Abs. 3) sowie die Datenerhebung durch Über-
wachung der Telekommunikation (§ 185 a Abs. 1) dürfen nur richterlich angeordnet werden. Bei Ge-
fahr im Verzuge kann die Polizei die Anordnung treffen. Die Entscheidung hierüber trifft die Leiterin
oder der Leiter des Landespolizeiamtes, des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion. Die-
se können die Anordnungsbefugnis auf besonders beauftragte Personen des Polizeivollzugsdienstes
übertragen. Die richterliche Bestätigung der polizeilichen Anordnung ist unverzüglich nachzuholen.
Die Anordnung des verdeckten Einsatzes technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -
aufzeichnungen (§ 185 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) und zur Aufnahme von Hinweisen von Personen, deren
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist (§ 185 Abs. 1 Nr. 3), erfolgt durch die Lei-
terin oder den Leiter des Landespolizeiamtes, des Landeskriminalamtes, einer Polizeidirektion oder
durch von ihr oder ihm besonders beauftragte Personen des Polizeivollzugsdienstes, bei Gefahr im
Verzuge durch jede Polizeivollzugsbeamtin oder jeden Polizeivollzugsbeamten. Ist die Erhebung perso-
nenbezogener Daten mit technischen Mitteln in oder aus Wohnungen ausschließlich zum Schutz der



bei einem polizeilichen Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, treffen abweichend von
Satz 1 hierüber die Leiterin oder der Leiter des Landespolizeiamtes, des Landeskriminalamtes, einer
Polizeidirektion oder die von ihr oder ihm besonders beauftragten Personen des Polizeivollzugsdien-
stes die Entscheidung. Dies gilt gleichermaßen für einen entsprechenden Einsatz technischer Mittel
des § 185 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b außerhalb von Wohnungen.

 (2) Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 und Absatz 6 ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk das
Innenministerium - Landespolizeiamt oder Landeskriminalamt - seinen oder die Polizeidirektion ihren
Sitz hat. Für das Verfahren findet das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung. Von einer Anhörung der betrof-
fenen Person durch das Gericht ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung den Zweck der Maßnah-
me gefährden würde; die Anhörung ist nachzuholen, wenn die Gefährdung des Zwecks der Maßnah-
me entfallen ist. Die Entscheidung ergeht auf Antrag. Sie wird mit ihrer Bekanntgabe an das Innenmi-
nisterium - Landespolizeiamt oder Landeskriminalamt - oder die Polizeidirektion wirksam. Für die Be-
kanntgabe der Entscheidung an die betroffene Person gilt Absatz 4. Die Beschwerde steht dem Antrag
stellenden Innenministerium - Landespolizeiamt oder Landeskriminalamt -, der Antrag stellenden Poli-
zeidirektion sowie der betroffenen Person zu. § 59 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bleibt unberührt.

 (3) Sind die durch Maßnahmen nach § 185 und § 185 a erlangten Daten zur Gefahrenabwehr, zur an-
derweitigen Verwendung im Sinne von Absatz 6 oder § 186 a Abs. 7, insbesondere zur Strafverfolgung
und für eine etwaige nachträgliche gerichtliche Überprüfung nach Absatz 4 Satz 3 nicht mehr erfor-
derlich, sind sie unverzüglich zu vernichten. Die Vernichtung ist zu dokumentieren. Soweit die Ver-
nichtung lediglich für eine etwaige nachträgliche gerichtliche Überprüfung nach Absatz 4 Satz 3 zu-
rückgestellt ist, sind die Daten zu sperren; sie dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden.

 (4) Nach Abschluss der Maßnahmen nach § 185 oder § 185 a ist die betroffene Person zu unterrichten.
Bei einem durch die Maßnahme unvermeidbar betroffenen Dritten im Sinne von § 185 Abs. 4 oder §
185 a Abs. 3 Satz 4 unterbleibt die Unterrichtung, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen
möglich wäre oder überwiegende schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenstehen. Auf
die Möglichkeit nachträglichen Rechtsschutzes ist hinzuweisen. Im Übrigen erfolgt die Unterrichtung,
sobald dies ohne Gefährdung des Maßnahmenzwecks oder von Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder von bedeutenden Vermögenswerten geschehen kann. Erfolgt die Unterrichtung nicht binnen
sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme, bedarf jede weitere Zurückstellung der Unterrich-
tung der richterlichen Zustimmung. Über die Zustimmung einschließlich der Dauer weiterer Zurück-
stellung entscheidet das Amtsgericht, das für die Anordnung der Maßnahme zuständig gewesen ist.
Bedurfte die Maßnahme nicht der richterlichen Anordnung, ist für die Zustimmung das Amtsgericht,
in dessen Bezirk das Landespolizeiamt, das Landeskriminalamt oder die Polizeidirektion ihren Sitz hat,
zuständig. Ist die Unterrichtung um insgesamt 18 Monate zurückgestellt worden, entscheidet über je-
de weitere Zurückstellung und deren Dauer das Landgericht, in dessen Bezirk das Gericht nach Satz
6 oder 7 seinen Sitz hat. Ist die Benachrichtigung für insgesamt fünf Jahre zurückgestellt worden und
ergibt sich, dass die Voraussetzungen für eine Benachrichtigung mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit auch in Zukunft nicht eintreten werden, kann mit Zustimmung des mit der Sache be-
reits befassten Landgerichts von einer Benachrichtigung endgültig abgesehen werden.

 (5) Ist wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die betroffene
Person eingeleitet worden, ist deren Unterrichtung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nach-
zuholen, sobald dies der Stand des Ermittlungsverfahrens zulässt. Erfolgt die Benachrichtigung nicht
binnen sechs Monaten nach Abschluss der Maßnahme gilt Absatz 4 Satz 6 bis 9 entsprechend.

 (6) Eine anderweitige Verwertung der nach § 185 Abs. 2 mit den Mitteln nach § 185 Abs. 1 erlangten
Erkenntnisse ist nur zur Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur dann zulässig, wenn zu-
vor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist. Bei Gefahr im Verzuge kann, wenn
es sich um eine anderweitige Verwendung zur Gefahrenabwehr handelt, die Polizei die Entscheidung
treffen, die unwirksam wird, wenn sie nicht binnen drei Tagen richterlich bestätigt wird. Eine Übermitt-
lung der Daten zur Verfolgung von Straftaten ist nur zulässig, soweit die Daten auch nach der Straf-
prozessordnung mit vergleichbaren Mitteln hätten erhoben werden dürfen.

§ 186 a

Ergänzende Verfahrensbestimmungen
beim Einsatz besonderer Mittel der Datenerhebung und zum



Schutz von besonderen Berufsgeheimnisträgern

 (1) Die Datenerhebung nach § 185 Abs. 3 darf nur angeordnet werden, soweit nicht aufgrund tatsäch-
licher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Daten erfasst werden, die dem
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind. Abzustellen ist dabei insbesondere auf die
Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und das Verhältnis der dort anwesenden Personen zuein-
ander. Satz 1 findet bei Datenerhebungen nach § 185 a Abs. 1 entsprechende Anwendung.

 (2) Bei Maßnahmen nach § 185 Abs. 3 sind das Abhören, die Beobachtung sowie die Auswertung der
erhobenen Daten durch die Polizei unverzüglich zu unterbrechen, sofern sich tatsächliche Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind,
erfasst werden. Während der Datenerhebung ist dies ständig zu kontrollieren. Ist das Abhören und die
Beobachtung nach Satz 1 unterbrochen worden, dürfen diese Maßnahmen unter den in Absatz 1 Satz
1 genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. Die Sätze 1 und 3 gelten bei Maßnahmen nach §
185 a entsprechend.

 (3) Die Datenerhebung nach § 185 Abs. 3 oder nach § 185 a Abs. 1, die in den Kernbereich der priva-
ten Lebensgestaltung eingreift, ist unzulässig. Die erhobenen Daten sind unverzüglich zu löschen und
Erkenntnisse über solche Daten dürfen nicht verwertet werden. Die Tatsache der Erfassung der Daten
und ihrer Löschung sind zu dokumentieren.

 (4) Die Datenerhebung nach § 185 oder nach § 185 a aus einem durch ein Amts- oder Berufsgeheim-
nis geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafprozessordnung ist nur in-
soweit zulässig, als es zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person uner-
lässlich ist. Absatz 3 gilt entsprechend.

 (5) In der Anordnung gemäß § 186 Abs. 1 Satz 1 zur Datenerhebung nach § 185 Abs. 3 sind insbeson-
dere

1. Voraussetzungen und wesentliche Abwägungsgesichtspunkte,

 

2. soweit bekannt, Name und Anschrift der oder des Betroffenen, gegen die oder den sich die
Maßnahme richtet,

 

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

 

4. die Wohnung oder Räume, in oder aus denen die Daten erhoben werden sollen, und die Art der
durch die Maßnahme zu erhebenden Daten

 

zu bestimmen. Für die Anordnung einer Maßnahme nach § 185 a Abs. 1 gilt Satz 1 entsprechend mit
der Maßgabe, dass in der Anordnung die zu überwachenden Telekommunikationsanschlüsse zu be-
zeichnen sind. Die Anordnung des Gerichts ist auf höchstens zwei Monate zu befristen. Eine Verlänge-
rung um jeweils nicht mehr als einen Monat ist zulässig, soweit die in § 185 Abs. 3 oder § 185 a Abs.
1 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. Für die Anordnung einer Maßnahme nach § 185 Abs. 1 Nr.
1 und Nr. 2 Buchst. b gilt Satz 1 Nr. 1 entsprechend. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend bei polizei-
lichen Anordnungen der Leiterin oder des Leiters des Landespolizeiamtes, des Landeskriminalamtes
oder einer Polizeidirektion oder der von ihr oder ihm besonders beauftragten Personen des Polizeivoll-
zugsdienstes in den Fällen des § 186 Abs. 1 Satz 2, 6 und 7.

 (6) Das anordnende Gericht ist fortlaufend über den Verlauf, die Ergebnisse und die darauf beruhen-
den Maßnahmen zu unterrichten. Sofern die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vorliegen,
ordnet es die Aufhebung der Datenerhebung an. Polizeiliche Maßnahmen nach Absatz 2 können durch
das anordnende Gericht jederzeit aufgehoben, geändert oder angeordnet werden. Soweit ein Verwer-
tungsverbot nach Absatz 3 Satz 2 in Betracht kommt, hat die Polizei unverzüglich eine Entscheidung
des anordnenden Gerichts über die Verwertbarkeit der erlangten Erkenntnisse herbeizuführen.

 (7) Nach § 185 Abs. 3, § 185 a Abs. 1 oder nach § 186 Abs. 1 Satz 7 erlangte personenbezogene Da-
ten sind besonders zu kennzeichnen. Nach einer Übermittlung ist die Kennzeichnung durch die Emp-
fänger aufrechtzuerhalten. Eine anderweitige Verwendung der in den Fällen des § 185 Abs. 3 oder §
186 Abs. 1 Satz 7 mit den Mitteln nach § 185 Abs. 1 oder in den Fällen des § 185 a Abs. 1 mit den Mit-
teln nach § 185 a Abs. 2 erlangten Erkenntnisse ist nur zur Verfolgung von besonders schweren Straf-



taten, die nach der Strafprozessordnung eine Wohnraumüberwachung, bei Maßnahmen nach § 185 a
eine Telekommunikationsüberwachung rechtfertigen, sowie zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren im
Sinne des § 185 Abs. 3 oder zur Verhütung eines Schadens im Sinne des § 185 a Abs. 1 und nur dann
zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist. Bei Gefahr im Ver-
zuge trifft in Fällen des Satzes 3, sofern es sich um eine anderweitige Verwendung zur Abwehr gegen-
wärtiger Gefahr im Sinne des § 185 Abs. 3 oder um die Verhütung eines Schadens im Sinne von § 185
a Abs. 1 handelt, die Polizei die Entscheidung; die richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzu-
holen.

§ 186 b

Berichtspflicht der Landesregierung und parlamentarische Kontrolle

 (1) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich über Anlass, Umfang, Dauer und Ergebnis
nach § 185 Abs. 3 durchgeführter Maßnahmen und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, über
durchgeführte Maßnahmen nach § 186 Abs. 1 Satz 7. Bei Maßnahmen nach § 185 a Abs. 1 gilt Satz 1
entsprechend.

 (2) Ein vom Landtag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichtes die parlamentari-
sche Kontrolle aus.

§ 187

Kontrollmeldungen (Verdeckte Registrierungen zur
polizeilichen Beobachtung, Gezielte Kontrollen)

 (1) Sprechen Tatsachen dafür, dass ein Schaden für Leib, Leben oder Freiheit oder ein gleichgewichti-
ger Schaden für Sach- oder Vermögenswerte oder für die Umwelt zu erwarten ist, kann die Polizei, um
den Sachverhalt zum Zwecke der Verhütung dieses Schadens aufzuklären,

1. die Personalien der vermutlich verantwortlichen Person und

 

2. die amtlichen Kennzeichen des von dieser benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges

 

abrufbar speichern, damit andere Polizeibehörden Erkenntnisse über das Antreffen sowie über Be-
gleitpersonen bei Gelegenheit einer Überprüfung aus anderem Anlass melden (Ausschreibung zur po-
lizeilichen Beobachtung). Maßnahmen nach Satz 1 sind ferner zulässig, wenn Tatsachen dafür spre-
chen, dass die oder der Betroffene in erheblichem Umfang außergewöhnlich schwere Straftaten plant
oder begeht, bei denen Schaden für Leib, Leben oder Freiheit zu erwarten ist. Unter den Vorausset-
zungen von Satz 2 ist auch die Ausschreibung zur gezielten Kontrolle zulässig. Die gezielte Kontrolle
erfolgt nach Maßgabe des § 202 Abs. 1 Nr. 4, auch in Verbindung mit § 206 a.

 (2) Die Maßnahme darf nur richterlich angeordnet werden. Sie ist auf sechs Monate zu befristen. Die
ausschreibende Polizeibehörde kann die Verlängerung der Ausschreibung beantragen, wenn die Vor-
aussetzungen hierfür fortbestehen. Für das Verfahren gilt § 186 Abs. 2 Satz 1 bis 5, 7 und 8. Für die
Bekanntgabe der Entscheidung an die betroffene Person gilt Absatz 3.

 (3) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung einer Maßnahme nicht mehr vor oder ist der Zweck
der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist die Ausschreibung un-
verzüglich zu löschen. Nach Abschluss der Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1, 2 und 3 ist die betroffene
Person durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme er-
folgen kann. § 186 Abs. 4 Satz 5 bis 7 und 9 gilt entsprechend.

3. Speicherung, Veränderung und Nutzung

§ 188

Grundsätze der Speicherung, Veränderung und Nutzung von
personenbezogenen Daten



 (1) Personenbezogene Daten können gespeichert, verändert und genutzt werden, soweit dies zur Er-
füllung der jeweiligen ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Aufgabe oder hiermit im Zusammen-
hang stehender Aufgaben erforderlich ist. Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung darf nur zu
dem Zweck erfolgen, zu dem die personenbezogenen Daten erlangt worden sind. Eine erneute Spei-
cherung, eine Veränderung oder eine Nutzung zu einem anderen Zweck ist jedoch zulässig, soweit ei-
ne erneute Erhebung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck mit vergleichbaren Mitteln zu-
lässig ist.

 (2) Werden Bewertungen in Dateien gespeichert, muß feststellbar sein, bei welcher Stelle die Unterla-
gen geführt werden, die der Bewertung zugrunde liegen.

 (3) Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erhoben
worden sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten zu unterrichten, sobald die Erfüllung der jeweili-
gen Aufgabe dadurch nicht mehr gefährdet wird. Von der Unterrichtung kann abgesehen werden, so-
lange zu besorgen ist, daß die Unterrichtung zu erheblichen Nachteilen für das Kind führt.

 (4) Gespeicherte personenbezogene Daten können zur Ausbildung und Fortbildung genutzt werden,
wenn auf andere Weise das Ziel der Aus- oder Fortbildung nicht erreichbar ist. Diese Daten sind nach
Möglichkeit zu anonymisieren. Eine Nutzung zu statistischen Zwecken darf nur in anonymisierter Form
erfolgen.

§ 189

Besondere Voraussetzungen der Speicherung, Veränderung
und Nutzung von personenbezogenen Daten

 (1) Jede Polizeivollzugsbeamtin und jeder Polizeivollzugsbeamte kann in vom Innenministerium einge-
führten automatisierten Vorgangsbearbeitungssystemen personenbezogene Daten, die im Rahmen
jeweils zugewiesener Aufgaben erhoben wurden, jeweils im Rahmen ihrer oder seiner Aufgaben spei-
chern, verändern und nutzen. Zusätzliche Aufgaben und Eingriffsbefugnisse werden dadurch nicht zu-
gewiesen. Die Daten sind nach Abgabe des Vorganges an die zuständige Stelle, insbesondere an die
zuständige Staatsanwaltschaft oder an die zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bei Ordnungswidrigkeitenverfahren, in die Vorgangsverwal-
tung nach § 190 zu überführen. Die Polizei kann darüber hinaus bei personenbezogenen Daten, die
sie im Rahmen von Strafermittlungsverfahren über Personen gewonnen hat, die einer Straftat ver-
dächtig sind, weiterhin in abrufbarer Weise speichern, verändern und nutzen, wenn wegen der Art
oder Ausführung und Schwere der Tat sowie der Persönlichkeit der oder des Verdächtigen die Gefahr
der Wiederholung besteht und wenn dies zur Aufklärung oder Verhütung einer künftigen Straftat er-
forderlich ist.

 (2) Ist der Ausgang des Strafermittlungsverfahrens zum Zeitpunkt der Entscheidung über eine Spei-
cherung nicht bekannt, darf die Dauer der Speicherung zunächst zwei Jahre nicht überschreiten. Eine
weitere Speicherung darf nur nach erneuter Prüfung des Sachverhalts und nur unter der Vorausset-
zung erfolgen, daß die Polizei Erkundigungen hinsichtlich des Ausgangs des Verfahrens einholt. Ent-
fällt der dem Ermittlungsverfahren zugrundeliegende Verdacht, sind die Daten zu löschen.

 (3) Die nach § 179 Abs. 2 erhobenen Daten dürfen gespeichert, verändert und genutzt werden; je-
doch dürfen in abrufbarer Weise nur die Daten der in § 179 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a und b genannten
Personen gespeichert werden. Die Speicherungsdauer darf drei Jahre nicht überschreiten. Nach je-
weils einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt der letzten Speicherung, ist zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Speicherung noch vorliegen; die Entscheidung trifft die Behördenleiterin oder der Be-
hördenleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Beamtin oder ein von ihr oder ihm beauftragter
Beamter. Die in § 179 Abs. 2 genannten Personen sind zu unterrichten.

 (4) Die nach § 187 Abs. 1 über Begleitpersonen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen gespei-
chert werden, um ihre Bedeutung für den die Ausschreibung begründenden Sachverhalt zu überprü-
fen. Sie sind zu löschen, sobald feststeht, daß diese Personen für die Verhütung des Schadens nicht in
Anspruch genommen werden können und die Daten für ein mit dem Sachverhalt zusammenhängen-
des Strafverfahren nicht erforderlich sind. Eine Speicherung über die Dauer von zwei Jahren hinaus
ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen für eine erneute Erhebung nach einer anderen Rechtsvor-
schrift vorliegen.



§ 190

Vorgangsverwaltung und Dokumentation

 Zur Vorgangsverwaltung oder zur befristeten Dokumentation behördlichen Handelns können perso-
nenbezogene Daten gespeichert und nur zu diesem Zweck verarbeitet werden. Die §§ 188 und 189
sind nicht anzuwenden. Mittel und Umfang der Vorgangsverwaltung werden vom Innenministerium im
Benehmen mit der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz durch Verwaltungsvorschrift
bestimmt.

4. Datenübermittlung und Datenabgleich

§ 191

Grundsätze der Datenübermittlung

 (1) Personenbezogene Daten können nur zu dem Zweck übermittelt werden, zu dem sie erlangt oder
gespeichert worden sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Abweichend hiervon können
personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit

1. dies zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr unerläßlich ist,

 

2. eine erneute Erhebung der personenbezogenen Daten mit vergleichbaren Mitteln zur Abwehr
dieser Gefahr zulässig ist und

 

3. der Empfänger die personenbezogenen Daten auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erlangen kann.

 

Bewertungen dürfen nur an Ordnungsbehörden oder die Polizei übermittelt werden.

 (2) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, ist ih-
re Übermittlung nur zulässig, wenn der Empfänger die personenbezogenen Daten zur Erfüllung des
gleichen Zwecks benötigt, zu dem sie von den Ordnungsbehörden oder der Polizei erlangt worden
sind.

 (3) Die übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der Übermittlung. Erfolgt die Übermittlung aufgrund
eines Ersuchens des Empfängers, hat dieser der übermittelnden Stelle die zur Prüfung erforderlichen
Angaben zu machen. Bei Ersuchen der Polizei, von Ordnungsbehörden sowie anderen Behörden und
öffentlichen Stellen prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben des
Empfängers liegt, es sei denn, im Einzelfall besteht Anlaß zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Er-
suchens.

 (4) Die Übermittlung personenbezogener Daten ist aktenkundig zu machen. Bei mündlichen Auskünf-
ten gilt dies nur, soweit zur Person bereits schriftliche Unterlagen geführt werden.

 (5) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten nur zu dem Zweck nutzen, zu
dem sie ihm übermittelt worden sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§ 192

Datenübermittlung zwischen Polizei- und Ordnungsbehörden, Datenübermitt-
lung an ausländische Polizeidienststellen in Staaten des Schengen Verbundes

 (1) Zwischen Polizeidienststellen des Landes, zwischen Ordnungsbehörden sowie zwischen Ordnungs-
behörden und der Polizei können personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit dies zur Erfül-
lung polizeilicher oder ordnungsbehördlicher Aufgaben erforderlich ist. § 188 Abs. 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend. Die über Personen nach § 179 Abs. 2 gespeicherten personenbezogenen Daten dürfen nur
an andere Polizeidienststellen übermittelt werden.



 (2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Polizeidienststellen anderer Länder und des
Bundes gilt Absatz 1 entsprechend.

 (3) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Polizeidienststellen oder mit polizeilichen Auf-
gaben betraute andere Dienststellen in Staaten, die dem Schengener Durchführungsübereinkommen
vom 19. Juni 1990 beigetreten sind und in denen die Vorschriften des Schengener Informationssy-
stems uneingeschränkt Anwendung finden, gelten Absatz 1 und § 193 Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

 (4) Das Innenministerium darf zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben, die überörtliche Bedeutung haben,
einen Datenverbund vereinbaren, der eine automatisierte Datenübermittlung zwischen Polizeidienst-
stellen des Landes und Polizeidienststellen des Bundes und der Länder ermöglicht. In der Vereinba-
rung ist auch festzulegen, welcher Behörde die nach diesem Gesetz bestehenden Pflichten einer da-
tenverarbeitenden Stelle obliegen. Die §§ 194 und 197 gelten entsprechend.

§ 193

Datenübermittlung an Behörden, öffentliche Stellen
oder sonstige Stellen

 (1) Sind andere Behörden oder öffentliche Stellen an der Abwehr von Gefahren beteiligt, können ih-
nen personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit die Kenntnis dieser personenbezogenen Da-
ten zur Gefahrenabwehr erforderlich erscheint. Im übrigen können personenbezogene Daten an Be-
hörden und öffentliche Stellen sowie an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs
übermittelt werden, soweit dies zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr erforder-
lich ist.

 (2) Personenbezogene Daten können an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- oder zwi-
schenstaatliche Stellen übermittelt werden, soweit dies erforderlich ist

1. zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr durch die übermittelnde Stelle,

 

2. zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden erheblichen Gefahr durch den Empfänger
und dieser dargetan hat, daß er geeignete Datenschutzvorkehrungen getroffen hat.

 

 (3) Die Übermittlung nach Absatz 2 unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, daß dadurch
gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen würde oder schutzwürdige Belange der betrof-
fenen Person beeinträchtigt würden. Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die personenbezoge-
nen Daten nur zu dem Zweck genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurden.

 (4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen der Verfassungsschutzbehörde und den
Ordnungsbehörden oder der Polizei gelten allein die Vorschriften des Gesetzes über den Verfassungs-
schutz im Lande Schleswig-Holstein.

§ 194

Automatisiertes Abrufverfahren

 (1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbezogener Da-
ten zwischen Polizeidienststellen, zwischen Ordnungsbehörden sowie zwischen Ordnungsbehörden
und der Polizei durch Abruf aus einer Datei ermöglicht, ist zulässig, soweit diese Form der Übermitt-
lung unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffenen Person und der Erfüllung
der Aufgaben angemessen ist. Abrufe sind in überprüfbarer Form automatisiert zu protokollieren. Die
protokollierten Daten dürfen nur zum Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherheit, zur Si-
cherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage sowie zur Ausübung
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen durch Dienst- und Fachvorgesetzte verwendet werden. Satz
3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ohne ihre Verwendung die Verhinderung oder
Verfolgung einer schwerwiegenden Straftat, insbesondere gerichtet gegen Leib, Leben oder Freiheit
einer Person oder mehrerer Personen, aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.



 (2) Die Protokolldaten sind nach zwölf Monaten zu löschen.

 (3) Der Empfänger, die Art der personenbezogenen Daten und der Zweck des Abrufs sind in einer Er-
richtungsanordnung festzulegen, die der Zustimmung des Innenministeriums bedarf. Die datenverar-
beitende Stelle hat die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz unter
Übersendung der Errichtungsanordnung zu unterrichten.

§ 195

Datenabgleich

 (1) Die Polizei kann personenbezogene Daten der in den §§ 218, 219 sowie § 179 Abs. 2 Nr. 2 Buchst.
a genannten Personen mit dem Inhalt polizeilicher Dateien im Rahmen der Zweckbindung dieser Da-
teien abgleichen. Personenbezogene Daten anderer Personen kann die Polizei abgleichen, wenn Tat-
sachen dafür sprechen, daß dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich erscheint. Die Poli-
zei kann ferner im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erlangte personenbezogene Daten mit dem Fahn-
dungsbestand abgleichen. Ein Abgleich der nach § 179 Abs. 4 erlangten personenbezogenen Daten
ist nur mit Zustimmung der betroffenen Person zulässig.

 (2) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in anderen Fällen bleiben unberührt.

§ 195 a

Datenabgleich mit anderen Dateien

 (1) Die Polizei kann von öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten bestimmter Personengruppen aus Dateien zum Zwecke des automatisierten Abgleichs
nach fahndungsspezifischen Suchkriterien mit anderen Datenbeständen verlangen, soweit dies erfor-
derlich ist zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder
eines Landes oder zur Verhütung von Straftaten erheblicher Bedeutung, bei denen Schäden für Le-
ben, Leib und Freiheit oder gleichgewichtige Schäden für die Umwelt zu erwarten sind und die Verhü-
tung des Schadens auf andere Weise nicht möglich ist.

 (2) Die Maßnahme nach Absatz 1 darf nur auf Antrag der Leiterin oder des Leiters des Landeskrimi-
nalamtes oder durch von ihr oder ihm besonders beauftragte Personen des Polizeivollzugsdienstes
richterlich angeordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Innenministerium
- Landeskriminalamt - seinen Sitz hat. Für das Verfahren findet das Gesetz über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung.

 (3) Das Übermittlungsersuchen ist auf Name, Anschrift, Tag und Ort der Geburt sowie andere für den
Einzelfall benötigte Daten zu beschränken. Ist ein Aussondern der zu übermittelnden Daten nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand möglich, dürfen weitere, nicht vom Ermittlungsersuchen erfasste Da-
ten ebenfalls übermittelt werden. Diese Daten dürfen von der Polizei nicht genutzt werden. Rechtsvor-
schriften über ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis bleiben unberührt.

 (4) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß er nicht erreicht werden kann, sind die
übermittelten und im Zusammenhang mit der Maßnahme zusätzlich angefallenen Daten auf den Da-
tenträgern zu löschen und Akten, soweit sie nicht für ein mit dem Sachverhalt zusammenhängendes
Verfahren erforderlich sind, zu vernichten. Die Vernichtung ist zu dokumentieren. Soweit die Vernich-
tung lediglich für eine etwaige nachträgliche gerichtliche Überprüfung seitens der Betroffenen im Sin-
ne von Absatz 5 Satz 1 zurückgestellt ist, sind deren Daten zu sperren. Die gesperrten Daten dürfen
nur für den Zweck der nachträglichen gerichtlichen Überprüfung verwendet werden.

 (5) Personen, gegen die nach Abschluss einer Maßnahme nach Absatz 1 weitere Maßnahmen durch-
geführt werden, sind hierüber durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des
Zweckes der weiteren Datennutzung erfolgen kann. § 186 Abs. 3, 4, 5 und Abs. 6 Satz 1 und 3 gelten
entsprechend.

 (6) Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein ist über den Beginn und den
Abschluss einer Maßnahme nach Absatz 1 zu unterrichten.



 (7) Das Innenministerium berichtet dem Landtag jährlich über laufende und abgeschlossene Maßnah-
men.

5. Weitere Verfahrensvorschriften

§ 196

Berichtigung, Löschung und Sperrung von
personenbezogenen Daten

 (1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Es ist in geeigneter Weise
zu dokumentieren, in welchem Zeitraum und aus welchem Grund die Daten unrichtig waren. Die Da-
ten sind zu ergänzen, wenn der Zweck der Speicherung oder ein berechtigtes Interesse der betroffe-
nen Person dies erfordert.

 (2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu löschen, und die dazugehörigen Unter-
lagen sind zu vernichten, wenn bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden Überprüfung oder
aus Anlaß einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, daß ihre Kenntnis für die speichernde Stelle
zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. Anderenfalls
ist eine neue Prüffrist festzulegen. Die Gründe hierfür müssen sich aus den Unterlagen ergeben.

 (3) Die Prüffristen nach Absatz 2 dürfen

1. bei Erwachsenen fünf Jahre, in besonderen Fällen zehn Jahre,

 

2. bei Erwachsenen nach Vollendung des 70. Lebensjahres und bei Jugendlichen fünf Jahre und

 

3. bei Kindern zwei Jahre

 

nicht überschreiten, wobei nach Zweck der Speicherung sowie Art und Bedeutung des Sachverhalts
zu unterscheiden ist. Die Frist beginnt regelmäßig mit dem letzten Anlaß, der zur Speicherung der
personenbezogenen Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung der betroffenen Person aus einer
Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Bes-
serung und Sicherung.

 (4) Erweisen sich personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung als unvollständig oder unrichtig,
so ist dem Empfänger unverzüglich die Berichtigung mitzuteilen, wenn die Unterlassung der Mittei-
lung für die betroffene Person nach den Umständen des Einzelfalls nachteilig sein könnte.

 (5) Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, daß durch sie schutzwürdige Belange der betroffenen Person
beeinträchtigt werden würden,

 

2. die personenbezogenen Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot in einem gerichtli-
chen Verfahren oder einem Verwaltungsverfahren unerläßlich sind oder

 

3. die Nutzung der personenbezogenen Daten zu wissenschaftlichen Zwecken zulässig ist.

 

In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Sie dürfen nur
zu den in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst nur mit Einwilligung der betroffenen Person genutzt
werden.

 (6) Für die Abgabe der Datenträger an ein Archiv anstelle der Löschung und Vernichtung gelten die
Bestimmungen des Landesarchivgesetzes. Im übrigen gilt für die Datenverarbeitung für wissenschaft-
liche Zwecke § 22 des Landesdatenschutzgesetzes.

§ 197



Errichtung von Dateien, Errichtungsanordnung

 (1) Die Errichtung von Dateien und anderer Datensammlungen ist auf das erforderliche Maß zu be-
schränken. In angemessenen Abständen ist die Notwendigkeit ihrer Weiterführung oder Änderung zu
prüfen.

 (2) Für jede automatisierte Datei und andere Datensammlungen sind in einer Errichtungsanordnung
mindestens festzulegen:

1. Bezeichnung,

 

2. Rechtsgrundlage und Zweck,

 

3. Personenkreis, über den Daten gespeichert werden,

 

4. Arten der zu speichernden Daten,

 

5. Arten der Daten, die der Erschließung des Datenbestandes dienen,

 

6. Anlieferung oder Eingabe der Daten,

 

7. Voraussetzungen (Anlaß und Zweck), unter denen in der Datei gespeicherte Daten an welche
Empfänger und in welchem Verfahren übermittelt werden,

 

8. Prüffristen nach Absatz 1 Satz 2 und § 196 Abs. 3 und

 

9. technische und organisatorische Maßnahmen nach dem Landesdatenschutzgesetz.

 

§ 198

Auskunftsrecht der betroffenen Person, Akteneinsicht

 (1) Der betroffenen Person ist von der datenverarbeitenden Stelle auf Antrag gebührenfrei Auskunft
zu erteilen über

1. die zu ihr gespeicherten Daten,

 

2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung sowie

 

3. die Herkunft der personenbezogenen Daten, die Empfänger von Übermittlungen und die Teil-
nehmer an automatisierten Abrufverfahren.

 

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft verlangt wird, näher be-
zeichnet werden. Ein Auskunftsanspruch besteht nicht, wenn eine Auskunft bereits erteilt wurde, die
gespeicherten personenbezogenen Daten sich nicht geändert haben oder die Auskunft offensichtlich
mißbräuchlich verlangt wird.

 (2) Sind personenbezogene Daten in Akten oder nichtautomatisierten Dateien gespeichert, ist der be-
troffenen Person Einsicht in die jeweiligen sie betreffenden Akten oder Dateien zu gewähren. Die Ein-
sichtnahme darf nicht erfolgen, wenn die personenbezogenen Daten der betroffenen Person mit per-
sonenbezogenen Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten der-
art verbunden sind, daß ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich
ist. In diesem Fall ist der betroffenen Person jedoch über die zu ihr gespeicherten Daten Auskunft zu
erteilen. Rechtsvorschriften über die Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren bleiben unberührt.



 (3) Die Auskunfterteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht entfällt, soweit eine Prüfung ergibt,
daß

1. dadurch die Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben erheblich erschwert
oder gefährdet werden würde,

 

2. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift
oder wegen der berechtigten Interessen einer dritten Person geheimgehalten werden müssen
oder

 

3. durch die Auskunfterteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht dem Wohl des Bundes oder
eines Landes Nachteile entstehen würden; die Entscheidung über die Auskunftsverweigerung
trifft in diesem Fall das Innenministerium.

 

 (4) In den Fällen des Absatzes 3 ist die betroffene Person unter Mitteilung der wesentlichen Gründe
für die Auskunftsverweigerung darauf hinzuweisen, daß sie sich an die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann. Eine Begründung erfolgt nicht, soweit da-
durch der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet werden würde. Die Gründe für
die Entscheidung nach Satz 2 sind aktenkundig zu machen.

III. Besondere Maßnahmen

§ 199

Vorladung

 (1) Eine Person kann schriftlich oder mündlich vorgeladen werden, wenn

1. Tatsachen dafür sprechen, daß die Person sachdienliche Angaben machen kann, die für die
Erfüllung einer bestimmten Aufgabe der Ordnungsbehörden oder der Polizei erforderlich sind
oder

 

2. dies zur Durchführung einer gesetzlich zugelassenen erkennungsdienstlichen Maßnahme erfor-
derlich ist.

 

 (2) Der Grund für eine Vorladung soll angegeben werden. Bei der Festsetzung des Zeitpunkts soll auf
den Beruf und die sonstigen Lebensverhältnisse der oder des Vorgeladenen Rücksicht genommen
werden.

 (3) Wird der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge geleistet, so kann sie zwangsweise
durchgesetzt werden,

1. wenn die Angaben zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr für Leib, Leben
oder Freiheit einer Person erforderlich sind oder

 

2. wenn erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt werden sollen.

 

 (4) § 136 a Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 2 und 3 der Strafprozeßordnung gilt entsprechend.

 (5) Maßnahmen nach Absatz 3 im Wege des unmittelbaren Zwanges dürfen nur Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte vornehmen.

 (6) Für die Entschädigung von Personen, die auf Vorladung als Zeugen erscheinen oder die als Sach-
verständige herangezogen werden, gilt das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz entspre-
chend.



§ 200

Verfahren bei der Vorführung

 (1) Kommt eine Person der gesetzlichen Verpflichtung, vor einer Behörde zu erscheinen, auf Vorla-
dung nicht nach, so kann sie vorgeführt werden, wenn hierauf in der Vorladung hingewiesen worden
ist. Unter der gleichen Voraussetzung kann eine Person vorgeführt werden, wenn sie aufgrund gesetz-
licher Vorschrift einer Behörde vorzustellen ist, die Vorstellung aber unterblieben ist.

 (2) Einer festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Angehörige oder einen
Angehörigen oder eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen. Ist die festgehaltene Person nicht
in der Lage, von diesem Recht Gebrauch zu machen, so soll die Behörde selbst die Benachrichtigung
einer oder eines Angehörigen übernehmen. Ist die festgehaltene Person minderjährig, so ist in jedem
Falle diejenige Person unverzüglich zu benachrichtigen, der die Sorge für die festgehaltene Person ob-
liegt; ist für die festgehaltene Person eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, so ist diese oder die-
ser zu benachrichtigen. Satz 1 und 2 gelten nicht, soweit der Zweck der Vorführung dadurch gefähr-
det wird.

 (3) Die vorgeführte Person darf nicht länger als bis zum Ende der Amtshandlung, zu der sie vorgela-
den war, festgehalten werden. Spätestens am Ende des Tages nach der Vorführung ist sie zu entlas-
sen.

 (4) § 181 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 201

Platzverweisung

 (1) Zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr ist es zulässig, eine Person vorüber-
gehend von einem Ort zu verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes zu verbieten.
Die Platzverweisung kann auch gegen Personen angeordnet werden, die den Einsatz der Feuerwehr
oder von Hilfs- oder Rettungsdiensten behindern.

 (2) Sprechen Tatsachen dafür, dass eine Person in naher Zukunft in einem bestimmten örtlichen Be-
reich einer Gemeinde oder benachbarter Gemeinden strafbare Handlungen begehen wird, die Scha-
den für Leib, Leben oder Freiheit oder gleichgewichtigen Schaden für sonstige Sach- oder Vermögens-
werte oder für die Umwelt erwarten lassen, kann ihr, wenn auf andere Weise die Schadensverhütung
nicht möglich erscheint, zeitlich befristet verboten werden, diesen Bereich zu betreten oder sich dort
aufzuhalten (Aufenthaltsverbot). Die Vorschriften des Versammlungsrechts bleiben unberührt. Das
Verbot nach Satz 1 ist örtlich auf den zur Verhütung der erwarteten Schäden erforderlichen Umfang
zu beschränken. Hat die betroffene Person im räumlichen Geltungsbereich des Aufenthaltverbotes ih-
ren Wohnsitz oder muss ihn aus einem vergleichbar wichtigen Grund betreten, ist dies bei der Ent-
scheidung nach Satz 3 angemessen zu berücksichtigen. Das Verbot nach Satz 1 soll zunächst auf ma-
ximal 14 Tage befristet werden. Weitere Verlängerungen um jeweils maximal 14 Tage sind zulässig,
soweit die Voraussetzungen des Satzes 1 weiterhin vorliegen. Das Verbot darf insgesamt die Dauer
von drei Monaten nicht überschreiten. Der Lauf der Frist des Verbotes nach Satz 1 beginnt mit der Be-
kanntgabe und endet mit Ablauf des bezeichneten Tages; § 89 findet keine Anwendung. Die Entschei-
dung trifft die Leiterin oder der Leiter des Landespolizeiamtes, des Landeskriminalamtes oder einer
Polizeidirektion. Diese können die Anordnungsbefugnis auf besonders beauftragte Personen des Poli-
zeivollzugsdienstes übertragen. Jede weitere Verlängerung des Aufenthaltsverbotes im Sinne von Satz
6 bedarf der richterlichen Entscheidung. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Landes-
polizeiamt oder Landeskriminalamt seinen oder die Polizeidirektion ihren Sitz hat. Für das Verfahren
findet das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung. Die Entscheidung ergeht auf Antrag. § 59 des Gesetzes
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeiten
bleibt unberührt.

§ 201a

Wohnungsverweisung sowie Rückkehr- und Betretungsverbot
zum Schutz vor häuslicher Gewalt



 (1) Die Polizei kann bis zu maximal vierzehn Tagen eine Person aus ihrer Wohnung und dem unmittel-
bar angrenzenden Bereich verweisen und ihr die Rückkehr dorthin untersagen, wenn Tatsachen, ins-
besondere ein von ihr begangener tätlicher Angriff, die Annahme rechtfertigen, dass diese Maßnah-
me zur Abwehr einer von ihr ausgehenden gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer
Bewohnerin oder eines Bewohners derselben Wohnung (gefährdete Person) erforderlich ist. Unter den
gleichen Voraussetzungen kann die Polizei für die Dauer der nach Satz 1 verfügten Maßnahme ein Be-
tretungsverbot für Orte, an denen sich die gefährdete Person unausweichlich aufhalten muss, anord-
nen. Der räumliche Bereich einer Maßnahme nach Satz 1 und 2 ist nach dem Erfordernis eines wir-
kungsvollen Schutzes der gefährdeten Person zu bestimmen und zu bezeichnen.

 (2) Der Lauf der Frist einer Maßnahme nach Absatz 1 beginnt mit der Bekanntgabe und endet mit Ab-
lauf des bezeichneten Tages, § 89 findet keine Anwendung. Stellt die gefährdete Person während der
Dauer der nach Absatz 1 verfügten Maßnahme einen Antrag auf zivilrechtlichen Schutz beim zustän-
digen Amtsgericht mit dem Ziel des Erlasses einer einstweiligen Anordnung, endet die von der Polizei
verfügte Maßnahme mit dem Zeitpunkt des Erlasses der gerichtlichen Entscheidung.

 (3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind die für eine Kontaktaufnahme erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten der gefährdeten Person an eine geeignete Beratungsstelle zu übermitteln.
Diese darf die Daten ausschließlich und einmalig dazu nutzen, der gefährdeten Person unverzüglich
Beratung zum Schutz vor häuslicher Gewalt anzubieten. Lehnt die gefährdete Person die Beratung ab,
hat die Beratungsstelle die übermittelten Daten zu löschen.

§ 202

Durchsuchung von Personen

 (1) Eine Person kann außer in den Fällen des § 181 Abs. 3 Satz 3 nur durchsucht werden, wenn

1. Tatsachen dafür sprechen, dass die Person Sachen bei sich führt, die sichergestellt werden kön-
nen,

 

2. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften angehalten oder festgehalten werden
kann und die Durchsuchung insbesondere nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und
Explosivmitteln nach den Umständen zum Schutz der Person, eines Dritten oder zur Eigensi-
cherung des Amtsträgers erforderlich erscheint,

 

3. eine Identitätsfeststellung aufgrund des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 zulässig ist oder

 

4. sie nach § 187 oder nach Artikel 99 Schengener Durchführungsübereinkommen vom 19. Juni
1990 zur gezielten Kontrolle ausgeschrieben ist.

 

 (2) Die Person kann zum Zweck der Durchsuchung zur Dienststelle verbracht werden, wenn diese
Maßnahme anders nicht durchgeführt werden kann.

 (3) Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 dürfen nur Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte
anordnen.

§ 203

Verfahren bei der Durchsuchung von Personen

 (1) Bei der Durchsuchung einer Person können der Körper, die Kleidung, der Inhalt der Kleidung und
die sonstigen am Körper getragenen Sachen durchsucht werden.

 (2) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder von Ärztinnen und Ärzten durch-
sucht werden; dies gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum Schutz gegen eine Gefahr für
Leib oder Leben erforderlich ist.



 (3) Soweit durch Rechtsvorschrift körperliche Eingriffe zugelassen werden, dürfen diese nur von einer
Ärztin oder einem Arzt vorgenommen werden. Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit sind im Rah-
men der Durchsuchung einer Person unzulässig.

§ 204

Gewahrsam von Personen

 (1) Eine Person kann nur in Gewahrsam genommen werden, wenn dies

1. zu ihrem Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist, insbesondere, weil sie
sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in
hilfloser Lage befindet,

 

2. unerläßlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat
oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern,

 

3. unerläßlich ist, um private Rechte zu schützen, und eine Festnahme und Vorführung der Person
nach den §§ 229 und 230 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig ist,

 

4. unerlässlich ist, um eine Maßnahme nach § 201 durchzusetzen,

 

5. unerlässlich ist, um eine Maßnahme nach § 201 a durchzusetzen.

 

 (2) Minderjährige, die sich der Obhut der Sorgeberechtigten entzogen haben, können in Gewahrsam
genommen werden, um sie den Sorgeberechtigten oder dem Jugendamt zuzuführen.

 (3) Eine Person, die aus dem Vollzug von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehen-
den Maßregeln der Besserung und Sicherung entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb
der Justizvollzugsanstalt oder einer Anstalt nach den §§ 129 bis 138 des Strafvollzugsgesetzes aufhält,
kann in Gewahrsam genommen und in die Anstalt zurückgebracht werden.

 (4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 dürfen nur Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-
beamte vornehmen. Die festgehaltene Person kann mittels Bildübertragung offen beobachtet werden,
wenn und solange tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass diese Maßnahme zum
Schutz der Person unerlässlich ist.

 (5) Der Gewahrsam ist unverzüglich aufzuheben, sobald der Grund hierfür weggefallen oder der
Zweck erreicht ist. Der Gewahrsam ist spätestens am Ende des Tages nach der Übernahme in den Ge-
wahrsam aufzuheben, sofern nicht vorher die Fortdauer der Freiheitsentziehung gerichtlich angeord-
net worden ist.

 (6) § 181 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 205

Verfahren bei amtlichem Gewahrsam

 (1) Wird eine Person in Gewahrsam, Verwahrung oder Haft genommen oder untergebracht (amtlicher
Gewahrsam), so sind ihr unverzüglich der Grund der Maßnahme und die zulässigen Rechtsbehelfe be-
kanntzugeben, es sei denn, die Bekanntgabe wirkt sich für die Person nachteilig aus.

 (2) § 200 Abs. 2 gilt entsprechend.

 (3) Die Person soll nicht in einem Raum mit Strafgefangenen, Untersuchungsgefangenen oder Sucht-
kranken verwahrt werden. Frauen und Männer sind getrennt unterzubringen.

 (4) Der Person dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die zur Sicherung des Zwecks
oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung des amtlichen Gewahrsams notwendig sind.



§ 206

Durchsuchung von Sachen

 Sachen können außer in den Fällen des § 181 Abs. 3 Satz 3 nur durchsucht werden, wenn

1. eine Person sie mitführt, die nach § 202 durchsucht werden darf,

 

2. Tatsachen dafür sprechen, daß sich darin eine andere Sache befindet, die sichergestellt werden
kann,

 

3. Tatsachen dafür sprechen, daß sich darin eine Person befindet, die
a) in Gewahrsam genommen werden darf,

 

b) widerrechtlich festgehalten wird oder

 

c) hilflos ist,

 

 

4. sie sich an einem der in § 181 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Orte befinden,

 

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 181 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder 3 oder in dessen unmittel-
barer Nähe befinden und Tatsachen dafür sprechen, daß Straftaten in oder an diesem Objekt
begangen werden sollen,

 

6. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich eine Person befindet, de-
ren Identität nach § 181 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 festgestellt werden darf; die Durchsuchung kann
sich auch auf die in dem Fahrzeug enthaltenen Sachen erstrecken.

 

§ 206 a

Durchsuchung bei Gezielten Kontrollen

 Die Polizei kann beim Antreffen einer Person, die nach § 187 Abs. 1 Satz 3 oder nach Artikel 99 Schen-
gener Durchführungsübereinkommen vom 19. Juni 1990 zur gezielten Kontrolle ausgeschrieben ist,
das von dieser benutzte Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug und die darin enthaltenen Sachen durchsu-
chen.

§ 207

Verfahren bei der Durchsuchung von Sachen

 Bei der Durchsuchung von Sachen hat die Gewahrsamsinhaberin oder der Gewahrsamsinhaber das
Recht, anwesend zu sein. Ist sie oder er abwesend und eine Vertreterin oder ein Vertreter oder ein
Zeuge anwesend, so soll diese oder dieser hinzugezogen werden. Der Gewahrsamsinhaberin oder
dem Gewahrsamsinhaber ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die Durchsuchung und ihren
Grund zu erteilen.

§ 208

Betreten und Durchsuchung von Räumen

 (1) Das Betreten von Wohn- und Geschäftsräumen oder eines befriedeten Besitztums ist gegen den
Willen der Inhaberin oder des Inhabers nur zulässig, wenn dies zur Verhütung einer erheblichen Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist.



 (2) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grundstücke, die der Öffentlich-
keit zugänglich sind, dürfen zum Zwecke der Gefahrenabwehr während der Arbeits-, Geschäfts- oder
Aufenthaltszeit betreten werden.

 (3) Die Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen oder eines befriedeten Besitztums ist nur zu-
lässig, wenn

1. Tatsachen dafür sprechen, daß sich darin oder darauf eine Person befindet, die nach § 200 vor-
geführt oder nach einer Rechtsvorschrift in Gewahrsam genommen werden darf,

 

2. Tatsachen dafür sprechen, daß sich darin oder darauf Sachen befinden, die nach § 210 Abs. 1
Nr. 1 sichergestellt werden dürfen oder

 

3. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr erforderlich ist.

 

 (4) Während der Nachtzeit (§ 324) ist das Betreten nach den Absätzen 1 und 2 und die Durchsuchung
nach Absatz 3 nur zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr zulässig. Dies gilt nicht für das
Betreten von Räumen,

1. die zur Nachtzeit jedermann zugänglich sind;

 

2. wenn Tatsachen dafür sprechen, daß
a) dort Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben;

 

b) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Vorschriften verstoßen;

 

c) sich dort gesuchte Straftäterinnen oder Straftäter verbergen;

 

 

3. die der Prostitution oder dem unerlaubten Glücksspiel dienen.

 

 (5) Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen dürfen, außer bei Gefahr im Verzuge, nur auf-
grund richterlicher Anordnung erfolgen. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die zu durch-
suchenden Räume liegen. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Von ei-
ner Anhörung der betroffenen Person durch das Gericht ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung
den Zweck der Durchsuchung gefährden würde. Die Entscheidung ergeht auf Antrag. Sie wird mit ih-
rer Bekanntgabe an die Polizeibehörde wirksam. Die Beschwerde steht der antragstellenden Polizeibe-
hörde sowie der betroffenen Person zu. § 59 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bleibt unberührt.

 (6) Maßnahmen nach Absatz 3 und 4 dürfen nur Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte
vornehmen.

§ 209

Verfahren bei der Durchsuchung von Räumen

 (1) Bei der Durchsuchung der Wohnung, der Geschäftsräume oder des befriedeten Besitztums hat die
Inhaberin oder der Inhaber das Recht, anwesend zu sein. Ist sie oder er nicht anwesend, so soll eine
Vertreterin oder ein Vertreter oder ein Zeuge hinzugezogen werden.

 (2) Der Inhaberin oder dem Inhaber oder ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder seiner Vertreterin
oder seinem Vertreter ist vor Beginn der Durchsuchung der Grund der Maßnahme bekanntzugeben.
Auf die zulässigen Rechtsbehelfe ist hinzuweisen.

 (3) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen, in der die für die Durchführung verant-
wortliche Behörde Anlaß, Zeit und Ort der Durchsuchung und die anwesenden Personen namentlich



aufzuführen sind. Die Niederschrift ist von der durchsuchenden Vollzugsbeamtin oder dem durchsu-
chenden Vollzugsbeamten und der Inhaberin oder dem Inhaber des durchsuchten Raumes, ihrer Ver-
treterin oder ihrem Vertreter oder seiner Vertreterin oder seinem Vertreter oder dem hinzugezoge-
nen Zeugen zu unterschreiben. Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein Vermerk aufzu-
nehmen. Die Inhaberin oder der Inhaber oder ihre Vertreterin oder ihr Vertreter oder seine Vertreterin
oder sein Vertreter ist darauf hinzuweisen, daß auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift ausge-
händigt wird.

 (4) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung ihrer Abschrift unter den vorherr-
schenden Umständen nicht möglich oder würde sie den Zweck der Durchsuchung gefährden, so sind
der Inhaberin oder dem Inhaber oder ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter oder seiner Vertreterin
oder seinem Vertreter lediglich die Vornahme der Durchsuchung unter Angabe der für die Durchsu-
chung verantwortlichen Behörde sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu bestätigen.

 (5) Die nach § 279 für die Vornahme einer Vollstreckungshandlung zur Beitreibung einer Geldforde-
rung erforderliche Niederschrift ersetzt die Niederschrift nach dieser Bestimmung.

§ 210

Sicherstellung von Sachen

 (1) Sachen können nur sichergestellt werden, wenn dies erforderlich ist,

1. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche Sicherheit,

 

2. zur Verhinderung einer mißbräuchlichen Verwendung durch eine Person, die in Gewahrsam ge-
nommen worden ist, oder

 

3. um die Eigentümerin oder den Eigentümer oder die rechtmäßige Inhaberin oder den rechtmä-
ßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust oder Beschädigung einer Sache zu schüt-
zen.

 

 (2) Die Sicherstellung von Sachen ist aufzuheben, sobald die Voraussetzungen hierfür weggefallen
sind oder der Zweck erreicht ist.

 (3) Hat die Polizei eine Sache sichergestellt, so ist die Sicherstellung spätestens nach drei Tagen auf-
zuheben. Dies gilt nicht, wenn die Ordnungsbehörde die Sicherstellung oder deren Fortdauer angeord-
net hat.

§ 211

Verfahren bei der Sicherstellung von Sachen

 (1) Hat eine Person eine bewegliche Sache herauszugeben oder vorzulegen, so kann die Vollzugsbe-
amtin oder der Vollzugsbeamte (§ 252) sie ihr wegnehmen.

 (2) Der herausgabepflichtigen Person ist eine Bescheinigung zu erteilen, die die weggenommene Sa-
che bezeichnet, den Grund der Maßnahme erkennen läßt und eine Belehrung über die zulässigen
Rechtsbehelfe enthalten soll.

 (3) Wird die Sache nicht vorgefunden, so hat die herausgabepflichtige Person auf Verlangen der Voll-
zugsbehörde vor dem Amtsgericht an Eides Statt zu versichern, daß sie nicht wisse, wo die Sache sich
befinde.

 (4) Dem Antrag an das Amtsgericht, der herausgabepflichtigen Person die eidesstattliche Versiche-
rung abzunehmen, sind beglaubigte Abschriften des Verwaltungsaktes sowie eine etwaige Nieder-
schrift über den erfolglosen Wegnahmeversuch beizufügen. Für das Verfahren vor dem Amtsgericht
gelten § 883 Abs. 3, die §§ 899, 900 Abs. 1, 3 und 5 und die §§ 901, 902, 904 bis 910 und 913 der Zi-
vilprozeßordnung entsprechend.



 (5) Sichergestellte Sachen sind amtlich zu verwahren. Falls die Beschaffenheit der Sache dies nicht
zuläßt oder die amtliche Verwahrung unzweckmäßig ist, kann der Zweck der Sicherstellung auf ande-
re Weise gewährleistet werden.

§ 212

Amtliche Verwahrung

 (1) Wird eine Sache amtlich oder durch eine Dritte oder einen Dritten in amtlichem Auftrag verwahrt,
so ist das Erforderliche zu veranlassen, um einem Verderb oder einer wesentlichen Minderung ihres
Wertes vorzubeugen. Dies gilt nicht, wenn die oder der Dritte auf Verlangen der früheren Gewahr-
samsinhaberin oder des früheren Gewahrsamsinhabers mit der Verwahrung beauftragt worden ist.
Abweichende Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

 (2) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und so zu kennzeichnen, daß Verwechselungen ver-
mieden werden.

§ 213

Verwertung, Vernichtung

 (1) Die Verwertung verwahrter Sachen ist zulässig, wenn

1. ihr Verderb oder eine wesentliche Minderung ihres Wertes droht oder ihre Aufbewahrung oder
Unterhaltung mit unverhältnismäßig hohen Kosten, erheblichen Schwierigkeiten oder Gefahren
für die öffentliche Sicherheit verbunden ist oder bei Herausgabe der Sache die Voraussetzun-
gen der Sicherstellung erneut eintreten würden oder

 

2. die empfangsberechtigte Person die Sache trotz Aufforderung nicht in Empfang nimmt.

 

 (2) Die Verwertung soll nach den §§ 292 bis 299 durchgeführt werden. Die Eigentümerin oder der Ei-
gentümer und andere Personen, denen Rechte an der Sache zustehen, sollen vor der Androhung der
Verwertung gehört werden. Ihnen sollen der Ort und der Zeitpunkt der Verwertung mitgeteilt werden.

 (3) Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.

 (4) Verwahrte Sachen können unbrauchbar gemacht, vernichtet oder eingezogen werden, wenn

1. die Voraussetzungen einer Verwertung vorliegen und

 

2. eine Verwertung nicht möglich ist oder der zu erwartende Erlös aus einer Verwertung die ent-
stehenden Kosten nicht deckt.

 

§ 214

Verfahren bei der Wegnahme einer Person

 (1) Hat jemand eine Person herauszugeben, so kann die Vollzugsbeamtin oder der Vollzugsbeamte (§
252) sie jeder Person wegnehmen, bei der sie angetroffen wird.

 (2) Der herausgabepflichtigen Person ist eine Bescheinigung zu erteilen, die die weggenommene Per-
son bezeichnet, den Grund der Maßnahme erkennen läßt und eine Belehrung über die zulässigen
Rechtsbehelfe enthalten soll.

 (3) Wird die Person nicht vorgefunden, so hat die herausgabepflichtige Person auf Verlangen der Voll-
zugsbehörde vor dem Amtsgericht an Eides Statt zu versichern, daß sie nicht wisse, wo die Person
sich befinde.



 (4) § 211 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 215

Verfahren bei der Zwangsräumung

 (1) Hat eine Person eine unbewegliche Sache, einen Raum oder ein Schiff zu räumen oder herauszu-
geben, so können sie und die ihrem Haushalt oder Geschäftsbetrieb angehörenden Personen aus dem
Besitz gesetzt werden. Der Zeitpunkt der Zwangsräumung soll der betroffenen Person in angemesse-
ner Zeit vorher angekündigt werden.

 (2) Werden bei einer Zwangsräumung bewegliche Sachen vorgefunden, die nicht herauszugeben oder
vorzulegen sind, so werden sie der betroffenen Person oder, wenn diese abwesend ist, der Vertrete-
rin oder dem Vertreter oder einer dem Haushalt oder Geschäftsbetrieb der betroffenen Person ange-
hörenden erwachsenen Person übergeben.

 (3) Ist keine empfangsberechtigte Person nach Absatz 2 anwesend, so sind die beweglichen Sachen in
amtliche Verwahrung zu nehmen. Dies gilt auch, wenn sich die empfangsberechtigte Person weigert,
die Sachen anzunehmen.

§ 216

Übertragung des Eigentums

 (1) Ist eine Person zur Übertragung des Eigentums an einer Sache verpflichtet, so ist für die nach bür-
gerlichem Recht erforderlichen Willenserklärungen und für die Eintragung in öffentliche Bücher und
Register § 242 anzuwenden.

 (2) Die Übergabe der Sache wird dadurch bewirkt, daß die Vollzugsbeamtin oder der Vollzugsbeamte
die Sache in Besitz nimmt. § 211 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. Befindet sich die Sache im Gewahr-
sam einer oder eines Dritten, so ist der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, der Anspruch
der betroffenen Person auf Herausgabe der Sache zu überweisen. Die §§ 300 bis 308 sind entspre-
chend anzuwenden.

Unterabschnitt 3

In Anspruch zu nehmende Personen

§ 217
Grundsatz

 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr dürfen nur gegen die nach den §§ 218 oder 219 verantwortlichen
Personen gerichtet werden, es sei denn, daß gesetzlich etwas anderes bestimmt ist.

§ 218
Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen

 (1) Wird die öffentliche Sicherheit durch das Verhalten von Personen gestört oder im einzelnen Fall ge-
fährdet, so ist die Person verantwortlich, die die Störung oder Gefahr verursacht hat.

 (2) Verursachen Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Störung oder Ge-
fahr, so ist auch diejenige Person verantwortlich, der die Sorge für die minderjährige Person obliegt.
Ist für die Person eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, so ist auch die betreuende Person im
Rahmen ihrer Betreuungsaufgabe verantwortlich.

 (3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Störung oder Gefahr, so ist auch
die Person verantwortlich, die die andere Person zu der Verrichtung bestellt hat.

§ 219
Verantwortlichkeit für Sachen



 (1) Wird die öffentliche Sicherheit durch den Zustand einer Sache gestört oder im einzelnen Fall ge-
fährdet, so ist deren Eigentümerin oder Eigentümer verantwortlich.

 (2) Eine Person, die die tatsächliche Gewalt über eine Sache ausübt, ist neben der Eigentümerin oder
dem Eigentümer verantwortlich. Sie ist an Stelle der Eigentümerin oder des Eigentümers verantwort-
lich, wenn sie

1. die tatsächliche Gewalt gegen den Willen der Eigentümerin oder des Eigentümers ausübt oder

 

2. auf einen im Einverständnis mit der Eigentümerin oder dem Eigentümer schriftlich oder zur
Niederschrift gestellten Antrag von der zuständigen Behörde als allein verantwortlich aner-
kannt worden ist.

 

 (3) Geht die Störung oder Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die Maßnahmen gegen
die Person gerichtet werden, die das Eigentum an der Sache aufgegeben hat.

 (4) Gesetze, die eine andere Regelung enthalten, bleiben unberührt.

§ 220
Inanspruchnahme anderer Personen

 (1) Zur Beseitigung einer Störung oder zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr können Maßnahmen
auch gegen andere Personen als die Verantwortlichen (§§ 218 bis 219) getroffen werden, soweit und
solange

1. die Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig in Anspruch genommen werden können oder
Maßnahmen gegen sie keinen Erfolg versprechen,

 

2. die Störung oder Gefahr nicht durch die Behörde selbst oder durch eine Beauftragte oder einen
Beauftragten beseitigt werden kann und

 

3. die andere Person ohne erhebliche eigene Gefährdung oder Verletzung anderer überwiegender
Pflichten in Anspruch genommen werden kann.

 

 (2) Wird eine andere Person in Anspruch genommen, so hat die Behörde die verantwortliche Person
unverzüglich zu benachrichtigen.

Unterabschnitt 4

Entschädigungsansprüche

§ 221
Entschädigungsanspruch des Nichtstörers

 (1) Wird eine Person nach § 220 in Anspruch genommen, kann sie Entschädigung für den ihr hierdurch
entstandenen Schaden verlangen.

 (2) Ein Entschädigungsanspruch besteht jedoch nicht, soweit

1. die oder der Geschädigte auf andere Weise Ersatz erlangt hat oder

 

2. die oder der Geschädigte oder ihr oder sein Vermögen durch die Maßnahme geschützt worden
ist.

 

 (3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit die Entschädigungspflicht wegen rechtmäßi-
ger Maßnahmen in anderen gesetzlichen Vorschriften geregelt oder ausgeschlossen ist.



§ 222
Entschädigungsanspruch unbeteiligter Dritter

 § 221 findet entsprechende Anwendung, wenn eine dritte Person, die weder nach den §§ 217 bis 219
verantwortlich noch nach § 220 in Anspruch genommen worden ist, durch Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr getötet oder verletzt wird oder einen billigerweise nicht zumutbaren Schaden erleidet.

§ 223
Art, Inhalt und Umfang der Entschädigungsleistung

 (1) Die Entschädigung wird nur für Vermögensschäden gewährt. Für entgangenen Gewinn, der über
den Ausfall des gewöhnlichen Verdienstes oder Nutzungsentgelts hinausgeht, und für Vermögens-
nachteile, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der zu entschädigenden Maßnahme stehen,
ist jedoch eine Entschädigung nur zu leisten, wenn und soweit diese zur Abwendung unbilliger Härten
geboten erscheint.

 (2) Die Entschädigung ist in Geld zu gewähren. Besteht der Schaden in der Aufhebung oder Vermin-
derung der Erwerbsfähigkeit oder in einer Vermehrung der Bedürfnisse oder in dem Verlust oder der
Minderung eines Rechts auf Unterhalt, so ist die Entschädigung durch Entrichtung einer Geldrente zu
gewähren. Statt der Rente kann eine Abfindung in Kapital verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt.

 (3) Die Entschädigung ist nur gegen Abtretung der Ansprüche zu gewähren, die der oder dem Ent-
schädigungsberechtigten aufgrund der Maßnahme, auf der die Entschädigung beruht, gegen Dritte
zustehen.

 (4) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der oder des Betroffenen mitgewirkt, so ist
das Mitverschulden zu berücksichtigen.

 (5) Der Entschädigungsanspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist
beginnt, sobald die oder der Geschädigte von dem Schaden und dem entschädigungspflichtigen Trä-
ger der öffentlichen Verwaltung Kenntnis erlangt. Ohne Rücksicht auf diese Kenntnis kann der An-
spruch nur innerhalb von 30 Jahren seit der Entstehung des Anspruchs geltend gemacht werden.

 (6) Gesetze, die weitergehende Ersatzansprüche gewähren, bleiben unberührt.

§ 224
Entschädigungspflichtiger, Rückgriff

 (1) Entschädigungspflichtig ist der Träger der öffentlichen Verwaltung, in dessen Dienst diejenige oder
derjenige steht, die oder der die Maßnahme getroffen hat.

 (2) In den Fällen des § 221 kann der Entschädigungspflichtige in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Geschäftsführung ohne Auftrag von den nach den
§§ 217 bis 219 Verantwortlichen durch Verwaltungsakt Ersatz seiner Aufwendungen verlangen.

§ 225
Schadensersatzansprüche aus der Verarbeitung von Daten

 Für Schadensersatzansprüche der nach den §§ 177 bis 198 betroffenen Personen findet § 30 des Lan-
desdatenschutzgesetzes Anwendung.

§ 226
Rechtsweg

 Für Streitigkeiten über die in §§ 221 bis 223 und 225 bezeichneten Ansprüche ist der ordentliche
Rechtsweg gegeben.

Unterabschnitt 5

Einschränkung von Grundrechten, Kosten

§ 227



Einschränkung von Grundrechten

 Für Maßnahmen, die nach den Bestimmungen dieses Abschnitts getroffen werden können, werden
das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), das Recht der
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10
des Grundgesetzes), das Recht der Freizügigkeit ( Artikel 11 des Grundgesetzes), das Recht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und das Eigentum ( Artikel 14 des Grund-
gesetzes) eingeschränkt.

§ 227 a
Kosten

 Für die Kosten der Amtshandlungen nach den §§ 200 bis 215 gilt § 249 entsprechend. Die Ermächti-
gung des § 249 Abs. 3 bis 5 zum Erlaß einer Kostenordnung gilt auch für die Kosten der in Satz 1 ge-
nannten Amtshandlungen.

Abschnitt IV

Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen

Unterabschnitt 1

Allgemeines Vollzugsverfahren

§ 228
Grundsatz

 (1) Verwaltungsakte, die auf Herausgabe einer Sache oder auf Vornahme einer Handlung oder auf
Duldung oder Unterlassung gerichtet sind, werden im Wege des Verwaltungszwangs durchgesetzt
(Vollzug).

 (2) Für den Vollzug gelten die §§ 229 bis 249 und, soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes ergibt,
die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

§ 229
Zulässigkeit des Vollzugs von Verwaltungsakten

 (1) Der Vollzug von Verwaltungsakten ist zulässig, wenn

1. der Verwaltungsakt unanfechtbar ist oder

 

2. ein Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hat.

 

 (2) Beim Vollzug eines Verwaltungsaktes im Wege der Ersatzvornahme oder der Anwendung unmittel-
baren Zwangs kann von den Bestimmungen des Absatzes 1 abgewichen werden, wenn

1. auf andere Weise eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht abgewehrt wer-
den kann oder

 

2. eine rechtswidrige Tat oder mit Geldbuße bedrohte Handlung anders nicht verhindert werden
kann.

 

§ 230
Sofortiger Vollzug

 (1) Der Verwaltungszwang ohne vorausgegangenen Verwaltungsakt (sofortiger Vollzug) ist im Wege
der Ersatzvornahme oder des unmittelbaren Zwangs zulässig, wenn eine gegenwärtige Gefahr auf an-
dere Weise nicht abgewehrt werden kann und die Behörde hierbei innerhalb ihrer gesetzlichen Befug-
nisse handelt. Dies gilt insbesondere, wenn Maßnahmen gegen Pflichtige nicht oder nicht rechtzeitig



möglich sind. Rechtsvorschriften, die die Voraussetzungen des sofortigen Vollzugs abweichend regeln,
bleiben unberührt.

 (2) Bei einer Ersatzvornahme ist die oder der Verantwortliche unverzüglich zu benachrichtigen.

 (3) Für den sofortigen Vollzug gelten die nachfolgenden Bestimmungen über den Vollzug von Verwal-
tungsakten entsprechend, soweit in ihnen nichts anderes bestimmt ist.

§ 231
Vollzugsbehörden

 Der Verwaltungsakt wird von der Behörde vollzogen, die ihn erlassen hat; sie vollzieht auch die Wider-
spruchsentscheidungen.

§ 232
Pflichtige Personen

 (1) Als Pflichtige oder Pflichtiger kann in Anspruch genommen werden

1. diejenige oder derjenige, gegen die oder den sich der Verwaltungsakt richtet,

 

2. ihre Rechtsnachfolgerin oder ihr Rechtsnachfolger oder seine Rechtsnachfolgerin oder sein
Rechtsnachfolger, soweit der Verwaltungsakt auch gegen sie oder ihn wirkt.

 

 (2) Ist jemand nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften verpflichtet, den Vollzug zu
dulden, so ist sie Pflichtige oder er Pflichtiger, soweit ihre oder seine Duldungspflicht reicht.

§ 233
Vollzug gegen Rechtsnachfolger

 (1) Der Vollzug gegen die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger darf erst beginnen, nachdem
sie oder er von dem Verwaltungsakt Kenntnis erhalten hat und darauf hingewiesen worden ist, daß
der Vollzug gegen sie oder ihn durchgeführt werden kann. Von diesen Voraussetzungen kann in den
Fällen des § 229 Abs. 2 abgesehen werden.

 (2) Der Vollzug, der im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtsnachfolge bereits begonnen hat, darf gegen
die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger fortgesetzt werden, auch wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 nicht vorliegen.

§ 234
Vollzug gegen Träger der öffentlichen Verwaltung

 Gegen Träger der öffentlichen Verwaltung ist der Vollzug nur zulässig, soweit er durch Rechtsvorschrift
ausdrücklich zugelassen ist.

§ 235
Zwangsmittel

 (1) Zwangsmittel sind

1. das Zwangsgeld (§ 237),

 

2. die Ersatzvornahme (§ 238),

 

3. der unmittelbare Zwang (§ 239).

 

 (2) Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe oder Geldbuße angewandt und solange wieder-
holt und gewechselt werden, bis der Verwaltungsakt befolgt worden oder auf andere Weise erledigt
ist.



§ 236
Androhung von Zwangsmitteln

 (1) Die Zwangsmittel müssen schriftlich angedroht werden. Beim Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 229 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 sowie des § 230 kann das Zwangsmittel mündlich angedroht werden
oder die Androhung unterbleiben.

 (2) In der Androhung ist eine Frist zu bestimmen, innerhalb der die Erfüllung der Verpflichtung der
oder dem Pflichtigen billigerweise zugemutet werden kann. Eine Frist braucht nicht bestimmt zu wer-
den, wenn eine Duldung oder Unterlassung erzwungen werden soll.

 (3) Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt, der vollzogen werden soll, verbunden werden. Sie
soll mit ihm verbunden werden, wenn die sofortige Vollziehung angeordnet oder dem Rechtsbehelf
keine aufschiebende Wirkung beigelegt ist (§ 229 Abs. 1).

 (4) Die Androhung muß sich auf bestimmte Zwangsmittel beziehen. Werden mehrere Zwangsmittel
angedroht, ist anzugeben, in welcher Reihenfolge sie angewandt werden sollen. Unzulässig ist eine
Androhung, mit der sich die Vollzugsbehörde die Wahl zwischen den Zwangsmitteln vorbehält.

 (5) Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudrohen.

 (6) Im Falle der Ersatzvornahme (§ 238) ist in der Androhung der Kostenbetrag vorläufig zu veran-
schlagen. Das Recht auf Nachforderung bleibt unberührt.

§ 237
Zwangsgeld

 (1) Das Zwangsgeld ist zulässig, wenn

1. die oder der Pflichtige angehalten werden soll, eine Handlung vorzunehmen oder

 

2. die oder der Pflichtige ihrer oder seiner Verpflichtung zuwiderhandelt, eine Handlung zu dulden
oder zu unterlassen.

 

 (2) Das Zwangsgeld ist schriftlich festzusetzen.

 (3) Das Zwangsgeld beträgt mindestens 15, höchstens 50000 Euro.

§ 238
Ersatzvornahme

 (1) Wird eine Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, deren Vornahme durch eine andere Person
möglich ist, nicht erfüllt, so kann die Vollzugsbehörde die Handlung auf Kosten der oder des Pflichti-
gen ausführen oder durch eine oder einen Beauftragten ausführen lassen (Ersatzvornahme).

 (2) Die Vollzugsbehörde kann der oder dem Pflichtigen auferlegen, die Kosten in der vorläufig veran-
schlagten Höhe vorauszuzahlen.

§ 239
Unmittelbarer Zwang

 Führen die Ersatzvornahme oder das Zwangsgeld nicht zum Erfolg oder sind sie untunlich, so kann die
Vollzugsbehörde mit unmittelbarem Zwang die Handlung selbst vornehmen oder die oder den Pflichti-
gen zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen.

§ 240
Ersatzzwangshaft



 (1) Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht auf Antrag der Vollzugsbehör-
de die Ersatzzwangshaft anordnen, wenn bei Androhung des Zwangsgeldes hierauf hingewiesen wor-
den ist. Die Ersatzzwangshaft beträgt mindestens einen Tag, höchstens zwei Wochen.

 (2) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Vollzugsbehörde von der Justizverwaltung nach den Be-
stimmungen der §§ 904 bis 910 der Zivilprozeßordnung zu vollstrecken.

§ 241
Einstellung des Vollzugs

 (1) Der Vollzug ist einzustellen, wenn

1. der Verwaltungsakt aufgehoben worden ist,

 

2. die Vollziehung des Verwaltungsaktes ausgesetzt worden ist,

 

3. die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs angeordnet oder wiederhergestellt worden ist,

 

4. der Zweck des Vollzugs erreicht ist oder

 

5. weitere Verstöße gegen eine Duldungs- oder Unterlassungspflicht nicht zu erwarten sind.

 

 (2) Die Vollzugsbeamtin oder der Vollzugsbeamte (§ 252) ist nur dann verpflichtet, von weiteren Voll-
zugsmaßnahmen abzusehen, wenn ihr oder ihm Tatsachen nachgewiesen werden, aus denen sich die
Pflicht zur Einstellung eindeutig ergibt.

Unterabschnitt 2

Vollzug von Verwaltungsakten mit besonderem Inhalt

§ 242
Abgabe einer Erklärung

 (1) Ist jemand verpflichtet, eine bestimmte Erklärung abzugeben, so gilt diese Erklärung als abgege-
ben, sobald der Verwaltungsakt, der die Verpflichtung begründet hat, unanfechtbar geworden ist. Vor-
aussetzung ist, dass

1. der Inhalt der Erklärung in dem Verwaltungsakt festgelegt worden ist,

 

2. die oder der Pflichtige auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist und

 

3. sie oder er in dem Zeitpunkt des Eintritts der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes diese Er-
klärung rechtswirksam abgeben kann.

 

 (2) Die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, teilt den Beteiligten mit, in welchem Zeitpunkt
der Verwaltungsakt unanfechtbar geworden ist. Sie ist berechtigt, die zur Wirksamkeit der Erklärung
erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen einzuholen und Anträge auf Eintragungen in öf-
fentliche Bücher und Register zu stellen. § 283 ist anzuwenden.

Unterabschnitt 3

Erweiterte Anwendung der Vollzugsvorschriften

§ 243
Anwendung der Vollzugsvorschriften aufgrund

bundesrechtlicher Ermächtigungen



 Die Bestimmungen über die Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen gelten
auch, soweit in Bundesgesetzen die Länder ermächtigt worden sind zu bestimmen, daß die landes-
rechtlichen Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren anzuwenden sind oder an die Stelle
von bundesrechtlichen Vorschriften treten können.

§ 244
Entsprechende Anwendung der Vollzugsvorschriften auf

öffentlich-rechtliche Verträge

 Auf öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne des § 128 Satz 1 sind die Bestimmungen über die Erzwin-
gung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen entsprechend anzuwenden. Richtet sich die
Vollstreckung wegen der Erzwingung einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gegen einen Träger
der öffentlichen Verwaltung, so ist § 172 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend anzuwenden.

§ 245
Sonstige entsprechende Anwendung der Vollzugsvorschriften

 (1) Die Bestimmungen über die Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen gelten
entsprechend

1. für die Vollstreckung aus gerichtlichen Entscheidungen, die nach gesetzlicher Vorschrift von ei-
ner Verwaltungsbehörde zu vollziehen sind und,

 

2. wenn ein Gericht eine Vollstreckungsbehörde zur Ausführung einer Vollstreckung in Anspruch
nimmt und die Vollstreckung nach landesrechtlichen Bestimmungen durchzuführen ist.

 

 (2) In den Fällen des Absatzes 1 bedarf es einer Androhung der Zwangsmittel (§ 236) nicht.

§ 246
Maßnahmen gegen Tiere

 Bei Maßnahmen gegen Tiere aufgrund der Vorschriften dieses Abschnitts sind die für Sachen gelten-
den Vorschriften entsprechend anzuwenden. Hierbei haben die Behörden die Verantwortung des Men-
schen für das Tier zu berücksichtigen.

Unterabschnitt 4

Einschränkung von Grundrechten, Rechtsbehelfe und Kosten

§ 247
Einschränkung von Grundrechten

 Für Maßnahmen, die nach den Bestimmungen dieses Abschnitts, Unterabschnitt 1 bis 3 getroffen
werden können, werden das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes), das Recht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das Recht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und das Eigentum (Artikel 14 des
Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 248
Rechtsbehelfe

 (1) Die Rechtsmittel und sonstigen Rechtsbehelfe gegen Vollzugsmaßnahmen richten sich, soweit
durch Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften über die allgemei-
ne Verwaltungsgerichtsbarkeit. Sie haben keine aufschiebende Wirkung. § 80 Abs. 4 bis 8 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden.

 (2) Einwendungen gegen den dem Vollzug zugrundeliegenden Verwaltungsakt sind außerhalb des
Vollzugsverfahrens mit den dafür zugelassenen Rechtsbehelfen zu verfolgen.

§ 249
Kosten



 (1) Für Amtshandlungen nach diesem Abschnitt werden Kosten erhoben. Kosten sind Gebühren und
Auslagen.

 (2) Die Kosten trägt die oder der Pflichtige.

 (3) Das Innenministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Ver-
ordnung eine Kostenordnung zu erlassen. Die Kostenordnung hat zu regeln, wann die Kostenpflicht
entsteht und welche Kosten erhoben werden.

 (4) Für die Gebühren muß die Kostenordnung feste oder nach dem Wert des Gegenstandes der Amts-
handlung zu berechnende Beträge vorschreiben. Die Höhe der Gebühren ist so zu bestimmen, daß
ihr Gesamtaufkommen die Kosten der Vollzugstätigkeit der Verwaltung nicht übersteigt. Dabei ist der
Aufwand der Amtshandlung zu berücksichtigen. Ist es nicht möglich, feste oder nach dem Wert des
Gegenstandes zu berechnende Beträge vorzuschreiben, so ist der Spielraum für die Festsetzung der
Gebühr durch einen Rahmen zu begrenzen und zu bestimmen, nach welchen Maßstäben die Gebühr
im Einzelfall festzusetzen ist.

 (5) Die Kostenordnung bestimmt ferner, welche Auslagen zu erstatten sind. Sie kann für die Erstat-
tung bestimmter Auslagen Pauschbeträge festsetzen.

Unterabschnitt 5

Ausübung unmittelbaren Zwangs

I. Allgemeine Vorschriften über den unmittelbaren Zwang

§ 250

Rechtliche Grundlagen

 (1) Lassen Rechtsvorschriften die Anwendung unmittelbaren Zwangs zu, so gelten für die Art und Wei-
se der Ausübung des unmittelbaren Zwangs die §§ 251 bis 261 und, soweit sich aus ihnen nichts Ab-
weichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

 (2) Das Recht der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zur Verteidigung in den Fäl-
len der Notwehr und des Notstandes bleibt unberührt.

§ 251

Begriffsbestimmung

 (1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch

1. körperliche Gewalt,

 

2. Hilfsmittel der körperlichen Gewalt,

 

3. Waffen.

 

 (2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen.

 (3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, technische Sperren,
Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reizstoffe und Sprengmittel; Sprengmittel dürfen nicht
gegen Personen angewandt werden.

 (4) Als Waffen sind Schlagstöcke, Pistole, Revolver, Gewehr und Maschinenpistole zugelassen.

§ 252

Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte



 (1) Unmittelbarer Zwang darf nur durch Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte ausgeübt werden.

 (2) Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte sind

1. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte und

 

2. andere Personen, die vom Träger der Aufgabe ermächtigt sind, unmittelbaren Zwang auszuü-
ben.

 

 (3) Das Innenministerium kann durch Verordnung bestimmen, daß einzelne Gruppen von Vollzugsbe-
amtinnen und Vollzugsbeamten der Ermächtigung nach Absatz 2 Nr. 2 nicht bedürfen.

§ 253

Handeln auf Anordnung

 (1) Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der
im Vollzugsdienst von ihrer oder ihrem oder seiner oder seinem Vorgesetzten oder einer sonst dazu
befugten Person angeordnet wird. Dies gilt nicht, wenn die Anordnung die Menschenwürde verletzt
oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist.

 (2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt
die Vollzugsbeamtin oder der Vollzugsbeamte die Anordnung trotzdem, so trifft sie oder ihn eine
Schuld nur, wenn sie oder er erkennt oder wenn es nach den ihr oder ihm bekannten Umständen of-
fensichtlich ist, daß dadurch eine Straftat begangen wird.

 (3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat die Vollzugsbeamtin oder der Vollzugsbe-
amte der oder dem Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich
ist.

 (4) § 36 Abs. 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes ist nicht anzuwenden.

§ 254

Hilfeleistung für Verletzte

 Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, soweit es nötig ist und die Lage es zuläßt, Bei-
stand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen.

II. Einsatz und Anwendung von Fesseln und Waffen

§ 255

Fesselung von Personen

 Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Gesetzen festgehalten wird, darf gefesselt wer-
den,

1. wenn Tatsachen dafür sprechen, daß sie
a) andere Personen angreifen oder Sachen von nicht geringem Wert beschädigen wird,

 

b) fliehen wird oder befreit werden soll oder

 

c) sich töten oder verletzen wird,

 

 

2. wenn sie Widerstand leistet.

 



§ 256

Zum Gebrauch von Schußwaffen Berechtigte

 Die Befugnis zum Gebrauch von Schußwaffen steht ausschließlich zu

1. den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten,

 

2. den Beamtinnen und Beamten und anderen Bediensteten der Gerichte und Behörden der Ju-
stizverwaltung, die mit Sicherungs- und Vollzugsaufgaben betraut sind, jedoch nicht den Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern,

 

3. den Bahnpolizeibeamtinnen und Bahnpolizeibeamten,

 

4. den im Forst- und Jagdschutz verwendeten Bediensteten, die entweder einen Diensteid gelei-
stet haben oder aufgrund der gesetzlichen Vorschriften als Forst- und Jagdschutzberechtigte
eidlich verpflichtet oder amtlich bestätigt worden sind.

 

§ 257

Allgemeine Vorschriften für den Schußwaffengebrauch

 (1) Schußwaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs
erfolglos angewendet worden sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen.

 (2) Der Schußwaffengebrauch ist unzulässig, wenn Unbeteiligte gefährdet werden. Dies gilt nicht,
wenn der Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist.

 (3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, dürfen Schußwaffen
nicht gebraucht werden.

§ 258

Schußwaffengebrauch gegen Personen

 (1) Gegen Personen ist der Gebrauch von Schußwaffen nur zulässig, um diese angriffs- oder fluchtun-
fähig zu machen und soweit der Zweck nicht durch Schußwaffengebrauch gegen Sachen erreicht wer-
den kann.

 (2) Schußwaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden,

1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren,

 

2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung eines Verbrechens oder eines
Vergehens unter Anwendung oder Mitführung von Schußwaffen oder Explosivmitteln zu verhin-
dern,

 

3. um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder Identitätsfeststellung durch Flucht zu
entziehen versucht, wenn sie
a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist,

 

b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen dafür sprechen, daß sie von ei-
ner Schußwaffe oder einem Explosivmittel Gebrauch machen werde,

 

 

4. zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer Person, die in amtlichem Gewahrsam zu
halten oder diesem zuzuführen ist



a) aufgrund richterlicher Entscheidung wegen eines Verbrechens oder aufgrund des drin-
genden Verdachts eines Verbrechens,

 

b) aufgrund richterlicher Entscheidung wegen eines Vergehens oder aufgrund des dringen-
den Verdachts eines Vergehens, sofern tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß
sie von einer Schußwaffe oder einem Explosivmittel Gebrauch machen wird,

 

 

5. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu verhindern.

 

 (3) Schußwaffen dürfen nach Absatz 2 Nr. 4 nicht gebraucht werden, wenn es sich um den Vollzug ei-
nes Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn die Flucht aus einer offenen Anstalt
verhindert werden soll.

§ 259

Warnung

 (1) Bevor unmittelbarer Zwang gegen Personen angewendet wird, ist zu warnen. Von der Warnung
kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige An-
wendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr notwendig
ist. Als Warnung vor dem Schußwaffengebrauch gilt auch die Abgabe eines Warnschusses.

 (2) Schußwaffen dürfen nur dann ohne Warnung gebraucht werden, wenn dies zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

 (3) Gegenüber einer Menschenmenge ist vor Anwendung unmittelbaren Zwanges möglichst so recht-
zeitig zu warnen, daß sich Unbeteiligte noch entfernen können. Vor Gebrauch von Schußwaffen gegen
Personen in einer Menschenmenge ist stets zu warnen; die Warnung ist vor dem Gebrauch zu wieder-
holen.

 (4) Bei Gebrauch von technischen Sperren und Einsatz von Dienstpferden kann von der Warnung ab-
gesehen werden.

§ 260

Verwaltungsvorschriften

 Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Anwendung unmittelbaren Zwanges erlässt das In-
nenministerium für seinen Zuständigkeitsbereich; die anderen Ministerien erlassen sie für ihren Zu-
ständigkeitsbereich im Einvernehmen mit dem Innenministerium.

III. Einschränkung von Grundrechten

§ 261

Einschränkung von Grundrechten

 Für Maßnahmen, die nach den Bestimmungen dieses Unterabschnitts getroffen werden können, wer-
den das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes),
das Recht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das Recht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und das Eigentum ( Artikel 14 des Grundge-
setzes) eingeschränkt.

Abschnitt V

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Unterabschnitt 1
I. Allgemeine Vorschriften



§ 262

Grundsatz

 (1) Öffentlich-rechtliche Geldforderungen der Träger der öffentlichen Verwaltung werden im Verwal-
tungswege beigetrieben (Vollstreckung).

 (2) Für die Vollstreckung gelten die §§ 263 bis 322 und, soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes er-
gibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

§ 263

Vollstreckungsbehörden

 (1) Vollstreckungsbehörden sind

1. für Forderungen des Landes und der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften
des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts die durch Gesetz oder durch Verordnung der Landesregierung bestimmte Be-
hörde,

 

2. für Forderungen des Kreises die Landrätin oder der Landrat,

 

3. für Forderungen der amtsfreien Gemeinde die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister,

 

4. für Forderungen der amtsangehörigen Gemeinde oder des Amtes die Amtsdirektorin oder der
Amtsdirektor, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorste-
her.

 

Die Landesregierung kann mit öffentlichen Aufgaben beliehenen Privaten durch Verordnung die Auf-
gaben der Vollstreckungsbehörde für ihre eigenen Forderungen übertragen, sofern diese die notwen-
dige Gewähr für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgabe, insbesondere durch fachlich geeignetes
und zuverlässiges Personal, bieten. Die Landesregierung kann auch den Behörden nach Satz 1 mit de-
ren Zustimmung die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde für Forderungen Beliehener übertragen.

 (2) Die Vollstreckungsbehörden können, wenn der Vollstreckungsgläubiger nichts anderes bestimmt,
auch die Befugnisse wahrnehmen, die nach den §§ 281 a, 306 Abs. 3 und 4 und § 315 dem Voll-
streckungsgläubiger zustehen.

§ 264

Vollstreckungsschuldnerin oder Vollstreckungsschuldner

 (1) Als Vollstreckungsschuldnerin oder Vollstreckungsschuldner kann in Anspruch genommen werden,
wer

1. eine Geldleistung schuldet oder

 

2. für eine Geldleistung, die ein anderer schuldet, kraft Gesetzes nach öffentlichem oder bürgerli-
chem Recht haftet.

 

 (2) Wer eine Geldleistung aus einem Vermögen, das ihrer oder seiner Verwaltung unterliegt, zu erbrin-
gen hat, ist verpflichtet, die Vollstreckung in dieses Vermögen zu dulden; sie oder er hat insoweit die
Pflichten einer Vollstreckungsschuldnerin oder eines Vollstreckungsschuldners.

 (3) Wegen der dinglichen Haftung für eine öffentlich-rechtliche Abgabe, die als öffentliche Last auf ei-
nem Grundstück oder einem grundstücksgleichen Recht ruht, hat die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer des Grundstücks oder die Inhaberin oder der Inhaber des Rechts die Vollstreckung in das Grund-
stück oder in das grundstücksgleiche Recht zu dulden. Sie oder er hat insoweit die Pflichten einer Voll-



streckungsschuldnerin oder eines Vollstreckungsschuldners. Zugunsten des Vollstreckungsgläubigers
gilt als Eigentümerin oder Eigentümer des Grundstücks oder als Berechtigte oder Berechtigter, wer im
Grundbuch als Eigentümerin oder Eigentümer oder als Inhaberin oder Inhaber des Rechts eingetragen
ist.

 (4) Wird jemand nach Absatz 1 Nr. 2 oder nach Absatz 2 aufgrund von Vorschriften des bürgerlichen
Rechts als Vollstreckungsschuldnerin oder Vollstreckungsschuldner in Anspruch genommen und be-
streitet sie oder er, zur Leistung oder zur Duldung der Vollstreckung verpflichtet zu sein, so ist zu-
nächst die schriftliche Entscheidung des Vollstreckungsgläubigers herbeizuführen. Das gleiche gilt,
wenn Einwendungen nach den §§ 781 bis 784 oder 786 der Zivilprozeßordnung erhoben werden. Für
Streitigkeiten über diese Einwendungen ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Die Klage ist inner-
halb einer Ausschlußfrist von einem Monat nach Bekanntgabe der Entscheidung des Vollstreckungs-
gläubigers zu erheben und gegen den Vollstreckungsgläubiger zu richten. Wegen der Einstellung der
Vollstreckung und der Aufhebung von Vollstreckungsmaßnahmen gelten die §§ 769 und 770 der Zivil-
prozeßordnung.

§ 265

 - gestrichen -

§ 266

Vollstreckung gegen Vereinigungen

 Sind Vereinigungen, Zweckvermögen oder andere einer juristischen Person ähnliche Gebilde lei-
stungspflichtig, so kann auch in das Vermögen vollstreckt werden, das ihnen wirtschaftlich zuzurech-
nen ist.

§ 267

Vollstreckung gegen Dritte

 Soweit nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts Dritte, insbesondere Erben, Ehegattinnen oder
Ehegatten, eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Nießbraucherinnen oder Nieß-
braucher, kraft Gesetzes zu der Leistung oder zur Duldung der Vollstreckung verpflichtet sind, kann
die Vollstreckung auch gegen diese Personen angeordnet werden. Die §§ 737, 739 bis 741, 743, 745,
747, 748, 778, 779 und 781 bis 784 der Zivilprozeßordnung sind anzuwenden, jedoch tritt an die Stel-
le eines nach der Zivilprozeßordnung erforderlichen oder genügenden vollstreckbaren Titels die An-
ordnung nach Satz 1.

§ 268

Fortsetzung der Vollstreckung nach dem Tod der
Vollstreckungsschuldnerin oder des

Vollstreckungsschuldners

 (1) Eine Vollstreckung, die vor dem Tod der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuld-
ners bereits begonnen hatte, wird in den Nachlaß fortgesetzt.

 (2) Ist bei einer Vollstreckungshandlung die Hinzuziehung der Vollstreckungsschuldnerin oder des Voll-
streckungsschuldners erforderlich, so hat, wenn die Erbschaft noch nicht angenommen oder wenn die
Erbin oder der Erbe unbekannt ist oder wenn es ungewiß ist, ob sie oder er die Erbschaft angenom-
men hat, die Vollstreckungsbehörde der Erbin oder dem Erben eine geeignete Vertreterin oder einen
geeigneten Vertreter zu bestellen. Dies gilt nicht, wenn eine Nachlaßpflegerin oder ein Nachlaßpfleger
bestellt worden ist oder die Verwaltung des Nachlasses einer Testamentsvollstreckerin oder einem Te-
stamentsvollstrecker zusteht.

§ 269

Beginn der Vollstreckung

 (1) Die Vollstreckung darf erst beginnen, nachdem



1. ein Verwaltungsakt vorliegt, durch den die Schuldnerin oder der Schuldner zur Leistung aufge-
fordert worden ist (Leistungsbescheid),

 

2. die Leistung fällig ist und

 

3. die Schuldnerin oder der Schuldner mit einer Zahlungsfrist von einer Woche gemahnt worden
ist. Die Mahnung ist erst zulässig nach Ablauf einer Woche seit Bekanntgabe des Leistungsbe-
scheides oder nach Fälligkeit der Leistung, sofern die Leistung erst nach Bekanntgabe des Lei-
stungsbescheides fällig wird.

 

 (2) Dem Leistungsbescheid stehen gleich

1. die von der Schuldnerin oder von dem Schuldner schriftlich abgegebene Selbstberechnungs-
erklärung, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner die Höhe einer Abgabe aufgrund einer
Rechtsvorschrift einzuschätzen hat,

 

2. die schriftliche Beitragsnachweisung, wenn die von dem Träger einer gesetzlichen Krankenver-
sicherung einzuziehenden Beiträge zur Sozialversicherung oder zur Arbeitslosenversicherung
nach dem wirklichen Arbeitsverdienst errechnet werden und die Satzung des Krankenversiche-
rungsträgers die Abgabe einer Beitragsnachweisung durch die Arbeitgeberin oder den Arbeit-
geber vorsieht.

 

 (3) Absatz 1 Nr. 3 gilt nicht für die Beitreibung von

1. Zwangsgeldern und Kosten einer Ersatzvornahme,

 

2. Säumniszuschlägen, Zinsen, Kosten und anderen Nebenforderungen, wenn im Leistungsbe-
scheid über die Hauptforderung oder bei deren Anmahnung auf sie dem Grunde nach hinge-
wiesen worden ist.

 

 (4) Ohne vorhergehende Mahnung kann auch vollstreckt werden, wenn Tatsachen darauf schließen
lassen, daß die Mahnung den Vollstreckungserfolg gefährden würde.

 (5) Der Vollstreckungsgläubiger trägt die Verantwortung dafür, daß die Voraussetzungen der Absätze
1 bis 4 vorliegen.

§ 270

Mahnung

 (1) Die Mahnung muß die Vollstreckungsbehörde bezeichnen. Schriftliche Mahnungen sind verschlos-
sen zu übergeben oder zu übersenden.

 (2) Die oberste Aufsichtsbehörde kann zulassen, daß die Mahnung durch allgemeine öffentliche Erin-
nerung vorgenommen wird.

§ 271

Vollstreckung gegen juristische Personen des
öffentlichen Rechts

 (1) Gegen Gemeinden, Kreise und Ämter sowie gegen Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne
Gebietshoheit und rechtsfähige Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts darf erst vollstreckt
werden, nachdem die für die Vollstreckungsschuldnerin oder den Vollstreckungsschuldner zuständi-
ge Aufsichtsbehörde die Vollstreckung zugelassen hat. Dies gilt nicht, soweit dingliche Rechte verfolgt
werden.



 (2) Auf Antrag der Vollstreckungsbehörde hat die Aufsichtsbehörde die Vermögensgegenstände zu be-
stimmen, in die eine Vollstreckung zugelassen wird. Sie hat auch über den Zeitpunkt zu befinden, zu
dem die Vollstreckung stattfinden soll. Sie darf die Vollstreckung in Vermögensgegenstände der Voll-
streckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners nicht zulassen, wenn dadurch die Erfüllung
der öffentlichen Aufgaben der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners, der ge-
ordnete Gang der Verwaltung oder die Versorgung der Bevölkerung gefährdet würde.

 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Vollstreckungsverfahren gegen Kreditinstitute und Versi-
cherungsunternehmen des öffentlichen Rechts.

 (4) Soll gegen das Land vollstreckt werden, so trifft die Entscheidung nach Absatz 2 das fachlich zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium.

§ 272

Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamte

 Die den Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten obliegenden Aufgaben sind besonders
bestellten Bediensteten (Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten) vorbehalten.

§ 273

Legitimation der Vollstreckungsbeamtinnen
und Vollstreckungsbeamten

 (1) Die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte hat auf Verlangen ihren oder seinen
Dienstausweis vorzuzeigen.

 (2) Der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner und Dritten gegenüber wird die
Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte zur Vollstreckung durch den schriftlichen Auf-
trag der Vollstreckungsbehörde ermächtigt. Der Auftrag ist vorzuzeigen.

§ 274

Geldzahlungen an die Vollstreckungsbeamtin oder den
Vollstreckungsbeamten

 Die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte gilt als bevollmächtigt, Zahlungen für den
Vollstreckungsgläubiger in Empfang zu nehmen.

§ 275

Befugnisse der Vollstreckungsbeamtin oder des
Vollstreckungsbeamten

 (1) Die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte ist befugt, Wohn- und Geschäftsräume
sowie sonstigen Besitz der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners zu betreten
und zu durchsuchen, soweit es der Zweck der Vollstreckung erfordert. Sie oder er kann verschlossene
Türen und Behältnisse öffnen oder öffnen lassen.

 (2) Widerstand gegen die Vollstreckung darf durch Anwendung unmittelbaren Zwangs gebrochen wer-
den.

 (3) Wird Widerstand geleistet oder liegen Tatsachen vor, die Widerstand erwarten lassen, so haben
die Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamten auf Anforderung der Vollstreckungsbehör-
de oder der Vollstreckungsbeamtin oder des Vollstreckungsbeamten die Vollstreckung zu unterstüt-
zen.

 (4) Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen dürfen, außer bei Gefahr im Verzuge, nur auf-
grund richterlicher Anordnung erfolgen. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die zu durch-



suchenden Räume liegen. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

§ 276

Hinzuziehung von Zeugen

 Wird bei einer Vollstreckungshandlung Widerstand geleistet oder ist bei einer Vollstreckungshand-
lung in den Wohn- und Geschäftsräumen oder dem befriedeten Besitztum der Vollstreckungsschuld-
nerin oder des Vollstreckungsschuldners weder die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungs-
schuldner noch eine ihrem oder seinem Haushalt oder Geschäftsbetrieb angehörende erwachsene
Person anwesend, so hat die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte einen Zeugen hin-
zuzuziehen.

§ 277

Befugnisse von Hilfspersonen

 Im Beisein der Vollstreckungsbeamtin oder des Vollstreckungsbeamten dürfen hinzugezogene Zeu-
gen, Hilfspersonen und Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamte die Wohn- und Ge-
schäftsräume sowie das befriedete Besitztum der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungs-
schuldners betreten.

§ 278

Vollstreckung zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen

 Zur Nachtzeit, an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen darf die Vollstreckungsbeamtin oder der
Vollstreckungsbeamte nur mit schriftlicher Erlaubnis der Leiterin oder des Leiters der Vollstreckungs-
behörde vollstrecken. Die Erlaubnis ist bei der Vollstreckung vorzuzeigen.

§ 279

Niederschrift

 (1) Die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte hat über jede Vollstreckungshandlung
eine Niederschrift aufzunehmen.

 (2) Die Niederschrift soll enthalten

1. den Ort und die Zeit der Aufnahme,

 

2. den Gegenstand der Vollstreckungshandlung unter kurzer Erwähnung der Vorgänge,

 

3. die Namen der Personen, mit denen verhandelt worden ist,

 

4. die Namen hinzugezogener Zeugen,

 

5. die Unterschrift der Personen zu Nummer 3 und die Bemerkung, daß nach Vorlesung oder Vor-
legung zur Durchsicht und nach Genehmigung unterzeichnet worden sei, und

 

6. die Unterschrift der Vollstreckungsbeamtin oder des Vollstreckungsbeamten.

 

 (3) Konnte einem der Erfordernisse nach Absatz 2 Nr. 5 nicht genügt werden, so ist der Grund hierfür
anzugeben.

§ 280

Drittwiderspruch



 (1) Behauptet eine dritte Person, daß ihr am Gegenstand der Vollstreckung ein die Veräußerung hin-
derndes Recht zustehe, oder werden Einwendungen nach den §§ 772 bis 774 der Zivilprozeßordnung
erhoben, so ist der Widerspruch gegen die Pfändung erforderlichenfalls durch Klage geltend zu ma-
chen. Als dritte Person gilt auch, wer zur Duldung der Vollstreckung in ein Vermögen, das von ihr ver-
waltet wird, verpflichtet ist, wenn sie geltend macht, daß ihr gehörende Gegenstände von der Voll-
streckung betroffen seien. Welche Rechte die Veräußerung hindern, bestimmt sich nach bürgerlichem
Recht.

 (2) Wegen der Einstellung der Vollstreckung und der Aufhebung von Vollstreckungsmaßnahmen gel-
ten die §§ 769 und 770 der Zivilprozeßordnung.

 (3) Die Klage ist bei dem Landgericht oder bei dem Amtsgericht zu erheben, in dessen Bezirk gepfän-
det worden ist. Wird sie gegen den Vollstreckungsgläubiger und die Vollstreckungsschuldnerin oder
den Vollstreckungsschuldner gerichtet, so sind diese Streitgenossinnen und Streitgenossen.

§ 281

Vermögensermittlung

 (1) Zur Vorbereitung der Vollstreckung kann die Vollstreckungsbehörde die Vermögens- und Einkom-
mensverhältnisse ermitteln. Die Vollstreckungsbehörde darf ihr bekannte Daten, soweit sie

1. keinem besonderen Berufs- oder Amtsgeheimnis unterliegen oder

 

2. nach § 30 der Abgabenordnung geschützt sind und bei der Vollstreckung wegen Steuern und
steuerlichen Nebenleistungen verwendet werden dürfen,

 

auch bei der Vollstreckung anderer öffentlich-rechtlicher Geldleistungen verwenden. Eine Weiterverar-
beitung dieser Daten ist nur zu Vollstreckungszwecken zulässig.

 (2) Die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner und andere Personen haben der
Vollstreckungsbehörde die zur Feststellung eines für die Vollstreckung erheblichen Sachverhaltes er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch für nicht rechtsfähige Vereinigungen, Vermögens-
massen, Behörden und Betriebe gewerblicher Art der Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ande-
re als die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner dürfen erst dann zur Auskunft
angehalten werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung durch diese nicht zum Ziel führt oder keinen
Erfolg verspricht. In dem Auskunftsersuchen ist anzugeben, worüber die Auskunft erteilt werden soll.
Auskunftsersuchen haben auf Verlangen der oder des Auskunftspflichtigen schriftlich zu ergehen. § 84
Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 281 a

Eidesstattliche Versicherung

 (1) Erscheint die Vollstreckung als aussichtslos oder ist ein Vollstreckungsversuch in das bewegliche
Vermögen der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners erfolglos geblieben, so
hat die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner der Gerichtsvollzieherin oder dem
Gerichtsvollzieher oder im Falle des Absatzes 4 der Vollstreckungsbehörde auf Verlangen des Voll-
streckungsgläubigers ein Verzeichnis ihres oder seines Vermögens vorzulegen und für ihre oder seine
Forderungen den Grund und die Beweismittel zu bezeichnen. Aus dem Vermögensverzeichnis müssen
auch ersichtlich sein

1. die im letzten Jahr vor dem ersten zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten
Termin vorgenommenen entgeltlichen Veräußerungen der Vollstreckungsschuldnerin oder des
Vollstreckungsschuldners an den Ehegatten oder an die Ehegattin vor oder während der Ehe,
an den eingetragenen Lebenspartner oder an die eingetragene Lebenspartnerin vor oder wäh-
rend der Lebenspartnerschaft, an ihre oder seine Verwandte oder der Ehegattin oder des Ehe-
gatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners Verwandte
in auf- oder absteigender Linie, an ihre oder seine oder der Ehegattin oder des Ehegatten, der
eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners voll- oder halbbürtige



Geschwister oder an die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Lebenspartnerin oder
den eingetragenen Lebenspartner einer dieser Personen,

 

2. die im letzten Jahr vor dem ersten zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten
Termin von der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner vorgenommenen
unentgeltlichen Verfügungen, sofern sie nicht gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke zum Ge-
genstand hatten, und

 

3. die in den letzten zwei Jahren vor dem ersten zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung an-
beraumten Termin von der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner vorge-
nommenen unentgeltlichen Verfügungen zugunsten des Ehegatten oder der Ehegattin, des ein-
getragenen Lebenspartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin.

 

 (2) Die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner hat zu Protokoll an Eides Statt zu
versichern, daß sie oder er die von ihr oder ihm verlangten Angaben nach bestem Wissen und Gewis-
sen richtig und vollständig gemacht habe.

 (3) Für die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung  ist  die  Gerichtsvollzieherin oder  der  Ge-
richtsvollzieher  bei  dem  Amtsgericht  zuständig,  in  dessen  Bezirk  die Vollstreckungsschuldnerin 
oder  der  Vollstreckungsschuldner ihren oder seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat. Für das Verfahren
gelten die §§ 900 bis 906, 909 bis 911 und 913 bis 915 g der Zivilprozessordnung sowie die aufgrund
des § 915 h der Zivilprozessordnung erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend.

 (4) Die Vollstreckungsbehörde darf die eidesstattliche Versicherung auch selbst abnehmen. Für das
Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung gilt Absatz 3 Satz 2; dabei tritt in § 900 der
Zivilprozessordnung an die Stelle der Gerichtsvollzieherin oder  des  Gerichtsvollziehers  die  Voll-
streckungsbehörde. § 900 Abs. 4 der Zivilprozessordnung ist nicht anzuwenden. Wird gegen die An-
ordnung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung Widerspruch eingelegt, besteht die Verpflich-
tung zu deren Abgabe erst nach der Unanfechtbarkeit der Widerspruchsentscheidung. Dies gilt nicht,
soweit die Einwendungen bereits in einem früheren Verfahren unanfechtbar zurückgewiesen worden
sind. Die Vollstreckungsbehörde übermittelt die abgenommene eidesstattliche Versicherung unver-
züglich dem Amtsgericht schriftlich zur Eintragung in das Schuldnerverzeichnis. Der Vollstreckungs-
gläubiger erhält eine Abschrift.

§ 282

Einstellung der Vollstreckung
und Aufhebung von Vollstreckungsmaßnahmen

 (1) Die Vollstreckung ist einzustellen oder zu beschränken, wenn und soweit

1. der Leistungsbescheid, aus dem vollstreckt wird, aufgehoben ist,

 

2. die Vollstreckung oder eine Vollstreckungsmaßnahme gerichtlich für unzulässig erklärt worden
ist,

 

3. die Einstellung gerichtlich angeordnet worden ist,

 

4. ein Rechtsbehelf gegen den Bescheid, aus dem vollstreckt wird, eingelegt worden ist und die-
ser aufschiebende Wirkung hat,

 

5. der Anspruch auf die Leistung erloschen ist oder

 

6. die Leistung gestundet worden ist.

 

 (2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 5 sind bereits getroffene Vollstreckungsmaßnahmen auf-
zuheben, sobald die Entscheidung unanfechtbar geworden oder die Leistungspflicht in voller Höhe er-



loschen ist. Im übrigen bleiben die Vollstreckungsmaßnahmen bestehen, wenn und soweit nicht ihre
Aufhebung ausdrücklich schriftlich angeordnet worden ist.

 (3) Die Vollstreckungsbehörde ist in den Fällen der Amtshilfe zur Einstellung, Beschränkung oder Auf-
hebung nur verpflichtet, wenn und soweit ihr Tatsachen nachgewiesen worden sind, aus denen sich
die Pflicht zur Einstellung oder Beschränkung nach Absatz 1 oder zur Aufhebung nach Absatz 2 ergibt.

§ 283

Erteilung von Urkunden

 Bedarf der Vollstreckungsgläubiger zum Zweck der Vollstreckung eines Erbscheins oder einer anderen
Urkunde, die der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner auf Antrag von einer
Behörde, einer Beamtin oder einem Beamten oder einer Notarin oder einem Notar zu erteilen ist, so
kann er die Erteilung an Stelle der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners ver-
langen.

§ 284

Verweisungen

 Soweit unmittelbar oder mittelbar auf Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches oder der Zivil-
prozeßordnung verwiesen wird, tritt an die Stelle des Vollstreckungsgerichts die Vollstreckungsbehör-
de, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Unterabschnitt 2

Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

I. Allgemeine Vorschriften

§ 285

Pfändung

 Die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen erfolgt durch Pfändung. Sie darf nicht weiter ausge-
dehnt werden, als sie zur Deckung der beizutreibenden Geldbeträge und der Kosten der Vollstreckung
erforderlich ist. Die Pfändung hat zu unterbleiben, wenn die Verwertung der zu pfändenden Gegen-
stände einen Überschuß über die Kosten der Vollstreckung nicht erwarten läßt.

§ 286

Pfändungspfandrecht

 (1) Durch die Pfändung erwirbt der Vollstreckungsgläubiger ein Pfandrecht am gepfändeten Gegen-
stand.

 (2) Das Pfandrecht gewährt ihm im Verhältnis zu anderen Gläubigerinnen oder Gläubigern dieselben
Rechte wie ein Pfandrecht im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches; es geht Pfand- und Vorzugsrech-
ten vor, die im Insolvenzverfahren diesem Pfandrecht nicht gleichgestellt sind.

 (3) Das durch eine frühere Pfändung begründete Pfandrecht geht demjenigen vor, das durch eine spä-
tere Pfändung begründet wird. Bei gleichzeitiger Pfändung stehen die Pfandrechte einander gleich.

§ 287

Vorzugsweise Befriedigung

 (1) Der Pfändung einer beweglichen Sache kann eine dritte Person, die sich nicht im Besitz der Sache
befindet, aufgrund eines Pfand- oder Vorzugsrechts nicht widersprechen. Sie kann jedoch im Wege
der Klage bevorzugte Befriedigung aus dem Erlös verlangen ohne Rücksicht darauf, ob ihre Forderung
fällig ist oder nicht.



 (2) Die Klage ist ausschließlich bei dem Amts- oder Landgericht zu erheben, in dessen Bezirk gepfän-
det ist. Wird die Klage gegen den Vollstreckungsgläubiger und die Vollstreckungsschuldnerin oder den
Vollstreckungsschuldner gerichtet, so sind diese Streitgenossinnen oder Streitgenossen.

§ 288

Ausschluß der Gewährleistung

 Wird ein Gegenstand aufgrund der Pfändung veräußert, so steht der Erwerberin oder dem Erwerber
wegen eines Mangels im Recht oder der veräußerten beweglichen Sache ein Anspruch auf Gewährlei-
stung nicht zu.

II. Vollstreckung in bewegliche Sachen

§ 289

Verfahren bei der Pfändung

 (1) Bewegliche Sachen, die im Gewahrsam der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungs-
schuldners sind, pfändet die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte dadurch, daß sie
oder er sie in Besitz nimmt.

 (2) Andere Sachen als Geld, Kostbarkeiten und Wertpapiere sind im Gewahrsam der Vollstreckungs-
schuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners zu lassen, wenn die Befriedigung des Vollstreckungs-
gläubigers hierdurch nicht gefährdet wird. Bleiben die Sachen im Gewahrsam der Vollstreckungs-
schuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners, so ist die Pfändung nur wirksam, wenn sie durch Anle-
gung von Siegeln oder in sonstiger Weise ersichtlich gemacht ist.

 (3) Die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte hat der Vollstreckungsschuldnerin oder
dem Vollstreckungsschuldner die Pfändung mitzuteilen.

 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Pfändung von Sachen im Gewahrsam einer oder eines Drit-
ten, die oder der zu ihrer Herausgabe bereit ist.

 (5) Die §§ 739, 811 bis 813 Abs. 1 bis 3 und § 813 b mit Ausnahme seines Absatzes 5 Satz 4 der Zivil-
prozeßordnung sind entsprechend anzuwenden.

§ 290

Pfändung ungetrennter Früchte

 (1) Früchte, die vom Boden noch nicht getrennt sind, können gepfändet werden, solange sie nicht
durch Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen beschlagnahmt worden sind. Sie dürfen nicht frü-
her als einen Monat vor der gewöhnlichen Zeit der Reife gepfändet werden.

 (2) Eine Gläubigerin oder ein Gläubiger, die oder der ein Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück
hat, kann der Pfändung nach § 280 widersprechen, wenn nicht wegen eines Anspruchs gepfändet ist,
der bei der Vollstreckung in das Grundstück vorgeht.

§ 291

Anschlußpfändung

 (1) Zur Pfändung bereits gepfändeter Sachen genügt die Erklärung der Vollstreckungsbeamtin oder
des Vollstreckungsbeamten, daß sie oder er die Sachen zur Deckung der ihrer Art und Höhe nach
zu bezeichnenden Beträge pfände. Die Erklärung ist in die Niederschrift aufzunehmen. Der Voll-
streckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner ist die weitere Pfändung mitzuteilen.

 (2) Ist die erste Pfändung im Auftrage einer anderen Vollstreckungsbehörde, durch eine Gerichtsvoll-
zieherin oder einen Gerichtsvollzieher oder eine andere zur Vollstreckung berechtigte Stelle erfolgt, so
ist diesen eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden. Eine Gerichtsvollzieherin oder ein Gerichts-
vollzieher oder eine sonstige zur Vollstreckung berechtigte Stelle hat die gleiche Pflicht, wenn sie oder



er eine Sache pfändet oder pfänden läßt, die bereits im Auftrage einer Vollstreckungsbehörde gepfän-
det ist.

§ 292

Öffentliche Versteigerung, gepfändetes Geld

 (1) Die gepfändeten Sachen sind auf schriftliche Anordnung der Vollstreckungsbehörde durch die Voll-
streckungsbeamtin oder den Vollstreckungsbeamten öffentlich zu versteigern. Kostbarkeiten sind vor
der Versteigerung durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen abzuschätzen.

 (2) Gepfändetes Geld hat die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte an die Voll-
streckungsbehörde abzuliefern. Die Wegnahme des Geldes durch sie oder ihn gilt als Zahlung der
Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners.

§ 293

Versteigerungstermin

 (1) Die gepfändeten Sachen dürfen nicht vor Ablauf einer Woche seit dem Tag der Pfändung verstei-
gert werden. Die Versteigerung zu einem früheren Zeitpunkt ist jedoch zulässig, wenn sich die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner damit einverstanden erklärt hat oder wenn
sie erforderlich ist, um die Gefahr einer wesentlichen Wertminderung abzuwenden oder unverhältnis-
mäßig hohe Kosten längerer Aufbewahrung oder Unterhaltung zu vermeiden.

 (2) Zeit und Ort der Versteigerung sind öffentlich bekanntzumachen; dabei sind die Sachen, die ver-
steigert werden sollen, im allgemeinen zu bezeichnen. Auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde hat
eine Bedienstete oder ein Bediensteter der Gemeinde - in amtsangehörigen Gemeinden des Amtes -
der Versteigerung beizuwohnen.

§ 294

Versteigerungsverfahren

 (1) Bei der Versteigerung ist nach § 1239 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches
und nach § 817 Abs. 1 bis 3 und den §§ 817 a und 818 der Zivilprozeßordnung zu verfahren. Soweit §
817 a Abs. 2 auf § 825 verweist, tritt an die Stelle von § 825 der Zivilprozeßordnung § 298 dieses Ge-
setzes. Nimmt die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte den Erlös in Empfang, so gilt
dies als Zahlung der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners, es sei denn, daß
der Erlös nach § 299 Abs. 4 hinterlegt wird.

 (2) Die Versteigerung kann auch über eine Internetseite eines Trägers der öffentlichen Verwaltung er-
folgen. Der Zuschlag gilt in diesem Fall gegenüber der Person als erteilt, die am Ende des Versteige-
rungszeitraumes das höchste Gebot abgegeben hat. Als Zahlung nach Absatz 1 Satz 3 gilt auch der
Eingang des Erlöses auf dem Konto der Vollstreckungsbehörde. Die §§ 272 und 293 Abs. 2 sind nicht
anzuwenden.

§ 295

Wertpapiere

 Gepfändete Wertpapiere, die einen Börsen- oder Marktpreis haben, sind aus freier Hand zum Tages-
kurs zu verkaufen; andere Wertpapiere sind nach den allgemeinen Vorschriften zu versteigern.

§ 296

Namenspapiere

 Lautet ein gepfändetes Wertpapier auf einen Namen, so ist die Vollstreckungsbehörde berechtigt, die
Umschreibung auf den Namen der Käuferin oder des Käufers oder, wenn es sich um ein auf einen Na-
men umgeschriebenes Inhaberpapier handelt, die Rückverwandlung in ein Inhaberpapier zu erwir-



ken und die hierzu erforderlichen Erklärungen an Stelle der Vollstreckungsschuldnerin oder des Voll-
streckungsschuldners schriftlich abzugeben.

§ 297

Früchte auf dem Halm

 Gepfändete Früchte, die vom Boden noch nicht getrennt sind, dürfen erst nach der Reife versteigert
werden. Sie können getrennt oder ungetrennt versteigert werden. Die Vollstreckungsbeamtin oder der
Vollstreckungsbeamte hat sie ernten zu lassen, wenn sie oder er sie getrennt versteigern will.

§ 298

Andere Verwertung

 Auf Antrag der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners oder wenn es aus beson-
deren Gründen zweckmäßiger ist, kann die Vollstreckungsbehörde schriftlich anordnen, daß eine ge-
pfändete Sache in anderer Weise, als vorstehend bestimmt, zu verwerten ist.

§ 299

Verwertung bei mehrfacher Pfändung

 (1) Wird dieselbe Sache mehrfach durch Vollstreckungsbeamtinnen oder Vollstreckungsbeamte und
Gerichtsvollzieherinnen oder Gerichtsvollzieher oder sonstige zur Vollstreckung berechtigte Stellen
gepfändet, so begründet ausschließlich die erste Pfändung die Zuständigkeit zur Versteigerung.

 (2) Betreibt ein Vollstreckungsgläubiger die Versteigerung, so wird für alle beteiligten Vollstreckungs-
gläubiger versteigert.

 (3) Der Erlös wird nach der Reihenfolge der Pfändungen oder bei abweichender Vereinbarung der be-
teiligten Vollstreckungsgläubiger nach ihrer Vereinbarung verteilt.

 (4) Reicht der Erlös zur Deckung der Forderungen nicht aus und verlangt der Vollstreckungsgläubiger,
für den die zweite oder eine spätere Pfändung erfolgt ist, ohne Zustimmung der übrigen beteiligten
Vollstreckungsgläubiger eine andere Verteilung als nach der Reihenfolge der Pfändungen, so ist die
Sachlage unter Hinterlegung des Erlöses dem Amtsgericht, in dessen Bezirk gepfändet ist, anzuzei-
gen. Der Anzeige sind die Schriftstücke, die sich auf das Verfahren beziehen, beizufügen. Verteilt wird
nach den §§ 873 bis 882 der Zivilprozeßordnung.

 (5) Die Absätze 2 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn für verschiedene Vollstreckungsgläubiger gleich-
zeitig gepfändet wird.

III. Vollstreckung in Forderungen und andere

Vermögensrechte

§ 300

Pfändung einer Geldforderung

 (1) Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat die Vollstreckungsbehörde der Drittschuldne-
rin oder dem Drittschuldner schriftlich zu verbieten, an die Vollstreckungsschuldnerin oder den Voll-
streckungsschuldner zu zahlen, und der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner
schriftlich zu gebieten, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung, zu
enthalten. Die Pfändungsverfügung ist der Drittschuldnerin oder dem Drittschuldner zuzustellen. Mit
der Zustellung an sie oder ihn ist die Pfändung bewirkt. Die Zustellung ist der Vollstreckungsschuldne-
rin oder dem Vollstreckungsschuldner mitzuteilen.

 (2) Die Vollstreckungsbehörde kann die Pfändungsverfügung wegen Geldforderungen auch dann
selbst erlassen und ihre Zustellung im Wege der Postzustellung selbst bewirken, wenn die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner oder die Drittschuldnerin oder der Dritt-
schuldner außerhalb des Landes, jedoch im Inland ihren oder seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnli-



chen Aufenthaltsort hat, sofern das dort geltende Landesrecht dies zulässt. Die Vollstreckungsbehör-
de kann auch eine Vollstreckungsbehörde des Bezirks, in dem die Maßnahme durchgeführt werden
soll, um die Zustellung der Pfändungsverfügung ersuchen.

 (3) Inländische Vollstreckungsbehörden, die diesem Gesetz nicht unterliegen, können gegen Voll-
streckungsschuldnerinnen oder Vollstreckungsschuldner oder Drittschuldnerinnen oder Drittschuld-
ner, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Geltungsbereich dieses Gesetzes
haben, selbst Pfändungsverfügungen wegen Geldforderungen erlassen und ihre Zustellung im Wege
der Postzustellung selbst bewirken.

§ 301

Pfändung einer durch Hypothek gesicherten Forderung

 (1) Zur Pfändung einer Forderung, für die eine Hypothek besteht, ist außer der Pfändungsverfügung
die Übergabe des Hypothekenbriefes an die Vollstreckungsbehörde erforderlich. Wird die Überga-
be durch Vollstreckung erwirkt, so gilt sie als erfolgt, wenn die Vollstreckungsbeamtin oder der Voll-
streckungsbeamte den Brief zur Ablieferung an die Vollstreckungsbehörde weggenommen hat. Ist die
Erteilung des Hypothekenbriefes ausgeschlossen, so muß die Pfändung in das Grundbuch eingetragen
werden; die Eintragung erfolgt aufgrund der Pfändungsverfügung auf schriftliches Ersuchen der Voll-
streckungsbehörde.

 (2) Wird die Pfändungsverfügung vor der Übergabe des Hypothekenbriefes oder vor der Eintragung
der Pfändung der Drittschuldnerin oder dem Drittschuldner zugestellt, so gilt die Pfändung dieser
oder diesem gegenüber mit der Zustellung als bewirkt.

 (3) Diese Vorschriften gelten nicht, soweit Ansprüche auf die in § 1159 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches bezeichneten Leistungen gepfändet werden. Das gleiche gilt bei einer Sicherungshypothek im
Falle des § 1187 des Bürgerlichen Gesetzbuches von der Pfändung der Hauptforderung.

§ 302

Pfändung einer durch Schiffshypothek
gesicherten Forderung

 (1) Die Pfändung einer Forderung, für die eine Schiffshypothek besteht, bedarf der Eintragung in das
Schiffsregister oder in das Schiffsbauregister; sie wird aufgrund der Pfändungsverfügung auf schriftli-
ches Ersuchen der Vollstreckungsbehörde eingetragen.

 (2) Wird die Pfändungsverfügung vor der Eintragung der Pfändung der Drittschuldnerin oder dem
Drittschuldner zugestellt, so gilt die Pfändung dieser oder diesem gegenüber mit der Zustellung als
bewirkt.

 (3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, soweit es sich um die Pfändung der Ansprüche auf
die in § 53 des Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken vom 15. No-
vember 1940 (RGBl. I S. 1499), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1026), be-
zeichneten Leistungen handelt. Das gilt auch, wenn bei einer Schiffshypothek für eine Forderung aus
einer Schuldverschreibung auf die Inhaberin oder den Inhaber, aus einem Wechsel oder aus einem
anderen durch Indossament übertragbaren Papier die Hauptforderung gepfändet wird.

§ 303

Pfändung einer durch Registerpfandrecht
an einem Luftfahrzeug gesicherten Forderung

 (1) Die Pfändung einer Forderung, für die ein Registerpfandrecht an einem Luftfahrzeug besteht, be-
darf der Eintragung in das Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen; sie wird aufgrund der Pfän-
dungsverfügung auf schriftliches Ersuchen der Vollstreckungsbehörde eingetragen.

 (2) Im übrigen gilt § 302 Abs. 2 und 3; an die Stelle des § 53 des Gesetzes über Rechte an eingetrage-
nen Schiffen und Schiffsbauwerken tritt § 53 des Gesetzes über Rechte an Luftfahrzeugen vom 26. Fe-
bruar 1959 (BGBl. I S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2432).



§ 304

Pfändung einer Forderung aus indossablen Papieren

 Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, die durch Indossament übertragen werden können,
werden dadurch gepfändet, daß die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte die Papiere
in Besitz nimmt.

§ 305

Pfändung fortlaufender Bezüge

 (1) Das Pfandrecht, das durch die Pfändung einer Gehaltsforderung oder einer ähnlichen, in fortlau-
fenden Bezügen bestehenden Forderung erworben wird, erstreckt sich auch auf die nach der Pfän-
dung fällig werdenden Beträge.

 (2) Die Pfändung eines Diensteinkommens trifft auch das Einkommen, das die Schuldnerin oder der
Schuldner bei Versetzung in ein anderes Amt, Übertragung eines neuen Amtes oder einer Gehaltser-
höhung zu beziehen hat. Dies gilt nicht bei Wechsel des Dienstherrn.

 (3) Sind nach dem Leistungsbescheid wiederkehrende Leistungen zu erbringen, kann eine Forderung
im Sinne des Absatzes 1 zugleich mit der Pfändung wegen einer fälligen Leistung auch wegen künftig
fällig werdender Leistungen gepfändet werden. Insoweit wird die Pfändung jeweils am Tag nach der
Fälligkeit der Leistung wirksam und bedarf keiner vorausgehenden Mahnung.

§ 306

Einziehung der Forderung, Herausgabe von Urkunden

 (1) Die Vollstreckungsbehörde hat dem Vollstreckungsgläubiger die gepfändete Forderung zur Ein-
ziehung zu überweisen. Die Überweisungsverfügung kann mit der Pfändungsverfügung verbunden
werden. Sie ist der Drittschuldnerin oder dem Drittschuldner abschriftlich zuzustellen und der Voll-
streckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner abschriftlich mitzuteilen. Mit der Zustel-
lung an die Drittschuldnerin oder den Drittschuldner ist die Überweisung bewirkt. Wird ein bei einem
Geldinstitut gepfändetes Guthaben einer Vollstreckungsschuldnerin oder eines Vollstreckungsschuld-
ners, die oder der eine natürliche Person ist, dem Vollstreckungsgläubiger überwiesen, so darf erst
zwei Wochen nach der Zustellung der Überweisungsverfügung an die Drittschuldnerin oder den Dritt-
schuldner aus dem Guthaben an den Vollstreckungsgläubiger geleistet oder der Betrag hinterlegt
werden. § 300 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

 (2) Die Überweisung ersetzt die förmlichen Erklärungen der Vollstreckungsschuldnerin oder des Voll-
streckungsschuldners, von denen nach dem bürgerlichen Recht die Berechtigung zur Einziehung ab-
hängt. Sie genügt auch bei einer Forderung, für die eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Re-
gisterpfandrecht an einem Luftfahrzeug besteht. Die Überweisungsverfügung gilt, auch wenn sie zu
Unrecht erfolgt ist, zugunsten der Drittschuldnerin oder des Drittschuldners der Vollstreckungsschuld-
nerin oder dem Vollstreckungsschuldner gegenüber solange als wirksam bis sie aufgehoben ist und
die Drittschuldnerin oder der Drittschuldner von der Aufhebung erfährt.

 (3) Die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner hat die zur Geltendmachung der
Forderung nötige Auskunft zu erteilen und die über die Forderung vorhandenen Urkunden herauszu-
geben. Die Vollstreckungsbehörde kann die Auskunft nach den §§ 228 bis 249 erzwingen. Sie kann der
Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner die Urkunden durch eine Vollstreckungs-
beamtin oder einen Vollstreckungsbeamten wegnehmen lassen.

 (4) Hat eine Dritte oder ein Dritter Urkunden, so kann der Vollstreckungsgläubiger den Anspruch der
Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners auf die Herausgabe geltend machen.

§ 307

Erklärungspflicht der Drittschuldnerin oder des
Drittschuldners



 (1) Auf schriftliches Verlangen der Vollstreckungsbehörde hat ihr die Drittschuldnerin oder der Dritt-
schuldner innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Pfändungsverfügung zu erklären,

1. ob und inwieweit sie oder er die Forderung als begründet anerkenne und bereit sei, zu zahlen,

 

2. ob und welche Ansprüche andere Personen auf die Forderung erheben und

 

3. ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung bereits für andere Gläubigerinnen oder Gläubi-
ger gepfändet sei.

 

 (2) Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärung kann in die Pfändungsverfügung aufgenommen
werden.

 (3) Die Drittschuldnerin oder der Drittschuldner haftet dem Vollstreckungsgläubiger für den Schaden,
der aus der Nichterfüllung ihrer oder seiner Verpflichtung entsteht.

 (4) Die §§ 841 bis 843 der Zivilprozeßordnung sind entsprechend anzuwenden.

§ 308

Andere Art der Verwertung

 Ist die gepfändete Forderung bedingt oder betagt oder ist ihre Einziehung schwierig, so kann die Voll-
streckungsbehörde schriftlich anordnen, daß sie in anderer Weise als durch Überweisung zu verwer-
ten ist. § 306 Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 309

Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung von Sachen

 (1) Für die Vollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung von Sachen gelten die §§ 300 bis
308 unter Berücksichtigung der nachstehenden Bestimmungen.

 (2) Bei der Pfändung eines Anspruchs, der eine bewegliche Sache betrifft, ordnet die Vollstreckungs-
behörde schriftlich an, daß die Sache an die Vollstreckungsbeamtin oder den Vollstreckungsbeamten
herauszugeben ist. Sie wird wie eine gepfändete Sache verwertet.

 (3) Bei der Pfändung eines Anspruchs, der eine unbewegliche Sache betrifft, ordnet die Voll-
streckungsbehörde schriftlich an, daß die Sache an eine Treuhänderin oder einen Treuhänder heraus-
zugeben ist, die oder den das Amtsgericht der belegenen Sache auf Antrag der Vollstreckungsbehör-
de bestellt. Ist der Anspruch auf Übertragung des Eigentums gerichtet, so ist der Treuhänderin oder
dem Treuhänder als Vertreterin oder Vertreter der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungs-
schuldners aufzulassen. Mit dem Übergang des Eigentums auf die Vollstreckungsschuldnerin oder den
Vollstreckungsschuldner erlangt der Vollstreckungsgläubiger eine Sicherungshypothek für seine For-
derung. Die Treuhänderin oder der Treuhänder hat die Eintragung der Sicherungshypothek zu bewilli-
gen. Die Vollstreckung in die herausgegebene Sache wird nach den für die Vollstreckung in unbewegli-
che Sachen geltenden Vorschriften bewirkt.

 (4) Bei der Pfändung eines Anspruchs, der ein eingetragenes Schiff, ein Schiffsbauwerk, das im
Schiffsbauregister eingetragen werden kann, oder ein eingetragenes Luftfahrzeug betrifft, gilt Absatz
3 entsprechend.

§ 310

Pfändungsbeschränkungen und -verbote

 Beschränkungen und Verbote, die nach den §§ 850 bis 852 der Zivilprozeßordnung und anderen ge-
setzlichen Bestimmungen für die Pfändung von Forderungen und Ansprüchen bestehen, gelten auch
für die Vollstreckung nach diesem Gesetz. Erfolgt die Vollstreckung wegen eines Zwangsgeldes, Buß-
geldes, Ordnungsgeldes oder einer Nutzungsentschädigung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit,



kann die Vollstreckungsbehörde den pfändbaren Teil des Arbeitseinkommens ohne Rücksicht auf die
in § 850 c der Zivilprozessordnung vorgesehenen Beschränkungen bestimmen; der Vollstreckungs-
schuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner ist so viel zu belassen, wie sie oder er für ihren oder
seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung laufender gesetzlicher Unterhaltspflichten bedarf.

§ 311

Mehrfache Pfändung

 (1) Ist eine Forderung durch mehrere Vollstreckungsbehörden oder durch eine Vollstreckungsbehörde
und ein Gericht gepfändet, so sind die §§ 853 bis 856 der Zivilprozeßordnung und § 99 Abs. 1 Satz 1
des Gesetzes über Rechte an Luftfahrzeugen entsprechend anzuwenden.

 (2) Fehlt es an einem Amtsgericht, das nach den §§ 853 und 854 der Zivilprozeßordnung zuständig
wäre, so ist bei der Hinterlegungsstelle des Amtsgerichts zu hinterlegen, in dessen Bezirk die Voll-
streckungsbehörde ihren Sitz hat, deren Pfändungsverfügung der Drittschuldnerin oder dem Dritt-
schuldner zuerst zugestellt worden ist.

§ 312

Vollstreckung in andere Vermögensrechte

 (1) Für die Vollstreckung in andere Vermögensrechte, die nicht Gegenstand der Vollstreckung in das
unbewegliche Vermögen sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend.

 (2) Ist keine Drittschuldnerin oder kein Drittschuldner vorhanden, so ist die Pfändung bewirkt, wenn
der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner das Gebot, sich jeder Verfügung
über das Recht zu enthalten, zugestellt ist.

 (3) Ein unveräußerliches Recht ist, wenn nichts anderes bestimmt ist, insoweit pfändbar, als die Aus-
übung einer oder einem anderen überlassen werden kann.

 (4) Die Vollstreckungsbehörde kann bei der Vollstreckung in unveräußerliche Rechte, deren Ausübung
einer oder einem anderen überlassen werden kann, besondere Anordnungen schriftlich erlassen, ins-
besondere bei der Vollstreckung in Nutzungsrechte eine Verwaltung anordnen; in diesem Falle wird
die Pfändung durch Übergabe der zu benutzenden Sache an die Verwalterin oder den Verwalter be-
wirkt, sofern sie nicht durch Zustellung der Pfändungsverfügung schon vorher bewirkt ist.

 (5) Ist eine Veräußerung des Rechts zulässig, so kann die Vollstreckungsbehörde die Veräußerung
schriftlich anordnen.

 (6) Für die Vollstreckung in eine Reallast, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld gelten die Bestim-
mungen über die Vollstreckung in eine Forderung, für die eine Hypothek besteht.

 (7) Die §§ 858 bis 860 und 863 der Zivilprozeßordnung sind entsprechend anzuwenden.

Unterabschnitt 3

Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen

§ 313
Verfahren

 (1) Die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, ein eingetragenes Schiff, ein Schiffsbauwerk,
das im Schiffsbauregister eingetragen ist oder in dies Register eingetragen werden kann, oder ein ein-
getragenes Luftfahrzeug erfolgt nach den Vorschriften für gerichtliche Zwangsvollstreckungen durch
die Gerichte.

 (2) Die Anträge des Vollstreckungsgläubigers stellt die Vollstreckungsbehörde. Soweit der zu voll-
streckende Anspruch nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und Zwangs-
verwaltung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. S. 369), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Februar 1998 (BGBl. I S. 866), den Rechten am Grundstück im Range vorgeht,



kann eine Sicherungshypothek unter der aufschiebenden Bedingung in das Grundbuch eingetragen
werden, daß das Vorrecht vor Erlöschen des Anspruchs wegfällt.

 (3) Anträge auf Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung sind nur zulässig, wenn feststeht, daß
der Geldbetrag durch Pfändung nicht beigetrieben werden kann.

 (4) Die Vollstreckbarkeit der Forderung, die Voraussetzungen der Vollstreckung nach § 269 und die Zu-
lässigkeit der Vollstreckung nach Absatz 3 unterliegen nicht der Beurteilung des Gerichts.

§ 314
Vollstreckung gegen Rechtsnachfolger

 Ist eine Sicherungshypothek im Vollstreckungswege eingetragen, so ist bei Veräußerung des belaste-
ten Grundstücks die Vollstreckung in das Grundstück gegen die Rechtsnachfolgerin oder den Rechts-
nachfolger zulässig. § 264 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.

Unterabschnitt 4

Sicherungsverfahren

§ 315
Arrest

 (1) Zur Sicherung der Beitreibung von Forderungen nach diesem Gesetz kann das Amtsgericht, in
dessen Bezirk sich der mit Arrest zu belegende Gegenstand befindet, auf Antrag des Vollstreckungs-
gläubigers den Arrest in das bewegliche oder unbewegliche Vermögen der Vollstreckungsschuldne-
rin oder des Vollstreckungsschuldners anordnen, wenn zu besorgen ist, daß sonst die Erzwingung der
Leistung vereitelt oder wesentlich erschwert wird. Es kann den Arrest auch dann anordnen, wenn die
Forderung noch nicht zahlenmäßig feststeht oder wenn sie bedingt oder betagt ist. Bei der Anord-
nung hat es einen Geldbetrag zu bestimmen, durch dessen Hinterlegung die Vollstreckungsschuldne-
rin oder der Vollstreckungsschuldner die Beseitigung des Arrestes und die Aufhebung des vollzogenen
Arrestes erreichen kann. § 128 Abs. 4 und die §§ 922 und 929 Abs. 2 und 3 der Zivilprozeßordnung
sind entsprechend anzuwenden. Die Entscheidung des Amtsgerichts ist nach den Vorschriften der Zi-
vilprozeßordnung anfechtbar.

 (2) Die Vollstreckungsbehörde kann den Arrest anstelle des Amtsgerichts anordnen; Absatz 1 Satz 1
bis 3 gilt entsprechend. Die Arrestanordnung ist zuzustellen. Ihre Vollziehung ist unzulässig, wenn seit
dem Tag der Zustellung ein Monat verstrichen ist.

 (3) Die Vollstreckungsbehörde vollzieht den Arrest nach den §§ 930 bis 932 und 934 der Zivilprozeß-
ordnung unter entsprechender Anwendung der §§ 285 bis 314 und bei eingetragenen Luftfahrzeugen
außerdem unter entsprechender Anwendung des § 99 Abs. 2 des Gesetzes über Rechte an Luftfahr-
zeugen.

§ 316
Befriedigung durch Verwertung von Sicherheiten

 (1) Zur Befriedigung von Ansprüchen, die nach diesem Gesetz beitreibbar und bei Fälligkeit nicht er-
füllt sind, kann der Vollstreckungsgläubiger Sicherheiten, die ihm gestellt sind oder die er sonst er-
langt hat, durch die Vollstreckungsbehörde verwerten. Soweit zur Verwertung Erklärungen der Voll-
streckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners erforderlich sind, werden sie durch Verfü-
gungen der Vollstreckungsbehörde ersetzt.

 (2) Die Sicherheiten dürfen erst verwertet werden, wenn der Vollstreckungsschuldnerin oder dem
Vollstreckungsschuldner die Verwertungsabsicht schriftlich bekanntgegeben worden und seit der Be-
kanntgabe mindestens eine Woche verstrichen ist.

Unterabschnitt 5

Erweiterte Anwendung der Vollstreckungsvorschriften

§ 317
Anwendung der Vollstreckungsvorschriften



aufgrund bundesrechtlicher Ermächtigungen

 Die Bestimmungen über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen gelten auch, so-
weit in Bundesgesetzen die Länder ermächtigt worden sind zu bestimmen, daß die landesrechtlichen
Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren anzuwenden sind oder an die Stelle von bundes-
rechtlichen Vorschriften treten können.

§ 318
Entsprechende Anwendung der Vollstreckungsvorschriften

auf öffentlich-rechtliche Verträge

 Auf öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne des § 128 Satz 1 sind die Bestimmungen über die Voll-
streckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen entsprechend anzuwenden, wenn Vertragschließen-
de eine Behörde ist. Will eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts oder eine nichtrechts-
fähige Vereinigung die Vollstreckung wegen einer Geldforderung betreiben, so ist § 170 Abs. 1 bis 3
der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend anzuwenden.

§ 319
Entsprechende Anwendung der Vollstreckungsvorschriften

auf privatrechtliche Geldforderungen

 (1) Die Bestimmungen über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen gelten für die
Beitreibung privatrechtlicher Geldforderungen eines Trägers der öffentlichen Verwaltung vorbehaltlich
der Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 entsprechend, soweit durch Gesetz ihre Beitreibung im Ver-
waltungswege zugelassen ist.

 (2) Die Vollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen ist einzustellen, wenn die Vollstreckungs-
schuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner Einwendungen gegen diese Forderung bei der Voll-
streckungsbehörde schriftlich, elektronisch oder zu Protokoll erhebt. Die Vollstreckungsschuldnerin
oder der Vollstreckungsschuldner ist über dieses Recht zu belehren. Der Vollstreckungsgläubiger ist
von den Einwendungen unverzüglich zu benachrichtigen.

 (3) Weist der Vollstreckungsgläubiger nicht binnen eines Monats nach, daß er wegen dieser Forde-
rung Zivilklage erhoben oder einen Mahnbescheid beantragt hat, so sind die bereits getroffenen Voll-
streckungsmaßnahmen aufzuheben. Die Frist beginnt, sobald der Vollstreckungsgläubiger von den
Einwendungen der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners Kenntnis erlangt.

 (4) Ist die Vollstreckung nach Absatz 2 eingestellt worden, so kann sie nach diesem Gesetz nicht fort-
gesetzt werden.

§ 320
Sonstige entsprechende Anwendung

der Vollstreckungsvorschriften

 Die Bestimmungen über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen gelten entsprechend

1. für die Vollstreckung aus gerichtlichen Entscheidungen, die nach gesetzlicher Vorschrift von ei-
ner Verwaltungsbehörde zu vollziehen sind,

 

2. wenn ein Gericht eine Vollstreckungsbehörde zur Ausführung einer Vollstreckung in Anspruch
nimmt und die Vollstreckung nach landesrechtlichen Bestimmungen durchzuführen ist.

 

Unterabschnitt 6

Einschränkung von Grundrechten, Rechtsbehelfe und Kosten

§ 321
Einschränkung von Grundrechten

 Für Maßnahmen, die nach den Bestimmungen dieses Abschnitts getroffen werden können, werden
das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), das Recht der



Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das Recht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und das Eigentum (Artikel 14 des Grundgesetzes) einge-
schränkt.

§ 322
Rechtsbehelfe, Kosten

 (1) Für die Rechtsmittel und sonstigen Rechtsbehelfe gegen Vollstreckungsmaßnahmen sowie für die
Einwendungen gegen den der Vollstreckung zugrundeliegenden Verwaltungsakt oder gegen die ihr
zugrundeliegende Forderung gilt § 248 entsprechend.

 (2) Für die Kosten der Vollstreckungshandlungen gilt § 249 entsprechend. Die Ermächtigung des § 249
Abs. 3 bis 5 zum Erlaß einer Kostenordnung gilt auch für die Kosten von Vollstreckungshandlungen.
Dabei kann bestimmt werden, daß die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften des
öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit sowie die rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts dem Träger der Vollstreckungsbehörde den durch Verwaltungsgebühren nicht gedeckten
Verwaltungsaufwand erstatten. Der Erstattungsbetrag kann pauschal festgesetzt werden.

 (3) Im Falle der Vollstreckungshilfe für eine Behörde mit Sitz außerhalb des Landes hat die ersuchende
Behörde die nicht beigetriebenen Vollstreckungskosten zu ersetzen, sofern in ihrem Sitzland eine von
§ 35 abweichende und für die schleswig-holsteinischen Behörden nachteilige Kostenregelung gilt.

Dritter Teil

Schlußvorschriften

§ 323
Einwohnerzahl

 (1) Soweit nach diesem Gesetz das Überschreiten einer Einwohnerzahl maßgebend ist, gilt die vom
Statistischen Landesamt nach dem Stand vom 31. März fortgeschriebene Einwohnerzahl vom 1. Janu-
ar des folgenden Jahres an.

 (2) Ein Rückgang unter die bestimmte Einwohnerzahl ist solange unbeachtlich, als die Landesregie-
rung durch Verordnung nichts anderes bestimmt.

§ 324
Nachtzeit

 Die Nachtzeit umfasst die Stunden von einundzwanzig Uhr bis sechs Uhr.

§ 325
Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden

 Ist nach diesem Gesetz eine Aufsichtsbehörde für zuständig erklärt, so kann die Landesregierung
durch Verordnung diese Behörde bestimmen.

§ 326
Verweisungen, Ermächtigung zur Bekanntmachung

 (1) Soweit in diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften unmittelbar oder mittelbar auf Be-
stimmungen in anderen Rechtsvorschriften verwiesen wird, gelten diese in ihrer jeweiligen Fassung.

 (2) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, geänderte Gesetze in ihrer geltenden Fas-
sung bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

§ 327
Nachprüfbarkeit im Revisionsverfahren

 In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision auch darauf gestützt werden, daß das angefochte-
ne Urteil auf der Verletzung der §§ 31 bis 36, 72 bis 118 b, 119 Abs. 1 und der §§ 120 bis 145 beruhe.

§ 328



Erklärung zu unteren Landesbehörden

 Die Landesregierung ist ermächtigt, bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende Landesbehörden,
deren Zuständigkeit sich auf das ganze Land erstreckt, durch Verordnung zu unteren Landesbehörden
zu erklären.

§ 329
Örtliche Bekanntmachung und Verkündung

 Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Verordnung Form und Verfahren der örtlichen Bekannt-
machung und Verkündung und den Zeitpunkt, an dem sie bewirkt sind, zu bestimmen. Es kann für
einzelne Verwaltungsbereiche unterschiedliche Regelungen zulassen.

§ 330
Bestehende Körperschaften ohne Gebietshoheit

und Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

 (1) Auf Verwaltungseinheiten, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit oder
als rechtsfähige Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
errichtet worden sind, finden die §§ 37 bis 44 und 46 bis 49, ausgenommen Abs. 2 Satz 3, unbescha-
det der nachstehenden Regelungen der Absätze 2 und 3 keine Anwendung.

 (2) Nach Absatz 1 errichtete Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, die keine Satzung haben oder
deren Satzung nicht den Erfordernissen nach § 40 Abs. 1, § 44 Abs. 1 und § 49 Abs. 1 genügt, müssen
nach Ablauf einer Frist von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine den Erfordernissen die-
ses Gesetzes entsprechende Satzung haben. Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde.

 (3) Für die Aufhebung der nach Absatz 1 errichteten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gelten
die §§ 39, 43 und 48. Soweit sie vor Inkrafttreten dieses Gesetzes berechtigt waren, ihre Selbstauflö-
sung herbeizuführen, bleibt dieses Recht unberührt. Die Selbstauflösung bedarf der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde.

§ 331
Aufhebung von Verwaltungsvorschriften

 Verwaltungsvorschriften, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes als Verordnungen erlassen worden
sind, können von der jetzt zuständigen Behörde durch Verordnung aufgehoben werden.

§ 332
Sonderregelung für Verteidigungsangelegenheiten

 Nach Feststellung des Verteidigungsfalles oder des Spannungsfalles kann in Verteidigungsangelegen-
heiten von der Anhörung Beteiligter (§ 87 Abs. 1), von der schriftlichen Bestätigung (§ 108 Abs. 2 Satz
2) und von der schriftlichen Begründung eines Verwaltungsaktes (§ 109 Abs. 1) abgesehen werden; in
diesen Fällen gilt ein Verwaltungsakt abweichend von § 110 Abs. 4 Satz 3 mit dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekanntgegeben. Dasselbe gilt für die sonstigen nach Artikel 80 a des Grund-
gesetzes anzuwendenden Rechtsvorschriften.

§ 333
Widerspruch statt sonstiger förmlicher Rechtsbehelfe

 Alle landesrechtlichen Bestimmungen über förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte, die nicht
Voraussetzung der verwaltungsgerichtlichen Klage sind, werden aufgehoben; dies gilt nicht für das
Wahlrecht.

§ 334
Überleitung von Zuständigkeiten

im Recht über die öffentliche Sicherheit

 Soweit in Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts Polizeibehörden oder die Polizei als zustän-
dig bezeichnet werden oder auf ihre Zuständigkeit verwiesen wird, nehmen die in diesem Gesetz be-



zeichneten Ordnungsbehörden oder die Polizei nach Maßgabe der §§ 164 und 168 diese Zuständigkeit
wahr.

§ 335
Verordnungen über die öffentliche Sicherheit

aufgrund besonderer Rechtsvorschriften

 Verordnungen, die aufgrund einer Ermächtigung in anderen Rechtsvorschriften als Polizeiverordnun-
gen erlassen werden können, sind als Verordnungen über die öffentliche Sicherheit im Sinne dieses
Gesetzes zu erlassen. Die in diesen Rechtsvorschriften enthaltenen weiteren Bestimmungen für Poli-
zeiverordnungen finden auf die Verordnungen über die öffentliche Sicherheit nach Satz 1 Anwendung.

§ 336
Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Gesetzes

 (1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verwaltungsorganisation (§§ 2 bis 52) finden auf

1. die staatlichen Hochschulen und deren Einrichtungen, sowie die Einrichtungen zur Ausbildung
der Nachwuchskräfte im öffentlichen Dienst,

 

2. die Schulen sowie

 

3. andere Behörden und Einrichtungen, soweit ihnen die Prüfung von Personen obliegt, insbeson-
dere die Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse,

 

nur insoweit entsprechende Anwendung, als sich aus Rechtsvorschriften nichts anderes ergibt.

 (2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verwaltungsorganisation (§§ 2 bis 52) gelten für die
Justizbehörden einschließlich ihrer Vollzugsbehörden und für die Gerichtsverwaltungen nur, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist.

 (3) Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes über das Verwaltungshandeln durch Verwaltungsakt
und öffentlich-rechtlichen Vertrag (§§ 72 bis 129) werden Rechtsvorschriften und Verwaltungsvor-
schriften nicht berührt, soweit es sich handelt um

1. das Landtagswahlrecht,

 

2. § 8 Abs. 4, §§ 11 und 12 des Beamtenstatusgesetzes und die §§ 9,11 und 12 des Landesbeam-
tengesetzes,

 

3. das Disziplinarrecht,

 

4. die Gesetze über die Wiedergutmachung,

 

5. die Rechtsvorschriften, die die Abgabenordnung für anwendbar erklären,

 

6. die Rechtsvorschriften, die das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten für anwendbar erklären,

 

7. a) die Vorschriften zur Ausführung des Bundestagswahlrechts, der Abgabenordnung, des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, des Rechts des Lastenausgleichs und des Rechts
der Wiedergutmachung und

 

b) Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch.

 

 

 (4) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über das Verwaltungshandeln durch Verwaltungsakt und öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag (§§ 72 bis 129) gelten für das Verwaltungshandeln der Justizbehörden ein-



schließlich ihrer Vollzugsbehörden und Gerichtsverwaltungen nur, soweit das Verwaltungshandeln der
Nachprüfung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren unterliegt.

 (5) Für das Verwaltungshandeln durch Verwaltungsakt und öffentlich-rechtlichen Vertrag (§§ 72 bis
129) gelten

1. bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von Personen nur die §§ 72 bis 78, 80 a bis
86, 88 bis 99, 106, 107, 108 Abs. 1 bis 3, § 109 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und 3 und die §§ 110
bis 120,

 

2. im Berufungsverfahren zur Besetzung von Stellen für wissenschaftliches und künstlerisches
Personal nur die §§ 72 bis 78, 80 a bis 86, 88 a bis 99, 106, 107, 108 Abs. 1 bis 3 und die §§
110 bis 120,

 

3. im Hochschulzulassungsverfahren nur die §§ 72 bis 78, 79a bis 83, 84 bis 104 Abs. 1 und 2 und
die §§ 105 bis 120,

 

4. im Bereich der Schulen bei der Anwendung des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes und
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen nur die §§ 72 bis 79, 80 a bis 81, 82 bis
99, 106, 107, 108 Abs. 1 bis 3 und die §§ 109 bis 120.
Das fachlich zuständige Ministerium kann Ausnahmen von § 81 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 zulassen,
wenn dies für die Aufrechterhaltung eines zugeordneten Schulbetriebs geboten ist. Die § 87
und 109 gelten, soweit die Entscheidung nicht auf der Beurteilung von Leistungen beruht.

 

 (6) Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes über das Zustellungsverfahren (§§ 146 bis 155) werden
nicht berührt die Zustellungsbestimmungen

1. der Hinterlegungsordnung vom 10. März 1937 (RGBl. I S. 285), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. August 1990 (BGBl. I S. 1765), und

 

2. des Gesetzes über die Kosten im Bereich der Justizverwaltung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom B. Juli 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 439), geändert durch Gesetz vom 7. Februar 1995
(GVOBl. Schl.-H. S. 62).

 

 (7) Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Erzwingung von Handlungen, Duldungen und
Unterlassungen (§§ 228 bis 249) und über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen (§§
262 bis 322) werden die Abgabenordnung und das Abgabenordnungsanpassungsgesetz vom 20. De-
zember 1977 (GVOBl. Schl.-H. S.502) nicht berührt.

§ 337
Außerkrafttreten landesrechtlicher Bestimmungen

 (1) Aufhebungsvorschrift

 (2) Alle übrigen Rechtsvorschriften, die im Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes ihm inhalts-
gleich sind oder entgegenstehen, treten spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 1971 außer Kraft,
soweit sie nicht durch § 336 unberührt gelassen sind. Bis zu ihrem Außerkrafttreten gehen sie den Be-
stimmungen dieses Gesetzes vor.

 
 

© juris GmbH
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Verfassungsschutz

Benutzt NADIS, wie alle VS-Behörden. 

Weiteres

Skandale

Keine Teilnahme an Gedenkfeier wegen Erfassung in Inpol

Was eine Erfassung in Inpol (in diesem Fall der Verbunddatei LIMO) für Folgen haben kann, erzählt an einem 
Beispiel aus Thüringen (vgl http://de.indymedia.org/2006/02/139776.shtml). 

Polizei will Begründung für Auskunftersuchen

Die Thüringer Polizei ist bundesweit die einzige, die regelmäßig versucht, bei der Auskunftserteilung Zicken zu 
machen und fragt, weswegen mensch eigentlich Auskunft haben will. Leider ist der LfD in Thüringen wohl nicht 
sehr auf Zack (denn die Sache ist ihm schon zur Kenntnis gegeben worden). Natürlich hat auch die Polizei in 
Thüringen keine Recht, Gründe zu erfragen. Entsprechende Ansinnen kann mensch schroff reagieren ("Meine 
Gründe habe ich bereits in der Anfrage angegeben") oder etwas freundlicher, etwa wie auf auskunfsersuchen.info 
beschrieben. 

Neonazis mittels V-Leute vom LfV subventioniert

Ende der 90er Jahre führte das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen mit nicht unbeträchtlichem 
finanziellen Aufwand zahlreiche V-Leute in der rechtsextremen Szene. Einer davon, Tino Brandt, war im 
Thüringer Heimatschutz Anführer einer Gruppe, aus der 1998 nach einigen geplanten Sprengstoffanschlägen ein 
Trio in den rechtsterroristischen Untergrund abtauchte. Diese ermordeten in den folgenden dreizehn Jahre acht 
türkischen bzw. griechischen Männern, eine Polizistin in Heilbronn (Das Phantom vom Heilbronn) und mehrere 
Banküberfälle(vgl welt und berliner zeitung). Der beim Abtauchen des Nazi-Trios verantwortliche 
Verfassungsschutzpräsident Helmut Roewer wurde 2000 entlassen und publiziert inzwischen selbst im 
rechtsextremen Grazer Ares-Verlag (vgl standard). 

Weitere Informationen

Die Thüringer Fraktion die Linke hat eine Chronologie des Verfassungsschutzskandales veröffentlicht: 
Chronologie von Verfassungsschutz und NSU 

Eine Sammlung von Dokumenten zu dem Skandal gibt es auf der Webseite der Thüringer Linken: Die Linke, 
Thema Naziterror 
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Die von Ihnen angeforderte Datei http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tim/
rechtsgrundlagen/thuerpag.pdf konnte nicht gefunden werden!

Folgende Verweise können wir Ihnen alternativ anbieten:

●     Freistaat Thüringen - Homepage der Landesregierung 
http://www.thueringen.de/de/ 
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